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Datum Nummer
der Gesetze, Juhalt z un Seite

Verordnungen 2c. Blattes

30. Dezember!896. Bekanntmachung, Ausgabe unverloosbarer
Pfandbriefe durch die bayerische Hypotheken=
und Wechselbank betr. 1. 1—2.

31. — Bekanntmachung, die Revision der Arzneitaxe D
für das Königreich Bayern betr. . 1 2.

1. Jannar 1897. Bekanntmachung, Festsetzung der für die
Naturalverpflegung zu vergütenden Beträge
für das Jahr 1897 betr. 1. l 3.

9. — Erkenntniß des Gerichtshofes für Kompetenz-
konflikte in Sachen der Gemeinde Hausen
gegen den Bauern Michael Krückel in Hausen
wegen Umlagenforderung, hier den bejahenden
Kompetenzkonflikt zwischen der k. Regierung
von Unterfranken und Aschaffenburg, Kammer
des Innern, und dem k. Amtsgerichte Arn-
stein bezw. dem k. Landgerichte Würzburg betr. Beil. 1 1—8.

10. — Bekanntmachung, die Postordnung für das
Königreich Bayern betr. 2. 5—7

14. — Bekanntmachung, die Zusammensetzung des
k. Landesversicherungsamtes betr. 2. 8.

14. — Bekanntmachung, die Abänderung der pro-

visorischenSchifffahrts= und Floßordnung für die
Donaninnerhalbdes bayer. Staatsgebietesbetr. 2. 9.



IV

Datum 1 Nummer
der Gesetze, Junhalt isen uar Secite

Verorduungen 2c Balattes

15. Jannar 1897., Bekanntmachung, Gesuch der bayer. Vereins-
bank in München um die Genehmigung zur
Ausgabe von unkündbaren Pfandbriefen betr. 2. 9—10.

15. — Bekauntmachung, die Zulassungsfristen für
ältere Maaße, Meßwerkzeuge, Gewichte und
Waagen betr. 2. 10—11.

16. — Bekanntmachung, die Aufnahme in den Dienst
der k. bayer. Verkehrsanstalten betr. 3. 13—14.

21. — Bekanntmachung, die Ausgabe von Pfand-
briefen der Pfälzischen Hypothekenbank in
Ludwigshafen betr. 3. 14.

22. — BGBekanntmachung, Einziehung und Errichtung;
von Forstdienststellen betr. 3. 15.

25. — Bekanntmachung, Aenderung der Landwehr-
Bezirkseintheilung für den Bereich der Groß- 1
herzoglich Hessischen (25.) Division betr. 4. 17.

28. Bekanntmachung, Gesuch der bayer. Voden-
kreditanstalt in Würzburg um die Genehmigung
zur Ausgabe zweier Serien 3½ prozentiger 1
Pfandbriefe betr. # 3. 15—16.

1. — HBekanntmachung, Errichtung von Förster-

stellen betr. I 4. 18.
6. Febrnar — Bekanntmachung, die Dienstprämien der älteren

Gendarmeriemannschaft betr. · 4. 18.

6. — PBekanntmachung, erster Nachtrag zum Ge-
sammtverzeichuiß der den Militäranwärtern
inden Bundesstaaten vorbehaltenen Stellen betr. 5. 21—28.

7. — Bekanntmachung, die Ausgabe unverloosbarer
Pfandbriefe durch die bayerische Haudelsbauk

betr. 4. 19.
11. — Bekauntmachung, Abänderung der Grundsätze .

für die Besetzung der Subaltern= und Unter- T
beamtenstellen bei den Reichs= und Staats- E

6. 29— 30.behörden mit Militär-Anwärtern betr.
C



V

Datum Nummer

der Gesebe. Juhalt E— Seite
Verordnungen 2c. Blattes

1!

12. Febrnar 1897. Bekanutmachung, Abänderung im Verzeich=
" nisse der den Militäranwärtern im bayer.

Staatsdienste vorbehaltenen Stellen betr 6. 30—31.
13. — Bekanntmachung, Vollzug des Gesetzes über

die Abänderung der Gewerbeordnung vom
6. August 1896 betr. 6. 30.

26. — Bekanntmachung, Gesuch der Süddeutschen
Bodenkreditbank um die Genehmigung zur
Ausgabe einer neuen Pfandbrief-Serie betr. 7. 33.

27. „ — Bekauntmachung, Tuberkulin betr. 7. 34.

2. März — Bekanntmachung, den allgemeinen Unterstütz-
ungsverein für dieHinterlassenen der k. b. Staats- «
diener und die hiemit verbundene Töchter-
kasse betr. 8. 37—38.

3. — Bekanntmachung, die Landeskultur-Renten-
anstalt betr. B. 38—41.

4. — Bekauntmachung, Ausgabe von Schuldver-

schreibungen auf den Inhaber durch die Stadt-
gemeinde Augsburg betr. B. 42.

4. — Bekanntmachung, die Ausführung der Rechts-
anwaltsordnung vom 1. Juli 1878, hier die
Vorstände der Anwaltskammern betr. 10. U 47—49.

5. — Bekauntmachung, den Vollzug der Unfall- )
3 versicherungsgesetze belr. 10. 1 50.

10. — Bekanntmachung, die Ausgabe von 3½prozentigen
« Pfandbriefen der bayer Landwirthschafts-
Q bank betr. 10. . 50.

12. — nöuigtioz Allerhöchste Verordunng, die
Stiftung und Verleihung der Lnitpold-
Medaille betr. -*d 45—4.

12. — Bekan ntmachung, den Vollzug der Unfallver-
1 sicherungsgesetze und des Invaliditäts= und

Altersversicherungsgesetzes betr. 10. 51.
19. Bekanntmachung, die Convertirung der älteren

Loandeskultur Rentendarlehen betr. 10. 51—52.



VI

Datum Nummer
der Gesetze, Juhalt d* Seite

Verordnungen 2c. Blattes.

22. März 1897. Bekanntmachung, die Stiftung einer Erinner-
« ungs-Medaille aus Anlaß der Feier des

100. Geburtstages Seiner Majestät des hoch-
. seligen Kaisers Wilhelm1betr. II. 53—54

25. — LHKöniglich Allerhöchste Verordnung, die
dienstliche Stellung der an landwirthschaft-
lichen Winterschulen angestellten landwirth-
schaftlichen Wanderlehrer betr. 12. 55—56

26. — Bekanntmachung, Aenderung der Landwehr-
bezirkseintheilung für den Bereich der k. Preu
ßischen 21. und 22. Infanterie-Brigade betr. 15. 71—72.

1. April — Bekanntmachung, die Ausführung des Gesetzes,
einige Bestimmungen über die Juhaberpapiere,
hier die Hypothekenbanken betr. 13. 59.

4. „ —. Abschied für den Landrath von Mittelfranken 16. 145—158

5. „ — Betauntmachung, die Besetzung des Landes-

versicherungsamtes betr. 13. 60.
5. — Bekanntmachung, die Aufhebung der Waffen-

prüfungs-Anstalt Würzburg betr. 15. 72.
6. — Bekanntmachung, die Kontrasignatur der

Ministerialausfertigungen betr. 13. 60.
7. — Oberpolizeiliche Vorschriften zur Aufrecht-

haltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und
Sicherheit bei Eisenbahnbauten. 14. 63—70.

6. — Awbschied für den Landrath der Pfalz. 16. 105—118.
9. — Bekan ntmachung, Gesuch der Zwirnerei und

1 Nähfadenfabrik Augsburg um die Genehmigung
zur Ausgabe von Schuldverschreibungen auf

den Inhaber betr. 15. 73.
9. Aböschied für den Landrath von Oberbayern. 16. 75—91.
13. — Abschied für den Landrath von Unterfranken

und Aschaffenburg. I 16. 159—171.
16. — Abschied für den Landrath von Oberfranken. 16. 132—144.

21. — Abschied für den Landrath von Schwaben und
Nrunburg. 16. 172—186.



VII

21. April 1897.

Datum

der Gesetze,
Verordnungen 2c

23.

24.

.Mai

Inhalt

Bekauntmachung, Bewilligung von Zuschüssen
zu den Waisenkompetenzen für Kinder der
Ober= und Unterklassen, sowie von fort-
laufenden Unterstützungen an Unteroffiziers-
Wittwen betr.

Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldver-
schreibungen auf den Inhaber durch die Stadt-
gemeinde Zweibrücken betr.

Bekanntmachung, die Bahnordnung für die
Nebeneisenbahnen Bayerus betr.

Abschied für den Landrath der Oberpfalz und
von Regensburg.

Abschied für den Landrath von Niederbayern.
Bekanntmachung, die Abänderung der Be-

stimmungen der Allerhöchsten Verordnung vom
12. Juli 1893, die Prüfungen für den höheren
Justiz= und Verwaltungsdienst und die Vor-
bereitung für diese Prüfungen betr.

Bekanntmachung, Maßregeln gegen Vieh-
seuchen betr.

Bekauntmachung, Ausgabe von Schuldver-
schreibungen auf den Inhaber durch die Stadt-
gemeinde Schweinfurt betr.

Bekanntmachung, Amtsbezirksänderung der
Gemeinden Breitenbrunn, Kucha und Offen-
hausen betr.

Bekanutmachung, Ausgabe von Schuldver-
schreibungen auf den Inhaber durch die Stadt-
gemeinde Dillingen betr.

Bekanntmachung, die provisorische Schifffahrts-
und Floßordnung für die Donan innerhalb
des bayer. Staatsgebietes betr.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die
Feier der Sonn= und Festtage betr.

Nummer

Blattes

17.

17.

17.

18.

10.

19.

19.

20.

20.

21.

des Gesetz= und'
Verordnungs= Seite

187—189.

189.

190.

119—131.

92—104.

191—192.

193.

194.

194.

195—196.

1906.

197—200.



VIII

Datum ommer.- E des Gesetz= und
der Gesetze, Juhalt 3

Verordnungen c. 6 Blattes
Seite

l
21. Mai 1897. Bekanntmachung, die Feier der Sonn= und

Festtage betr. 21. 201—204.
22. — Bekanntmachung, die Betriebsordunng für die

Haupteisenbahnen Bayerus vom 10. De-
zzember 1892 betr. 21. 204—207.

22. — Bekauntma chung, die Normen für den Ban
und die Ausrüstung der Haupteisenbahnen
Bayerns vom 10. Dezember 1892 betr 21. 208—209.

22. „ — Betkanntmachung, die Bahnordunng für die
Nebeneisenbahnen Bayerus vom 10. Dezem-
ber 1892 betr. 21. 209—210.

24. — Bekauntmachung, die Abänderung der provi-
sorischen Schifffahrts= und Floßordnung für

i dicDoimuimtcrhalbdcsbaycuSmmiJs
gebietes betr. 21. 210.

27. „ — Bektanntmachung, Gesuch der Aktiengesellschaft

„Zum Prinz Karl von Bayern“ in Angsburg
um diestaatliche Genehmigung zur Ausgabe von
Schuldverschreibungen auf den Juhaber betr. 22. 211.

31. — Bekauntmachung, die Bahnordnung für die
Nebeneisenbahnen Bayerus betr. 22. 212.

4. Juni — NKöniglich Allerhöchste Verordnung, die
Feststellung der hypothekarischen Belastung bei
Anlegung des Grundbuchs in der Pfalz betr.

10. — Betanntmachung, die Bahnordnung für die
Nebeneisenbahnen Bayerus betr.

12. „ — Bekanntmachung, Gesuch der Aktiengesellschaft

Portland--Cementfabrik Karlstadt a.M., vor-
mals Ludwig Noth in Karlstadt, um Ge-
nehmigung zur Ausgabe von Schuldverschreib-
ungen auf den Inhaber betr.

13. „ — Bekanntmachung, Gesuch der bayerischen

Bodencreditaustalt Würzburg um die staat-
liche Genehmigung zur Ausgabe einer weiteren
Serie 3 1 prozentiger Pfandbriefe in der Höhe
von 10 Millionen Mark beir.

23. 213—215.

24. 217.

21. 218.

24. 218—219.



Datum MNMummer
der Gesetze, Jnhalt Loe6 seh und Seite

Verordnungen 2c. ] Blattes

14. Iuni 18997. Bekanntmachung, Ausgabe von —-
schreibungen auf den Inhaber durch die Stadt-
gemeinde Landau i. d. Pfalz betr. 24. 219.

19. — Bekanntmachung, Gesuch der „Zwirnerei= und
Nähfadenfabrik Augsburg“ um die Genehmig-
ung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen
auf den Inhaber betr. 24. 220.

20. — Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldver-
schreibungen auf den Inhaber durch die Stadt-
gemeinde Frankenthal betr. 25. 221.

26. — Bekanntmachung,die Telegraphenordnung betr. 25. 222—242.
8. Juli — Bekanntmachung, die Feststellung abgekürzter

Maaß= und Gewichtsbezeichnungen, hier den
Doppelzentner betr. 26. 243.

16. — Bekanntmachung, die Ausgabe von Schuld- !n
verschreibungen auf den Jnhaber durch die .
Stadtgemeinde München betr. 27. 245—246.

28. — Bekanntmachung, die zur Ausstellung von
Zeugnissen überdie wissenschaftliche Befähigung »
für den einjährig-freiwilligen Militärdienst
berechtigten Lehranstalten betr. 28. 247—268.

28. — Bekanntmachung, die Bahnordnung für die

Nebeneisenbahnen Bayerus betr. 28. 268.
31. — Bekauntmachung, die Ausgabe von Schuld-

verschreibungen auf den Jnhaber durch die 1
Stadtgemeinde Pirmasens betr. 29. 271—272.

1. August — Bekanntmachung, den Vermögeusstand des D.

Militär-Wittwen= und Waisenfonds, dann des
Invaliden= und des Militär-milden-Stiftungs-
sonds für das Etatsjahr 1895/96 betr. 29. 272—274.

3. — Bekanntmachung, die Anwendung des Reichs-

stempelgesetzes betr. 30. 275—276.
8. — Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldver-

schreibungen auf den Inhaber durch die Stadt-
gemeinde München beir. 30. 276—277.



lDatum Nummer 1
der Gesetze, Juhalt besrsehe u Seite

Verordnungen 2c. Blattes

1

10. August 1897. Bekanntmachung, die Ausgabe von Schuld-
verschreibungen auf den Inhaber durch die
Stadtgemeinde Neustadt a. H. betr. „ 30. 277.

11. — Betanntmachung, die Ergänzung der Gebühren--!
taxe der Aichanstalten für Maaß und Ge-,
wicht betr. D 30. 278.—279.

11. — Bekanntmachung,die Aichung von selbstthätigen
Registrirwaagen, von chemischen Meßgeräthen
und von Meßwerkzeugen zur Bestimmung des 1
Prozentgehalts von Zuckerlösungen betr. 30. 279—287.

13. — Bekanntmachung, die Bahnordunng für die
Nebeneisenbahnen Bayerns betr. % 31. 289.

17. — Bekanntmachung, den allgemeinen unterstün-
ungsverein für die Hinterlassenen der k. b. J
Staatsdiener und die hiemit verbundene
Töchterkasse betr. 32. 20914-300.

19. — Bekanntmachung, Berichtigung der Wehr-
ordnung betr 31. 290.

26 — Bekanntmachung, Forsthausneubanten in der
XXIII. Finanzperiode, hier die Verlegung der
Wohnsitze von Forstamtsassessoren betr. i 33. 302.

28. — Bekanntmachung, die Einberufung des Land-
1 tages betr. 33. 301—302

1. Septbr.— Königlich Allerhöchste Verordnung, den

Vollzug des Artikels4Absatz1des Gesetzes
vom 29. Mai 1886 wegen Aenderungen der
Bestimmungen über die Zwangsvollstreckung

n in das unbewegliche Vermögen betr. 34. 303—304.

1. „ — chkaInttmachu ng, das „Neue Tuberkulin
Koch“ betr. 34. 304.

8. — Bekanntmachung, betr. die Nevision der Rhein-
schifffahrts-Polizei= und Floßordnung. « 36. 305—336.

9. — Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldver-
" schreibungen auf den Inhaber durch die Markt-

gemeinde Jettiugen betr. « sb. 336.



XI

Datum · Nummer

der Gesetze, Inhalt ku hetrnd Seite
Verordnungen c. Blattes

17. Septbr. 1897., Bekanntmachung, die Einführung der Verkehrs-
ordnung für die Eisenbahnen Deutschlands
in Bayern betr. 36. 337—338.

23. „ — Bekanntmachung, Forsthausnenbauten für die

XXIIl. Finanzperiode, hier die Verlegung des
Sitzes des Försters von Fischbach nach Peters-
bächel betr. s 37. 341.

24. — Bekauntmachung, die Ausgabe von Schuld-
verschreibungen auf den Inhaber durch die
Stadtgemeinde Regensburg betr. 37. 342.

5. Oktbr. — Königlich Allerhöchste Entschließung, die
Verhandlungen der Landräthe für das Jahr
1898 betr,. z 38. 343—344.

14. — Bekanntmachung,. Gesuch der bayerischen Vereins-
bank in München um Genehmigung zur Aus-
gabe einer weiteren Serie unkündbarer Pfand-
briefe betr. 32. 346.

16. — KKöniglich Allerhöchste Verordunng, die
außerordentliche Zunahme der Forstfrevel
durch Entwendung von Christbäumen im
Negierungsbezirke von Oberfranken betr. 39. 345—346.

18. — Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldver-
schreibungen auf den Inhaber durch die
Stadtgemeinde Landshut betr. 39. 347.

18. — Bekanntmachung, die Wahl der Landtags-
Commissäre bei der k. Staatsschuldentilgungs-
Anstalt betr. 39. 348.

19. — GBekauntmachung, den Vollzug des land= und

sorstwirthschaftlichen Unfallversicherungsge-
setzes betr. 39. 347—348.

21. — Bekanntmachung, Erneuerung der Meldungen
der in den Bewerberverzeichnissen der Be-
hörden ausgeführten Militäränwärter betr. 39. 348.

23. — Bekanntmachung, den Vollzug der Unfall-
versicherungsgesetze betr. 40. 351—352.



XII

Datum Nummer
der Gesetze, Inhalt es Gesete und Seite

Verordnungen rc. Blattes 1

25. Oktober 1897.] Bekanntmachung, Verkehr mit Schilddrüsen=
präparaten betr. 4140. 352.

29. Königlich Allerhöchste Verordnung, den
Vollzug des Gesetzes über die Abänderung
der Gewerbeordnung vom 26. Juli 1897 beir. 41. 355—356.

31. Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldver-
schreibungen auf den Jnhaber durch die Markt-
gemeinde Diessen betr. "% 41. 356—357.

6.November— Oberpolizeiliche Vorschriften, Zeit und
Art des Fischfanges im Bodensee betr. 42. 359—360.

8. Bekanntmachung, die Postordnung für das »
Königreich Bayern vom 1. Mai 1889 betr. 43. 362—363.

9. Bestätigungs-Urkunde, das Freiherrlich von
Grunelins'sche Familien-Fideikommiß betr. 45. 8377—382.

10. Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldver— "
schreibungen auf den Inhaber durch die ·
Stadtgemeinde Mühldorf betr. 43. 364.

15. Königlich Allerhöchste Entschließung, die
Verlängerung des Landtags betr. 43. 361—362.

17. Bekanntmachung, den Vollzug des land= und
sorstwirthschaftlichen Unfallversicherungsge-
setzes betr. 43. 364.

22. Bekanntmachung, die Einführung der Ver-
kehrsordnung für die Eisenbahnen Deutsch- .

i lands in Bayern betr. 45. 375—376.

26. Gesetz, den Nachtrag zum Hauptetat der Militär-
verwaltung des Königreichs Bayern für die Zeit
vom 1. April 1896 bis 31. März 1897 betr. 44. 367—368.

27. Bekanntmachung, die Anusgabe von Pfand-
T briefen der Pfälzischen Hypothekenbank in
Ludwigshafen a. Nh. betr. 44. 369—370.

28. — Gesed, die Aufnahme eines Kreisanlehens zur
Deckung der Kosten und Erweiterung, Ver-
besserung und Einrichtung der Kreisirrenanstalt —
Karthaus-Prüll betr. · 44. 369.



XIII

Datum Nummer
der Gesetze, Inhalt eret.od Seite

Verordnungen 2c. Blattes

1

28. Novemb. 1897. Bekanntmachung, die Einführung der Ver-
kehrsordnung für die Eisenbahnen Deutsch-
lands in Bayern betr. 45. 377.

29. — Bekanntmachung, die Zusammensetzung der
Ortsschulbehörden betr. 44. 370.

30. — Bekaunntmachung, Gesuch der bayer. Vereins-
bank in München um Genehmigung zur Aus- T
gabe von vier weiteren Serien unkündbarer
Pfandbriefe betr. 44. 372.

30. — Geseg, betreffend den Hauptetat der Militärver—
waltung des Königreiches Bayern für die Zeit
vom1. April 1897 bis 31. März 1898. 46. 383—406.

1. Dezember— Bekauntmachung, die Uebertragung der Be-
sorgung des Depositenwesens bei dem k. Amts-
gerichte München1Abtheilung B für Civil=
sachen an die k. Bank betr. 44. 372—37g3.

5. — Bekauntmachung, die zur Ausstellung von
Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung
für den einjährig-freiwilligen Militärdienst
berechtigten Lehranstalten betr. 46. 406—408.

11. — Bekanntmachung, das Depositenwesen bei den

Gerichten in Bamberg betr. 47. 409—410.
16. — Bekanntmachung, Gesuch der Aktien-Gesell-

schaft für Buntpapier= und Leimfabrikation in
Aschaffenburg um Genehmigung zur Ausgabe
von Schuldverschreibungen auf den Inhaberbetr. 48. 413.

19. — Gesetz, die provisorische Steuererhebung für .
das Jahr 1898 betr. 48. 411—412.

19. — Bekanntmachung, die Ausgabe einer 2. Serie .

3½ prozentiger Pfandbriefe der bayerischen #
Landwirthschaftsbank betr. 48. 413—414.

19. — Gesetz, den zweigeleisigen Ausban der Staats-
eisenbahnen und die Beschaffung von Fahr-
material, sowie die Ansrüstung bereits vor-
handener Fahrzenge betr. 50. 141—422.

3



XIV

Datum d r’e. des Gesetz= un .

der Gesetze, Juhalt Iaorele etT Seite
Verordunungen rec. Blattes

20. Dezbr. 1897.Gesetz wegen Aenderung des Gesetzes vom
10. März 1879, die Besteuerung des Gewerbe-
betriebes im Umherziehen betr. 49. 415—420.

23. — Bekanntmachung, den Vollzug des Gesetzes vom
010. März 1875 SrrSeoner 6

15.Dezember 1587 über die Besteuerung des Ge-

werbebetriebs im Umherziehen betr. 50. 423—437.

23. — Bekauntmachung, die Aeuderung der Amts-
gerichtsbezirke Nen-Ulm und Weißenhorn betr. 51. 439.

taxe für das Königreich Bayern betr. 51. 440.
26. — Bekanntmachung. die Revision der Arznei-



1

et und Perorduungs-Blatt
für das

Königreich Vayern.

 1.
München, den 4. Jannar 1897.

Juhaltt:
Bekanutmuchung vom 30. Dezember 1806, Ausgabe unverloosbarer Pfandbriefe durch die bayerische Hypotheken-

und Wechselbank betreffend. — Bekanutmachung vom 31. Dezember 1586, die Revision der Arzueitaxe
für das KNönigreich Bayern betreffend. — ilanntmachung vom 1. Jannar 1897, Festsetzung der fürdie Naturalverpslegung zu vergütenden Beträge für das Jahr 1897 betreffend. — Hofdienst- Nachrichten. —
Staatsdient Nachrichten. — Königlich Nuerhsche enehmidam zur Annahme einer fremden Dekoration. — Notiz.

Nr. 24784.

Bekanntmachung, Ausgabe unverloosbarer Pfandbriefe durch die bayerische Hypotheken- und
Wechselbank betreffend.

#. Staatsministerium des Innern.

Durch die im Einverständnisse mit den k. Staatsministerien der Instiz und der
Finanzen ergangene Entschließung vom Heutigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes, einige
Bestimmungen über die Inhaberpapiere betreffend, vom 18. März 1896, sowie der Kgl. Aller-
höchsten Vollzugsverordnung zu diesem Gesetze vom gleichen Tage (Gesetze und Verordnungs-
blatt S. 174 und 185) genehmigt, daß die bayerische Oypotheken und Wechselbank in
München unter der in § 8 des Statuts bezeichneten Kontrole des k. Kommissärs neue auf
den Inhaber lautende unverloosbare Pfandbriefe und zwar Stücke:



à ¼ 5000 lit. A. A. in lila Farbe,
v 2000 „ B. B. in blauer Farbe,

„ 1000 „ C. C. in rother Farbe,

 500 „ D. D. in grüner Farbe,

 200 „ E. E. in orange Farbe,
„ 100 „ F. F. in branner Farbe

ausgebe.
Die Genehmigung erfolgte unter der Bedingung, daß sich der Gesammtbetrag der aus

gegebenen Pfandbriefe (älterer und neuerer Kategorie) jeweild innerhalb der durch Ministerial.
Entschließung vom 19. März 1896 Nr. 5510 (Gesetz- und Verordnungeblatt Nr. 12 S. 189)
gesteckten Grenze hält.

München, den 30. Dezember 1896.

Krhr. v. Feilitzsch.

Der General-Sekretär:

Ministerialralh v. Kopplstätter.

Nr. 24262.

Bekanntmachung, die Revision der Arzueitaxe für das Königreich Bayern betresfend.

K. Slaatsministerium des Innern.

Unter Bezugnahme auf Abs. 3 der Kgl. Allerhöchsten Verordnung vom #. Jannar 181//1,
die Arzueitaxordnung für das Königreich Bayern betreffend Gesetz und Verordnungs-
blatt S. 15 — und die Ministerialbekanntmachung vom 12. Dezember 1895 Geseé=

und Verordnungsblatt S. 419 wird nach Einvernahme der Apothekergremien, der Kreio
Medizinalausschüsse und des Obermedizinalansschusses bekannt gegeben, daß eine Aenderung
der gegenwärtig geltenden Arzneitaxen nicht veranlastt ist.

München, den 31. Dezember 1896.

Krhr. v. Feilitzsch.

Der General-Sekretär:
Ministerialrath v. Kopplstätter.



Bekanntmachung, Festsetzung der für die Naturalverpflegung zu vergütenden Beträge für das
Jahr 1897 betreffeud.

ti. Staatsministerium des Innern und fi. Kriegsministerium.

Gemäst Auoschreibens des Reichskanzlers im Centralblatte für das Deutsche Reich vom
22. Dezember 1896 — Centralblatt Seite 646 „ ist auf Grund der Vorschriften im

§9 Ziff. 2 des Gesetzes über die Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im Frieden
vom 13. Febrnar 1875 der Betrag der für die Naturalverpflegung zu gewährenden Ver-
gütung für das Jahr 1897 dahin festgestellt worden, daß an Vergütung für Mann und
Tag zu gewähren ist:

a) für die volle Tageskost
b) für die Mittagskost
) für die Abendkost
d) für die Morgenkost

München, den 1. Jannar 1897.

Frhr. v. Feilihzch.

Hofdienst-Nachrichten.

Im MNamen Leiner Majestät des fönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Lnit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,

unter'n 22. Dezember 1896 den Rechts-

mit Brot ohne Brot
80 Pf. 65 Pf.
40 35
25 20

15 10

Frhr. v. Asch.

Der General-Sekretär:
Ministerialrath v. Kopplstätter

praktikanten und Sekondlieutenant d. NR. im

2. Zunfanterie-Negiment, Rudolf Grafen
Basselet de la Nosor, auf sein allerunter-
thänigstes Ansuchen zum k. Kammerjunker zu
ernennen, ferner

unter'm 29. Dezember 1896 der k. Theresien
Ordend-Ehrendame, Therese Freiin von Leo-
prechting, den Zutritt zu Hof zu verleihen.



Staatsdienst-Nachrichten.
Im Namen Seiner Klajestät des HKänigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Lnit-
pold, des KönigreichsBayernVerweser,
haben Sich unter'm 24. Dezember 1896
allergnädigst bewogen gefunden, nach Maßgabe
des Tit. II § 18 der Verfassungsurkunde
den Legationssekretär I. Klasse im Staate-
ministerium des k. Hauses und des Aeußern,
Walther Freiherrn Seefried auf
Buttenheim, und den Legationesekretär
I. Klasse bei der k. Gesandtschaft am Kaiserlich
Russischen Hofe, Karl Grafen von Moy,

Jannar 1897 zu

von

mit Beginn vom l.

Legationsräthen zu befördern.

Königlich Allerhöchste Genehmigung zur
Annahme einer fremden Dekoration.

Im Namen Seiner Majestät des Känigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Lnit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich 22. Dezember 1896
allergnädigst bewogen gefunden, dem Inten
dauten der k. Hoftheater, Professor Ernst
Possart in München, die Bewilligung zur
Annahme und zum Tragen des ihm von
Seiner Majestät dem Könige von Sachsen

unter'm

verliehenen Offizierskreuzes der k. Sächsischen
Albrechts Ordens zu ertheilen.

Not iz.
Titelblätter und Register des Gesetz= und Verordnungs Blattes vom Jahre 1896 gelangten

am 31. Dezember 1896 zur Ausgabe.
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eh und Verordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.

 2.
München, den 20. Januar 1897.

Inhalt:
Bekanutmachung vom 10. Jannar 1897, die Postordnung für das Königreich Bayern betressend.— Bekannt

Nr.

machung vom 11. Jannar 1897, die Zusammensetzung des k. Landesversicherungsamtes betressend. —
Acl Qunim achung vom 11. Jannar 1897, die Abänderung der provisorischen Schifffahrts- und Floßordnungfür
die Donau innerhalb des baperischen Slaatsgebieles betreffend. Belanntmachung vom l5. Jannar 1897,
Gesuch der baychiischen Vereinsbank in München um die Genehmigung zur Ausgabe von unkündbaren Pfand-
briesen betreffend. Belauntmachung vom 15. Januar 1897, die Zulassungofristen für ältere Maaßc,
Menßwerkzeuge, Gewichte und Waagen betressend. — Hofdienst. Nachrichten. — Hoftitel Verleihung. — Ordens-
und Prädikats-Verleihungen.

121II.

Bekannimachung, die Postordnung für das Königreich Bayern betreffend.

K. Staatsministerium des Königlichen Haules und des Aeußern.

In der Postordnung für das Königreich Bahern vom 1. Mai 1889 (Gesetz= und
Verordnungeblatt Nr 14 vom 18. April 1889) treten folgende Aenderungen ein:9 „ g9 g9

1. Im 8 18 erhält Absas 1 folgende geänderte Fassung:
I. Die Briefpostsendungen können zunächst durch Einlegen in die zu ihrer Aufnahme

bestimmten Briefkästen, sodann durch Abgabe am Schalter aller Postanstalten
mit Briefpostdienst, an die Landpostboten während der Anodführung ihres Boten-
ganges oder bei den in Landorten errichteten Posthilfstellen zur Aufgabe gebracht
werden. lleber die Einlieferung zur Post mittelst geschlossener Taschen siehe
§?27 Abs. VI.

*7.



2. In demselben 8 18 ist zwischen den Absätzen VIII und LX folgender neue Absatz

einzuschalten:
VIII a. Bei den Posthilfstellen können gewöhnliche Briefpostsendungen aufgegeben werden.

Die Annahme von Einschreib-Briespostsendungen, Postanweisungen, Postaufträgen
und Postnachnahmesendungen gehört nicht zu den dienstlichen Verpflichtungen des
Inhabers der Posthilfstelle. Für die von den Posthilfstellen zur Einlieferung
au die Postanstalt übernommenen Sendungen wird keine Einlieferungogebühr
erhoben.

"3. Im § 26 ist am Schlusse folgender neue Absatz anzufügen:

VI. Die für Vewohner in Landorten mit Posthilfstelle bestimmten gewi#hnlichen Brief
postsendungen werden der Posthilfstelle zugeführt und vom Jnhaber der Post-

hilfstelle entweder zugestellt oder zur Abholung bereit gehalten. (Vgl. S 27 Abf. I.)
Wenn in letzterem Falle die Sendungen nicht bid zur nächsten Ankunft des
Landpostboten bei der Posthilfstelle abgeholt worden sind, erfolgt die Zustellung
durch den Landpostboten.

4. Im § 27 ist am Schlusse des Absatzes 1 anzufügen:

Die Abholung von Briefpostsendungen bei Posthilfstellen ist ohne Abgabe
einer schriftlichen Abholungserklärung gestattet.

5. Zwischen den §§ 43 und 44 ist folgender neue Paragraph einzuschalten:

 ne 2 *
einer Posthilfstelle. # 4

Für die bei einer Posthilfstelle zum Zwecke der Einlieferung zur Post
anstalt vom Absender niedergelegten Einschreib Briefpostsendungen, Postan
weisungen nebst Geldbeträgen und Postaufträge beginnt die Haftpflicht der
Postanstalt erst mit der erfolgten Uebergabe der Sendungen an den Land
postboten durch den Inhaber der Posthilfstelle.

(6. Im § 60 ist am Schlusse des Absatzes 1 anzusügen:

Zeilungen für Vezieher in Landorten mit Posthilfstelle können bei letzterer
abgeholt werden.

7. Im § (1 erhält der Absatz l folgende geänderle Fassung:

I. Auf besonderes Verlangen können die Zeitungen den Beziehern durch die Brief
träger oder Landpostboten bei den gewöhnlichen Dienstgängen oder durch die Post
hilsstelleninhaber auch in die Wohnung überbracht werden.
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8. Im § 79 ist zwischen den Absätzen III und IV folgender neue Absatz einzu-
schalten:

IIIa. Gewöhnliche Packetsendungen können auch bei den Posthilfstellen aufgegeben werden.
Die Annahme von Einschreib-Packeten, Postnachnahmesendungen und Sendungen
mit Werthangabe gehört nicht zu den dienstlichen Verpflichtungen des Inhabers
der Posthilfstelle. Wird vom Absender gleichwohl die Vermittlung der Posthilf-
stelle zur Weitergabe solcher Sendungen an den Landpostboten in Anspruch
genommen, so beginnt die Haftpflicht der Postanstalt erst mit erfolgter Uebergabe
der Sendungen an den Landpostboten durch den Inhaber der Posthilfstelle.

9. Im § 90 ist am Schlusse folgender neue Absatz anzufügen:
IX. Gewöhnliche Packetsendungen an Empfänger in Landorten mit Posthilfstelle

werden der Posthilfstelle zugeführt und vom Inhaber der Posthilfstelle entweder
zugestellt oder zur Abholung bereit gehalten. Für die Zustellung wird bei
Packeten bis zu 10 kg eine Gebühr von 10 Pfennig, bei Sendungen über 10 kg.
eine Gebühr von 20 Pfennig erhoben. Die Abholung von gewöhnlichen Packet-
sendungen bei der Posthilfstelle ist ohne Abgabe einer schriftlichen Abholungs-
erklärung gestattet. Ist die Abholung bis zur nächsten Ankunft des Landpost-
boten bei der Posthilfstelle noch nicht erfolgt, so werden die Sendungen von dem
Landpostboten zugestellt, wobei die gleichen Zustellgebühren, wie bei der Zustellung
von Packetsendungen durch den Posthilfstelleninhaber zur Erhebung gelangen.

10. Im 8 93 ist zwischen den Absätzen II und III folgender neue Absatz ein-
zuschalten:

IIa. Für die von einer Posthilfstelle zur Einlieferung an die Postanstalt über-
nommenen Packetpostsendungen kommt eine Einlieferungogebühr nicht zur Er-
hebung. Wegen der für die Zustellung von gewöhnlichen Packetsendungen durch
den Inhaber der Posthilfstelle zu erhebenden Zustellgebühren siehe § 90 Abs. IX.

Die vorstehenden Aenderungen treten sofort in Kraft.

München, den 10. Jannar 1897.

Dr. Krhr. v. Crailsheim.

Der General-Sekretär:
v. Bever.

2*



8

Nr, 647.

Bekannt machung, die Zusammensetzung des k. Landesversicherungsamtes betreffend.

f. Staatsministerium des Innern.

Unter Hinweis auf § 95 Abs. 2 und § 100 des Gesetzes vom 5. Mai 1886;,
betreffend die Unfall= und Krankenversicherung der in land- und forstwirthschaftlichen Betrieben
beschäftigten Personen, sowie auf die Bekanntmachung des k. Staatoministerinms des Innern
vom 21. Jannar 1893 Nr. 805 (Gesetz- und Verordnungeblatt S. 1I11 und vom
21. Febrnar 1895 Nr. 3379 (Gesetz= und Verordnungsblatt S. 119, die Zusammen-
setzung des k. Landesversicherungsamtes betreffend, werden nachstehend Namen und Wohnort
der für die Amtsperiode vom 1. Jannar 1897 bie 31. Dezember 1900 aus der Mitte
der Genossenschaftsvorstände gewählten beziehungsweise als Vertreter der Arbeiter berufenen
nichtständigen Mitglieder des k. Landeoversicherungsamtes und deren Stell-
vertreter aus dem Kreise der Land= und Forstwirthschaft bekannt gegeben:

nichtständige Mitglieder erste Stellvertreler zweite Stellvertreter

I. Aus der Mitte der Genossenschafts-Vorstände gewählt:

Hammerschmid Pius, Oeko-= Burgmeier Josef, Guts= und Nitter Josef,
nom in Wolnzach. Brauereibesitzer in Kösching. Kanfbeuren.

Privatier in

Fischler-Trenberg, Ferdi- Gutsbe-
nand Graf von, k. Käm-
merer und Gutsbesitzer in
Holzen.

Martius Wilhelm, Gutsbe-
sitzer in Leimershof

Pausinger Paul,
siter in Landshut.

II. Als Vertreter der Arbeiter berufen:2

Bauer Georg, Oekonomievor-
arbeiter in München

Glas Emmeram, Holzhauer-
rottmeister in Ismaning.

Bischel Gottlieb, Oekonomie-
banmeister in Weilheim.

Seidl Lorenz, Holzhanuerrott=
meister in Grünwald.

München, den 14. Jannar 1897.

Irhr. v. Feilitzsch.

Wiesenmeier Leonhard. Deko-
nomiebanmeister in Fursten-
ried.

Lechmann Martin, Hol)z-
hauerrottmeister in Ober-
haching.

Der General-Sekrelär:
Ministerialrath v. Kopplstätter.
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Nr. 25293.

Bekannutmachung, die Abänderung der provisorischen Schifffahrts= und Floßordnung für die
Donau innerhalb des bayerischen Staatsgebietes betreffend.

Kl. Staatsministerium des Innern.

Unter Aufhebung der oberpolizeilichen Vorschrift vorstehenden Betreffs vom 8. August
1896 Nr. 14483 (Gesetz= und Verordnungoblatt S. 557) wird hiemit an deren Stelle
bezüglich des Passireus der Nemorqueurs durch die Brücke über die Donau bei Straubing
nachstehende Vorschrift erlassen:

„Bei dem Passiren der Straubinger Donaubrücke dürfen bis auf Weiteres Remor
qururs in der Thalfahrt nur die linksseitige und in der Bergfahrt nur die rechtsseitige

Oeffnung benützen.
Ein Ankuppeln von Schleppern seitlich an die Nemorqueurs ist verboten. Im Taue

dürfen nicht mehr als zwei Schleppboote geführt werden, und zwar thalabwärts neben
einander, bergwärte hintereinander.“

München, den 14. Jannar 1897.

Frhr. v. Feilitzsch.

Der General-Sekretär:

Ministerialrath v. Kopplstätter.

Nr. 681.

Bekauntmachung, Gesuch der bayerischen Vereinsbank in München um die Genehmigung zur
Ausgabe von unkündbaren Pfandbriefen betreffend.

K. Staatoministerium des Innern
Durch die im Einverständnisse mit den k. Staatsministerien der Iustiz und der

Finanzen ergangene Eutschließung vom Heutigen wurde gemäst Art. 16 des Gesetzes,
einige Bestimmungen über die Inhaberpapiere betr., vom 18. März 1896, sowie der
Kgl. Allerhöchsten Verordnung zu diesem Gesetze vom gleichen Tage (Ges.= u. Verordn.-Blatt
S. 174 und 185) genehmigt, daß die bayerische Vereinsbank in München an Stelle der
mit Ministerial-Entschließung vom 19. März 1896 Nr. 5510 zur Ausgabe genehmigten
Serie XXIV der auf dem Amortisationssystem beruhenden Pfandbriefe, im Betrage von
10000000“einen gleichen Betrag von Pfandbriefen ausgebe, für welche die Kündigung
und Verloosung 10 Jahre lang, d. i. bis zum Jahre 1907, auggeschlossen wird
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Diese Genehmigung erfolgte unter der Bediungung, daß die betreffenden Pfandbriefe
lediglich auf Grund jeweils erworbener, 10 Jahre lang unkündbarer und erst nach Ablauf
dieser Frist amortisabler Hypotheken auf städtischen Anwesen unter Ausschluß industrieller
Etablissements emittirt werden und daß diesen Pfandbriefen der Aufdruck „Verloosung und
Kündigung vor dem Jahre 1907 augsgeschlossen“ beigefügt wird.

München, den 15. Jannar 1897.

Frhr. r. Feilitsch.

Der General-Sekretär:
Ministerialrath v. Kopplstätter.

Nr. 300.

Bekanntmachung, die Zulassungsfristen für ältere Maaße, Meßwerkzeuge, Gewichte und Waagen
betreffend. Vom 15. Jannar 19897.

Auf Grund des§3Absatz2desNeichegesetzesvom 26. November 1871, betreffend die
Einführung der Maas= und Gewichtsordnung für den Norddeutschen Bund vom 17. August 1868
in Bayern, dann der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 7. Jannar 1897 Reichs-
Gesetzblatt S. 2) erläßt die k. Normal-Aichungs-Kommission folgende Vorschriften:

Von den in § 1 und 2 der Bekanntmachung vom 1. August 1885 (Gesetz- und
Verordnungsblatt S. 446) aufgeführten Maaßen, Meßwerkzeugen, Gewichten und Waagen
werden zur Wiederholung der Aichung und Stempelung bis auf Weiteres noch zugelassen:

a. Längenmaaße, welche in der Angabe der Gesammtlänge mit der Bezeichnung
Dekameter, Dezimeter oder Centimeter versehen sind.

b. Flüssigkeitsmaatße und Meßwerkzeuge für Flüssigkeiten, welche mit der abgekürzten
Bezeichnung L versehen sind.

c. Hohlmaaste und Meßwerkzeuge für trockene Gegenstäude, welche mit der abgekürzten
Bezeichnung L, H oder Kub.-Mer. versehen sind.

d. Gewichtsstücke in Bombenform zu 50 Kilogramm.
e. Gewichtsstücke, bei welchen zwar den Vorschriften in § 40 der Aichordnung

vom 1. August 1885 bezüglich der Grenzwerthe der Höhe oder des Durchmessers
nicht genügt ist, aber die folgenden Beziehungen zwischen dem Durchmesser und
der Höhe des cylindrischen Körpers, abgesehen von der Handhabe oder von dem

Knopf, eingehalten werden, nämlich:
Gewichtsstücke zu 50, 20, 10, 5, 1 Kilogramm und 500 Gramm, bei

welchen die Höhe des Cylinders den Durchmesser übersteigt;
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Gewichtsstücke zu 2 Kilogramm, bei welchen die Höhe des Cylinders kleiner
ist als der Durchmesser;

Gewichtsstücke von 200 Gramm bis 1 Gramm, bei welchen die Höhe des
Cylinders die Hälfte des Durchmessers nicht übersteigt.

l. Gewichtsstücke, welche mit der Bezeichung K. C, D, C (für Centigramm),
 oder Dekagramm versehen sind, sowie Gewichtsstücke zu 50 Kilogramm,
welche in irgend einer Weise nach Zentuer oder Pfund bezeichnet sind.

L. Waagen, welche in der Angabe der größten zulässigen Last oder in den Skalen-
angaben eine Bezeichnung nach Zentner oder Pfund, oder die Bezeichnung K oder 
tragen.

Die übrigen in § 1 und 2 der Bekanntmachung vom 1. August 1885 bezeichneten
Maase, Meßwerkzeuge, Gewichte und Waagen, welche nach den vorstehenden Bestimmungen
von der Wiederholung der Aichung ausgeschlossen sind, können bis auf Weiteres der
periodischen Nachaichung unterworfen werden.

München, den 15. Jannar 1897.

fgl. Normal· Aichungs · Kommission.
Dr. Zeulmann.

Hofdienst-Nachrichten.
Im Namen Seiner Majestät des fönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben mit Allerhöchster Entschließung vom
31. Dezember 1896 zu bestimmen geruht,
daß dem Reichsrathe Grafen Franz Karl zu
Ortenburg, Sekondlientenant à la suite des
k. preußischen 3. Garde-Ulanen-Regiments, bei
jeweiligem Erscheinen am Königlichen Hofe sein
Rang als Chef des standesherrlichen Hauses
der Grafen zu Ortenburg zuerkannt werde:

ferner haben Sich Seine Königliche
Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs
Bayern Verweser, allergnädigst bewogen ge-
funden,

unter'n 6 Jannar ds. Is. der Gemahlin
desk. Kammerjunkers und Bezirksamts-Assessors
in Miesbach, Alexander Freiherrn von
Moreau, und

unter'm 11. Jannar ds. Is. der Gemahlin
des k. Kammerjunkers und Sekondlientenants
im 1. Infanterie-Regiment, Walther Frei-
herrn von Ruffin,
den allerunterthänigst erbetenen Hofzutritt zu
verleihen,

unter'n Z. Jannar ds. Is. den Rittmeister
im 1. schweren Reiter-Negiment, Haus Frei-
herrn von Gumppenberg-Pöttmeß-Ober-
brennberg, auf sein allerunterthänigstes
Ansuchen zum Königlichen Kämmerer zu er-
neunen.



BHoftitel-Verleihung.

Im Namen Seiner Majestät des Rönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich mit Allerhöchstem Signate vom
29. Dezember 1896 allergnädigst bewogen
gefunden, den Inhabern der Firma F. Frey &amp;
Söhne „Ferdinand und Anton Frey“,
Photographen in Amberg, den Titel „König-
liche Hof-Photographen“ zu verleihen.

Ordens- und Prädikats-Verleihungen.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit PrinzLunit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unter'n 28. Dezember 1896
allergnädigst bewogen gefunden, nachstehende
Auszeichnungen zu verleihen:

I. das Komthurkreuz des Verdienst-
ordens der Bayerischen Krone:

dem k. Staatsrathe i. o. D. Max Nitter
von Neumayr, Ministerialdirektor im
k. Staatsministerium des Innern,

dem Ministerialdirektor im k. Staats-
ministerium des Königlichen Hanses und des
Aeußern, Karl Ritter von Oswald;

II. den Verdienstorden vom hl. Michael
IV. Klasse:

dem k. Konsul Dr. jur. Georg Doerten
bach in Stuttgart;

III. das Verdienstkrenz des Ordens vom
hl. Michael:

dem Bahnhofverwalter der pfälzischen Eisen
bahnen, Wilhelm Feinthel in Wörth:
IV. die silberne Medaille des Verdienst-

ordeus der Bayerischen Krone:

dem Lokomotivführer I. Klasse der pfälzischen
Eisenbahnen, Adam Metzger in Koeisers-
lautern;
V. die silberne Medaille des Verdienst

ordenus vom hl. Michael:

dem Portier der pfälzischen Eisenbahnen,
Karl Leonhard in Zweibrücken;

VI. die bronzene Medaille des Verdieust=
ordeus vom hl. Michael:

dem Sattler in der Hauptwerkstätte Ludwigs-
hafen der pfälzischen Eisenbahnen, Jakob
Humm,

dem Schmied in der Hauptwerkstätte Kaiserd
lautern der pfälzischen Eisenbahnen, Philipp
Deunell.

Ferner haben Seine Königliche Ooheit
gebühreufrei zu verleihen geruht:

das Prädikat „Excellenz“
dem Staatsrathe i. o. D.
Wisbeck.

Max Nitter von
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 W3.
Munchen, den 30. Januar 1897.

halt:
Bekan mimach ung vom 16. Jannar 1897, die Aufnahme in den Dienst derl. bayer. Verkehrsanstalten betreffend.

ckauntmachung vom 21. Jannar 1897, die Ausgabe von Pfandbiiefen der Pfälzischen Hypotheken=
van in Ludwigshafen betreffend. — Bekauntmachung vom 22. Jannar 1897, Einziehung und Errichtung
von Forntdienststellen betressend.— Bekauntmachung vom 28. Jannar * Gesuch der bayer. Boden-
kreditanstalt in Würzburg um die Genehmigung zur Ausgabe zweier Serien3½2%igerPfandbriefe betreffend.
— Ordens-Verleihung. — Nöniglich Allerhöchste Genehmigung zur Annahme einer fremden Dekoration.

Nr. 234l.

Belanntmachung, die Aufnahme in den Dienst der k. bayer. Verkehrsanstalten betreffend.

K. Staatsministerium des Königlichen hauses und des eußern.

Die Bestimmungen über die Aufnahme in den Dienst der k. bayer. Verkehrsanstalten
(Gesetz und Verordnungoblatt Nr. 51 von 1885, Nr. 15 von 1888, Nr. 26 von 1890,
Nr. 54 von 1892, Nr. 1 von 1893, Nr. 37 von 189/| und Nr. 46 von 1896) werden

in folgender Weise abgeändert:
Im Abschnitte „Bestimmungen über dieAbhaltungder Dienstprüfungen bei der General-

direktion der k. Verkehroanstalten, Abtheilung für Post und Telegraphen“ ist unter „C. Niederer
Post- und Telegraphendienst“ in § 2 der bisherige Vortrag zu Ziffer 15, 16, 17 und 18
zu streichen und an Stelle desselben zu setzen:



15. Packetboten, Depeschenboten, Postboten und Briefeinsammler:
a) Militäranwärter: sechsmonatliche Probedienstleistung:
b) Civilbewerber: dreijährige Verwendung als ständige Anahilfsbedienstete im

niederen Post= und Telegraphendienste. Diese Verwendungszeit kann jedoch
bei vorzugsberechtigten Gendarmen auf sechs Monate und bei früheren
Postillonen durch Anrechnung eines angemessenen Theiles der Postillondienst-
zeit gekürzt werden.

München, den 16. Jannar 1897.

Dr. Frhr. v. Crailsheim.

Der General-Sekretär:
v. Bever.

Nr. 1272.

Bekanntmachung, die Ausgabe von Pfandbriefen der Pfälzischen Hypothekenbank in Ludwigs-
hafen betreffend.

Kl. Staatsministerium det Innern.

Durch Entschließung vom Heutigen wurde gemäs Art. 16 des Gesetzer vom 18. März
1896, einige Bestimmungen über die Inhaberpapiere betreffend, sowie der Allerhöchsten Voll
zugsverordnung zu diesem Gesetze vom gleichen Datum im Einverständnisse mit den l. Staato-
ministerien der Instiz und der Finanzen genehmigt, daß die Pfälzische Hypothekenbank
weitere 30 Millionen auf den Inhaber lautende Pfandbriefe über den durch Ministerial-
Entschließungen vom 19. März und 4. Juli 1896 bewilligten Gesammtbetrag von
165 Millionen Mark hinaus, ausgebe.

Diese Genehmigung erfolgte in der Voraussetzung, das bis längstens I. Jannar 1898
das Aktienkapital auf den statutenmäßig dem Pfandbriefumlauf entsprechenden Betrag, sohin
um 2 Millionen Mark erhöht wird.

München, den 21. Jannar 1897.

Arhr. v. Feilihssch.

Der General-Sekretär:
Ministerialrath v. Kopplstätter.



M 3. 15

Nr. 13441.

Bekanntmachung, Einziehung und Errichtung von Forstdienststellen betreffend.

Königliches Staatsministerinm der Finanzen,
Ministerial-Forstabtheilung.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Lnitpold, des Königreichs Bayern Verweser,

haben durch Allerhöchste Entschließung vom 16. Jannar ds. Is. anzuordnen geruht, daß
beginnend vom 1. März ds. Is.

1. das Forstamt Neustadt aH. (Triftamt) aufgehoben,
2. die Stelle eines Forstamtoassessors beim Forstamte Passau eingezogen und in

Passau ein zweites Forstamt errichtet werde mit der Bestimmung, daß das
eine die Bezeichuung „Forstamt Passan-Nord“ und das andere die Bezeich-
nung „Forstamt Passau-Süd“ zu führen habe, und dast

3. die Försterstelle zu Sulzbach im Forstamte Amberg dem Einzuge unterstellt
und dem Forstamte Amberg ein Forstamtsassessor mit dem dienstlichen Wohn-
sitze in Sulzbach beigegeben werde.

München, den 22. Jannar 1897.

Dr. Frhr. v. Riedel.

Der General-Sekretär:
Ministerialrath v. Pausch.

Nr. 1260.

Bekanntmachung, Gesuch der bayer. Bodentreditanstalt in Würzburg um die Genehmigung zur
Ausgabe zweier Serien 3 1½/2 % iger Pfandbriefe betreffend.

K. Staatsministerium des Innern.

Durch die im Einvernehmen mit den k. Staatsministerien der Iunstiz und der
Finanzen ergangene Entschließung vom Heutigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes,
einige Bestimmungen über die Inhaberpapiere betr., vom 18. März 1896 sowie der
Kgl. Allerhöchsten Verordnung zu diesem Gesetze vom gleichen Tage (Ges.= u. Verordn.-Blatt
S. 174 und 185) genehmigt, daß die bayer. Bodenkreditanstalt in Würzburg die nach-
stehend aufgeführten Inhaber-Pfandbriefe in den Verkehr bringe:
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I. Serie II 3½%ige Inhaber-Pfandbriefe in der Höhe von fünf Millionen Mark

unkündbar bis 1907, eingetheilt in folgende Stücke:
175 Stück Lit.ANr. 20001—20175 à 2000 A —

20176—22675
22676—25275 à

„ 25276—28075 à

28076—30975 à

2500 „ „ B „

2600 „ „ C "„
2800 „ „ D

2900 „ „ E,

350 000 M,

2 500 000 A.,
1300 000 A,

560 000 A,
290 000 M

à 1000 =

5004.—
2004 -—
100 M.

und zwar unter der Bedingung, daß die vorbezeichneten Inhaber-Pfandbriefe auf Grund
jeweils erworbener unamortisirbarer, zehn Jahre nicht zurückzahlbarer Hypotheken auf städtischen
Auwesen unter Ausschluß industrieller Etablissements emittirt werden.

II. Serie III 3½ % ige Inhaber-Pfandbriefe in der Höhe von fünf Millionen Mark,
eingetheilt in folgende Stücke:

175 Stück Lit. A Nr. 30976—31150 à 2000% = 350 000 4¾,
2500 „ „ B „ 31151—33650 à 1000 4 = 2500 000 J¾

2600 „ „ C,33651— 36250 à 500 + = 1 300 000 ¼=

2800 „ „ D, 36251—39050 à 200 4 = 560 000 4,

2900 „ „ E „ 39051—41950 à 100 = 290 000 M.

Der Gesammtsumme
Betrag von Hypothekendarlehen

München, den 28. Jannar 1897.

der jeweils begebenen Pfandbriefe must mindestens ein gleicher
gegenüber stehen.

Arhr. v. reilitzsch.
Der General-Sekretär:

Ministerialrath v. Kopplstätter.

Ordens-Verleihung.

Im Namen Seiner Majestät des Hönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unter'm 19. Jannar ds. Is.

allergnädigst bewogen gefunden, dem k. preußi-
schen Legationssekretär Unico Grafen von
der Groeben den Verdienstorden vom heiligen

Michael II. Klasse zu verleihen.

tMöniglich Allerhöchste Genehmigung zur
Annahme einer sremden Dekoration.

Im Namen Seiner Majestät des Känigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Lnit

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unter'm 19. Jannar de. Ze.
allergnädigst bewogen gefunden, dem k. Staato-
minister der Finanzen, Dr. Emil Freiherrn
von Niedel, die Bewilligung zur Annahme
und zum Tragen des ihm von Seiner Majestät
dem Könige von Württemberg verliehenen
Großkrenzes des Ordens der Württembergischen
Krone zu ertheilen.



ch und Verorduungs-Flatt
für das

Königreich Bayern.

München, den 9. Februar 1892.
Anhalt:

Bekanutmachung vom 25. Jannar 1897, Aenderung der Landwehr-Bezirkseintheilung für den Bereich der Groß-
herzoglich Hessischen (25.) Division betreffend. — Bekanutmachung vom 31. Jannar 1897, Errichtung von
Försterstellen betreffend.— Bekanutmachung vom 6. Februar 1897, die Dienstprämien der älteren Gen-

darmeriemannschaft betreffend.-Bekanntmachung vom 7. Februar 1897, die Aussabe unverloosbarerPfandbriefe durch die boyerische Handelsbank betreffend. — Ordens. Verleihung. — Königlich Allerhöchste
Genehmigung zur Annahme fremder Dekorationen. — KLonsulat der NepubIik Paragnay in München. — Be-

richtigung zur Wehrordnung für das Rönigreich VBayernvovom19. Januar 1889.
Nr. 1180.
Bekanntmachung, Aeuderung der Landwehr. Bezirkseintheilung für den Bereich der Großherzoglich

Hessischen (25.) Division betreffend.

K. Staatsministerium des Innern und fi. Kriegsministerium.
Nachstehend wird die Landwehr. Bezirkseintheilung für den Bereich der Großherzoglich Oessischen

(25.) Division, welche am 1. April 1897 an Stelle der bieherigen tritt, zur Kenntniß gebracht.
Die Herausgabe eines Deckblattes zur Anlage 1 der Wehrordnung bleibt vorbehalten.

Landwehr-Bezirkseintheilung für den Bereich der Großherzoglich Hessischen (25.) Division.
Landwehr-

Infanterie-Brigade ienen Bemerkungen
49. Friedberg

(1. Großherzoglich Hessische) Gießen
1

50. I. Bezirk BWai#s, Der 1. Bezirk ist dem Commandeur der
G#. Groß- Worms 50. Jufanteric-Brigade (2. Großherzoglich
ber- 9 1I. Darmstaot Hessischen), der 2. Bezirk dem Commandeur
berzoglich 2. Bezirr . Darta der 25. Kavalleric= Brigade (Großherzoglich
Hessische) Erbach Hessischen) im Frieden unterstellt.

München, den 25. Jannar 1897.

Frhr. v. Feilisch. Frhr. v. Asch.

Der Chef der Central-Abtheilung:
v. Flügel, Oberst.

4
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Nr. 2259II.

Bekanntmachung, Errichtung von Försterstellen betreffend.

K. Staatsministerium der Finanzen,
Ministerialsorstabtheilung.

Im Unmen Seiner Majestät des Rönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, haben durch Allerhöchste Entschließung vom 29. Jannar ds. Is. anzuordnen
geruht, daß beginnend vom 1. März ds. Is. die Forstwartstelle in Kirchdorf, Forstamts
Mindelheim, und die Forstwartstelle in Oberfinningen, Forstamts Unterliezheim, in
Försterstellen umgewandelt werden.

München, den 31. Jannar 1897.

Dr. Arhr. v. Riedel.

Der General-Sekretär:
Ministerialrath v. Pausch.

Nr. 2651.

Bekauntmachung, die Dienstprämien der älteren Gendarmeriemannschaft betreffend.

K. Staatsministerium des Innern.

Im Namen Seiner Mafestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Lnitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, haben in Abänderung der Ziff. 2 der k. Verordnung vom 4. Juni 1892
(Gesetz= und Verordnungs-Blatt S. 181) vom Jahre 1897 an denjenigen Gendarmerie-
mannschaften, welche das 30. Dienstjahr zurückgelegt haben, für jedes weitere zurückgelegte
Dienstjahr eine Prämie im Betrage von 100 1/ allergnädigst zu bewilligen geruht.

München, den 6. Febrnar 1897.

Krhr. v. Feilitzsch.

Der General-Sekretär:

Ministerialrath v. Kopplstätter.



M. 4. 10

Nr. 2383.

Bekanutmachung, die Ausgabe unverloosbarer Pfandbriefe durch die bayerische Handelsbank
betreffend.

K. Staatsministerium des Innern.

Durch die im Einverständnisse mit den k. Staatoministerien der Iustiz und der
Finanzen ergangene Entschließung vom Heutigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes, einige
Bestimmungen über die Inhaberpapiere betreffend, vom 18. März 1896, sowie der Kgl. Aller=
höchsten Verordnung zu diesem Gesetze vom gleichen Tage (Gesetz- und Verordnungsblatt
S. 174 und 185) genehmigt, daß die bayerische Handelsbank in München drei Serien
neuer, auf den Inhaber lantender, unverloosbarer Pfandbriefe (§ 6 Absatz 3 des neuen
Reglements der bayerischen Handelsbank) zu je 10 Millionen Mark, eingetheilt in Stücke
zu 5000, 2000, 1000, 500, 200 und 100 J, (Lit. A, B, C. D. E und P) in
Verkehr bringe.

Diese Genehmigung erfolgte unter der Bedingung, daß als Unterlage vorbezeichneter
Pfandbriefe nur Hypothekendarlehen auf städtischen Grundbesitz unter Ausschluß industrieller
Anlagen dienen, welche auf einen gewissen, regelmäsig 10 jährigen Zeitraum unkündbar sind
und nach Ablauf desselben nach Wahl der Schuldner entweder in beiderseits kündbare Zins-
kapitalien oder in seitens der Bank unkündbare Annnitätenkapitalien übergehen, ferner unter
der Bedingung, daß die Gesammtsumme der im Umlauf befindlichen Pfandbriefe jeder Gattung
den zehnfachen Betrag des eingezahlten Aktienkapitals nicht übersteigt und daß dieser Gesammt-
summe ein gleicher Betrag von Hypothekendarlehen der Bodencreditanstalt der bayerischen
Handelsbank gegenübersteht.

München, den 7. Februar 1897.

Frhr. v. Feilitzsch.

Der General-Sekretär:
Ministerialrath v. Kopplstätter.

Ordens-Verleihung. haben Sich unter'n 24. Jannar ds. Is.
· allergnädigst bewogen gefunden, dem k. württem-

Im Namen Seiner Majestät des Königs. bergischen Legationssekretär Dr. Freiherrn von

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-Griesinger den Verdienstorden vom heiligen
pold, des Königreichs Bayern Verweser, Michael III. Klasse zu verleihen.
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Königlich Allerhöchste Genehmigung zur
Annahme fremder Dekorationen.

Im Namen Seiner Mojestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Vuit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,

unter'm 23. Jannar ds. Is. dem keiserl.
Wirklichen Geheimen Legationsrathe und vor-
tragenden Rathe im Auswärtigen Amt in
Berlin, Gustav Freiherrn von Lindeufels,
als bayerischen Staatsangehörigen, für den
ihm von Seiner Majestät dem Deutschen
Kaiser, Könige von Preusten, verliehenen
Stern zum k. preußischen Nothen Adler-
Orden 2. Klasse mit Eichenlaub,

unter'm 24. Januar de. Is. dem k. Käm-

merer Adalbert Freiherrn von Ritter zu

Grünstein, dienstthnenden Kammerherrn
Seiner Königlichen Hoheit des Groshherzogs
von Luxemburg, für das ihm von Seiner
Majestät dem Könige von Dänemark ver-

liehene Kommandeurkrenz II. Klasse des k. däni-
schen Danebrogordens, und

unter'm 31. Jannar do. Is. dem k.

Kämmerer Paul Freiherrn von Syberg
zu Sümmern, Hofmarschall Seiner König-
lichen Hoheit des Großherzogs von Luxem-
burg, für das ihm von Seiner Majestät

dem Kaiser von Oesterreich verliehene Groß-
kreuz des kaiserlich österreichischen Franz Joseph=
Ordens und das von Seiner Majestät dem

Kaiser von Rußland ihm verliehene Groß-
kreuz des kaiserlich russischen Skt. Stanis=
laus-Ordens

die Bewilligung zur Annahme und zum Tragen
zu ertheilen.

fionsulat der Republik Paraguay in
ünchen.

Im Namen SBeiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinzouit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben mit Allerhöchster Eutschließung vom
31. Jannar ds. Is. allergnädigst zu ge-
nehmigen geruht, das der zum Konsul der
Nepublik Paragnay in Müünchen ernannte
k. Hauptmann d. R. Wilhelm Korte in
dieser dienstlichen Eigenschaft auerkannt werde.

Berichtigung
zur Wehrordnung für das Königreich Bayern
vom 19. Jannar 1889 (Beil. zum Ges. u.
Verord.-Bl. für das Königreich Bayern Nr. 8

vom 28. Februar 1889.)
In der Aulage 1 zu § 1 der Wehrordnung

kommt bei dem Landwehrbezirke IV. Berlin —
Gesetz= und Verordnungs-Blatt 1893 S. 367 —
die Bemerkung **) in Wegfall.

Notiz.
Am 9. Februar ds. Is. wurde die Beilage I zum Gesetz und Verordnungs-Blatie vom Jahre 1897, ent-

haltend ein Erkenntniß des Gerichtshofes für Kompetenzkonflikte vom 9. Jannar de. Ir., ausgegeben.
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rseh und Verordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.

 W5.
München, den 12. Februar 1897.

Juhalt:
Bekanntmachung vom 6. Februar 1897, erster Nachtrag zum Gesammtverzcichniß der den Militäranwärtern

in den Bundesstaaten vorbehaltenen Stellen betreffend.

Nr. 2735.

Bekanntmachung, erster Nachtrag zum Gesammtverzeichniß der den Militäranwärtern in den
Bundesstaaten vorbehaltenen Stellen betreffend.

K. Staatsministerium des Innern und K. firiegsministerinm.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 24. Jannar v. Is. — Gesetz= und
Verordnungoblatt S. 29 ff. — wird der im Centralblatte für dad Deutsche Neich vom

laufenden Jahre Seite 2 veröffentlichte erste Nachtrag zu dem Gesammtverzeichnisse der den
Militäranwärtern in den Bundesstaaten vorbehaltenen Stellen zur allgemeinen Kenntniß
gebracht.

München, den 6. Februar 1897.

Frhr. v. Feilitzsch. Frhr. v. Asch.

Der General-Sekretär:
Ministerialrath v. Kopplstätter.

5
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Abdruck.

1. Erster Nachtrag
zu dem Gesammtverzeichnisse der den Militäranwärtern in den Bundesstaaten

vorbehaltenen Stellen.
Aumerkungen: 1. Die in den Verzeichnissen aufgeführten Stellen sind den Militäranwärtern ausschließlich

P borhchalten, sofern bei den einzeinen etwas anderes nicht ausdrücklich bemerkt i

2. Diejcnigen Stellen, welche den Militäranwärtern vorbehalten, aber vensethen, nur im Wege des
Aufrückens oder der Beförderung zugängig sind, sind mit cinem “ bezeichnet.

Bezeichnung der Stellen.

Augabe
bei den für Militär-
amwärter nicht aus-
schließlich bestimmen
Stellen, in welchem

Umfange dieselben
vorbehalten sind.

Bezeichnung
der Behörden, an welche die
Bewerbungen zu richten sind,
wenn cs nicht die Behörde
selbst ist, bei welcher die An-

stellung gewünscht wird.

Aemerkungen.

!.—

An Stelle der Ziffern 1 und 2 des Ge-
sammtverzeichnisses vom 26. November
1895 (Central-Blatt S. 397) ist zu setzen:
1. Ausiedelungs-Kommission für West-

preußen und Posen:
* Sekretäre.

2. Verwaltung des Deutschen Reichs= und
Königlich Preußischen Staatsanzeigers:

Expedirende Sekretäre und Kalkula-
toren.

An Stelle der Ziffern 1 und2 ist zu setzen:

1. Oberpräsidien, Regierungen, Ministerial-
Militär= u. Ban-Kommission zu Berlin:

Kassirerassistenten,
Sekretäre.
Buchhalter.

2. Rentenbanken:
Sekretäre,.
Buchhalter.

. Königreich Preußen.

II. Staatsministerinm.

mindestens zur
Hälfte.

mindestens zur
Hälfte.

mindestens zur
Hälfte.

- lniindestens zur
Hãlfte.

III. Finanzministeriun

Präsident der Ansiede-
lungs-Kommission.

Rentenbankdirektionen.



Bezeichunng der Stellen.

Angabe
bei den für Militär-
anwärter nicht aus-
schließlich bestimmten

tellen, in welchem
Umfange dieselben
vorbehalten sind.

Bezeichnung
der Behörden, an welche die
Bewerbungen zurichten sind,
wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcher die An-

stellung gewünscht wird.

Bemerkungem

Hinter Ziffer 5 ist einzufügen:
5##. Preußische Central-Genossenschafts-

kasse:
Sekretlär.

Au Stelle der Ziffern 6 und § ist zu setzen:

6. Direktion für die Verwaltung der
direkten Stenern zu Berlin:

Sekretäre.
Buchalter.

 Kreiskasse zu Franksurt a. M.
Buchhalter.

6

Bei Zisser 10:

Verwaltung der indirekten Stenern
littr. c ist der letzte Absatz in Spalie 1

„AssistentenbeidenProvinzial-Steuer-
birektionen, nicht aber bei den Erb-
schaftssteuerämtern“

zu streichen.

alternirend, d. h.
zwischen Militär-
und Civilanwärter
abwechselnd.

mindestens zur
Hälfte.

mindestens zur
Hälfte.

Präsident der Prenßi-
schen Central-Genos-
senschaftskasse.

Regierung zu Wies-
baden.

V. Ministerium für Haudel und Gewerbe.
Bei Ziffer 22:

Berg-, Hütten= und Salinenverwaltung
ist statt Absatz1bis 3 zu setzen:

* Sekretäre und Buchhalter bei den
Oberbergämtern und bei der Berg-
werksdirektion zu Saarbrücken,

*Faktoren, Schichtmeister und Sekre-
täre bei den staatlichen Berg-,
Hütten= und Salzwerken, einschließ-
lich der Centralverwaltung der
Steinkohlenbergwerke König und
Königin Luise zu Zabrze,

mindestens zur
Hälfte.

Dasjenige Oberberg=
amt, in dessen Bezirk
die Stelle zubesetzen ist.

Die Stiellen der Sekretäre

Nevierdienstes besetzt.



Bezeichnung der Stellen.

Angabe
bei den für Militär=
anwärter nicht aus-
schließlich bestimmten
Stellen, in welchem

Umfange dieselben
vorbchalten sind.

Bezeichnung
der Behörden, an welche die
Bewerbungen zurichten sind,
wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcher die An-

stellung gewünscht wird.

Bemerkungen.

Revierbürean-Assistenten, Nevier-
büreau-Diätarien bei sämmtlichen
Verwaltungsstellen und im Revier-
dienste,

*Verwaltungsbeamte bei der geologi-
schen Landesanstalt und Berg-
akademie zu Berlin, soweit für sie
eine besondere technische oder wissen-
schaftliche Vorbildungnichterfordert
wird.

Bei Ziffer 1:
Gerichte und Staatsanwaltschaften
ist statt Absatz 2 und 3 zu setzen:

EtatsmäßigeGerichtsschreibergehülfen
bei den Landgerichten und den Amts-
gerichten, sowie etatsmäßige Assi-
stenten bei den Staatsanwaltschaften
der LandgerichteundderAmtsgerichte,

Dültarische Gerichtsschreibergehülfen
bei den Landgerichten und den Amts-

berichten, sowie diätarische Assistentenei den Staatsanwaltschaften der
Landgerichte und der Amtsgerichte.

mindestens zurHälfte.

sämmtlich, mit Aus-
nahme derjenigen
Stellen, welche für
Dolmetscher be-
stimmt und für wel-
che als Dolmetscher
befähigte Civilan=
wärter vorhanden
ind.

zu einem Fünfiel.

Dasjenige Oberberg-
amt, in dessen Bezirk
die Stellezu besetzen ist.

VI. Justizministerinm.

Oberlandesgerichts-Präsident und Ober-
staatsamwalt des Be-
zirks.

VII. Ministerium des Junern.
Bei Ziffer 22

Polizei -Präsidium zu Berlin und
Polizei-Direktion zu Charlottenburg
ist statt Absatz1zu setzen:

Büreau= und Kassenbeamte (Polizei-
sekretäre, Oberbuchhalter, Kassirer
und Buchhalter, Büreanuassistenten
beim Einwohner-Meldeamt).

mindriten die eine Pälste.
unter Anrechnung der von
er Besetung mu Mi

luäranwärtern aursac

*- Z. 2— 2 2 — * — 7

bürraus anf die andere
Hätjte

Polbel,Präsident zuBerlin.

Die Stellen erganzen jich
aus cceignelen ciats
mäßtinen Bürcaubcamten
derLberbernamtsbezirke.

Aeltere befähigte Mi-
litäranwärter haben
auch für die Dol-
metscherstellen den
Vorrang.



Bezeichnung der Stellen.

Augabebei den far Militär-
anwärter nicht aus-
schließlich bestimmten

tellen, in welchem
Umfange dieselben
vorbehalten sind.

Bezeichnung
der Behörden, an welche die

Bewerbungen zurichten sind,wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcher die An-

stellung gewünscht wird.

Bemcrlungen.

Bei Ziffer 3:
UNebrige Königliche Polizeiverwaltungen
ist statt Absatz 1 zu setzen:

Büreaubeamte (Poligeisekreläre,
Büreauassistenten und Meldeumts-
Biüreauassistenten).

mindesteus zurHälfte
Der Vorsteher der be—

treffenden Polizeiver=
waltung.

VIII. Ministerium für Landwirthschaft, Domänen und Forsten.
Bei Ziffer 2:

Generalkommissionen
ist das Wort:

» Bntcmmssistentut« zu streichen.

II. Königreich Layern.
A. Staatsministerium des Königlichen Hauses und des Aeußern.

An Stelle der Ziffer 3a ist zu setzen:
3. Verkehrsanstalten:
a) Staatseisenbahn-Verwaltung,

Bodenseedampfschiffahrt und
Ludwig-Donau-Main-Kanal:
' Oberexpeditoren und Oberrevisoren,
* Oberbauführer,
*Expeditoren und Revisoren,
Bauführer,

Kapitäne I. Klasse,
Adjunkten,

* Zugführer,
* Kapitäne II. Klasse,
* Oberstationsmeister,
* Oberpackmeister,

Bahnmeister,
Amtsgehülfen,

* Wagenmeister,
* Statusmäßige Bauzeichner,
* Statusmäßige Vermessungszeichner,
* Oberbüreandiener,
* Oberportiers,

zur Hälfte.

zu zwei Dritleln.
zur Hälfte.

zu zwei Dritteln.

zu einem Dritlel.

zu zwei Dritteln.

ßur Hälfte,

Generaldirektion der
Kgl bayer. Staats-
eisenbahnen.



Bezeichnung der S (ellen.

Angabe
bei den für Militär-
anwärter nicht aus-

schließlich bestimmten
Stellen, in welchem

Umfange dieselben
vorbehalten sind.

Bezeichnung
der Behörden, an welche die
Bewerbungen zu richten sind,
wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcher die An-

siellung gewünscht wird.

Bemerkungen.

* Geldzähler und Kassadiener,
*Werft= und Hafenmeister,

Hafenmeister bei dem Floß-
Ländehafen zu Aschaffenburg,

* Kanalmeister,
* Stations= und Ländemeister,
* Obersteuermänner,
Kondukteure,
*Statiousmeister,
* Packmeister,
*Wagenwärter und Wagenausseher,
* Thurmwärter,

Bauaufseher,
* Brreaudiener,
*Portiers,

Fahrkartendrucker,
Steindrucker,
Buchbinder,
Lichtdrucker,

* Magazinsgehülfen,
* Meßgehülfen I1. Klasse,

Torsstichbetriebsaufseher,
* Steuermänner,

Schleußenoberwärter,
Stationsdiener,

und

Wagemwärtergehülfen,
Lokomotivheizer und Dampfboot=

heizer,
Heizer für elektrische

beleuchtung,
Wechselwärter,
kssüe im Bahnunterhaliungs-

und Gas-

Mest uifen II. Klasse,
Nachtwächter,
Büreaudienergehülfen,

zu zwei Dritleln.
zu zwei Dritteln.

pu zwei Drilteln.

zwei Dritteln.

zu einem

..

Drittel.

Dritteln.zu zwei

zu zwei Dritteln.

zur Hälfste.

[Generaldirektion
Kgl. bayer.risenbahme-

der
Staats-

S- wird noch eindicser Stellen fürdie ver 1880 aufgenom.
menen, in nicht status.
mäßiger Aerwendungstehuren Bediensteten
vorbehalten.

’ wird noch einieser Siellen fürdie 1#n 1886 auisgenom--
menen. in nicht status

mtier Uerwendunglsiechenden Bediensietcn
vorbehalten.
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Bezeichunng der Stellen.

Angabe
bei den für Militär-
anwärter nicht aus-
schließlich bestimmten
Stellen, in welchem

Umfange dieselben
vorbehalten sind.

Bezeichnung
der Behörden, an welche die

#ewerbunen zurichten sind,wenn es nicht die Behörde
selbst ist, bei welcher die An-

stellung gewünscht wird.

Bemerkungen.

Magaziusdiener,
Matuosen,
Schleußenwärter,
Stationswärter,
Bahnwärter,

Bremser,
Diätare im

Kanzleidienste
Kassa= und
Baurechner, Banuschreiber,
graphisten),

Diätare im bantechnischen Dienste
(Banzeichner),

Dütare im Vermessungsdienste (Ver-
messungszeichner,

Wagenaufschreiber,
Kopisten.

Administrativ= und
(Kanzleigehülfeu,

Rechnungsgehilfen,
Tele-

zu zwei Dritteln.

zur Hälfte.

zu drei Vierteln.

Generaldirektion der
Kgl. bayer. Staats-
eisenbahnen.

V. Grohherzogkhum Baden.
III. Ministerium des Innern.

Unter Ziffer 2 sind noch aufzunehmen:
„Kanzleidiener beim statistischen Büreau

(bezw. statistischen Landesam).“

VIII. Grohherzogthum Sachsen.
I. Bei sämmtlichen Verwaltungen.

Statt Absatz3 ist zu setzen:
Wirthschaftsbeamte, Hausmeister, Wacht-

meister, Wächter, Aufseher, Oberwärter,
Abtheilungswärter, Wärter (Gefan-
genenwärter), Hausmänner und Pförtner
nebst Gehülfen bei den Staatsanstalten.

Das betreffende Groß-
herzogliche Ministerial=
Departement.

Zunächst wird noch ein
Biere dicser Stellen fürcnom-

stehenden Wediensteten
vorbehalien

sind die-

en nderbramuen.welche der Landwirt
schaft kundig iein müsset-,
wie J.3. der Wirthschafte-

braaune in der Lande

Auogrnommen
i

en · Heilanitalt zu

I und der rrusehb
im CarlFriedrich. Lospi=
tal zu Mlankenhain.
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Bezeichnung der Stellen.

Augabe
bei den für Militär-
anwärter nicht aus-
schließlich bestimmten
Stellen, in welchem

Umfange dieselben
vorbehalten sind.

Bezeichnung
der Behörden, an welche die

Bewerbungen zu plhern sind,wenn cs nichtd ehördeselbst ist, bei wellter die An-
stellung gewünscht wird.

Bemerkungen.

XXIV.

Der Ziffer 18:
Deputation für die Gefängnisse
treten hinzu:

Aufseher im Untersuchungsgefängniß.

XXVI.

Freie Hausestadt Gremen.

Elsaß-Lothringen.
VI. Verwaltung der Justiz und des Kultus.

An Stelle der Ziffer2ist zu setzen:
 Strafanstalten, Bezirksgefängnisse,

Besserungsanstalten und Arbeitshaus-
verwaltung:

Inspektoren, Expedienten, Oberauf-
seher, Anfseher, Erzieher und Hülfs-
erzieher.

d

VII. Verwaltung

Der Ziffer 3:
3. Verwaltung der direkten Steuern:

sind hinzuzusügen:
Rentmeister.

VIII.

An Stelle der Ziffer 5 ist zu setzen:

5. Wasserbauverwaltung:
Brückenmeister, Dammmeister Kanal-

meister, Strommeister, Hafenmeister,
Fischereiwärter, Schleusen-, Brücken-,
Wehr-, Rheinbau= und Kanalwärter.

Verwaltung für

die Stellen der In-
spektoren und Ex-
pedienten können
bis zu einem Fünf
tel anstellungsbe
rechtigten Offizieren
verliehen werden.

zu einem Viertel den
Militäranwärtern
und anstellungs-
berechtigten Offi-
zieren

—

Ministerium.

der Finanzen, VGewerbe und Domänen.

Direktor der direkten
Steuernzu Straßburg
i. Els.

Landwirthschaft und öffentliche Arbeiten.

Ministerium. Die in dem Gesomm'ver.
richnisse -„Lanala usieher, oniauffcher, Lienie.=

Benennung
Sirom ·mrister, Laseumeister.“
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etz und Perordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.

W 6.
München, den 18. Februar 1897.

Inhalt:
Bekannmtmachung vom 11. Februar 1897, Abänderung der Grundsätze für die Besetzung der Subaltern= und

Ulnterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staatebehörden mit Militär-Anwärtern betreffend.— Bekannt=

machung vom 13. Februar 1897, Vollzug des Gesetzes über die Abänderung der Gewerbeordnung vom6. August 1896 betreffend. — Belan ntmachung vom 12. Februar 1897, Abändcrung im Verzeichnisse der
den Mililäranwärtern im bayerischen Staatsdienste vorbehaltenen Siellen betreffend. — Ordens-Verleihungen.
Königlich Allerhöchste Genehmigung zur Annahme ciner fremden Dekoration. — Consulat der Argentinischen

Nepublik in Nürnberg. — Auszug aue der Adels-Matrikel des Königreiches.

Nr. 3091.

Bekanntmachung, Abänderung der Grundsätze für die Besetzung der Subaltern= und Unter-
beamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militär-Anwärtern betreffeud.

K. Staatsministerium des Innern.

Unter Bezugnahme auf die Ministerial-Entschließung vom 20. Febrnar 1895 —
Gesetz= und Verordnungs-Blatt S. 117 — wird im Einvernehmen mit dem k. Kriegs-

ministerium und den sämmtlichen Civilstaatoministerien nachstehend eine Bekanntmachung des
Reichskanzlers vom 14. v. Mts., welche in Nr. 3 des Centralblattes für das Deutsche
Reich enthalten ist, veröffentlicht.

München, den 11. Februar 1897.

rhr. v. Feilitzsch.

Der General-Sekretär:
Ministerialrath v. Kopplstätter.

6
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Abdruck.

Die durch Bekanntmachung vom 29. Januar 1895 (Central-Blatt S. 17) ver—
öffentlichte Ergänzung der Grundsätze für die Besetzung der Subaltern- und Unterbeamten-
stellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern ist dahin abgeändert, dast
in dem zweiten Absatze an die Stelle von „Reichs-Marine-Amt“ zu setzen ist: „Auswärtiges
Amt, Kolonial-Abtheilung“", und daß in dem zugehörigen Muster des Civilversorgungsscheins
(Anlage At) die Worte: „(Unterschrift des betreffenden Militärvorgesetzten) gestrichen werden.

Berlin, den 14. Jannar 1897.

Der Reichskanzler-
In Vertretung: v. Boetticher.

Nr. 3219.

Bekanntmachung, Vollzug des Gesetzes über die Abänderung der Gewerbeordnung vom
6. August 1896 betreffend.

fl. Staatsministerium des Innern.

Auf Grund der durch Art. 5 Abs. 2 und Art. 11 des Gesetzes, betreffend die Ab-
änderung der Gewerbeordnung vom 6. August 1896 (Neichsgesetzblatt S. 685 ff.), der
Landes-Centralbehörde eingeräumten Ermächtigung wird bestimmt, daß die zur Untersagung
des Gewerbebetriebes nach § 35 und § 53 Abs. 3 der Gewerbeordnung zuständigen Distrikts-
polizeibehörden, in München die k. Polizei-Direktion, auch die Wiederaufnahme des Gewerbe-
betriebs im Sinne der Eingangs angeführten Gesetzesstellen gestatten können.

München, den 13. Februar 1897.

Arhr. v. Feilihssch.

Der General-Sekretär:

Ministerialrath v. Kopplstätter.
Nr. 1029.

Bekanntmachung, Abänderung im Berzeichuisse der den Militäranwärtern im bayerischen Staats—
dienste vorbehaltenen Stellen betreffend.

A. Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten.

In dem Verzeichnisse der den Militäranwärtern im bayerischen Staatsdienste vor-
behaltenen Stellen (Gesetz= undVerordnungsblatt vom Jahre 1896 Seite 44 ff.) ist in
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Abschnitt Lit. D: „Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten“
nach Nr. 7 einzufügen:

„Ta K. öffentliche Turnanstalt München.
Turnwächter“.

In Rubrik3ist als Behörde, an die die Bewerbung zu richten ist, die „K. Negierung,
Kammer des Innern, von Oberbayern“ zu bezeichnen.

München, den 12. Februar 1897.

Dr. v. Landmann.

Der General-Sekretär:

Ministerialrath Britzelmayr.

Ordens-Verleihungen.
Im Namen Seiner Mojestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,

unter'm 7. Dezember v. Iv. dem k. sächsi-

schen Generalmusikdirektor, Hofrath Ernst
Schuch in Dreoden, den Verdienstorden vom
heiligen Michael II. Klasse mit Stern,

dem k. Professor Or. Franz Wüllner,
Direktor des Konservatoriums der Musik in
Köln, denselben Orden III. Klasse,

dem Direktor des Stadttheaters in Röln,
Julius Hofmann, denselben Orden IV.
Klasse und

dem Hofkapellmeister Hermaun Zumpe,
Direktor des Kaim'schen Orchesters in München,
die Ludwigs-Meaille, Abtheilung für Wissen-
schaft und Kunst, ferner

unter'm 1 Jannar ds. Io. dem Legations-
sekretär beim Kaiserlich Deutschen General-
konsulate in Cairo, Albert Grafen von

Quadt-Wykradt-Isny, den Verdienst-
orden vom heiligen Michael III. Klasse,

dem Dragoman dieses Generalkonsulats, Dr.
Reinhardt, denselben Orden IV. Klasse und

dem Kawassen des genannten General-
konsnlats, Oosman, die silberne Medaille
des Verdienstordens vom heiligen Michael
zu verleihen.

Königlich Allerhöchste Genehmigung zur
Aunahme einer fremden Dekoration.

Im Namen Seiner Majestät des Känigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unter'm 13. Februar ds. Js.
allergnädigst bewogen gefunden, dem k.
italienischen Generalkonsul, Kommerzienrath
und Rittmeister a. D., NRudolf Nitter von

Oldenbourg in München, die Bewilligung
zur Annahme und zum Tragen des ihm von
Seiner Majestät dem Könige von JItalien
verliehenen Kommandeurkrenzes des Ordens
der Krone von Italien zu ertheilen.
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Consulat der Argentinischen Republik
in Nürnberg.

Im Vamen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Lunit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben mit Allerhöchster Entschließung vom
7. Februar ds. Is. allergnädigst zu genehmigen
geruht, daß der Consul der Argentinischen
Republik, Jakob Friedmann in Nürnberg,
in dieser dienstlichen Eigenschaft auerkannt
werde.

Auszug aus der Adels-Matrikel des
Königreiches.

Der Adels-Matrikel wurde einverleibt:

unter'm 23. Jannar ds. Is. der Oberst
Heinrich Ritter von Henigst, Abtheilungs
chef im k. Kriegsministerinm in München, für
seine Person als Nitter des Verdienstordeno

der Bayerischen Krone bei der Nitterklasse
Lit. H, Fol. 71, Acr.-Jum. 1278 ,

unter'm gleichen Datum der Direktor des
k. Verwaltungogerichtehofes, Dr. Wilhelm
Ritter von Krais in München, für seine
Person als Nitter des Verdienstordens der
Bayerischen Krone bei der Ritterklasse Lit. K,
Fol. 50, Act.-Jum. 13481,

unter'm 24. Jannar ds. Is. der k. Ober-

forstrath im k. Staatoministerium der Finanzen,
Dr. Ritter von Viernstein in

München, für seine Person alds Ritter des Ver-
dienstordens der Bayerischen Krone bei der Ritter-
klasse Lu. V, Fol. 13, Acl Num. 1.1091 und

unter'm 28. Jannar dv. Is. der k. Ober-

forstrath der k. Regierungsfinanzkammer von

Oberfrauken, Forstabtheilung, Ludwig Nitter
von Froelich in Bayreuth, für seine Person
als Ritter des Verdienstordend der Bayerischen
Krone bei der Nitterklasse Lit. F, Fol. 28,
Act.-M##n. 16231.

Lorenz



etz und Perordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.
i

„München. den 2. März 1822
Inhalt:

Bekanutmachung vom 26. Februar 1897, Gesuch der Süddeutschen Bodenkreditbank um die Genehmiguna zurAusgabe einer neuen Pfandbrief-Serie betreffend. — Bekauntmachung vom 27. Febrnar 1897, Tuberkulin
betressend. — Staatsdienst Nachricht. — Ordens- Verleihungen. — Königlich Allerhöchste Genehmigung zur

Annahme fremder Dekorationen. —Auszugaus der Adelsmatrilel des Königreiches.

Nr. 4002.

Bekanntmachung, Gesuch der Süddentschen Bodenkreditbank um die Genehmigung zur Ausgabe
einer neuen Pfandbrief-Serie betreffend.

Kl. Staatsministerium des Innern.

Durch Entschließung vom Hentigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes, einige Be-
stimmungen über die Juhaberpapiere betreffend, vom 18. März 1896 sowie der Kgl. Aller-
höchsten Vollzugoverordnung zu diesem Gesetze vom gleichen Datum (Gesetz= und Verordnungs-
Blatt Seite 174 und 185) im Einverständnisse mit den k. Staatsministerien der Justiz
und der Finanzen genehmigt, daß die Süddentsche Bodenkreditbank eine neue Serie (die 52100)
verloosbarer, zu 3½% verzinslicher Pfandbriefe im Betrage von 40 Millionen Mark
unter der in § 22 des Statute bezeichneten Kontrole des k. Kommissärs und unter Ein-
haltung der in § 39 des Statuts normirten Grenze des Gesammt-Pfandbrief-Umlaufs in
Verkehr bringe.

München, den 26. Febrnar 1897.

Frhr. v. Peilitzsch.
Der General-Sekretär:

Ministerialrath v. Kopplstätter.
7
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Nr. 3836.

Bekanntmachung, Tuberkulin belreffend.

K. Staatsministerium des Innern.

In Bezug auf die Bekanntmachung des k. Staateministerinms des Innern vom
28. März 1891, das Feilhalten und den Verkauf des Tuberkulins betreffend, Gesetz- und
Verordnungsblatt S. 57, sind nachstehende Aenderungen veranlaßt:

Ziff. 2 hat zu lauten: Nach Maßgabe der Ziff. 2 der Kgl. Allerhöchsten Verordnung
vom 19. März 1895, das Arzneibuch für das Deutsche Reich, dann die Zubereitung und
Feilhaltung von Arzneien betreffend, und der Kgl. Allerhöchsten Verordnung vom 16. Juni 1895,
den Verkehr mit Giften betreffend, ist das Tuberkulin von den übrigen Arzneimitteln ge-
trennt vorsichtig und vor Licht geschützt aufzubewahren; für die Abgabe desselben sind im
Sinne der Ziff. 6 genaunter Allerhöchster Verordnung vom 19. März 1895 der § 1 ff.
der Kgl. Allerhöchsten Verordnung vom 22. Juli 1896, die Abgabe starkwirkender Arzneien
sowie die Beschaffenheit und Bezeichnung der Arzneigläser und Standgefäse in den Apotheken
betreffend, zu beachten.

Ziff. 3 Abs. 2, wonach die sechs Monate unverkauft gebliebenen Fläschchen gegen andere
mit frisch hergestelltem Inhalte umzutauschen waren, wird auf Grund der Ziff. 5 im Zu-
sammenhalte mit Ziff. 8 Allerhöchster Verordnung vom 19. März 1895 aufgehoben, da
nach wiederholten Prüfungen durch den Sanitätsrath Dr. Libbertz 3, 4 und 5 Jahre
altes Tuberkulin im Wirkungswerthe unverändert befunden worden ist.

Ziff. 4 hat zu lauten: Der Taxpreis des Tuberkulins wird auf Grund des AbsK. 3
der Kgl. Allerhöchsten Verordnung vom 4. Jannar 1894, die Arzueitaxordnung für das König-
reich Bayern betreffend, dahin bestimmt, daß derselbe für dar Fläschchen mit 1 ccm Inhalt
LA. 20 J, für das mit 5 cem Jnhalt 3 JX und für das mit 50 ccm Juhalt 22 = 50 J

beträgt. Die von der Fabrikationsstätte berechneten Verpackungskosten sind in diesen Preisen
inbegriffen.

München, den 27. Februar 1897.

frhr. v. Feilitsch.

Der General-Sekretär:

Ministerialrath v. Kopplstätter.



StaatsdienstNachricht.
Im Namen Seiner Majestät des Rönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des KönigreichsBayernVerweser,
haben Sich unter'n 19. Februar ds. Is.
allergnädigst bewogen gefunden, den Ministerial-
praktikanten Dr. Ludwig Donle nach Maßt-
gabe des Titel II § 18 der Verfassungeur-
kunde, vom 1. März ds. Is. beginnend,
zum Legationssekretär II. Klasse im Staats-
ministerium des Kgl. Hauses und des Aeusern
zu ernennen.

Ordens-Verleihungen.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unter'm 2. Dezember vor. Is.
allergnädigst bewogen gefunden, nachstehende
Auszeichnungen zu verleihen:
I. den Verdienst-Orden vom heiligen

Michael III. Klasse:
dem Direktor des Großherzoglichen Hof-

theaters in Darmstadt, Emil Werner;
II. den Verdieust-Orden vom heiligen

Michael IV. Klasse:
dem Direktor des Naimund-Theaters in

Wien, Ernst Gettke,
dem Direktor des Stadttheaters in Strast-

burg, Dr. Franz Krückl,
dem Oberregisseur des Schauspiels am k.

Hof= und Nationaltheater in München, Jocza
Savits;

35

III. die Ludwigs-Medaille, Abtheilung
für Wissenschaft und Kunst:

dem derzeitigen I. Präsidenten der Genossen-
schaft deutscher Bühnenangehöriger, Hermann
Nißen, Mitglied des deutschen Theaters in
Berlin,

dem Oberregisseur des Schauspiels am Groß-
herzoglichen Hoftheater in Weimar, Panl Brock.

Königlich Allerhöchste Genehmigung zur
Annahme fremder Dekorationen.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,

unter'm 6. Februar ds. Is. dem erblichen
Reichsrathe der Krone Bayern, Sekond-
lieutenant à la suite der Armer, Joseph
Grafen von Montgelas, für das ihm von
dem Patriarchen von Jernsalem verliehene
Grostkrenz des Ordens vom heiligen Grabe und

unter'm 14. Februar ds. Is. dem k. Hof-
gärteninspektor Leonhard Kaiser in München
für das ihm von Seiner Königlichen Hoheit
dem Fürsten von Hohenzollern mit Genehmigung
Seiner Majestät des Deutschen Kaisers,
Königs von Preußen, verliehene Ehren-Kreuz
III. Klasse des fürstlich Hohenzolleru'schen
Hausordens
die Bewilligung zur Annahme und zum Tragen
zu ertheilen.
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Auszug aus der Adels-Matrikel des
Königreiches.

Der Adels-Matrikel wurde einverleibt:

unter'm 12. Febrnar ds. Is. der k.
Negierungedirektor bei der Generaldirektion
der k. bayer. Staatseisenbahnen und Ficecal
der k. bayer. Verkehrs-Anstalten, Ernst Nitter
von Rutz in München, für seine Person
als Ritter des Verdienstordens der Bayerischen
Krone bei der Ritterklasse Lir R, Fol. 54,
Act.-NJum. 23211,

unter'm gleichen Datum ordentliche
Professor an der k. Universität Würzburg,
Priester Or. Anton Nitter von Scholz in

Würzburg, für seine Person als Nitter des
Verdienstordens der Bayerischen Krone bei der
Nitterklasse Lit. S, Fol. 110. Act.-Num.
23221,

unter'm 14. Februar ds. Is. der Präsident
des k. Oberlandesgerichts Bamberg, Anton
Nitter von Oberniedermayr in Bamberg,
für seine Person als Ritter des Verdienst-
ordens der Bayerischen Krone bei der Ritter-
klasse Lit. O, Fol. 16, Act-Num. 24891.

der

unter'm 16. Februar ds. Is. der Ober—
forstrath der k. Regierungs Finanzkammer von
Unterfranken und Aschaffenburg, Forstabtheilung,
Franz Ritter von Kleespies in Würzburg,
für seine Person als Ritter des Verdienstordens
der Bayerischen Krone bei der Ritterklasse
Lit. K, Fol. 51, Act.Num. 25581.

unter'm gleichen Datum der k. General.
anditeur Clemens Ritter von Koppmann,

Direktor des k. General-Anditoriats München,
für seine Person als Ritter des Verdienst-
ordens der Bayerischen Krone bei der Ritter-
klasse Lit. K, Fol. 52, Act-Nom. 2560 1,

unterm 17. Februar ds. Is, der Präsident
des k. Oberlandesgerichte Augsburg, Ednard
Nitter von Donle in Augoburg, für seine
Person als Nitter des Verdienstordens der
Bayerischen Krone bei der Nitterklasse Lit. D,
Fol. 23, Act.-Num. 26331, und

unter'm gleichen Datum der Ministerialrath
und Kronanwalt im k. Staatsministerium der
Finanzen, Otto Ritter von Schubart in
München, für seine Person als Nitter des Ver-
dienstordens der Bayerischen Krone bei der Nitter-
klasse Lit. S, Fol. 111, Act.-Num. 26321.
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ch und Verorduungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.

—W8.
Munqchen, den 11. März 1897.

Jnhalt:
Belkanutmachung vom 2. März 1397, den allgemeinen Unterstützungsverein für die Hinterlassenen der k. b. Staats-

diener und die hiemit verbundene Töchterkasse betreffend. Bekauntmachung vom 3. März 1897, die
Landcskultur-Rentenanstalt betreffend. Bekanntmachung vom 4. März 1897, Ausgabe von Schuld-
verschreibungen auf den Inhaber durch die Stadtgemeinde Augsburg betreffend. — Hoftitel-Verleihungen.

Ordens- und Prädikats-Verleihungen.

Nr. 4517.

Bekanntmachung, den allgemeinen Unterstützungsverein für die Hinterlassenen der k. b. Staats-
diener und die hiemit verbundene Töchterkasse betreffend.

## Statministerium der Finanzen.

Im Namen Seiner Mojestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern Verweser,

haben Sich aus Anlaß des Ablebens des seitherigen Vorstandes des Verwaltungsrathes des
allgemeinen Unterstützungsvereines für die Hinterlassenen der k. bayerischen Staatsdiener und
der hiemit verbundenen Töchterkasse, des Präsidenten a. D. des k. Obersten Nechnungshofes,
Ludwig von Pummerer, unter'm 28. Februar l. Is. allergnädigst bewogen gefunden, zum
Vorstande dieses Verwaltungorathes den dermaligen stellvertretenden Vorstand, k. Ministerial-
direktor und Vorstand der k. Staatsschuldentilgungs-Commission Ferdinand Freiherrn von

8
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Naesfeldt, und zum stellvertretenden Vorstande des Verwaltungsrathes den k. Ministerial-
rath im k. Staatsministerium des Königlichen Hanses und des Aeußern und Vorstand des
Geheimen Haus= und des Geheimen Staatsarchives, Dr. Karl Ritter von Rumpler, zu
bestimmen.

München, den 2. März 1897.

Dr. FKrhr. v. Riedel.

Der General-Sekretär:
Ministerialrath v. Pausch.

Nr. 4580.

Bekanntmachung, die Landeskultur-Rentenanstalt betreffeud.

Kl. Staatsministerium des Innern und K. Staatsministerium der Finanzen.

Auf Grund der Bestimmungen in Art. 17 des Gesetzes vom 21. April 1884, die
Landeskultur-Rentenanstalt betreffend, wird im Nachstehenden eine Tabelle veröffentlicht, aus
welcher für die mit 3¼ Prozent verzinslichen Darlehen aus der Landeskultur-
Rentenanstalt der durch Entrichtung der Kulturrente während eines bestimmten Zeitraums
gutgemachte Tilgungsbetrag zu entnehmen und bezüglich solcher Darlehen die Länge der
Tilgungsperiode für Kulturrenten von jeder Höhe bestimmt werden kann.

Zur Erläuterung dieser Tabelle wird Folgendes bemerkt:
Der durch Entrichtung der Kulturrente während eines bestimmten Zeitraums gutgemachte

gesammte Tilgungsbetrag wird, jedoch nur für die mit jährlich 3¼/1 Prozent ver-
zinslichen Darlehen, durch Multiplikation des jährlichen Tilgungsbetrags mit der
betreffenden Verhältnißzahl in Spalte 2 der Tabelle gefunden. Wird z. B. für ein Dar-
lehen von 1200—X eine jährliche Kulturrente von 100 —, d. h. neben dem jährlichen Zins
von 1223¼ — 39 -X ein jährlicher Tilgungsbetrag von 61 44. (= 5,0833 ½)
entrichtet, so sind ausweislich der Tabelle beispielsweise nach 20 Halbjahren 61 X 11,705224
— 714,02-Xgetilgt. Die Restschuldigkeit, durch deren Erlag das fragliche Darlehen zur
angegebenen Zeit vollständig getilgt wird, beträgt sonach 485,98

Die Länge der Tilgungsperiode bei einer Kulturrente von bestimmter Höhe wird mit
Hilfe der Spalte 3 der Tabelle aus dem Prozentverhältniß der Kulturrente zur ursprüng-
lichen Darlehenssumme bestimmt. In dem oben angegebenen Beispiele wird dieses Prozent-
verhältniß durch die Zahl 8,33.. ausgedrückt, welche zwischen den Zahlen 8,476 150 und
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8,263 667 d. i. zwischen der dreißigsten und einunddreißigsten Zahl der Spalte 3 der
Tabelle liegt. Am Ende des 30. Halbjahrs berechnet sich der gesammte Tilgungsbetrag auf
19,134544 T61 = 1167,21 -X; mithin ist am Schlusse des 31. Halbjahrs nur noch
ein Darlehensrest von 32,79JX nebst halbjährigem Zins hieraus zu entrichten. Das Dar-
lehen von 1200-— wird sonach mittelst einer Kulturrente von 100 -X im Wege der ordent-
lichen Tilgung in 31 Halbjahren vollständig abgetragen.

Im Einzelnen ist aus Spalte 3 der Tabelle zu entnehmen, daß ein mit 3¼ Prozent
verzinsliches Landeskultur-Nentendarlehen

mittelst einer Kulturrente von 4 Proz
» ,,4V«

» 4½

4%
» ,,5

» „ 5

»» «5’X-2

»» »53-4

,,» ,,(;

«» --61X2
,,,, ,,7

» »8

,,,, ,,9

»» ,,10

» ,,12

u. s. f. getilgt wird.

„

ent in 52 Jahren
45

 40
36

„30
28

26

11

2½%
22

19½
16½
14

10
12½„,

77

Für die älteren mit 33/8 Prozent verzinslichen Landeskultur Renten-
darlehen bleiben zunächst noch die den Ministerial-Bekanntmachungen vom 7. April 1885
(Ges.= u. Verordn.-Bl S. 237) und vom 18. Mai 1886 (Ges.= u. Verordn.-Bl. S. 195)
beigefügten Tabellen in Anwendung.

München, den 3. März 1897.

Dr. Frhr. v. RNiedel. Frhr. v. Feilitzsch.

Der General-Sekretär:
Ministerialrath v. Pausch.

8*



40

Tuobelle
zur

Berechnung der gutgemachten Tilgung.
1. 2. 3.

In der nebenangegebenen Um ein Darlehen in der
—Sahl von Halbjiahren nebenangegebenen Zahl

ergibt cin jährlicher von Halbjahren
S- Tigungsbetreg von ohne— 1 Mar zu tilgen, ist eine Kultur-
i eine Wa- rente erforderlich von

Marfk Prozen!
1 0,50 00 00 203,25 00 00

2 1,00 8125 102,44 40 48

3 1,52 45 07 68,84 49 75

4 2,04 92 80 52,04 7626

5 2,58 25 81 41,97 09 53

6 3,12 45 48 35,25 46 29

7 3,67 5322 30,48 85 00

8 4,23 50 46 26,86 24 94

9 4,80 38 65 24,06 65 71

10 5,38 1928 21,83 07 01

11 5,96 93 85 20,00 21 44

12 6,56 63 87 18,479074

13 7,17 30 91 17,19 09 91

14 7,78 96 54 16,08 75 40

15 8,41 62 35 15,13 1797

16 9,05 29 99 14,29 60 63

17 9,70 01 10 13,55 91 61

18 10,35 77 37 12,90 46 13

19 11,02 60 51 12,31 94 30

20 11,70 5224 11,79 3194

21 12,39 54 34 11,31 74 86

22 13,09 68 60 10,88 54 17

23 13,80 96 83 10,49 12 95

241 14,53 40 91 10,13 03 75

I.

Abgelaufene Halbjahre
2.

Zu der nebenaugegebenen

Titgungsherras von
eine L von

3.

Um ein Darlehen in der
nebenangegebenen Zahl

von Ha bigbrenohne
zu tilgen, ist ultur-

rente erforderlich von
Mark Prozent

25 15,27 02 70 9,79 86 72

26 16,01 84 12 9,49 28 16

27 16,77 87 11 9,20 99 33

28 17,55 13 65 8,94 75 62

29 18,33 65 75 8.70 35 81

30 19,13 45 44 8,47 61 50

31 19,94 54 80 8,26 36 67

32 20,76 95 94 8,06 47 30

33 21,60 71 00 7,87 81 08

34 22,45 82 16 7.70 27 13

35 23,32 31 62 7,53 75 83

36 24,20 21 63 7,38 18 62

37 25,09 54 48 7,23 47 86

38 26,00 32 49 7,09 56 73

39 26,92 58 02 6,96 39 09

40 27,86 33 46 6,83 89 44

41 28,81 61 26 6,72 02 79

42 29,78 43 88 6,60 74 63

43 30,76 83 84 6,50 00 89

44 31,76 83 70 6,39 77 85

45 32,78 46 06 6,30 02 12

46 33,81 73 56 6,20 70 61

47 34,86 68 88 6,11 80 50

48 35,93 34 75 6,09 2920
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Abgelaufene Halbjahre
2

In der nebenangegebenen
Zahl von Halbjahren
ergibt ein jährlicher
Tilgungsbetrag von

3.

Um ein Darlehen in der
nebenangegebenen Zahl

von Halbjahren

zu tilgen, ist eine Kultur=

—

Abgelausene Halbjahre
2.

In der nebenangegebenen
Zahl von Halbjahren
ergibt ein jährlicher

Tilonngebetrg vonr

3.

Um ein Darlehen in der
nebenangegebenen Zahl

von Halbjahren
ohne Rest

zu tilgen, ist eine Kultur-
 iine Tilgung von rente erforderlich von äkeine Tilgung von reule erforderlich von

ar' Prozent Mark Prozent
49 37,01 7394 5,95 14 32 77 75,68 41 97 4,57 1279

50 38,11 8927 5,87 33 68 798 77,41 40 66 454 17 54

51 39,23 83 59 5,70 85 26 79V 79,17 20 44 4,51 30 72

52 40,37 59 83 5,72 67 19 80 80, 95 85 90 4,48 51 99

53 41,53 20 92 5,65 7776 81 82,77 4167 4,45 81 06

54 42,70 69 89 5,59 15 37 82 84,61 92 47 14317 64

55 43,90 09 77 5,52 7853 83 86,49 43 10 4,40 61 45

56 45,11 43 68 5,46 65 88 84 88,39 98 42 4,38 1223

57 46,34 7477 5,40 76 14 85 90,33 63 40 4,35 69 74

58 47,60 06 23 5,35 08 12 86 92,30 43 05 4,33 33 73

59 48,87 41 33 5,29 60 72 87 94, 30 42 50 4,31 08 97
60 50,16 83 38 5,24 32 89 . 88 96,33 66 94 4,28 80 26

61 51,48 35 74 5,19 23 67 19 98,40 21 66 4,26 62 37
62 52,82 01 82 5,14 32 15 590 100, 50 12 01 4,24 50 12

63 ——1 5,09 57 50 91 102,63 43 45 4,22 43 32

64 55,55 89 10 5,04 98 91 9 104,80 21 53 4,20 41 78

65 s6,96 17 43 5,00 55 64 93 107,00 51 88 4,18 45 34

66 58,38 73 71 4,96 26 99 94 109,24 40 23 4,16 53 81

67 59,83 61 66 4,92 12 30 95 111,51 92 38 4,14 67 06

68 61,30 85 03 4,88 10 95 96 113,83 1426 4,12 84 92

69 62,80 47 67 4,8422 35 59 116,18 11 86 —

70 64,32 53 44 4,80 45 97 998 118,56 91 31 4,09 33 89
71 65,87 06 31 4,76 8127 iele 120,99 58 79 4,07 6474

72 67,44 10 29 4,7327 76 100 123,46 20 62 4,05 99 65
73 69,03 69 45 4,69 84 99 101 125,96 8321 4,04 38 50

74 70,65 87 96 4,66 52 51 102 128,51 53 06 4,02 81 17

75 72,30 70 01 1,63 29 91 103 131,10 36 80 4,0127 55

76 73,98 19 90 4,60 16 80 104 133,73 4114 3,99 7752
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Nr. 4658.

Bekauntmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die Stadtgemeinde
Angsburg betreffend.

K. Staatsministerium des Innern.

Durch die im Einverständnisse mit den k. Staatsministerien der IJustiz und der
Finanzen ergangene Entschließung vom Heutigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes, einige
Bestimmungen über die Inhaberpapiere betreffend, vom 18. März 1896, sowie der Kgl. Aller-
höchsten Verordnung vom gleichen Tage (Gesetz= und Verordnungeblatt S. 174 und 185)
der Stadtgemeinde Augsburg auf Grund der Beschlüsse der Gemeindekollegien vom 3. No-
vember (3. Dezember 1896 bezw. vom 27. Februar 1897) und des staateaussichtlichen
Bescheides der k. Regierung, Kammer des Innern, von Schwaben und Neuburg, vom
18. Jannar 1897 die Genehmigung zur Ausgabe 3½% iger Schuldverschreibungen auf
den Inhaber im Gesammtnennwerthe von 6 000 000 JX, und zwar:

Lit. A 120 Stück zu je 5000 M.,
 B 1200 „ , 2000,

 C2100 , 1000,

 D 14140 „ „ 500 ,

77 E 900 77 7 f„ 200 M,

ausgestellt vom 2. März 1897 und halbjährig am 1. Jannar und am 1. Juli verzins—
lich, ertheilt.

München, den 4. März 1897.

Arhr. v. Feilitsch.

Der General-Sekretär:
Ministerialrath v. Kopplstätter.

haben mit Allerhöchstem Signate vom 4. ds. M.
Sich allergnädigst bewogen gefunden:

Hoftitel-Verleihungen.
Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,

I. dem Optiker Heinrich Rath in München
au Stelle des kgl. Hoflieferanten-Titels den
Titel eines „kgl. Hof-Optikers“ und
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II. den Nachgenannten den Kgl.
zu verleihen und zwar:

Hoftitel

A. Den der Gewerbsbezeichnung vorzusetzenden
Königlichen Hoftitel:

a. aus der kgl. Haupt= und Residenzstadt
München:

Baumanun Adolf, Photograph
A. Marx vorm. J. Albert),

Lützel Karl, Christian u. Friedrich, In-
haber d. F. Gebr. Lützel, photographischzar-
tistisches Atelier,

Heiden Theodor, Goldschmied,
Kastner Gustav und Lossen Sulpiz,

Inhaber d. F. Kastner &amp; Lossen,Buchdruckerei,
Maier Johann, Bäckermeister,
Mayer Georg, Sporermeister,
Rottenhöfer August und Max, Theil

haber und Geschäfteführer d. F. C. Rotten-
höfer, Conditorei und Chocoladefabrik,

Pfister Fann) Wwe., Inhaberin d. F.
Gebr. Pfister, Marmor-, Granit- u. Syenit-
waarenfabrik:

b. aus den Kreisen Bayerns:

Roppelt Rosa Wwe., Inhaberin d. F.
F. Noppelt, Wachszieherei in Bamberg.
B. Den eines Königlichen Hof-

lieferanten:

(Firma

Titel

a. aus der kgl. Haupt= und Residenzstadt
München:

Steinberger Ludwig und Friedrich, In-

haber d. F. P. Ltenkeser, Kunstbuchhinderei,
Papier= und Schreib dl

Beck Heinrich, Dampfwaschanstalte-Besiger,
Dallmayr Anton, Molkeriibesitzer,
Heller Anton, Inhaber d. F. J. Heller,

Nasiermesserfabrik,
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Petry Jakob, Kunstanstalt= und Nahmen-
fabrik-Besitzer,

Sell Anna Wwe., Inhaberin d. F. A. Sell,
Blumenfabrik,

Brunthaler Anton sen.,

großhandlungs-Inhaber,
Härting Eduard, Inhaber einer Groß-

handlung in Fahrrädern, Näh= und Strick-
maschinen,

Schad Heinrich und Paul, Inhaber d. F.
Chr. N. Schad, Grosthandlung in Fahrrädern,
Nähmaschinen und Oefen,

Himmer Luise Wwe., Inhaberin der M.
Rieger'schen Universitäts-Buchhandlung (G.
Himmer),

Lutz Anng Wwe., Inhaberin d. F. A.
Bodemann, Damenconfectionsgeschäft,

Ruprecht Haus, Blumen= und Pflanzen-
handlungs-Juhaber (Firma C. Nöthke),

Südfrüchten-

Volkhardt Adelheid Wwe, Inhaberin
d. F. E. Volkhardt, Droguen-, Colonial-,
Material= und Farbwaaren-Geschäft;

b. aus den Kreisen Bayerus:

Koloseues Hermann, Herdfabrikant und
Eisengießerei-Besitzer in Aschaffenburg,

Arnold Karl, Inhaber d. F. J. Arnold,
Färberei und chem. Waschanstalt in Augsburg,

Hofer Ludwig, Inhaber d. F. Gebr. Hofer,
Feigenkaffeefabrik in Freising,

Stadler Joh Gg. Kour.,
Fürth,

Kahn Ernst und August, Theilhaber d. F.
F. Kahn, Tuch= und Militäreffekten-Geschäft
in Germersheim,

Friedrich Emil,
Kissingen,

Charkutier in

Hutfabrikant in Bad
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Hahn Sebastian, Colonialwaaren= und
Delicatessen = Geschäfts-Inhaber in Bad

Kissingen,
Becker Georg, Wurst= und Fleischwaaren=

fabrikant in Landau (Pfalz),
Dotzler Jean, Schuhwaarenfabrikant in

Nürnberg,
Putzin Johann Adam und Karl Ludwig,

Inhaber d. F. J. Putzin K Sohn, Schild-
krotwaarenfabrik in Nürnberg,

Wißmüller Joh. Gg., Metzgermeister in
Nürnberg,

Strobel Heinrich, Inhaber d. F. Joh.
Strobel, Weißwaarengeschäft in Regenoburg,

Trede Theodor, Kunst- und Oandelegärtner
in Regensburg,

Steinbach Joh. Nicol., Blumenfabrikant
in Reinhausen,

Lenk Rudolf, Porzellaufabrikant in Rosenau,
Sigwart Heinr. Adolf, Theilhaber und

Geschäftsleiter der Firma W. C. Böhringer,
Möhrle &amp; Sigwart, Glasfabrik in Stockheim,

Pfister Martin, Pianofabrikant in Würz.
burg;
c. aus außerbayerischendeutschenLändern:

Deucker Johannes Georg, Inhaber der
Firma Johs. G. Deucker, Weinhandlung in
Hamburg;

I. aus dem Anslande:

Mumm von Schwarzenstein Peter
Hermann, von Guaita, Geheim. Commerzien=
rath und de Bary Alexander, Inhaber der
Firma G. H. Mumm 8&amp; Cie., Champagner=
fabrik in Reims (Frankreich).

Ordens- und Prädikats-Verleihungen.

Im Namen Seiner Klajestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,

unter'm 14.

kammerdienern Seiner Majestät des Kaisers
von Oesterreich, Rudolf Rottner und Eugen
Ketterl, das Verdienstkreuz des Ordens vom
heiligen Micharl und

Zannar ds. Is. den Leib

unter'n 4. März ds. Is. dem k. Kämmerer
Otto Grafen von Holnstein aus Bayern,
Hofmarschall Seiner Königlichen Hoheit des
Prinzen Ludwig von Bayern, das Prädikat
„Excellenz“ gebührenfrei
zu verleihen.



Grseh= und Verarhumz'gurt
für das

Königreich Bayern.

 „W 9.
München, den 12. März 1897.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 12. März 1897, die Stiftung und Verleihung der Lnuitpold=

Medaille betreffend.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die Stiftung und Verleihung der Luitpold-Medaille
betreffend.

Im Namen Seiner Maoajestät des Königs.

Zuityol)!,
von Gottes Gnaden Königlicher Prinz von Sayern,

Regent.
In der Absicht, dem unter Unserem Protektorate stehenden Bayerischen Veteranen-,

Krieger= und Kampfgenossen-Bunde einen erneuten Beweis Unserer Huld und Gnade zu
geben, haben Wir Uns bewogen gefunden zu verordnen, was folgt:

§1.
Für diejenigen Veteranen-, Krieger= und Kampfgenossenvereine, welche 50 Jahre

bestehen und zugleich während der letzten 10 Jahre ihres Bestehens unnnterbrochen dem
genannten Bunde angehört haben, wird eine Medaille gestiftet und auf die Hofkasse über-
nommen.

9
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82.
Die Medaille, welche die Benennung „Cnitpold-Medaille“ zu führen hat, ist von

Silber und zeigt auf der Vorderseite Unser Bildniß mit der Umschrift „Luitpold Prinz
regent von Bayern“, auf der Rückseite das Königlich Bayerische Wappen, darunter die
Umschrift „50 Jahre in Treue fest“.

Sie wird mittels weiß-blauen Seidenbandes an der Fahne beziehungsweise Standarte
des treffenden Vereines angeheftet getragen.

83.
Die Verleihung der Luitpold-Medaille an diejenigen Vereine, welche die stiftungs—

mäßigen Voraussetzungen erfüllt haben, erfolgt durch Uns.
Die verliehenen Medaillen sind alljährlich an Unserem Geburtstage an die betreffenden

Vereine auszuhändigen.
Das Präsidium des Bayerischen Veteranen-, Krieger= und Kampfgenossen-Bundes

wird spätestend bis zum 15. Februar jeden Jahres dem Kgl. Staatsministerium des
Innern ein Verzeichniß der in Betracht kommenden Vereine behufs Vorlage an Uns
einsenden.

84.
Im Falle der Auflösung eines mit der Lnitpold-Medaille beliehenen Vereines oder

dessen Austrittes aus dem Bunde ist die Medaille durch das Bundespräsidium an das

Kgl. Staatsministerium des Innern einzuliefern.

85.
Mit dem Vollzuge der die Luitpold-Medaille betreffenden Anordnungen ist das

Kgl. Staatsministerium des Innern beauftragt.

München, den 12. März 1897.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Frhr. v. Heilitzsch.

Auf Aller höchsten Befehl:
Der General-Sekretär:

Ministerialrath v. Kopplstätter.
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ch und Perordnungs-Blatt
für das

FKönigreich Bayern.
 10.

München, den 22. März 1897.

Inhalt:
Bekanutmachung vom 4. März 1897, die Ausführung der Rechtsanwaltsordnung vom 1. Juli 1878, hier die

orstände der miwaltalcmer. öctreffend. — Bekanntmachung vom 5. März 1897, den Vollzug der
Unfallversicherungsgesetze betreffend.— Bekanntmachung vom 10. März 1897, dieAusgabe von saolpinen.Pfandbriefen der kngercichen Vendviirhhschestbdan! betreffend. — Bekanntmach ung vom 12. März 1807,
den Vollzug der Unfallversicherungsgesetze und des Invaliditäts= und Altersversicherungsgesetzes betresseals —
Bekanntmachung vom 19. März 1897, die Convertirung der älteren Landeskultur Rentendarlehen betressend.
— Ordens-Verleihungen. — süöniglich, Mhechte Genehmigung zur Annahme fremder Dekorationen.

Nr. 4675.

Bekanntmachung, die Ausführung der Rechtsanwaltsordnung vom 1. Juli 1878, hier die
Vorstände der Amwaltskammern betreffend.

K# Staatsministerium der Justiz.

Nachstehend wird der dermalige Personalstand der Vorstände der Anwaltskammern, wie
sich derselbe zufolge der gemäß § 44 Abs. 2, dann § 46 der Rechtsanwaltsordnung vom
1. Juli 1878 vollzogenen jüngsten Wahlen ergeben hat, zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

I. Vorstand der Anwaltskammer München.

Die Rechtsanwälte:

1) Auer Adolf von, Justizrath, k. Advokat, lebenslänglicher Reichsrath der Krone
Bayern, Vorsitzender,

2) Kleinschroth Adolf, Justizrath, k. Advokat, stellvertretender Vorsitzender,
3) Haas Friedrich, Justizrath, Schriftführer,
4) Gemeinhardt Ernst Dr., Justizrath, k. Advokat, stellvertretender Schrift-

führer,
10
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5) Prenner Franz, Justizrath, k. Advokat,
6) Dürr Karl, Justizrath, k. Advokat,
7) Gäußler Albert, Justizrath, k. Advokat,
8) Godin Bernhard Freiherr von, Justizrath, k. Advokat,
9) Rau Julius Dr., Justizrath, k. Advokat,

10) Niegel Theodor, Justizrath, k. Advokat, sämmtlich in München,
11) Schütt Johann Paul, Justizrath, k. Advokat in Trannstein,
12) Plötz Johann, Justizrath, k. Advokat in Deggendorf,
13) Costa Dominikus Dr., Justizrath, k. Advokat in Landshut,
14) Langesee Joseph, Justizrath, k. Advokat in Passau und
15) Börger Karl, Justizrath, k. Advokat in Straubing.

II. Vorstand der Anwaltskammer Zweibrücken.

Die Rechtsanwälte, k. Advokat-Anwälte:

1) Rosenberger Ednard, Iunstizrath in Zweibrücken, Vorsitzender,
2) Frenkel Salomon, Justizrath in Kaiserslautern, stellvertretender Vorsitzender,
3) Gebhart Anton in Zweibrücken, Schriftführer,
4) Gießen Heinrich in Zweibrücken, stellvertretender Schriftführer,
5) David Koruelius, Justizrath und
6) Thalmann Joseph, Justizrath in Frankenthal,
7) Ney Wilhelm und
8) Scholler Karl Philipp, IJustizrath in Landau.

III. Vorstand der Anwaltskammer Bamberg.

Die Rechtsanwälte:

1) Schmitt Joseph Dr., Justizrath, k. Advokat in Bamberg, Vorsitzender,
2) Wiesner Georg, Justizrath, k. Advokat in Würzburg, stellvertretender Vor-

sitzender,
3) Meisner Lorenz, Justizrath, k. Advokat in Bamberg, Schriftführer,
4) Dietz Michael in Bamberg, stellvertretender Schriftführer,
5) Meyer Gustav, Justizrath, k. Advokat in Bayrenth,
6) Gleißuer Joseph in Hof,
7) Dittmann Johann Adam, Justizrath, k. Advokat in Aschaffenburg,
8) Breitung Gustav, Justizrath, k. Advokat und
9) Hippeli Ludwig, Justizrath, k. Advokat in Schweinfurt und

10) Medicus Eduard, Justizrath, k. Advokat in Würzburg.
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IV. Vorstand der Anwaltskammer Nürnberg.

Die Rechtsanwälte:

1) Josephthal Gustav, Iustizrath, k. Advokat, Vorsitzender,
2) Praun Eberhard von, Justizrath, k. Advokat, stellvertretender Vorsitzender,
3) Vollhardt Oskar, Instizrath, k. Advokat, Schriftführer,
4) Kreß von Kreßenstein Georg Freiherr von, Justizrath, k. Advokat, stell-

vertretender Schriftführer,
5) Obermeyer Leopold Dr., Justizrath, k. Advokat und
6) Merzbacher Sigmund, sämmtlich in Nürnberg,
7) Bauer Karl, Justizrath, k. Advokat in Amberg,
8) Bernhold Oskar, Justizrath in Regensburg,
9) Grafenstein Ferdinand von, in Weiden,

10) Feigel Heinrich, Instizrath, k. Advokat in Ausbach und
11) Gunzenhäuser Wolf, Justizrath, k. Advokat in Fürth.

V. Vorstand der Anwaltskammer Augsburg.

Die Rechtsanwälte:

1) Putz Eduard, Justizrath, Vorsitzender,
2) Böhm Gustav, Justizrath, stellvertretender Vorsitzender,
3) Jung Thomas Augustin, Justizrath, Schriftführer,
4) Costa Georg, Justizrath, stellvertretender Schriftführer,
5) Blümel Franz TNaver, Justizrath,
6) Mayr Otto und
7) Premaner Ednard, sämmtlich k. Advokaten in Augsburg,
8) Heichlinger Martin in Kempten,
9) Kranzfelder Alfred, Zustizrath, k. Advokat in Memmingen,

10) Weigl Max in Neuburg a. D. und
11) Burger Hugo in Eichstätt.

München, den 4. März 1897.

Dr. Arhr. v. Leonrod.

Der General-Sekretär:
Ministerialrath von Petri.
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Nr. 33701.

Bekanntmachung, den Vollzug der Unfallversicherungsgesetze betreffend.

K. Staatsministerium des fKöniglichen Haules und des Aeußern.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachungen vom 31. Oktober 1891 Nr. 143501
und 3. Oktober 1895 Nr. 121691 (Ges.= u. Ver.-Bl. 1891 Nr. 45 und 1895 Nr. 34)
wird hiemit bekannt gegeben, daß an Stelle des unnmehrigen Oberpostmeisters in Würzburg,
Wolfgang Svoboda, der Postinspektor Adolf Geith in München zum ersten Stellvertreter
des zweiten Beisitzers des Schiedsgerichtes für die k. Post= und Telegraphenverwaltung und
au Stelle des nunmehrigen Postinspektors in Speyer, Alois Stock, der Inspektionskommissär
Josef Grief in München zum zweiten Stellvertreter des zureiten Beisitzers des genannten
Schiedsgerichtes ernannt worden ist.

München, den 5. März 1897.

Dr. Frhr. v. Crailsheim.

Der General-Sekretär:
v. Bever.

Nr. 4539.

Bekauntmachung, die Ausgabe von 3 1½/2%% igen Pfandbriefen der bayerischen Landwirthschaftsbank
betreffend

K. Staatsministerium des Innern.

Durch Entschließung vom Hentigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes, einige Bestim-
mungen über die Inhaberpapiere betreffend, vom 18. März 1896 sowie der Kgl. Allerhöchsten
Vollzugsverordnung zu diesem Gesetze vom gleichen Datum (Ges.= u. Ver.-Bl. S. 174 und
185) im Einverständnisse mit den k. Slaatsministerien der Justiz und der Finanzen genchmigt,
daß die bayerische Landwirthschaftsbank, e. G. m. b. H., vom 1. künftigen Monats ab eine
Serie 3/2% iger, verloosbarer Pfandbriefe im Gesammtbetrag von 5 Millionen Mark, ein-
getheilt in Stücke zu 2000, 1000, 500, 200 und 100 „/, unter der in §.20 des Statuts
bezeichneten Kontrole des k. Kommissärs in Verkehr bringe.

München, den 10. März 1897.

Frhr. v. Feilitzsch.
Der General-Sekretär:

Ministerialrath v. Kopplstätter.
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Nr. 4656.

Bekaunntmachung, den Vollzug der Unfallversicherungsgesetze und des Invaliditäts= und Alters-
versicherungsgesetzes betreffend.

f#l. Staatsministerien des Innern und der Finanzen.

In Gemäßheit des § 48 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884, des § 52
des Gesetzes über die Unfall= und Krankenversicherung der in land= und forstwirthschaftlichen
Betrieben beschäftigten Personen vom 5. Mai 1886, endlich des § 72 des Invaliditäts-
und Altersversicherungsgesetes vom 22. Juni 1889 wird bekannt gegeben, daß unter Ent-
hebung des bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden mit Wirkung vom 1. März ds. Is. an
als Stellvertreter des Vorsitzenden des Schiedegerichtes:

a) der land= und forstwirthschaftlichen Berufsgenossenschaft für den Regierungsbezirk
Oberfranken,
im Geschäftsbereiche der Ansführungsbehörde der Staatsforstoerwaltung für den
Regierungsbezirk Oberfranken,

c) der Sektion XXVI der Fuhrwerksberufsgenossenschaft,
d) der Versicherungsanstalt für Oberfranken,

der k. Regierungsassessor Sebastian Fackelmann in Bayrenth aufsgestellt worden ist.
München, den 12. März 1897.

Dr. Frhr. v. RNiedel. Frhr. v. Heilihsch.

Der General-Sekretär:
Ministerialrath v. Kopplstätter.

—

b—

–

Nr. 5956.

Bekauntmachung, die Convertirung der älteren Landeskultur-Rentendarlehen betreffend.

K. Staatsministerien des Innern und der Finanzen.

Auf Grund des § 20 Abs. II des Finanzgesetzes für die XXIII. Finanzperiode 1896
und 1897 (Ges.= und Verordn.-Blatt 1896 S. 259) wird vom 1. Mai 1897 ab der
Zinsfuß der älteren Landeskultur-Rentendarlehen auf 3/1% mit der Wirkung ermäßigt,
daß der in Folge dessen von den Schuldnern ersparte Zins bei unveränderter Fortentrichtung
der seitherigen Kulturrenten auoschließlich zur beschleunigten Tilgung zu dienen hat. Die
hienach sich ergebende Dauer der Tilgungsperiode wird von der Landeskultur-Rentenkasse
gelegentlich der Einhebung der am 1. November 1897 fälligen Halbjahres-Kulturrenten
jedem Schuldner bekannt gegeben werden.

Ausnahmsweise kann Gemeinden und Einzelschuldnern (Art. 7 und 8 des Gesetzes
vom 21. April 1884, die Landeskultur-Rentenanstalt betreffend, Ges.= und Verordn.-Bl.

11
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S. 113) in Berücksichtigung ihrer wirthschaftlichen Verhältnisse von der Landeskultur-
Rentenkommission die Kürzung des nachgelassenen Zinsbetrages an der Kulturrente insoweit
bewilligt werden, als hiedurch die gesammte Tilgungsperiode nicht über die ursprünglich
festgesetzte Dauer und nicht über die Zeit von 52 Jahren erstreckt wird. Bezigliche Gesuche
sind binnen einer unerstrecklichen Frist von vier Wochen, vom Erscheinen gegenwärtiger
Bekanutmachung im Gesetz= und Verordnungs-Blatte an gerechnet, bei den einschlägigen
Distriktsverwaltungsbehörden einzureichen und von letzteren ohne Verzug der Landeskultur-
Rentenkommission mit gutachtlichem Berichte vorzulegen.

München, den 19. März 1897.

Dr. Frhr. v. Riedel.

Ordens-Verleihungen.

Im Namen Seiner Maojestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,

unter'u 12. Februar ds. Is. dem Advo-
katen J. P. Weber am Appellationsgerichts-
hofe in Paris den Verdienst-Orden vom heiligen
Michael IV. Klasse,

unter'n 23. Juli vor. Is. dem k. k. Ober-

baurathe Karl Prenninger, Mitglied der
Generaldirektion und technischen Consulenten
der k. k. priv. österreichischen Südbahn-Ge-
sellschaft in Wien, den Verdienst-Orden vom
heiligen Michael III. Klasse, und

unter'm 26. Februar ds. Is. dem Attaché
der k. und k. Oesterreichisch-Ungarischen Ge-

sandtschaft amk Hofe, Grafen Viktor Dubsky,
den Verdienst-Orden vom heiligen Michael
IV. Klasse
zu verleihen.

Frhr. v. Feilitzsch.

Der General-Sekretär:
Ministerialrath v. Kopplstätter.

Königlich Allerhöchste Genehmigung zur
Annahme fremder Dekorationen.
Im Namen Seiner Majestät des Känigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,

unter'm 5. März ds. Is. dem k. Kämmerer
Walther Freiherrn von Seefried auf Butten-
heim, Legationsrath im k. Staatsministerium
des Kgl. Hauses und des Aeußern, für das
ihm von Seiner Majestät dem Deutschen
Kaiser, Könige von Preußen, verliehene Ehren-
ritterkreuz des Johanniter-Ordens, und

unter'n 7. März ds. Is. dem Ministerial-
rathe und General-Sekretär im k. Staats-
ministerium des Kgl. Hanses und des Aeußern,
Otto Nitter von Bever, für den ihm von
Seiner Majestät dem Kaiser von Rußland
verliehenen kaiserlich russischen St. Staniolaus-
Orden II. Klasse mit dem Stern
die Bewilligung zur Annahme und zum Tragen
zu ertheilen.



ct- und Perordunngs-Blatt
für das

Königreich Vayern.

. 11.
München, den 22. März 1892.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 22. März 1897, die Stiftung einer Erinnerungs-Medaille aus Anlaß der Feier des

100. Geburtstages Seiner Majestät des hochseligen Kaisers Wilhelm I. betreffend

Nr. 44501.

Bekannimachung, die Stiftung einer Erinnerungs-Medaille aus Anlaß der Feier des 100. Geburts-
tages Seiner Majestät des hochseligen Kaisers Wilhelm I. betreffend.

K. tantsministerium des Königlichen Hauses und des Aeußern.

Aus Anlaß der Feier des 100. Geburtstages Seiner Majestät des hochseligen Kaisers
Wilhelm I. haben Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, mit Aller-
höchster Ordre vom 22. März ds. Is. eine preußische Erinnerungs-Medaille gestiftet.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern Ver-
weser, haben vermöge Allerhöchsten Handschreibens vom 22. März ds. Is. allen denjenigen
bayerischen Staatsangehörigen, welche bei dieser Gelegenheit durch Verleihung jener Medaille
ausgezeichnet werden, die gebührenfreie Bewilligung zur Annahme und zum Tragen derselben
zu ertheilen geruht.

12
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Vorstehendes wird hiemit auf Allerhöchsten Befehl Seiner Königlichen Hoheit des
Prinz-Regenten zur öffentlichen Kenutniß gebracht.

München, den 22. März 1897.

In Vertretung:
Staatsrath von Mayer.

Der General-Sekretär:
v. Bever.



eh und Verordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.

 12.
München, den 30. März 1897.

Juhal t

Königlich Allerhöchste Verordnung vom 25. März 1897, die dienstliche Stellung der an zcdihschaftrchen
interchulen angestellten landwirthschaftlichen Wanderlehrer betreffend. — Hoftitel-Verleihung. — Orde
Verieihungen

Nr. 2216.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die dienstliche Stellung der an landwirthschaftlichen
Winterschulen angestellten landwirthschaftlichen Wanderlehrer betreffend.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Zlitpol)!,
von Gottes Gnaden Königlicher Prinz von Layern,

Regent.
Wir finden Uns bewogen, bezüglich der Aufstellung landwirthschaftlicher Wanderlehrer

an landwirthschaftlichen Winterschulen zu verordnen, was folgt:

§ 1.
Zur Förderung der Landwirthschaft, insbesondere um die Landwirthe mit den wissen-

schaftlich und praktisch bewährten Verbesserungen der Betriebsweise vertraut zu machen, werden
13
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nach Maßgabe der finanzgesetzlich zur Verfügung stehenden Mittel an landwirthschaftlichen
Winterschulen für einzelne Bezirke landwirthschaftliche Wanderlehrer aufgestellt, welche zugleich
als Vorstände oder Hauptlehrer an den Winterschulen zu fungiren haben.

§2.
Die auf Grund der gegenwärtigen Verordnung zur Anstellung gelangenden landwirth-

schaftlichen Wanderlehrer sind Staatsbeamte. Sie genießen die Rechte und haben die allge-
meinen Verpflichtungen, wie sie in Unserer Verordnung vom 26. Juni 1894 für die
nichtpragmatischen Staatsbeamten und Staatsbediensteten vorgesehen sind.

Hinsichtlich des Gehaltes werden diese Wanderlehrer in Klasse1des Gehaltsregulativs
für die nichtpragmatischen Staatsbeamten und Staatsbediensteten im Ressort des k. Staats-
ministeriums des Innern für Kirchen= und Schulangelegenheiten eingereiht.

Es bleibt vorbehalten, einzelnen der genannten Lehrer bei längerer, zufriedenstellender
Dienstleistung pragmatische Rechte nach Maßgabe der IX. Verfassungsbeilage zu verleihen.

83.
Die Eruennung und Enthebung der in 81 genannten landwirthschaftlichen Wander—

lehrer sowie die Erlassung der dieselben betreffenden allgemeinen Anordnungen erfolgt durch
gemeinsame Entschließung der k. Staatsministerien des Innern beider Abtheilungen. Die
persönlichen Angelegenheiten dieser Lehrer werden primär vom k. Staatoministerium des
Innern für Kirchen= und Schulangelegenheiten behandelt. Im Uebrigen unterstehen diese
landwirthschaftlichen Wanderlehrer zunächst den k. Regierungen, Kammern des Innern.

84.
Die genannten k. Staatsministerien werden nach Einvernahme des bayerischen Land-

wirthschafts-Rathes eine Dienstes-Instruktion für die betreffenden landwirthschaftlichen
Wanderlehrer erlassen.

München, den 25. März 1897.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Or. Frhr. v. Riedel. Frhr. v. Feilitzsch. I)r. v. Landmann.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General-Sekretär:

Ministerialrath Britzelmayr.
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Hoftitel-Verleihung.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit PrinzLuit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich mit Allerhöchstem Signate vom
24. ds. Mts. allergnädigst bewogen gefunden,
dem Dampfwasch-Anstaltsbesitzer Heinrich Beck
in München an Stelle des Hoflieferantentitels
den Titel als Besitzer einer „Königlich Bayeri-=
schen Hofdampfwaschanstalt“ zu verleihen.

Ordens-Verleihungen.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

SeineKönigliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unter'm 11. März ds. Is. aller-
gnädigst bewogen gefunden, nachstehende Aus-
zeichnungen zu verleihen:

I. das Großkreuzdes Verdienstordens der
Bayerischen Krone:

dem k. Kämmerer, Oberststallmeister Karl
Freiherrn von Wolfskeel, Obersten à I. s.
der Armee;

II. das Großkreuz des Verdienstordens
vom heiligen Michael:

dem k. Kämmerer, erblichen Reichsrathe der
Krone Bayern, Ludwig Grafen von und zu
Lerchenfeld auf Köfering und Schön-
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berg, I. Präsidenten der Kammer der Reichs-
räthe;

III. den Verdienstorden vom heiligen
Michaecl! II. Klasse:

dem Präsidenten der k. Regierung der Ober-
pfalz und von Regensburg, Hartmann Grafen
Fugger von Kirchberg und Weissenhorn;

IV. den Verdienstorden vom heiligen
Michael III. Klasse:

dem k. Kämmerer Eduard Grafen von
Montgelas, Ministerresidenten in Bern,

dem k. Kämmerer Rudolph Freiherrn von
und zu der Taun-NRathsamhausen,
Geschäftsträger in Paris;

V. den Verdienstorden vom heiligen
Michael IV. Klasse:

dem k. Hofkapellmeister Ottmar Nüber,
dem k. Hofkassakontroleur Karl Gratzl,
dem pensionirten k. Kammermnsiker Adolph

Closner;

VI. die Ludwigs-Medaille, Abtheilung
für Wissenschaft und Kunst:

den k. Kammermusikern Franz Bennat,
Ferdinand Hartmann, Erunst Reichen-
bächer;

VII. das Verdienstkrenz des Ordens vom
heiligen Michgel:

dem k. Stabssekretär II. Klasse Adalbert
Welker,

dem k. Hofgärtner Joseph Schmitt in
Eremitage bei Bayrenth,

dem k. Proviantmeister Johann Näßl:
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VIII. die silberne Medaille des Verdieust-
ordens vom heiligen Michael:

dem Hofoffizianten Karl Rottenhöfer,
dem Hofoffizianten Wilhelm Seifers,
dem Stabsdiener August Osterholzer,

dem Hoflakai Johann Kolb,
dem Hoflakai Johann Welker,
dem Livreediener Johann Pfingstl,
dem Residenz-Schloßdiener Georg Gierisch,

dem Schloßdiener Franz Maier in Herren-
wörth,

dem Instrumententräger des k. Hoforchesters,
Xaver Schober,

den Bediensteten im k. Hoftheater:

Malergehilfen Karl Kinkelin,
Balletfiguranten, Ballet-Inspicienten und
Statistenaufseher August Herrmann,
Vormann und funkt. Schnürmeister Franz

Graf.
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etz- und Perordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.
—/ 13.

München, den 7. April 11897.
* *5# Inhalt

Bekanntmachung vom 1. April 1897, die Ausführung des Gesetzes, einige Bestimmungen über die Juhaber-
papiere, hier die Hypothelenbanken betreffend.— Bekanutmachung vom 5. April 1897, die Besetzung des
Landesversicherungsamtes betrefsend. — Bekanntmachung vom 6. April 1897, die Nontrasignatur der
Mimsterialausfertigungen betreffend. — Ordens-Verleihungen. Königlich Allerhöchste Genehmigung zur

Annahme einer fremden Deloration.
Nr. 6753.

Bekanntmachung, die Ausführung des Geseßes, einige Bestimmungen über die Juhaberpapiere,
hier die Hypothekenbanken betreffend.

fl. Staatsministerium des Innern.

Durch die im Einverständnisse mit den l. Staatsministerien der Justiz und der
Finanzen ergangene Entschließung vom Heutigen wurde genehmigt, daß die bayerische Vereins-
bank in München an Stelle der mit Ministerial-Entschließung vom 19. März 1896 Nr. 5510

zur Ausgabe bewilligten Serie XXV der auf dem Amortisationssystem beruhenden Pfand-
briefe, im Betrage von 10 Millionen Mark, einen gleichen Betrag von Pfandbriefen aus-
gebe, für welche Kündigung und Verloosung 10 Zahre lang, d. i. bis zum Jahre 1907,
ausgeschlossen wird.

Diese Genehmigung erfolgte unter den gleichen Bedingungen, wie solche für die Aus—
gabe der Serie XXIV der Bank-Pfandbriefe zufolge Ministerial-Entschließung vom 15. Jannar
1897 (Gesetz- und Verordnungsblatt 1897 S. 9) gestellt worden sind.

München, den 1. April 1897.

Frhr. v. Feilitzsch.
Der General-Sekretär:

Ministerialrath v. Kopplstätter.
14
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Nr. 7075.

Bekannutmachung, die Besetzung des Landesversicherungsamtes betresfend.

K. Staatsministerium des Innern.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Lnitpold, des Königreichs Bayern Ver-

weser, haben Sich allergnädigst bewogen gefunden, den Regierungerath im k. Staats-
ministerium des Innern für Kirchen= und Schulangelegenheiten August Schätz vom 1. April
ds. Is. ab zum ständigen Mitgliede des k. Landesversicherungsamtes zu ernennen.

München, den 5. April 1897.

Frhr. v. Feilitzsch.
Der General. Sekretär:

Ministerialrath v. Kopplstätter.

Nr. 7000.

Bekanntmachung, die Kontrasignatur der Ministerialausfertigungen betreffend

K. Staatsministerium des Röniglichen Haules und des Aeußern, t. Staatsministerium
der Justiz, fl. Staatsministerium des JInnern, K. Staatsministerium des Innern für

Kirchen- und Schulangelegenheiten, K. Staatsministerium der Finanzen und
K#. Kriegsministerinm.

Im Mamen Geiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, haben allergnädigst zu geuchmigen geruht, daß unter Abänderung des § 124
der k. Verordnung vom 9. Dezember 1825, die Formation der Ministerien betreffend, im
Zusammenhalte mit Ziff. V der k. Verordnung vom 10. Januar 1857, beziehungsweise
§ 2 Ziff. 1 der k. Allerhöchsten Entschließung vom 2. März 1876, die Formation des
Kriegsministeriums betreffend, von der Kontrasignatur der Generalsekretäre der Civilstaats=
ministerien beziehungsweise des Chefs der Centralabtheilung des Kriegoministeriums auf den
Ministerialausfertigungen fortan Umgang genommen werden dürfe.

München, den 6. April 1897.

Dr. Frhr. v. Crailsheim. Dr. Frhr. v. iedel. Frhr. v. FeiliWzsch. Ir. Frhr. v. Lronrod.Frhr.v.Asch.1r.ö.Landmann.

Der General-Sekretär:

Ministerialrath v. Kopplstätter.
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Ordens-Verleihungen.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich vermöge Allerhöchsten Hand-
schreibens vom 30. März ds. Is. allergnädigst
bewogen gefunden, nachstehende Ordensaus-
zeichnuungen zu verleihen:
1. das Großkreuzdes Verdienstordens der

bayerischen Krone:

dem k. preußischen Kammerherrn, Minister
des Königlichen Hanses und Mitglied des
Herrenhauses, Wilhelm von Wedel,

dem Ober-Hof= und Haus-Marschall und
Ober-Ceremonienmeister Seiner Majestät des
Deutschen Kaisers, Königs von Preußen,
August Grafen zu Eulenburg;
II. das Großkreuz des Verdienstordens

vom heiligen Michnel:

dem Ober-Stallmeister Seiner Majestät
des Deutschen Kaisers, Königs von Preußen,
Ernst Grafen von Wedel;

III. den Verdienstorden vom heiligen
Michael l. Klasse:

dem Ober-Jägermeister vom Dienste Seiner
Majestät des Deutschen Kaisers, Königs von
Preußen, Heinrich Freiherrn von Heintze-
Weißenrode,

dem Ober-Hofmeister Ihrer Majestät der
Deutschen Kaiserin, Königin von Preußen,
Ernst Freiherrn von Mirbach,

dem Ober-Hofmeister Ihrer Majestät der
Kaiserin und Königin Friedrich, Götz Burk-
hard Grafen von Seckendorff,
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dem Kaiserlich Wirklichen Geheimen Nath
und Unterstaatssekretär im Answärtigen Amte
in Berlin, Wolfram Freiherrn von Rotenhan;

IV. das Großkomthurkrenz des Verdienst-
Ordens der bayerischen Krone:

dem Hofmarschall Seiner Majestät des
Deutschen Kaisers, Königs von Preußen,
Heinrich Freiherrn von und zu Egloffstein;

V. den Verdienstorden vom heiligen
Michael II. Klasse mit Stern:

dem Hoffmarschall Ihrer Masjestät der
Kaiserin und Königin Friedrich, Hugo Frei-
herrn von Reischach,

dem Generalmajor z. D. Nickisch von
Rosenegk, Hofmarschall Seiner Königlichen
Hoheit des Prinzen Friedrich Leopold von
Preußen,

dem Hofmarschall Seiner Königlichen Hoheit
des Prinzen Albrecht von Preußen, Heinrich
Grafen von der Schulenburg—Wolfs-

burg,
dem k. preutischen Kammerherrn und

Ceremonienmeister Werner von Veltheim;

VI. das Komthurkrenz des Verdienst-
Ordens der bayerischen Krone:

dem k. preußischen Kammerherrn, Dr.
Ottmar von Mohl, Geheimen Legations-
rath und vortragenden Rathe im Auswärtigen
Amte;

VII. den Verdienstorden vom heiligen
Michael II. Klasse:

dem Polizeipräsidenten von Berlin, Lud-
wig von Windheim,

dem Bildhaner Professor Neinhold Begas,
Mitglied der k. preußischen Akademie der Künste
in Berlin;
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VIII. den Verdienstorden vom heiligen
Michael IV. Klasse:

dem Polizeihauptmann Bruno Klein,
dem Polizeihauptmann Ernst Rau,
dem Architekten Gustav Halmhuber;

IX. das Verdienstkreuz des Ordens vom
heiligen Michael:

dem Botenmeister Krupinsky in Berlin,
dem Kammerdiener Ihrer Majestät der

Deutschen Kaiserin, Königin von Preußen,
Paul Lück,

dem I. Vorsitzenden des Vereins der Bayern
in Berlin, prakt. Zahnarzte Adolf Hermann
Kümmel:
X. die silberne Medaille des Verdieust

Ordenes vom heiligen Michael:
dem k. preußtischen Hofjäger Ernst Schelling,
dem k. preußischen Kammerlakai Gustav

Miller,
dem Portier im k. Schlosse zu

Angust Schennemann,
dem Portier im Reichskanzler-Palais zu

Berlin, Friedrich Manthey,

Berlin,

dem Kanzleidiener der k. Gesandtschaft in
Berlin, Wilhelm Giermann,

dem Kutscher des k. Gesandten in Berlin,
Ferdinand Klessen.

Königlich Allerhöchste Genehmigung zur
Annahme einer fremden Dekoration.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unter'm 1. April ds. Is. aller
guädigst bewogen gefunden, dem in Allerhöchst
Ihrer Geheimkanzlei verwendeten k. Nath und
Geheimsekretär im Staatsministerium des Kal.
Hauses und des Aeustern, Anton Nadler,
die Bewilligung zur Annahme und zum
Tragen des ihm von Seiner Majestät dem
Deutschen Kaiser, Könige von Preußen, ver-
liehenen Kgl. Preußischen Rothen Adler-
Ordens IV. Klasse zu ertheilen.



etz und Verordnungs-Blatt
für das

önigreich Vayern.
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München, den 9. April 1897.

Inhalt:
Oberpolizeiliche Vorschriften zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit bei

Eisenbahnbauten vom 7. April 1897.

Nr. 23472.

Oberpolizeiliche Vorschriften zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe,
Ordnung und Sicherheit bei Eisenbahnbauten.

K. Staatsministerium des Königlichen Hanses und des Aenßern undK. Staatsministerium des Innern.

Auf Grund des Art. 7 des Polizeistrafgesetzbuches vonn 26. Dezember 1871 werden
zu Art. 44 desselben Gesetzes zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und
Sicherheit bei Eisenbahnbauten nachstehende Vorschriften erlassen.

§1.
Jeder arbeitsfähige Inländer und Ansländer, welcher gesund, mit der nothdürftigen

Kleidung sowie mit einer entsprechenden Legitimation, — insbesondere Paß, Heimatschein,
Dienstboten= oder Arbeitsbuch, Militärpast versehen ist, darf zu Bahnbanarbeiten zu-
gelassen werden. Für solche Personen, welche in dem nämlichen Distriktspolizeibezirke
arbeiten, in welchem sie heimatberechtigt sind, genügt als Legitimation ein Vorweis der
Ortspolizeibehörde.

Arbeiter aus Ländern, in welchen der Impfzwang nicht besteht, haben vor Einstellung
in die Arleit einen Impfnachweis zu erbringen.

82.
Werktagsschulpflichtige Kinder sind von der Zulassung zu Eisenbahnbauarbeiten ausgeschlossen.

15



83.
Jeder, der bei Eisenbahnbauten Arbeit sucht, hat sich

a) für staatliche Eisenbahnbauten,
1. soweit es sich um Regiebauarbeiten handelt, bei der betreffeuden k. Eisenbahnbansektion

oder bei dem von dieser aufgestellten Bauführer oder bei dem betreffenden k. Staats
bahningenieur des einschlägigen k. Oberbahnamtes oder dem von letzterem auf
gestellten Bauführer (Bahnmeister),

2. soweit es sich um verakkordirte Bauarbeiten handelt, bei dem betreffenden Bahn

bauakkordanten oder dem von diesem ausgestellten Stellvertreter,
b) für konzessionirte Privatbahnb n,

1. soweit es sich um Regiebauarbeiten handelt, bei dem von diesen Privatbahnbau-
unternehmungen aufsgestellten Bahnbauleiter oder dessen Stellvertreter,

2. soweit es sich um verakkordirte Bauarbeiten handelt, bei dem betreffenden Bahn-
bauakkordanten oder dem von diesem aufgestellten Stellvertreter

zu melden und seine Legitimation vorzuzeigen.
Wird der Arbeiter angenommen, so erhält er eine nur für die sieben auf den Aus-

stellungstag folgenden Tage giltige Aufnahmskarte (Aulage 1), mit welcher er sich zunächst
bei dem Bahnarzte oder dessen Stellvertreter zu melden hat; dieser hat seinen Gesundheits-
zustand zu untersuchen und das Ergebniß auf der Rückseite der Aufnahmskarte zu vermerken.

Hierauf hat sich der Arbeiter sofort bei derOrtspolizeibehörde seines Wohnortes zu melden,
derselben die Aufnahmskarte sowie seine Legitimation zu übergeben und seine Wohnung anzugeben.

Wenn seiner Annahme ein Hinderniß nicht im Wege steht, so erhält er eine mit dem
Stempel desjenigen der unter Abs. 1 aufgeführten Arbeitgeber, bei welchem er Arbeit sucht,
versehene polizeiliche Controlkarte (Anlage II) unter Siegelung und Fertigung der Orte-
polizeibehörde. Bis zur Anshändigung dieser Controlkarte dient die mit dem bahnärztlichen
Vermerke versehene Aufnahmskarte als Legitimation.

Bei Minderjährigen ist auf der Controlkarte anzugeben, welche Legitimation (Arbeits
buch oder sonstige Legitimation) bei der Ortspolizeibehörde hinterlegt ist.

84.
Mit der Controlkarte hat sich der Arbeiter spätestens an dem auf ihre Aushändigung

folgenden Tage bei dem einschlägigen Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter zu melden; der
Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter hat die Controllarte in sein Arbeiterverzeichniß einzu-
tragen und den Eintrag auf der Nückseite der Controlkarte durch Beisetzung der Nummer
des Verzeichnisses und seiner Unterschrift vorzumerken.

Controlkarten, welche diese Vormerkung nicht an sich tragen, sind als ungiltig zu be-
trachten und den Besitzern abzunehmen.



MX* 14. 65

§ 5.
Kein Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter darf einen Arbeiter vor der Beibringung der

polizeilichen Controlkarte beschäftigen.
Den Arbeitern ist es verboten, ihre Controlkarte zu verpfänden oder an einen Dritten

zu überlassen; sie haben diese Karte beständig bei sich zu führen und ihrem Arbeitgeber
oder dessen Stellvertreter, sowie, wenn sie im Dienste eines Bahnbauakkordanten stehen, auch
jedem Beamten oder Bediensteten der unter §3Abs. I Buchstabe a Ziff. 1 genannten Eisen-
bahnbaubehörden oder der unter Buchstabe b Ziff. 1 bezeichneten Privatbahnbannnternehmung,
ferner jedem Polizeibeamten — Bürgermeister, Polizeidiener, Gendarmen u. s. w. — auf

Verlangen vorzuzeigen.
86.

Den Wohnunggebern ist es untersagt, Arbeiter und Arbeiterinnen zusammen in Einem
Wohnungsraume zu beherbergen, mit Ansnahme von Familien.

65 7.
Verändert der Arbeiter seine Wohnung, so hat er hievon der Ortspolizeibehörde Anzeige

zu erstatten, welche die Wohnungsveränderung auf der Controlkarte vormerkt; die mit dieser
Vormerkung versehene Controlkarte hat der Arbeiter seinem Arbeitgeber oder dessen Stell-
vertreter vorzuzeigen.

88.
Die Bahnbauakkordanten und ihre Stellvertreter sind verpflichtet, alle Vorkehrungen und

Sicherheitsmaßregeln zu treffen, welche nach Anordnung der Polizeibehörde
a) bei staatlichen Eisenbahnbauten im Benehmen mit der einschlägigen k. Eisenbahn-

baubehörde (k. Oberbahnamt oder k. Eisenbahnbausektion
b) bei konzessionirten Privateisenbahnb hmungen im Benehmen mit diesen

oder mit dem von ihnen aufgestellten Bauleiter,
oder aber welche von den unter a und b bezeichneten k. Eisenbahnbaubehörden und Privat-
isenbahnb ternel allein zur Vermeidung von Unglücksfällen für erforderlich er-

achtet werden; die Arbeiter haben den bezüglichen sowie sonstigen zur Aufrechthaltung der
öffentlichen Nrhe, Ordnung und Sicherheit getroffenen dienstlichen Anordnungen ihrer Vor-

gesetzten unbedingten Gehorsam zu leisten.
89.

Der gewerbemäßige Verkauf von Eßwaaren und Getränken auf den Bauplätzen ohne
Bewilligung der Gewerbepolizeibehörde ist verboten. Marketendereien sind von der Gewerbe-

polizeibehörde nach vorgängigem Benehmen mit den in §8 bezeichneten k. Eisenbahnbau-
behörden und Privateisenbahnb rneh gen stets unr widerruflich und nur für solche

Banplätze zu bewilligen welche von den bestehenden Schankstellen zu weit entfernt siud. In
15“
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jeder Marketenderei muß ein mit der Fertigung der Ortspolizeibehörde versehenes Verzeichnist
der Preise der daselbst feilgehaltenen Speisen und Getränke angeschlagen sein.

Den Arbeitern ist es gestattet, ihren täglichen vebensmittelbedarf auf die Bauplätze
mitzubringen, sowie behufs Erlangung besserer Kost Vereinigungen (Menagen) zu bilden.

Die Arbeitgeber oder deren Stellvertreter sind verpflichtet, dafür zu sorgen, daß auf
den Bauplätzen stets gutes Trinkwasser in ausreichender Menge vorhanden sei.

8 10.
Wird ein Arbeiter entlassen, so hat der Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter dies unter

Augabe des Grundes der Entlassung auf der Rückseite der Controlkarte vorzumerken.
Der Entlassene hat sich spätestens am folgenden Tage bei der Ortspolizeibehörde ab-

zumelden; steht seinem Abgange ein polizeiliches Hinderniß nicht entgegen, so ist ihm gegen
Uebergabe seiner Controlkarte die von ihm hinterlegte Legitimation zurückzugeben.

* 11.
Die Nichtbefolgung der vorstehenden Vorschriften sowie der in § 8 erwähnten, jeweils

besonders bekannt gemachten Anordnungen zieht vorbehaltlich der etwa ausßerdem verwirkten
Einschreitung die in Art. 44 des Polizeistrafgesetzbuches angedrohten Strafen nach sich.

§ 12.
Die vorstehenden Vorschriften finden auf Eisenbahnbauten des Staates und von Privaten

gleichmäßige Anwendung.
Soweit bei Eisenbahnbauten der letzteren Art Bahnärzte nicht aufgestellt sind, sind

die in § 3 Abs. II vorgesehenen Geschäfte durch die k. Bezirksärzte oder deren Stellver-
treter zu besorgen.

§ 13.
Gegenwärtige Vorschriften treten am 1. Mai 1897 für den ganzen Umfang des

Königreiches in Kraft.
Dieselben sind von jeder Distriktspolizeibehörde, in deren Bezirk Eisenbahnbauten statt-

finden, jeweils vor Beginn der Bauarbeiten noch besonders bekannt zu machen.
Die von den k. Negierungen, Kammern des Innern, bisher erlassenen oberpolizeilichen

Vorschriften zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit bei Eisen-
bahnbauten treten am 1. Mai 1897 außer Wirksamkeit.

München, den 7. April 1897.

Dr. Arhr. v. Crailsheim. Frhr. v. Feilitzsch.

Der General-Sekretär:
Ministerialrath v. Kopplstätter.
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Anlage I.

Stempel

A ufnahms-Kart e Fruenmtnn
für den Sahnbau

Inhaber: Signalement:
Name: Alter:

Größe:
Haare:
Stirne:

Augenbrauen:
Heimat- * Augen:

Geburts--l Nase:
Mund:
Bar#t:

Heimatstaat: Kinn:
Gesichtsform:
Gesichtsfarbe:
Besondere Kennzeichen:

Stand oder Gewerbe:

wird zur Arbeit bei dem Bahnbaue

zugelassen.

Unterschrift des Arbeitgebers.

Diese Aufnahmskarte gilt nur für die sieben auf den Ausstellungstag folgenden Tage.
Der Inhaber hat sich bei dem Bahnarzte bezw. dessen Stellvertreter

behufs Untersuchung seines Gesundheitszustandes zu melden. Hierauf hat er sich bei der Orts-
polizeibehörde seines Wohnortes zu melden, derselben die Aufnahmskarte sowie seine Legitimation
zu übergeben und seine Wohnung anzugeben.

Wem seiner Annahme ein Hinderniß nicht im Wege steht, erhält er eine polizeiliche
Controlkarte.

Bis zur Aushändigung der Controlkarte dient die mit bahnärztlichem Vermerke versehene
Anfenthaltskarte als Legitimation.



Ergebniß der Unkerluchung des Gesundheilszustandes:

wurde auf seinen Gesundheitszustand untersucht, wobei sich ergab, daß

derselbe

den

Unterschrift des Arztes.
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Anlage II.
—— –—

Polizeiliche Controlkarte ¶Shupe
für Eisenbahnbauarbeiter. Mbeitgebers,

Inhaber: Signalement:

Name: Alter:
Größe:

Stand oder Gewerbe: Haare:
Z Stirne:

Heimats- Ort: Augenbrauen:
Geburts- Augen:

*7* Nase:
Heimatstaat: Mund:

. Bart:

Wohnung bei dem Kinn:

zu #/ Gesichtsform:
Gesichtsfarbe:

im Hause Nr. Besondere Kennzeichen:

Hat gegen Hinterlegung seiner polizeilichen Legitimation von der unterfertigten Ortspolizeibehörde
die Erlaubniß erhalten, bei dem

zu als in Arbeit zu treten und wurde angewiesen,

sich nach den ihm bekannt gegebenen und auf den Bauplätzen angehefteten allgemeinen polizeilichen
Vorschriften für die Eisenbahnarbeiter genan zu achten.

am 18.

m“

„Siege- denm Fertigung der Ortspolizeibehörde.
 DOrtspolizei

Mit der Controlkarte hat sich der Arbeiter spätestens an dem auf ihre Aushändigung folgenden
Tage bei dem einschlägigen Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter zu melden; der Arbeitgeber pentdie Controlkarte in sein Arbeiterverzeichniß einzutragen und den Eintrag auf der Rückseite der
Controlkarte durch Beisetzung der Nummer des Verzeichnisses und seiner Unterschrift vorzumerken.
Comrrolkarten, welche diese Vormerkung nicht tragen, sind als ungiltig zu betrachten und den Besitzern
abzunehmen. Kein Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter darf einen Arbeiter vor Beibringung der
polizeilichen Controlkarte beschäftigen. Den Arbeitern ist es verboten, ihre Controlkarte zu ver-
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Eingetragen unter Nummer des Arbeiter-Verzeichnisses.

den

Unterschrift des Arbeitgebers.

Vormerkungen für Wohnungsveränderungen. Entlassen am

Seit Wohnung bei wegen

S . schri .. ·-, .«. . 4

onsspolieik “““ 3 Unterschrift des Arbeitgebers.

Bei Minderjährigen ist hieher anzugeben,
welche Legitimation (Arbeitsbuch oder sonstige

ikimation) bei der Ortspolizeibehörde hinter-egt ist.

Legitimation

pfänden, oder an einen Dritten zu überlassen; sie haben diese Karte beständig bei sich zu führen
und ihrem Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter, sowie, wenn sie im Dienste eines Bauakkordanten
stehen, auch jedem Beamten oder Bediensteten der Eisenbahnbaubehörde oder der Privatbahnbau-
unternehmung, ferner jedem Polizeibeamten — Bürgermeister, Polizeidiener, Gendarmen, u. s. w. —
auf Verlangen vorzuzeigen. Verändert der Arbeiter seine Wohnung, so hat er hievon der Orts-
polizeibehörde Anzeige zu machen, welche die Wohnungsveränderung auf der Controlkarte vormerkt;
die mit dieser Vormerkung versehene Controlkarte hat der Arbeiter seinem Arbeitgeber oder dessen
Stellvertreter vorzuzeigen. «

Wird ein Arbeiter entlassen, so hat der Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter dies unter
Angabe des Grundes der Entlassung auf der Rückseite der Controlkarte vorzumerken. Der Ent-
lassene hat sich spätestens am folgenden Tage bei der Ortspolizeibehörde abzumelden; steht seinem
Abgange ein polizeiliches Hinderniß nicht entgegen, so ist ihm gegen Uebergabe seiner Controlkarte
die von ihm hinterlegte Legitimation zurückzugeben.

Die Nichtbefolgung der vorstehenden Vorschriften zieht vorbehaltlich der etwa außerdem ver-
wirkten Einschreitung die in Art. 44 des Polizeistrafgesetzbuches angedrohten Strafen nach sich.
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ch und Perordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.

 15.
München, den 20. April 1897.

Inhalt:
Belau ntmachung vom 26. März 1897, Aenderung der Landwehrbezirkseintheilung für den Bereich der

n. Preußischen 21. und 22. Infanterie= Brigade betreffend.— Bekanntmachung vom 5. *- 1807, diecheiuß der Wafsenprüfungs-Anstalt Würzburg betrefssend. — Bekanntmachung vom9. April 1897.
Gesuch der Zwirnerei und Nähfadenfabrik Augsburg um die Genehmigung zur Ausgabe vonSchuldverschreib.
ungen auf den Inhaber betreffend. —Hoftitel-Verleihung. — Königlich Allerhöchste Genehmigung zur Annahme
fremder Dekorationen. — Königlich Portugiesisches Generalconsulat in München. — Auszug aus der Adels-
matrikel des Königreiches.

Nr. 4590.

Bekanntmachung, Aeuderung der Landwehrbezirkseintheilung für den Bereich der K. Preußischen
21. und 22. Infanterie-Brigade betreffend.

+K-Staatsministerium des Innern und f.. Kriegsministerium.

Die Landwehrbezirkseintheilung für den Bereich der K. Preußischen 21. und 22. Iufanterie-
Brigade erhält die aus Nachstehendem ersichtliche Fassung:
Landwehrbezirkseintheilung für den Bereich der 21. und 22. Infanterie-Brigade vom 1. April 1897 ab.

Infanterie-Brigade- e Bemerkungen
Striegau

% Glatz
21. Schweidnitz

Münsterberg
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Infanterie-Brigade bandwer Bemerkungen
.. IBrcslau Der1.BezirkistdemKonmmchcurder

1. Bezirk Brieg 22. Infanterie-Brigade, der 2. Bezirk dem
Kommandeur der 6. Feld-Artillerie-Brigade
im Frieden unterstellt.II. Breslan

2. Bezirk Oels-
Wohlan

i

In der Zusammensetzung der Landwehrbezirke tritt eine Aenderung nicht ein.

München, den 26. März 1897.

Erht. v. Feilisch. Erhr. v. Alch.

Der Chef der Central-Abtheilung:
. Flügel, Oberst.E

Nr. 6843.

Bekanntmachung, die Aufhebung der Waffenprüfungs-Anstalt Würzburg betreffend.

K. Staatsministerium des Innern und K. Kriegsministerium.

Im Namen Seiner Mazjestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 25. März ds. Iv. die Auf-
hebung der Waffenprüfungs-Anstalt Würzburg allergnädigst zu genehmigen geruht.

München, den 5. April 1897.

Krhr. v. Feilitzsch. Frhr. v. Asch.
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Nr. 7236.

Bekauntmachung, Gesuch der Zwirnerei und Nähfadenfabrik Augsburg um die Genehmigung
zur Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend.

K#. Staatsministerium des Innern.

Durch die im Einvernehmen mit den k. Staatsministerien der Instiz und der Finanzen
ergangene Entschließung vom Heutigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes vom 18. März 1896,
einige Bestimmungen über die Inhaberpapiere betreffend, sowie der Königlich Allerhöchsten
Verordnung vom gleichen Tage (Ges.= u. Verordn.-Bl. 1896 S. 174 und 185) der Aktien-
gesellschaft „Zwirnerei und Nähfadenfabrik Augsburg“ die Genehmigung zur Ausgabe
4% oiger, auf dem Fabrikanwesen der Gesellschaft in Angsburg an I. Stelle hypothekarisch
versicherter Schuldverschreibungen auf den Juhaber im Nominalbetrage von 360 000 JK,
eingetheilt in Stücke zu 1000 und 500 „X, und innerhalb 30 Jahren durch Aunsloosung
rückzahlbar, unter der Bedingung ertheilt, daß die auszugebenden Schuldverschreibungen dem
vorgelegten Entwurf und die Hypothekbestellung dem vorgelegten Entwurfe des Notariats-
aktes entsprechen, daß ferner die Zinsabschnitte der Inhaberobligationen nur jeweils auf
einen Zeitraum von 10 Jahren ausgegeben werden, endlich unter der Bedingung, daß die
Bekanntmachungen der Gesellschaft, welche sich auf das Prioritätsanlehen, dessen Ausloosung
u. s. w. beziehen, auch in einem bayerischen Blatte veröffentlicht werden.

Mäünchen, den 9. April 1897.

Frhr. v. Feilitzsch.

Hoftitel-Verleihung. Königlich Allerhöchste Genehmigung zur
Im Mamen Seiner Mojestät des Könins. Annahme sremder Dekorationen.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich mit Allerhöchstem Signate vom
9. April ds. Iv. allergnädigst bewogen gefunden, Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
dem Photographen Alfons Adolph in Passan pold, des Königreichs Bayern Verweser,
den Titel eines „K. B. Hof-Photographen“ haben Sich unter'm 3. April ds. Is. aller-
zu verleihen. gnädigst bewogen gefunden, dem k. Hof-

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
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offizianten Theodor Hierneis, dem k. Hof-
lakaien Konrad Börner und dem k. Liorée

diener Joseph Putz die Bewilligung zur
Annahme und zum Tragen der ihnen von
Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser, Könige
von Preußen, verliehenen Dekorationen und
zwar Ersterem für die k. Preußische Nothe
Adler-Medaille, den beiden Letzteren für die
k. Preußische Kronen-Ordens-Medaille zu er-

theilen.

Königlich Portugiesisches General.
Consulat in München.

Im Namen Seiner Majestt des Känigs.
Seine Königliche HoheitPrinz Luit-

pold, des Königreichs Bayern Verweser,

haben unter'm 4. April ds. Is. allergnädigst
zu genehmigen geruht, daß der zum k. portu-
giesischen Generalconsul in München ernannte
bisherige k. portugiesische Consul J. F. Ruederer
dahier in der Eigenschaft eines k. portugiesischen
Gencralconsuls anerkannt werde.

Auszug aus der Adels-Matrikel des
önigreiches.

Der Adelsmatrikel wurde einverleibt:

unter'm 13. April ds. Is. der Wirkliche
Geheime Kriegsrath Friedrich Rittervon Habel,
Justitiar des k. Kriegsministeriums in München
für seine Person als Nitter des Verdienst-
ordens der Bayerischen Krone bei der Nitter-
klasse Lit. H, Fol. 72 Act.-NJum. 5624.



ch und Perordnungs-Blatt
Königreich Vayern.

 16.
München, den 30. April 1897.

Inhalt:
Abschied fir den Landrath von Oberbaern vom 9. April 1897 über dessen Verhandlungen in den Sungeni 9. bis 28. November 1896. — Abschied für den Landrath von Niederbayern vom 26. April 1897 über

dosen Verhandlungen in den Sitzungen vom 9. bis 21. November 1896. — Abschied für den nil der
Pfalz vom 8. April 1897 über dessen Verhandlungen in den Sitzungen vom 9. bis 21. November 1896. —
Abschied für den Landrath der Oberpfalz und von Regensburg vom 25. April 1897 über dessen Verhand=
lungen in den Sitzungen vom 9. bis 21. November 1896. — Abschied für den Landrath von Oberfranken
vom 16. April 1897 über dessen Verhandlungen in den Sitzungen vom 9. bis 20. November 1896. —
Abschied für den Landrath von Mittelfranken vom 4. April 1897 über dessen Verhandlungen in den
Sibungen vom 9. bis 21. November 1896. — Abschied für den Landrath von Unterfranken und Aschaffen-
burg vom 13. April 1897 über dessen Verhandlungen in den Sitzungen vom 9. bis 23. November 1896. —
Abschied für den Landrath von Schwaben und Neuburg vom 21. Ap#il 1897 über dessen Verhandlungen in
den Sitzungen vom 9. bis 21. November 1896.

Nr. 6458.

Abschied für den Landrath von Oberbayern über dessen Verhandlungen in den Sitzungen
vom 9. bis 28. November 1896.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Tuitpold,

von Gottes Gnaden Höniglicher Prinz von Bayern,

Regent.
Wir haben Uns über die von dem Landrathe von Oberbayern in seinen Sitzungen

vom H. bis 28. November 1896 gepflogenen Verhandlungen Vortrag erstatten lassen, und
ertheilen hierauf folgende Entschließungen:

Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und über die Kreisfonds
für das Jahr 1895.

Die gemäß Art. 15 lit. b und c des Landrathsgesetzes vom 28. Mai 1852 dem
17
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Landrathe vorgelegten Rechnungen über die Kreisfonds und Kreisanstalten für das Jahr
1895 wurden von demselben ohne Erinnerung anerkannt und deren Hauptergebnisse durch
das Kreis-Amtsblatt bereits veröffentlicht.

II.

Steuerprincipale für das Jahr 1897.

Die Steunerprincipalsumme des Regierungsbezirks von Oberbayern beträgt für das
Jahr 1897: 9 069 615 -4, wovon ein Stenerprozent auf 90 696 X sich berechnet.

III.

Kreis-Ansgaben und Kreis-Einnahmen für das Jahr 1897.
Dem von dem Landrathe geprüften Voranschlage der Kreis-Ansgaben und Kreis-Ein-

nahmen ertheilen Wir in den in der Beilage enthaltenen Sätzen Unsere Genehmigung.

IV.

Auf die bei Prüfung des Voranschlages durch den Landrath erfolgten Anträge und
Beschlüsse ertheilen Wir nachstehende Entschließung:

1. Die von dem Landrathe beschlossene Neuregelung der Pensionsbezüge der Volks-
schullehrerinnen und deren Beitragsleistungen zum Kreisunterstützungsverein für das dienst-
unfähige Lehrpersonal im Regierungsbezirke Oberbayern haben Wir bereits genehmigt und
verweisen hiewegen auf die Entschließung des k. Staatsministeriums des Innern für Kirchen-
und Schulangelegenheiten vom 27. Jannar 1897 Nr. 1345.

2. Der erneuten Bitte des Landrathes um Uebernahme der Dotation der Kreis-
lehrerinnenbildungsanstalt in München auf Centralfonds, sowie um Gewährung von staat-
lichen Stipendien an Zöglinge dieser Anstalt kann nach den bestehenden Verhältnissen auch
für das Budget der XXIV. Finanzperiode eine Folge nicht gegeben werden.

3. Der Beschluß des Landrathes, wonach das Schulgeld an den Progymnasien Ingol-
stadt und Rosenheim auf jährlich 45 „, zahlbar in zehn gleichen Monatsraten, festgesetzt
wurde, wird hiemit genehmigt.

4. Der Laudrath hat sich der Vorlage der Staatsregierung entsprechend bereit erklärt,
vom 1. Jannar 1898 ab die Mittel für die Schaffung von 12 Professorenstellen an den
k. Realschulen des Regierungsbezirkes Oberbayern nach Maßgabe des Gehalts-Regulativs
für die pragmatischen Staatsdiener mit 9 360 —X unter der Voraussetzung zu bewilligen,
daß mit Wirkung vom 1. Jannar 1897 ab die nenanfallende Pensionslast für das Real=
schulpersonal des Regierungsbezirkes, soweit diesem Personal die Pensionsberechtigung nach
Maßgabe der für die staatlichen Anstalten geltenden Normen von den Kreisen eingeräumt
ist, auf die Staatskasse übernommen werde. Wir genehmigen diesen Beschluß und beauf-
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tragen das k. Staatsministerium des Innern für Kirchen= und Schulangelegenheiten, die
hienach veranlaßten weiteren Einleitungen zu treffen.

5. Den Beschlüssen des Landrathes, dem Rektor der Luitpold-Kreisrealschule in München,
Gymnasialprofessor Adolf Sicken berger, vom 1. Jannar 1897 an neben dem regulativmäßigen
Gehalte eines Gymnasialprofessors eine pragmatische Zulage von 540 J—X des Jahres zu
bewilligen, haben Wir bereits Unsere Genehmigung ertheilt und verweisen deßhalb auf
die Entschließung des k. Staatsministeriums des Innern für Kirchen und Schulangelegen-
heiten vom 1. Jannar ds. Is. Nr. 20779. Desgleichen haben Wir dem Antrage des
Landrathes, den Turnlehrer der Luitpold-Kreisrealschule in München, Ednard Walther, für
seine Person zum Neallehrer zu ernennen, bereits entsprochen und verweisen in dieser Be-
ziehung auf Unsere Entschließung vom 29. Jannar dieses Jahres Nr. 20367.

6. Der Landrath hat in seiner Sitzung vom 28. November 1895 laut gedrucktem
Protokoll S. 251 beschlossen, als erste Rate der Bankosten für die Vermehrung der Kreis-
realschulen in München in den Etat pro 1897 ein Prozent der Steuerprinzipalsumme
einzustellen, bezüglich der Aufbringung des Restbetrages aber weitere Beschlußfassung sich
vorzubehalten. Auf Grund dieses von Uns genehmigten Beschlusses haben Wir als erste
Bankostenrate ein Prozent der Steuerprinzipalsumme mit 90 696 + 16 J in das Kreis-
budget 1897 einstellen lassen. Der Landrath hat nunmehr beschlossen, diesen Betrag ebenso
wie die künftigen Jahresraten, welche bis zur vollständigen Kostendeckung in der gleichen
prozentnalen Höhe in Aussicht zu nehmen seien, nach Eingang sofort in pupillarsicheren
Werthpapieren verzinslich anzulegen, als Kreisrealschulbaufond gesondert verwalten und
hierüber seinerzeit Nachweis erbringen und Rechnung stellen zu lassen.

Wir genehmigen diesen Beschluß und beauftragen die Kreisregierung von Oberbayern,
in die Kreisbudgetentwürfe bis auf Weiteres je ein Prozent der Steuerprinzipalsumme als
Baukostenraten einzustellen. Ebenso genehmigen Wir die wiederholte Bewilligung des nicht
verwendeten Kredits von 3000 JTX zur Fertigung der Bauprogramme à conto der Kreis-

reserve 1897 und verweisen bezüglich der weiteren Behandlung dieser Angelegenheit auf
Ziffer 5 Absatz 1 des vorjährigen Landrathsabschiedes.

7. Wir genehmigen die von dem Landrathe beschlossene Errichtung der Stelle eines
Assistenten für lateinische Sprache an der Realschule Traunstein, sowie die Umwandlung
der Assistentenstelle für neuere Sprachen an der Realschule Landsberg in eine Lehrstelle.

8. Dem Beschlusse des Landrathes, dem Landwirthschaftslehrer Hailer in Landsberg
das Dienstesdefinitioum mit denjenigen Rechten gegenüber der Kreisgemeinde zu gewähren,
welche den pragmatischen Staatsdienern gegenüber dem Staate zustehen, haben Wir bereits
Unsere Genehmigung ertheilt und verweisen auf die Entschließung des k. Saatsministeriums
des Innern für Kirchen= und Schulangelegenheiten vom 24. März ds. Is. Nr. 3902.

17*
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9. Dem Beschlusse des Landrathes auf Erhöhung des Beitrages für Hebung der Vieh-
zucht von 10 000 JX auf 30 000 J1X ertheilen Wir hiemit Unsere Genehmigung unter
besonderer Anerkennung der vom Landrathe bethätigten regen Fürsorge für den genannten
wichtigen Zweig der heimischen Landwirthschaft.

10. Die Beschlüsse des Landrathes in Bezug auf die Kreisirrenanstalten zu München
und Gabersee werden genehmigt.

11. Die vom Landrathe beschlossenen Zuwendungen an die Naturalverpflegsstationen
im Kreise und an die freiwillige Sanitäts-Hauptkolonne in München, dann zur Einführung
von Samariterkursen erhalten in Anbetracht der edlen Zwecke, die damit gefördert werden,
gerne Unsere Genehmigung.

12. Die Beschlüsse des Landrathes in Bezug auf die Ausscheidung und Ueberlassung
einer Alluvionsfläche der Isar an die Stadtgemeinde Freising, daun die Beschlüsse in Bezug
auf die Verwendung der früher für Wasserbauten bewilligten Mittel sowie über die Be-
willigung von Mitteln und Beiträgen zu Wasserbauten für das Jahr 1897 werden ge-
nehmigt und es wurde dabei mit Befriedigung wahrgenommen, wie der Landrath auch der
Hochwasserschäden des Jahres 1896 durch außerordentliche Beihilfen gedachte.

Jndem Wir dem Landrathe diesen Abschied ertheilen, sprechen Wir demselben für die
bewährte Umsicht und die große Bereitwilligkeit, mit welcher den verschiedenen Bedürfnissen
des Kreises wieder Rechnung getragen wurde, erneut Unsere wohlgefällige Anerkennung
aus und verbinden damit die Versicherung Unserer Huld und Gnade.

München, den 9. April 1897.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Dr. Arhr. v. Riedel. Frhr. v. Feilitzsch. Dr v. Landmann.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General-Sekretär:

Ministerialrath v. Kopplstätter.



I16. 79

Aeberlsicht
der Kreis-Ausgaben und Kreis-Einnahmen des Regierungs-

Bbezirkes von Gberbapern für das Jahr 1897.

Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

——..

I. Abschnitt.

Kreis- Ausgaben.
J. Auf Erhebung und Verwaltung der Kreis-Einnahmen . 4 895 45

Summa Cap. I für ich

II. Bedarf des Landrathes.
1 Diäten und Reisekosten der Landrathsmitglieder 4569 60
2 Diäten und Reise tosten der Mittglieder des Landrathsausschusse 2000—

Regiekosen 6200—
Sunna Er# II 12 769 60

III. Auf Erziehung und Bildung.

1 3sche Schulen.
Tit. 1. Ständige Bezüge des Lehrer-Personals:

a) aus fundationsmäßigen Reichnissen des Staatsäraas 8071 30
b) aus der Kreisschuldotatton: 19 260 44
P) Anschlag der ärarialischen Dienstwohnungen und Dienstgründe

144 A. 5
Ti— — . 2. Gehaltsergänzungszuschüsse:

a) im Allgemeinen zum Vollzuge des Schuldotationsgesetzes vom
10. November 1861 einschlüssig der früheren Kongrual-Ergänz=
ungs-Zuschüsse (Cap. 1. § 3 Tit. 4 der Einnahmenh 57 076 13

b) zur Aufbesserung des unzureichenden Einkommens des gesammten
Lehrpersonals in der bisherigen Weise aus Centralfonds 142 831 87

) zur Gewährung einer Zulage von je 90 .X an alle Verweser
und Schulgehilfen, sowie an die weltlichen Lehrerinnen einschlüssig
der Verweserinnen und Hilfslehrerinnen 31540+ — J — —

d) zur Aufbesserung des Lehrereinkommens aus Kreisfonds und zwar
in den Gemeinden von 2500 Seelen und darüber auf 1000.Kund
in Gemeinden unter 2500 Seelen auf 910.4. 97 59190

Tac) für die in wirkliche Lehrerstellen umgewandelten früheren folinenVerweserstellen 7274 (608
) zur Errichtung westlicher Lehrerinnenstellen ... 7000 —
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Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

4 2

III. Tit. 3. Dienstalterszulagen:
-a) aus Centralfonds nach den Willigungen in den Budgets der

XIX und XXI. Finanzperiode für die wirklichen Schullehrer
à 90 .X nach 5, 10, 13, 15, 20 und je weiteren 5Dienstjahren
von der erstandenenSeminarschlußprüfung, dann für die ständigen
Verweser, weltlichen Lehrerinnen und Verweserinnenà 72.K nach 5
und von je 45 .4 nach 10, 13, 15, 20 undje weiteren5Jahren
von dem bezeichneten Zeitpunkte an ** 666 #% 552 — —

b) aus Kreisfonds . — —

Tit. 4. Beiträge zur Haltung von Schulgehilfen:
a) im Allgemeinen zur Deckung der Gehalte der Schulgehilsen,

Schulverweser und Lehrerinnen in bisheriger Weise 30 629 82
b) Naturalverpflegungsbeiträge für Hilfslehrer und Hilfslehrerinnen

und zur Errichtung von Verweser= und Lehrerinnenstellen 157397—
P) zur Beschaffung von Aushilfen an Stelle des zu militärischen

Uebungen einberufenen Lehrerpersonalss 1 000 —
Tit. 5. Besondere Remunerationen und Unterstützungen für das altive

Lehrerpersonal:
a) für die Arbeitslehrerinnen 20 000 —
b) für die Konferenzvorstände . 6 500 —

Tit. 6. Allgemeine Beiträge an Schulkassen:
a) Zuschüsse an weibliche Klosterschulen 13 350 66
b) allgemeine Beiträge überhaupt:

aa) aus fundationsmäßigen Neichuissen des Staatsärars. 3264 76bb) aus allgemeinen Kreissonds 91729 608
Tit. 7. Beiträge zur Realexigenz der Schulen und zuSchulhausneubauten:

a) Realexigenzbeiträge:
aa) aus fundationsmäßigen Reichnissen des Staatsärars. 1 903 92

bb) aus allgemeinen zeensond 8. 1909 87b) zum Unterhalt von Schulhäusern —
D) zu Schulhaus-Neubauten . ' 58300

TttsStandtchauausgabcn. 1781
Tit. 9. Prüfungs= und Aussichtskosten

a) Diäten der Distriktsschulinspektoren für die Vornahme der ordent-
lichen und außerordentlichenSchnloisttationen, dannf für Formular=papiere . . 16 500 —

b) für dies#reieschulinspeioren
aa) Gehaltet . 13 500 —

bb) Gehaltszulagen. . 1260—
cc)Dtatcnund Retsckoftcn . 3600—
dd) Pensionen 81934—

Titl. 10. Pensionen und Alimentationen:
a) zur Unterstützung dienstunfähiger älterer Schullehrer, die bereits

vor dem Entstehen der geseblicen Kreisvereine * waren:
aa) aus Centralfonds 900M–½ — l—
bb) aus Kreisfonds ......... 150 —
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Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

44

II.1 b) Zur Unterstützung des dienstunfähig gewordenen Lehrpersonals:
aa) Zuschuß an den gesetzlichen Kreisverein zur Unterstützung

dienstunfähig gewordener Schullehrer: aus Centralfonds . 187 880 —

65) aus Kreisfonds 169 895—
bb) zur Belassung eines Drittels der zuletz bezogenen Dienst-

alterszulagen im Pensionsfalle aus Centralfonds 4903.K — —-

cc)ZurUnterstützungdcrvordcm1.Ja1ntar1896pensionirten
Schullehrer, Verweser, Hilfslehrer und weltlichen Lehrer-
innen, Berweserinnen und Hilfslehrerinnen aus Central-fonds 6 700—

IP) Unterstützungsbeiträge für Schullehrers-Nelikten:
aa) aus Centralfonds:

a) nach der in der XX. und beziehungsweise XfXIII. Finanz=
periode festgesetzten Norm (240 beziehungsweise 300 M.
für eine Wittwe, 130 .4 beziehungsweise 150 .A für
eine Doppelwaise und 100 /X für eine einfache Waise)

137 530 4— — —

6) zur Unterstützung der vor dem 1. Jannar 1896 zuge-
gangenen Lehrersrelikten 3 200 —

7) für dürftige, dem üntersiungsalter zache Lehrerwaisen . . 2 000 —

bb) aus Kreisfonds:
a) im Allgemeinen (in bisheriger Weise) .. 509 40
8) Beiträge à 90 für die Wittwen, 36 4# für die

Doppelwaisen und 27Xfür die einfachen Waisen 39 024—
7) Zulagenà 30 4 für Wittwen, welche das 65. Lebens-

jahr zurückgelegt haben 3630 —
d) Zuschuß an die besondere Schullehrer- Wittwen= und Waisen-

kasse des Kreises 10 000 —

e) Beitrag au die Wittwen= und Waisenkasse der Scullebrer in
München . 1200 —

s) Zuschuß an das bayerische Lehrerwaisenstift . 600—
8) Zuschuß an die Pensionisten des Privatvereines zur -

dienstunfähig gewordener Schullehrer von Oberbayern 14 000 —
h) Zuschuß an den Hilfsverein der Lehrerinnen in München 300 —

Tit. 11. Unterstützungen für dürftige Schulamtszöglinge und Schul-
praktikanten:

a) für dürftige Schulpräparanden 000—
b) für dürftige Schulpraktikanten 4000 —

Tit. 12. Uebrige Ausgaben:
a) Umzugskostenentschädigung für das Lehrerpersonal. 1715—
b) zur Förderung der Distriktsschulbibliotheten fi die vorbbildder Schullehrer. 3 000 —
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Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

2—

II. ) aus fundationsmäßigen Reichnissen des Staatsärars:
aa) für die Feiertagsschule in München 428 57
bb) Entschädigung dieser Schule für die litho graphische Anstalt 21057 15
cc) zur Unterstützung armer Schulkinder 37 72

d) auf das Kreismagazin für Lehrmittel und Schieiirichiuigs
gegenstände ... 5380—

Tit. 13. Reservefond für die deutschen Schulen ... 8000 —
Summa §I: 891 — 55 1 240 62948

Purogymunasien und Lateinschulen.
Tit. 1. Exigenzzuschüsse:

a) aus fundationsmäßigen Neichiissen des Staatsärars — —
b) aus der Kreisschuldotation 2576 32
c) aus Kreisfonds:

aa) für das Progymnasium in Ingolstadt . 24 442 05

bb) für das bisherige Progymnasium in Nosenhein 20 828 50
Tit. 2. Prüfungskosten — —-

Summa 7’6 2. 47 846 87
8 Taubstummen-Anstalten.

Tit. 1. Dotationsbeiträge — —

Tit. 2. Freiplätze:
a) für 12 Zöglinge im Central-Tanbstummen-Justitur München. 4680 —
b) für 33 Zöglinge im Institute für weibliche Taubstumme in

Hohenwart (21 ganze, 12 halbe Freiplätze) 5 400 —
Tit. 3. Zuschuß zum Wiederaufban der Taubstummen,Austalt Hohenwart

resp. für die Verzinsung und Tilgung der zurdiesen Zwecke auszu-nehmenden Schuld . . 1000 —
Summa z 11080 —

4 Blinden-Institute.
Tit. 1. Dotationsbeiträge — —
Tit2FIctplatzcIm7Zöglinge iimCentral-Blinden-Jujtitutiin München 2520 —

Summa § 4 2520—
5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.

Tit. 1 Dotationsbeiträge — —

Tit. 2. Freiplätze für 10 WindererEtziehingeaustalisir krüpbelhafte Kinder in München 3 600—
Summa *5 3 600 —

6 Unterrichts= und Erziehungsanstalten speziell für die weib-
liche IJugend.

a) Beiträge an Erziehnngsinstitute aus der Kreisschuldotation. 5996 57
b) Dotation der Kreis-- 3-Anstalt in Miuchen zurBestreitung des etatsmäßigen Bedarfes . 51278 —

c) Stipendien für dürftige Schülerinnen dieser Austait 3 ooo
d) dann für den praktischen Kurs bei derselben

Summa § 6 60 274 l57



 16 83

FestgelehterCap. Vortrag Betrag
 42

III. 71 Sonstige Unterrichts- und Erziehungsanstalten:
a) Erziehungsinstitut für Studirende in München (4 Freiplätze in

demselben für Zöglinge aus Oberbayern) . . 2 400—
b) zur Gewährung von 5 ganzen “*n im Eludienjeninar

zu Burghausen. .. 2250:
Summa § 7 4650—

8 Kreisstinendien für Studirende an Universitäten und
Gymnasien ........ . — —

Summa § s — —

9 Uebrige Ausgaben.
Tit. 1. Zur Erhaltung von Kunstdenkmälern und Alterthümern. 1000—
Tit. 2. Für den historischen Verein von Oberbayern, 860 —
Tit. 3. Beitrag an die anthropologische Gesellschaft in München 300—
Tit. 4. Beiträge an sonstige Vereine und Institute:

a) an das germanische Museum in Nürnberg 350—
b) für Kinderbewahranstalten und Kindergärten in Viinichen 2 000 —
D) für dergleichen in Oberbayern 3 300 —
d) an die Frauenarbeitsschule in München . 5000—
e) an den St. Vinzentius-Verein bei St. Bonifaz Il in Muünchen

für die Kleinkinderbewahranstalt an der Schrenkstraße daselbst 500—
s) an denKrippenverein München l. J. 200 —

8) un —2 St. Marien-Ludwig-Ferdinand-Verein in Miinchen-Neu-
hausen:

aa) ordentlicher Zuschuß 500—
bb) außerordentlicher Bauzuschuß · 500

h) an den Verein „nnalenhort“ in Miuchen . 500—
i) an die St. Josephs-Rettungs-Anstalt in BVurghausen:

aa) orbentlicher Zuschuß (4 Freiplätze à 150 4). 600 —
bb) außerordentlicher Zuschuß . — —

k) an den Verein „Kinderhort“ in mich r. 5 300 —
 an den Krippenverein München r. J. 200 —

m) an den Mariahilf-Verein in München zur Erziehmg armer
Kinder zu braven Dienstboten 500 —

Mn) an den St. Vinzentius-Verein bei St. boni I in München
zur Erhaltung des Kinderhorts St. Bonifaz1 500

o) an die botanische Gesellschaft zur Erforschung der feinisch
Flora . 200——

p) an den Kinderhort in Neuhausen 300 —
d) an die Vinzentius-Konferenz St. Maria in Neuhausen für deren

Kinderbewahranstalt, Knaben= und Mädchenhort sowie Krippen-anstalt .. 300 —

r) an den Kindergarten-Perein in München . 1500—
s)andalelmgschc KmdetgartnetmncniSemnmr dahier 300 —

Summa § 9 19710.—



Festgesetzter
Vortrag Betrag

—

Gewerblicher Unterricht.
Tit. 1. a) Zuschuß zu denKosten der Industrieschule in München 3 430 —

b) Zuschuß an die Baugewerkschule in München . 5142 86
Tit. 2. Realschulen und zwar:

a) Kreisrealschulen:
1. Ludwigs-Kreisrealschule in München 113 183 38
2. Lnitpold-Kreisrealschule in München 116 258 29

b) Uebrige Realschulen:
1. in Freising 40 311 70
2. in Ingolstadt 34 513 80
3. in Traunstein 35 585.25
4. in Rosenheim 32 704—
5. in Landsberg 25 411—
6. in Wasserburg 25 136 50
7. in Weilheim . 26 872 40

c) zur Verzinsung und Tilgung des für dieErrichtung einer zweiten
sechskursigen Kreisrealschule in München aufgenommenen Anlehens
ein Prozent Kreisumlage einschließlich des Aktivrestes der Bau-
rechuung derLuitpold- Kreisrealschule in München zu 921. 33 J 91 617 49

) Zur Erbauung einer großen oder zweier kleiner nenen Kreis-
realschulen — erste Bankosteurate ein Prozent der Stener-prinzipalsumme 90 696 16

Tit. 3. Allgemeine gewerbliche Fortbildungsschulen:
a) Unterstützung gewerblicher Fortbildungsschulen (außer München)

und für einen Nachhilfekurs für den Unterricht im Zeichnen an
den Fortbildungsschulen und an den Distrikts-Zeichen= und
Schnitzerschulen . 37500 —

b) für die gewerblichen Fortbildungsschulen der Stadt München . 120 950 98
c) Distrikts-Zeichen-- und Schnitzerschulen:

aa) in Partenkirchen — nebst Filialen —. 10509—
bb) in Oberammergau . 3806—
cc)mBerchtcsqadcu.. 7234 79

d)) Geigenmacherschule in Mittenwald ..... 1980:
Summa § 10 822 843 60

1 Landwirthschaftlicher Unterricht.
Tit. 1. Kreisackerbauschule in Landsberg 12 725—
Tit. 2. Landwirthschaftliche Fortbildungsschulen . 1000——
Tit. 3. Landwirthschaftliche Kreiswinterschule in Landsberg . 24565—
Tit. 4. An die Haushaltungsschule auf dem Gute Warnberg beiSolln,

Zuschuß zur Ermöglichung von Freistellen für ärmere Mädchen 2u000 —
Summa § 11 40 200—
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Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag
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III. 1 Uebrige Ansgaben auf den gewerblichen und landwirth-
schaftlichen Unterricht.
Tit. 1. Diäten und Reisekosten der Prüfungskommissäre . 1200 —
Tit. 2. Pensionen und Alimentationen für dienstunfähige Lehrer an

Real= und Landwirthschaftsschulen und für Relikten von solchen.
Buschuß aan den Kreispensionsfond 45 567 20

Tit. 3. — — —

Tit. 4. Stipendien für Suddirende,Schie und Eleven-
a) der technischen Hochschule 2800 —
b) der Industrieschule . 700 —
c) des Realgymnasiums 300 —
d) der Realschulen . 3200 —
e) zur Hebung der Kunstschnitzerei in den Bezirken Berchtesgaden

und Garmisch 500—
t) der gewerblichen Bortöildinssschilen zum Vesuche einer Kunst-gewerbeschule 900 —

8) für Kreisangehörige zum Besuche der Grauenarbeitaschile in
München 5000 —

h) der HFrisgckerbanschule in Landsberg. 3 000 —
i) der landwirthschaftlichen Kreiswinterschule daselbst:

aa) für Schüler der Winterschule 3 000—
bb) für Schüler des Wiesenbankurses und für Anschaffung

und Reparatur von Geräthen der Wiesenbanschule .· 1 000 —
k) für Veterinärkandidaten 600—

1!) zum Besuche von Molkereischulen (6, Stipendien à200 4 600
m) zum Besuche des Oostbanklehrkurses in Weihenstephan (2 Stipen-dien à 100 M) . 200 —

Summa— 68 567 20
Summa Cap. III 891 351.XK 55 322 01#1 72

IV. Auf Jndustrie und Kultur.

1 Tinuf Industrie.
Pu. 14 Beitrag zur Handels-undGewerbekammer 686Z

2 Auf Kultur.
Tit. 1. Auf Landeskultur und landwirthschaftliche Interessen überhaupt 10 000—
Tit. 2. Für den kulturtechnischen Dienst:

a) Bezirk München: 3360
Gehalt des Bezirks-Kultur-Ingenicurs. . 5360 —

Diäten und Reisekosten-Aversum desselben 1260 —
Zeichnungs= und Schreibmaterialien . 30—

18*
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Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

——

IV. 2 b) Bezirk Rosenheim:
Gehalt des Bezirks-Kultur-Ingenieurs .. 3 159
Dienstreisen-Aversum desselben 1 140 —
Aversum für Regiebedürfnisse 200 —

c) Bezirk Ingolstadt:
. 4 3000—

Gehalt des Bezirks-Kultur-Ingenieers . 180 —
Dienstreisen-Aversum desselben 1 000 —
Aversum für Regiebedürfnisse 200 —

d) Bezüge der zur Unterstützung der veiire, Kultur-irSugenieurraufgestellten vier Kulturvorarbeiter 4425
Jxuc) für Portoauslagen, Reisekosten rc. 600 —

Tit. 3 Für den Kreis-Kultur-Ingenieur:
a) Gehalt des Kreis-Kultur-Ingenieurs .... 200 *
b) Diäten und Reisekosten-Aversum 1 620 —
P) Zeichnungs= und Schreibmaterialien 30 —

Tit. 4. Für sonstige Zwecke und zwar:
a) für Obstbaumpflege . 2250—
b) für Hebung der Viehzucht . 30 000 —
) für Prämütrung von Privatbeschälhengsten .. 12000—
d) Stipendien zum Besuche des Hufbeschlag- Unterrichts 3 500 —
Jc) aa) für den landwirthschaftlichen Wanderunterricht 1 000 —

bb) für den praktischen Wiesenbaukurs . 900—
s) für Schutz und Pflege der Privatwaldungen und speziell zur

Anlage von Saatkämpen und Lerschnlungen, sowie zur Heran-bildung von Waldkulturvorarbeitern . 2 800
8) für Hebung der Fischzucht . 1500 —
h) „ „ „ Bienenzucht 300
54 » „ Geflügelzucht, dem oberbayerischen Gefligelzucht-

verein 300 —

k) dem Vereize zur Hebung der Pferdezucht für diedohlenaiszicht
stationen . 2000—

l)deiii Remontezucht-VereineBruck, Zusch uß . 1000—
m) den herbayerischen Darlehenskaf. Vereinen wh dem SyienRaiffeisen. . 500:

Sniiiina Cap IV 93 956 —

V. Auf Gesundheit.

1 Remunerationen für Aerzte in armenGegenden 7122—
21 — —

3 Beiträge anfpiretgeeinde iur enstentation von
Distriktsthierärzten. . 12980:

Sniiinia Cap V 20102—
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Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

A-

VI. Auf Wohlthätigkeit.
1— — — — — E — — — —

2 Kreis-Irrenanstalten.
Tit. 1. In München:

a) für den Betrieb einschließlich der Banunterhallungskosten 204 446 60
b) für Verzinsung und Tilgung:

aa) der neuen Schuld. 78 500 —
bb) Verwaltungskosten der neuen Schuld 1 050 —

Tit. 2. In Gabersee:
a) Betrieb der Anstalt 26 93995
b) Zinsenvergütung:

aa) an den allgemeinen Unterstützungsfond für hilfsbedürftige
Geisteskranke 2 825 14

bb) an den Unterstützugsfond für das Dienst- und **
der oberbayerischen Kreis-Irrenanstalten . 4568—

cc) für Verzinsung des III. oberbayerischen KKreisaulehens . 8000—
c) zur Ausführung etwaiger Nachbesserungen in der Kreisirren-

Anstalt Gabersee und zu allenfallsigen Grundankäufen 10 000 —
d)) zur Refundirung der eingezehrten Stammkapitalen:

aa) des allgemeinen Unterstütungsfonds üür hilsbebirftigeGeisteskranke 30 000 —
bb) der Kreisirrenanstalt München 30 000 —

J%uo) zur Refundirung der eingezehrten Stammkapitalien des Maxi-
milians-Unterstützungsfonds zum Getreideankauf in Nothjahren 10 000—

31 Soustige Krankenanstalten.Tit. 1. —

Tit. 2. Für dieuniversttäts-Angenklinie,vormalsDrv.v.Rochnunbjsche
Augenheilanstalt . 550—

Tit. 3. An die Dr. Vergerssche Augeuheilanstalt .. 550—
Tit. 4. An die Gentner'sche Heilanstalt für Sprachkranke ... 300 —
Tit. 5. An den Frauenverein zum rothen Kreuz für die ehemals

Krieger'sche orthopädische Anstalt in München . 1200—
Tit. 6. Zuschuß an die freiwillige Sanitätshauptkolome in Minchen . 400 —
Tit. 7. Für das Dr. v. Hanner'sche Kinderspital in München 1200
Tit. 8. Für die Anstalt für männliche Unheilbare in Attl:

a) den bisherigen Jahresbeitrag . . 3 000—
b) für 2 Freiplätze II. Klasse dieser Austali . 552—

Tit. 9. An den Samariterverein für chirurgisch- grihabe Hilse in
München 300 —

Tit. 10. A * LKinderbolitliiit imNeisingeriammn inMiiuchen 300—
4 — — — —

5 Universitäts-Frauenklinik in München. 8 000 —
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Cap. 8 Vortrag Betrag

42

VI.7 Kretinenanstalten:
6 für die Anstalt in Ecksberg 5250 —b)für die Anstalten in Neuendettelsan undPolsingen 200 —
¾ für die Anstalt in Schönbrunn . .... 2000—
d) Zuschuß an die Kretinen-, Blinden- und Taubstummen= Austalt

Ursberg zur Verwendung für arme Angehörige des nreisesOberbayern . 500—

 Ausgaben für verwahrloste und verlassene Kinder:
Tit. 1. Beiträge an Nettungsanstalten:

a) an die St. Nikolaus-Anstalt für katholische Knaben in Andechs 1 000—

b) un die Rettungsanstalt für katholische Mädchen in Indersdorf
und zwar:

1) 3000 „K für Freiplätze für Pfleglinge aus dem areise
Oberbayern .. 4328 —

2) 1028 zur Erhaltung der II. Schulklasse und
3) 300 „A zur Aufbesserung der I. Lehrerstelle

I) an die Rettungsanstalt für katholische Knaben in Eschelbach bei
Pfaffenhofen 4000 —

9 9 an das ploiestantische.Nettunghaus in ö'elbkirchen 1 000—

10 Zur unterstützung der aus Strafausalten und Arbeits-
häusern Entlassenen . ... 520 —

11 Sonstige Ausgaben auf Wohlthätigkeit:
Tit. 1. Zur Unterhaltung der Suppenanstalt für arme Schultiuder inBerchtesgaden 300
Tit. 2. Zuschuß an das protestantische Waisenhaus in München 1 000—
Tit. 3. Für die Suppenanstalten für arme Kinder protestantischer Schulen

in München 600 —

Tit. 4. Renten 2 Maximilians= disofod für auberordeniliche Voih
und Unglücksfälle 3 050 —

Tit.5.Anden Asylverein für Obdachlose in 22 300 —
Tit. 6. Zuschuß dem Maria-Marthastift 500 —
Tit. 7. Zuschuß der Diakonissenanstalt in München .. 500—
Tit.8.-3mchußzum Distrikts-Waisenhause in Gaimersheim 200 —
Tit. 9. Zuschuß zum Rec in Miuchen 1 000 —
Tit 10. Zuschuß an die Verpflegsanstalt für arme Kinderin Traunstein 200—
Tit. 11. Zuschuß an den Verein „Lehrlingsschutz“ in München. 1 000—
Tit 12. Zuschuß an den Elisabethen-Verein in München 200 —
Tit. 13. Zuschuß an den ersten evangelischen Lehrlingshort . 200 —

Tit. 14. Zuschuß an den Lehrlingshort des evangelischen danderke
vereins in München . 200 —

Tit. 15. Zuschuß an den Frauenverein „Arbeiterinnenheim . 200——

Tit. 16. Zuschuß an die oberbayerische Arbeiterkolonie verzesignibie
bei Schougau . . 1500—

Tit. 17. Zur Unterstützung von Naturalverpflegungsstationen 2000—
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A

VI. 12 Buschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung der
mit Armenlasten überbürdeten Gemeindennach Art. 5 Abf. IV
des Gesetzes vom 3. Febrnar 1888 28 907 50

Sun## * S 483 337 19

VII. Auf Straßen-, Brücken= und Wasserban.
1/ Beiträge zu Distriktsstraßen . 100000—

2 Für den Uferschutz an Flüssen, welche der Schiff— indFio
fahrt dienen, nach Art. 2 des Gesetzes vom 28. Mai 1852 115 000—

3 Schutzbauten an Gewässern, welche nicht der Schiff- oder

Floßfahrt dienen, deren Herstellung den betheiligten Eigen—thümern obliegt 83 430—
Smns *— ## 298 430 —

VIII. Uebrige Kreisausgaben.
1 Für Hebung bestehender und Gründung neuer Feuerwehren 3 000 —

2 Für Inspektion der oberbayerischen Feuerwehren und für
Regie des Kreisausschusses derselben 1 000—

3Beiträgegemäß §30 des VBanunfallversicherungsgesetzes 7592 41
Summa Cap. VIII 11 592 4

IX. Allgemeiner Reservefond ......... 30 000 —

Summa Cap. IX für sich.
Summa der Kreis-Ausgaben 3 317094 357

II. Abschnitt.

Areis-Einnahmeen.
J. Zuschüsse aus der Staatskasse.

A. Zuschüsse aus Centralfonds für Erziehung und Bildung.
1 Lateinschulen.

" Tit. 1. Die auf speziellen Rechtstiteln und Bewilligungen bernhendenFundationsbeiträge .. — –—

 „TTit. 2. Aus derKreisschuldotation . 2576 32

jTit. 3. Pensionen für quieseirte Stidienlehrer und SuidieniehrersRelikten. — —

Summa 8 l 7576 32
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BVortrag
Festgesetzter

Betrag
* 2

2

3

Gewerblich-technische Schulen
Summa § 2

Deutsche Schulen:
Tit. 1.

Tit.
Tit.
Tit.

8

2

——#

Auf speziellen Rechtstiteln und Bewilligungen beruhende Fun.dationsbeiträge
2. Leistungen für ständige Bauausgaben
3. Budgetmäßige Kreisschuldotation .
4. Zur Ergänzung des Einkommens der Schullehrer nach dem Ge-

setze vom 10. November 1861 die früheren Kongrualergänzungs-=
zuschüsseit.5.Zur MNoeseruig des Einkommens der wirklichen Schullehrer,
der Verweser und weltlichen Lehrerinnen, sowieder Schulgehilfen
Zur Gewährung einer Zulage von je 90 .X an alle Schul-

verweser, weltliche Lehrerinnen und Schulgehilfen 81 540.—
7. Zur Gewährung von Dienstalterszulagen nach den Willigungen

in den Budgets der XIX. und XXI. Finanzperiode für die
wirklichen Schullehrer à 90/nach 5, 10, 13, 15, 20 und je
weiteren 5 Dienstjahren von der erstandenen Seminarschluß-
prüfung, dann für die ständigen Verweser, weltlichen Lehrerinnen
und Verweserinnen à 72-4 nach 5 und von 45 M nach 10,
13, 15, 20 und je weiteren 5 Jahren von dem bezeichneten

Zeltpunkie an gerechnet 666 478.¼ 55 J
 lZur Unterstützung dienstunfähiger ältererSchullehrer, die bereits

vor dem Enstehen der gesetzlichen Kreisvereine quiescirt wordensind . 900 A —J
. a) Zuschuß au den geselichen Kreisverein zur Unterstübung

dienstunfähig gewordener Schullehrer .
b) Zur Belassung eines Drittels der zuletzt zrzahenen Dieust

alterszulagen im Pensionsfalle 03 A —
c) Zur Unterstützung der vor dem 1.Jannar 8 pensionirten

Schullehrer, Verweser, Hilfslehrer und weltlichen Lehrerimen,Verweserinnen und Hilfslehrerinnen .

O

it. 10. Unterstützungsbeiträge für Schullehrersrelikten:
a) nach der in der XX. bezw XXlIII. Finanzperiode festgesetzten

Norm (240Kbezw. 300 für eine Wittwe, 130./ bezw. 150.4
für eine Doppelwaise und 100 A für eine eiginsacheWaise)1375 —

b) zur Unterstützung der vor dem 1. Jannar 1896 rWin
Lehrers-Nelikten .

c) für dürftige, dem unterstüczungsalter entwachsene Zehreiwaisenit. 11.Zur Anordnung außerordentlicher Schulvisitationen
Summa § 3: 891 351 4 55

Summa Cap. I A: 891 351.4 55 t

15 763
17

76 018

16 417

142 831

3200
2 000
1715

452 544
155 120

Sislill
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Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

A

1 3 B. Zuschüsse aus Centralfonds für Industrie und Kultur.

Auf Landeskultur und landwirthschaftliche Interessen überhaupt. 2572—
Summa Cap. 1 457 692 32

II. Fundations= und Dotationsbeiträge der Gemeinden — —

III. Zuschüsse aus sonstigen Einuahmsquellen:

a) die Renten des allgemeinen deutschen Schulfonds nach Abzug der
Verwaltungskosten .... 56000—

l))»)icntcnanschu Magimilianshilfsfond 3 050 —
—5 E#- ur 59 050 —

IV. Kreisumlage zu 28,5 Prozent

von der Stenerprinzipalsumme zu 9 069 615.A77 7 nach Abzig von% für Nachlässe im Nettobetrage von#· 2 565 454 19

V. Aktioreste der Kreisfonds früherer Jahre. 234 897 86
Summa der ren- Enahmer 3 317 094 37
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Nr. 8661.

Abschied für den Landrath von Viederbagern über dessen Verhandlungen in den Sitzungen vombis 21. Noveniber 1896.

Im Namen Seiner WMojestät des Königs.

Zuityol!,
von Gottez Gnaden Königlicher Prinz von HLayern,

Regent.
Wir haben Uns über die von dem Landrathe von Niederbayern in seinen Sitzungen

vom 9. bis 21. Noveniber 1896 gepflogenen Verhandlungen Vortrag erstalten lassen, und
ertheilen hierauf folgende Entschließungen:

J.

Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und über die Kreisfonds
für das Jahr 1895.

Die gemäß Art. 15 lit. b und c des Landrathsgesetzes vom 28. Mai 1852 dem

Landrathe vorgelegten Rechnungen über die Kreisfonds und Kreisanstalten für das Jahr 1895
wurden von demselben ohne Erinnerung anerkannt und deren Hauptergebnisse durch das
Kreis-Amtsblatt bereits veröffentlicht.

II.

Steuerprincipale für das Jahr 1897.
Die Stenerprincipalsumme des Regierungsbezirks Niederbayern beträgt für das Jahr 1897

3013 622 &amp; 45 J, wovon ein Steuerprozent auf 30 136 X 22 J sich berechnet.

III.

Kreis-Ausgaben und Kreis-Einnahmen für das Jahr 1897.
Dem von dem Landrathe geprüften Voranschlage der Kreis-Ausgaben und Kreis-Ein-

nahmen ertheilen Wir in den in der Beilage enthaltenen Sätzen Unsere Genehmigung.

IV.

1. Den Beschlüssen des Landrathes, wodurch mehrere Positionen für landwirthschaftliche
Zwecke, dann jene für Distriktsstraßen gegenüber dem Vorjahre erhöht wurden, geben Wir
gerne Unsere Genehmigung.
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2. die Beschlüsse des Landrathes bezüglich der Verleihung pragmatischer Rechte an den
Assistenzarzt Dr. Kundt und den Rechnungsführer Fischer an der Kreisirrenanstalt Deggen-
dorf haben bereits durch Unsere Cutschließungen vom 29. Dezember 1896 und vom
4. Febrnar 1897 ihre Erledigung gefunden.

Die Landrathsbeschlüsse über den Aufwand für genannte Anstalt erhalten hiemit Unsere
Genehmigung.

3. Dem Beschlusse des Landrathes über die Bewilligung des Betrages von 12 000 M
zur Erhöhung der Pensionen des vor dem 1. Jannar 1896 pensionirten Lehrpersonals der
deutschen Schulen ertheilen Wir unter Anerkennung der darin zum Ausdrucke gebrachten
wohlwollenden Fürsorge für die älteren Lehrerpensionisten Unsere Genehmigung.

4. Der Landrath hat beschlossen, vom 1. Jannar 1898 ab die Mittel für die Schaffung
von vier Professorenstellen an den drei k. Realschulen des Regierungsbezirkes nach Maßgabe
des Gehaltsregulativs für die pragmatischen Staatsdiener mit 3 120.¾4 unter der Be-
dingung zu bewilligen, daß mit Wirkung vom 1. Januar 1897 ab die neu anfallende
Pensionslast für das Realschulpersonal des Regierungsbezirkes, soweit diesem Personale die
Pensionsberechtigung nach Maßgabe der für die staatlichen Anstalten gelteunden Normen vom
Kreise eingeräumt ist, auf die Staatskasse übernommen wird und daß der Pensionsfond der
technischen Schulen in Niederbayern dem Kreise zur freien Verfügung erhalten bleibt.

Wir genehmigen diesen Beschluß und beauftragen das k. Staatsministerium des Innern
für Kirchen= und Schulangelegenheiten, die hienach veranlaßten weiteren Einleitungen zu treffen.

Den vom Landrathe beigefügten Wunsch, daß in der Regel nur solche Reallehrer zu
Professoren befördert werden sollen, welche durch Ablegung des Spezialexamens die Vor-
bedingung zur Beförderung erfüllt haben, werden Wir geeignet berücksichtigen.

5. Wir genehmigen den Beschluß des Landraths, für die Wendung von Baugebrechen
an dem Gebäude der Kreisrealschule in Passau 3 580 .X aufzuwenden und beauftragen die
k. Kreisregierung von Niederbayern, diesen Betrag in den Entwurf des Kreisbudgets für 1898
einzustellen.

Dagegen müssen Wir dem Beschlusse des Landrathes, in dem genannten Anstalts-
gebände dem Rektor eine Dienstwohnung einzuräumen, die Genehmigung versagen, da die
Einrichtung dieser Dienstwohnung bei der Herstellung des Erweiterungsbaues nicht vorgesehen
war und sich gegenwärtig noch nicht beurtheilen läßt, ob die zur Wohnung erforderlichen
Näume ohne Beeinträchtigung des normalen Schulbetriebs wirklich entbehrt werden können.

6. Dem Beschlusse des Landrathes, die Kosten für Stellvertretung beurlaubter Lehrer
an Realschulen des Kreises auf Kreisfonds zu übernehmen und jeweils aus der Kreisreserve
zu decken, ertheilen Wir gerne Unsere Genehmigung.

19*
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7. Dem wiederholten Antrage des Landrathes auf Gewährung taxfreier Benützung der
Staatseisenbahnen für die Geschworenen vermögen Wir auch jetzt keine Folge zu geben.

Indem Wir dem Landrathe gegenwärtigen Abschied ertheilen, sprechen Wir seiner
eifrigen und ersprießlichen Förderung der Interessen des Kreises Unsere Anerkennung aus
und versichern ihn neuerdings Unserer Huld und Gnade.

München, den 26. April 1897.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Dr. Frhr.v.Crailsheim.Dr.rhr.v.Riedel.Hrhrv.Feilitzsch.Dr.Frhr.v.LcourodDr.v.Landmann.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General-Sekretär:

Ministerialrath v. Kopplstätter.
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Aebersicht
der Kreis-Ausgaben und Kreis-Ginnahmen des Regierungs-

bezirkes Nieoerbayern für öas Jahr 1897.

Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

—*

I. Abschnitt.

Kreis- Ausgaben.
J. Auf Erhebung und Verwaltung der Kreis-Einnahmen 16 538 76

Summa Cap. I für sih

II. Bedarf des Landrathes.

allDüüten und Reisekosten der Landrathsmitglieder 2 00 —

2 Düäten und Reisekosten der Mitglieder des Landraths-= Aus-schusses . . 600 —

3 Negiekotssen 1 100—
Sunn E# l 45006—

III. Auf Erziehung und Bildung.
1 Deutsche Schulen.

Tit. 1. Ständige Bezüge des Lehrer-Personals:
a) aus fundationsmäßigen Reichnissen des Staatsäras 8 633 61
b) aus der Kreisschuldotatio 4644 48

c) Anschlag der ärarialischen Dienstvohnungen und it23
Tit. 2. Gehaltsergänzungszuschüsse:

a) im Allgemeinen zum Vollzuge des Schuldotationsgesetzes vom
10. November 1861 einschlüssig der früheren Kongrual-Er-
gänzungs-Zuschilsse (Cap. 1 § 3 Tit. 4 der Einnahmen . 121 892 34

b) zur Aufbesserung des unzureichenden Einkommens des gesammten
Lehrpersonals in der bisherigen Weise aus Centralfonds 121 502 61

c) zur Gewährung einer Zulage von je 90./1 an alle Verweser
und Schulgehilfen, sowie an die weltlichen Lehrerinnen ein-
schlüssig der Verweserinnen und Hilfslehrerinnen 46 890.1— „ — —

d) zur Aufbesserung des Lehrereinkommens aus Kreisfonds:
aa) zur Aufbesserung des Aufangsmindestgehaltes der Schul-lehrer auf 860 4A 25 1494
bb) besondere Zulagen à 90 4% an berveser, *Lehrerinnen und Verweserinnen 22 410—
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—

III.Tt 3,. Dienstalterszulagen:
a) aus Centralfonds nach den Willigungen in den Budgets der

XIX. und XXI. Finanzperiode für die wirklichen Schullehrer
à 90 K nach 5, 10, 13, 15, 20 und je weiteren 5Dienstjahren
von der erstandenen Seminarschlußprüfung, dann für die ständigen
Verweser, weltlichen Lehrerinnen und Verweserinnen à 72 .4
nach5und von je 45 K nach 10, 13, 15, 20 und je weileren

5 Jahren von dem bezeichneten Zeitpunkie zun o#gerechten4.4 254 — —

b) aus Kreisfonds:
Zulagen à 60 . an die auf isolirten Anfangsstellen ohne Neben-
einkommen befindlichen Schullehter . 4000 —

Tit. 4 Beiträge zur Haltung von Schulgehllfen:a) im Allgemeinen ....·.. 4406130
b) Nattualvexpilcqunqsbcmagc .. 29 376 —

Tit.5.BesondereRemnnerationen und unterstützungen für das aktive
. Lehrerpersonal:

a) im Allgemeinen ..... 5143—
b) für Lehrer, welche Zeichuungsunterricht ertheilen ..... 1372 —

Tit 6. Allgemeine Beiträge an Schulkassen:
a) in der Stadt Deggendorf . . .. . 360—

»»»Kelheim.... ·....... 720—
„ „ „ Landshut ...·.... 3600—

»»»Passau..... . ..... 9000—

Straubing .. 1368 —

b) zur Ausfstellung von Chor= und Meßnerdienst= Substituten .. 133696
Tit. 7. Beiträge zur Realexigenz der Schnlenm und zu Schulhausnenbauten:a) Realexigenzbeiträge 1720 —

b) für Schulpreise ... .. 343 —

) für Schulbücher und * armer Kinden 11714
c) zum Unterhalte von Schulhäusern 5 720—e) zu glhuterbal!Neubauten ·· « 85720

Tit. 8. Ständige Baunausgaben . ...... . 4542
Tit. 9. Prüfungs= und Aussichtskosten:

a) Diäten der Distriktsschulinspektoren für die Vornahme der ordent-

lichen und auherordentlichen Schulvisitatiouen, danu für vor-mularpapiere . . . 9500-—

b) für den Kreischulifpetor=Gehalt .. . 4800
64 Gehaltszulage . . . 420 —

c) Diäten und Neisekosten. . . 1030—
Tit. 10. Pensionen und Alimentationen:

a) zur Unterstützung dienstunfähiger älterer Schullehrer, die bereits
vor dem Eutstehen der geseblicen Kreisvereine Mieseitt waren:aa) aus Centralfonds ——7 — —

bb) aus Kreisfondnss. — —
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A ½

III. b) zur Unterstützung des dienstunfähig gewordenen Lehrpersonals
und zwar:

aa) Zuschuß an den gesetzlichen Kreisverein zur Unterstützung

dienstunfähig gewordener Schullchrer:#) aus Centralfonds. . 81 200 —

" 6) qus Kreisfonds:s 1. ordentlicher Zuschuß. 55720 —

2. außerordentlicher Zuschuß zur Vernchriig des
Stammvermögens 1000 —

« 3. zur Erhöhung der Pensionen des vor dem
i Jahre 1896 pensionirten Lehrerpersonals 12000 —
« bb) zur Belassung eines Drittels der zuletzt bezogenen

Dienstalterszulagen im Pensionsfalle aus Centralfonds
3228 — — —

c) zur Unterstützung der vor dem 1. Jannar 1896 pen-
sionirten Schullehrer, Verweser, Hilfslehrer und welt-
lichen Lehrerinnen, Verweserinnen und Dlsslehrerinnenaus Centralfonds . 3 200 —

P Unterstützungsbeiträge für Schullehrersrelikten:
aa) aus Centralfonds:

a)nach der in der XX. und bezw. XXIII. Finanz-
periode festgesetzten Norm (240 .A bezw. 300 4 für
eine Wittwe, 130 .A bezw. 150 A für eine

Doppelwaise und 100 4X für eine weiufache Bais32 A — — —

6) zur Unterstützung der vor dem 1. * 1896 7
gegangenen Lehrers-Relikten 2000—

7) für dürftige, dem Unterstühungaalter eniwachsene Lehrerwaisen 2000 —
bb) aus Kreisfonds: .

a) im Allgemeinen (in bisheriger Weise) 8 200—
6) zur Bestreitung der nach älteren Beviligingen zuleistenden Absente. 500 78

c) Zuschuß an die besondere Schullehrer-Wittwen=und Waisenkasse
des Kreises:

a) ordentlicher Zuschuß.. . , 7000—
p)außerordentlicherZuschuß . 4500—
7) Beitrag an denPrivatverein zur Unterstutzung bienft.

aunfähiger Schullehrer in Niederbayern. 686—Tit. 11. Unterstützungen für dürftige Schulamtszbhkinge und Schul-
praktikanten:

a) für dürftige Schulamtszöglinge 2000—
dann für Schulpraktikanten. . 1000—

b) für Präparandinnen im Präparandinnen= Institnt der armen
Schulschwestern zu Weichs in Oberbayern 540 .—
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III.|Tit. 12. Uebrige Ausgaben:
) zur Förderung der Distriktsschulbibliotheken für die Fortbildung

der Schullehrer 500 —

b) zur Organisirung von Schuuchrer Fortbildungeruade (Konferenz-
bezirken) 3680 —

0) Remunerationen, resp.uterstützungen für ferbictchigeSchuldienst- Exspektanten .. . 500——
ch für den Unterricht der armen Schulschwestern 1 050 —
e) für die englischen Fräulein als Lehrerinnen an Volksschulen 450 —

!) Remunerationen für die Lehreriunen der weiblichen Dandarbeiten 10 800 —
Tit. 13. Reservefond für die deutschen Schulen 8 408 22

Summa § 1: 536 # ·— 25 J 715 200 —

2 Lateinschulen:
a) aus fündationsmähßigen Neichiissen des Staatsärars. — —
b) aus Kreisfonds 180 —

SEmu## *. 180 —

3Taubstummen-Anstalten.
Tit. 1. Dotationsbeiträge —

Tit. 2. Freiplätze für Zöglinge an solchenAnstalien und f den Taub-
stummen-Unterricht überhaupt 7620 —

Enuns 7620 —

4%Blinden-Institute.
Tit. 1. Dotationsbeiträge — —
Tit. 2. Freiplätze für Zöglinge im Central-=Blinden=Institutei in München 1 080—

Summa § 4 1080—

5|Anstalten für krüppelhafte Kinder.
Tit. 1. Dotationsbeiträge —

Tit. 2. Freiplätze für Zöglinge in der -. für krüppel
hafte Kinder in München . 2 880 —

— 7’6 5 2880 —

6 Unterrichts= und Erziehungsanstalten speziell für die
weibliche Jugend.

Zuschuß an dieHanshaltungsschule für erwachsene Mädcheniin der StadtDeggendorf 500 —
— *5 500 —

71 Soustige Unterrichts= und Erziehungsanstalten. ... —-
Snnnnn§7 — —
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III. 8 Kreisstipendien für Studirende an Universitäten und
Gymnasien. ·.·... .. . 540—

- cmmna §8 540-

9 Uebrige Ausgaben.
Tit. 1. Zur Erhaltung von Kunstdenkmälern und Alterthümern 400

 DTelt. 2. Beitrag an denbistorischen Verein vonNiederbayern 260—
"„ Tit.3.— — — — — —

· Tit. 4. Beiträge aan sonstge Vereine und Institnte=
a) an den naturhistorischen Verein für Nicherbayern in Passau . 172 —
b) an den botanischen Verein in Landshut . 86—
c) an das Germanische Museum in Nürnberg 86 —

· Sunnna 1 004—

*100|Gewerblicher Unterricht.
Tit. 1. Zuschuß zu den Kosten der Industrieschule. — —
Tit. 2. Realschulen und zwar:

a) Kreisrealschule in Passau:
Exigenzbedarf. 50 300 —

g b) lebrige Realschulen und zwar:
# in Landshut:
« a) Aversalbeitrag .. 26 500 —

b) Bedarf für die Gehaltsaufbesserung der pragmatischen
und nicht pragmatischen Beamten und Bediensteten 3297—

2 in Straubing:
« a) Aversalbeitrag 14 600 —

Z l))VcdatffIttdIc Gehaltsaufbesserung der pragmatischen
" und nicht pragmatischen Beamten und Bediensteten 2 6010—
Tit. 3. Allgemeine gewerbliche Fortbildungsschulen:
— a) Aversalbeitrag zur Belohnung von Lehrern, welche sich um den
g gewerblichen Fortbildungs-Unterricht verdient gemacht haben 1260 —
" b) Zuschuß zu den gewerblichen Fortbildungsschulen · 5320—

c) Zuschuß zur gemeindlichen Fortbildungsschule in Pfarrkirchen 200 —

Tit. 4. Besondere Schulen zur Entwicklung einzelner Industriezweige-a) Kreisweberschule in Passau 3 760 —
b) Töpferschule in Landshut 1715 —
) Steinhauerschule in Metten. ...... 130 —

Summa § 10 109 683—
11Landwirthschaftlicher Unterricht.

Tit. 1. Kreisackerbauschule in Schönbrunn:
a) Exigenz der Schule 14 259 —
b) zur Förderung des Obstbaumunterrichts- . 8571
c) zum Ankauf der Wiese Pl.-Nr. 837 der Steuergemeinde Schön=

brunn zu 1,305 ül. — —

x) zur sanitären Verbesserung der Wobiungsriime des nvorstandes aus dem Fondsvermögen 680—

20
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III. 11| Tit. 2. Landwirthschaftliche Winterschulen:
a) Exigenz der landwirthschaftlichen Winterschule in Landshut 1 461—
b) Zuschuß zu den Kosten des Internates dieser Schule 890 —
D) Exigenz der landwirhhschaftlichen Winterschulen in Deggendorf,

Passau und Pfarrkirchen. . 2572 —

d) Zuschuß für die Exigenz der nen zu errihtenden iaudwirth
schaftlichen Winterschule in Kötzting .. 600 —

Tit. 3. Landwirthschaftliche Fortbildungsschulen:
a) für den Baumwärterkurs in Landshut 515—
b) für die laudwirthschaftlichen dorthbingoshilen und an

denselben. 1 600 —
Summa F n 22 612 71

"a

1Uebrige Anusgaben auf den gewerblichen und land- «
wirthschaftlichen Unterricht
Tit. 1. Diäten und Reisekosten der Prüfungskommissäre .. 260 —
Tit. 2. Pensionen und Alimentationen für dienstnnfähigge Lehrer an Real-

ri und Landwirkhschaftsschnlen und für Relikten solcher VLehrer 12 426 5it. 3 — — —

Tit. 4. Stipendien für Sudirende, Schiler und Eleven aan Enseln i
Anstalten

u## —12—
Summa Cap. III 536 184.7 25JJ 873 986 86

IV. Auf Industric und Kultur.
1| Auf Industrie.

Tit. 1 Auf Industrie überhaupt 1 029—
Tit. 2. Beitrag zur Handels= und Gewerbekammer 1 000—
Tit. 3. Für sonstige industrielle Zwecke und zwar:

Beitrag zur Muster= und Modellen-SammlunginNiederbayern 858—
 AUuf Kultur.

Tit. 1. Beitrag zur Förderung derLandwirthschaft überhaupt 3 000—Tit2.— — — – —

Tit. 3. Kosten des Kreiskulturingenieurs (nstellungl. Juli1sso)nundwar
a) Gehalt (Klasse IXb des Negulativs vvom 11.1.Jui 1892) 3720 —b) Gehaltszulage 300—
c) Reisekosten 514 29

Tit. 4. Für sonstige Zwecke und zwar:
a) für Förderung der Pferdezucht:

1) Beitrag zur Hebung der Pferdezucht behufs Prämürung
von Privatbe chälern. 4000 —

2) Beitrag an den Pferdezuchtvereinfür die Johlemweien
(Schöfbach und Wifling) . 500—

3) Zuschuß zur Distriktsfohlenweide Gaishausen . 500—
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IV. 2 b) Stipendien zum Besuche des Hufbeschlagunterrichtees . 1200 —

) für Förderung der RNindviehzucht, insbesondere mittelsGeuosen
schaftsbildung . . 137I—

dBettragznnt Kreisbienenzuchtverein . 171—
e) Sustentation der Wittwe des Kreiskultur-Ingenieurs Hertel . 700—
s) Unterhaltsbeitrag für ihren Sohn geboren am 14. März 1878 128 16

Tit. 5. Beitrag zum Unterhalte von drei Wiesenbangehilfen 1 800—
Summa Cap. IV 20 791 45

V. Auf Gesundheit.
1 Remunerationen für prakt. Uerzte in armenGegenden· 4400—2 — — —

3 Beiträge an a#%iristsgemeinden zur Snstentation von
Distriktsthierärzten 3 600 —

» Siininia Cap V 8000:

VI. Auf Wohlthätigkeit.
1 — — — — — — — — — — — —

2 Kreis-Frrenanstalt.
Tit. 1. Für den Betrieb einschließlich der Banunterhaltungskosten 27 533 74
Tit 2. Für Verzinsung und Tilgung der Schulden und zwar:

a) des Kreisobligationen-Anlehens vom Jahre 1887 zu Ursrünglich215 000 K (Schuldenstand mit Schah 1896 = 152 100 MA) 13 600 —

b) der—— vom Jahre 1888 und 1892 zu ursprünglich
65 " (Schuldenstand mit 70 1896 —

6 135 A 59 J) 6 850 —

3 Sonstige Krankenanstalten.Tit. — — — — — — — — —

Tit. An die Augeuhellaustalten:
a) an die k. Universitäts- Augenklinik in München. 343—

5n des Dr. Stör in Regensburg . 86—
Tit. 3. An das Dr. von Hauner'sche inderspiaal. in Miuchen . 200—
 Tit. — — — —

Tit. 5. Für die Pfeegerinnenanftalt des bar 22 vom
D rothen Kreuz in Müchen . 514—
i4— — — —

51 Aun die k. üniverfitats- Frauenktinik.in Münhen . 1500—
s— — — — — —

7|Kit. 1.Veiträge für Pfteglinge in den Anstalten für Blödsinnige in
Ecksberg, Deybach, Deggendorf, Straubing und Ursberg 2000 —

 DTeit. 2. Zuschuß für den Neubau der Kretinen-Anstalt zu Deggendorf 2 000
8 Anusgaben für verwahrloste und verlasseneKinderund zwar:

Zuschuß an die Erziehungsanstalt Fürstenstein 700 —

Unterstützung an gemeindliche und bistriktive 2—
 Zur Unterstützung von Irren · 7000——

20“
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VI.10 Tit. 1. Beitrag zur Gründung einer zweiten Arbeiterkolonie

in Südbayern 500 —
Tit. 2. Zuschuß aus den Renten des Maximilianshilfs-

fonds behufs Gründung neuer und Erhaltung der be-
stehenden Natnuralverpflegsstationen für wandernde
Arbeiter 5000 —

11 Sonstige Ausgaben auf Wohlthätigkeit nud. zwar: Paratstellung
von Mitteln für Fälle der Noth und außerordentliche Unglücksfälle
aus den Renten des Maximilianshilfsfonds 143 —

12 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur unterstützung der
mit Armenlasten überbürdeten Gemeindennach Nrt. 55 Kof- IVdes Gesetzes vom 3. Febrnar 1888 12 945 —

Summa r- 806914 7

VII. Auf Straßen-, Brücken= und Wasserban.

1Beiträge zu Distriktsstraßen .......... 50 000 —
2Fur den Uferschutz an Flüssen, welche der Schiff= und Floß-
i fahrt dienen und zwar:
! Tit. 1. Für gewöhnliche Uferschutzbauten, ferner für die bisher regel-

mäßig wiederkehrenden Positionen zur Unterhaltung der bestehenden
· UfcychntzbantcnauchDonauantJnnIntdandchsm,wnnc

ImdtcdenaukzctuthamtutqeioahttenJaulctttutqschumctattoncn
aus Kreisfonds . 11792 —

Tit. 2. Zum allmähligen Ausbau und zur Unterhaltung der früher
vom Kreise allein unternommenen Korrektionen an der Isar 4000 —

Tit. 3. Korrektionen an der Isar auf gemeinsame Kosten des Staates
und des Kreises: Dotation aus Kreisfonds . .. 115 000 —

Tit. 4 Für Verzinsung und Tilgung der Schulden und zwar:
a) des bei den eigenen Hilfskassen aufgenommenen Anlehens für

die außerordentliche Dotation der gemeinschaftlichen Isarkorrek-
tion im Jahre 1889 zu ursprünglich 100 O00 .X als achte
Tilgungs= und Verzinsungsrate 6000 —

b) des Kreisobligationen-Anlehens vom Jahre 1890 zu ursprünglich
60 000 M. — —

1) siebente Tilgungs= und Verzinsungsrate für 1897 4470 —

2) 1½0% Tantiemen der Kreiskassabeamten bieraus 67 05Tit.5.Kreisfondswasserbaureserve 517095
Summa Er-- F#og 196 500 —

VIII. Uebrige Kreis-Ansgaben.

1 Zur Hebung bestehender und Gründung neuer Feuerwehren,
dann zum Ankaufe von Löschgeräthschaftenfür arme Gemeinden 4000—
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VIIIL.Zur Bestreitung der Reisekosten der Kreisausschußmit=
glieder der freiwilligen Feuerwehren 300—

3 Beiträge gemäß §30 des Banunfallversicherungsgesetzes 4575 42
4% Beitrag an den Pensionsverein der Distriktsstraßenwärter

des Königreichs Bayern diesseits des Rheins 300 —
Summa E Vi# 9 175 42

IX. Allgemeiner Reservefond 16 016 87
Summa Er- fir a *

Summa der Kreis-Ausgaben226 423 10

II. Abschnitt.

Kreis-Einnahmen.
J. Zuschüsse aus der Staatskasse.

A. Zuschüsse aus Centralfonds für Erziehung und Bildung.
1|4Kateiunschulen.

Tit. 1. Die auf speziellen Nechtstiteln und Vewilligungen beruhenden
. Fundationsbeiträge . . —

Teit. 2. Aus der Kreisschuldotation .. — —
I Tit. 3. Pensionen für quiescirte Stndienlehrer und Studienlehrers-Nelikten — —
" Summa 8§ 1 — —

21 Gewerblich-technische Schulen:
Für die Kreisweberschule in Passau 860

Summa §?2 für sich
Deutsche Schulen.

Tit. 1. Auf speziellen Rechtstiteln und Jewilligungen bernhende Fundatious.beiträge
Tit. 2. Leistungen für ständige Banausgaben
Tit. 3. Budgetmäßige Kreisschuldotation .
Tit.4.Zur Ergänzung des Einkommens der Schullehrer nach dem

Gesetze vom 10. November 1861 die früheren Kongrualergänz=
ungszuschüsse .

Tit 5. Zur Aufbesserung des Einkommens der wirtlichen Schullehrer,
der Verweser und weltlichen Lehrerinnen, sowie der Schulgehilfen

Tit. 6. Zur Gewährung einer Zulage von je 90 ./A an alle Schulver-
weser, weltliche Lehrerinnen und Schulgehilfen 46 890 4 —

Tit. 7. Zur Gewährung von Dienstalterszulagen nach den Willigungen
in den Budgets der XIX. und XXI. Finanzperiode für die
wirklichen Schullehrer à 90 „K nach 5, 10, 13, 15, 20 und je
weiteren 5 Dienstjahren von der erstandenen Seminarschluß-
prüfung, dann für die ständigen Verweser, weltlichen Lehrerinnen
und Verweserinnen à 72 K nach 5 und von 45 .4 nach 10,

13, 15, 20 und je weiteren Juhren von denbbesei4chneten Zeit-punkt an gerechnet 134 K 25

9093 75
45

99 6547

36 000—

121 502 61
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1I.DKTit. 8. Zur Unterstützung dienstunfähiger älterer Schullehrer, die bereits
vor dem Entstehen der gesetzlichen Kreisvereine quiescirt worden
sind — 4 — — —

Tit. 9. a) Zuschuß an dengesetzlichen Kreisverein zur Unterstützung dienst-
unfähig gewordener Schullehrer · 81 200—

b) zur Belassung eines Drittels der zuletzt biegeien Dienstalters=
zulagen im Pensionsfalle 228 4A— — —c) Zur Unterstützung der vor dem 1. Jannar 1866 pensionirten

Schullehrer, Verweser, Hilfslehrer und welllichen hrerinnen,Verweserinnen und Hilfslehrerinnen .. 3200-·-
Tit. 10. Unterstützungsbeiträge für Schullehrers=Nelikten:

a) nach der in der XX. bezw. XXIII. Finanzperiode festgesetzten
Norm (240.“4. bezw. 300 „A für eine Wittwe, 130 . bezw.
150 K für eine Doppelwaise und 100 MA. für eine einfache
Waise) 7932 A — — —

b) zur Unterstützung der vor * Jannar 18066 zugegangenen
Lehrers-Relikten. 2 000 —

) für dürftige, dem unterstütungsalter entwachsene Lehrerweisen 2 000 —
Tit. 11. Zur Anordnung außerordentlicher Schulvisitationen 1715 —

Summa 8 3: 536 1844 25 - 356 411 75
Summa Cap. I A: 536 184 4 25 7 357 271.75

Dz. Zuschüsse aus Centralfonds für Industrie und Kultur.
Auf Landeskultur und landwirthschaftliche Interessen überhaunt4 2572 —

Summa Cap. 1 359 843 75

II. Fundations= und Dotationsbeiträge der Gemeinden — —

III. Zuflüsse aus sonstigen Einnahmsquellen.
1. Zuschuß aus den Renten des Maximilianshilfsmagazinsfondsundzwar:

a) zur Paratstellung von Mitteln für Fälle der Noth oder außer-
ordentliche Unglücksfälle 143 —

b) zur Gründung neuer und Erhaltung der bestehenden Natural-
verpflegsstationen für wandernde Arbeiter . 5000—

2. Aus dem FondsvermögendesKreisackerbauschulfonds:
a) zum Ankauf der Wiese Plau Nr. 837 der Gemeinde Schönbrunn — —

b) zur sanitären Verbesserung #der Wohnräume ddesAntaltsoor-standes 630—
Summa Er- A 5773—

IV. Kreisumlage zu 28 Prozent
von der Stenerprinzipalsumme von 3.013 622 &amp; 45 nach Abzug

von 2% für Rückstände und Nachlässe im Nettobetrage von . 826938—
V. Aktivreste der Kreisfonds früherer Jahre . . 83 868 35

Summa der Kieix- Emuhmen 1 226 423 10
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Nr. 7475.

Abschied für den Landrath der Pfalz über dessen Verhandlungen in den Sitzungen vom9. bis 21. November 1896.

Im Namen Seiner Mojestät des Königs.

Zitpoll,
von Gottes Gnaden Böniglicher Prinz von Hayern,

Regent.

Wir haben Uns über die von dem Landrathe der Pfalz in seinen Sitzungen vom
9. bis 21. November 1896 gepflogenen Verhandlungen Vortrag erstatten lassen, und er-
theilen hierauf folgende Entschließungen:

J.

Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und über die Kreisfonds
für das Jahr 1895.

Die gemäß Art. 15 lit. b und c des Landrathsgesetzes vom 28. Mai 1852 dem

Landrathe vorgelegten Rechnungen über die Kreisfonds und Kreisanstalten für das Jahr 1895
wurden von demselben ohne Erinnerung auerkannt und deren Hauptergebnisse durch das
Kreis-Amtsblatt bereits veröffentlicht.

II.

Steuerprincipale für das Jahr 1897.

Die Steuerprincipalsumme des Regierungsbezirks der Pfalz beträgt für das Jahr 1897
3 555 148 28 J—, wovon ein Steuerprozent auf 35 551 A. 48 J sich berechnet.

III.

Kreis-Ausgaben und Kreis-Einnahmen für das Jahr 1897.

Dem von dem Landrathe geprüften Voranschlage der Kreis-Ansgaben und Kreis-Ein-
nahmen ertheilen Wir in den in der Beilage enthaltenen Sätzen Unsere Genehmigung.
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IV.

Auf die Beschlüsse und Anträge des Landrathes ertheilen Wir folgende Entschließungen:

1. Der Landrath hat den Antrag auf Verstaatlichung der Naalschulen erneuert,
zugleich aber auch der Vorlage der Staatsregierung entsprechend beschlossen, vom 1. Jannar
1898 ab die Mittel für die Schaffung von acht Professorenstellen mit dem Gehalte von
Gymuasialprofessoren an den k. Realschulen der Pfalz mit 6 240 J“ bereit zu stellen in
der Voraussetzung, daß mit Wirkung vom 1. Jannar 1897 ab die neuanfallende Pensions-
last für das Realschulpersonal des Regierungsbezirkes der Pfalz auf die Staatskasse
übernommen wird. Dem ersteren Antrage vermögen Wir nicht stattzugeben, genehmigen
aber den weiter gefaßten Beschluß und beauftragen das k. Staatsministerium des Innern
für Kirchen= und Schulangelegenheiten, die hiernach veranlaßten weiteren Einleitungen
zu treffen.

2. Den Beschluß des Landrathes bezüglich der Aufbesserung der fassionsmäßigen Mindest-
gehalte der Volksschullehrer der Pfalz haben Wir bereits genehmigt und verweisen in dieser
Beziehung auf die an die k. Regierung, Kammer des Innern, der Pfalz ergangene Ent-
schliefung des k. Staatsministeriums des Innern für Kirchen= und Schulangelegenheiten
vom 18. Dezember 1896 Nr. 20149.

3. Der Landrath hat den Antrag angenommen, daß in den pfälzischen Gemeinden
mit Konufessionsschulen den konfessionellen Minoritäten die gesetzliche Möglichkeit geschaffen
werde, unter näher festzustellenden Voraussetzungen öffentliche Schulen für die Kinder ihres
Bekenntnisses auf Kosten der politischen Gemeinden zu erlangen.

Diesem Antrage vermögen Wir, da derselbe näherer Begründung entbehrt, und da
die einschlägigen Verhältnisse im Rahmen des Schulbedarfsgesetzes vom 10. November 1861
durch die Allerhöchste Verordnung vom 26. August 1883, die Errichtung der Volksschulen
und die Bildung der Schulsprengel betreffend, entsprechend und gleichmästig für das ganze
Königreich geregelt sind, eine weitere Folge nicht zu geben.

4. Dem Beschlusse des Landrathes, wonach der Gehalt zweier der pfälzischen Kreis-
schulinspektoren nach Analogie der Klasse VIII des Gehaltsregulativs für die pragmatischen
Staatsdiener vom 1. Jannar 1897 an geregelt wurde, und bei künftigen Vakaturen der
Gehalt aller drei Kreisschulinspektoren ebenfalls nach Analogie der Klasse VIIf des Gehalts-
regulatives für pragmatische Staatsdiener gleichmäßig normirt werden soll, ertheilen Wir
Unsere Genehmigung.
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5. Den auf die Kreiskranken= und Pflegeanstalt Frankenthal und auf die Kreis-
irrenanstalt Klingenmünster sich beziehenden Landrathsbeschlüssen, insbesondere jenen, durch
welche eine Vermehrung des Wartepersonales ermöglicht wird, ertheilen Wir gerne Unsere
Genehmigung.

Indem Wir dem Landrathe gegenwärtigen Abschied ertheilen, eröffnen Wir ihm
Unsere wohlgefällige Anerkennung seiner eifrigen und ersprießlichen Förderung der Wohl-
fahrt des Kreises und versichern ihn Unserer Huld und Gnade.

München, den 8. April 1897.

Luitpold,
Prinz von SLSayern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Riedel. Frhr. v. Feilihsch. Ior. v. Landmann.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General-Sekretär:

Ministerialrath v. Kopplstätter.
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bezirkes der Vfalz für das Jahr 1897.

Festgesetzter
Cap. 8 Vortrag Betrag

—

I. Abschnitt.

Kreis-Ansgaben.
J. Auf Erhebung und Verwaltung der Kreis-Einnahmen . 4547 23

Summa Cap. I für sch-

II. Bedarf des Landrathes.
1| Diüäten und Reisekosten der Landrathsmitglieder . 2 400—
MDiäten und Reisekosten der Mitglieder des #Landrathe

ausschusses . . 650—

3|Regiekosten 1200 —
Sunu## Er- II 4250 —

III. Auf Erziehung und Bildung.

1 Deutsge Schulen.Tit. Ständige Bezüge des Lehrer-Personales:5 aus fundationsmäßigen Reichnissen des Staatsärars — —
aus der Kreisschuldotativ -- —

c) Auschlag der ärarialischen Dienstwohnungen und Dienstgründe
— A— 4 — —

Tit. 2. Gehaltsergänzungszuschüsse:
a) im Allgemeinen zum Vollzuge des Schuldotationsgesetzes vom

10. November 1861 einschlüssie9 der früheren Kongrual-Ergänz-
ungs-Zuschüsse (Cap. 1 § 3 Tit. 4 der Einnahmen) 120 5866 —

b) zur Aufbesserung des unzureichenden Einkommens des gesammten
Lehrpersonals in der bisherigen Weise aus Centralfonds 203 947 57

Pc) zur Gewährung einer Zulage von je 90 A an alle Verweser

und Schulgehilfen, sowie an die weltlichen Lehrerinnen gin
schlüssig der Verweserinnen und Hilfslehrerinnen 36 921.4¾ 31# — —

c) zur Aufbesserung des Lehrereinkommens aus Kreisfonds und
zwar für Lehrer in Gemeinden unter 2500 Seelen auf 850.42
und in Gemeinden über 2500 Seelen auf 910 0 82 686 26
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III|1#Ti#. 3. Dienstalterszulagen:
a) aus Centralfonds nach den Willigungen in den Budgets der

XIX. und XXI. Finanzperiode für die wirklichen Schullehrer
à 90 X nach 5, 10, 13, 15, 20 und je weiteren 5 Dienst-
jahren von der erstandenen Seminarschlußprüfung, dann für die
ständigen Verweser, weltlichen Lehrerinnen und Verweserinnen
à 72.X nach 5 und von je 45.4K nach 10, 13, 15, 20 und je
weiteren 5 Jahren von dem bezeichneten Zeitpunkte an gerechnet

650 477 4K 93 — — —

b) aus Kreisfonds vom zweiten Jahre nach bestandener Anstellungs-
prüfung beginnend bis zum Eintrittin die zweite staatliche Dienst
alterszulage . . 25260—

Tit. 4. Beiträge zur Haltung von Schulgehilsen — —
Tit. 5. Besondere Remunerationen und Unterstützungen für das aktive

Lehrerpersonal:
Für Zulagen an Lehrer und Verweser auf schvierigen und geriugdotirten Schulstellen .. 12 000 —

Tit. 6. Allgemeine Beiträge an Schulkassen . — —

TIL 7. Beiträge zur Nealexigenz der Schulen und zu Schulhansneu-
auten:
a) Realexigenz-Beiträge .. —

b) zum Unterhalt von Schulhäusern 15 000—
D) zu Schulhaus-Neubauten '

Tit.8.StändigeBauansgabcn... — —

Tit.9.Prilfmtgs-.mtdAsmtchtskostcn
a) Diäten der Distriktsschulinspektoren für die VBornahme derordentlichen . 30 400—

und außerordentlichen Schulvisitationen . 1715—
daun für Formularpapiere . 200 —

b) für die Kreisschnlinspektoren:aa) Gehalte 13 200—
bb) Gehaltszulagen . 540—
c) Diäten und Reisekosten 4120 —
cld) Gehaltsanfbesserung 840 —

Tit. 10. Pensionen und Alimentationen:
a) zur Unterstützung dienstunfähiger älterer Schullehrer, die bereits

vor dem Entstehen der gesetlichen Kreisvereine quiescirt waren:
aa) aus Gentralfonds . VOLK-J —
bb) aus Kreisfonds —

b) zur Unterstützung des dienstunfähig gewordenen Lehrpersonals
und zwar:

aa) Zuschuß an den gesetzlichen Kreisverein zur Unterstützung

dienstunfähig gewordener Schnleehrer:) aus Centralfonds. 147 929 81
5) aus Kreisfonds 23 000.—

217
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III. bb) zur Belassung eines Drittels der zuletzt bezogenen
Dienstalterszulagen im Pensionsfalle aus Centralfonds

5 172 M — — —

c) zur Unterstützung der vor dem 1. Januar 1896 pensio-
nirten Schullehrer, Verweser, Hilfslehrer und weltlichen
Lehrerinnen, Verweserinnen und Hilfalehrerinnen ausCentralfonds 5600 —

P) Unterstützungsbeiträge fürSchullehrersrelikten:
aa) aus Centralsfonds:

a) nach der in der XX. und beziehungsweise XXIII.

Fianzweriooe festgesetzten Norm (240 .4 bezw.0 X für eine Wittwe, 130 Kl bezw. 150 4 für
6 Doppelwaise und 100 .4 für eine einfache

Waise)) 128 732 A 26 — —
6) zur Unterstützung der vor dem 1. Jannar 1896 zuge-

gangenen Lehrersrelikten 3 000 —

7) für dürftige, dem Unterineimgealer eitwachieneLehrerwaisen 2 000 —
bb) aus Kreisfonds — —

d.) Zuschuß an die besondere Schullehrer-Wittwen- undWaisenkasse
des Kreises 10 000

e) Zuschuß an die Kreisschulinspektorswittwe Linig zu cren Bezuge
aus der Lehrerwittwenkasse 336—

fl)Zuschuß an das pfälzische Lehrerwaisenstift . 515—
Tit. 11. Unterstützungen für dürftige Schulamtszöglinge und Schul-

praktikanten:
a) für dürftige männliche Schulamtszöglinge und Schulpraktikanten 10 000 —

b) für Schülerinnen weiblicher Bildungsanstalten, die sichtdemLehrerberufe widmen wollen 1 000 —
Tit. 12. Uebrige Ausgaben:

a) für Elementarfortbildungsschulen 3 300 —
b) zur Förderung derDistriktsschulbibliotheken für die Fortbildung

der Schullehrer. 700 —

P) zur Förderung des Fortbildungswesens des beitsichiers(Bildung von Konferenzbezirken) 4800 —
Tit. 13. Reservefond für die deutschen Schulen .. 6 200 —

Summa § 1: 821 563 7 7 728 875 64

Progymuasien und Lateinschulen.
Tit. 1. Exigenz-Zuschüsse:

a) Kreisanstalten:
1. Progymnasium in Frankenthal 15 901 902. » „ Grünstadt 11 765 35



As 16. 111

Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

M 3

III. 2 b) Gemeindeanstalten:
1. Progymnasium in Bergzabern 11 535—

2. » „ Dürkheim 10 51499
3. » »Edenkobcn. 10003——
4. » » Germersheim . 8003—
5. » „ St. Ingbert . 11653—

6. .. » Kirchhumbolandcn 6579—
7. » »Knse. 7318—
8. » Ludwigshafen a. dib 9997 75
9. , Pirmasens 8 077—
10. Lateinschule in Annweiler 6 838
11. » »Bltcskastel 5938 —
12. » „ Homburg 8 352 25
13. „ „Landstuhl 9376 —
14. , Winnweiler 8 231 —

Tit. 2. Prüfungskosten . 343

Tit. 3. Unterhaltsbeiträge aus Krrisfons fir Nelikten von Siudien-
lehrern dieser Schulen 336 —

Summa z z 150 762 24
3 Taubstummen-Austalten.

Kreistaubstummenanstalt in Frankenthal:
Tit. 1. Für den Betrieb einschließlich der Bannnterhaltungskosten 29 337 67
Tit. 2. Für den Neubau der Anstalt, hier dritte Rückzahlungsrate an

den Maximilians-Getreidesond zur Tilgung der aus demselben ent-

nommenen uwverzinslichen Vorschifse (#n der Warimalhöhe von2 0 4) . 50000:
Summa " z 79 337 67

4 „Blinden-Justitute.Tit. 1. — – —

Tit. 2. Freiplätze)für Zöglinge inimCentral=Blinden-„IniniMdihen 1440 —
Tit. 3. Zur Verfügung der Regierung 400 —

Summa " 7 1 840 —
5| Anstalten für krüppelhafte Kinder —0 —

Summa z 5 — —

6 Unterrichts- und Erziehungsanstalten spesiell für dieweibliche Jugend .. — —

—# 8 6 — —

71 Soustige Unterrichto# undErsiehungsanstalten.Schwimmschulen 472—
Sun#u# z ; 472 —

8 Kreisstipendien für Stwdirende an Universitäten undGymnasien . . 3000-

Snmma § 8 3000—
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III. 91 Uebrige Ausgaben.
Tit. 1. Zur Erhaltung von Kunstdenkmälern und Ulterthümer, ins:

besondere der vorhandenen Ruinen 2 000 —
En . — — — — — — — — — —

Tit. 4. Beiträge an Vereine und Institnee:
a) an das Germanische Musenm in Nürnberg 200
b) an die naturwissenschaftliche Gesellschaft „Pollichia“ in Dürkheim 345 —
c) an das Museum in Speyer:

a) im Allgemeinen . .345.-L 1905—
68) für Versicherung gegen Feeesahe . .1560»

dh an den historischen Verein der Pfals . 655—
uc) an den pfälzischen Verschönerungsverein 500 —
1) zur Unterstützung des von der pfälzischen Kreisgesellschaft des

bayerischen Architekten= und Ingenieur-VereinsbegonnenenSammelwerkes der pfälzischen Bandenkmale . 500—
9) an den pfälzischen Kunstverein. . .. 300:

Snnnna §9 6 400—
10 Gewerblicher Unterricht.

Tit. 1. — — — —— — — — — — —

Tit. 2. Realschulen und zwar:
a) Kreisrealschule in Kaiserslantern 63 30072
b) Uebrige Realschulen und zwar:aa) in Speyer. . 20 220 —

bb) in Landan. 24 598 74
c) in Zweibrücken 16 815 —
ad) in Neustadt a. —. 20 573 122
ee) in Ludwigshafen a. Rh. 22740
fl) in Pirmasens= 15 630 —

D) für Lehrattribute technischer Schmen . 1370—
d)Nesewciondfmdieselben.. . 2000—

Tit. 3. Allgemeine gewerbliche Fortbildungsschulen:
a) Gewerbliche Fortbildungsschulen . 1200—
b) Exigenz der Kreisbaugewerkschule in Kaffesslatern . 48 748 63
) Beitrag an die Webschule in Lambrecht .. 1 000—

— § 10 238 196 81

11 id udwirthschaftlicher Unterricht.
wvt. 1 a) Laudwirthschaftliche Kreiswinterschule in asserslantern . 12 079 82

b) Stipendien für Schüler landwirthschaftlicher Schulen, ins-
besondere der Kreiswinterschule in Kaiserslautern 1 500—

Tit. 3. Landwirthschaftliche Vinterschulena) für Alsernz 1 400—
b) für Zweibrlcken 1 400 —
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III. 11 e) für Landau 1 400—
5 für Hüagkeuchal—Grinstüdt 1 400 —
e) für Wolfstein 1400—
I!) für Bellheim . 1400——
g) für die Obst- und WeinbanschuleirinKirchheimbolanden 1 850 —
h) für die Obst= und Weinbauschule in Neustadt a. H .. 1400:

Summa § 11 25 229 82

1 Uoebrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirth-
schaftlichen Unterricht.
Tit. 1. Diäten und Reisekosten der Prüfungskommissäre 690 —
Tit. 2. Pensionen und Alimentationen für dienstunfähige Lehrer an

Real= und Landwirthschaftsschulen und für Relikten von solchen:

a) Zuschuß zum Pensions= und Unterstützungsfond zur Vildungeines Stammkapitals .... — —

b) zur Deckug des Defizts beeses Fons · 29 736 38
Tit. 3. — — — — — —

Tit. 4. Stipendien für Studirende, Schüler und Eleven:
a) der höheren und mittleren gewerblichen Unterrichtsanstalten 2 460 —

b) für pfälzische Schüler einer Industrieschule im rechtsrheinischen
ayern ... 500 —

JD) für Studirende der thierärztlichen Hochschule 500 —
Sp### F 33 886 38

Summa Cap. III 821 903 K 50) 06

IV. Auf Industrie und Kultur.
1 Auf Industrie.

Tit. 1. Beitrag für die Entwickelung der Industric überhaupt 860 —
Tit. 2. Beitrag an die Handels= und Gewerbekammer 1 200 —
Tit. 3. Für sonstige industrielle Zwecke:

a) Letztmaliger Beitrag zur Franenarbeitsschule in Speyer 3 430 —

b) Beitrag zum Gewerbemuseum in Kaiserslautern und zwar zurfreien Verfügung des Verwaltungsrathes .. 6000—

2 Auf Kultur.

Tit. 1 Auf Landeskultur und landwirthschaftliche Interessen überhaupt 2572 —
Tit. 2. — — —

Tit. z. a) Remuneration desKreis- Kulturingenieurs des kmdn.
schaftlichen Vereines . 500 —

b) Nemuneration für einen Assistenten desselben 1500 —
P) für einen Bezirks-Kulturingenicur . 3 000
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IV.2Tit. 4. Für sonstige Zwecke:
a) für landwirthschaftliche Wandervorträge 1 500 —
b) Stipendien zum Besuche des Hufbeschlagunterrichts 350—
) für die landwirthschaftliche Kreisversuchsstation 5000 —
ch) Bildung von Stammzuchtbezirken . 4000—
c)11ntetstutztmgvon Stammznchtgcnoncmchajten . 15 000 —
I) Beitrag an den pfälzischen Kreisfischereiverein. 500 —
8) Alimentation der Gestütsrendantenswittwe Thomann 450—
h) für Hebung der Bienenzuchtt . 200 —
i) für die landwirthschaftliche Feldversuchsstation Kaiserslantern . 2530—

k) einmaliger Beitrag an den Remontezuchtverein „Nordpfalz“ in
Göllheim für die Fohlenaufzuchts-Anstalt „Lochmühle“ bei
Standenbühl 500 —

0 Zuschuß an den Verbanddvfalzischer iaudwithhajtlicer Geuossen
schaften 800 —

—5 Err- IV 49892—

V. Auf Gesundheit.
11 Remunerationen für Aerzte in armen Gegenden. 1 600—

2Tit. 1. Unterstützung dürftiger Hebammenschülerinnen, sowie
dürftiger Hebammen in armen Gegenden 120—

Tit. 2. Beitrag an die Hebammenschule in Erlangen. 400 —
3 Zur Sustentation von Distriktsthierärzten 6000—

Summa Cap. V. 8 120 —

VI. Auf Wohlthätigkeit.
1— — — — — — — —

2 Kreis- Irrenanstalt Klingenmünster.
Tit. 1. Für den Betrieb, einschließlich der Vaummterhaltungskosten . 88 162 34Tit. 2. Für Instandsetzungsar eiten . 4100 —
Tit. 3. Für Neubauten 5 500 —

3 Lionstige Srantnanktalen.
“ 4 Für R armer Auigeukrauter. 840 —

4 — — — — — —

5 " — — — — — — —

6 Kreis-Kranken- und Pflege-Anstalt Frankenthal.
Tit. 1. Für den Betrieb, einschließlich der Baunnnterhaltungskosten 169 791 72
Tit. 2. Zur Einrichtung des Dampfkochbetriebes . 21 400 —

Tit. 3. Für Umbau der Treppen und Aborte, dann sur Versenig von
Blibableitern . . 31 800 —
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VI. Zum Unterhalte verlassenerKinderund armer Waisen bei
Privaten, dann in Waisen= und Rettungshäusern . 49 800—

9/Tit. 1. Zur Unterbringung schwachsinniger und epileptischer Kinder in
eutspreheuden Anstalten ... 5000—Tit. 2. Beitragzur aieneistitt“ dinkheim 1000—

Sonsiige Ausgaben auf Wohlthätigkeit.
Tit. 1. Unterstützung Armer außerhalb des Armenhauses 7100—
Tit. 2. Unterstützung armer, durch Elementarereiguisse bwichinigt

Familien . 2040
Tit. 8. Jahresbeitrag zur Did- Stiftung . 200--
Tit. 4. Beitrag für die Arbeiterkolonie Simonshof 500
Tit. 5. Zuschüsse an Vereine und Einrichtmngen zir Unterstützung

umherziehender Personen 3 000 —
Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur unterstübung

der mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach Art. 5
Abs. 4 des Gesetzes vom 3. Februar 1888 ——

Su##ur —VI 394 124 06

VII. Auf Straßen-, Brücken= und Wasserbau.
1¼ Beitrag zu den Distriktsstraßen 86 000
2 — — — — — – — — — — — —

31 — — — — — — — — — — — —

4 Bur gewöhnlichen Unterhaltung der Rheindämme 8 250 —
Summa Cap. VII 94 250 —

VIII. Uebrige Kreisausgaben.
1 Belohnung füt Erlegung von Naubthieren . 260——
2Ilntctftsttzunqdespfalzuchcn Feuerwehrverbandes lund

zwar zur Gründung, Ansrüstung und Bildung von Feuer-
wehren 1 500—

3 Zuschuß zu dem Pensionsvereine für pfälzische Kreisbe-
dienstete behufs Bildung eines Stammkapitales (l5. von
36 Naten) . 70()0—

4 Beiträge gemäß 8 30 des Vannufallversicherungsgesetzes 5012 73
Summa Cap. VIII 13772 73

IX. Allgemeiner Reservefond ......... 11749 92
Summa Cap. IX für sich

Summa der Kreis-AnsgabenL

22
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II. Abschnitt.

Areis-- Einnahm en.

Zuschüsse aus der Staatskasse.

A. Zuschüsse aus Centralfonds für Erziehung und Bildung.

Lateinschalen.
Tit. 1. Die auf speziellen Rechtstiteln undd Bewilligungen beruhendenFundationsbeiträge .

Tit. 2. Aus der Kreisschuldoiation ...

Tit. 3. Pensionen fü auieseirte Stidieilehrer und Sindieul hrersRelikten .

Summe § 1

Gewerblich technische Schulen
Summa § 2

Deutsche Schulen.

Tit. 1. Auf speziellen Rechtstiteln und Bewilligungen bernheude Fun.dationsbeiträge
Tit. 2. Leistungen für ständige Bauausgaben
Tit. 3. Budgetmäßige Kreisschuldotati
Tit. 4. Zur Ergänzung des Einkommens der Schullhrer nach dem

aufietieevom 10. November 1861 die früheren Kongrualergänzungs-zuschüsse
Tit. 5. Zur Aufbesserung des Einkommens der wirklichen Schullehrer,

der Verweser und weltlichen Lehrerinnen, sowie der Schulgehilfen.
Tit. 6. Zur Gewährung einer Zulage von je 90 „/ an alle Schul-

verweser, weltliche Lehrerinnen und Schulgehilfen 36 921 KA 31 k
Tit. 7. Zur Gewährung von Dienstalterszulagen nach den Willigungen

in den Budgets der XIX. und XXI. Finanzperiode für die wirk-
lichen Schullehrer à 90 MA nach 5, 10, 13, 15, 20 und je weiteren
5 Dienstjahren von der erstandenen Seminarschlußprüfung, dann für
die ständigen Verweser, weltlichen Lehreriunen und Verweserinnen
à 72 .K nach 5 und von 45 „K nach 10, 13, 15, 20 und je
weiteren 5 Jahren von dem bezeichneten Zeilumtte an gerechnet

650 477 A 93
Tit. 8. Zur Unterstützung dienstunfähiger älterer Schnlchre, die bereits

vor dem Entstehen der gesetzlichen Kreisvereine quiescirttworhen sind60

28501 f

203 947

1J7
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I 3Tit.9a)3uschnszaudenqesetzltchenKletsvetetuzur-Unterstützqu

dienstunfähig gewordener Schullehrer. 147 929 81
b) zur Belassung eines Drittels der zuletzt besesenen .

alterszulagen im Pensionsfalle . »f- —— —

c) zur Unterstützung der vor dem 1.Jannar * pensionirten
Schullehrer, Verweser, Hilfslehrer und weltlichen Lehrerimmen,Verweserinnen und Hilfslehrerinnen 5 600 —

Tit. 10. Unterstützungsbeiträge für Schullehrers Nelikten:
a) nach der in der XX. bezw. XXlll. Finanzperiode festgesetzten

Norm (240 K bezw. 300 K für eine Wittwe, 130.4 bezw.
150 K für eine Doppelwaise und 100 M. für gine einfache
Waise) .128732 A 26 N — —

b) zur Unterstützung der vor dem 1. Jannar 1896 **-
Lehrers-Relikten 3 000 —

D) für dürftige, dem nterstihungsaltertentwachsene #4bebrervaisn 2u000
Tit. 11. Zur Anordnung anßerordentlicher Schulisitationen 1715 —

Summa § 3: 821 903 K 50 392 693 (58
Summa Cap. 1 A: 821 903 K 5 ot

B. Zuschüsse aus Centralfonds für Industrie und Kultur.
Auf Landeskultur und landwirthschaftliche Interessen .. 2572—

C.Zuschisse aus16CentralfondsfürrWohlthätigkeit.1 — — — —

2 — —

3 Bupgetmäige Entschädigung derpfälzischen creieido für dennn
eines Drittels der Polizeistrafgelder 8571—

Summa E- j 403 836 58

II. Fnndations= und Dotationsbeiträge der Gemeinden — —

III. Zuschüsse aus sonstigen Einnahmsquellen.

Sd—

—

O#

Rheindammpacht bei den Hemshöfen krc. pro 1897
Pachtertrag der Rheindammgräsereeeeein:
Reko gnitionsgebühr des Josef Gaßmann, Pächters der

Germersheimer Fähre, für seine auf dem Hauptrheindamme
stehenden Gebände

Erkennungsgebühr des Matthäus Fischer und2 Kons orten
von Otterstadt für Errichtung von Feldbrennöfen bei der
Waldseer Dammüberfahrt.

Erkennungsgebühr des Matthäus Müller von Okterstadt
für Herstellung einer Ueberfahrt und einer Einladetelleam sogenannten Ellenbogen unterhalb Speyer

9 608 58
12 000 —

* l

227
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IUl.6 Erkennungsgebühr des Josef Gantner von Sondernheim
für Benützung des Hauptrheindammes als Fahrweg undmit der Nollbahn 2—

7¼ Erkennungsgebühr der Gemeinde Oppan für Erbauung
eines Färcher= und Dammwachthauses auf dem Haupt-
rheindamme 1—

8 Ertennungsgebühr der „VereinigtenSpeyerer Ziegel-
werke“ in Speyer für Benützung eines Streifens der
äußeren Dammböschung oberhalb km 0,5 der Rheindamm=
eintheilung als Lagerplaz . 20—

9 Erkennungsgebühr des Emil Metzuer in Frankenthal für
Anlage einer Nohrwasserleitung quer durch den Rheindamm
bei km 11,7 in der Gemarkung von Oppan 1

10 Erkennungsgebühr der Gebrüder Ginlini in Ludwigs.
hafen a. Rh. für Benützung des Hauptrheindammes bei
Aulage eines Industriegeleises . . 5—

11 Erkennungsgebühr für Herstellung einer Dammscharte
und für Benützung eines Theiles der Rheindammböschung
bei Anlage eines Industriegeleises unterhalb des Speyerer=
hafens . 30 —

12 Erkennungsgebühr für Aulage. einer Dammscharte beim
Fabriketablissement der Firma J. Himmelsbach unterhalb
Speyer 10—

13 Erkennungsgebühr für Herstellung einer Dammscharte
beim Fabriterablissement der Firma F. Kirrmeier unter-halb Speyer . . ä-

Ctmmm Cap Ill 21 700 58

IV. Kreisumlage zu 38,5 Prozent

von der Steuerprinzipalsumme von 3 555 148 A. 26 nach Abzugvon ½% für ungiebige Posten im Nettobetrage vd0o. 1 364 169 65

V. Aktivreste der Kreisfonds früherer Jahre . 59 004 19
Summa der K- Ernahen 184·t 7I
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Nr. 8601.

Abschied für den Landrath der Oberpfalz und von Regensburg über dessen Verhandlungen in
den Sitzungen vom 9. bis 21. November 1896.

Im N-amen Seiner Mojestät des Königs.

Zlitpol!
von Gottez Gnaden Höniglicher Prinz von Hayern,

Regent.
Wir haben Uns über die von dem Landrathe der Oberpfalz und von Regensburg in

seinen Sitzungen vom H. bis 21. November 1896 gepflogenen Verhandlungen Vortrag
erstatten lassen, und ertheilen hierauf folgende Entschließungen:

J.

Abrechnung über die Fonds der Kreisaustalten und über die Kreisfonds
für das Jahr 1895.

Die gemäst Art. 15 lit, b und c des Landrathsgesetzes vom 28. Mai 1852 dem

Landrathe vorgelegten Rechnungen über die Kreisfonds und Kreisanstalten für das Jahr 1895
wurden von demselben ohne Erinnerung anerkannt und deren Hauptergebnisse durch das
Kreis-Amtsblatt bereits veröffentlicht.

II.

Stenerprincipale für das Jahr 1897.
Die Stenerprincipalsumme des Regierungsbezirks der Oberpfalz und von Regensburg

beträgt für das Jahr 1897: 2285.516 „X, wovon ein Stenerprozent auf 22 855-4 16 J
sich berechnet.

III.

Kreis-Ausgaben und Kreis-Einnahmen für das Jahr 1897.
Dem von dem Landrathe geprüften Voranschlage der Kreis-Ausgaben und Kreis-Ein-

nahmen ertheilen Wir in den in der Beilage enthaltenen Sätzen Unsere Genehmigung.

IV.

Auf die bei Prüfung des Voranschlags erfolgten besonderen Anträge und Beschlüsse
des Landrathes ertheilen Wir nachstehende Entschließungen:
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1. Der Landrath hat beschlossen, daß die durch Nichtabhaltung der Kreisthierschau im
Jahre 1897 frei gewordenen 6 000J4der Regierung zur Verfügung zu stellen sind, damit
hieraus in erster Linie Landeskultur und Kulturunternehmungen überhaupt und in zweiter
Linie die Viehzucht bedacht werden.

Diesem den landwirthschaftlichen Interessen des Kreises förderlichen Beschlusse ertheilen
Wir Unsere Genehmigung.

2. Dem Beschlusse des Landrathes, daß der Verleihung der staatsdienerlichen Rechte
an den Vorstand der Kreis-Taubstummen-Erziehungs- und Unterrichts-Anstalt in Regensburg
Johann Döring zuzustimmen sei, haben Wir bereits unter Verleihung dieser Rechte
an den Genannten Unsere Genehmigung ertheilt.

3. Den Beschlüssen des Landraths und bezw. des vom Landrathe zur Beschlußfassung
ermächtigten ständigen Landrathsausschusses vom 14. und 20. November v. Is., bezw.
21. Jannar l. Is. wegen der Um= und Erweiterungsbauten in der Männer= und Frauen-
abtheilung der Kreisirrenanstalt, wegen der zu Bau= und Arrondirungszwecken erforderlichen
Grunderwerbungen für dieselbe, wegen vorschußweiser Deckung der erwachsenden Kosten
durch Einzehrung von Vermögensbestandtheilen der Kreisgemeinde gegen Refundirung und
Verzinsung, und wegen endgiltiger Bestreitung des bezüglichen Gesammtaufwandes durch ein
Kreisanlehen ertheilen Wir — soweit das Kreisanlehen in Frage kommt, vorbehaltlich
der gesetzlichen Ermächtigung gemäß Art. 15 lir. f Abs. 2 des Laudrathsgesetzes — hiemit
gerne Unsere Genehmigung.

Wir genehmigen ferner, daß auf Grund der Beschlüsse des Landraths vom 20. No-
vember v. Is. und des ständigen Landrathsausschusses vom 24. Februar l. Is. wegen
Ermäßigung des Zinsfußes für das Kreisanlehen vom Jahre 1880 ohne Aenderung der
gesetzlichen Tilgungsfrist die geeigneten Einleitungen getroffen werden.

4. Der Landrath hat beschlossen, die Vorlage der Staatsregierung, wonach die Mittel
für die Schaffung von drei Professorenstellen an den k. Nealschulen des Regierungsbezirkes
nach Maßgabe des Gehaltsregulativs für die pragmatischen Staatsdiener mit 2 340 M,
dann der Bedarf für die Gehaltsgleichstellung der Assistenten an der Kreisrealschule Regensburg,
sowie des Gesammtlehrpersonals an den k. Nealschulen Amberg, Neumarkt und Weiden nach
den für das Lehrpersonal der staatlichen Anstalten maßgebenden Normen, wie und soweit
das betreffende Lehrpersonal pensionsberechtigt ist, vom 1. Jannar 1898 an aus Kreisfonds
zu beschaffen sind — aber nur in dem dermaligen Bestande dieser Anstalten — anzunehmen

unter den Bedingungen, daß als Termin der llebernahme der Pensionen auf Staatsfonds
statt des 1. Jannar 1897 der 1. Juli 1896 festgesetzt werde und daß der bideherige
Pensionsfond für Realschulen zur freien Verfügung der Kreisvertretung verbleibe.
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Wir genehmigen diesen Beschluß und beauftragen das k. Staatsministerium des
Innern für Kirchen= und Schulangelegenheiten, die hienach veranlaßten weiteren Einleitungen
zu treffen, behalten Uns aber bezüglich der Festsetzung eines früheren Zeitpunktes für den
Ucbergang der Pensionslast auf die Staatskasse Alles Weitere ausdrücklich vor und werden
es seinerzeit dem Landrathe anheim geben, die gestellte Bedingung fallen zu lassen, wenn
ein früherer Uebergang als zu dem von der Staatsregierung vorgesehenen Zeitpunkte un-
thunlich sein wird.

5. Dem von dem Landrathe gefaßten Beschlusse, den Assistenten der Kreisrealschule
Negensburg vom 1. Jannar 1897 ab die nachgesuchte Gleichstellung mit den Gymnasial-
assistenten zu bewilligen, ertheilen Wir Unsere Genehmigung.

6. Zu dem Kreiofondszuschusse für die Nealschule Nenmarkt wiederholen Wir den im
Abschnitt IV Ziff. 2 des vorjährigen Landrathvabschiedes gemachten Vorbehalt.

Indem Wir dem Landrathe gegenwärtigen Abschied ertheilen, sprechen Wir seiner
opferwilligen und ersprießlichen Förderung der Interessen des Kreises Unsere wohlgefällige
Anerkennung aus und versichern ihn neuerdings Unserer Huld und Gnade.

München, den 25. April 1897.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Dr. rhr. v. Riedel. 4rhr. v. Feilihsch. L#r. v. Londmann.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General-Sekretär:

Ministerialrath v. Kopplstätter.
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Aebersicht
ber Kreis-Ausgaben und Kreis-Ginnahmen des Aegierungs-
bezirkes der Oberpfalz und von Regensburg für das Sahr 1897.

Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

K44
.

I. Abschnitt. T
I

Kreis-Ausgaben ·

l. Auf Erhebung und Verwaltung der Kreis-Einnahmen . 13 057 15
Summa Cap. 1 sir sch.

II. Bedarf des Landrathes.
1 Diäten und Reisekosten derLandrathsmitglieder . . .. 2500 —

2 Dlüäten und Neisekosten der Mitgolieder des Vandraths-ausschusses .... 400
3| Regiekosten . .... 1000—

Summa Cap.ll 3900--·

Ill. Auf Erziehung und Bildung
1 Deutsche Schnlen.

Tit. 1. Ständige Bezüge des Lehrer-Personals:
a) aus fundationsmäßigen Reichnissen des Staatsärars. 8 898 26
b) aus der Kreisschuldotation. 41 469 87

P) Anschlag der ärarialischen Dienstwohnungen iid Jierigtiude3 K 5 /3
it. 2. Gehaltsergänzungszuschüsse:

a) im Allgemeinen zum Vollzuge des Schuldotationsgesetzes vom
10. November 1861 einschlüssig der früheren Kongrual-Ergänz=
ungs-Zuschüsse (Cap. 1 § 3 Tit. 4 der Einnahmen) .

b) zur Aufbesserung des unzureichenden Einkommens des gesammten
Lehrpersonals in der bisherigen Weise aus Centralfonds

) zur Gewährung einer Zulage von je 90 .X an alle Verweser
und Schulgehilfen, sowie an die weltlichen Lehrerinnen ein-
schlüssig der Verweserinnen und Hilfslehrerinnen 33 840 4.— Jd) zur Aufbesserung des Lehrereinkommens aus nnt7

e) zur Aufbessernug des Minimalgehaltes jener Lehrstellen, mit
welchen Dienstgründe nicht verbunden sind, sowie zur Auf-
besserung jener Lehrstellen, welche zwar mit geringfügigen Dienst-
gründen versehen sind, aber keinen oder nur einen geringen
Ertrag abwerfen, von 810 .X auf 900 .KX aus Kreisfonds

960 720

118220

23 057

32 000

l-

0

25
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Vortrag FestgesegterBetrag
4

III. Tit. 3. Dienstalterszulagen:
a) aus Centralfonds nach den Willigungen in den Budgets der

XIX. und XXI. Finanzperiode für die wirklichen Schullehrer
à 90 „XA nach 5, 10, 13, 15, 20 und je weiteren 5 Dienst-
jahren von der erstandenen Seminarschlußprüfung, dann für
die ständigen Verweser, weltlichen Lehrerinnen und Verweserinnen
à 72 X nach 5 und von je 45.4 nach 10, 13, 15, 20 und
je weiteren 5 dahren von dem bezeichieirn 5 eiapuntte an
gerechnet 0 4—53b) aus Kreisfonds

Tit. 4. Beiträge zur Halung von Schulgehilfen:
a) im Allgemeinen:

aa) aus fundationsmäßigen Reichuissen ddes Staatsärarsbb) aus der Kreisschuldotation
b) Naturalverpflegungsbeiträge
D) zur Beschaffung von Aushilfen an Stelle des zu militärischen

Uebungen einberufenen Lehrpersonals
Tit. 5. Besondere Remnnerationen und unterstütungen für das aktive

Lehrerpersonal:
a) Remnnerationen
b) Unterstützungen

Tit. 6. Allgemeine Beiträge au Schultassen:
a) aus fundationsmäßigen Reichnissen des Staatsärars
b) — — — — — — —

Tit. 7 Beiträge zur Realexigenz der Schulen und zu Schulhaus-
neubauten:

a) Realexigenzbeiträge:
aa) aus fundationsmäßigen Neichiissen ddes Staatsärars
bb) aus der Kreisschuldotation. . .

b) zum Unterhalte von Schulhäusern
D) zu Schulhausnenbauten

Tit. 8. Ständige Bauausgaben.
Tit 9. Prüfungs, und Aufsichtskosten:

a) Diäten der Distriktsschulinspektorenfür die Vornahme der ordent-

lichen und außerordentlichen Schulvisitationen, ddannufürVormu-larpapiere
b) für den öaa) Gehbb) —ip

c) Diäten und Neisekosten
Tit. 10. Pensionen und Alimentationen:

a) zur Unterstützung dienstunfähiger älterer Schullehrer, die bereits
vor dem Entstehen der gesehlichentKreisvereine Mieseht waren:aa) aus Centralsfonds 270 A—

bb) aus Kreisfonds . ........

53
3 875

24 400

1500

135
8 600

9878

674
34

28 000

289

9 500

3 360
420

1440

23

15
40
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Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

4

III. b) zur Unterstützung des dienstunfähig gewordenen Lehrpersonals
und zwar:

aa) Zuschuß an den gesetzlichen Kreisverein zur Unterstützung

dienstunfähig gewordener Schullehrera) aus Centralfonds 0 240 —.
6) aus Kreisfonds:

1. im Allgemeinen 35 760 —
2. zur Bildung höherer Pensionsklassen und zur
Gewährung von Zulagen auf Grund der Allerhöchst
genehmigten Landrathsbeschlüsse 18 320—

bb) Zur Belassung eines Drittels der zuletzt bezogenen
Dienstalterszulagen im Pensionsfalle aus Centralfonds

2 862 —1 — —

c) zur Unterstützung der vor dem 1. Jannar 1396 peu-
sionirten Schullehrer, Verweser, Hilfslehrer und welt-
lichen Lehrerinnen, Verweserinnen und Dilfolehrerinnenaus Centralfonds . 3200 —

c) Unterstützungsbeiträge für Schullehrers-Nelikten:
aa) aus Centralfonds:

a) nach der in der XX. und bezw. XXIII. Finanz-
periode sestgesetzten Norm (240.A bezw. 300 M. für
eine Wittwe, 130 K bezw. 150 K für eine
Doppelwaise und 100 A für eine einfache Waise)

73974 4 — — —

6) zur Unterstützung der vor dem 1. Januar 1896 zu-
gegangenen Lehrers-Relikten .... 2000—

7) für dürftige, dem l#nersibimgenlter entwachsene
Lehrerwaisen ...· 2000 —

bb) ans Kreisfonds:
a) im Allgemeinen . . 399 60

für besonders dürftige Schullehrers- Wittwen 686 —
4) Zuschuß an die besondere Schullehrer-Wittwen= undWaisenkasse

des Kreises 10 000 —

e) Pension der Kreisschiufbettrs. Wittwe Zitelsberger in
Regensburg 888 —

1) Pension der Relikten des Kreisschnlinspektors Sterner in
Regensburg 1 413 60

Tit. 11. Unterstüliungen für dürftige Schulamtszöglinge und Schul-
praktikanten:

a) für dürftige Schulamtszöglinge 4000 —
b) für dürftige Schulpraktikanten 1 000 —

Tit. 12. Uebrige Ausgaben:
a) zur Förderung der Distrittsschulbibliotheken für diedortiduns

der Schullehrer — —
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Festgesetzter
Cap. 8 Vortrag Betrag

; Jst-J

III. 1 b) zur Organisation von Schullehrer-Fortbildungskursen (Konferenz-
- bezirken) 600 —

! ID) zurBestreitung der Absentengelder, mit welchenenhelne Schuen« nochbelastctut. . 291 60
13. Nesekwefen für die deutschen Schulen .. 390951

; Summa § 1: 440 r5V 57233 56

2 Progymnasien und Lateinschulen ..... —

Sinnnta§2 — —

3 Taubstummen-Anstalten.

"„ Tit. 1. Dotationsbeitrag an die Kreis-Taubsiummen. Anstalt in Negens-burg · 14 100—
Tit. 2. Freiplätze für Zöglinge:

a) in der Taubstummen-Anstalt in Regensburg 5000 —
b) in der Privat-Taubstummen-Anstalt in Zell .. 1548 —

Summa § 3 20648

4 Blinden-Institnte.
" Tit 1. Dotationsbeiträge — —

Teit. 2. Freiplätze für Zöglingeim Central-Blinden-Justitute in Minchen 720—
1 Summa § 4 720—

1 5Anstalten für krüpvelhafte Kinder." Tit. 1. Dotationsbeiträge —

Tit. 2. Freiplätze für Zöglinge in derEkzichuigbausialt uu rüppel
hafte Kinder in München 2 160|—

1 Summa z 2160 —
i .

«6 Unterrichts= und Erzie hungsanstalten speziell für die weib-
liche Jugend.
Tit. 1. Justitut der armen Schulschwestern in Amberg 600 —
Tit. 2. Unterstützung der Arbeitslehrerinnen auf dem Laude 6 900 —
Tit. 3. Dem Pensionate im Kloster der Salesianerinnen inPielenhosfen 348 —

Summa § 6 7848 —

7¼¾¼ Soustige Unterrichts= und Erziehungsanstalten .. —- —
Summa 8 7 — —

«8 Kreisstipendien für Studirende an Universitäten und
« Gymnasien ........ . —- —

Snnnna F — —

23
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Festgesetzter
Cap. 8 Vortrag etrag

 #

III. 9 Uebrige Ausgaben.
Tit. 1. Zur Erhaltung von Kunstdenkmälern und Alterthümern 300 —
Tit. 2. Für den historischen Verein der Oberpfalz und von Regensburg 515

"/ Tit. 3. Beitrag an die Bibliothet in Regensburg aus der Kreis, —
schuldotation · 686—

« Tit. 4. — — — — — —

Tit. 5. Beiträge an sonstige Vereine, Justitute und Saumungen.
a) an das Germanische Museum in Nürnberg . . 90—
b)andasbotamschanstttutmNegensbtnq. 170
c) an den naturwissenschaftlichen Verein in Regensburg 170 —

i cumma§ 9 1931—
l

«10Geiveiblicherlliitcrrich
Tit. 1. Zuschuß zu den Kosten der Industrieschulen — —
Tit. 2. Realschulen und zwar: —

a) Kreisrealschule Regensburg: einschließlich von 977 A 154Zuschuß aus Staatsfonds) .......... 63 800 —

b) Uebrige Realschulen und zwar:Amberg · 21 000 —
Neumarkt. 15 000 —
Weiden 12 000 —

Tit. 3. Allgemeine gewerbliche Fortbildungsschulen:
für den gewerblichen Fortbildungsunterricht überhaupt 1200 —

Tit. 4. Beitrag zur gewerblichen Fachschule in Regensburg 1000 —
Summa 8 W# 114 000 —

11 Landwirthschaftlicher Unterricht.Tit. — — — — — —

Tit. Landwirthschaftliche Winterschulen . 3000—
Tit. 3. Landwirthschaftliche Fortbildungsschulen überhaupt . 2230:

Summa §* 11 5230 —

12 Uebrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirth-
schaftlichen Unterricht.
Tit. 1. Diäten und Reisekosten der Prüfungskommissäre ... 350—
Tit2PeiiiioiieiiiiiidOlltiiieiitatioiiuifiirdieiiitiiiisahiqrihrer an

Real= und Landwirthschaftsschulen und für Recclikten solcher*Lehrer 24 600—
Tit 3. — — — — —

Tit. 4. Stipendien ffürStudirende, Schüler und Eleven der landwirth=
1 schaftlichen und Realschulen, dann der landwirthschaftlichen und ge-l werblichen Fortbildungsschulen 2 000 —

— I#s 26 950 —
Summa Cap. III: 440 946 4 — J 750 720 66
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Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

—l

IV. Auf Industrie und Kultur.

1 9 Industrie.
Tit. — — — — — —

Tit. Beitrag zur Handels- und Gewerbetammer 1 000 —

2 Auf Kultur.
Tit. 1. Auf Landeskultur und landwirthschaftliche Interessen überhaunt 3 000—
Tit. 2. Für Kulturunternehmungen überhaupt 1 000—
Tit. 3. Beitrag zu den Kosten eines Kulturlechnikers . 2340—
Tit. 4. Für sonstige Zwecke und zwar:

a) Beitrag zur Hebung der landwirthschaftlichen Viehzucht .. 3 500 —

b) zu Prämien für den erfolgreichen Besuch des Dtbbeichlag.
mnterrichtts 360—

) für den landwirthschaftlichen unterricht 500 —
d) Beitrag' zur Förderung der Fischzucht 500—
e) Beitrag für den Kreisfischereiverein 800—
s) für Hebung der Pferdezucht 1 000 —
) für Förderung des Obstbaunes 500—
h) für Hebung der Geflügelzucht 100 —
i) für Hebung der Bienenzucht ...... 200I:

SnnmmCap.lV 14 800 —

V. Auf Gesundheit.

1 Remnnerationen für praktische Aerzte in armen Gegenden 11 000 —
3 Beiträge zur Sustentation von Distriktsthierärzten 800 —

Summa Cap. . 11 800 —

VI. Auf Wohlthätigkeit.
1 —. — — — — — — — —

Kreisirrenanstalt.
Tit. 1. Für den Betrieb einschließlich der Bannuterhaltungskosten 38 000—
Tit. 2. Verzinsung und Tilgung des Kreisaulehens:

) Annnität nach dem Tilgungsplan .. .. 28 810 —
b) Provision für Einlösung der verloosten Obligationen und

Conpons zu /% (Verloosungsbetrag 6 500 AK — 7.
Coupons 22 310 MA— J) 75—
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Festgesetzter
Cap. Vortrag etrag

4—4

VIhSoôstige Krankenanstalten.
Tit. 1. Der Maximiliansanstalt in Nürnberg 215—
Tit. 2. Der Privat-Augenheilaustalt des Dr. Stör inNegensburg 600 —
Tit. 3. — — —

Tit. 4. Zuschuß anldie Dr. Bru vonber sche Privat= Augenheilanstalt
in Regensburg 300 —

Tit. 5. Für die orthopädische Anstalt des 2 Franewerei
zum rothen Krenz in München . 200 —

4 Beiträge an die Diakonissen austalt in Neuendettelsan 250 —
5 Für Gebäranstalten:

a) in München (inwversttäls= Franenkliuih 650
b in Regensburg . 2330 —

6 — — — — —

7 4) 1. Beitrag andieKretinenanstalt in Oberlanterhofen 2 160
2. Beitrag ebendahin für Unterbringung blödsinnigerweiblicher Irren 500 —

b) Beitrag an die M astalt für scwachstunite Mädchen
in Holnstein 1 440 —

c) Beitrag an die Wohlthätigkeits- lund Pflegeanstalt in
Reichenbach

1. für 20 halbe Freiplätze à 1354 = 2700 4 3000 —
2. für Unterhaltung des Arztes 300 Al

8 Ausgaben für verwahrloste und verlassene Kinder:
Beitrag zu den Rettungsanstalten:

a) für Knaben in Burglengenfeld zum Betriebe der Anstalt 10 000—
b) für Mädchen in Ettmannsdorf . 480t)—

9 Unterstützung gemeindlicher lund distriktiver rmenpflegen:
Unterstützung an Private zum Unterhalte ihrer Angehörigen in der

Kreisirrenanstalt 1 500 —
10 — — — — — — — —

11 — — — — — — — — —

12 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung der
mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach Nrt. 5 AAbsdes Gesetzes vom 3. Februar 1888 . 26 207 50

13 Beitrag aun die Arbeiterkolonien . 500 —
Eu### E VI 121 537 50

VII. Auf Straßen-, Brücken= und Wasserban.

1 a) Beiträge für Distrittsstraßen undwichtige Ver-bindungswege . 51 500 —
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Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

M 2

VII. 1 b) zur Unterstützung von Distriktsgemeinden, welche
Distriktsbautechniker aufstellen ....... 10 800 —

· c) Untustützunqsvctcin für das Straßenwärter-
personal ·.·...... 200 —

2 Fur den üferschutz u Fisen, welche der Schiff= und
Floßfahrt dienen, nach2# des Ges. vom 28. Mai 1852 22000—

3 Beiträge zu uuache nnd Wanubautut welche den
Gemeinden obliegen . 2500——

Summa — Wi 87 000 —

VIII. Uebrige Kreis-Ausgaben.

1 Zur Hebung bestehender und Gründung neuer Feuer-
wehren, dann zum Autaufe von Feuerlöschgeräthschaftenfür arme Gemeinden. 2000 —

2 Beiträge gemäß 5 des mm sallverfichernngegesetzes . 3702 42
Sun### — 5702 42

IX. Allgemeiner Reservefond. .......... 16 984 59
Summa Cap. IX für sich .· *

Summa der Kreis-Ausgaben031 502 52

II. Abschnitt.

Kreis-Einnahmen.
J. Zuschüsse ans der Staatskasse.

A. Zuschüsse aus Centralfonds für Erziehung und Bildung.

1¼ Lateinschulen.

Tit. 1. Die auf speziellen Nechtstileln“ und Bewilligungen beruhendenFundationsbeiträge . — —

Tit. 2. Aus der Kreisschuldotation —

Tit 3. Pensionen für Mieseirte Sudieilehrer und SudienlehrersReliklten . .. — —

Summa § 1 — —
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Festgesetzter
Cap. Vortrag etrag

s———

J. 21 Gewerblich-technische Schulen.
s Zuschuß an die Kreisrealschule in Regensburg .... 977 15

Summa § 2 977 10

3 Döntsche Schulen.« Tit. 1. Auf sezbele Rechtstiteln und Vewilligungen. beruhende Fun.kasbnalulksben . . . 1950421

Tit. 2. Leistungen für ständige Bauausgaben 289 —
Tit. 3. Budgetmäßige Kreisschuldotatin 69 446 56

· Tit. 4. Zur Ergänzung des Einkommens der Schullehrer nach dem
Ü Gesetze vom 10. November 1861 die früheren Kongrualergänzungs-
i äuschüsse . 36 659 63

Tit. 5. Zur Aufbesserung des Einkommens der wirklichen Schullehrer,
"/ der Verweser und weltlichen Lehrerinnen, sowie der Schulgehilfen 118 220 01

I Tit. 6. Zur Gewährung einer Zulage von je 90 .X an alle Schul-
verweser, weltliche Lehrerinnen und Schulgehilfen 33 840 MA.— — —

 DTeit. 7. Zur Gewährung von Dienstalterszulagen nach den Willigungen
1 in den Budgets der XIX. und XXI. Finanzperiode für die wirk-

lichen Schullehrer à 90 A nach 5, 10, 13, 15, 20 und je weiteren
5 Dienstjahren von der erstandenen Seminarschlußprüfung, dann für

" die ständigen Verweser, weltlichen Lehrerinnen und Verweserinnen
à 72 K nach 5 und von 45 K nach 10, 13, 15, 20 und je weiteren

"„ 5 Jahren von dem bezeichneten Zeitpunkt an gerechnet 330 000 M+ 4 — —
Tit. 8. Zur Unterstützung dienstunfähiger älterer Schullehrer, die bercits

„ vor dem Entstehen der gesetzlichen Kreisvereine quiescirt worden sind
6 270 4 — — —

Teit. 9. a) Zuschuß an den gesetzlichen Kreisverein zur Unterstützung
- dienstunfähig gewordener Schullehrer 80 240 —

"„ b) zur Belassung eines Drittels der zuletzt bezogenen Dienst-
" alterszulagen im Pensionsfalll 2 362-4 — — —
n D) zur Unterstützung der vor dem 1. Jamnar. 1896 pensionirten

Schullehrer, Verweser, Hilfslehrer und weltlichen Lehrerinnen,Verweserinnen und Hilfslehrerinnen 3200 —
Tit. 10. Unterstützungsbeiträge für Schullehrers=Nelikten:

a) nach der in der XXN. bezw. XXIII. Finanzperiooe festgesetztenNorm (240 4 bezw. 300 „X für eine Wittwe, 130 .4 bezw.
150 K für eine Doppelweise und 100 .( für eine SunsacheFSeis73 — — —

b) zur Unterstützung der vor dem 1. danuar 1896 Prgelgenes
Lehrers-Relikten 2 000

c) für dürftige, dem unterstützungsaller entwachsene behrriwasser 2000 —
Tit. 11. Zur Anordnung außerordentlicher Schulvisitationen 1 715—

Summa § 3: 440 946.4. — J 333 274 41

1 Summa Cap. I A: 440 946.4—.„ 5
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Festgesetzter
Cap. S Vortrag Betrag

4—½Z4

I. 3B. Zuschuß aus Centralfonds für Industrie und Kultur.

Auf Landeskultur und landwirthschaftliche Interessen überhaupt. 2572 —
Summa Cap. INI336 823 56

II. Fundations= und Dotationsbeiträge der Gemeinden — —

III. Zuschüsse aus sonstigen Einnahmsquellen.

Zuschuß aus den Jahreszinsen des Maximilians= difs- und Kreis-Getreide-Magaziusfonds für Schulhausbauten 8 575—

IV. Kreisumlage zu 29 Prozent
von der Stenerprinzipalsumme von 2 285 516 A — J nach Abzug

von 1½% für Rückstände und Nachlässe im Nettobetrage von 652 857 64

V. Aktivrest der Kreisfonds früherer Jahre — . 33246 32
Summa der Kreis-Einnahmen 031 502 52
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Nr. 8087.

Abschied für den Landrath von Oberfranken über dessen Verhandlungen in den Sitzungen
vom 9. bis 20. November 1896.

Im MNamen Seiner Majestät des Königs.

Tuitpo I),
von Gotteg Gnaden Königlicher Prinz von Sayern,

Begent.
Wir haben Uns über die von dem Landrathe von Oberfranken in seinen Sitzungen

vom 9. bis 20. November 1896 gepflogenen Verhandlungen Vortrag erstatten lassen, und
ertheilen hierauf folgende Entschließungen:

J.

Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und über die Kreisfonds für
das Jahr 1895.

Die gemäß Art. 15 lit. b und c des Landrathsgesetzes vom 28. Mai 1852 dem

Landrathe vorgelegten Rechnungen über die Kreisfonds und Kreisanstalten für das Jahr 1895
wurden von demselben ohne Erinnerung anerkannt und deren Hauptergebnisse durch das
Kreis-Amtsblatt bereits veröffentlicht.

II.
Steuerprincipale für das Jahr 1897.

Die Stenerprincipalsumme des Negierungobezirks Oberfranken beträgt für das Jahr 1897
2 496 168 98 J, wovon ein Stenerprozent auf 24961/68 J sich berechnet.

III.

Kreis-Ausgaben und Kreis-Einnahmen für das Jahr 1897.
Dem von dem Landrathe geprüften Voranschlage der Kreis-Ausgaben und Kreis-Ein-

nahmen ertheilen Wir in den in der Beilage enthaltenen Sätzen Unsere Genehmigung.

IV.

Auf die bei der Prüfung des Voranschlags gefaßten Beschlüsse und gestellten Anträge
des Landraths ertheilen Wir nachstehende Entschließungen:
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1. Den Beschlüssen des Laudrathes bezüglich der Aufbesserung des Einkommens der
wirklichen Schullehrer in den in Art. 3 Abs. I Ziff. 2 des Schulbedarfsgesetzes vom
30. November 1861 bezeichneten Gemeinden um jährlich 60 -, sowie bezüglich der Fort-
gewährung der den Schulverwesern bewilligten bisherigen Zulagen aus Kreisfonds bis zu
deren definitiver Anstellung und der Einstellung der diesbezüglichen Beträge in das Kreis-
budget ertheilen Wir gerne Unsere Geunehmigung.

2. Der Landrath hat den Antrag auf Verstaatlichung der Realschulen erneuert und
mit demselben den Antrag auf Verstaatlichung der Progymnasien verbunden, zugleich aber
beschlossen, die nöthigen Mittel für 4 Professoren an den Realschulen in Oberfranken vom
1. Jannar 1898 an mit zunächst 3 120 /4 für diese 4 Beförderungen unter der Be-
dingung zu bewilligen, daß der Staat alle vom 1. Jannar 1897 an neu sich ergebenden
Pensionen an sämmtlichen Nealschulen übernimmt und daß der vom Kreise angesammelte
Pensionsfond dem Kreise verbleibt, ferner die Pensionsberechtigung der Realschul-Assistenten
in Kronach und Kulmbach nach Maßgabe der Vorschriften lit c Ziff. la der Verordnung
vom 26. Juni 1894 unter der Bedingung anzuerkennen, daß, wenn der Kreis wider
Erwarten solche Pensionen zahlen müßte, die Zahlung auf Rechnung der diesen beiden Neal-
schulen gewährten fixen Kreiszuschüsse erfolgen würde, endlich Gehaltserhöhungen für die
Assistenten an den Realschulen in Kronach und Kulmbach aus Mitteln des Kreises ab-
zulehnen, da für diese Anstalten fixirte Zuschüsse aus Kreismitteln geleistet werden.

Den Anträgen auf Verstaatlichung der Realschulen und Progymnasien vermögen Wir
nicht stattzugeben, genehmigen aber den weiter gefaßten Beschluß und beauftragen das k. Staats-
Ministerium des Innern für Kirchen= und Schul-Angelegenheiten, die hienach veranlaßten
weiteren Einleitungen zu treffen.

3. Dem Beschlusse des Landrathes, den bisherigen Kreiszuschuß für die Realschule in
Kronach von 9 000Xauf 12 000-X zu erhöhen, ertheilen Wir gerne Unsere Ge-
nehmigung.

4. Der Bitte des Landrathes um Erhöhnng des Dotationszuschusses für die Volks-
schulen aus Centralfonds vermögen Wir mit Rücksicht darauf, das der Kreis Oberfranken
bereits eine solche Erhöhung nach dem außerordentlichen Etat des Staatsbudgets genießt
und eine anderweitige Regelung der Dotationszuschüsse an die einzelnen Regierungsbezirke
vor der in Instruktion befindlichen Revision des Schulbedarfsgesetzes vom 10. November 1861
nicht zweckmäßig erscheint, zur Zeit eine Folge nicht zu geben.

5. Den vom Landrathe geäußerten Wunsch bezüglich der Vornahme von Aenderungen
au der Ferienordnung für die Landschulen unterstellen Wir der Erwägung des zuständigen
Staatsministeriums des Innern für Kirchen= und Schul-Angelegenheiten.

24*
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6. Der vom Landrathe beschlossenen Abänderung der Satzungen der Kreisirrenanstalt
haben Wir Unsere Genehmigung bereits ertheilt. Desgleichen genehmigen Wir die
übrigen hinsichtlich der Kreisirrenanstalt vom Landrathe gefaßten Beschlüsse.

Indem Wir dem Landrathe gegenwärtigen Abschied ertheilen, erkennen Wir neuerdings
seine eifrige Förderung der Kreisinteressen wohlgefällig an und versichern denselben Unserer
Huld und Gnade.

Müunchen, den 16. April 1897.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Dr. rhr. v. Riedel. Frhr. v. Feilitzsch. Dr. v. Landmann.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General- Sekretär:

Ministerialrath v. Kopplstätter.
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135

der Kreis-Nuogaben und Kreisd-Einnahmen des Regierungs-
bezirkeo von Cberfrankien für das Jahr 1897.

Festgesetzter
Cap. Vortrag etrag

4

I. Abschnitt.

Kreis- Ausgaben.
J. Auf Erhebung und Verwaltung der Kreis-Einnahmen 14 726 40

Summa Cap. •+ fl I

II. Bedarf des Landrathes.

1 Diäten und Reisekosten der Landrathsmitglieder 3250—

2 Diäten und Neisekosten der*! Mitglieder des Landruth-,Ausschusses 300—
3|Regiekosten 1000—

— Er n 4550 —

III. Auf Erziehung und Bildung.

1 Deutsche Schulen.
Tit. 1. Ständige Bezüge des Lehrerpersonals:

a) aus fundationsmäßigen Reichnissen des Staatsärars 10 264 29
b) aus der Kreisschuldotation 16 31557
c) Anschlag der ärarialischen Dienstwohnungen und Dienstgründe

— 4— — —

Tit 2. Gehaltsergänzungszuschüsse:
a) im Allgemeinen zum Vollzuge des Schuldotationsgesetzes vom

10. November 1361 einschlüssig der früheren Kongrual-=Ergänzungs-Zuschüsse (Cap. 1 § 3 Tit. 4 der Einnahmen) 117 490 79
b) zur Aufbesserung des unzureichenden Einkommens des gesammten

Lehrpersonals in der bisherigen Weise aus Centralfonds 141 001 32
c) zur Gewährung einer Zulage von je 90 KX an alle Verweser

und Schulgehilfen, sowic an die weltlichen Lehrerinnen einschlüssig
der Verweseriunen und Dlsalesteriuen 41 850AKN.– — -d) zur Aufbesserung des Lehrereinkommens aus Kreisfonds:
an) in den in Art. 3 — Ziff. 3 des Schuldotationsgesetzes be-

zeichneten Gemeinden und zwar der wirklichen Schullehrer auf
850 M., der Verweser und weltlichen Lehrerinnen auf 680./K 69 65713
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Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

4 i

llLl bb) in den in Art. 3 Abs. 1 Ziff. 2 des Schuldotationsgesetzes
bezeichneten Gemeinden auf 1000 MA 8 415 76

c) Gehaltsaufbesserung für das unter aa und bb nicht berück-
sichtigte Lehrerpersonal und zwar von:)4 für die wirklichen Lehrer 17.500—466 ¾ für die Verweser 1 840—

50 AX für die weltlichen und klösterlichen Lehrerinnen 3 650
ach) zur Aufbesserung des Einkommens der wirklichenSchul-

lehrer in denin Art. 3 Abs. 1 Ziff. 3 des Gesetzes bezeichneten
Gemeinden auf 910 4 41 738 23

ee) zur Aufbesserung des egen der wirklichen Schullehrer
in den in Art. 3 Abs. 1 Ziff. 2 des Gesetzes bezeichnetenGemeinden auf * ........... 3960—

Tit. 3. Dienstalterszulagen:
a) aus Centralfonds nach den Willigungen in den Budgets der

XIX. und XXI. Finanzperiode für die wirklichen Schullehrer
à 90 A. nach 5, 10, 13, 15, 20 und je weiteren 5 Dienst—
jahren von der erstandenen Seminarschlußprüfung, dann für
die ständigen Verweser, weltlichen Lehrerinnen und Verweserinnen ·
a72.-Lnachöundvouje45.-Lnach1013152011nd s

je weiteren 5 dahren von dem beeeihrela, eihunte au
gerechnet .. 04 — J3 — —

b) aus Kreisfonds:
aa) für die ältesten Lehrer im Kreise 610 —
bb) Zulagen für die ständigen Verweser, weltlichen Lehrerinnen

und Gehilfen, welche die Unstellungsprüfung mit Erfolgbestanden haben ... 13 025 —

Tit. 4. Beiträge zur Haltung von Sculgehilfen
a) für vorübergehende Aushilfen ..... 11 000 —

b) zur Honorirung des Lehrerpersonals für Eriheiinug von
Abtheilungsunterricht .. ... 5000—

Tit. 5. Besondere Nemunerationen und 2 inr das
aktive Lehrerpersonau ... 3000—

Tit. 6. Allgemeine Beiträge an Schulkassen:
a) aus fundationsmäßigen Reichnissen des Staatsärars 1 898 74
b) aus der Kreisschuldotation. 6 40294

D) allgemeine Veiträge an die Schullassen dderStädte:
Bamberg 7555 —
Bayrenth 7586 —4
Hof 5143.—

d) an dürftige Gemeinden für die Schulpersonal- Exigenz . 1080—
Tit.7. Beiträge zur Realexigenz der Schulen und zu Schulhausneubanten:

a) Realexigenz-Beiträhe 3500 —
b) zum Unterhalte vonSchulhäusern indl. 15000 A anbeden 66 000 —
Dc) zu Schulhaus-Neubanten. licher Staatszuschuß
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Festgesetzter
Cap. Vortrag etrag

—I—771

IIITi. S. Ständige Banausgabhen . 21 4 J — –
Tit. 9. Prüfungs= und Aufsichtskosten:

a) Diäten der Distriktsschulinspektoren für die Vornahme der ordent-

lichen und außerordentlichenSchulofsitationen, dann . Formular-papiere . . . 12270—

b) für den aresschuliispeltor:
aa) Gehalt 3900—
bb) Gehaltszulagen 420 —
c) Diäten= und Neisekostenaversum 1080—

Tit. 10. Pensionen und Alimentationen:
a) zur Unterstützung dienstunfähiger älterer Schullehrer, die bereits

vor dem Eutstehen der gesetzlichen Kreisvereine quiescirt waren — —
b) zur Unterstützung des dienstunfähig gewordenen Lehrpersonals

und zwar:
aa) Zuschuß an den gesetzlichen Kreisverein zur Unterstützung

dienstunfähig gewordener Schullehrer:a) aus Centralfonds 67 000 —.
6 aus Kreisfonds . ...... 52200—

bb) zur Belassung eines Drittels der zuletzt bezogenen
Dienstalterszulagen im Pensionsfalle aus Centralfonds

367 — „ — —

c) zur Unterstützung der vor dem 1. Jannar 1896 pen-
sionirten Schullehrer, Verweser, Hilfslehrer und welt-
lichen Lehrerinnen, Verweserinnen und Hilfslehrerinnenaus Centralfonds 3 000 —

D) Unterstützungsbeiträge für Schullehrers-Nelikten:
aa) aus Centralfonds:

a) nach der in der XX. und bezw. XXIII. Finanz-
periode festgesetzten Norm (240 ¾ bezw. 300 4 für
eine Wittwe, 130 .4 bezw. 150 A für eine

Doppelwaise und 100 für eine einfache, Waise)
6 4.— — —

5) zur Unterstützung der vor dem 1. 9nn 1896 zu-
gegangenen Lehrersrelikten 2200 —

7) für dürftige, dem Üeniihingenite eniwachseue Lehrerwaisen 2000—
bb) aus Kreisfonds · — —

) aa) Zuschuß an die besondere Schullehrer-Wittwen- und
Waisenkasse des Kreises . 9000—

bb) Zuschuß an dieselbe für oberfräukische Lehrerwaisen 343—
c) Zuschuß an das bayerische Lehrerwaisenstift 200 —

Tit. 11. Unterstützungen für dürftige Schulamtszöglinge und Schul-
praktikanten:

a) für dürftige Sch ulamtszöglinge ·.....·..b) für Schulpraktikanten .. ...... s ooo —
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Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

4

III. ) für 3 Freiplätze im Präparandinnen-Institute der armen Schul-
schwestern in Weichs in Oberbayern 450

G) für Freiplätze für Lehramtskandidatinnen im englischen Fräulein=
Institute in Bamberg . 540 —

e) jür Freiplätze im Ludwigs-Lehrerinnen-Seminar in Menimingen —
1) für Freiplätze für unbemittelte Schulpräparandinnenin der höheren

weiblichen Lehrerinnen-Bildungsanstalt in Aschaffenburg 500 —
Tit. 12. Uebrige Ausgaben:

a) zur Förderung der Distritsschulbibliotheken # die Fortbildungder Schullehrer . . 570—
b) zur Organisation von Schullehrer-Fortbild kursenn (Konferenz-

bezirken) und Remuneration für die Bezirkshauptlehrer 3 600 —
c) Zuschuß an den Bayrenther Provinzialschulfond aus fündationsmäßigen Reichnissen des Staatsärars 3 428 60
d) Gratiale aus Centralfonds an das englische Fräulein=Justitut in

Bamberg wegen des öffentlichen Unterrichts an denndortigen
Mädchenschulen. 2249 15

Tit. 13. Reservefond für die deutschen Schulen ..· 1 700 —
Summa § 1: 608 ds — — m 736 784 72

#BProgymuasien und Lateinschulen.
Tit. 1. Exigenzzuschüsse:

a) aus fundationsmäßigen Reichnissen des Staatsärars= — —
b) ans Kreisfonds:

für das Propymnasium iin Wunsiedel 11 000 —
Tit. 2. Prüfungskosten ..... — —

Summa § 2 11 000 —
3 Taubstummenanstalten.

Tit. 1. Dotationsbeiträge:
a) an die Taubstummenanstalt in Bamberg 2 600—
b) an die Taubstummenanstalt in Bayreuth 3 455

Tit. 2. Freiplätze für Zöglinge:
für einen Freiplatz im Central-Taubstummen-Institute in München. 390 —

Summa 8§8 3 — —

4% Blinden-Institute.
Tit. 1. Dotationsbeiträge — —

Tit. 2. Freiplätze für Zöglinge:
für 2 Freiplätze im Central-Blinden-Institute in München . 720—

Summa § 4 720 —

5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.Tit. 1. Dotationsbeiträge — —-

Tit. 2. Freiplätze für Bogliuge ininderPenzhmngaansttsirtrüppelhafte
Kinder in München 1 440—

Su### " 5 1 440 —
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Festgesetzter
Cap. Vortrag etrag

r 2

III. 4 Urterrichts= und Erziehungsanstalten speziell für die
weibliche Jugend.
Zur Unterstützung der Arbeitslehrerinnen für Ertheilung des Unterrichtes

in weiblichen Handarbeiten in den Volksschulen. 1 000 —
Su## z  1 000—

7Sconstige Unterrichts= und Erziehungsanstalten.
An die Pfarrwaisenanstalt in Windsbach ....... 386:

Sunnna§7 386 —

8 Preisstipendien für Studirendean Universitäten und Gym-nasien — —
Sun## z - — —

9 Uebrige Ausgaben.
Tit. 1. Zur Erhaltung von Kunstdenkmälern und Alterthümern 600 —

Tit. 2. Für die Kreis-Bibliotheken in Jamberg und Buhreuth 9.aus derKreisschuldotatio 1 666 90
Tit. 3. Für die Naturalien=Kabinete:

a) in Bamberg . .... 260—

b)ncBayrcutl. l72—
Tit. 4. Zuschuß an das Germanische Museum in Nüruberg 100—

Summa 8 ) 2798 90

100Gewerblicher Unterricht.
Tit. 1. Zuschuß zu den Kosten der Industrieschule —4 —
Tit.2. Realschulen:

A. aus fundationsmäßigen Reichnissen des Staatsärars:
für die Realschule in Kulmbach . 1229 74

B. aus Kreisfonds:

a) Kreisrealschule Bayreuth incl. der Gchaltsaufbesserung fürnichtpragmatische Bedienstete . 42742—

b) Uebrige Realschulen und war:1. Bamberg · 48 521 77
2. Hof 37924 23
3. Kronach 12 000—
4. Kulmbach 4 000 —
5. Wunsiedel . 29131—

Tit.3. Allgemeine gewerbliche Fortbildungsschulen . — —

Tit.4.BesondereSchulen zur Entwickelung einzelner ubustriezveige
Weberschule in Münchberg 334—

Su### F õ 178 89194

25
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Cap. Vortrag Betrag

AE

III.11U Landwirthschaftlicher Unterricht.
Tit. 1. Kreisackerbauschule Bayrenth:

a) Exigenzzuschuß 11 30847
b) zur Verzinsung und Tilgung des.zum Ankaufe des äußeren Spital=

hofes bei Bayreuth mit der Försterwohnung und dem sogenannten
Lettenhofe aus dem Maximiliaus-Kreishilfsfonde aufgenommenen

Passirtapitals vvon 118 550 A lach Mahyabe des Tilgungs-plaues 5835 25
Tit. 2. — — — —

Tit. 3. Landwirthschaftliche Fortbildungsschilen ..... 1000:
Summa § 11 Kl#’

12 Uebrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirthschaft-
lichen Unterricht.
Tit. 1. Diäten und Reisekosten der Prüfungskommissäre . 150 —
Tit. 2. Pensionen und Alimentationen für dienstunfähige Lehrer an

Neal= und Landwirlhschaftsschulen, dann für Relikten solcher Lehrer 17 664 70Tit. 3. — — —

Tit. 4. Stipendien ffür Studirende, Schiler und Eleven:
a) der gewerblichen Unterrichtsanstalten mit Einschlüß!der Industrie.schulen . 1080—
b) der tmdwirthschaftichen Unterrichtsanstalten- . 540—

S#mia F 12 9484 70
Summa Cap. III: 608 085 A — J3 977044 78

IV. Auf Industrie und Kultur.

1 Auf Industrie.Tit. — — — — —

Tit. Beitrag zur Handels- und Gewerbekammer 1 000 —

„Ansgaben für Kulturzwecke.
it. 1 meBeitragzurFörderungder Landwirkhschaft überhaupt, . . 2 000 —it. 2. — — — —

Tit. 3. - des #e
a) Gehalt. 4260—
b) Gehaltszulage 420 —
5) Ressekoftene Aversum 1 0860 —

T Tit. 4. Für sonstige Zwecke und zwar:
i a) für Förderung des Wiesenbaues, der Flußtorrektionen, derI BewasseumgenundEntwasseumqut... .. 5500—

b) für Förderung der Rindviehzucht . 5000—
) für Förderung der Pferdezucht. . 600—
d)ItuPranUenatthIlegItItqvon Fischottern. ... 300 —

Summa Cap. IV 20 166—
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V. Auf Gesundheit.
1 Remunerationen für Nerzie in armen Gegenden 8 000—
2— — — — — —

3 Beiträge an Ieinrittsgemeinden zur Sustentation von
Distriktsthierärzten ......... 2100-—

SmnntaCap.V 10 100—

VI. « Auf Wohlthätigkeit.

1 Zuschuß aus den Jahreszinsen des Maximiliaus-Kreishilfs-
sonds zur Unterstützung in außerordentlichen Unglücks-
und Nothfällen, dann für arme Gemeinden zur Ermög-

lichung der Unterbringung und Verpflegung ibrer Geistes-kranken in der Kreis-Frrenanstalt . 4000 —

2 Kreis-Irrenanstalt.
Tit. 1. Für den Betrieb einschließlich der Baunnterhaltungskosten 28 000—
Tit. 2. Für Neubanten zum Zwecke der Beseitigung der Ueberfüllung

der Kreis-Irrenanstalt:
zur Verzinsung der zur Herstellung von Erweilerungsbanten aufgenommenen Passivvorschüsse 5 750 50

Tit. 3. Für Verzinsung und Tilgung der Schulden und zwar:
a) des Kreisanlehens von 500 000 fl. = 857 142K 86 — 44 493 02
b) des Kreisanlehens von 99 000 fl.=1697144 29J. 8916 —

Tit. 4. Kosten der Verwaltung der Schuldentilgungsfonds und zwar:
a) Tantiemen der Kreiskassabeamten aus 53 559 .02 Tilgungs.fond für 1896/97 à 1½2% „½„ 803 38
b) Remnneration des Kassadieners 35 —
c) für Buchbinderlöhne und Insertionskosten 70—

3¼ Sonstige Krankenanstalten.
Tit. 1. Beitrag zum chirurgischen Klinikum in Erlangen. 400 —
Tit. 2. Beitrag zur ophthalmologischen Abtheilung desselben 400—
Tit. 3. Beitrag zur Maximilians-Augenheilanstalt für Augenkranke in

Nürnberg . 200 —

Tit. 4. Beitrag zur Angenheilanstalt in Bayreuth 500—
Tit. 5. Beitrag zur Universitäts-Frauenklinik in Erlangen 300 —

4 Beitrag an die Diakonissenanstalt Neuendettelsan 300 —
5|Beitrag zur Blödenanstalt in Himmelkron 500 —
69) Beitrag zum Kretinenhilfsverein für Oberfranken

in Burgkundstadt 500 —

b) Beitrag für die Wohlthätigkeits- und Pflegeansiali
in Gremsdorf .. 300 —

7¼ Beitrag zum Blinden- Erziehungsinstitut in Nuruberg 100 —
Beiträge zu den Anstalten für Blödsinnnige . 2000

26*
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Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

A

VIBeiträgean RettungsanstaltenfürarmeverlasseneKinder 9600 —
10%1Unterstützung an Gemeinden zum Unterhalte von Irren

in Irrenhäusern 12 000—

11 Unterstützung von aus Strafanstalten und Wbeitshänsern
Entlassenen 500 —

12 Zur Gewährung von Freibädern und unterstützungen an
bedürftige Kurgäste im Bade Steben 700 —

13 Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur unterstützung der
mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach Nrt. 5 Abs. IV.
des Gesetzes vom 3. Februar 1888 8 797 50

1e,zguschuß an den Verein für Arbeiterkolonien in Bayern
zum Unterhalte der beiden Kolonien Simonshof und
Herzogsägmühle . 500—

löZufchußaudtc Kntdethctlanitalt Bad K. issingen . 100 —
Summa Cap. N 129 765 40

VII. Auf Straßen-, Brücken= und Wasserbanten.
1 Beiträge zu den Distriktsstraßen 40 300 .
Füur den Uferschutz an Flüssen, welche der Schiff= und

Floßfahrt dienen, nach Art.2des Gesetzes vom 28. Mai 1852 18 000—
Summa Cap. VII 58 300 —

VIII. Uebrige Kreisausgaben.
1 Zur Hebung bestehender und Gründung nener Fenerwehren 50000—
Beiträge gemäß § 30 des Bauunfallversicherungsgesetzes. 3945 83
3j Zum Zwecke des oberfränkischen Verbandes der Naiff-

eisen'schen Darlehensvereine . . 150:

Summa Cap Vlll 9095 83
IX. Allgemeiner Reservefond 2 101 11

Suim Er- für sich- *
Summa der Kreis-Ausgaben225 843 52

II. Abschnitt.

Kreis-Einnahmen.
J.

—

Zuschüsse aus der Staatskasse.
KA. Zuschüsse aus Centralfonds für Erziehung und Bildung.

Lateinschulen.
Tit. 1. Die auf speziellen Nechtstieln und Bewilligungen beruhendenFundationsbeiträge .
Tit. 2. Aus der Kreisschuldotation.
Tit. 3. Pensionen für guieseirte Studienlehrer und Studienlehrers-Relikten

Summa § 1
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1. 46werblich-technische Schulen.

S

Für die Realschule in Kulmbach 1229 7“

Summa § 2
Deutsche Schulen.

Tit. 1. Auf speziellen Rechtstiteln und Bewilligungen beruhende Fun.dationsbeiträge
Tit. 2. Leistungen für ständige Bauausgaben“ . J
Tit. 3. Budgetmäßige Kreisschuldotation (hievon 15 ooo 3 uußer-

ordentlichen Etat) ..
Tit. 4. Zur Ergänzung des Einkommens der Schullehrer nach dem

Gesetze vom 10. November 1861 die früheren Kongrualergänz-
ungszuschüsse .

Tit.5.ZurAufbesserung des Einkommens der wirklichen Schullehrer,
der Verweser und weltlichen Lehrerinnen, sowie der Schulgehilfen

Tit.6.ZurGewährung einer Zulage von je 90.4 an alle Schulver-
weser, weltliche Lehrerinnen und Schulgehilfen 41 850.AK — J

Tit. 7. Zur Gewährung von Dienstalterszulagen nach den Willigungen
in den Budgets der XIX. und XXI. Finanzperiode für die
wirklichen Schullehrer à 90.4 nach 5, 10, 13, 15, 20 und je
weiteren 5 Dienstjahren von der erstandenen Seminarschluß
prüfung, dann für die ständigen Verweser, weltlichen Lehrerinnen
und Verweserinnen à 72.4 nach 5 und von 45.4 nach 10,

13, 15, 20 und je weiteren 5 Jahren von dem gezz hnetenZeitpunkt an gerechnet. .. 470 610 4 —
Tit.8. Zur Unterstützung dienstunfähiger illtererSchullehrer, # bereits

vov dem Entstehen der gesetzlichen Kreisvereine quiescirt worden
sind — 4—

Tit.9.a) Zuschuß an den gesetlichen Kreisverein zur Unterstützung
dienstunfähig gewordener Schullehrer

b) Zur Belassung eines Drittels der zuletzt bugeue Dienst-
alterszulagen im Pensionsfalle 3 678.·l —

D) Zur Unterstützung der vor dem 1.Jannar 1896 pensionirten

Schullehrer, Verweser, Hilfslehrer und weltlichen Lehrerimen,
Verweserinnen und Hilfslehrerinnen .

Tit. 10. Unterstühungsbeiträge für Schullehrers-Nelikten:a) nach der in der XX. bezw. XXIII. Finanzperiode festgesetzten
Norm (2404bezw. 300 X für eine Wittwe, 130 .X bezw.
150 . für eine Doppelwaise und 100.4# fir Enfache Waise)

b) zur Unterstützung der vor dem 1. Jannar 10.5 *
Lehrers-Relikten

D) für dürftige, dem ünterstützungsalter entwachsene Pebrerwafe
Tit. 11. Zur Anordnung außerordentlicher Eihke—.

Suiiiiiias608085.-L— L
SiiiiiinaCapIAsOsOstJ

416 078
417 308

— —

17 840 78

125 017 37

56 304 —

141 001 32

67 000 —

3 000

2 200
2000
1715 S#liea
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Festgesetzter
Cap. 8 Vortrag Betrag «

""—--—U
LZ B. Zuschüsse aus Centralfonds für Industrie und Kultur.

Auf Landeskuliur und landwirthschaftliche Interessen überhaupt 2572 —
Summa Cap. I 419 880 21

II. Fnndations= und Dotationsbeiträge der Gemeinden.

Schulgeldanfall der Realschulen Bamberg, Hof und Wunsiedel. 12 800—
Summa Cap. II für sich.

III. Zuschüsse aus sonstigen Einnahmsgquellen.

Zuschuß aus den Jahreszinsen des Maximilians-Kreishilfsfonds zu
Unterstützungen in außerordentlichen Unglücks= und Nothfällen, dann
für arme Gemeinden zur Ermöglichung der Unterbringung und Ver-
pflegung ihrer Geisteskranken in der Kreis-Irrenanstalt 4 000 —

Summa Cap. III für *2

IV. 1 Kreisumlage zu 30,1 Prozent

von der Steuerprincipalsumme von 2 496 168 AK 98 J nach Abzug
von 2% für Rückstände und Nachlässe im Nettobetrage von 736 319 102

V. Aktivresic der Kreisfonds früherer Jahre 52 843 39
Summa der t# Eimahmen 15584 52
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Nr. 7226.

Abschied für den Landrath von Mittelfrauken über dessen Verhandlungen in den Sitzungen
vom 9. bis 21. November 1896.

Im MNamen Seiner Majestät des Königs.

Zlitpold!,
von Gottes Gnaden Königlicher Prinz von Bayern,

Regent.
Wir haben Uns über die von dem Landrathe von Mittelfranken in seinen Sitzungen

vom 9. bis 21. November 1896 gepflogenen Verhandlungen Vortrag erstatten lassen, und
ertheilen hierauf folgende Entschließungen:

J.

Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und über die Kreisfonds
für das Jahr 1895.

Die gemäß Art. 15 lit. b und c des Landrathsgesetzes vom 28. Mai 1852 dem

Landrathe vorgelegten Rechnungen über die Kreisfonds und Kreisanstalten für das Jahr
1895 wurden von demselben ohne Erinnerung anerkannt und deren Hanptergebnisse durch
das Kreis-Amtsblatt bereits veröffentlicht.

II.

Stenerprincipale für das Jahr 1897.
Die Steuerprincipalsumme des Regierungsbezirks Mittelfranken beträgt für das Jahr

1897: 4745 167 X 40 J, wovon ein Steuerprozent auf 47 451 67 sich berechnet.

III.

Kreis-Ausgaben und Kreis-Einnahmen für das Jahr 1897.
Dem von dem Landrathe geprüften Voranschlage der Kreis-Ausgaben und Kreis-

Einnahmen ertheilen Wir in den in der Beilage enthaltenen Sätzen Unsere Genehmigung.

IV.

Auf die bei Prüfung des Voranschlages erfolgten Anträge und Beschlüsse des Land-
rathes ertheilen Wir nachstehende Entschließungen:

1. Der Landrath hat verschiedene Willigungen auf die allgemeine Kreisreserve des Vor-
jahres übernommen, welchen bereits Unsere Genehmigung zu Theil geworden ist. Wir ver-
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weisen in dieser Beziehung auf die Entschließung des k. Staatsministeriums des Innern
vom 7. Jannar 1897 Nr. 299.

2. Dem Beschlusse des Landrathes, zur Unterstützung der vor dem 1. Jannar 1896
pensionirten Volksschullehrer aus Kreismitteln den Betrag von 3000—X zu bewilligen,
ertheilen Wir Unsere Genehmigung.

3. Der Landrath hat einstimmig beschlossen, seine Zustimmung zu der ihm von der
Staatsregierung zugegangenen Vorlage zur Verbesserung der Verhältnisse an den Realschulen
in der Weise zu ertheilen, daß 8 Reallehrerstellen an den Nealschulen des Kreises in Pro-
fessorenstellen umgewandelt werden, wogegen der Staat die Pensionslast für das Realschul-
personal des Regierungsbezirkes, soweit demselben die Pensionsberechtigung nach Maßgabe der
für die staatlichen Anstalten geltenden Normen überhaupt eingeräumt ist, übernimmt und
zwar entweder so, daß

a) vom 1. Januar 1898 an die Mittel zur Schaffung von 8 Professorenstellen
aus Kreisfonds bereitgestellt werden, gleichzeitig aber die Staatskasse den gleichen
Betrag an der Pensionslast des Kreises übernimmt oder

b) daß mit der Umwandlung von 8 Reallehrerstellen in Professorenstellen nur all-
mählig in dem Umfange vorgegangen wird, als der Staat die vom 1. Jannar
1897 an neu aufallenden Pensionslasten des Kreises übernimmt.

Wir ertheilen diesem Beschlusse Unsere Genehmigung und beauftragen das k. Staats-
ministerium des Innern für Kirchen= und Schulangelegenheiten, die hienach veranlaßten weiteren
Einleitungen zu treffen.

4. Den Beschlüssen des Landrathes, durch welche unter Erhöhung der bisherigen Bei-
tragsleistung für die Zwecke der Wittelsbacher Landesstiftung 1200 J4, dann für den Verein
für Arbeiterkolonien in Bayern 1000Xbewilligt wurden, ertheilen Wir gerne Unsere
Genehmigung.

5. Der Landrath hat durch seine erheblichen Mehrbewilligungen für Zwecke der Kultur,
insbesondere durch die Gewährung eines Beitrages von 3.000 J zur Förderung der Land-
wirthschaft an den landwirthschaftlichen Kreisausschuß von Mittelfranken, durch die Uebernahme
der Kosten für den Assistenten des Kreiskulturingenieurs auf Kreisfonds und durch die Er-
höhung der Position für Kulturvorarbeiter und Gehilfen von 3000 auf 4000..4¾ neuer-
dings sein Interesse für Hebung der Landwirthschaft bekundet.

Indem Wir bezüglich der Uebernahme des Assistenten des Kreiskulturingenieurs auf
Kreisfonds auf die Unsere Genehmigung enthaltende Entschließung des k. Staatsministeriums
des Innern vom 17. Dezember 1896 Nr. 24245 verweisen, ertheilen Wir hiemit den
übrigen Beschlüssen ebenfalls Unsere Genehmigung und sprechen dem Landrathe gerne Unsere
Anerkennung der Bethätigung seiner Fürsorge für die Landwirthschaft aus.
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6. Dem vom Landrathe in der Sitzung vom 17. November 1896 beschlossenen Ent-
wurfe der Satzungen der Kreis-Irrenanstalt für Mittelfranken zu Erlangen ertheilen Wir
Unsere Genehmigung.

Auch die übrigen Beschlüsse des Landrathes hinsichtlich der Verhältnisse der Kreisirren-
anstalt erhalten hiemit Unsere Genehmigung, die Verwendung eines Betrages von 38 475 —
80 J aus dem Getreidemagazinsfond für die Erweiterungsbauten unter der Voraussetzung,
daß die Refundirung dieses Betrages erfolgt.

Indem Wir dem Landrathe gegenwärtigen Abschied ertheilen, sprechen Wir demselben
gerne Unsere Anerkennung für seine eifrige und umsichtige Förderung aller Kreisinteressen
und die Versicherung Unserer Huld und Gnade aus.

München, den 4. April 1897.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Dr. rhr. v. Riedel. Frhr. v. Feilihsch. Dr. v. Landmann.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General-Sekretär:

Ministerialrath v. Kopplstätter.
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Aebersicht
ber Kreis- Ausgaben uno Kreis-Einnahmen bes Regierungs-

bezirkes Mittelfranken für das Jahr 1897.

Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

 2

I. Abschnitt.

Kreis- Ausgaben.
J. Auf Erhebung und Verwaltung der Kreis-Einnahmen . 29 389 67

Summa Cap. 1 für ch

II. Bedarf des Landrathes.
11 Diäten und Reisekosten der Landrathsmitglieder .. 4200—

2Dmtcuund Reisekosten!derMitglieder des Laudraihs.ausschusses . 1200 —

Negiekosten · · 1 800 —
— Err f 7200 —

III. Auf Erziehung und Bildung.
1 Deutsche Schulen.

Tit. 1. Ständige Bezüge des Lehrer-Personals:
a) aus fundationsmäßigen Reichnissen des Staatsärars 30 245 38
b) aus der Kreisschuldotation 18 276 07
) Anschlag der ärarialischen Dienstwohnungen und Dbes

333 4 08 J — —

Tit. 2. Gehaltsergänzungszuschüsse:
a) im Allgemeinen zum Vollzuge des Schuldotationsgesetzes vom

10. November 1861 einschlüssig der früheren Kongrual-Ergän=
zungs-Zuschüsse (Cap. 1 § 3 Tit. 4 der Einnahmen) 67 308 98

b) zur Aufbesserung des unzureichenden Einkommens des gesammten
Lehrpersonals in der bisherigen Weise aus Centralfonds 146 462 33

c) zur Gewährung einer Zulage von je 90 M an alle Verweser
und Schulgehilfen, sowie an die weltlichen Lehrerinnen ein-
schlüssig der Verweserinnen und Hilfslehrerinnen 39 240M— – —d) zur Aufbesserung des Lehrereinkommens aus *75

aa) in Gemeinden unter 2500 Seelen und zwar der wirk-
lichen Lehrer auf 910 „X, der Verweser auf 778 M.. 147 678 —

bb) in Gemeinden von 2500 Seelen und darüber auf 1060 4 24 200 —
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Festgesetzter
Cap. Vortrag etrag

–

III.]NDTit. 3. Dienstalterszulagen:
a) aus Centralfonds nach den Willigungen in den Budgets der

« XIX. und XXI. Finanzperiode für die wirklichen Schullehrer
à 90 X nach 5, 10, 13, 15, 20 und je weiteren5Dienstjahren
von der erstandenen Seminarschlußprüfung, dann für die ständigen
Verweser, weltlichen Lehrerinnen und Verweserinnen à 72 4
nach 5 und von je 45.K nach 10, 13, 15, 20 und je weiteren
5 Jahren von dem bezeichneten Zeitpunkte an gerechnet

675 407 K 60 — —
b) aus Kreisfonds. . — —

Tit. 4. Beiträge zur Haltung von Schulgehilfen:
a) im Allgemeinen 9000—
b) Naturalverpflegungsbeiträge für Schulgehilfenstellen undGehalts-

zuschüsse für in Schulprovisorate ungewandelte Schulgehilsen.stellen.. 18 389 —
J) zur Beschaffung von Aushilfen an Sielle des zu militärischen

Uebungen einberufenen Lehrerpersonals 4000 —

Tit 5. Besondere Remnunerationen und lntersihen firrdas aktive
Lehrerpersonal 5000—

Tit. 6. Allgemeine Beiträge an Schultassen
Ständiger Beitrag zur älteren Schulfondskasse in Ausbach 3 420—

Tit. 7. Beiträge zur Realexigenz der Schulen und zu Schulhaus-
neubanten:

a) Realexigenzbeiträge für Schulen . .. 172 —
b) Beiträge zur Unterhaltung von Schulhäusern . . 18 260
c) Beiträge zur Ausführung von Neubauten ..

 Tit. 8. Ständige Banausgaben . 130—
# Tit. 9. Prüfungs= und Aufsichtskosten:
# a) Diäten der Distriktsschulinspektoren für die Vornahme der

ordentlichen und auherordentlichen Schulvisitationen, dann fürFormularpapiere .. 15286-

b) für den Ddssteiteschuliuppetraa) Geh 5160 —bb) Hehalt, (ager . 420 —
cc) Diäten und Reisekosten . 1380—

Tit. 10. Pensionen und Alimentationen:
a) zur Unterstützung dienstunfähiger älterer Schullehrer, die bereits

vor dem Entstehen der geseolichen vKreisvereinequiescirt waren:aa) aus Centralfonds 600 – — —

bb) aus Kreisfonds — —

b) zur Unterstützung des dienstunfähig gewordenen Lehrpersonals
und zwar:

aa) Zuschuß an der gesetzlichen Kreisverein zur Unterstützung

dienstunfähig gewordener Schull chrer:a)aus Centralfonds 85 680—
8) aus Kreisfonds 86 448 75

26“



Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

—[i.

III. bb) zur Belassung eines Drittels der zuletzt bezogenen
Dienstalterszulagen im Pensionsfalle aus Centralfonds

4752 K — —

c) zur Unterstützung der vor dem 1. Jannar 1896 pen-
sionirten Schullehrer, Verweser, Hilfslehrer und welt-

lichen Lehrerinnen, Verweseriunen und Hilfslehrerinnena) aus Centralfonds . 3200 —

8) aus Kreisfonds 3 000—
P) Unterstützungsbeiträge für Schullehrers-=Nelikten:

aa) aus Centralfonds:
#a) nach der in der XX. und beziehungsweise XXIII. Finanz-

periode festgesetzten Norm (2404¾bezw. 300 + für
eine Wittwe, 130 MA bezw. 150.Xfür eine Doppel-
waise und 100 . für eine einfache Weise)

101 950 4· —– „ — —

8) zur Unterstützung der vor dem 1. Jannar 1896
zugegangenen Lehrers-Relikten 2 400 —

- 7) für dürftige, dem ünter bungeaiter itwachiene
Lehrerwaisen 2 000 —

i bb) aus Kreisfonds — —

d) Zuschuß an die besondere Schullehrer=„Wittwen- undd Waijeitase
des Kreises. . 11315

e) Zuschuß an das bayerische Lehrerwaisenstift 1 030 —
1 !) Sustentationen und Alimentationen für vormalige Schullehrer,

deren Familien und Relikten, in Fällen, welche in den vor-
stehenden Positionen nicht berücksichtigt sind. 1 500 —

Tit. 11. Unterstühungen für dürftige Schulamtszöglinge und Schulprak.tikanten:
a) an dürftige Schulpräparanden und Schuldienstexspektanten 11 500—

6 b) zur Gewährung von Stipendien an dürftigeSchulpräparandinnenT und Schülerinnen höherer Bildungsanstalten 600 —
 DTeit. 12. Uebrige Ausgaben:
· a) zur Förderung der Distrittsschulbibliotheken für die FortbildungE der Schullehrer . 1500 —
1 b) für die Schullehrer-F tbildungsschul (Konferenzbezirke) . 6000—

c) Remunerationen für Schullehrer, welche Zeichnungsunterricht
E ertheilen 3 300 —
i d) zur Neueinführung des Turnunterrichts in Landgemeinden . 100—
Teit. 13. Reservefond für die deutschen Schulen 1715—

Summa 8 1: 8321 — 0 7 756 076 51

# Progymnasien und Lateinschulen.
Tito. 1. Exigenzzuschüsse:

a) aus fundationsmäßigen Neichuisen des Staatsärars 3512 15b) aus der Kreisschuldotation 8228 |65
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SesigesesterCap. Vortrag Betrag
4–E

III. 2 P) aus allgemeinen Kreisfonds:
1. für das Progymnasium in Dinkelsbühl 14561 63
2. „ „ bisherige Progymnasium in Fürth 19 284 84
3.. Progymnasium in Neustadt a A. 18 267 20
4., „ » „ Nothenburg v. T. 14525 34
5. „ „ » „ Schwabach 15 103 60
6. „ „ » „ Weißenburg a. S. 17 462 54

7. „ „ „ Windsheim 14 157 01
8. „ die Lateinschule in Feuchtwangen 3539 25
9. „ » „ Hersbruck 3937 16

10. " , Uffenheim 8841 —

11. » Puvatlatcnnchulc in Windsbach 4218 29
Tit. 2. Priifungskosten:

a) aus der Kreisschuldotatiuv I71 K 43
b) aus allgemeinen Kreissonddsa 1973 4 57 9 345—

Tit. 3 Pensionen und Unterhaltsbeiträge für guiescirte Gymnasial-
und Studienlehrer und für Nelikten von solchen. . -—

Sp### 2. 145 983 56
3 Taubstummen-Anstalten.

Tit. 1. Remuneration für Ertheilung des Unterrichts an Taubstumme 600 —

Tit. 2. Unterstützung für Zöglinge in Taubstummen= Austalten undTaubstummenschulen 6 000 —
Tit. 3. Gehalt des Taubstummenlehrers in Altdorf 1700 —

Sun### 7 8 300 —
4 Blinden-Institute.

Tit. 1. Jährlicher Betriebszuschuß zur Blinden-, Erziehungs-, Unterrichts-,
Beschäftigungs= und Versorgungs-Anstalt in Nüruberg 4000 —

Tit. 2. Freiplätze für Zöglinge im Centralblindeninstitute in München 720 —
Summa § 4 4720 —

5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.
Tit. 1. Dotationsbeiträge . — —

Tit. 2. Freiplätze für Böglinge in derr Erzichuigsaustalt inr trüpvelhasieKinder in München 1 800 —
« Otnmna§5 1800:

6 Unterrichts= und Erziehungsaustalten speziell für die weib-
liche Ingend.
Tit. 1. Höhere Thchterschule (Theresien-Institut) in Ansbach 860 —
Tit. 2. Höhere Töchterschule in Erlangen 180 —

„ Tit. 3. Beiträge an Gemeinden zum Zwecke des Unterrichtsi in weiblichen
Handarbeiten 4000 —

Tit. 4. Beiträge an gut orgauisirie unddenigend iesiche Fruerarbeitsschulen 500—
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Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

4

III. 4Tit. 5. Für die mit der Nüruberger Frauenarbeitsschule verbundene
Kochschule . 100 —

—  5640—
7„ Sonustige Unterrichts= und Ersiehungs anstalten.Der Pfarrwaisenanstalt in Windsbach 700—

Summa § 7 700 —

8. Kreisstipendien für Studirende an Universitäten undGymnasien .. —

Summa §8 — —

9Uebrige Ausgaben.
Tit. 1. Für Erhaltung von Kunstdenkmälern und Mlterthümern“ 1 000 —
Tit. 2. Für den historischen Verein von Mittelfranken 515—
Tit. 3. Beiträge zu den Kreisbibliotheken . — —

Tit. 4. Beiträge ansonstigeInstitute, Vereine, Sammlungen cc. und zvar
a) an das germanische Museum in Nürnberg . . 1500—
b) an den Verein für die Geschichte der Stadt Nürnberg . 200—
c) an die naturhistorische Gesellschaft in Nürnberg 300 —

Summa 8 9 3515—
10Gewerblicher Unterricht.

Tit. 1 Zuschuß zu den Kosten der Industrieschulen — —
Tit. 2. Realschulen und zwar:

a) Kreisrealschule in Nürnberg 96 751 57
b) Uebrige Realschulen:

1. Realschule in Ausbach (nschließlich — Zuschuß ausCentralfonds) 34 054 57
2. » „ Dinkelsbühl 17 666 50
3. Eichstätt. 20 352 54
4. » „ Erlangen 29327 3

5. » „ Fürth 48 932 77

6. » » Gunzenhausen (inschteiiih * 39
aus Centralfonds) . 18 415 17

7. "„ „ Rotheuburg o#T. 19 648—
8. Weißenburg alS. 21 266 40

Tit.3. Allgemeine gewerbliche Fortbildungsschulen:
a) Obligatorische Fortbildungsschule in Ansbach 1 500 —
b) » » »Dmkclsbnhl 300 —

0) » » „Eichstätt 400—
d) « » »Erlauqen. 1 600 —

e) „ Fürth 3500—
)1) Technikum in Fürth 400 —
g) Obligatorische Hnaben=Fortoildungsschule in Mürnberg . 13000—
h) Gewerbliche Fortbildungsschule in Nüruberg (einschließlich 136 4

80 Zuschuß ausSiaaissonds nach Cap. 1 822 Tit. 1 derEimahmen) . 2 466 80
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Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

4.—
1

III. 10 ) Gewerbliche Fortbildungsschule in Nothenburg o/T. 300 —
K) Obligatorische Fortbildungsschule in Schwabach 1 000 —
) Gewerbliche Fortbildungsschule in Weißenburg a / S.. 200 —

im) für andere gewerbliche Fortbildungsschulen in nicht zu den un-
mittelbaren Städten gehörigen Gemeinden des Kreisee 1200 —

Tit. 4. Besondere Fachschulen:
Baugewerkschule in Nürnberg ...... 27 000 —

Summa § 10 35925..

11 Landwirthschaftlicher Unterricht

Tit. 1. Kreislandwirthschafts-, dann Acker= und Wessenbau- Schulena) Araislandwirthschaftsschule in Lichtenhof. . 7 200 —
b) Kreisackerbauschule in Triesdorf:

l 1. Kreisfondszuschuß für die Schule und das Kreisgut 5760 —
« 2. III. Rate zur Resundirung der dem Kreisgetreidemagazins-

sonde entnommenen 140.000 zum Ankauf des staats-
ärarialischen und civillistischen Besitzes in Triesdorf 7000 —

Tit. 2. Für die landwirthschaftliche Kreisversuchsstation inTriesdorf 300 —
Tit.3. Landwirthschaftliche Winterschulen. — —
Tit.,4.Landwirthschaftliche Fortbildungsschulen 7000 —

"„ Tit.)5. Landwirthschaftliche Spezialkurse und zwar:
a) für Abhaltung eines Schäferlehrkurses in Triesdornf 800—
b) zur Gewährung von Stipendien für den Besuch des Uau#wrer

lehrkurses in Triesdorf . 500 —
t.6.Zuschußfür die Haushaltungsschule in Deufenfeld 1 000 —

g 7. Zuschuß für die gärtnerische Fachschule in Nürnberg . 200 —

Summa § 11 29 760 —

12 Uebrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirth-
schaftlichen Unterricht.
Tit. 1. Diäten und Reisekosten der Prüfungskommissäre 600 —
Tit. 2. a) Pensionen und Alimentationen für dienstunfähige Lehrer

au Real= und Landwirthschaftsschulen und deren Relikten,
dann für Studienlehrer au unvollständigen Lateinschulen
und deren Relikten 41 905 48

b) Wartegelder, bezw. Ruhegchalte für die inFolge Umwand-
lung sechskursiger Realschulen in vierkursige dienstlosgewordenen Reallehrer .. .... 1974—

Tit. 3. Für Lehr-Attribute — —
Tit. 4. Stipendien für Studirende, Schüler und Eleven:

" a) an technischen Schulen im Allgemeinen 2000 —
" b) an Absolventen mittelfränkischer vierkursiger Nealschulen zum
« Besuche der zwei oberen lassen einer sechskursigen Realschule
D des Königreichs . — —
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Festgesetzter
Cap. 8 Vortrag Betrag

A

III. 12 P) an der Industrieschule in Nürberg 900 —
) am Realgymnasium daselbst . 200
c) an der Vaugewerkschule daselost . 1 000 —

|) an der Kreislandwirthschaftsschule in Schenbo 1 800
L) an der Kreisackerbauschule in Triesdorf. ..... 2220—
h)andc1t9(kadunteIm Landwirthschaft und Brauerei in

Weihenstephan und der k. thierärztlichen Hochschule in Munchen 300i) an der Haushaltungsschule in Heufeufeld 500
Summa 8 5 399

Summa Cap. III 821 949.K 60JT3TIC

IV. Auf Industrie und Kultur.
1 Auf Industrie.Tit. — — — — — —

Tit. Beitrag an die Handels- und Gewerbekammer 600
Tit. 3. Beitrag für die Zwecke dder Wittelsbacher Landesjtifting 1 200
Tit. 4. — -— — —

Tit. 5. Beiträge für sonstige Zwecke
Für das Gewerbemuseum in Nürnberg 6000

2/ Auf Kultur.
Tit. 1. Beitrag zur Förderung der Landwirthschaft überhaupt.

Dem landwirthschaftlichen Kreisausschusse von Mittelfranken. 3u000
Tit. 2. dem landwirthschaftlichen Vereine zur Förderung der Pferdezucht 2000 —

Teit. 3. Für den kulturtechnischen Dienst:
" a) Pensionsbezug des k. Kreiskultur-Ingenieurs Karl Classen 5 520 —

! b) Bezüge des k. Kreiskultur-Ingenieurs Otto Döpping:l aa)Gehalt 3000 —
bb) Gehaltspuage . 180 —

D Dc) Reisekosten-Aversum 1 500 —

dd) Regie und Instrumente 300—
c) für“einen Assistenten:a) Gehalt . 1 800—

"o Reisekosten- Aversum ... 900—
c) Bureau-Aversum und Transport der Nr 100 —

d) für Kulturvorarbeiter und Gehilfen 4000 —
Tit. 4. Für sonstige Zwecke und zwar

a) für Förderung der Nindviehzucht, insbesondere mittelstGenossen-
schaftsbildung . 9000—

b) für Stipendien zum Besuche des Husteschagunterrict= 1 200—
D) für den landwirthschaftlichen Wanderunterricht. 900 —
d) Prämien zum Schutze der Fischzucht für brte vonJich-

ottern, eventnell dem Kreisfischereiverein. . 600
e) für Förderung der Bienenzucht dem Kreisvereine . 400—

1) für Förderung der Obstbanmzucht dem Kreisverbande mittel-
6 fränkischer Obstbauvereine 500—
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IV. 2 2) zur Unterstützung von Gemeinden und Distritten behufs Auf.
stellung von Baumwärtern 1000 —

Summa Er- WI 43 700—
V. Auf Gesundheit.

1 Remuneration für prakt. Nerzte in armen Gegenden 6 040 —
2 — —

3 Für 15 distriktsthierärzte je 250 4 Sitventionsbeittan
und den Thierarzt zu Burghaslach 4000—

Summa Er 7 10 040 —

VI. Auf Wohlthãtigkeit.1 — — — — — —

2 Kreisirrenanstalt Erlangen.
 Teit. 1. Für den Betrieb einschließlich der Bannnterhaltungskosten 105 400 —« Tit. 2. Für Verzinsung und Tilgung der Schulden 116 416 09

Tit. 3. Unterstützung von Gemeinden zum Umterhalte von Irren in der
Kreisirrenanstalt 8 000 —

Tit. 4. Zur Gewährung von Freiplätzen an nittelsräutiche minder-1 bemittelte Geisteskranke in derselben 8 000 —
3|/ Soustige Krankenanstalten.

Tit. 1. Beitrag zum chirurgischen Klinikum in Erlangen. 1000 —
Tit. 2. Beitrag zum medizinischenKlinikum in Erlangen 1 030 —
Tit. 3. Beitrag für die Augenklinik in Erlangen 800 —
Tit. 4. Beitrag zur Maximiliansheilanstalt für Angenkranke in 22 500 —

Teit. 5. Beitrag für das Kinderspital in Nürnberg 500—
Tit. 6. Beitrag für die medizinische Gesellschaft und Politlinit in

Nüruberg . 500-—
« Tit. 7. Beitrag für die Kinderheilanstalt in Kiffingen . 100—

Tit. 8. Beitrag zur Universitäts- Frauenklinik in Erlangeen 1 000 —
[4 Beitrag für die Diakonissenanstalt in Neuendettelsan 520 —
" 5 Beitrag an die Gebäranstalt in Erlangen 600 —
6 — — — —

7 unterstützungen zum Zwecke der unterbringung von Blöden
 gnund Epileptischen in geeigneten Anstalten . 5000—
 UAusgaben für verwahrloste und verlassene K inder:
· Tit. 1. Zur Unterhaltung von Rettungshäusern des Regierungsbezirkes 6200 —

Tit. 2. Beitrag zur Unterbringung verwahrloster Kinder 8575 —
Tit. 3. Beitrag an die Erziehungsanstalt für arme Mädchenin Nürnberg 500 —

9Unterstützung gemeindlicher und distriktiver Armenpflegen. "„
Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung der mit Armen- 6

- lasten überbürdeten Gemeinden uach Art. 5 Abs. IV des Gesetzes
vom 3. Februar 1888 und zwar von der Kreisgemeinde den

I Distriktsgemeinden des Regierungsbezirkes zu ersetzende Hälfte des
D Aufwandes für die Unterstuhung dder mit Arwenlasten überbürdetens Gemeinden im Jahre 1896 15 682 50

27
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—

VI. 10 Zur Gewährung von Beiträgen an Vereine für Volks-
erziehung. 500 —

11 Unterstützung von aus Straff- und Polizei— Anstalten Ent-lassenen 515—
1 Unterstützung dem Herbergeverein 2 Heimath" in

Nürnberg (Herberge 1 und Il) .. 800—
13llnterstutzuantndas Gesellenhoppttz in Nürnberg . 200 —
141 Zur Gewährung von Unterstützungen an Gesellen, Her—

berg- und Arbeitervereine, sowie an Vereine ähnlicher Art 600 —
15 Unterstützungsbeitrag andenVerein für Arbeiterkolonien

in Bahen .. 1000—

16Zuschußznrllntcrstiitznng derNanraberpfiegung
Stationen ....... —L—

Summa Cap. VI 285 438 59

VII. Auf Straßen-, Brücken= und Wasserban

1 Beitrag zu den Distriktsstraßen 86 000 —
2 — —

3 Beiträge zu den Bricken- und serbanten. weloern den
Gemeinden obliegen . — —

4 a) Beiträge für Gemeindewege:
aa) für Neubanten .. 15 000 —
bb) für Wegnunterhaltung 75000 —

b) zur Aufstellung und Honorirung berufsmäßiger und
vorzüglich qualifizirter Bantechniker, eventuell zur
außerordentlichen Unterstübung der Distriktsge-
meinden im Straßenbau . ....... 20 000 —

Sunima Cap. VII 196 000—

VIII. Uebrige Kreis-Ausgaben.
1 a) Zum Ankaufe von Feuerlöschgeräthschaften für nen

zu gründende und bestehende Feuerwehren, ferner zu
gleichem Zwecke für arme Gemeinden von 2500 Ein-

J wohneutnnddaucnth.. 2500—
b) Zuschuß zur Bestreitung der Negiekosten des Kreis- "

x seuerwehrausschusses von Mitteljfranken. 200 —
 Beiträge gemäß §30 des Bauunfallversicherungsgesetzes 4821 86

Summa Cap. VIII 7521 86

IX. Allgemeiner Reservefond ......... 14 716 23
! Summa Cap IX für sich I-
. Snnnnadchrcis-Ansgabcn 3
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II. Abschnitt.

Kreis- Einnahmen

J. Zuschüsse aus der Staatskasse.
A. Zuschüsse aus Centralfonds für Erziehung und Bildung.

1 Lateinschulen.
Tit. 1. Die auf speziellen Nechtstiteln und Bewilligungen beruhendenFundationsbeiträge . 351215
Tit. 2. Aus der Kreisschuldotation .. 8 400 08
Tit. 3. Pensionenfür quiescirte Studienlehrer und Studieulehrers-Nelikten — —

Summa §1 1191 2
2 Gewerblich technische Schulen.

Tit. 1. Für die Kreisrealschule in Nüruberg, brzichungswesse für die "
damit verbundene gewerbliche Fortbildungsschule . 13680

Tit. 2. Für die Realschule in Ausbach 515—
Tit. 3. Für die Nealschule in Gunzenhausen. ..... 108 39

Summa 82 760 19
3Deutsche Schulen.

Tit. 1. Auf speziellen Rechtstiteln und Bewilligungen beruhende Fun.dationsbeiträge 30 245 38
Tit. 2. Leistungen für ständige Bauausgaben 1380—
Tit. 3. Budgetmäßige Kreisschuldotation 90 912 81
Tit. 4. Zur Ergänzung des Einkommens der Schullehrer nach dem

Gesetze vom 10. November 1861 die früheren Kongrualergänzungs-
zuschüsse . 2009313

Tit. 5. Zur Aufbesserung des Einkommens der wirklichen Schullehrer,
der Verweser und weltlichen Lehrerinnen, sowie der Schulgehilfen 146 462 33

Tit 6. Zur Gewährung einer Zulage von je 90 K an alle Schul-
verweser, weltliche Lehrerinnen und Schulgehilfen 39 2404.—

Tit. 7. Zur Gewährung von Dienstalterszulagen nach den Willigungen
in den Budgets der XIX und XXI. Finanzperiode für die wirk-
lichen Schullehrer à 90. nach 5, 10, 13, 15, 20 und je weiteren
5 Dienstjahren von der erstandenen Seninarschinßprliing, dann für
die ständigen Verweser, weltlichen Lehrerinnen und Verweserinnen
à 72.KX nach 5 und von 45 „K nach 10, 13, 15, 20 und je weiteren
5 Jahren von dem bezeichneten Zeitpunkte an gerechnet 675407.4. 6037

Tit. 8. Zur Unterstützung dienstunfähiger älterer Schullehrer, die bereits
vor dem Entstehen der gesetzlichen Kreisvereine quiescirt worden sind

277
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J. Tit. 9. a# Zuschuß an den gesetzlichenKreisvereinzur Unterstützung dienst-
unfähig gewordener Schullehrer 85 680 —

b) Zur Belassung eines Drittels der zuletzt lahegene Dienst-
alterszulagen im Pensionsfalle 2 — J — —

c) Zur Unterstützung der vor dem 1. Januar * pensionirten

Schullehrer, Verweser, Hilfslehrer und weltlichenLehreriunen.
Verweserinnen und Hilfslehrerinnen . . 3200—

Tit. 10. Unterstützungsbeiträge für Schullehrers- Nelikten-
a) nach der in der XX. beziehungsweise XXIII.Finanzperiode fest-

gesetzten Norm (240 A beziehungsweise 300 / für eine Wittwe,
130•4 beziehungsweise 150 .X für eine Doppelwaise und 100
für eine einfache Waise)y. 101 950 M — — —

b) zur Unterstützung der vor dem 1. Jannar 1896 zugegangenen
Lehrers-Relikten . 2400—

c)ntanfttgechn unterstütungsalter entwachsene Lehrerwaisen 2000 —
Tit. 11. Zur Anordnung außerordentlicher Schulvisitatiouen 1715—
i »nunnazöszl949.«60 382 S33 65

Summa Cap. 1 A: 821 949.K 60

1 B. Zuschüsse aus Centralfonds für Industrie und Kultur.
Auf Landeskultur und landwirthschaftliche Interessen überhaupt 2572 —

Summa Cap. I 368 063 07

II. Fundations= und Dotatiousbeiträge der Gemeinden — —

III. Zuflüsse aus sonstigen Einnahmsquellen — —

IV. Kreisumlage zu 31,6 Prozent

von der Steuerprincipalsumme von 4745 167 JK 45/ nachAbzugvon 2oso für Rückstände und Nachlässe im Nettobetrage von. 1 469 483 45

V. Aktivreste der Kreisfonds früherer Jahre . 75 615 83
Summa der Ires mahiei 1 943 182 35
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Nr. 6891.

Abschied für den Landrath von Unterfranken und Aschaffenburg über dessen Verhandlungen in
den Sitzungen vom 9. bis 23. November 1896.

Im MNamen Seiner Moafestät des Königs.

Zlitpol!,
von Gotteg Gnaden Königlicher Hrinz von Hayern,

Regent.
Wir haben Uns über die von dem Landrathe von Unterfranken und Aschaffenburg

in seinen Sitzungen vom 9. bis 23. November 1896 gepflogenen Verhandlungen Vortrag
erstatten lassen, und ertheilen hierauf folgende Entschließungen:

J.

Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und über die Kreisfonds
für das Jahr 1895.

Die gemäß Art. 15 lit. b und c des Landrathsgesetzes vom 28. Mai 1852 dem

Landrathe vorgelegten Rechnungen über die Kreisfonds und Kreisanstalten für das Jahr 1895
wurden von demselben ohne Erinnerung auerkannt und deren Hauptergebnisse durch das
Kreis-Amtsblatt bereits veröffentlicht.

II.

Steuerprincipale für das Jahr 1897.
Die Steuerprincipalsumme des Regierungsbezirks von Unterfranken und Aschaffenburg

beträgt für das Jahr 1897: 3443 676 A. O9 J. wovon ein Stenerprozent auf 34 436 J
76 (4 sich berechnet.

III.

Kreis-Ausgaben und Kreis-Einnahmen für das Jahr 1897.
Dem von dem Landrathe geprüften Voranschlage der Kreis-Ausgaben und Kreis-Ein-

nahmen ertheilen Wir in den in der Beilage enthaltenen Sätzen Unsere Genehmigung.

IV.

Auf die Anträge und Beschlüsse des Landraths ertheilen Wir nachstehende Entschließungen:
1. Wir genehmigen die von dem Landrathe beschlossenen Bewilligungen für Banunter-

haltung und Baureparaturen der Kreisrealschule in Würzburg, sowie für die miethweise Zu-
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ziehung des Erdgeschosses des ehemaligen chemischen Laboratoriums zu den Räumlichkeiten der
Kreisrealschule und beauftragen die Kreisregierung von Unterfranken und Aschaffenburg, die
weiteren Verhandlungen wegen Abschluß eines Miethvertrages mit der Stadtgemeinde Würz-
burg zu pflegen.

2. Der Landrath hat der Vorlage der Staatsregierung entsprechend beschlossen,
I. die Mittel für Umwandlung von 7 Reallehrerstellen in Professorenstellen nach

Maßgabe des Gehaltsregulativs für pragmatische Staatsdiener mit 5460 ,
II. die Uebernahme der Kosten für Gehaltsaufbesserung der Assistenten der Real-

schulen des Kreises nach Maßgabe des Regulativs vom 26. Juni 1894,
III. die Einräumung des Gehalts der Gymuasialprofessoren für die Rektoren der Real-

schulen des Kreises mit deren Anstellung zu bewilligen, jedoch unter den nach-
stehenden Bedingungen und Voraussetzungen,
1. daß die vom 1. Januar 1897 nen anfallende Pensionslast für das gesammte

Personal der Nealschulen des Kreises und der Hinterbliebenen desselben auf
die Staatskasse übernommen wird,

2. daß derselbe Betrag, der für die Aufstellung der Professoren erforderlich wird, sofort
Lan der bereits bestehenden Pensionslast des Kreises vom Staate übernommen wird,

3. daß die Ernennung von Neallehrern zu Professoren für die Rektoren keinerlei
Aenderung in Bezug auf deren derzeitige Gehaltsverhältnisse zur Folge hat,

4. daß es bei der Zahl von 7 Professoren verbleibt,
ldaß dem Landrath der zur Zeit bestehende Pensionsfond in Kapital und

Zinsen zur freien Verfügung zuwächst,
6. daß, soferne einer anderen Kreisgemeinde günstigere Bedingungen seitens der

k. Staatsregierung zugestanden werden sollten, auch die Kreisgemeinde von
Unterfranken und Aschaffenburg dieser Bedingungen theilhaftig wird.

Wirecrtheilen diesem Beschlusse Unsere Genehmigung und beauftragen das k. Staats-
ministerium des Innern für Kirchen= und Schulangelegenheiten, die hienach veranlaßten
weiteren Einleitungen zu treffen.

rt

Hiebei wurde jedoch von der Voraussetzung ausgegangen, daß Ziffer 2 der obigen
Bedingungen nicht außer dem Uebergang der vom 1. Jannar 1897 an neuanfallenden Pen-
sionslast noch eine weitere Uebernahme, sondern lediglich die Schaffung der Professorenstellen
nach Maßgabedervom1. Jannar 1897 ab durch den Pensionsübergang für den Kreis
eintretenden Entlastung bezweckt. »

3. Der Landrath hat für Unterstützung von Naturalverpflegsstationen 1600 A bewilligt
und außerdem beschlossen, daß etwa verbleibende Ueberschüsse aus den Renten des Kreisgetreide-
magazinsfonds der Regierung für die Naturalverpflegsstationen zur Verfügung gestellt werden.
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Gerne genehmigen Wir diesen Beschluß; der vom Landrathe im Auschlusse hieran ge-
stellten Bitte um gesetzliche Regelung der Verhältnisse der Naturalverpflegsstationen und des
Wanderunterstützungswesens vermögen Wir dagegen keine Folge zu geben.

4. Wir genehmigen den vom Landrathe festgestellten Entwurf der revidirten Satzungen
für die Kreisirrenanstalt Werneck, deßgleichen, soweit nicht bereits geschehen, die übrigen,
auf diese Kreisirrenanstalt bezüglichen Beschlüsse des Landraths.

Indem Wir dem Landrathe gegenwärtigen Abschied ertheilen, eröffnen Wir ihm neu-
erlich Unsere wohlgefällige Anerkennung seiner eifrigen und ersprießlichen Förderung der
Kreisinteressen, sowie die Versicherung Unserer Huld und Gnade.

München, den 13. April 1897.

Luitpold,
Prinz von Gayern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Riedel. Frhr. v. Feilitzsch. Dr. v. Landmann.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General-Sekretär:

Ministerialrath v. Kopplstätter.
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Aebersicht
5er Kreis-Ausgaben und Kreis-Einnahmen des Regierungs-

bezirkes Anterfranken und Arlchaffenburg für das Jahr 1897.

Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

4

I. Abschnitt.

Areis- Ausgaben.
J. Auf Erhebung und Verwaltung der Kreis-Einnahmen . 19 708 84

Summa Cap. 1 fir sh

II. Bedarf des Landrathes.
1 Diäten und Reisekosten der Landrathsmitglieder 3 600

2 Diäten und Reisetosten der Mitglieder des Landrathsaus—schussee .... 500 —

3 Regiekosten . 800—

Summa Cap. II 4900:

111. Auf Erziehung und Bildung.
1 Deutsche Schulen.

Tit. 1. Ständige Bezüge des Lehrerpersonals:
a) aus fundationsmäßigen Reichnissen des Staatsäraaars 26 303 22
b) aus der Kreisschuldotatio 720—
D) Anschlag der ärarialischen Dienstvohnungen und DZeusariude

52 X 714 — —

Tit. 2. Gehaltsergänzungszuschüsse:
a) im Allgemeinen zum Vollzuge des Schuldotationsgesetzes vom

10 November 1861 einschlüssig der früheren Kongrual-Ergänz-
ungs-Zuschüsse (Cap. 1 § 3 Tit. 4 der Einnahmen) 36 44125

b) zur Aufbesserung des unureichenden Einkommens des gesammten
Lehrpersonals in der bisherigen Weise aus Centralfonds 176 475 07

c) zur Gewährung einer Zulage von je 90 an alle Verweser

und Schulgehilfen, sowie an die weltlichen Lehrerinnen ginschlissin
der Verweserinnen und Hilfslehrerinnen 41 400 — — —ch zur Aufbessernug des Lehrereinkommens aus GElapgtt=

aa) für Schulstellen in Gemeinden unter 2500 Seelen auf
AM.. 86 471 20

bb) für Sthuseen, zin Gemeinden von 2500Seelen unddarüber auf 1000 .K . 2 363 23
c) für Schulverweserstellen. auf 700 %“ 34 564 22
dd) Reserve für neu zu errichtende Schusstellen . .. 601 35
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Tit. 3. Dienstalterszulagen:
-a) aus Centralfonds nach den Willigungen in den Budgets der XIX.

und XXI. Finanzperiode für die wirklichen Schullehrer à 90/
nach 5, 10, 13, 15, 20 und je weiteren 5Dienstjahren von der
erstandenen Seminarschlußprüfung, dann für die ständigen Ver-
weser, weltlichen Lehrerinnen und Verweserinnen à 72 .4 nach
5 und von je 45.X nach 10, 13, 15, 20 und je weiteren5Jahren
von dem bezeichneten aeiwinie an gerechuet 586 593.4 — — —

b) aus Kreissonds .. — —

Beiträge zur Haltung von Schulgehilsen ... 6 000—
Besondere Nemnnerationen und Unterstützungen für das aktive
Lehrerpersonal, dann zur Bestreitung derKosten für Unterrichts-
aushilfe anläßlich der Einbernsungen zum Militärdienst 6 000 —

Allgemeine Beiträge an Schulkassen:
a) Unterstützung der Gemeinden für Personal= und Realexigenz

der Schulen im Allgemeinen zum Vollzuge des Schuldotations-

Tit
Tit.

n

*

gesetzes vom 10. November 1861 65 000 —
b) zur Förderung des weiblichen Handarbeitsunterrichtes an den

Volksschulen in ärmeren Gemeinden 4000
Tit. 7. Beiträge zur Realexigenz der Schulen und zu Schihoisieubanien

a) NRealexigenzbeiträge – —
b) zum Unterhalte von Schulhänsern ......... — —

c)cchulhausneubauten
aa) Kosten der Verwaltung des Lreisaulehens gi Schul-hausbauten .

bb) für Verzinsung dieses Aulehens 11 353 4 50
c) für Amortisation desselbeen 33 000 MA. —

dd) Unterstützung dürftiger Gemeinden u weiteren Schul-hausbauten 15 193.K504 60 000—
Tit. 8. Ständige Bauausgaguen 156 73
Tit. 9. Prüfungs= und Aussichtskosten:

a) Diäten der Distriktsschulinspektoren für die Vornahme der
ordentlichen Schulvisitationen und für Formmlarpapiere 15 000 —

b) desgleichen für außerordentliche Schulvisitationgnen 1 715 —

D) für die HKreisschulinspektoren:aa) Gehalte. ....·....... 7770—
bb) Gehaltszulagen .. .......... 300—
cc)Dtateunnd Retfekosten ...-....... 3200-—

Tit. 10. Pensionen und Alimentationen:
a) zur Unterstützung dienstunfähiger älterer Schullehrer, die bereits

vor dem Eutstehen der geseblichen Kreisvereine auirzen waren:
aa) aus Centralfonds . —57 — —
bb) aus Kreissoddss 90—

28
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III. b) Zur Unterstützung des dienstunfähig gewordenen Lehrpersonals
und zwar:

au) Zuschuß an den gesetzlichen Kreisverein zur Unterstütung

dienstunfähig gewordener Schnlehrer: "a) aus Centralfonds 142 240 —
6) aus Kreisfonds 120 800 —

bb) zur Belassung eines Drittels der zuletzt bezogenen
Dienstalterszulagen im Pensionsfalle aus Centralfonds

6 402 4 — J —
c) zur Unterstützung der vor dem 1. Jannar 1896 pen- «

sionirten Schullehrer, Verweser, Hilfslehrer und welt-
lichen Lehrerinnen, Verweserinnen und Dilselehrerinenaus Centralfonds 5400 —

„P) Unterstützungsbeiträge für Schullehrersrelikten:
aa) aus Centralfonds:

a) nach der in der XX. und bezw. XXIII. Finanz=
periode festgesetzten Norm (240 / bezw 300 “ für
eine Wittwe, 130 A bezw. 150 AKK für eine

Doppelwaise und 100 1¾ für eine leinsche Waise)—— – —-

6) zur Unterstützung der vor dem 1. ie 1896 zu-
gegangenen Lehrers-eRelikten . .... 2900--—

7) für dürftige, dem lneersitbmngsglter eutvachsen-
Lehrerwaisen 2000 —

bb) aus Kreisfonds 1 600—
d) Zuschuß an die besondereSchullehrer-Wittwen. und Vaifenlasi

des Kreises . 20 000
e) Zuschuß an das bayerische Lehrer- Waisenstift . . 360—
1) Pension der Kreisschulinspektorswittwe Fischer in Würzburg . 888

Tit. 11. Unterstützungen für dürftige Schulamtszöglinge und Schul—
praktikauten:

a) für dürftige Schulamtszöglinge und Praktikauten .. 6 000
b) Freiplätze für dürftige Schulamtszöglinge in der höheren weib-

lichen Bildungsanstalt zu Aschaffenburg 1110 —
Tit. 12. Uebrige Ausgaben:

a) zur Förderung der Distriktsschulbibliotheken für die Fortbildung
der Schullehrer 516 l.

b) zur Organisation von Schullehrer=Fortbildungskursen (Konferenz-
bezirken) . «1160—-

c)Bctt1agzm Sterbekasse der unterfränkischen Voltsschullehrer 250 —
Tit. 13. Für Fortbildungsschilen ..· . 11 500 —
Tit. 14. Reservefond für die deutschen Schulen ... 4000

Summa § 1: 757 #I 7 —— 856 925 27
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III Progymnasien und Lateinschulen.

Tit. 1. Exigenzzuschüsse:
a) fundationsmäßige Reichnisse des Staatsärars:

aa) an die Lateinschule in Mainbernheim 128 57
bb) an die Lateinschule in Neustadt aa/ S. 10714

b) aus der Kreisschuldotation . — —

c) soustige Beiträge aus Kreisfonds:1. an das Progymnasium in Kitzingen 6 700 —
2. „ Lohr 5000 —
3. die Lateinschule in Hammelburg . 6 100 —
4. „ „ „ » Brßfurt . 5900 —
5. . » „ Miltenberg 4400 .

Tit. 2. Prüfungskosten ....·· .... 312—-

Summa § 2 28 647 71
3 Taubstummen-Anstalten.

Tit. 1. Dotationsbeiträge zu den Besoldungen des Lehrpersoals“ am
Taubstummen-Institute zu Würzburg: 12 876—

Til. 2. Freiplätze für Zöglinge in diesem Justitute 5000 —
— 8 3 17 876 —

4% Blinden-Institute.
Tit. 1 Dotationsbeitrag zur Besoldung des chrers au der Blinden=

Exziehungs- Anstalt in Würzburg 1 3500 —
Tit. 2. Freiplätze für Zöglinge:

a) im Centralblinden-Institut in München. 720—
b) in der Blinden-Erziehungs-Anstalt in Würzburg ... 3()0——

Snmnm§4 2370r
5 Anstalten für krüppelhafte Kinder.

Tit.1.Dotationsbeiträge —

Tit. 2. Freiplätze für Zöglinge in der Erzihmpsansi für rüppel
hafte Kinder in München · 1800-

Summa § 5 1 800—

Unterrichts= und ErFeiehungsunstalten spesiell für dieweibliche Jugend — —

Smm —  — —

7 Soustige Unterrichts= und Erzicehnngsanstalten:Beilrag zum Pfarrwaisenhaus in Windsbach. 360—
— — 7 360 —.

8 Kreisstivendien fürStudirende auUniversitäten und Gym-
 nasien . . — —

k## z - — —

28*
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I Festgesetzter
Cap. S Vortrag etrag

l i-« 2

III. 1 9 Uebrige Ausgaben.
Tit. 1. Zur Erhaltung von Kunstdenkmälern und Alterthümern 500—

Tit. 2. Beitrag an den historischen Verein in Würzburg 500—
Tit. 3. — — — — — — «

Tit. 4. Beiträge an sonstige Vereine und Instituter
a) an das Germanische Musenm in Nürnberg 180 —

; h)— — — —«— — + —

Summa § 9 1 180 —

10Gewerblicher Unterricht.
Tit. 1. Zuschuß zu den Industrieschulen —
Tit. 2 Realschulen und zwar:

a) Kreisrealschule in Würzburg 93 454 39

5 Uebrige Realschulen und zwar: in Aschaffenburg . . 2134194

in Schweinfurt 23 955 15
3. in Bad-Kissingen 14 7090—
4. in Kitziungen . 18 27925

Tit. 3. Allgemeine gewerbliche Fortbildungsschulen . . — —

Tit. 4. An die Handwerker-Feiertagsschulein nn’ —7 — —
Summa § 10: 1312&amp;66 N9-ên

11 Landwirthschaftlicher Unterricht.
Tit. 1. Für Haushaltungsschulen 1000—
Tit. 2. a) landwirthschaftliche Winter- resp. Baueruschule in Würzburg 7 000 —

b) IV. Rate zur Gründung eines Fonds für Erbanung eines
eigenen Gebändes für die landwirthschaftliche Winter= rcsp.
Bauernschule in Würzburg resp. zur Lecziusing des Bau-anlehens von 000 A 5000 —

Tit. 3. Landwirthschaftliche Fortbildungsschulen . . —- —

— * I— 13 000 —

12 Uebrige Ausgaben auf den gewerblichen und landwirth-
schaftlichen Unterricht.
Tit. 1. Diäten und Reisekosten der Prüfungskommissäre . . 300 —
Tit. 2. Pensionen und Alimentationen für dienstunfähige Lehrer an den

Real= und Landwirthschaftsschulen und für Relikten solcher Lehrer 23 020 48
Tit. 3. — — – —

Tit. 4. Stipendien für Stndirende, Schiler und Eleven ecchuischer
Unterrichtsanstalten 1 500 —

Tit. 5. Stipendien zum Besuche von Fachschulen für Gewerbsgehilfen 500—
Summa * 1212 25 320 18

Summa Cap. 1ll: 756 613 .X 86 J5817719727 |10
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Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

4

IV. Auf Industrie und Kultur.

1 W Industrie.
* 7 Veitrag zur Dandels—und Gewerbekammer? . .. 700 —
Tit. 3.— — — — —

Tit. Beitrag zum poltechnischen Verein in Würzburg 6 000 —
Tit. 5. Beiträge für sonstige industrielle Zwecke und zwar:

a) für Anschaffung von Mustern, Wertzeugen? und Modellen 400 —
b) für Hebung der Rhön-JIndustrie 2 600—

2 Auf Kultur.
Tit. 1. Auf Landeskultur undd landwirthschaftliche Interessen überhaupt 3250 —
Tit. 2. — — — —-

Tit. 3. — — — — — —

Tit. 4. Für sonstige Zwecke und zwar
a) für kulturtechnische Unternehmungen:

1. für die Gehalte der Beamten 7620 4
2. für die übrigen Ausgaben auf Kulturunter- 17000 —

nehmungen 9380 4#
b) für Hebung der Nindviehzucht, insbesondere mitlelst Genossen-

schaftsbildung 5200.
c) für Hebung der Pferdezucht einschließlich der 22 aufHufbeschlaglehre 1500—d) für den lundwünhschafilichen Wandernnterricht 900—
c) Zuschuß an den unterfränkischen Weinbanverein 900—
) Zuschuß an die unterfränkische Weinbanschule 800—
9) Zuschuß an den unterfränkischen Gartenbanverein 300—
h) Zuschuß an den unterfränkischen Kreisfischereiverein 600 —
i) Pension der Kreiskultur-Ingenieurs-Wittwe Christine fele

in Würzburg 612—K) Zuschmt an den landwirthschaftlichen Kreisausschuß zur Unter-
stützung der landwirthschaftlichen Versuchsstation in Würzburg 1 500 —

3 Ausgaben auf Verbesserung der landwirthschaftlichen und
gewerblichen Verhältnisse im Spessart ..... 5000—

Summa Cap. IV. 47262

V. Auf Gesundheit.

a) Beiträge an Distrikte und Gemeinden zur Gewinnung
praktischer Aerzte 13 900 —

b) Beitrag an einen Arzt in Netbenbuch zur daltmun
einer Handapotheke 500

Su##a Ers V 14 400 —
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Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

MW 2
VI. Auf Wohlthätigkeit.

1— — — — — — — — — — — —

2 Kreisirrenanstalt Werneck:
Tit. 1. Für den Betrieb einschließlich der Baunnterhaltungskosten 46 940 14
Tit. 2. Für Verzinsung und Tilgung der Schulden 35000 —
Tit. 3. Pension der Tochter des vormaligen Irrenanstaltsverwalters

Ang. Götzell, Namens Maria Götze 194 40
Tit. 4. Pension der Assistenzarztenswittwe Lina Graf und deren 5 Kinder 993 (60

Tit. 5. Pension der Gerlinde Hubrich, Direktors- Tochte- beboren22. August 1882 381 60
3 Sonstige Krantenanstalten.

Tit.1.— — — — — — — — — — —

Tit. 2. Beiträge zu folgenden Angenheil-Anstalten:
a) zur Anstalt des prakt. Arztes Hofrath lor. Bäuerlein in Würzburg 1 000 —
b) zur Anstalt des k. Universitäts-Professors Dr. Helfreich daselbst 1 000 —

Tit. 3. Der Kinderheilanstalt für serophnlöse Kinder in BadKissingen 400 —
Tit. 4. — — — —

Tit. 5. Für die orthopädische Ansialt des Georg dHessinuginMarktbreit 400 —
Tit. 6.Kreisverpflegungsanstalt für Unheilbare . 5395—

4 — —

5 Kreis- Eutbiudungsaustalt Würzburg. resp. an die k. uni-
versität daselbst:

a) vertragsmäßiges Jahresfixum . 7000—
b) Zuschuß zum Gehalte des Verwalters FFrauzz 1526 40

%Zuschuß zur Gehaltszulagedesselben 1806 — —

7 Tit. 1 Beitrag aan die mit der hirbte Neuendettelsan“ ver—
bundene Anstalt für Blödsinnige 500 —

Tit. 2. Beitrag zur Grünoung von Frhläten, in der vdiotenanjtalbei Gemünden 3 400 —

8 Ausgaben für verwahrloste #und verlassene Kinder und zvar
Beiträge an Neltungsanstalten:a) in Trantberg 700 —

b) „ Volkersberg 700—
) „ Klosterhausen 700—
14) „Schweinfurt 550—
c) „ Ernstkirchen 700 —

f) „ Wörth al M. 700
g) „ Karlstadt . 700

ls)11udtcøt Johamispflege in Aschaffenburg 700
i) „ St. Josephspflege in Bischofsheim, nun Frauenverein

Aschaffeuburg 300 —

k) für die Pflegeanstalt evangellischer Kinder in Wirzbuig 500
!) „ „ Rettungsanstalt in Nothenbuch 700—
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Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

M 4

VI. 8 m) für den Elisabethenverein in Würzbunrg 700 —
Mn) „ die Sambeth' sche Kleinkinderbewahranstalt in Birzbirg 450 —
o) „ „ St. Josephspflege in Neuhammer 700
tb) „ das Kinderasyl in Eltmann 700 —
a) „ die Rettungsaustalt in Willmars . 700 —
r)„ „ Rettungsanstalt in Grafeurheinfeld'. 350 —
s) „ „ Kleinkinderbewahranstalt in Neustädtles 200 —
t) „ das Mädchenwaisenhaus in Wiesen 700—
* zur Disposition der k. Regierung 400 —

9 Für Unterstützung gemeindlicher und distriktiver Armen=
pflegen.
Tit. 1. Unterstützung armer Gemeinden zum Unterhalte von Kindern

in Rettungshäusern . -·)0()0—
Tit. 2. Unterstützung zur Begründung distriktiver Krankenanstalten . 2000 —
Tit. 3. Unterstützung dem Verein für Arbeiterkolonien in Bayern 500 —
Tit. 4. Unterstühung vonNaturalverpflegsstationen 1 500 —

10 — — — —

11 Sonstige Ausgaben auf Wohlthatigteit.
Tit. 1. — — — — *

Tit.2. a) zur R efundirung des im Jahre 1883 für Nothstände verwen-
deten Kapitals aus dem Kreisgetreidemagazinsfond 1 000 —

b) für Unterstützungen bei außerordentlichen Noth= und unglücks-
fällen aus den Renten des Kreisgetreidemagazinsfonds, eventuell
zur Förderung der Raiffeisen'schen Darlehenskassa-Vereine 4900—

1Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützung der
mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden nach Nrt. 5 Abs. 4des Gesetßes vom 3. Febrnar 1888 23 221—

Summa e# WI 2824
VII. Auf Straßen-, Brücken= und Wasserbau.

1 Beiträge zu den Distriktsstraßen . 90 000 —
2 Für den Uferschutz an Flüssen, welche der Schiff. und Floß-

fahrt dienen, nach Art. 2 des Gesetzes vom 28. Mai1852 11 000—
Su#mma Cap. VU T1600

VIII. Uebrige Kreis-Ausgaben.
1| 9) Zur Unterstützung der freiwilligen Feuerwehren . l:·)0()—

b) Zuschuß an die Sterbekassa der unterfränkischen
Feuerwehren 500 —

 WBBieiträge gemäß§30 des Vannnfallversicherungsgesebes 4256 71
Summa Cap. VIII 625651

IX. Allgemeiner Neservefond ......... 12 328 30
Summa Cap. IX für sich.

Summa der Kreis-Ansgaben4793577
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Cap. Vortrag Betrag
--

Festgesetzter

2

1

S

II. Abschnitt.

Kreis- Einnahmen.

Zuschüsse aus der Staatskasse.

A. Zuschüsse aus Centralfonds für Erziehung und Bildung.

Lateinschulen.
Tit. 1. Die auf speziellen Nechtstieln undà Bewilliungen beruhenden

Fundationsbeiträge . .

Tit. 2. Aus der Kreisschuldotation .

Tit. 3. Pensionen uf für „Aueseirte Sidenhier und Suudieilehrers-Relikten

235

Summa § 1

Gewerblich-technische Schulen.
Für die Handwerker-Feiertags= und Zeichnungsschule in Aschaffenburg

1 312 K 86 J0

235

Summa § 2: 1 312 K 86 JN

Deutsche Schulen.Tit. 1. Auf spezlellen Rechtsliteln und Bewilligungen beruhende Fnn=
dationsbeiträge .

Tit. 2. Leistungen für ständige Banausgaben“
Tit. 3. Budgetmäßige Kreisschuldotati
Tit. 4. Zur Ergäuzung des Einkommens der Schullehrer nach dem

Gesetze vom 10. November 1861 die früheren Kongrualergänzungs-
zuschüsse .

Tit. 5. Zur Aufbesserung des Eimkommens der wirklichen Schullehrer,
der Verweser und weltlichen Lehrerinnen, sowie der Schulgehilfen

Tit. 6C. Zur Gewährung einer Zulage von je 90.AX an alle Schul-
verweser, weltliche Lehrerinnen und Schulgehilfen 41 400 —

Tit. 7. Zur Gewährung von Dienstalterszulagen nach den Willigungen
in den Budgets der XIX. und XXI. Finanzperiode für die wirk-
lichen Schullehrer à 90 X nach 5, 10, 13, 15, 20 und je weiteren
5 Dienstjahren von der erstandenenSeminarschlußprüfung, dann für
die ständigen Verweser, weltlichen Lehrerinnen und Verweserinnen
à 72.X nach 5 und von 45.4 nach 10, 13, 15, 20 und je weiteren
5 Jahren von dem bezeichneten Zeitpunkt an gerechnet 586593.C —

Tit. Z. Zur Unterstützung dienstunfähiger älterer Schullehrer, die bereits
vor dem Entstehen der gesetzlichen Kreisvereine quiescirt worden sind

7204

26 303
156

47 433

36 441

176 475

—# —

*'i —
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« Festgesetzter

Caps8 Vortrag etrag
 3 10/

J. 3 Tit.9.a)Zuschuß an den gesetzlichenKreisverein zur Unterstützung
v dienstunfähig gewordener Schullehrer 142 240|—

b) zur Belassung eines Drittels der zuletzt bezegtzn Dienst-
n alterszulagen im Pensionsfalle . 402 4 — 7 —- —

c)zmUntcismtzungdcrvoxdem1 Januar 1896 pensionirten
Schullehrer, Verweser, Hilfslehrer undweltlichen Lehrerinnen.Berweserinnen und Hilfslehrerinnen 5 400 —

6 Tit. 10. Unterstützungsbeiträge für Schullehrers-Melikten:
a) nach der in der XX. bezw. XXIII. Finanzperiode festgesetzten

Norm (240 A bezw. 300. für eine Wittwe, 1304 bezw.
150 .A für eine Doppelwaise und 100 M. für eine einfache
Waise). 122 1864 — — —

« b) zur Ünterstützung der vor dem 1. Jannar 1896 zugegangenen
Lehrers-Relikten . 2900 —

D) für dürftige, dem Umeerstützungsalter entwachsene Lehrerwaisen 2 000 —
Tit. 11. Zur Anordnung außerordentlicher Schulvisitationen. 1 715 —

Summa § 3: 757 301 – 441 065 13
Summa Cap.IA: 758 613.¾ 86 441 300 84

B. Zuschüsse aus Centralfonds für Industrie und Kultur.
Auf Landeskultur und landwirthschaftliche Interessen überhaupt 2572—

Summa Cap.1— 443 872 84

II. Fundations- und Dotationsbeiträge der Gemeinden — —

III. Zuslüsse aus sonstigen Einnahmsquellen.
Tit. 1. Aus dem Maximilians-Hilfs-Getreide Magaziusfond 5900 —
Tit. 2. Rentenanfall aus dem Fonde für Unterbringung armerWöchner-

innen in der Universitäts-Frauenklinik zu Würzburg; aus 79 200 /.

Aktivkapitalien * %% pro 1897(ach Abzug der Admiuistrations-kosten) . 2452:
Summa — 8 352 —

IV. Kreisumlage zu 29,2 Prozent
von der Stenerprincipalsumme von 3443 676 A. O9 nach Abzug

von 2os0 für Rückstände und Nachlässe im Nettobetrage von .. 985 442 34

V. Aktivreste der Kreisfonds früherer Jahre 41 600—
Summa der KreseEmpahmen 1 479 357 18
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Nr. 8311.

Abschied für den Landrath von Schwaben und Neuburg über dessen Verhandlungen in den
Sitzungen vom 9. bis 21. November 1896.

Im MNamen Seiner Mojestät des Königs.

Zuitpol!,
von Gottes Gnaden Bönialicher Prinz von gayern,

Rogent.

Wir haben Uns über die von dem Landrathe von Schwaben und Neuburg in seinen
Sitzungen vom 9. bis 21. November 1896 gepflogenen Verhandlungen Vortrag erstatten
lassen, und ertheilen hierauf folgende Entschließungen:

J.

Abrechnung über die Fonds der Kreisanstalten und über die Kreisfonds für
das Jahr 1895.

Die gemäß Art. 15 lit. b und c des Landrathsgesetzes vom 28. Mai 1852 dem Land-

rathe vorgelegten Rechnungen über die Kreisfonds und Kreisanstalten für das Jahr 1895
wurden von demselben ohne Erinnerung anerkannt und deren Hauptergebnisse durch das
Kreis-Amtsblatt bereits veröffentlicht.

II.

Stenerprincipale für das Jahr 1897.

Die Stenerprincipalsumme des Regierungsbezirks von Schwaben und Neuburg beträgt
für das Jahr 1897: 4 183 633 98 —, wovon ein Steuerprozent auf 41 836 33 3J
sich berechnet.

III.

Kreis-Ausgaben und Kreis-Einnahmen für das Jahr 1897.
Dem von dem Landrathe geprüften Voranschlage der Kreis-Ausgaben und Kreis-

Einnahmen ertheilen Wir in den in der Beilage enthaltenen Sätzen Unsere Genehmigung.
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IV.

Auf die Beschlüsse und Anträge des Landrathes ertheilen Wir folgende Entschließungen:
1. Der Landrath hat, abweichend von dem vorgelegten Regierungsentwurfe in Kap. III

§ 1 Titel 24 der Ausgaben des Kreisbudgets in die dort bezeichnete Einkommensauf-
besserung auch die Lehrerinnen einbezogen. Bei dem Mangel einer eingehenden Konstatirung
der erfolgten Beschlußfassung in den Landrathsverhandlungen über diese principielle Aenderung
und im Hinblick auf das Erforderniß weiterer Prüfung der mit dieser Ausdehnung
zusammenhängenden Verhältnisse vermögen Wir derselben vorerst Unsere Genehmigung
nicht zu ertheilen.

2. Der Landrath hat beschlossen, von einem Antrage auf Wiederbesetzung der durch
die Ruhestandsversetzung des bisherigen Inhabers erledigten Stelle eines weltlichen Distrikts-
schulinspektors in Dillingen Umgang zu nehmen, nachdem sich unter der einschlägigen
Pfarrgeistlichkeit entsprechende Persönlichkeiten für Uebernahme der einzelnen Juspektionsbezirke
gefunden haben. Wir ertheilen diesem Beschlusse Unsere Genehmigung und beauftragen
die Kreisregierung, Kammer des Innern, von Schwaben und Neuburg hienach das Geeignete
zu veranlassen.

3. Der Landrath hat für den Fall der Umwandlung der Lateinschule Donauwörth in
ein Progymnasium vom 1. September 1897 an die herkömmlichen Kreisofondszuschüsse für
eine weitere an der neuen Anstalt aufzustellende Lehrkraft bewilligt. Indem Wir diesem
Beschlusse Unsere Genehmigung ertheilen, beauftragen Wir die Kreisregierung von Schwaben
und Neuburg wegen der Errichtung des Progymnasiums in Donanwörth die weiter veran-
laßten Verhandlungen zu pflegen und das Ergebniß an das k. Staatsministerium des
Innern für Kirchen= und Schulangelegenheiten zu berichten.

4. Ebenso ertheilen Wir den vom Landrathe aufgestellten neuerlichen Normen über die
Verleihung von Kreisstipendien zum Besuche der Akademie für Landwirthschaft und Brauerei
in Weihenstephan und der mit dieser Anstalt verbundenen Spezialkurse Unsere Genehmigung.

5. Der Landrath hat beschlossen, der ihm von der Staatsregierung zugegangenen
Vorlage zur Verbesserung der Verhältnisse an den Realschulen in der Weise zuzustimmen,
daß vom 1. Jannar 1898 an die Mittel für Umwandlung von 8 Raallehrerstellen im

Regierungsbezirke in Professorenstellen nach Maßgabe des Gehaltsregulatives für prag-
matische Staatodiener zur Verfügung gestellt, ferner die Kosten für Gehaltsaufbesserung der
Assistenten der Realschulen des Kreises nach Maßgabe des Regulatives vom 26. Juni 1894
übernommen werden, endlich den Rektoren der Realschulen des Kreises mit deren Anstellung

der Gehalt der Gymnasialprofessoren eingeräumt werde, hat jedoch diese Justimung von*
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den Bedingungen, beziehungsweise Voraussetzungen abhängig gemacht, daß die vom
1. Januar 1897 neu aufallende Pensionslast für das gesammte Lehrpersonal der Neal-
schulen des Kreises und der Hinterbliebenen dieses Lehrpersonals auf die Staatskasse über-
nommen, weiter derselbe Betrag, der für die Aufstellung der Professoren erforderlich wird,
sofort an der bereits bestehenden Pensionslast des Kreises vom Staat übernommen, ferner
die Ernennung der Reallehrer zu Professoren für die Rektoren der Nealschulen keinerlei
Aenderung in Bezug auf deren derzeitige Gehaltsverhältnisse zur Folge haben werde, dann
daß es bei der Zahl von 8Professoren verbleiben soll, und daß schon mit dem Jahre 1897
beginnend unter Aufhebung des Landrathsbeschlusses vom 18. November 1873 die Renten
des Pensionsfondes zu den laufenden Ausgaben der Kreisgemeinde verwendet und demgemäß
in dem jeweils anfallenden Betrage in die Einnahmen des Kreisbudgets eingestellt werden
dürfen, daß ferner auch die Erübrigungen an der Personalexigenz der Realschulen, der Pro-
gymnasien und der Lateinschulen künftig nicht mehr dem Pensionsfonde zu Gute kommen,
sondern dem allgemeinen Aktivreste der Kreishauptrechnung anheimfallen, endlich, daß, soferne
einer anderen Kreisgemeinde günstigere Bedingungen von der k. Staatsregierung zugestanden
werden sollten, auch die Kreisgemeinde von Schwaben und Neuburg dieser Bedingungen
theilhaftig werde.

Wir genehmigen diesen Beschluß mit dem Abmaß, daß der Aufwand, welcher durch
die Besetzung der neuen Professorenstellen erforderlich wird, mit der vom 1. Jannar 1897
anfallenden Pensionslast thunlichst gleichen Schritt halten soll. Wir geben ferner dem
Beschlusse Unsere Zustimmung, daß die Renten des Pensionsfondes zu laufenden Aus-
gaben der Kreisgemeinde zu verwenden seien. Die Verpflichtung der Kreisgemeinde zur
Tragung der vor dem 1. Januar 1897 angefallenen Pensionslast wird hiedurch nicht
berührt. Ebenso besteht gegen den Heimfall der Erübrigungen an der Personalexigenz der
Realschulen, Progymnasien und Lateinschulen, soweit diese Erübrigungen bisher dem Pen-
sionsfonde zufielen, an den allgemeinen Aktivrest der Kreishauptrechnung keine Erinnerung.

Wir beauftragen demgemäß das k. Staatsministerium des Innern für Kirchen= und
Schulangelegenheiten, die hienach veranlaßten weiteren Einleitungen zu treffen.

6. Der Landrath hat den Beitrag zur Exigenz des landwirthschaftlichen Kreis-Aus-
schusses in richtiger Würdigung der Zunahme der diesem Organe gestellten Aufgaben
erheblich erhöht. Gerne sprechen Wir dem Landrathe hiefür Unsere Anerkennung aus.

7. Dem vom Landrathe beschlossenen Zusatze zu § 29 Absatz I der Satzungen der
Pensions= und Unterstützungskasse für die nichtpragmatischen Beamten und für die Be-
diensteten der Heil= und Pflegeanstalten bei Kaufbeuren, sowie den übrigen, diese Anstalten
und deren Aufwand betreffenden Beschlüssen ertheilen Wir Unsere Genehmigung.
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8. Der Landrath hat der Ortschaft An, Gemeinde Schöllang, 1 890 „X und den
Gemeinden Untereichen, Herrenstetten, Jedesheim, Illertissen und An zusainmen 2 500 M.
für Schutzdammbanten auf Rechnung des Fondes für fakultative Beiträge an Distrikte zu
den Kosten für Herstellung von Hochwasserdämmen und Uferschutzbauten, ferner der Gemeinde
Burgberg zur Fortsetzung der Thalsperrbauten am Wüstbache einen Zuschuß von 500 M
aus dem Fonde zur Verhütung jäher Ueberschwemmungen durch Hebung der Waldkultur
bewilligt. Auch diesen Beschlüssen wird gerne Unsere Genehmigung ertheilt.

Indem Wir dem Landrathe gegenwärtigen Abschied ertheilen, sprechen Wir dem-
selben Unsere wohlgefällige Anerkennung seiner eifrigen und umsichtigen Bestrebungen zur
Förderung aller Kreisinteressen und die Versicherung Unserer Huld und Gnade aus.

München, den 21. April 1897.

Luitpold,
Prinz von Gagern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Riedel. Krhr. v. Feilitzsch. I0r. v. Landmann.

AufAllerhöchsten Befehl:
Der General-Sekretär:

Ministerialrath v. Kopplstätter.
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Aebersicht
d5er Kreis-Ausgaben und Kreis-Ginnahmen des Regierungs-

bezirkes von Schwaben und Neuburg für das Jahr 1897.

Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

A

I. Abschnitt.

Kreis- Ausgaben.
J. Auf Erhebung und Verwaltung der Kreis-Einnahmen . 22549 79

Summa Cap. I für sich

II. Bedarf des Landrathes.
1 Diäten und Reisekosten der Landrathsmitglieder 3 800 —

2 Diäten und Reisekosten derMiltglieder des Landraths-. 800ausschusses . . ...

3 Regiekosten .· .... .... 1400

Summa Cap. II 6 000

III. Auf Erziehung und Bildung.
1 Deutsche Schulen.

Tit. 1. Ständige Bezüge des Lehrerpersonales:
a) aus fundationsmäßigen Reichnissen des Staatsärars . 5 413 49
b) aus der Kreisschuldotation:

aa) ältere ständige Bezüge 25 901 10
bb) neuere vom Landrathe bewilligte ständige Bezüge 4964 —

„P) Anschlag der ärarialischen Dienstwohnungen und Dienstgründe
114.4 – 3

"it. 2. Gehaltsergänzungszuschüsse:
a) im Allgemeinen zum Vollzuge des Schuldotations-Gesetzes vom

10. November 1861 einschlüssig der früheren Kongrnal-Ergänz=
ungs-Zuschüsse (Cap. 1 § 3 Tit. 4 der Einnahmen) 60 606 94

b) zur Aufbesserung des unzureichenden Einkommens des gesammten
Lehrpersonals in der bisherigen Weise aus Centralfonds 156 17374

D) zur —. einer Zulage von je 90.áx an alle Verweser D
und Schulgehilfen, sowie an die weltlichen Lehrerinnen einschlüssig #
der Verweserinnen und Hilfslehrerinnen 38572 4 50 — — »

d) zur Aufbesserung des Lehrereinkommens aus Kreisfonds und zwar:
zur Erhöhung des jährlichen Minimaleinkommens der wirklichen s

Lehrer in Gemeinden von 2500 Seelen und darüber auf 940 M
und in Gemeinden unter 2500 Seelen auf 910 MA, der Schul-
verweser und Verweserinnen auf 650 AM 117 954 50

e) zur Umwandlung von Verweserstellen in wirkliche Lehrerstellen 8 000 —



 16 177

Festgesetzter
Cap. Vortrag Betrag

4 2

III. I Tit. 3. Dienstalterszulagen:
a) aus Centralfonds nach den Willigungen in den Budgets der

XIX. und XKl. Finanzperiode für die wirklichen Schullehrerà 90.X nach 5, 10, 13, 15, 20undje weiteren 5 Dienstahren
von der erstandenen Seminarschlußprüfug, dann für die ständigen
Verweser, weltlichen Lehrerinnen und Verweserinnen à 72-4
nach 5 und von je 45 nach 10, 13, 15, 20 und je weiteren
5 Jahren von dem bezeichneten Zeitpunkte an gerechnet

EEEI — —

b) aus Kreisfonds:
aa) an Lehrer in Gemeinden des Donaumooses 5750..—bb) an die Lehrer der Gemeinde Balderschwang )

Tit. 4. Beiträge zur Haltung von Schulgehilfen:
a) zur Erhöhung der Naturalverpflegs-Entschädigungen für die

Schulgehilfen mit Ausnahme jener in den Städten von 2500Seelen und darüber 25 865 50
b) zur Beschaffung von Aushilfen an Sielle des zu militärischen

Uebungen einberufenen Lehrerpersonalsls 2 00—
Tit.5. Besondere Nemunerationen und Unterstühungen für das aktive

Lehrerpersonal:
a) Unterstützungen für das aktive Lehrpersonal 3 000 —
b) weitere Unterstützungen für dasselbe mit Ausnahme jenes in

unmittelbaren Städten und zwar für die Schullehrers-Relikten
zur Honorirung der während der Sterbe= und Sterbenachmonate
aufgestellten Schulverweser, sowie zur Aufstellung von Hilfs-
lehrern bei vorübergehender Erkrankung von Schullehrern 4000 —

Tit. 6. Allgemeine Beiträge an Schulkassen:
a) behufs Trennung der Meßnerdienste von den Schuldiensten 3500 —b) an den Schulfond in Rain 38572

Tit. 7. Beiträge zur Realexigenz der Schulen und zu Schulhaus-
neubauten:

a) Nealezigengbeiträge Schulh . — —
b) zum Unterhalte von S hul hönsen . —c) zu Schulhausnenbauten 25000

Tit. 8. Ständige Bauansgaben — —
Tit. 9. Prüfungs= und Aussichtskosten:

a) Diäten der Distriktsschulinspektoren für die Vornahme der
ordentlichen .. ..... 14 500

und außerordeutlichen Schtwistatonen 1715—dann für Formularpapiere 200 —

b) für die Areisschnlinspektoren:aa) Gehalte 9060—
bb) Gehaltszulagen 840—
cc) Diäten und Reisekosten 4000
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III. 1 c) für Verweser von Inspektionsbezirkern 720 —

d) für Schulvisitationen durch den Kreisschulreferenten 1 000 —
e) Pension des Kreisschulinspektors Heiß in Augsburg 3 552 —
)5 Pension des Distriktsschulinspektors Sedlma hr in Kempten 2 688 —
2) Pension des Distriktsschulinspektors Straßer in Dillingen 3186 —

 DTit. 10. Pensionen und Alimentationen:
1. a) zur Unterstützung dienstunfähiger älterer Schullehrer, die bereits
Tr vor dem Entstehen der geseblichen Kreisvereine quiescirt waren:

aa) aus Centralfonds 540 K4 — — —
bb) aus Kreisfonds 180 —

b) zur Unterstützung des dienstunfähig gewordenen Lehrpersonals
und zwar:

aa) Zuschuß an dengesetzlichen Kreisverein zur Unterstützung
dienstunfähig gewordener Schullehrer:

a) aus Centralfonds. . 123 600 —

6) aus Kreisfonds:
1) für die bis 1879 pensionirten Schullehrer 5950 —
2) für das seit 1880 quiescirte Schullehrerpersonal 70 6566 —
3) zur Gewährung einer besonderen Zulage von

je 50 .4 für die vor dem 1. Jannar 1891 in
den Ruhestand getretenen Lehrer, welche eine
Dienstzeit von 30 Jahren und darüber zurück-
gelegt haben ...... 4000 —

bb) zur Belassung eines Drittels der zuletzt bezogenen
Dienstalterszulagen im Pensionsfalle aus Heuralsonds4 506 — 4 — —

cc) zur Unterstützung der vor dem 1. Jannar 1106 pen-
sionirten Schullehrer, Verweser, Hilfslehrer und welt-
lichen Lehrerinnen. Verweserinnen und Hilfslehreriunenaus Centralsonds . 4700 —

„P) Unterstützungsbeiträge für Schullehrers-Nelikten:
aa) aus Centralfonds:

a) nach der in der XX. und bezw. XXIII. Finanzperiode
festgesetzten Norm (240 .&amp; bezw. 300 K für eine
Wittwe, 130 ./X bezw. 150 .X für eine Doppelwaise
und 100.X für eine einfache Waise) 90 710.4.— J — —

5) zur Unterstützung der vor dem 1. Jamar 1896 zu-
gegangenen Lehrersrelikten .... 2300 —

7) für dürftige, dem kinemubigen entwachseneLehrerwaisen 2000 —
bb) aus Kreisfonds — —

d) Zuschuß an die besondere Schullehrer-Wittwen- und Vaijentase
des Kreises .. 18 000 —

e) Zuschuß an das bayerische Lehrerwaisenstift 515—
1) Anßerordentliche Unterstütungen für biensunnshe Schuiehraus Kreisfonds . 1800—
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III. 8) Anßerordentliche Unterstützungen für Schllehrers.Relikten ansKreisfonds 4200 —

nb) Unterhaltsbeiträge aus Kreisfonds an Augehörige von Lehrern,
welche wegen Unverbesserlichkeit entlassen werden mußten und
keinen Anspruch an den Kreisverein mehr haben 3 400 —

Tit. 11. Unterstützungen für dürftige Schulamtszöglinge und Schul-
praktikanten:

a) für dürftige mämliche Schnlamtszöglinge 11 000b) für Schulpräparandinnen . 5000—
Tit. 12. Uebrige Ausgaben:

a) zur Förderung der Fortbildung der Schullehrer 8 000 —
b) zur Unterstützung von Schuldienstexspektanten behufs methodischer

Ausbildung und zur Honorirung ihrer Lehrer 4500 —
c) zur Unterstützung dürftiger und würdiger Schubiensterspettnter

die länger als ein Jahr in Praxis stehen 500 —
Tit. 13. Reservefond für die deutschen Schulen. 6000—

' Snmnta§1: 681 678 7 —— 766 776 99
 MPerogymnasien und Lateinschulen.

Tit. 1. Exigenzzuschüsse:
a) aus fundationsmäßigen Reichnissen des Staatsärars 1#5 das

Progommasium in Günzburg 1976 18b) aus Kreisfonds:
1. für das Progymnasium in Günzburg 8 520—
2. „ „ „ „ Memmingen 12 431 22
3. „ „ » »Nokdlchu. 10346—

4.» „ Oettingen 11 214
5. für die Lateinschule in Lindan 8 444
0. ,,,, « »Donamvtjrth. 7420—

5 „ Wallerstein . 124—Tit. 2. Prifungstonch. 400 —

Tit. 3. Pensionen an quieseirte Wymnasial und Sudienlehrer und
deren Relikten aus Centralfonds — —

E#5 * 60 875 40
3 Taubstummen-Austalten.

Tit. 1. Dotationsbeiträge:
a) für das Taubstummeninstitut in Augsburg 10 838
) ,,Dillingen. 430—

Tit. 2. Freiplätze für gögliuge :
a) für 28 Knaben à 260 „IX im Taubstummeninstitut in Augsburg 7280 —
b) für 25 Mädchen à 200 .X im Taubstummeninstitutin Dillingen 5000—
) für ein protestantisches Mädchen im Centraltaubstummeninstitut

in München, eventuell für Freiplätze im Taubstummeninstitute
in Dillingen oder für Unterbriugung von Kindern in prote.stantischen Rettungshänsern. 390—

S#### * 23 938 /(144
30
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III 44 Blinden-Institute.
Tit. 1. Dotationsbeitrag für die Blindenaustalt in Augsburg 1 500 —
Tit. 2. Freiplätze für Zöglinge:

a) im Centkalllintenmfti: in München 720 —
b) in der Blindenanstalt in Augsburg ..... 1280:

Sunnna§4 3500—
5Anstalten für krüppelhafte Kinder.

Tit. 1. Dotationsbeiträge — —

Tit. 2. Freiplätze in der Erziehungsanstalt für krüppelhafte Kinder in
München:

a) für Knaben 1 800 —
b) für Mädchen .. .. 1440—

Summa § 5 3 240—

6/Unterrichts= und Erziehungsanstalten speziell für die
weibliche Ingend.

Beitrag zum Milerhale der Präparandinnen-= Austalt beim hrerinnen- .
Seminar in Memmingen . 1 500 —

Außerordentlicher Zuschuß für dieselbe . 100 -
— *  1 600

7 Sonstige Unterrichts= und Erziehungsanstalten: T
a) Beitrag an die Musikschule in Angsburg . 500 —
b) Beitrag an die Pfarrwaisenanstalt in Windsbach 200 —

Summa 8 7 700 I—

8 Kreisstipendien für Studirende an Universitäten undGymnasien — —

Summa *  —

Ollebuchusgabcn
Tit. 1. Zur Erhaltung von Kunstdenkmälern und Alterthümern 600
Tit. 2. Für den historischen Verein von Schwaben und Neuburg 1 000 —

Tit. 3. Beitrag an den naturwissenschaftlichen Verein von Schwabenund Neuburg . 515—

Tit. 4. Beitrag zum unterhalte der Areisbibliotheke 2000—
Tit. 5. Beitrag an das Germanische Museum in Nüruberg 172 —

Summa § 9 4287—

10 Gewerblicher Unterricht.
Tit. 1. Zuschuß zu den Kosten der Industrieschule — —
Tit. 2. Realschulen und zwar:

a) Kreisrealschule in Augsburt8.Exigenzzuschuß 55 691 82
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III. 10 b) Uebrige Realschulen:
1. in Kaufbeuren 19 605 —
2. in Kempten 2493396
3. in Lindan. 16 344 —
4. in Memmingen 14 909 50
5. in Nördlingen. 21 666—
6. in Neuburg a. D. 16 305 —
7. in Neuulm. 14 050 —

Tit. 3. Allgemeine gewerbliche Fortbildungsschulen:
a) Zuschuß zur Förderung gewerblicher Fortbildungsschulen 20 500 —b) Zuschuß zur städtischen Baugewerkschule in Augsburg 602220
P) Lehrgeldbeiträge für arme Knaben im Donaumoose . 500—

Summa§ 210 526 48

11¼ Landwirthschaftlicher Unterricht:
a) Exigenz der Kreisackerbauschule — —
b) Unterhaltsbeiträge für das Personal der früheren Ackerbau-

schule in Ramhof:
aa) Sustentation der Lehrerswittwe Kerler 302 40
bb) außerordentliche Unterstützung für dieselbe · 300 —

D Stipendien für kreisangehörige Banernsöhne, welche landwirth-
schaftliche Schulen besuchen, dann an Real= und gewerblichenFortbildungsschulen 4000 —

Summa F m 4602 40

121 Uebrige Ausgaben auf den gewerblichen und land-
wirthschaftlichen Unterricht.
Tit 1. Diäten und Reisekosten der Prüfungskommissäre 840 —
Tit. 2. Pensionen und Alimentationen für dienstunfähige Lehrer an Neal-

und Landwirthschaftsschulen und deren Relikten, dann für Studien-
lehrer an unvollständigen Lateinschulen und für Relikten von
solchen:
8 an die Kreis-Pamsions= und Unterstüctzungskasseisfürdieselben 37000—

Tit. 3. — —
Tit. 4. Stipendienfür Studirende Schüler undEleven

a) der technischen Hochschule, dder JIndstrieschule und des Real-gymnasiums 2000 —
b) der Realschuilen 1 000.—
c) der Akademie fürLandwirthschaft und Brauerei in Weihensierha 270
dh der thierärztlichen Hochschule in München ·. 600 —

Sunm F  41710 —
Summa Cap. III. 681 678K —JI2T756 ’

30*
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IV. Auf Industrie und Kultur.

1 Nuf Industrie.Tit. — — — — — —

Tit. 1 Beitrag andie Handels= und Gewerbekanmner . 1500 —
Tit. 3. Beitrag für die Zwecke der Wittelsbacher#Landesstiflung 3 000 —

2 Ausgaben für Kulturzwecke.Tit. — — — —

Tit. Beiträge au die landwirthschaftlichen Vereine:
a) Beitrag zur Exigenz des landwirthschaftlichen Kreis-Ausschussesüberhaupt 25 000 —
b) Beitrag an den milchwirthschaftlichen Verein imi Allgän 3 000 —
c) Fakultativer Beitrag an die Verbände der Darlehenskassenvereine

Raiffeisen'scher Organisation zur Bestreitung der Kosten der
Verbandsleitung ! Rechnungsrevision . l()0()—-

Tit. 3. Beitrag an den Fischereiverein von Schwaben und Neuburg 600 —
Außerordentlicher Zuschuß zur Ausstellung dieses Vereins im Jahre 1895 300—
Tit. 4. Beitrag für Sicherungsbauten nund Waldkulturen zur Verhtung

jäher Ueberschwemmungen · 12 600
Tit. 5—8. — — —

Tit. 9. Verbaunng 1 Korrektion des Buchingerbaches bei Buching,
erste Rate des auf 3 Jahre zu vertheilenden Aufwandes von3000K1000 —

Tit. 10. Zuschuß zur Fortsetzung der Sicherungsbauten im Wustbacham Grünten 1 000—

Tit. 11. Kosten des kulturtechnischen Dienstes im areise:
a) für den ersten Kreisknltur-Jugenieur. 5 480
b) für den zweiten Kreiskultur-Ingenieur 4980 —
) für den Kultur-Aufseher 2000 —
ch für Vorarbeiter und Gehilfen .....·. 8750;

Summa Cap. IV 70 210—

V. Auf Gesundheit.
1 Nemuneration praktischer Aerzte in armen Gegenden 780 —
2 Zuschuß zur Universitäts-Frauenklinik in München,

wegen Benützung derselben zum Unterrichte der Heb-
ammenschülerinnen aus Schwaben und Neuburg 1 000—

3] Beiträge an Disteiktsgemeinden iur Snstentation von-
Distriktsthierärzten 7200 —

S### Er- V 8 980 —
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VI. AufWohlthütigreit.1— — — — — — —

2 Klreis-Irrenanstalten.
Tit. 1. Für den Betrieb der Heilanstalt Kanfbeuren, einschlüfsig! der

Erhänzungsbauten und der Bannuterhaltung 12 000— DTit.2.Neubanten:
) zur theilweisen Deckung der Kosten für die Vergrößerung der
« Heilanstalten bei Kaufbeuren beziehungsweise zur Verziusung" und Tilgung einer hiefür aufzunehmenden Kreisschuld 25 000
 DTKit. 3. Für Verzinsung und Tilgung des Bandarlehens 41 000—
3Sonstige Krankenanstalten.

Tit. 1. Dervormals Dr. Schanber' schen Angenheilanstaltdes!Dr. E. M ayrin Augsburg 2000—
Tit. 2. der Nä#inger- schen Ansaalt in Aug sburg. . . 515—
Tit. 3. der orthopädischen Anstalt des ayerischen Franewwereins in

München . . 700

 TKNTit.. der Anstalt für männliche Unheilbare in Schweinspoint. 500 —
# Tit. 5. der Anstalt für weibliche UnheilbarcinLaningenfürderen Betrieb 2000—
· derselben Austalt für Freiplätze ... 600—
. Tit. 6. der Kinderheilanstalt in Angsburg . 300—
4 Der Universitäts-Kinderklinik und Poliklinik in
 München . ..... ...... 300—

Is—————————6 — — — — — — — — —

7 Beiträge an Anstalten für Blödsinnige:
a) für Zöglinge der Kretinenanstalt in Ursberg 1 6ö00 —

D b) zur Unterstützung der Kretinenanstalt Ursberg als soicher 1400 —
D) für Unterstützung der Blödenanstalt in Neuendettelsan 1 000—

1 d) für die weibliche Kretinenanstalt, früher in Glött, unn in 22
" bei Lautrach . 2000—

s e) für neun halbe Freipläte in der letztgenannten Anstalt 1 080 —
„ 1) Zuschuß zur Schuldentilgung aus Anlaß der Verlegung dieser
1 Anstalt von Glött nach Deybach, beziehungsweise zur Vermehrug

der Freiplätze 1200—
8 Ausgaben für verwahrloste und verlassene Kinder:
« a) an das Justitut für verwahrloste Knaben in Ottobenren 8 080—
1 b) an das Institut für verwahrloste Mädchen in Wörishofen 5198 —

c) für Unterbringung von Kindern protestautischer Lonfesston in# Rettungshäusern . 600—
9 Unterstützung gemeindlicher und distriktiver Armen-
 pflegen:
1 Zur Unterstützung von mit Ausgaben für Armenzwecke

 besonders belasteten Gemeinden zum Unterhalte von
Geisteskranken inKreisirrenanstalten 8 000 —

10 — — — — — — — —

l
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VI. 11 Sonstige Ausgaben für Wohlthätigkeit:
a) für die Suppenanstalt in Altenberg 350 —
b) für die Krippenanstalt in der Wertachvorstadt Augsburg 300 —
c) für das Kinderasyl in Gundelfingen 400 —

d) für außerordentliche Nothfälle, eventuell für 22 des Ver-
mögens des Maximilianshilfssonds 5000 —

e) dem Vereine für Arbeiterkolonien in 2 1 000

g) dem Vereine zur Errichtung einer , Herberge zur W·
Augsburg . 500—

h) dem kath.St.Johammis= Zweigverein Augsburg 100 —
12Zuschuß an die Distriktsgemeinden zur Unterstützungder

mit Armenlasten überbürdeten Gemeinden ach Art. 5 Abs. 4
des Gesetzes vom 3. Februar 1888 .. 11 540—

— Ern- VI 136 263—
VII. Auf Straßen-, Brücken= und Wasserbau.

1 Beiträge zu den Distriktsstraßen. .. 80000—
21 Für den Uferschutz an Flüssen, welche der Schiff- und

Floßfahrtdienen,nachArt.2desGesetzesvom28.Mai1852 77500 —
3¼ Für Hochwasserdammanlagen an der oberen Donan

von Lauingen abwärts bis Donauwörth, vierte und letzte

Rate des auf 4 Nahre vertheilten Gesammttreisfondszu-schusses von 206 000 51 500 —4 Fakultative n#. an Distrikte zu den Kosten für Her-
stellung von Hochwasserdämmen und Uferschutzbauten 2 000 —

5Beiträge an Distrikte zur Ablöhnung von Dammwarten 695 —
6|Tit. 1. Achkorrektion in der Gemeinde Pfronten-Steinach, zweite von „

6 gleichen Jahresraten 1 375 —
Tit. 2. Beitrag zu den Kosten der Korrektion und Verbanung des Ahorn-

hud Kesselbaches in der Ortsflur Pfronten-Steinach, dritte von
6gleichen Jahresraten .... 460 —

Tit. 3. Achkorrektion in der Gemeinde Pfronten- Dorf, zweite von ;
6 gleichen Jahresraten . 1060—

Tit. 4. Illerkorrektion von Nied bis Rauns, erste Nae des auf 4 Jahre
zu vertheilenden Ges zuschusses von 15 000 MA 3 750—

Summa Cap. VII 218 340—
VIII. Uebrige Kreisausgaben.

1 Für Förderung des Feuerlöschwesens 6 000 —

2 Beiträge hemäß 9 30 des Vannnsallversicherungsgesetzes 4599 63
Sunn Er- wür 10 599 63

IX. Allgemeiner Reservefond ... 16 324 49
Summa für scch. —

Summa der Kreis-Ausgaben1 611.023 18
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II. Abschnitt.

Kreis-Einnahmen.
Zuschüsse aus der Staatskasse.

A. Zuschüsse aus Centralfonds für Erziehung und Bildung.
Lateinschulen.

Tit. 1. Die auf speziellen Nechtstiteln und Vewilligungen beruhendenFundationsbeiträge
Tit. 2. Aus der Kreisschuldotation
Tit. 3b Pensionen fir quiescirte Stidienlehrer undSudienlehrersRelikten

S####s z
Gewerblich-technische Schulen

Summa § 2

Deutsche Schulen.

Tit. 1. Auf speziellen Rechtstiteln und Dewilligungen beruhende
Fundationsbeiträge . ...

Tit. 2. Leistungen für stäudige Banausgaben .
Tit. 3. Budgetmäßige Kreisschuldotation
Tit. 4. Zur Ergänzung des Einkommens der Schullehrer nach dem

Gesetze vom 10. November 1861 die früheren Kongrualergänzungs-
Zuschüsse

Tit. 5. Zur Aufbesserung des Einkommens der wirklichen Schullehrer,
der Verweser und weltlichen Lehrerinnen, sowie der Schulgehilfen

Tit. 6. Zur Gewährung einer Zulage von je 90./ an alle Schul-
verweser, weltliche Lehrerinnen und Schulgehilfen 38 572.4 b0 3

Tit. 7. Zur Gewährung von Dienstalterszulagen nach den Willigungen
in den Budgets der XIX. und XXI. Finanzperiode für die wirk-
lichen Schullehrer à 90Xnach 5, 10, 13, 15, 20 und je weiteren
5 Dienstjahren von der erstandenen Seminarschlußprüfung; dann
für die ständigen Verweser, weltlichen Lehrerinnen und Verweserinnen
à 72.4X nach 5 und von 45.X nach 10, 13, 15, 20 und je weiteren
5 Jahren von dem bezeichneten Zeitpunkt an gerechnet 547 349./41.50 J

Tit. 8. Zur Unterstützung dienstunfähiger älterer Schullehrer, die bereits
vor dem Eutstehen der gesetzlichen Kreisvereine ieseirt wovden sind5

5 413

69 082

35 700

156 173

18

!

49

26

96

74
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I1I. 3|Tit. 9. a) Zuschuß an den gesetzlichen Kreisverein zur Unterstützung
dienstunfähig gewordener Schullehrer . 123 600 —

b) zur Belassung eines Drittels der zuletzt lezagenen Dienst-
alterszulagen im Pensionsfalle 506 4 — — —

c) zur Unterstützung der vor dem I1. Jamar 100 pensionirten

Schullehrer, Verweser, Hilfslehrer und weltlichen Lehrerimen,Verweserinnen und Hilfslehrerinnen . 4700 —
Tit. 10. Unterstützungsbeiträge für Schullehrers=Nelikten:

a) nach der in der XX. bezw. XXIII. Finanzperiode festgesetzenNorm (240Xbezw. 300X für eine Wittwe, 130 .4 bezw.
150 X für eine Doppelwaise und 100 .X für eine einfache Waise)

90 710AK — J3 — —
b) zur Unterstützung der vor dem 1. Jannar 1896 “5

Lehrers-Relikten 2300 —
D) für dürftige, dem unterstützungaalter entwachsene Lehrerwaisen 2 000 —

Tit. 11. Zur Anordnung anßerordentlicher Schulvisitationen 1 715 —
Summa 5 3: 681 6768.4 — „ 400 685 45

Summa Cap. I A: 681 678.4 —J 402 661 63

B. Zuschüsse ans Centralfonds für Industrie und Kultur.
Auf Landeskultur und landwirthschaftliche Interessen überhaupt 2672 —

Summa Cap.1 405 233 63

II. Fundations= und Dotatiousbeiträge der Gemeinden. — —

III. Zuschüsse ans sonstigen Einnahmsquellen.
1 Rente aus Kreisfonds für Förderung landwirthschaft-" licher Interessen. 4300 —

2 Rente aus dem Maximilianshilfsfonde behufs Verleihn ug
von Unterstützungen in außerordentlichen Nothfällen 5000 —

3 Renten aus dem Pensionsfond für Lehrer an Real= und Lateinschulen des Kreises 9000 —
—1 E- fl. 18 300 —

IV. Kreisumlage zu 27,5 Prozent
" von der Steuerprincipalsumme von 4 183 633.A# 98 J nach Abzug

von 2% für Rückstände und Nachlässe im Nettobetrage von 1 127 489 55

V. Attivreste der Kreisfonds früherer Jahre 60 000—
# Summa der Kreis=Emuhren 1 611 023 18
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et und Verordnungs-Blat
für das

Königreich Bayern.

W 17
München, den 1. Mai 1897.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 21. April 1897, Bewilligung von Zuschüssen zu den Waisenkompetenzen für Kinder der

Ober= und Unterklassen, sowic von fortlaufenden Umerstiitungen an Unteroffizierswiktwen betreffend. — Be-
kanntmachung vom 23. April 1897, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die Stadt-
gemeinde Zweibrücken betreffend.— Bekanutmachung vom 24. April 1897, die Bahnordnung für die

Nebeneisenbahnen Bayerns betreffend. — Ordens-Verleihungen.

Nr. 5870/96 JA.

Bekaunntmachung, Bewilligung von Zuschüssen zu den Waisenkompetenzen für Kinder der Ober-
und Unterklassen, sowie von forllaufenden Umerstützungen an Unteroffizierswittwen betreffend.

Kl. Kriegoministerinm.

Das Kriegoministerium nimmt Anlas im Znteresse der Hinterbliebenen von Armee-
angehörigen der Ober- und Unterklassen Nachstehendes bekannt zu geben:

J.

Den auf Grund des Reichogesetzes vom 17. Juni 1887 Verorduungoblatt S. 315 —

bezw. nach den Statuten des bayerischen Militär-Wittwen- und Waisenfonds versorgungs-
berechtigten Waisen der Offiziere, Sanitätsoffiziere und oberen Beamten dürfen vom Kriegs-
ministerium im Falle der Bedürftigkeit bis zum vollendeten 18. Lebenssahre Zuschüsse zur
Erreichung der Jahressäte von 150) —/4, ferner den Waisen der Zeugfeldwebel, Zeugsergenten,
Wallmeister (Schirrmeister) und der unteren Beamten Zuschüsse bis zum Betrage von 90
bewilligt werden.

31
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II.

Zu den auf Grund des Reichsgesetzes vom 13. Juni 1895 — Verordunngsblatt
Seite 205 — den Kindern von Personen des Soldatenstandes vom Feldwebel abwärts

zuständigen Waisengeldern können im Falle der Bedürftigkeit und zwar
für Kuaben bis zum vollendeten 13.,
für Mädchen bis zum vollendeten 15. Lebensjahre,

Zuschüsse bis zur Höhe des in der Allerhöchsten Entschließung vom 2. Juni 1891 —
Verordnungsblatt Seite 239/241 — festgesetzten gnadenweisen Unterhaltungsbeitrages von
61 M 71 4 gewährt werden.

III.

Gesuche im Sinne der vorstehenden Ziffer 1 und II sind durch nähere Darlegung der
Familien-, Vermögens-, Einkommens= und sonstigen Verhältnisse der Hinterbliebenen zu
begründen und mit den betreffenden Pensionsanträgen — soweit dieß ohne Verzögerung der
letzteren möglich ist — zu verbinden.

Sind Pensionsanträge bereits eingereicht, so können die einschlägigen Gesuche nach-
träglich vorgelegt werden.

IV.

Die hilfsbedürftigen und würdigen Wittwen von im aktiven Dienste oder im Pensions-
stande — ohne vorgängige Civilbedienstung — verstorbenen Unteroffizieren und Soldaten,

deren Ehe mit militärdienstlicher Bewilligung geschlossen war (Kapitulantenehe) und welchen
weder ein Anspruch nach Maßgabe des Reichsgesetzes vom 13. Juni 1895, noch in Folge
des Reichegesetzen vom 17. Juni 1887 ein Anspruch auf den bayerischen Militär-Wittwen-
und Waisenfonds zur Seite steht, können mit fortlaufenden Unterstützungen bedacht werden.

Die Gesuche um Gewährung solcher Unterstützungen sind zu belegen mit der militär-
dienstlichen Verehelichungsbewilligung, der Heirathsurkunde, sowic der Sterbeurkunde des
Ehemannes, dann dem Nachweis der Familien-, Vermögens-, Einkommens- und sonstigen
Verhältnisse der Wittwe.

Insoweit gleichzeitig mit diesen Zuwendungen an die Wittwen auch Gnadenunter--
stützungen nach Maßgabe der Allerhöchsten Entschließung vom 2. Juni 1891 — Ver-
ordnungsbatt Seite 239/241 — Plat greifen können, sind die Anträge für die Wittwen
mit jenen für die Waisen zu verbinden; insoweit dieß nicht der Fall ist, ist der Antrag
auf die Wittwennnterstützung selbständig zu stellen und zwar für Wittwen

von im aktiven Dienste Verstorbenen durch die Truppentheile 2c.,
von im Pensionsstande Verstorbenen durch die Distriktspolizeibehörden.
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V.

Die im Militär-Verordnungsblatt vom Jahre 1895, Seite 219—235, und im
Amtsblatt des k. Staatsministeriums des Innern vom Jahre 1895 Seite 447—463,
bekanntgegebenen Anhaltspunkte für die Instruirung und Vorlage von Gesuchen und An-
trägen für Hinterbliebene der Militär-Ober= und Unterklassen sind unter Abschnitt A, B,
C, D und E der vorstehenden Ziffern I, II und IV entsprechend zu ergänzen.

VI.

Im Allgemeinen wird noch bemerkt, daß es genügt, wenn Verehelichungs-, Geburts-,
Sterbeurkunden rc., welche einem Antrage bereits beigefügt sind, in allen weiteren Anträgen
lediglich in Bezug genommen werden.

München, den 21. April 1897.

Frhr. v. Asch.

Nr. 7591.

Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die Stadtgemeinde
Zweibrücken betreffend.

+Kl. Staatsministerium des Innern.

Durch die im Einverständnisse mit den k. Staatsministerien der Justiz und der
Finanzen ergangene Eutschließung vom Heutigen wurde gemäst Art. 16 des Gesetzes, einige
Bestimmungen über die Inhaberpapiere betreffend, vom 18. März 1896, sowie der Kyl.
Allerhöchsten Verordnung vom gleichen Tage (Gesetz= und Verordnungsblatt S. 174 und 185)
der Stadtgemeinde Zweibrücken auf Grund der Beschlüsse des Gemeinderaths und der
Gemeindeversammlung vom 15. September, 12./18. Oktober, 28. November 1896 und
des staatsaufsichtlichen Bescheides des k. Bezirksamtes Zweibrücken vom 17. November 1896
die Genehmigung zur Ausgabe 3 ½ prozentiger Schuldverschreibungen auf den Inhaber im
Gesammtnennwerthe von 481 200 -, und zwar von 802 Stück zu je 600 , augsge-
stellt vom 1. Jannuar 1897 und ganzjährig am 1. Jannar verziuslich, ertheilt.

München, den 23. April 1897.

krhr. u. Peilitzsch.
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Nr. 23921l.

Bekanntmachung, die Bahnordnung für die Nebeneisenbahnen Bayerns betreffend.

R. Staatsministerium des Königlichen Hauses und des Aeußern.

Auf die am 1. Mai ds. Is. zur Eröffnung gelangende Bahnstrecke von Mühldorf
nach Altötting finden die Bestimmungen
Bayerns vom 10. Dezember 1892 (Gesetz-
Anwendung.

München, den 24. April 1897.

Dr. Krhr. v.

Ordens-Verleihungen.

Im Namen Seiner Mojestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Lnit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,

unter'm 15. März ds. Is. dem k. Kammer-
musiker Christian Mayer in München in

der Bahnordnung für die Nebeneisenbahnen
und Verordnungsblatt 1892 Seite 912 ff.)

Crailsheim.

Rücksicht auf seine seit 50 Jahren ehrenvoll
geleisteten Dienste die Ehrenmünze des Ludwigs-
ordens, und

uuter'n 21. April ds. Is. dem Haus-
meister im k. Staatsministerium des König-
lichen Hanses und des Aeußern, Engelbert
Köpf, die silberne Medaille des Verdienst-
ordens der Bayerischen Krone
zu verleihen.
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etz und Verordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.
 18.

München, den 5. Mai 18973.

Juhalttt
Bekauntmachung vom 3. Mai 1897, die Abänderung der Bestimmungen der Allerhöchsten Verordunung vom12. Juli 1893, die Prüfungen für den höheren Justiz. undVerwaltungsdienst und die Vorbereitung für diese

Prüsungen betreffend. — Consulat der Nepublif Paraguay.

Nr. 11595.

Bekanntmachung, die Abänderung der Bestimmungen der Allerhöchsten Verordnung vom
12. Juli 1893, die Prüfungen für den höheren Junstiz= und Verwaltungsdienst und die Vorbereitung

für diese Prüfungen betreffend.

+K. Staotsministerium des Königlichen hauses und des Aeubern, K. Stantsministerinm
der Instiz, K. Stantsministerium des Innern, K. Staatsministerinm des Innern für

Kirchen- und Schulangelegenheiten, kK. Staatsministerium der Finanzen.
Im Hinblick auf die Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich

und die hiedurch bedingte Veränderung der Einrichtung der Rechtsstudiums und der juristischen
Prüfungen wird auf Grund Allerhöchster Ermächtigung bis zum Erlaß der in Aussicht
genommenen neuen Prüfungsvorschriften vorläufig Nachstehendes bekannt gegeben:

1. Das Deutsche bürgerliche Recht hat künftighin den Mittelpunkt des civilrechtlichen
Unterrichtes zu bilden und im Lehrplan der Universitäten an die Stelle zu treten, welche gegen-
wärtig den beiden Vorlesungen über Pandekten und über Deutsches Privatrecht eingeräumt ist.

2. Dementsprechend wird an Stelle der Prüfung aus den in § 5 der Allerhöchsten
Verordnung vom 12. Zuli 1893 an erster und zweiter Stelle aufgeführten Gegenständen
(Römisches Civilrecht und Deutsches Privatrecht einschließlich des Handels= und Wechsel
rechtes) künftighin die Prüfung aus folgenden Gegenständen zu treten haben:

a) Nömische Rechtogeschichte und System des Nömischen Privatrechtes,

b)Deutsche Rechtsgeschichte und Grundzüge des Deutschen Privatrechtes, à2
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c) Deutsches bürgerliches Recht (Bürgerliches Gesetzbuch nebst reichs= und landes-
rechtlichen Ergänzungen),

d) Haudels- und Wechselrecht,
e) Uebersicht über die Rechtseutwicklung in Bayern mit Rücksicht auf die einzeluen

Landestheile.
3. Die vorstehend unter Ziff. 2 a und b angeführten Gegenstände werden einer

frühestens nach B Semestern der Studienzeit abzulegenden Zwischenprüfung zugewiesen werden,
die Gegenstände unter Ziff. 2c bis q werden bei dem wie bisher am Schlusse der Studien=

zeit abzulegenden I. juristischen Examen zur Prüfung gelangen.
4. Der Zwischenprüfung haben sich erstmals diejenigen Kandidaten zu unterziehen,

welche im Winterhalbjahre 1897/98 ihre Universitätsstudien beginnen.
Die erste Zwischenprüfung findet im Jahre 1899 statt. Derselben können sich auch

Kandidaten unterziehen, welche das Studium vor dem Winterhalbjahr 1897/98 begonnen haben.
5. Die Kandidaten, welche in den Jahren 1897 und 1898 der I. Prüfung sich zu

unterziehen haben, werden noch aus den bisherigen Prüfungsgegenständen geprüft werden.
Die Kandidaten, welche im Jahre 1899 diese Prüfung ablegen, haben neben dem bisherigen
Prüfungsstoffe auch Fragen allgemeiner Art aus dem neuen bürgerlichen Rechte zu gewärtigen.
Die Kandidaten des Prüfungsjahres 1900 werden aus den neu normirten Gegenständen

geprüft werden mit der Maßgabe, daß sie, insofern sie nicht etwa freiwillig sich dem Zwischen-
examen unterzogen haben, neben den Fragen aus dem neuen bürgerlichen Rechte auch Fragen
aus dem Römischen Civilrechte und dem Deutschen Privatrechte zu beantworten haben werden.

6. Für die Kandidaten, welche die II. Prüfung in den Jahren 1897 und 1898
ablegen, verbleibt es bei den biesherigen Normen. Bei der II. Prüfung in den Zahren
1899 und 1900 haben die Kandidaten neben den bisherigen Aufgaben aus dem Landes-
civilrechte und dem Reichcivilrechte und Civilprozeßrechte auch Fragen aus dem neuen bürger-
lichen Rechte zu gewärtigen.

München, den 3. Mai 1897.

Dr. Frhr. v. Crailsheim. Dr. Frhr. v. Riedel. Frhr. v. Feilitzsch. Dr. rhr. v. Leonrod. Ior. v. Landmann.

Consulat der Republik Paragnay. 26. April ds. Is. allergnädigst zu genehmigen
geruht, dast der bisherige Cousul der Republik

Im Namen Seiner Majestät des Mönigs. Paragnay in Frankfurt a. M., Maufred
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= A. Hecht, in der dienstlichen Eigenschaft als

pold, des Königreichs Bayern Verweser, Generalconful der Republik Paraguay für
haben mit Allerhöchster Entschließung vom das Königreich Bayern anerkannt werde.
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eseh und Verordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.

 19.
München, den 10. Mai 1897.

Inhalt:
Bekanutmachung vom 10. Mai 1897, Maßregeln gegen Viehseuchen betreffend.— Bekanntmachung vom

10. Mai 1857, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die Stadlgemeinde Schweinfurt
betreffend.— Belanntmachung, Amtsbezirksänderung der Gemeinden Breitenbrunn, Kucha und Offen-
hausen betreffend.

Nr. 9507.

Bekaunntmachung, Maßregeln gegen Viehseuchen betreffend.

K. Staatsministerium des Innern.

Nachdem die Maul= und Klanenseuche in Tirol und Vorarlberg nach amtlichen Aus-
weisen unnmehr gänzlich erloschen ist, wird die Bekanntmachung vom 6. Dezember 1896
Nr. 23080 Gesetz= und Verordunngsblatt S. 630 — hiemit außer Kraft gesetzt und
die Ein und Durchfuhr von Nindvieh, Schafen, Ziegen und Schweinen aus Tirol und
Vorarlberg unter den gleichen Bedingungen, unter welchen dieselbe vor Erlasß des erwähnten
Einfuhrverbotes zulässig war, wieder gestattet.

München, den 10. Mai 1897.

Frhr. v. Feilihsch.
33
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Nr. 9030.

Bekauntmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Juhaber durch die Stadtgemeinde
Schweinfurt betreffend.

Kl. Staatsministerium des Innern.

Durch die im Einverständnisse mit den k. Staatsministerien der Justiz und der
Finanzen ergangene Entschließung vom Heutigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes, einige
Bestimmungen über die Inhaberpapiere betreffend, vom 18. März 1896, sowie der Kyl. Aller-
höchsten Verordnung vom gleichen Tage (Gesetz= und Verordnungsblatt S. 174 und 185)
der Stadtgemeinde Schweinfurt auf Grund der Beschlüsse der Gemeindekollegien vom
26. November, 7. Dezember 1896 und 12./18./19. Jannar, bezw. 9./23. März 1897
und des staatsaufsichtlichen Bescheides der k. Regierung, Kammer des Innern, von Unterfranken
und Aschaffenburg vom 28. Jannar 1897 die Genehmigung zur Ausgabe 3½ procentiger
Schuldverschreibungen auf den Jnhaber im Gesammtnennwerthe von 1612 800 JX, und zwar:

Abtheilung A, 263 Stück zu je 200 A,
« B, 210 „ „ „ 300 -7,

C, 782 „ „ „ 600 -,

„ D, 6600 „ „ „ 1000 -4,

E, 126 b „ 3000 -,

halbjährig am 1. Jannar und am 1. Juli verziuslich, ertheilt.
München, den 10. Mai 1897.

Frhr. v. Feilitzsch.

77 1.

Nr. 8285.

Bekauntmachung, Amtsbezirksänderung der Gemeinden Breitenbrunn, Kucha und
Offenhausen betreffend.

Im Namen Beiner Majestüät des Känigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, haben allergnädigst zu genehmigen geruht, daß die Gemeinden Breitenbrunn,
Kucha und Offenhausen vom 1. Jannar 1898 ab von dem Bezirksamte Nürnberg, dem
Amtsgerichte und Rentamte Altdorf abgetreunt und dem Bezirksamte, Amtsgerichte und
Reutamte Hersbruck zugetheilt werden.
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esetzzund Verordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.

. 20.
München, den 15. Mai 1897.

Inhalt:
Aekanntmachung vom11. Mai 1897, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die Stadt-

gemeinde Dillingen betressend.— Ackanutmachung vom 11. Mai 1897, die provisorische Schifffahrts-
und Floßordnung für die Donan innerhalb des bayerischen Staatsgebietes betrefsend.— Ordens-Verleihung.

Nr. 9358.

Bekanutmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die Stadlgemeinde
Dillingen betreffend.

K. Staatsministerium des Innern.

Durch die im Einverständnisse mit den k. Staatsministerien der Justiz und der
Finanzen ergangene Entschließung vom Hentigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes, einige
Bestimmungen über die Inhaberpapiere betressend, vom 18. März 1896, sowie der Kgl. Aller-
höchsten Verordnung vom gleichen Tage (Gesetz und Verordnungsblatt S. 174 und 185)
der Stadtgemeinde Dillingen auf Grund der Beschlüsse der Gemeindekollegien vom
13. April 1897 und des staatsaufsichtlichen Bescheides der k. Regierung, Kammer des
Innern, von Schwaben und Neuburg vom 4. Mai 1897, die Genehmigung zur Ausgabe
3½% iger Schuldverschreibungen auf den IJuhaber im Gesammtnennwerthe von 200 000 J,
und zwar:

34
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Lit. A 30 Stück zu je 2000 M,
„ B 100 „ „ „ 1000 7,

„ C 65 „ „ „ 500 %½,

„ D 25 „ „ „ 200 ,

„ E 25 „ „ „ 100 -4,

halbjährig am 1. April und am 1. Oktober verzinslich, ertheilt.
München, den 11. Mai 1897.

rhr. u. Zellitzsch.

Nr. 9420.

Bekanntmachung, die provisorische Schifffahrts= und Floßordnung für die Donau innerhalb des
bayerischen Staatsgebietes betreffend.

+K. Staatsministerium des Innern.

Aus Anlaß der Onaiführung an der neuen Donaulände zu Passau wird hiemit auf
Grund des Art. 1 Abs. 2 und des Art. 100 des Gesetzes vom 28. Mai 1852, die Be-

nützung des Wassers betreffend, folgende Vorschrift als Ergänzung zu § 14 der „provisorischen
Schifffahrts= und Floßordnung für die Donau innerhalb des bayerischen Staatsgebiets“
vom 4. Juli 1865 (Regierungsblatt S. 725) erlassen:

„Bei dem Passiren der Donaubrücke zu Passan ist Nuderschiffen und Flößen in
der Thalfahrt die Benützung der zweiten rechtsseitigen Brückenöffnung, in welcher
die Quaimauer steht, verboten."“

München, den 14. Mai 1897.

rhr. v. Feilitzsch.

Ordens-Verleihung. gnädigst bewogen gefunden, dem Großherzog=
— lich Mecklenburgischen Staatsrath und Vor-

Im Namen Seiner Majettät des fönigs. stand der Großherzoglich Mecklenburg-Schwerin=
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= schen Ministerien der Justiz und des Cultus,

pold, des Königreichs Bayern Verweser, von Amsberg, den Verdienstorden vom
haben Sich unter'm 29. April ds. Is. aller= heiligen Michael I. Klasse zu verleihen.
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tz und Perordnungs-Blatt
für das

Königreich Vayern.
I# 21.

München, den 28. Mai 1897.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 21. Mai 1897, die Feier der Sonn= und Festtage betreffend. —

Bekauntmachung vom 21. Mai1897, die Feier der Sonn= und Festtagebetrefend. Bekanntmachunnvom 22. Mai 1897, die Vetriebsordnung für die Haupteisenbahnen Bayerns vom 10. Dezember 1392 betreffend.
Bekanntmachn ng vom 22. Mai 1897, die Normen für den Bau und die Ansrüstung der Haupteisen-

bahnen Bayerns vom 10. Dezember 1892 bctreffend. — Bekannutmachung vom 22. Mai 1897, die Bahn-
ordnung für die Nebeneisenbahnen Baycrus vom 10. Dezember 1892 betreffend.— Bekanutmachung vom24. Mai 1807, die Abänderung der provisorischen Schisfiuhur- und Floßordnung für die Donau innerhalb
des bayerischen Slaatsgebietes betreffend.

Nr. 5767.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die Feier der Sonn= und Festtage betreffend.

Im Namen Seiner Maozjestät des Rönigs.

Zlitpyol!,
von Gotteg Gnaden Königlicher Prinz von Gayern,

Vegent.
Wir finden Uns bewogen, auf Grund des § 360 Ziffer 1 des Strafgesetzbuches

für das Deutsche Reich und Artikel 2 Ziffer 5 des Polizeistrafgesetzbuches für das König.
reich Bayern bezüglich der Feier der Sonn= und Festtage zu verordnen, was folgt:

§ 1.
Alle öffentlich vorgenommenenoder öffentlichen Aergerniß erregenden oder geräusch-

vollen Arbeiten

a) des Gewerbe-, Haudels= und Fabrikbetriebes,
b) der Land und Forstwirthschaft, der Viehzucht, Verussgärtnerei und Verufsfischerei

35
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sind an Sonn= und Festtagen ohne Unterschied, ob letztere als Festtage im Sinne der
Gewerbeordnung bestimmt sind oder nicht, untersagt.

Dem Verbote unterliegen nicht
1. die Arbeiten im Gewerbe-, Handels- und Fabrikbetriebe, bei welchen auf Grund der

Gewerbeordnung für das Deutsche Reich oder der hiezu erlassenen Anordnungen an Sonn-
und Festtagen Arbeiter verwendet werden dürfen, und zwar auch an den nicht unter die
Gewerbcordnung fallenden Festtagen,

2. die Arbeiten im Verkehrsgewerbe, welche ohne Nachtheil nicht aufgeschoben oder un-
terbrochen werden können,

3. die Arbeiten in Apotheken, Badeanstalten, Gast= und Schankwirthschaftsbetrieben und
im Vergnügungsgewerbe (Darbietung von Musikaufführungen, Schanstellungen, theatralischen
Vorstellungen oder sonstigen Lustbarkeiten), vorbehaltlich der in 5 4 und § 5 gegenwärtiger
Verordnung bezeichneten Beschränkungen,

4. die dringenden sowie die zur Befriedigung täglicher oder an Sonn= und Fest-
tagen besonders hervortretender Bedürfnisse der Bevölkerung nöthigen Arbeiten in der Land-
und Forstwirthschaft, Viehzucht, Berufsgärtuerei und Berufsfischerei, die durch ungünstige
Witterung gebotenen Erntearbeiten, die Arbeiten der Weinlese, dann die Arbeiten, welche
in landwirthschaftlichen Nebenbetrieben, wie Branntweinbrennereien, Molkereien, ohne Nach-
theil nicht aufgeschoben oder unterbrochen werden können, bei der Berufsfischerei in den
mehreren Staaten gemeinsamen Gewässern auch jene Arbeiten, welche den Fischern der
anderen Staaten gestattet sind.

Bezüglich der Feier der Sonn= und Festtage im Betriebe der Staatsverkehrsanstalten
sind die hierüber von den zuständigen Behörden erlassenen Anordnungen maßgebend.

Der Ministerial Instanz bleibt vorbehalten, bei erheblichen Veraulassungen bezüglich des
Arbeitens in Fabriken für einzelne Festtage Ausnahmen in widerruflicher Weise zu bewilligen.

§ 2.
Die offenen Verkaufsstellen sind:

1. am ersten Weihnachtstage,
2. an dem Oster= und Pfingstsonntage,
3. in katholischen Orten am Fronleichnamstage, in protestantischen Orten am Char-

freitage
den ganzen Tag über geschlossen zu halten, soweit nicht nach der Gewerbeordnung und den
hiezu erlassenen Anordnungen Ausnahmen gestattet sind; für die unter Ziffer 3 genannten
Festtage dürfen in der Regel keine weiteren Ausnahmen als für jene unter Ziffer1und 2
zugelassen werden.
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Im lUlebrigen bemißt sich das Offenhalten der Verkaufsstellen an den Sonntagen und den
unter die Gewerbeordnung fallenden Festtagen ausschließend nach den Bestimmungen der
Gewerbeordnung und den hiezu erlassenen Anordnungen.

An den nicht unter die Gewerbeordnung fallenden Festtagen dürfen die Verkaufsstellen
während des vormittägigen Pfarrgottesdienstes nicht geöffnet werden. Ausgenommen sind
jene Geschäftsbetriebe, welche an den der Gewerbeordnung untlerstellten Festtagen einer solchen
Beschränkung nicht unterliegen.

Vorstehende Bestimmungen gelten auch hinsichtlich des Oeffneus der Marktbuden an
den auf einen Sonn= oder Festtag fallenden Messen und Jahrmärkten.

Apotheken dürfen an sämmtlichen Sonn= und Festtagen den ganzen Tag über ge-
öffnet sein.

Die Beschränkungen, welchen der Gewerbebetrieb im Umherziehen sowie der ambulante
Gewerbebetrieb im Gemeindebezirke des Wohnsitzes oder der gewerblichen Niederlassung an
den Sonn= und Festtagen nach der Gewerbeordnung und den hiezu erlassenen Anordnungen
unterworfen ist, gelten im gleichen Umfange auch für diese Betriebe an den nicht unter die
Gewerbeordnung fallenden Festtagen.

§ 3.

Die Abhaltung von Getreide= und Viehmärkten, von Treibjagden und öffentlichen Ver-
steigerungen an Sonn= und Festtagen ist verboten.

8 4.
Lärmendes Zechen und Spielen, lärmende Zusammenkünfte und Lustbarkeiten in Wirth-

schaftslokalitäten, lärmende Unterhaltungen in der Nähe von Kirchen an Sonn= und Fest-
tagen während des vor= und nachmittägigen Pfarrgottesdienstes sind untersagt.

§ 5.
Es ist verboten, Scheiben- und Vogelschießen und andere öffentliche Lustbarkeiten, sowie

Schau= und Vorstellungen (Art. 32 Abs. 1 Ziffer 1 und 2, Art. 33 Absatz 1 des Polizei-
strafgesetzbuches) an Sonn= und Festtagen vor Beendigung des vormittägigen Pfarrgottes-
dienstes zu veranstalten.

86.
Das Austreiben und Hüten des Weideviehes darf an Sonn= und Festtagen zur Zeit

des vormittägigen Pfarrgottesdienstes nicht stattfinden.
An Orten, wo bisher eine abweichende Uebung bestand, kann dieselbe durch ortspolizei-

liche Vorschrift aufrecht erhalten werden.
Auf die Alpenweide findet die vorstehende Bestimmung in Absatz 1 keine Anwendung.

357
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87.
Durch ortspolizeiliche Vorschrift können die Stunden, auf welche sich die in § 2

Absatz III, §§ 4, 5 und 6 AbsatzIenthaltenen Verbote erstrecken, näher bezeichnet werden.

§ 8.

Die Vorschriften der §§ 1—7 mit Ausnahme jener des § 2 AbsatzIZiffer3finden
bezüglich der Sonntage und der den christlichen Konfessionen gemeinschaftlichen Festtage auch
in konfessionell gemischten Orten Anwendung.

In Ansehung der besonderen Feiertage eines Religionstheiles sind die Bestimmungen
des § 82 der II. Verfassungsbeilage maßgebend.

Insolange in konfessionell gemischten Orten bezüglich der Einstellung der Arbeits- und
Gewerbsthätigkeit und der Schließung der Ortsläden an den einem Religionstheil eigen-
thümlichen Feiertagen eine Vereinbarung besteht, ist sich hiernach zu achten.

§ 9.

Gegenwärtige für alle Landestheile giltige Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver-
kündigung in Wirksamkeit.

Gleichzeitig erlöschen die Bestimmungen der Verordnungen vom 30. Juli 1862 und
4. Angust 1883, die Feier der Sonn= und Festtage betreffend.

Wien, den 21. Mai 1897.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Arhr. v. Feilitzsch. Dr. v. Landmann.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General-Sekretär:

an dessen Statt:
Ministerialrath l)r. Bumm.
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Nr. 7775.

Bekunntmachung, die Feier der Sonn= und Festtage betreffend.

K. Staatsministerien des Innern
beider Abtheilungen.

Zur Erläuterung der Allerhöchsten Verordnung vom Heutigen, die Feier der Sonn-
und Festtage betreffend, wird im Einverständnisse mit den k. Staatsministerien des
K. Hauses und des Aeußern, der Justiz, sowie der Finanzen Nachstehendes bekannt gegeben:

In 8 1 Absatz I ist die Bestimmung des § 1 Absatz I der Allerhöchsten Ver-
ordnung vom 30. Juli 1862, gleichen Betreffe, aufrechterhalten. Dieselbe wurde noch
hinsichtlich der Arbeiten in der Forstwirthschaft, Viehzucht, Berufsgärtnerei und Berufs-
fischerei behufs vollständiger Klarstellung, daß auch diese Arbeiten dem Verbote unterliegen,
ergänzt. Der Weinban wurde als zur Landwirthschaft gehörig erachtet. Die in Absatz 1
der bioherigen Allerhöchsten Verordnung vorgesehenen Ausnahmen in dringenden Fällen
wurden in Absatz II, soweit veranlaßt, besonders berücksichtigt.

In 8§ 1 Absatz II Ziffer 1 sind die Arbeiten im Gewerbe-, Handels= und
Fabrikbetriebe, bei welchen auf Grund der Gewerbe-Ordnung für das Deutsche Reich
oder der hiezu erlassenen Anordnungen an Sonn= und Festtagen Arbeiter verwendet werden
dürfen, auch vom Standpunkte der Sonn= und Festtagsheiligung als Ausnahmen zugelassen.
Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Arbeiten von einem selbstständigen Gewerbe-
treibenden oder von Arbeitern verrichtet werden. Die Gewerbe-Ordnung findet jedoch außer
den Sonntagen nur auf jene Festtage Anwendung, welche auf Grund des § 105a Ab-
satz 2 I. c. (cons. hiezu die Ministerialbekanntmachung vom 30. April 1895 — Gesetz-
und Verordnungsblatt Seite 253) als Festtage bestimmt sind. Es wurde deshalb durch
einen Beisatz zum Auedruck gebracht, daß die an den Sonntagen und den im Sinne der
Gewerbe-Ordnung bestimmten Festtagen zulässigen Arbeiten auch an den nicht unter die
Gewerbe-Orduung fallenden Festtagen vorgenommen werden dürfen, soferne die treffeuden
Arbeiten überhaupt der Bestimmung in § 1 Absatz I der Allerhöchsten Verordnung zu-
widerlaufen.

Die Ziffer 2 in § 1 Absatz II umfast das Verkehr gewerbe, auf welches die
einschlägigen Bestimmungen der Gewerbe-Ordnung nach § 105iAbsatz 1 dieses Gesetzes
keine Anwendung finden. Hierher gehören namentlich auch die Privat-Eisenbahn-, Post-
und Damnfschifffahrtsunternehmungen. Die für diese Gewerbebetriebe nach gegenwärtiger
Ziffer 2 zulässigen Ausnahmen eutsprechen den in § 1 Absatz II Ziffer 1 der bisherigen
Allerhöchsten Verordnung vom 30. Juli 1862 für den Transport von Reisenden und
Frachtgütern beim Eisenbahn-, Post= und Dampfschifffahrtsverkehre vorgesehenen Ausnahmen.
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Eine besondere Bestimmung hinsichtlich der in Nothfällen oder im öffeutlichen Interesse un-
verzüglich vorzunehmenden Arbeiten (conk. § 105 Absatz 1 Ziffer 1 der Gewerbe—
Ordnung) ist hier nicht veranlaßt; soweit diese Voraussetzungen gegeben sind, stehen eben
Arbeiten in Frage, welche ohne Nachtheil nicht aufgeschoben oder unterbrochen werden können.

In 8§1 Absatz II Ziffer 3 sind noch einzelne Gewerbebetriebe besonders hervor-
gehoben, welche (wie die Apotheken, das Wirthschafts= und Vergnügungsgewerbe) schon bieher
besonders behandelt wurden, auf welche jedoch die Gewerbeordnung nicht oder wenigstens
nicht in der hier fraglichen Richtung anwendbar ist. Die in der bisherigen Allerhöchsten
Verordnung noch hervorgehobenen Arbeiten zur Befriedigung des täglichen Bedürfnisses des
Publikums sind, soweit Gewerbebetriebe in Frage stehen, bereits durch die Ansnahmen nach
der Gewerbeordnung und den hiezu erlassenen Anordnungen (conl. § 105eder Gewerbe-
Ordnung) genügend gedeckt; soweit solche Arbeiten mit landwirthschaftlichen 2c. Betrieben
zusammenhängen, ist in § 1 Absatz II Ziffer4der Allerhöchsten Verordnung das Erforder-
liche vorgesehen.

In ebenerwähntem § 1 Absatz II Ziffer 4 sind alle bereits bisher giltigen Be-
stimmungen hinsichtlich der an Sonn= und Festtagen zulässigen Arbeiten in der Land-
wirthschaft zusammengefaßt. Ferner mußten hier die Forstwirthschaft, die Viehzucht,
die Berufsgärtnerei und Berufsfischerei berücksichtigt werden, da solche auch in § 1 Absatz1
ausdrücklich erwähnt sind. Als dringliche Arbeiten und daher zulässig erscheinen vor Allem
jene, welche in Nothfällen oder im öffentlichen Interesse unverzüglich vorgenommen werden
müssen. Als solche Arbeiten kommen namentlich in der Forstwirthschaft in Betracht:
die Arbeiten bei Waldbränden oder die eine Unterbrechung nicht zulassenden Arbeiten zur
Bekämpfung von Forstkalamitäten, dann die unverschieblichen Arbeiten zur Wendung von
Betriebsstörungen in Folge außerordentlicher Ereignisse (Wolkenbrüche, Wildbachstauungen
und dergleichen). Bei Viehzüchtereien erscheinen als dringliche Arbeiten namentlich jene,
welche zur Fütterung sowie zur täglichen Wart und Pflege der Thiere gehören. Bei der
Gärtnerei wird insbesondere das Gießen, Auf= und Eindecken der Beete r2c. hierher zu
rechnen sein, ferner bei der Fischerei (einschlüssig der Fischzüchtereien) die Arbeiten bei
Wasserablaß, Hochwassergefahr, das Fischen beim sogenannten Aufsteigen der Fische, das
Hereinholen bedrohter Netze und dergleichen, soweit diese Arbeitsverrichtungen als unver-
schieblich sich darstellen. Als Arbeiten zur Befriedigung des täglichen r2c. Bedürf-
nisses der Bevölkerung sind insbesondere gedacht: die Lieferung von Milch, frischem Ge-
müse 2c. Eine besondere Bestimmung ist noch hinsichtlich der Fischerei im Bodeusee
und in einigen sonstigen Grenzgewässern für den Fall vorgesehen, daß nach den
in den benachbarten Staaten jeweils bestehenden Vorschriften oder bezüglichen Vereinbarungen
den Fischern dieser benachbarten Staaten weitergehende Befugnisse zugestanden werden sollten.
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Die Bestimmung in § 1 Absatz III bezieht sich auf sämmtliche Staatsanstalten
für den Verkehr (Eisenbahnen, Posten, Telegraphen, Dampfschifffahrt, Ludwigskanal, Ban
der Staatseisenbahnen 2c.) nebst den einschlägigen Nebenbetrieben.

Die nach dem weiteren Absatz 1V in § 1 zulässigen Gesuche um Bewilligung von
Ausnahmen bezüglich des Arbeitens in Fabriken für einzelne Festtage sind bei den Distrikts-
polizeibehörden, in München bei der k. Polizcidirektion, einzureichen und nach geeigneter In-
struktion durch die k. Regierungen, Kammern des Innern, — und zwar, soferne aus-
schließend Festtage im Sinne der Gewerbeordnung in Frage stehen, — dem k. Staats-
ministerium des Innern, in den übrigen Fällen aber dem k. Staatsministerinm des Innern
für Kirchen= und Schulangelegenheiten in Vorlage zu bringen. Die auf Grund des § 1
Absatz V der Allerhöchsten Verordnung vom 30. Juli 1862, die Feier der Sonn= und
Festtage betreffend, bisher zugelassenen Ausnahmen werden hiemit bis auf Weiteres aufrecht
erhalten. Diese Bewilligungen gelten, soweit sie einzelne unter die Gewerbe-Ordnung
fallende Festtage betreffen, zugleich auch als Ausnahmen im Sinne des 8§105 h Absatz 2
der Gewerbeordnung, jedoch mit den aus dieser Gesetzesbestimmung sowie ans§136 Absatz
3 1. c. sich ergebenden Beschränkungen.

In §2 der Allerhöchsten Verordnung ist das Offenhalten der Verkaufsstellen
im Handelsgewerbe geregelt. Der Begriff: „offene Verkaufsstelle“ bemißt sich nach der
Gewerbeordnung. Das Prinzip des § 2 der Allerhöchsten Verordnung vom 30. Juli 1862
wurde namentlich hinsichtlich der hohen Festtage, welche bieher als solche erachtet wurden,
sowie hinsichtlich der nicht unter die Gewerbeordnung fallenden Festtage aufrecht erhalten.
Die Ausnahmen sind nach der Gewerbeordnung zu bemessen. Für die in Absatz I unter
Ziffer 3 genannten. Festtage sollen jedoch in der Regel keine weiteren Ansnahmen als für
jene unter Ziffer 1 und 2 zugelassen werden. Abweichungen erscheinen z. B. zulässig hin-
sichtlich der am Charfreitag besonders hervortretenden Bedürfnisse der Bevölkerung (Verkauf
von Fischereiprodukten, Käse 2c.). Im Uebrigen wird bezüglich der Festsetzung der Aus-
nahmen für die hohen Festtage auf § 29 der Ministerial-Entschließung vom 14. März 1895
(Amtsblatt des k. Staatsministeriums des Innern Seite 107) hingewiesen. Die k. Re-
gierungen, Kammern des Innern, haben die einschlägigen Ausnahmebestimmungen, soweit
veranlaßt, der Revision zu unterstellen.

In Absatz VI des § 2 ist der Gewerbebetrieb im Umherziehen, sowie der ambulante
Gewerbebetrieb der in §5 42bb der Gewerbeordnung bezeichneten Personen ausschließend nach
der Gewerbeordnung geregelt. Für die Gewährung etwaiger unter ganz besonderen
Verhältnissen veranlaßten Ausnahmen ist § 55a Absatz 2 der Gewerbeordnung und
Ziffer III der Ministerial-Entschließung vom 18. April 1892 (Amtsblatt des k. Staats-
ministeriums des Innern Seite 195) maßgebend.
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In den 8§3bis 8 sind die einschlägigen Bestimmungen der Allerhöchsten Verordnung
vom 30. Juli 1862, abgesehen von der Berichtigung der Allegate in den §§5und 7, un-
verändert aufrechterhalten und wird bezüglich der Amvendung derselben auf die bioherige
Praxis und die einschlägigen Präjudizien verwiesen.

München, den 21. Mai 1897.

Frhr. v. Feilitzsch. Or. v. Landmann.

Bekanntmachung, die Betriebsordnung für die Haupteisenbahnen Bayerns
vom 10. Dezember 1892 betreffend.

K. Staatsministerium des Königlichen Hauses und des Aeuhern
Auf Grund Allerhöchster Ermächtigung erhalten die §§ 13 00%%, 17%½, 25½0,

26 % 340½0,44 0, 46, 48 % , 510, 54%, 60 und 74 6 der Betriebsordnung
für die Hanpteisenbahnen Bayerus nachstehende neuc Fassung:

§ 13.
Zahl der Bremsen eines Zuges.

(1) In jedem Zuge müssen außer den Bremsen am Tender und an der Lokomotive so
viele Bremsen bedient sein, daß durch die letzteren mindestens der aus nachstehendem Ver-
zeichnisse zu berechnende Theil der im Zuge befindlichen Wagenachsen gebremst werden kann.

Auf Neigungen Bei einer Fahrgeschwindigkeit von

s 25I30I35!40I45I50I60I70180I90

von / Ferhaltun Kilometer in der Stunde
oo ) müssen von je 100 Wagenachsen zu bremsen sein

o 1„%666 8§ 0 11¼ %
25 1 .400 6 6 79 11 1421 30 41 54
5% 1:200 6 79 12 14 18 25 35 46 59
7, 1 133 8 10 12 1518 21 29 39 51

10, 1: 100 10 13 # 15 18 21 2533 44 5612, 1: 80 13 15 18 21 25 20 38 48 50
15, 1 66 15 18 21 24 28 32 42 53
17, 1: 57 18 21 24 2732 36 46 657
20, 1: 50 20 23 1 27 31 3539 0 ...
22, 1: 44 22 26 30 348 43 54 „

- 1: 40 25 29 33 372 47 6
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6y Militärzüge sind auf der Ausgangsstation für die vorgesehene Fahrstrecke mit der
für eine Fahrgeschwindigkeit von 40 Kilometer erforderlichen Anzahl Bremswagen auszu-
rüsten. Für die Besetzung der Bremsen solcher Züge sind jedoch die gleichen Bestimmungen
wie für andere Züge maßgebend.

§ 17.
Untersuchung der Wagen.

(2) Jeder Wagen ist von Zeit zu Zeit einer gründlichen Untersuchung zu unterwerfen,
wobei die Achsen, Lager und Federn abgenommen werden müssen. Diese Untersuchung hat
bei den vorzugsweise in Schnellzügen laufenden Personen-, Gepäck-, Post= und Güterwagen
spätestens sechs Monate, bei den übrigen Personen-, Gepäck= und Postwagen spätestens ein
Jahr und bei den übrigen Güterwagen spätestens drei Jahre nach der ersten Ingebrauch-
nahme oder nach der letzten Untersuchung zu erfolgen. Die Fristen von sechs Monaten
und einem Jahre können bis zur Dauer von drei Jahren überschritten werden, wenn und
solange ein Wagen noch nicht einen Weg von 30 000 Kilometer zurückgelegt hat.

§625.
Abfahrt der Züge.

(1) Kein Zug darf ohne Erlaubniß des dienstthuenden Stationsbeamten von einer
Station abfahren. Diese Erlanbniß darf, abgesehen von Störungsfällen, nicht ertheilt
werden, solange nicht festgestellt ist, daß der letzte, in derselben Nichtung voraufgefahrene
Zug die nächste Zugfolgestation erreicht hat. Einzeln fahrende Lokomotiven sind hierbei den
Zügen gleich zu behandeln.

8 26.

Fahrgeschwindigkeit.
(4h Bei Berechnung der kürzesten Fahrzeit ist die größte zulässige Geschwindigkeit auf

sallenden und auf gekrümmten Bahnstrecken wie folgt anzunehmen:
a) beim Herabfahren von Gefällstrecken von:

5,0 /%0 (1:200) 90 Kilometer in der Stunde,
75 . (1. 133)250

1060 (1: 100) 0 -,
12,3-(1-80)75 - -,

15,«,(1-(3(;)70 ,
17,.»(1-57)65 - ,

2(),·,(1-50)(,() -, ,

22,,(1-44,55 --,
25,»-(1:4())50 - -,
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b) beim Durchfahren gekrümmter Bahnstrecken in Krümmungen mit einem Halb—
messer von:

900 Meter 90 Kilometer in der Stunde,
800 85 -,

700 80 -,

600 75 ,

500 70 ,

400 65
300 60 ,

250 55 ,

200 50 -,
180 45- -

§34.
Schutzwagen und Postwagen.

(2) Bei Zügen, die von einer anschließenden Nebeneisenbahn auf die Hauptbahn über-
gehen, kaun von der Freihaltung der vorderen Abtheilung des betreffenden Wagens abgesehen
werden, sofern diese Züge auf der Hauptbahn mit keiner größeren als der für Nebeneisen=
bahnen zugelassenen Geschwindigkeit verkehren.

§ 44.
Elektrische Verbindungen.

1) Die Stationen, welche Nebengeleise haben, müssen zur Verständigung unter einander
mit elektrischen Telegraphen ausgerüstet sein. Auch müssen sämmtliche Wärter zwischen je
zwei am Zugmeldedienste betheiligten Stationen durch elektrische Signale von dem Abgange
der Züge benachrichtigt werden können.

46.

Signale für die Ein= und Ausfahrt der Züge.
(1) Bevor das Signal zur Ein= oder Durchfahrt für einen Zug gegeben oder ein

Zug von der Station abgelassen wird, ist zu prüfen, ob die Geleise, die er zu durchfahren
hat, frei und die betreffenden Weichen richtig gestellt sind (S§ 16). Von der Prüfung der
Weichenstellung kann abgesehen werden, falls Einrichtungen vorhanden sind, die die Gewähr
bieten, daß die Signale für die Ein--, Aus- oder Durchfahrt eines Zuges nur gegeben
werden können, wenn die betreffenden Weichen richtig gestellt und in dieser Stellung fest-
gelegt sind, solange das Fahrsignal gegeben ist.

(2) Das Einfahrtssignal für einen Zug darf nur durch den dienstthuenden Stations-
beamten selbst oder in seinem jedesmaligen Auftrage durch einen anderen Beamten oder ver-
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pflichteten Arbeiter gegeben werden. Kann dieser Auftrag nicht mündlich ertheilt werden,
so muß seine zuverlässige Uebermittelung durch geeignete Einrichtungen möglich sein.

)Für die Weichen in den Hauptgeleisen ist eine bestimmte Grundstellung als Regel
vorzuschreiben.

8 48.
Verständigung des Zugpersonales unter sich.

G) Bei Personenzügen die mit durchgehenden Bremsen ausgerüstet sind, welche bei
einer Zugtrennung selbstthätig in Wirksamkeit treten und es außer dem Lokomotivführer
auch dem wachthabenden Fahrbeamten und den Neisenden ermöglichen, den Zug zum Stehen
zu bringen, darf von der Anbringung der Zugleine oder der dieselbe ersetzenden anderen
Vorrichtung (Absatz 2)) Abstand genommen werden.

(4) Dasselbe gilt von Zügen, welche von einer anschließenden Nebeneisenbahn auf die
Hauptbahn übergehen, und daselbst mit keiner größeren als der für Nebeneisenbahnen zuge-
lassenen Geschwindigkeit verkehren.

§ 51.
Stellung und Bedienung spitzbefahrener Weichen.

(1) Jede Weiche, gegen deren Spitze fahrplanmäßige Züge fahren, muß während der
Durchgangs des Zuges entweder verriegelt oder verschlossen gehalten werden oder von einem
Weichensteller bewacht sein (8 3 5).

§ 54.
Betreten der Bahnanlagen.

 Das Betreten der Bahn einschließlich der zugehörigen Böschungen, Dämme, Gräben,
Brücken und sonstigen Anlagen ist ohne Erlaubnißkarte nur den Organen der Bahnverwaltung,
den in der Ausübung ihres Dienstes befindlichen Beamten der Staatsanwaltschaft, des Forst-
schutzes und der Polizei, den in Wahrnehmung des Zoll-, Stener- und Telegraphendienstes
innerhalb des Bahngebiets begriffenen Beamten sowie den zu Besichtigungen dienstlich ent-
sandten deutschen Offizieren gestattet; u. s. w. wwie bisher).

 60.
Bahnbeschädigungen und Betriebsstörungen.

Es ist verboten, die Bahnanlagen, die Telegraphen und die Betriebsmittel zu beschädigen,
seste Gegenstände auf die Fahrbahn zu legen oder sonstige Fahrthindernisse anzubringen,
Weichen umzustellen, falschen Alarm zu erregen, Signale nachzuahmen oder andere betriebs-
störende Handlungen vorzunehmen.

§ 74.
(2) Diese Betriebsordnung tritt mit dem 1. Juli 1897 in Kraft und findet An-

wendung u. s. w. (wie bisher).
München, den 22. Mai 1897.

Dr. Frhr. von Crailsheim.
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Bekauntmachung, die Normen für den Bau und die Ausrüstung der Hanupteisenbahnen Bayerns
vom 10. Dezember 1892 betreffend.

fl. Staatsministerium des füöniglichen Hauses und des Acubern.

Auf Grund Allerhöchster Ermächtigung erhalten die 88 856, 9“% 11, 12, 29 und
39 1/ d (8 „ id der Normen für den Ban und die Ausrüstung der Hanpteisenbahnen

Bayerns unter Streichung des § 9“ nachstehende neue Fassung:

Neigungswechsel.
(2) Zwischen Gegenneigungen von mehr als 5% (1:200)ist, sofern die Gesammt-

steigung einer derselben mehr als 10 Meter beträgt, eine weniger als 5%0 (1:200)
geneigte Strecke von mindesteno 500 Meter Länge einzulegen, welche zur Ausrundung mit-
beuutzt werden kann.

8. 9.
Entfernung der Geleise.

(3) Auf deu Stationen sollen die Geleise nicht weniger als 4,500 Meter von Mitte
zu Mitte von einander entfernt liegen und diejenigen, zwischen denen ein Perron auzulegen
ist, eine Entfernung von mindestens 6,000 Meter von Mitte zu Mitte haben. Beim Um-
bau von Stationen mit geringem Personenverkehre kaun mit besonderer Genehmigung von
diesen Bestimmungen abgewichen werden.

§ 11.
Tragfähigkeit des Oberbaues.

Bei Geleisen, die von Lokomotiven befahren werden, soll der Oberban mindestens so
stark sein, das jede Stelle der einzelnen Schiene 8000 Kilogramm rollende Last mit Sicher-
heit tragen kann.

§ 12
Meldestationen und Ausweichestellen.

Wenn Betriebs= oder militärische Nücksichten es erfordern, sind telegraphische Melde-
stationen und an eingeleisigen Bahnen zugleich Answeichestellen anzulegen, welche letztere die
größten auf der Anschlußstrecke zulässigen Züge, bis zu 110 Wagenachsen, aufuchmen können.
Für einen 110 Wagenachsen enthaltenden Zug ist eine untzbare Geleiselänge von 550 Meter
zu rechnen u. s. w. "
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§ 29.
Raddruck.

Bei den Fahrzengen soll der Druck eines Nades auf die Schiene bei voller Anduntzung
der festgesetzten Tragfähigkeit im Stillstande der Fahrzeuge nicht mehr als 7000 Kilogramm
betragen. Für Personenzug--Lokomotiven, die auf Strecken verkehren sollen, deren Oberbau
den Anforderungen des § 11 entspricht, kann ein Naddruck von höchstens 8000 Kilogramm
zugelassen werden.

§ 39.
(1) Die vorstehenden Bestimmungen treten mit dem 1. Juli 1897 in Kraft.
3)

a) 2. auch auf die derzeit bereits inn Baue oder Betriebe befindlichen Haupteisenbahnen,
sofern die betreffenden baulichen Anlagen oder Einrichtungen nach dem 1. Juli 1897
einem umfassenderen Umbau unterworsen werden, wobei bezüglich der Bestimmung
im § 11 jede Ernenerung des Oberbaues der Hauptgeleise in zusammenhängenden
Strecken zu den umfassenderen Umbauten zu rechnen ist;

b) 2. auf diejenigen alsdann bereits vorhandenen oder bestellten Betriebemittel der Haupt-
eisenbahnen, welche nach dem 1. Juli 1897 eine vollständige Umänderung erleiden.

München, den 22. Mai 1897.

Dr. Frhr. v. Crail#heim.

Bekanntmachung, die Bahnordnung für die Nebeneisenbahnen Bayerns vom 10. Dezember 1892
betreffend.

fl. Stoatsministerium des Königlichen Hauses und des Aeußern.
Auf Grund Allerhöchster Ermächtigung erhalten die 8§ 44 (0/ 1½ Cs und 55 ) der

Bahnordnung für die Nebeneisenbahnen Bayerns nachstehende neue Fassung:

§ 44.
Betreten der Bahnanlagen und der Stationen, Bahnbeschädigungen und Betriebs-

störungen, sowie Verhalten der Reisenden beim Ein= und Aussteigen und
während der Fahrt.

(1) Das Betreten der Bahn, soweit sie nicht zugleich als Weg dient, sowie das Betreten der
zur Bahn gehörigen Böschungen, Dämme, Gräben, Brücken und sonstigen Anlagen ist ohne
Erlaubnißkarte nur den Organen der Bahnverwaltung, den in der Ansübung ihres Dienstes
befindlichen Beamten der Staatoanwaltschaft. des Forstschutzes und der Polizei, den in
Wahrnehmung u. s. w. (wie im §54“4) der Betriebsordnung).

37
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(12) Es ist verboten, die Bahnanlagen, die Telegraphen und die Betriebsmittel zu
beschädigen, feste Gegenstände auf die Fahrbahn zu legen oder sonstige Fahrthindernisse an-
zubringen, Weichen umzustellen, falschen Alarm zu erregen, Signale nachzuahmen oder andere
betriebsstörende Handlungen vorzunehmen.

8 BB.
(D Diese Bahnordnung tritt mit dem 1. Juli 1897 in Kraft.

München;, den 22. Mai 1897.

Dr. frhr. v. Crailsheim.

Nr. 9500.

Bekanntmachung, die Abänderung der provisorischen Schifffahrts= und Floßordnung für die
Donau innerhalb des bayerischen Staatsgebietes betreffend.

Kl. Staatsministerium des Innern.

Unter Aufhebung der oberpolizeilichen Vorschrift vorstehenden Betreffs vom 141. Jannar
1897 Nr. 25293 (Gesetz= und Verordnungsblatt S. 9) werden hiemit an Stelle des
zweiten Satzes des Absatzes 6 des § 14 der provisorischen Schifffahrts= und Floßordnung
für die Donau innerhalb des bayerischen Staatsgebietes vom 4. Juli 1865 in der Fassung
vom 21. Jannar 1889 (Gesetz= und Verordnungsblatt 1889 S. 36) vorbehaltlich
der für die Dauer der Baggerungoarbeiten am steinernen Mittelpfeiler der Straubinger
Donanbrücke durch die k. Negierung, Kammer des Innern, von Niederbayern zu erlassenden
besonderen Vorschriften — folgende Bestimmungen erlassen:

„Dampfschiffe und Nemorqucurs dürfen beim Passiren der Straubinger Donau-
brücke auf der Berg= und Thalfahrt nach Belieben die linksseitige oder die rechts-
seitige Durchfahrtsöffnung benützen.

Nemorqueurs dürfen bei der Bergfahrt mit vollem Anhange, in der Thal-
fahrt jedoch mit nur 2 Schleppen im Tau die Straubinger Brücke passiren.

An der Kette zu Berg fahrende Dampfer müssen die rechtsseitige Brücken-
öffnung mit eingekuppelten Nädern passiren und dürfen dabei ebensalls ihren
ganzen Anhang in einem Zuge durchführen.

München, den 24. Mai 1897.

Krhr. v. Feiliysch.
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eh- und Perordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.

*
München, den 4. Junik1897.

Inhal t:
Bekanunmachung vom 27. Mai 1897, Gesuch der Aktiengesellschaft „Zum Prinz Karl von BVayern“ in Angs-

burg um die staatliche Genehmigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend. —
Belanntmachung vom 31. Mai 1897, die Bahnordnung für die Nebencisenbahnen Bayerns betreffend. —
Hofdienst- Nachrich. — Ordens-Verleihung.— Auezug aus der Adels-Matrikel des Königreiches.

Nr. 10234.

Bekanntmachung, Gesuch der Aktiengesellschaft „Zum Prinz Karl von Bayern“ in Augsburg
um die staatliche Genehmigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Jnhaber betreffend.

fl. Staatsministerium des Innern.

D urch die im Einvernehmen mit den k. Staateministerien der Justiz und der Finanzen
ergangene Entschlieung vom Heutigen wurde der Aktiengesellschaft „Zum Prinz Karl von
Bayern“ in Augsburg die Genehmigung zur Ausgabe 4% iger, auf dem Brauerei= und
Wirthschafts-Anwesen der Gesellschaft in Augsburg nebst Zubehör an l. Stelle hypothekarisch
versicherter Schuldverschreibungen auf den Juhaber im Nominalbetrage von 400000 M,
eingetheilt in Stücke zu 1000 und 500 4, und vom Jahre 1907 an innerhalb 40 Jahren
durch Ausloosung rückzahlbar, ertheilt.

München, den 27. Mai 1897.

Frhr.,.Feilitzsch.
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Num. 303111a.

Bekanntmachung, die Bahnorduung für die Nebeneisenbahnen Bayerns betreffend.

K. Staatsministerium des ügl. Hauses und des Aeußern.

Auf die am 1. Juni ds. Is. zur Eröffnung gelangende Lokalbahnstrecke Wolfrats-
hausen —. Eurasburg finden die Bestimmungen der Bahnordnung für die Nebeneisenbahnen

De:er

Bayernus vom 10 Deenre 1392.
1897, Seite 209 f.) Anwendung.

München, den 31. Mai 1897.

(Gesetz= und Verordnungsblatt 1892, Seite 912 ff. und

Dr. Frhr. v. Crailsheim.

Hofdienst-Machricht.
Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Lnit-

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,
unter'm 11. Mai ds. Is. den k. Kammer=

junker und Bezirksamtmann von Weissen-
burg a. S., Emil Grafen von Hirschberg,
auf sein allerunterthänigstes Ansuchen zum
Königlichen Kämmerer zu ernennen.

Ordens-Verleihung.
Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich laut Allerhöchsten Handschreibens
vom 23. Mai ds. Js. allergnädigst bewogen
gefunden, dem k. und k. Geheimen Nath und
Kämmerer, erblichen Mitgliecd des Herren-

hauses, Vorsitzenden im gemeinsamen Minister-
rathe und Minister des K. und K. Hauses
und des Aeußern, Agenor Grafen Goln-
chowski von Goluchowo in Wien, den
Haus-Ritter-Orden vom heil. Hubertus zu
verleihen.

Auszug aus der Adels-Matrikel des

Königreiches.

Der Adelsmatrikel wurde einverleibt:

unter'm 24. Mai ds. Is. der k. Ober-

regierungsrath a. D. Franz Xaver Ritter von
Bauer in München für seine Person als
Nitter des Verdienstordens der Bayerischen
Krone bei der Nitterklasse Lit. B, Fol. 63,
Act.-NJum. 77691.
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eh- und Verordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.

W 23.
Munchen, den 10. Juni 1897.

3 n hea l t
Königlich Allerhöchste Aerordnung vom 4. Juni 1897, die Feststellung der hyvothekarischen Belastung bei

Anlegung des Grundbuch' iin der Pfat betreffend. — iacisdienii Nachrichieren. — Ordens BVerleihu: igen.

Nr. 14257.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die Feststellung der hypothekarischen Belastung beiglich hoch 9. J
Anlegung des Grundbuchs in der Pfalz betreffend.

Im Namen Beiner Majestät des Königs.

Luitpold,
von Gottes Gnaden Königlicher Prinz von Bayern,

Regent.
Wir haben Uns bewogen gefunden, auf Grund des Artikels 186 Absatz1des Ein-

führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, dann des Artikels 272 Absatz 3 und des
Artikels 5 des Gesetzes über das Gebührenwesen vom 18. August 1879 in der Fassung
vom 6. Juli 1892 zu bestimmen, was folgt:

§ 1.
Zur Vorbereitung der Anlegung des Grundbuchs in der Pfalz werden die seit dem

1. Jannar 1889 in die Instriptionsregister bei den Hypothekenämtern gemachten Ein-
schreibungen in Hypothekenlisten ausgezogen.

39
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8 2.

Die Hypothekenlisten werden uach Steuergemeinden angelegt und haben sich auf alle
Einschreibungen zu erstrecken, welche Grundstücke der betreffenden Steuergemeinde seit dem
1. Januar 1889 umfassen. Die Einschreibungen werden nur nach Band und Artikel des
Inskriptionsregisters in die Hypothekenlisten aufgenonimen.

83.
Mit Anlegung der Hypothekenlisten wird am 1. Juli 1897 begonnen. Die Listen

werden bis zu dem Tage geführt, an dem die Bordereaux an das Amtsgericht abgegeben

werden (8 5).
8 4.

Die Anfertigung der Hypothekenlisten liegt den Hypothekenbewahrern ob.
Dieselben beziehen für jeden Band des Inskriptionsregisters, der zum Zweck der An-

legung der Hypothekenliste auszuziehen ist, eine Gebühr von 7 Mark.

§ 5.
Zum Zweck der Aulegung des Grundbuchs in einer bestimmten Gemeinde haben die

Hypothekenbewahrer dem mit der Aulegung betrauten Amtegericht auf Ersuchen aus den
hinterlegten Bordereaux gegen schriftliche Empfangsbescheinigung alle jene einzelnen Bordereaux
auszuhändigen, in denen Grundstücke der betreffenden Gemeinde als belastet angeführt sind.

8 6.
Die Amtagerichte haben die Bordereaux amtlich zu verwahren und nach gemachtem

Gebrauch an die Hypothekenbewahrer zurückzugeben.

87T.
Die Oypothekenbewahrer können jederzeit von den an die Amtagerichte abgegebenen

Bordereaux Einsicht nehmen; auf Verlangen haben die Amtsgerichte ihnen bestimmt bezeichnete
Bordereaux auf kurze Zeit zur Einsichtnahme zu übersenden.

88.
Für die Aushebung und Wiedereinlegnng der Bordereaux werden den Hypotheken—

bewahrern folgende Gebühren bewilligt:
.für jede Steuergemeinde eine Grundgebühr von 10 Mark,

2. ferner für jede Steuergemeinde, die nach der Volkszählung vom Monat Dezember
1895 mehr als 3000 Einwohner hat, 3 Mark für jedes angefangene Tausend
einer höheren Einwohnerzahl.

—

§ 9.
Das Formular für die Hypothekenlisten bestimmt das Staatsministerinm der Justiz.

Die erforderlichen Ausführungsbestimmungen trifft das Staatsministerium der Justiz, inso-
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weit Gebühren in
Finanzen.
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Frage kommen, im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der

Gegeben zu München, den 4. Juni 1897.

Luitpold,
Prinz von BSayern,

des Königreichs Bayern Verweser.

lUr. Erhr. v. Riedel. Dr. Frhr. von Leonrod.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General-Sekretär:

Ministerialrath v. Petri.

Staatsdienst-Machrichten.

Im Namen Seiner Mojestät des Känigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unter'm 2. Juni ds. Is. aller-
gnädigst bewogen gefunden, den k. Geh. Haus-
und Staats-Archivar, Geh. Legationsrath Dr.
Ludwig Ritter von Trast, seinem allerunter-
thänigsten Ansuchen entsprechend, wegen Krank-
heit und dadurch bewirkter Funktionsunfähig-
keit auf Grund des § 22 lir. D der IX. Ver-
fassungsbeilage in den zeitlichen Ruhestand
auf die Dauer eines Jahres zu versetzen,
ferner den Sekretär im k. Geh. Staatsarchive
Dr. Joseph Weiß auf die Stelle eines
Sekretärs im k. Geh. Hausarchive zu be-
rufen und den geprüften Reichsarchivprakti-
kanten Joseph Kapfer nach Maßgabe des
Titels II § 18 der Verfassungsurkunde zum
Sekretär des k. Geh. Staatsarchives zu er-

Ordens-Verleihungen.
Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich vermöge Allerhöchsten Hand-
schreibeno vom 29. Mai ds. Is. allergnädigst
bewogen gefunden, folgende Ordensauszeich-
nungen zu verleihen:
I. den Verdienstorden vom

Michael IV. Klasse:
dem Hofarzte Ihrer Königlichen Hoheit

der Frau Erzherzogin Adelgunde, Herzogin
von Modena, Dr. Peter Langer;
II. die silberne Medaille des Verdienst-

Ordens vom heiligen Michael:
dem Gärtner Franz Numpler;

III. die bronzene MedailledesselbenOrdens:
dem Zimmerputzer Mathias Ulrich und

dem Zimmerputzer Johann Schreiner,
sämmtliche in Diensten Ihrer Königlichen
Hoheit der Frau Erzherzogin Adelgunde,
Herzogin von Modena.

heiligen
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Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unter'm 31. Mai ds. Js.
allergnädigst bewogen gefunden, nachstehende
Ordensauszeichnungen zu verleihen:
I. das Großkreuz des Verdienstordens

der Bayerischen Krone:
dem Obersthofmeister Ihrer Königlichen

Hoheit der Herzogin-Wittwe von Modena,
Erzherzogin Adelgunde von Oesterreich-Este,
Marchese Achilles Tacoli;
II. den Verdienstorden vom

Michael I. Klasse:
dem fkt. Obersthofmeister Seiner König-

lichen Hoheit des Grafen von Caserta, Herzog
della Regina,

dem Obersthofmeister Seiner Keiserlichen
und Königlichen Hoheit des Erzherzogs Friedrich
von Oesterreich, Geheimen Rath, k. k. Kämmerer
und Major a. D. Oswald Grafen Wolfen-

stein-Trostburg,
dem Obersthofmeister Seiner Keiserlichen

und Königlichen Hoheit des Erzherzogs Nainer
von Oesterreich, Geheimen Rath und Kämmerer,
Oberst 2c. Maximilian Grafen von Orsini
und NRosenberg,

dem Obersthofmeister Ihrer Kaiserlichen und
Königlichen Hoheit der Erzherzogin Elisabeth
von Oesterreich, Geheimen Rath und Kämmerer,
Oberstlieutenant a. D. Grafen Ernst Chotek
von Chotkowa und Wognin,

dem Hofmarschall Seiner Kaiserlichen und
Königlichen Hoheil des Erzherzogs-Großherzogs
Ferdinand IV. von Toskana, Geheimen Rath,
k. k. und großherzoglich toskanischen Kämmerer,
Generalmajor 2c. Joseph Freiherrn von
Silvatici;

heiligen

III. den Verdienstorden vom heiligen
Michael II. Klasse mit Stern:

dem Kammerherrn Seiner Königlichen
Hoheit des Prinzen Ferdinand von Bourbon,
Herzogs von Calabrien, Baron Carbonelli;
IV. den Verdienstorden vom heiligen

Michael II. Klasse:
dem Kammerherrn Seiner Königl. Hoheit des

Grafen von Caserta, Herzog von Paganica,
dem Kammerherrn Seiner Königlichen

Hoheit des Prinzen Karl von Bourbon,
Marchese di Ruffano,

dem Kammervorsteher Seiner Koeiserlichen
und Königlichen Hoheit des Erzherzogs Franz
Salvator von Oesterreich, k. k. Kämmerer und

Nittmeister 2c. Hugo Freiherrn von Lederer,
dem Kammervorsteher Seiner Kaiserlichen

und Königlichen Hoheit des Erzherzogs Leopold
Salvator von Oesterreich, k. k. Kämmerer

und Rittmeister 2c. Szabadhegyi de

Csalloköz-Megyercs,
dem Kammervorsteher Ihrer Kaiserlichen

und Königlichen Hoheit der Erzherzogin
Maria Immaculata Clementine von Oester-
reich, k. k. Kämmerer, Oberstlieutenant 2c.
Grafen Scipio Scapinelli,

dem k. spanischen Ceremonienmeister Coêsllo,
dem fkt. Oberhofmeister Seiner Königlichen

Hoheit des Herzogs Nobert von Parma,
Grafen Conti;
V. die silberne Medaille des Verdienst-

Ordens vom heiligen Michael:
dem Kammerdiener bei Seiner Kaiserlichen

und Königlichen Hoheit dem Erzherzog Ferdinand
Carl von Oesterreich, Josef Szimeth, sowie

dem Lakai bei Ihrer Kaiserlichen und
Königlichen Hoheit der Erzherzogin Marie
Valerie von Oesterreich, Vincenz Gerstner.
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e#z und Verordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.

München, den 21. Juni 1897.

Inhalt:
Bekanutmachung vom 10. Juni 1897, die Bahnordnung für die Nebeneisenbahnen Bayerus betreffend.

Bekanntmachung vom 12. Juni 1897, Gesuch der Aktiengesellschaft Porkland-Cementfabrik Karlstadt a. M.
vormals Ludwig Noth in Narlstadt, um Genehmigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den
Inhaber betreffend.— Bekanutmachung vom 13. Juni 1897, Gesuch der bayerischen Bodencreditanstalt
zu Würzburg um die staatliche Geuchmigung #r Aunsgobe einer weileren Serie 3½ procentiger Pfand-
brieje in der Höhe von 10 Millionen Mark betreffend.— Bekanntmachung vom ,4. Juni 1607. Ausgabe
von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die Stadtgemeinde Landa d. Pf. betreffend. —Bekanutmachung vom 19. Juni 1897, Gesuch der „Zwirncrei= und Nähfedrnfabrit Migkurte um die Ge-
nehmigung zur Auegabe von Suberschribunne auf den Inhaber berreisend. — Ordens-Verleihung.

Nr. 3254II.

Bekanntmachung, die Bahnordunng für die Nebeneisenbahnen Bayerus betreffend.

KL. Staatsministerium des Königlichen Haules und des Neuhern.

Auf die am 15. ds. Mts. zur Eröffnung gelangende Bahnstrecke Berneck—Goldmühl
finden die Bestimmungen der Bahnordnung für die Nebeneisenbahnen Bayerns vom
% Tenrn122.(Gesetz=undVerordnungsblatt 1892, Seite 912ff.und1897, Seite 209 f.)
Anwendung.

München, den 10. Juni 1897.

Dr. FKrhr. v. Crailsheim.
40
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Nr. 11777.

Bekauntmachung, Gesuch der Aktiengesellschaft Portland-Cementfabrik Karlstadt a. M., vormals
Ludwig Roth in Karlstadt, um Genehmigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den

Inhaber betreffend.

fl. Stantsministerium des Innern.

Durch die im Einvernehmen mit den k. Staatsministerien der Justiz und der Finanzen
ergangene Entschließung vom Heutigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes vom 18. März 1896,
einige Bestimmungen über die Inhaberpapiere betreffend, sowie der Kgl. Allerhöchsten Verordnung
vom gleichen Tage (Gesetz= und Verordnungsblatt 1896, S. 174 und 185) der Aktien-
gesellschaft Portland-Cementfabrik Karlstadta.M., vormals Ludwig Roth, die Genehmigung
zur Ausgabe 4½ procentiger, auf dem Gesammtanwesen der Gesellschaft im Amtsgerichtsbezirk
Karlstadt a. M. an I. Stelle hypothekarisch versicherter und vom Jahre 1900 an innerhalb

30 Jahren durch Ansloosung mit einem Zuschlag von 3 Procent rückzahlbarer Schuldver-
schreibungen auf den Inhaber im Gesammtbetrage von einer Million Mark, eingetheilt in
1000 Stücke zu je 1000 Mark, ertheilt.

München, den 12. Juni 1897.

Frhr. v. Feilitzsch.

Nr. 11702.

Bekanntmachung, Gesuch der bayerischen Bodencreditanstalt zu Würzburg um die staatliche
Genehmigung zur Ausgabe einer weiteren Serie 3½ procentiger Pfandbriese in der Höhe von

10 Millionen Mark betreffend.

fl. Staatsministerium des Innern.

Durch die im Einvernehmen mit den k. Staatsministerien der Instiz und der Finanzen
ergangene Entschliefung vom Hentigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes, einige Bestim-
mungen über die Inhaberpapiere betreffend, vom 18. März 1896 sowie der Kal. Allerhöchsten
Verordnung zu diesem Gesetze vom gleichen Tage (Gesetz= und Verordnungsblatt S. 174
und 185) geuehmigt, daß die bayerische Bodencreditanstalt in Würzburg die nachstehend
aufgeführten Inhaber-Pfandbriefe in den Verkehr bringe:

Serie IV 3½ procentiger Pfandbriefe in der Höhe von 10000 000 „, eingetheilt
in folgende Stücke:
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5400 Stück lil. B Nr. 41 951 bis 47 350 à J¼ 1000 = 56400 000 M,
5700 „ lil. C, 47 351 bis 53 050 à 4 500 = 2 850 000 %,
5750 „ lit. D „ 53 051 bis 58 800 à5 200 = 1 150 000 %,
6000 „ lit. E „ 58 801 bis 64 800 à. 100 = 600 000 4

Die Genehmigung erfolgte unter der Bedingung, daß der Gesammtsumme der jeweils
begebenen Pfandbriefe mindestens ein gleicher Betrag von Hypothekendarlehen gegenübersteht.

München, den 13. Juni 1897.

frhr. v. Feilihsch.

Nr. 11418.

Bekauntmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Juhaber durch die Stadtgemeinde
Landan i. d. Pf. betreffend.

+Kl. Staatsministerium des Innern.

Durch die im Einverständnisse mit den k. Staatsministerien der Instiz und der Finanzen
ergangene Entschließung vom Heutigen wurde gemäß Art. 16/ des Gesetzes, einige Bestim-
mungen über die Juhaberpapiere betreffend, vom 18. März 1896, sowie der Kal. Allerhöchsten
Verordnung vom gleichen Tage (Gesetz= und Verordnungsblatt S. 174 und 185) der
Stadtgemeinde Landau i. d. Pf. auf Grund der Beschlüsse des Gemeinderaths und der
Gemeindeversammlung vom 17. April und 4. Mai 1897 und des staatsaufsichtlichen Be-
scheides des k. Bezirksamts Landan i. d. Pf. vom 8. Mai 1897 die Genehmigung zur
Ausgabe 3 procentiger Schuldverschreibungen auf den Inhaber im Gesammtnennwerthe von
490 000 „, und zwar:

Li. A 400 Stück zu je 1000 M,
Lit. B 180 Stück zu je 500 4

ganzjährig am 1. Juli verzinslich, ertheilt.

München, den 14. Juni 1897.

Frhr. v. Feilihsch.
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Nr. 12229.

Bekanutmachung, Gesuch der „Zwirnerei= und Nähfadenfabrik Augsburg“ um die Genehmigung
zur Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend.

#. Staatsministerinm des Innern.

Durch die im Einvernehmen mit den k. Staatsministerien der Instiz und der Finanzen
ergangene Eutschließung vom Heutigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes vom 18. März 1896,
einige Bestimmungen über die Inhaberpapiere betreffend, sowie der Kgl. Allerhöchsten Ver-
ordnung vom gleichen Tage (Gesetz= und Verordnungsblatt S. 174 und 185) in theil-
weiser Abänderung der mit Entschließung des k. Staatsministeriums des Innern vom
9. April l. Is. Nr. 7236 für die Ausgabe 4procentiger Schuldverschreibungen auf den
Inhaber durch die „Zwirnerei= und Nähfadenfabrik Angsburg“ festgesetzten Bedingungen
genehmigt, daß

1. die Ausloosung der Schuldverschreibungen erst vom Jahre 1900 ab erfolge,
2. die mit den Interimsscheinen im Jahre 1894 ausgegebenen Couponsbögen (mit

Zinsabschnitten bis zum 1. Jannar 1913) in Umlauf bleiben.

München, den 19. Juni 1897.

In Vertretung:
Der k. Staalsrath:

von Neumayr.

Ordens-Verleihung. haben Sich unter'm 22. Mai ds. Is. aller-
gnädigst bewogen gefunden, dem Portier im
k. und k. Ministerium des Aeußern, Nikolans

Im Namen Seiner Majestät des Königs. Kiffan in Wien, die silberne Medaille des
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= Verdienstordens vom heiligen Michael zu

pold, des Königreichs Bayern Verweser, verleihen.
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etz und Verordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.
5½225.

München, den 30. Juni 1897.

 IZIDnhalt:
Bekauntmachung vom 20. Juni 1897, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die

Stadtgemeinde Frankenthal betreffend.— Bekanntmachung vom 26. Juni 1897, die Telegraphenordnung
betreffend. — Königlich Dänisches Consulat in München. — Erhebung in den erblichen Adelsstand. — Auszug
aus der Adelsmatrikel des Königreiches.

Nr. 12070.

Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die Stadt-
gemeinde Frankenthal betreffend.

+K. Staatsministerium des Innern.

Durch die im Einverständnisse mit den k. Staatsministerien der Instiz und der Finanzen
ergangene Entschließung vom Heutigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes, einige Bestimmungen
über die Inhaberpapiere betreffend, vom 18. März 1896, sowie der Kal. Allerhöchsten Ver-
ordnung vom gleichen Tage (Gesetz= und Verordnungsblatt S. 174 und 185) der Stadt-
gemeinde Frankenthal auf Grund der Beschlüsse des Gemeinderaths und der Gemeindever-
sammlung vom 6./11. August 1894 und 10. Juni 1897 und des staatsaufsichtlichen
Bescheides des k. Bezirksamts Frankenthal vom 21. August 1894 über eine gemeindliche
Gesammtanleihe von 300000 J die Genehmigung zur Ausgabe 3½%igerSchuldver-
schreibungen auf den Juhaber im Restbetrage von 100 000 M., und zwar:

83 Stück Nr. 101—183 zu je 1000 4,
85 Stück Nr. 1—85 zu je 200 3,

ausgestellt vom 1. Juni 1897 und halbjährig am 1. April und am 1. Oktober ver-

zinslich, ertheilt.
München, den 20. Juni 1897.

In Vertretung:
Der k. Staatsrath:
von Ueumayr.
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Nr. 3559.

Bekanntmachung, die Telegraphenordnung betreffend.

#. Staatsministerium des Königlichen hauses und des Aeußern.

Auf Grund Allerhöchster Ermächtigung wird an Stelle der Telegraphenordnung vom
5. Juli 1891 (Gesetz= und Verordnungsblatt Nr. 25) nachstehende Telegraphenordnung
für den gesammten Telegraphenverkehr bei den k. bayerischen Telegraphenstationen veröffentlicht:

§ 1.

sn des 1 Die Benutzung der für den öffentlichen Verkehr bestimmten Telegraphen steht
Jedermann zu. Die Verwaltung hat jedoch das Recht, ihre Linien und Telegraphen=
anstalten zeitweise ganz oder zum Theil für alle oder für gewisse Gattungen von Korre-
spondenz zu schließen.

II Privattelegramme, deren Inhalt gegen die Gesetze verstößt oder aus Rücksichten des
öffentlichen Wohles oder der Sittlichkeit für unzulässig erachtet wird, werden zurückgewiesen.
Die Entscheidung über die Zulässigkeit des Inhalts steht dem Vorsteher der Aufgabeanstalt,
bezw. der Zwischen= oder Ankunftsanstalt oder dessen Vertreter, in zweiter Instanz dem dieser
Anstalt vorgesetzten Oberpostamte und in letzter Instanz der Direktion der k. Posten und
Telegraphen zu, gegen deren Entscheidung eine Berufung nicht stattfindet. Bei Staats-
telegrammen steht den Telegraphenanstalten eine Prüfung der Zulässigkeit des Inhalts nicht zu.

82.
Einheilung 1 Die Telegramme zerfallen rücksichtlich ihrer Behandlung in folgende Gattungen:

Telegramme. 1. Staatstelegramme,
2. Telegraphen-Diensttelegramme,
3. a) dringende

b) gewöhnliche
Bei der Beförderung genießen die Staatstelegramme, welche als solche bezeichnet und

durch Siegel oder Stempel beglaubigt sein müssen, vor den übrigen Telegrammen, die
Telegraphen-Diensttelegramme vor den Privattelegrammen und die dringenden Privattele:
gramme vor den gewöhnlichen Privattelegrammen den Vorrang.

I1 In Bezug auf die Abfassung sind zu unterscheiden:
1. Telegramme in offener Sprache,
2. Telegramme in geheimer Sprache.

Die geheime Sprache scheidet sich in
a) verabredete Sprache,
b) chiffrirte Sprache.

Privattelegramme.
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III Unter „Telegrammen in offener Sprache“ werden solche Telegramme ver-
standen, welche in einer oder in mehreren der für den telegraphischen Verkehr zugelassenen
Sprachen derart abgefaßt sind, daß sie einen verständlichen Sinn geben. Sie behalten die
Eigenschaft als Telegramme in offener Sprache auch, wenn sie Handelgzeichen enthalten.
Welche Sprachen neben der deutschen für Telegramme in offener Sprache gestattet sind,
wird von der Telegraphenverwaltung bekannt gemacht. Für Telegramme, welche strecken-
weise, oder ausschließlich durch Telegraphen der innerhalb des Deutschen Reiches gelegenen
Eisenbahnen zu befördern sind, ist jedoch die Fassung in deutscher Sprache Bedingung,
soweit nicht für einzelne Bahnen und Stationen der Gebrauch fremder Sprachen auesdrücklich
nachgegeben wird.

Iv Als „Telegramme in verabredeter Sprache“ werden diejenigen Telegramme
angesehen, in denen Wörter angewendet sind, welche, obwohl jedes für sich eine sprachliche
Bedeutung hat, keine für die betheiligten Dienststellen verständlichen Sätze bilden.

Diese Wörter werden aus Wörterbüchern, welche für die Korrespondenz in verabredeter
Sprache zugelassen sind, entnommen. Von einem noch festzusetzenden Zeitpunkte ab sind alle
Wörter, die zur Abfassung von Telegrammen in verabredeter Sprache gebraucht werden
sollen, aus dem vom Internationalen Büreau der Telegraphenverwaltungen aufgestellten
Wörterverzeichuniß zu entnehmen. Die Wörter der verabredeten Sprache dürfen höchstens
10 Buchstaben nach dem Morsealphabete enthalten und müssen einer oder mehreren der
nachgenannten Sprachen, nämlich der deutschen, englischen, spanischen, französischen, holländischen,
italienischen, portugiesischen und lateinischen Sprache, entnommen sein. Eigennamen dürfen
in den ganz oder theilweise in verabredeter Sprache abgefaßten Telegrammen nur mit ihrer
Bedeutung in offener Sprache vorkommen. Die in das amtliche Wörterbuch aufgenommenen
Eigennamen können jedoch mit einer verabredeten Bedeutung gebraucht werden.

Die Aufgabeanstalt kann von dem Aufgeber die Vorlegung des Wörterbuches fordern,
um die Ausführung der vorstehenden Vorschriften einer Prüfung zu unterziehen.

V Unter „Telegrammen in chiffrirter Sprache“ versteht man diejenigen Tele-
gramme, deren Text gänzlich oder zum Theil aus Gruppen oder aus Reihen von Ziffern
oder Buchstaben mit geheimer Bedeutung besteht.

Der chiffrirte Text der Privattelegramme nuß ausschließlich aus arabischen Ziffern
zusammengesetzt sein; der Gebrauch von Buchstaben oder Gruppen von Buchstaben mit ge-
heimer Bedeutung ist nicht gestattet. Als Gruppen von Buchstaben mit geheimer Bedeutung
werden nicht angesehen die zu Handelsmarken verwendeten Buchstaben, sowie in Sec-
telegrammen (vergl. § 16) die durch Buchstaben dargestellten Zeichen des allgemeinen
Handelskodex.

414
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In Staatstelegrammen kann der chiffrirte Text sowohl in Gruppen oder Reihen
von Ziffern, als auch in Gruppen oder Reihen von Buchstaben mit geheimer Bedeutung
abgefaßt werden; jedoch dürfen Ziffern und Buchstaben mit geheimer Bedeutung neben-
einander in einem und demselben Telegramm nicht vorkommen.

83.
1 Die Urschrift jedes zu befördernden Telegramms muß in solchen deutschen oder

lateinischen Buchstaben bezw. in solchen Zeichen, welche sich durch den Telegraphen wiedergeben
lassen, leserlich geschrieben sein. Einschaltungen, Randzusätze, Streichnngen oder Ueber—
schreibungen müssen vom Aufgeber des Telegramms oder von seinem Beauftragten be-
scheinigt werden.

 . Der Absender eines Privattelegramms ist verpflichtet, auf Verlangen der Aufgabe-
anstalt sich über seine Persönlichkeit auszuweisen. Andererseits steht es ihm frei, in sein
Telegramm die Beglaubigung seiner Unterschrift aufnehmen zu lassen (vergl. unter XI).

III Die einzelnen Theile eines Telegramms müssen in folgender Ordnung aufgeführt werden:
1. die besonderen Angaben,
2. die Aufschrift,
3. der Text und
4. die Unterschrift.

1V0 Die etwaigen besonderen Angaben bezüglich der Bestellung am Bestimmungs-
orte, der bezahlten Antwort, der Empfangsanzeige, der Dringlichkeit, der Vergleichung, der
Nachsendung, der Weiterbeförderung, der offenen oder der eigenhändigen (nur an den
Empfänger selbst zu bewirkenden) Bestellung des Telegramms r2c. müssen vom Aufgeber in
der Urschrift, und zwar unmittelbar vor die Aufschrift niedergeschrieben werden. Für diese
Vermerke sind folgende, zwischen Klammern zu setzende Abkürzungen zugelassen:

(O) für „dringend“,
(RP) für „Antwort bezahlt“,
(Kpx) für „Antwort bezahlt 7 Wörter“,
(RPD) für „dringende Antwort bezahlt“,
(KbD#) für „dringende Antwort bezahlt K. Wörter",
(IC) für „Vergleichung,
(PC)zfür „Telegramm mit telegraphischer Empfangsanzeige",
(bCh) für „Telegramm mit Empfangsanzeige durch die Post“,
(5S) für „nachzusenden“,
(PK) für „Post eingeschrieben“,
(XF) für „Eilbote bezahlt“,



(RXP) für „Antwort und Bote bezahlt“,
(RO) für „offen zu bestellen“,
(MP) für „eigenhändig zu bestellen“,
(TR) für „telegrapheulagernd“,
(PG) für „postlagernd“,
(PCK) für „postlagernd eingeschrieben“,
(IIx) für „X Aufschriften“.

V Die Aufschrift muß alle Angaben enthalten, welche nöthig sind, um die Ueber-
mittelung des Telegramms an dessen Bestimmung zu sichern, und ferner so beschaffen sein,
daß die Bestellung an den Empfänger ohne Nachforschungen und Rückfragen erfolgen kann.
Sie muß für die großen Städte die Straße und die Hausnummer nachweisen oder in Er-
mangelung dieser Angaben Näheres über die Berufsart des Empfängers oder andere zweck-
entsprechende Mittheilungen enthalten. Selbst für kleinere Orte ist es wünschenswerth, daß
dem Namen des Empfängers eine ergänzende Bezeichnung beigefügt wird, welche geeignet
ist, im Falle einer Entstellung des Eigennamens der Bestimmungsanstalt für die Ermittel-
ung des Empfängers einen Anhalt zu gewähren. Die genaue Bezeichnung der geographischen
Lage des Bestimmungsorts ist erforderlich, sofern ein Zweifel über die dem Telegramm zu
gebende Richtung bestehen kann, namentlich bei gleichlantenden Ortsbezeichnungen.

VI Die Aufgabe von Telegrammen mit der Bezeichnung „bahnhoflagernd“ ist zulässig.
VII Die Anwendung einer abgekürzten Aufschrift ist zulässig wenn dieselbe vorher

seitens des Empfängers mit der Telegraphenanstalt seines Wohnortes vereinbart worden ist.
Demjenigen Korrespondenten, welcher eine mit der Telegraphenanstalt vereinbarte abgekürzte
Aufschrift hinterlegt hat, ist gestattet, diese Aufschrift in den für ihn bestimmten Tele-
grammen an Stelle des vollen Namens und der Wohnungsangabe anwenden zu lassen.

Der Name der Bestimmungs-Telegraphenanstalt muß außerdem angegeben werden.
Ist das Telegramm an eine dritte Person gerichtet, welche sich bei dem Inhaber einer

abgekürzten Aufschrift aufhält, so muß vor der letzteren „bei“, „durch Vermittelung von“
oder eine andere gleichbedentende Angabe stehen.

VIII Für die Hinterlegung und Anwendung einer abgekürzten Aufschrift bei einer
Telegraphenanstalt ist eine Gebühr von 30 Mark für das Kalenderjahr im Voraus zu ent-
richten. DieseVergünstigung erlischt, falls die Verabredung nicht verlängert wird, mit dem
Ablauf des 31. Dezember des Jahres, für welches die Gebühr entrichtet worden ist.

IX. Als eine Abkürzung der Aufschrift wird auch augesehen, wenn der Empfänger
verlangt, daß an ihn gerichtete Telegramme, ohne nähere Angaben in der Aufschrift, zu
gewissen Zeiten in bestimmten Lokalen, z. B. an Wochentagen in dem Geschäftslokal, an
Sonntagen in der Wohnung, oder zu gewissen Stunden in dem Comptoir, zu anderen
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in der Wohnung oder der Börse regelmäßig bestellt werden sollen. Die hierfür im Voraus
zu entrichtende Gebühr beträgt ebenfalls 30 Mark für das Kalenderjahr; sie kommt auch
dann zur Erhebung, wenn der betreffende Korrespondent für die an ihn gerichteten Tele—
gramme mit der Telegraphenanstalt eine abgekürzte Aufschrift vereinbart hat.

X Telegramme, deren Aufschrift den in vorstehenden Punkten vorgesehenen Anforder-
ungen nicht entspricht, sollen zwar dennoch zur Beförderung angenommen werden, jedoch
nur auf Gefahr des Absenders. Der Absender kann eine nachträgliche Vervollständigung
des Fehlenden nur gegen Aufgabe und Bezahlung eines neuen Telegramms beauspruchen.

XI Die Aufgabe von Telegrammen ohne Text ist zulässig. Die Unterschrift kann
in abgekürzter Form geschrieben oder weggelassen werden. Die etwaige Beglaubigung der
Unterschrift (vergl. unter U) ist hinter dieselbe zu setzen

84.
 !1 Die Aufgabe von Telegrammen kann bei jeder für den Telegraphenverkehr eröffneten

Telegraphenanstalt (auch brieflich) erfolgen.
II Telegramme können auch bei den Bahnposten, und zwar in der Regel mittels der

an den Bahnpostwagen befindlichen Briefeinwürfe, zur Beförderung an die nächste Tele-
graphenanstalt eingeliefert, sowie den Telegraphenboten und den Landbriefträgern bei der
Bestellung von Telegrammen oder Postsendungen zur Besorgung der Aufgabe übergeben
werden.

zu An größeren Verkehrsorten können sämmtliche Postanstalten, auch wenn mit diesen
eine Telegraphenbetriebsstelle nicht verbunden ist, zur Annahme von Telegrammen ermächtigt,
auch kann die Benutzung der Briefkasten zur Auflieferung von Telegrammen gestattet werden.

IVy Die Aufgabe von Telegrammen kann auch mittels Fernsprechers nach den darüber
erlassenen besonderen Bestimmungen erfolgen.

V Bei der Mitnahme der Telegramme durch die Telegraphenboten und die Landbrief-
träger kommt eine Zuschlagsgebühr von 10 Pfennig für jedes Telegramm zur Erhebung.

85.
1 Telegramme können nach allen Orten aufgegeben werden, nach welchen die vor-

handenen Telegraphenverbindungen auf dem ganzen Wege oder auf einem Theile desselben
die Gelegenheit zur Beförderung darbieten. «

II Ist am Bestimmungsorte eine Telegraphenanstalt nicht vorhanden, so erfolgt die
Weiterbeförderung von der äußersten bezw. der seitens des Aufgebers bezeichneten Telegraphen-
anstalt entweder durch die Post, oder durch Eilboten, oder durch Post und Eilboten. Der
Aufgeber eines Telegramms kann verlangen, daß dasselbe bis zu einer von ihm bezeichneten
Telegraphenanstalt telegraphisch und von dort bis zum Bestimmungsorte durch die Post
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befördert werde. Die Verwendung von Eilboten zur Beförderung von Telegrammen zwischen
Orten, in welchen Telegraphenanstalten bestehen, ist dagegen ausgeschlossen. Ist keine Be-
stimmung über die Art der Weiterbeförderung getroffen, dann wählt die Ankunfts-Telegraphen-
anstalt die zweckmäßigste Art derselben nach ihrem besten Ermessen. Das Gleiche findet
statt, wenn die vom Aufgeber angegebene Art der Weiterbeförderung sich als unausführbar
erweist. .

§6.
Die Telegraphenanstalten zerfallen rücksichtlich der Zeit, während welcher sie für den Dicusisunten

Verkehr mit dem Publikum offen zu halten sind, in vier Klassen, nämlich:
a) Anstalten mit ununterbrochenem Dienst (Tag und Nacht),
b) Anstalten mit verlängertem Tagesdienst (bis Mitternacht),
) Anstalten mit vollem Tagesdienst (bis 9 Uhr Abends),
d) Anstalten mit beschränktem Tagesdienst.

An Sonn= und Festtagen wird jedoch von der Mehrzahl aller Anstalten beschränkter Dienst
abgehalten. Die Dienststunden der Anstalten unter b und c beginnen in der Zeit vom
1. April bis Ende September um 7 Uhr Morgens, in der Zeit vom 1. Oktober bis Ende
März um 8 Uhr Morgens. Die Dienststunden der Anstalten unter d werden, ebenso wie
der Dienst an Sonn= und Festtagen, den örtlichen Bedürfnissen entsprechend, für jeden Ort
besonders festgestellt.

§7.
Bei Ermittelung der Wortzahl eines Telegramms gelten die folgenden Regeln:

a) Alles, was der Aufgeber in die Urschrift seines Telegramms zum Zwecke der
Beförderung an den Adressaten niederschreibt, wird bei der Berechnung der Ge-
bühren mitgezählt, mit Ausnahme der Unterscheidungszeichen, Bindestriche und
Apostrophe.
Der Name der Abgangsanstalt, der Tag, die Stunde und Minute der Aufgabe
werden von Amtswegen in die dem Empfänger zuzustellende Ausfertigung ein-
geschrieben. Nimmt der Aufgeber diese Angaben ganz oder theilweise in den
Text seines Telegramms auf, dann werden sie bei der Wortzählung mitgerechnet.

) Die größte Länge eines Taxwortes in offener Sprache ist auf 15 Buchstaben
nach dem (durch die Ausführungs-Uebereinkunft zu dem internationalen Tele-
graphenvertrage eingeführten) Morse-Alphabet festgesezt. Der Ueberschuß, je bis
zu weiteren 15 Buchstaben, wird für ein Wort gezählt.

Die größte Länge eines Taxwortes in verabredeter Sprache ist auf 10 Buch-
staben festgesezt. Die Wörter in offener Sprache, welche im Text eines ge-
mischten, d. h. aus Wörtern der offenen und der verabredeten Sprache zusammen-

b
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gesetzten Telegramms enthalten sind, werden bis zur Höhe von 10 Buchstaben
für ein Wort gezählt. Vom etwaigen Uleberschuß wird jede Reihe bis zu
10 Buchstaben für ein weiteres Wort gezählt. Wenn dieses gemischte Tele-
gramm außerdem einen chiffrirten Text enthält, so werden die chiffrirten Stellen
nach den Bestimmungen unter h gezählt.

Wenn das gemischte Telegramm nur einen Text in offener und einen
solchen in chiffrirter Sprache enthält, so werden die in offener Sprache abgefaßten
Stellen den Bestimmungen unter c, und der in chiffrirter Sprache abgefaßte Text
den Vorschriften unter h entsprechend gezählt.

e) Als je ein Wort werden gezählt:
1. in der Aufschrift:

a) der Name der Bestimmungsanstalt,
b) der Name des Bestimmungslandes oder der Unterabtheilung des Gebiets,

ohne Rücksicht auf die Zahl der zu ihrem Ausdruck gebrauchten Wörter
und Buchstaben, unter der Bedingung, daß diese Wörter so geschrieben
sind, wie sie in den amtlichen Verzeichnissen erscheinen,

. jedes einzeln stehende Schriftzeichen (Buchstabe oder Ziffer,
 das Unterstreichungszeichen,
 die Klammer (die beiden Zeichen, welche zu ihrer Bildung dienen),
 die Anführungszeichen (die beiden Zeichen am Anfang und am Ende einer

einzelnen Stelle),
.#die nach § 31V zugelassenen Abkürzungen für die besonderen Angalben vor

der Telegrammaufschrift (einschließlich der zugehörigen Klammern).

 SS8d

S

I) Die durch einen Apostroph getrennten oder durch einen Bindestrich verbundenen

8

Wörter werden als einzelne Wörter gezählt. Es können jedoch die in der eng-
lischen und französischen Sprache vorkommenden zusammengesetzten Wörter, deren
Gebräuchlichkeit nöthigen Falles durch Vorzeigung eines Wörterbuches nachgewiesen
werden muß, als ein Wort geschrieben und den Bestimmungen unter c ent-

sprechend taxirt werden.
Dem Sprachgebrauch zuwiderlaufende Zusammenziehungen oder Veränderungen
von Wörtern werden nicht zugelassen. Es können jedoch die Eigennamen von
Städten und Ländern, die Geschlechtsnamen einer und derselben Person, die
Namen von Ortschaften, Plätzen, Bonlevards, Straßen u. s. w., die Namen
von Schiffen, ebenso wie die in Buchstaben ausgeschriebenen Zahlen und Brüche
als ein Wort ohne Apostroph oder Bindestrich geschrieben werden. Die Taxir-
ung geschieht in diesem Falle nach den Bestimmungen unter c.



 25. 229

h) Die in Ziffern geschriebenen Zahlen werden für so viele Wörter gezählt, als sie
je 5 Ziffern enthalten, nebst einem Wort mehr für den etwaigen lleberschuß.
Dieselbe Regel findet Anwendung auf die Zählung von Buchstaben-Gruppen in
Staatstelegrammen, ebenso auch auf Gruppen von Buchstaben und Zissern,
welche entweder als Handelsmarken oder in den Seetelegrammen angewendet
werden (vergl. §§ 2 V und 161).

i) Für je eine Ziffer werden gezählt: die zur Bildung der Zahlen benutzten
Punkte, Kommata, Bindestriche und Bruchstriche; ebenso jeder Buchstabe, welcher
den Ziffern angehängt wird, um sie als Ordnungszahlen zu bezeichnen.
Wenn die Abgangsanstalt nach Abgabe eines Telegramms in demselben unzu-
lässige Gruppen von Buchstaben, oder Wörter, welche keiner der zulässigen Sprachen
angehören, bemerkt, oder wenn die Ankunftsanstalt das Vorhandensein solcher
Gruppen oder Wörter der Abgangsanstalt mittheilt, so zählt die Abgangsanstalt
zwecks Berechunug der vom Aufgeber einzuziehenden Nachschußgebühr diese Gruppen
oder Wörter gemäß den Bestimmungen unter h des gegenwärtigen Paragraphen.
Die Wortzählung der Aufgabeanstalt ist für die Gebührenberechnung dem Auf-
geber gegenüber entscheidend.

k

— –

88.
1 Für das gewöhnliche Telegramm wird auf alle Entfernungen eine Gebühr von Gebührenfür

5 Pfennig für jedes Wort, mindestens jedoch der Betrag von 50 Pfennig erhoben. lwohpich
I! Für gewöhnliche Stadttelegramme, welche in solchen Städten zugelassen werden,

innerhalb deren Weichbild mehrere unter sich durch Telegraphenleitungen verbundene Telegraphen-
anstalten dem Verkehr geöffnet sind, wird eine Gebühr von 3 Pfennig für jedes Wort,
mindestens jedoch der Betrag von 30 Pfennig erhoben.

IIl! Die für den telegraphischen Verkehr mit dem Anslande maßgebenden Tarife können
bei den Telegraphenanstalten eingesehen werden.

IV. Ein bei Berechnung der Gebühren sich ergebender, durch 5 nicht theilbarer Pfennig-
betrag ist bis zu einem solchen aufwärts abzurunden.

§5 9.
Der Aufgeber eines Privattelegramms kann für dasselbe den Vorrang bei der Dringende

Be förderung und der Bestellung vor den gewöhnlichen Privattelegrammen erlangen, Telegramme.
wenn er dad Wort „dringend“ oder abgekürzt die Bezeichnung „(O)“ vor die Ausschrift
setzt und die dreifache Gebühr eines gewöhnlichen Telegramms von gleicher Länge erlegt.
Für dringende Telegramme wird demnach eine Gebühr von 15 Pfennig, bei Stadttelegrammen
eine Gebühr von0Pfennig für das Wort, mindestens jedoch der Betrag von 1 M. 50 Pf.
bezw. von 90 Pfennig erhoben (vergl. § 8).
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8 10.
1 Der Aufgeber eines Telegramms kann die Antwort, welche er von dem Empfänger

verlangt, vorausbezahlen; die Vorausbezahlung darf indessen die Gebühr eines Telegramms
irgend einer Art von 30 Wörtern nicht überschreiten.

II Will der Aufgeber die Antwort vorausbezahlen, so hat er in der Urschrift, und
zwar vor die Aufschrift, den Vermerk „Antwort bezahlt“ oder „(RKlb)“,eintretenden Falles
unter Angabe der vorausbezahlten Wortzahl, niederzuschreiben und den entsprechenden Betrag
innerhalb der durch die Bestimmung zu 1 gezogenen Grenze zu entrichten. Hat der Auf-
geber die Wortzahl nicht angegeben, so wird die Gebühr eines gewöhnlichen Telegramms
von 10 Wörtern erhoben. Der Aufgeber, welcher eine dringende Antwort vorausbezahlen
will, hat den unter Umständen durch die Angabe der Wortzahl zu ergänzenden Vermerk
„dringende Antwort bezahlt“ oder „(KPD)“ vor die Aufschrift niederzuschreiben; es kommt
alsdann die Gebühr eines dringenden Telegramms von entsprechender Wortzahl zur Erhebung.

UI Am Bestimmungsorte übersendet die Ankunftsanstalt dem Empfänger mit der
Telegrammansfertigung ein Antwortsformular, welches demselben die Befugniß ertheilt, in
den Grenzen der vorausbezahlten Gebühr ein Telegramm an eine beliebige Bestimmung
innerhalb 6 Wochen, vom Tage der Ausstellung des Formulars ab gerechnet, unentgeltlich
aufzugeben.

1V Wenn die für ein Antwortstelegramm zu entrichtende Gebühr den für dasselbe
vorausbezahlten Betrag übersteigt, so ist der Mehrbetrag baar zu entrichten. Im entgegen-
gesetzten Falle verbleibt das Mehr des vorausbezahlten Betrages gegen die tarifmäßige
Gebühr der Telegraphenverwaltung.

V Eine Rückzahlung der Antwortgebühr findet, abgesehen von dem in § 191 erwähnten
Falle, nicht statt.

VI Kann das Ulrsprungstelegramm bei der Ankunft nicht bestellt werden, dann wird
die im § 21 vorgesehene telegraphische Meldung über die Unbestellbarkeit an die Aufgabe-
anstalt sogleich erstattet. Wenn keine Berichtigung erfolgt, und die zur Auffindung des
Empfängers unternommenen Nachforschungen fruchtlos geblieben sind, so bleibt das Antworts-
Formular während einer Frist von 6 Wochen dem Telegramm angeheftet. Nach Ablauf
dieser Frist wird dasselbe, wenn es bis dahin nicht abgefordert ist, vernichtet.

VII Verweigert der Empfänger ausdrücklich die Annahme des Telegramms oder des
für die Antwort bestimmten Formulars, so giebt die Ankunftsanstalt dem Aufsgeber durch
eine dienstliche Meldung, welche die Stelle der Antwort vertritt, hiervon Keuntniß.

§ 11.
1 Der Aufgeber eines Telegramms hat die Befugniß, die Vergleichung desselben zu

gleichug. verlangen. In diesem Falle hat er vor die Aufschrift den Vermerk „Vergleichung“ oder
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„(IC niederzuschreiben. Das Telegramm ist dann von den verschiedenen Anstalten,
welche bei seiner Beförderung mitwirken, vollständig zu vergleichen.

u. Die Gebühr für die Vergleichung eines Telegramms ist gleich einem Viertel der
Gebühr für ein gewöhnliches Telegramm von gleicher Länge.

§ 12.

1 Der Aufgeber eines Telegramms kann verlangen, daß ihm Tag und Stunde der :
Bestellung des Telegramms sofort nach deren Ausführung telegraphisch oder brieflich angezeigt
werde. Wenn das Telegramm seiner endgiltigen Bestimmung mittels der Post zugeführt
wird, so giebt die Empfangsanzeige Tag und Stunde der Uebergabe an die Post an.

I1 Soll die Anzeige telegraphisch erfolgen, so hat der Aufgeber vor die Ausschrift
den Vermerk „Empfangsanzeige“ oder „(PC)“ zu setzen. Wird Empfangsanzeige durch
die Post verlangt, so ist vor die Aufschrift der Vermerk „Empfangsanzeige mittels Post“
oder „PCP)“ niederzuschreiben.

I Fir telegraphische Empfangsanzeige ist dieselbe Gebühr, wie für ein gewöhnliches
Telegramm von 10 Wörtern, für Empfangsanzeige mittels Post sind 20 Pfennig zu
entrichten.

IV Kaun das Telegramm bei der Ankunft nicht bestellt werden, dann wird die im
§ 21 vorgesehene Unbestellbarkeitsmeldung sogleich erlassen. Die Empfangsanzeige wird
später abgesandt, entweder nach erfolgter Bestellung des Telegramms, wenn sie möglich
geworden ist, oder nach 24 Stunden, wenn sie nicht hat stattfinden können; in diesem
Falle zeigt sie den Grund der Unbestellbarkeit an.

V Der Aufgeber kann verlangen, daß ihm die Empfangsanzeige nach einem anderen
Orte, als nach dem Aufgabeorte des Ursprungstelegramms übermittelt werde, insofern er
die dazu erforderlichen Angaben in das Ursprungstelegramm aufnimmt.

8 13.
1 Die Telegraphenanstalten an solchen Orten, an denen eine Postanstalt besteht, sind Telegraphische

ermächtigt, in Vertretung der Orts-Postanstalt Beträge auf Postanweisungen, welche auf aaltenenk
telegraphischem Wege überwiesen werden sollen, von den Absendern entgegenzunehmen. Auf
Eisenbahn-Telegraphenstationen findet diese Bestimmung keine Anwendung.

II Auch sind die Telegraphenanstalten, mit Ausnahme der Eisenbahn-Telegraphen-=
stationen, ermächtigt, wenn bei ihnen Postanweisungen auf telegraphischem Wege eingehen,
die Auszahlung an den Empfänger in Vertretung der Orts-Postanstalt vor geschehener
Bestellung der telegraphischen Postanweisung an die Orts-Postanstalt zu bewirken:
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a) im Falle nach Inhalt des Telegramms der Absender den Wunsch ausgesprochen
hat, daß die Auszahlung durch die Telegraphenanstalt geschehe, was durch
den Zusatz auf der Postanweisung: „telegraphenlagernd“ oder „(IR)“ auszu-
drücken ist;

b) im Falle der Geldempfänger, indem er die telegraphische Postanweisung erwartet,
der Telegraphenanstalt den Wunsch ausgedrückt hat, die Zahlung gleich nach der
Ankunft der Anweisung bei der Telegraphenanstalt in Empfang zu nehmen.

In beiden Fällen muß der Auszahlung des Betrages der vollständige Ausweis des
Empfängers, falls derselbe nicht persönlich und als verfügungsfähig bekannt ist, vorher-
gehen. Die telegraphische Postanweisung ist alsdann von der Telegraphenanstalt mit dem
(vorzuschreibenden) Ouittungsvermerk zu versehen, dieser vom Empfänger zu unterschreiben
und die Unterschrift durch die Telegraphenanstalt mit dem Zusatze zu beglaubigen, daß der
Empfänger bekannt sei, oder daß und in welcher Weise er den Ausweis geführt habe.

§ 14.
1 Der Aufsgeber eines Telegramms kann, indem er vor die Aufschrift den Vermerk

„nachzusenden“ oder „(FS)“ niederschreibt, verlangen, daß dasselbe sofort nach der ver-
geblich versuchten Zustellung von der Bestimmungsanstalt nachgesandt wird.

I1 Der Vermerk „nachzusenden“ oder „(FS)“ kann auch von mehreren hintereinander
stehenden Bestimmungsangaben begleitet sein; das Telegramm wird dann nacheinander an
jeden der angegebenen Bestimmungsorte, nöthigenfalls bis zum letzten, befördert.

III. Bei der Aufgabe eines nachzusendenden Telegramms ist nur die auf die erste
Beförderungsstrecke entfallende Gebühr zu entrichten, wobei die vollständige Ausschrift in die
Wortzahl einbegriffen wird. Für jede Nachtelegraphirung an einen neuen Bestimmungoort
wird die volle tarifmäßige Gebühr berechnet und vom Empfänger erhoben.

I Jedermann kann nach gehörigem Ausweis verlangen, daß die bei einer Telegraphen-=
anstalt anfkommenden und in deren Bestellbezirk ihm zuzustellenden Telegramme an eine von
ihm angegebene Adresse bestellt oder weiter befördert werden. Die bezüglichen Anträge sind
schriftlich oder mittels gebührenpflichtiger Dienstnotiz zu stellen, und zwar entweder durch
den Empfänger selbst, oder in seinem Namen durch eine der im § 20 unter VI aufge-
führten Personen, welche die Telegramme an Stelle des Empfängers in Empfang nehmen
können. Wer einen solchen Antrag stellt, verpflichtet sich damit, die Gebühren zu zahlen,
welche von der Bestellungsanstalt etwa nicht eingezogen werden können.

V Wenn der Empfänger seinen Aufenthaltsort verändert hat, so werden demselben die
für ihn eingehenden Telegramme an den neuen Aufenthaltsort nachtelegraphirt, auch ohne
daß dies ausdrücklich verlangt worden ist, sofern dieser neue Aufenthaltsort des Empfängers
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unzweifelhaft bekannt ist, innerhalb Deutschlands liegt, und sich am ursprünglichen wie am
neuen Aufenthaltsorte bayerische Telegraphenanstalten bezw. Anstalten der Reichs-Telegraphenu=
verwaltung oder der Staats-Telegraphenverwaltung Württembergs befinden.

VI Derjenigen Person, welche ein Telegramm nachsenden läßt, steht es frei, die Nach-
sendungsgebühr selbst zu entrichten, vorausgesetzt, daß das Telegramm nur nach einem
einzigen Orte nachzusenden ist, und die Weiterbeförderung nach anderen Orten nicht ver-
langt wird. Dieselbe Person kann in diesem Falle sogar verlangen, daß die Nachsendung
als „dringend“ erfolge; sie ist jedoch dann gehalten, die dreifache Gebühr selbst zu entrichten.

§ 15.

1 Die Telegramme können gerichtet werden entweder an mehrere Empfänger in einer Verorel., w.
Ortschaft oder in verschiedenen, aber in den Bestellbezirk einer und derselben Telegraphen- Telegrammen.
anstalt fallenden Oertlichkeiten oder an einen und denselben Empfänger nach verschiedenen
Wohnungen in derselben Ortschaft mit oder ohne Weiterbeförderung durch Post oder Eilboten.

Vor die Ausschrift ist der gebührenpflichtige Vermerk „N Aufschriften“ oder „(IMx)“
zu setzen. ·

llDerAnfgcbcrcincoZuvcroiclfältigcndcnTclcgmmmsnmsijenachdcnUmständen
vordicthtffchrifteinesjcdrnEmpfäugcwdicldcfottdcrcnAngabcn(vcrgl.§31V)uicdcr-
schreiben; handelt es sich jedoch um ein dringendes oder zu vergleichendes Telegramm, welches
zu vervielfältigen ist, so genügt es, wenn die Angabe der ersten Aufschrift voransteht.

Il Wenn ein zu vervielfältigendes Telegramm an mehrere Empfänger gerichtet ist, so
darf jede Ausfertigung des Telegramms nur die ihr zukommende Aufschrift tragen, es sei
denn, dasß der Aufgeber das Gegentheil verlangt hätte; dieses Verlangen muß durch den
vor die Aufschrift niederzuschreibenden gebührenpflichtigen Zusatz „sämmtliche Aufschriften
mitzutheilen“ ausgedrückt werden.

l1r Das zu vervielfältigende Telegramm wird als ein einziges Telegramm taxirt, wobei alle
Aufschriften in die Wortzahl eingerechnet werden. Als Vervielfältigungsgebühr werden
daueben bei Telegrammen bis zu 100 Wörtern für die zweite und jede weitere Ausfertigung
40 Pfennig erhoben. Bei längeren Telegrammen erhöht sich diese Gebühr für jede weitere
Reihe oder den Bruchtheil einer Reihe von 100 Wörtern um je 40 Pfennig. Für dringende
Telegramme beträgt die Vervielfältigungsgebühr 80 Pfennig für jede Reihe von 100 Wörtern.
In der Berechunng der Vervielfältigungsgebühr erscheint die Gesammtzahl der Wörter des
Textes, der Unterschrift und der Aufschrist, und zwar wird die Gebühr für jede Abschrift
besonders festgestellt.

V Wenn für einzelne Ausfertigungen eines zu vervielfältigenden Telegramms nach § 22
eine Gebührenerstattung einzutreten hat, so ergiebt sich der zu erstattende Betrag für jede
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Vervielfältigung aus der Theilung der erhobenen Gesammtgebühr durch die Zahl der Ver-
vielfältigungen, wobei das Telegramm selbst gleichfalls als eine solche zählt.

8 16.
1 Telegramme, welche mit den Schiffen in See mittels der an der Küste gelegenen

Seetelegraphen gewechselt werden, müssen entweder in deutscher Sprache, oder in Zeichen
des allgemeinen Handelskoder abgefaßt sein. In dem letzteren Falle werden sie als chiffrirte
Telegramme behandelt.

11 Wenn sie für in See befindliche Schiffe bestimmt sind, muß die Aufschrift außer
den gewöhnlichen Angaben den Namen oder die amtliche Nummer und die Nationalität des
Bestimmungsschiffes enthalten.

III Ist das Schiff, für welches ein Seetelegramm bestimmt ist, innerhalb 28 Tagen
nicht angekommen, so giebt die See-Telegraphenanstalt dem Aufgeber hiervon am Morgen
des 29. Tages durch eine dienstliche Meldung Kenntuiß. Der Aufgeber kann gegen Be-
zahlung eines gewöhnlichen Telegramms von 10 Wörtern verlangen, daß die See-Tele-
graphenanstalt sein Telegramm während eines weiteren Zeitraums von 30 Tagen für die
Zustellung bereit halte. Geht ein solches Verlangen nicht ein, so wird das Telegramm
von der Sce-Telegraphenanstalt am 30. Tage (den Tag der Aufgabe nicht mitgerechnet)
als unbestellbar zurückgelegt.

IVy Die Gebühr für Telegramme, welche durch Vermittelung einer See-Telegraphen-
anstalt mit Schiffen in See ausgewechselt werden, beträgt 80 Pfennig für das Telegramm.
Dieselbe wird den nach den sonstigen Bestimmungen zu erhebenden Gebühren hinzugerechnet.
Die Gesammtgebühr für die an die Schiffe in See gerichteten Telegramme wird vom Auf-
geber und für die von den Schiffen kommenden Telegramme vom Empfänger erhoben.

§ 17.
1 Die Weiterbeförderung von Telegrammen über die Telegraphenlinien hinaus erfolgt

nach Wunsch des Absenders entweder durch die Post oder durch Eilboten, oder durch Post
und Eilboten.

II Der Aufgeber hat die Art der von ihm verlangten Weiterbeförderung in einem
gebühreupflichtigen Zusatz vor der Aufschrift anzugeben (vergl. § 3 1V).

III. Die Anknufts-Telegraphenanstalt ist berechtigt, sich der Post zu bedienen:
a) wenn in dem Telegramm die Art der Weiterbeförderung nicht angegeben ist,
b) wenn es sich um eine von dem Empfänger zu bezahlende Weiterbeförderung durch

Eilboten handelt, und jener sich früher geweigert hat, Kosten derselben Art
zu bezahlen.
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Iv Die Ankunftsanstalt ist verpflichtet, sich der Post zu bedienen:
a) wenn solches ausdrücklich vom Aufgeber (vergl. unter I) oder vom Empfänger

(vergl. § 14 1V) verlangt worden ist,
b) wenn dieser Anstalt kein schnelleres Beförderungsmittel zu Gebote steht.

V.Telegramme jeder Art, welche durch die Post an ihre Bestimmung gelangen, also“
auch solche, welche postlagernd niedergelegt werden sollen, werden von der Ankunftsanstalt
ohne Kosten für den Aufgeber und für den Empfänger als gewöhnliche Briefe zur Post
gegeben. Ausgenommen sind jedoch folgende Fälle:

1. Telegramme, welche als eingeschriebene Briefe zur Post gegeben werden sollen,
sind mit der vor die Aufschrift niederzuschreibenden Angabe „Post eingeschrieben“
oder „(PR)“ zu versehen und unterliegen einer vom Aufgeber zu entrichtenden
Einschreibgebühr von 20 Pfeunig. Diese Einschreibgebühr von 20 Pfennig
kommt auch bei der Auflieferung aller Telegramme mit Empfangsanzeige, welche
mit der Post weiterbefördert, oder postlagernd niedergelegt werden sollen, zur
Erhebung, da diese Telegramme stets als eingeschriebene Briefe zur Post
gegeben werden.

2. Für Telegramme, welche einer an der Grenze gelegenen deutschen Telegraphen=
anstalt zur Weiterbeförderung mit der Post nach dem Nachbargebiete und darüber
hinaus übermittelt werden sollen, ohne daß der Fall einer Unterbrechung der
über die Grenze führenden Telegraphenverbindungen vorliegt, wird eine besondere
Gebühr von 40 Pfennig für die Weiterbeförderung erhoben.

VI Die Kosten für die Zustellung von Telegrammen mittels Eilboten an Empfänger
außerhalb des Ortsbestellbezirks der Bestimmungs-Telegraphenanstalt können vom Aufgeber
durch Entrichtung einer festen Gebühr von 40 Pfennig für jedes Telegramm vorausbezahlt
werden. Der Aufgeber hat in diesem Falle den Vermerk „Eilbote bezahlt“ oder „(XI
vor die Telegrammaufschrift zu setzen. Im Weiteren steht es dem Aufsgeber eines Tele-
gramms mit bezahlter Antwort frei, die etwa entstehende Eilbestellgebühr für das Antworts-
telegramm nach dem Satze von 40 Pfeunig im Voraus bei der Aufgabe des Ursprungs-
telegramms zu entrichten. Das Ulrsprungstelegramm ist in diesem Falle vor der Aufschrift
mit dem taxpflichtigen Vermerk „Antwort und Bote bezahlt“ oder „(RXP)“ zu versehen.

Findet die Vorausbezahlung des Eilbotenlohnes nicht statt, so werden die wirklich
erwachsenden Auslagen vom Empfänger oder, falls dieser nicht zu ermitteln ist oder die
Zahlung verweigert, vom Aufsgeber eingezogen.

VII. In Fällen der gleichzeitigen Abtragung mehrerer Telegramme durch denselben
Boten an denselben Empfänger findet die vorstehende Bestimmung unter vVI gleichmäßig An-
wendung. Werden im Uebrigen durch denselben Boten an denselben Empfänger gleich-
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zeitig solche Telegramme abgetragen, für welche der Botenlohn im Voraus bezahlt ist,
und solche, bei welchen dies nicht der Fall ist, so ist vom Empfänger der erwachsene Voten-
lohn, abzüglich der im Voraus bezahlten Beträge, zu entrichten. Die auf ctwa gleich-
zeitig zur Abtragung gelangende Eilpostsendungen im Voraus bezahlte Bestellgebühr bleibt
hierbei außer Betracht.

VIII. In geeigneten Fällen werden auf besonderes schriftliches Verlangen des Empfängers
die für ihn eingehenden Telegramme seitens der Telegraphenanstalt nicht durch Eilboten
bestellt, sondern den Boten des Empfängers gelegentlich der jedesmaligen Abholung von Post-
sendungen mitgegeben. Unzuträglichkeiten, welche etwa aus dieser Einrichtung entstehen, hat
die Telegraphenverwaltung nicht zu vertreten.

8 18.

Erhebung der 1 Sämmtliche bekannte Gebühren sind bei Aufgabe des Telegramms im Vorans zu
Gebühren. entrichten.

11 Eine Gebührenerhebung vom Empfänger am Bestimmungsorte tritt jedoch in den

Anonahmefällen ein, welche
a) für die nachzusendenden Telegramme im § 14,
b) für die Seetelegramme im § 16,
) für die Eilbestellung von Telegrammen im § 17

vorgesehen sind.
In allen Fällen, wo eine Gebührenerhebung bei der Bestellung stattzufinden hat, wird

das Telegramm dem Empfänger nur gegen Erstattung des schuldigen Betrages ausgehändigt.

l Die Entrichtung der Gebühren kann bei den Telegraphenanstalten mittels Werth-
zeichen oder baar — bei den Eisenbahn-Telegraphenstationen nur baar — erfolgen. Eine

Bescheinigung über die erhobenen Gebühren wird nur auf Verlangen und gegen Entrichtung
eines Zuschlago von 20 Pfennig ertheilt. Bei gebühreufreien Staatstelegrammen ist auf
Verlangen eine Bescheinigung über die Auflieferung unentgeltlich zu ertheilen.

IV Personen, welche sich des Telegraphen häufiger bedienen, kann auf ihren Antrag
gestattet werden, die Gebühren für die von ihnen bei Telegraphenanstalten aufgegebenen
Telegramme monatlich zu entrichten. Sie haben alsdann an die betreffende Verkehrsanstalt,
bei welcher sie ihre Telegramme aufgeben wollen, einen entsprechenden Vorschuß einzuzahlen,
und als besondere Vergütung für die entstehende Mühewaltung eine Gebühr von 50 Pfennig
für den Kalendermonat und außerdem für jedes Telegramm, dessen Gebühren gestundet
werden, 2 Pfennig zu entrichten. Auf Eisenbahn-Telegraphenstationen findet diese
Bestimmung keine Anwendung.
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8 19.
1 Jedes Telegramm kann von dem Absender, welcher sich als solcher ausweist, zurück-Zurückziehung

. ..·, .. .tutdllsstcr-

gezogen oder in der Beförderung aufgehalten werden, sofern es noch Zeit ist. Wenn in drückung von
einem solchen Falle die Beförderung des Telegramms noch nicht begonnen hat, so werden Telegrammen.
dem Absender die Gebühren nach Abzug von 20 Pfennig erstattet. Hat die Abtelegra-
phirung bereits begonnen, so verbleiben die Gebühren der Telegraphenverwaltung; voraus-
bezahlte Beträge für Weiterbeförderung, bezahlte Antwort, Empfangsanzeigen 2c. werden
jedoch dem Aufgeber zurückgezahlt, wenn die vorausbezahlte Leistung nicht ausgeführt
worden ist.

II Ein Telegramm, welches durch die Ursprungsanstalt bereits befördert worden ist,
kann nur auf Grund eines besonderen, von der Aufgabeanstalt nach den Bestimmungen
im § 23 zu erlassenden Telegramms angehalten und vernichtet werden; für dieses Telegramm
sind die tarismäßigen Gebühren zu zahlen. Von dem Erfolge wird dem Aufgeber mittels
nufrankirten Briefes Kenntniß gegeben. Verlangt der Aufgeber telegraphische Auskunft, so
hat er die Gebühr für eine telegraphische Antwort voranszubezahlen. Die erlegten Gebühren
für das Telegramm, dessen Bestellung auf Verlangen unterdrückt wird, werden nicht zurück-
gezahlt. Bei jedem derartigen Verlangen hat der Antragsteller das Ansnuchen schriftlich zu
stellen und sich als Absender oder dessen Beauftragter auszuweisen.

E —1

820.
1 Die Telegramme werden bei der Aufnahme bezw. gleich nach der Ankunft bei der Zustellung

Bestimmungsanstalt, wenn die offene Bestellung nicht ausdrücklich verlangt ist, verschlossen aderz#e em
(vergl. unter VI). Bestimmungs-

I1 Dieselben werden, ihrer Aufschrift entsprechend, entweder nach der Wohnung, dem
Geschäftolokal 2c. des Empfängers bestellt oder weiterbefördert oder postlagernd, telegraphen-
lagernd oder bahnhoflagernd niedergelegt. Sie können den Empfängern auch mittels Fern-
sprechers nach den hierüber erlassenen besonderen Bestimmungen übermittelt werden.

III Die Bestellung oder Weiterbeförderung der Telegramme geschieht mit thunlichster
Beschlennigung nach der Reihenfolge ihrer Aufnahme und ihres Vorranges. (Wegen Ueber-
gabe der Telegramme an die Boten des Empfängers vergl. § 17 VI.)

Iy Staats-, sowie Dienst= und dringende Privattelegramme werden mit Vorrang vor
anderen Telegrammen bestellt. Die Aushändigung der Staatstelegramme und der Tele-
gramme mit bezahlter Empfangsanzeige erfolgt gegen Vollziehung eines denselben beizu-
gebenden Empfangsscheines.

V 1Zur Vollziehung des Empfangsscheines über ein an eine Behörde oder deren Vor-

stand gerichtetes Staatstelegramm kann, wenn nicht eine besondere shriftliche Verfügung
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darüber getroffen ist, nur der Vorstand der betreffenden Behörde, oder, in dessen Abwesenheit,
sein Stellvertreter als berechtigt angesehen werden.

VI Privattelegramme, sowie die nicht an eine Behörde oder deren Vorstand gerichteten
dienstlichen Telegramme sind dagegen im Falle der Abwesenheit des Empfängers an ein
erwachsenes Familienmitglied oder, wenn auch ein solches nicht zur Stelle ist, an die Ge-
schäftsgehülfen, die Dienerschaft, die Haus= oder Wirtholente oder den Thürhüter des Gast-
hofes bezw. des Hauses zu bestellen, insofern der Empfänger für derartige Fälle nicht einen
besonderen Bevollmächtigten der Anstalt schriftlich namhaft gemacht, oder der Aufgeber durch
den vor die Aufschrift gesetzten Vermerk „eigenhändig zu bestellen“ oder „(MP)“ verlangt
hat, daß die Zustellung nur zu Händen des Empfängers selbst stattfinden soll.

Der Aufgeber kann auch verlangen, daß das Telegramm offen bestellt werde, indem
er vor die Aufschrift den Vermerk „Offen zu bestellen“ oder „(KO)“ setz.

VII. Sofern Privatbriefkasten oder Einwürfe sich an der Thür rc. der Wohnung des
Empfängers befinden, können die Telegramme, für welche Empfangsscheine nicht abzugeben
sind, in jene Briefkasten 2c. gesteckt werden. Telegramme, welche den Vermerk „eigenhändig
zu bestellen“ oder „(MP)“ tragen, sind jedoch stets an den Empfänger selbst zu bestellen;
ebenso werden Telegramme mit dem Vermerk „postlagernd“ oder „(PC)“ bezw. „telegraphen-
lagernd“ oder „(IRK)'/ nur dem Empfänger oder seinem Bevollmächtigten nach gehörigem
Ausweis ausgehändigt. Telegramme, welche die Bezeichnung „bahnhoflagernd“ tragen,
werden an den Bahnhofsvorsteher oder dessen Stellvertreter abgegeben.

VIIl Die an Reisende nach einem Gasthof gerichteten Telegramme werden, wenn der
Empfänger noch nicht eingetroffen ist, an den Wirth rc. des Gasthofes mit dem Ersuchen
abgegeben, das Telegramm vorläufig in Verwahrung zu nehmen und dem Empfänger bei
seinem Eintreffen auszuhändigen. Am Tage nach der erfolgten Uebergabe eines solchen
Telegramms wird dasselbe, wenn die Uebergabe an den Empfänger inzwischen nicht hat
bewirkt werden können, durch einen Boten gegen Hinterlassung eines Benachrichtigungs-
zettels wieder abgeholt und zur Verkehrsanstalt zurückgebracht. Diese erläßt unnmehr die
Unbestellbarkeitsmeldung an die Aufgabeanstalt; im Uebrigen wird das Telegramm wie alle
sonstigen unbestellbaren Telegramme behandelt.

IX Ist weder der Empfänger noch sonst Jemand aufzufinden, der das Telegramm
annimmt, so hat der Bote, wenn es sich um ein Telegramm handelt, für welches ein
Empfangsschein ausgefertigt ist, oder wenn sich für die Bestellung eines Telegramms ohne
Empfangsschein ein Privatbriefkasten oder ein anderer Weg der Bestellung nicht darbietet,
einen Benachrichtigungszettel in der Wohnung 2c. des Empfängers zurückzulassen oder an
die Eingangsthür anzuheften, das Telegramm selbst aber zur Anstalt zurückzubringen. Mitl
den Telegrammen, welche mit dem Vermerk „eigenhändig zu bestellen“ oder „(Nlle)“ ver-
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sehen sind, ist in gleicher Weise zu verfahren, wenn der bezeichnete Eupfänger selbst nicht
angetroffen wird.

X Wenn der Bote bei der Bestellung von Telegrammen mit Empfangsscheinen den
Empfänger nicht selbst antrifft und das Telegramm einem Anderen aushändigt, hat der
Letztere in dem Empfangsschein seiner eigenen Unterschrift das Wort „für“ und den Namen
des Empfängers beizufügen.

XI Dem Boten ist die Annahme von Geschenken untersagt.

g21.
1 Von der Unbestellbarkeit eines Telegramms und den Gründen der Unbestellbarkeit

wird der Aufgabeanstalt telegraphisch Meldung gemacht. Liegt für die Unbestellbarkeit eines
Telegramms ein Grund vor, welcher nicht ohne Weiteres aus dienstlicher Veranlassung be-
seitigt werden kann und muß, und ist der Akbsender des unlestellbaren Telegramms aus der
Unterschrift oder auf andere Weise mit genügender Sicherheit bekannt: dann wird die Un-
bestellbarkeitsmeldung diesem sobald als möglich übermittelt. Der Aufgeber kann die Auf-
schrift des unbestellbar gemeldeten Telegramms nur durch ein bezahltes Telegramm in Form
einer gebührenpflichtigen Dienstnotiz vervollständigen, berichtigen oder bestätigen.

11 Ein Telegramm, welches von dem abtragenden Boten als unbestellbar zur Anstalt
zurückgebracht wird, ist bei der letzteren aufzubewahren. Hat sich innerhalb sechs Wochen
der Empfänger zur Empfangnahme des Telegramms nicht gemeldet, so wird solches ver-
nichtet. In gleicher Weise wird mit Telegrammen verfahren, welche die Bezeichnung:
„telegraphen-“, „post-“ oder „bahnhoflagernd“ tragen.

822.

Unbestellbare
Telegramme.

1 Die Telegraphenverwaltung leistet für die richtige Ueberkunft der TelegrammeoderErstallungund
deren leberkunft und Zustellung innerhalb bestimmter Frist keinerlei Gewähr und hat Nach-
theile, welche durch Verlust, Entstellung oder Verspätung der Telegramme entstehen, nicht
zu vertreten.

I! Auf Antrag wird jedoch erstattet:
a) die volle Gebühr für jedes Telegramm, welches durch Schuld des Telegraphen=

betriebes nicht an seine Bestimmung gelangt ist;
b) die volle Gebühr für jedes Telegramm, welches durch Schuld des Telegraphen--

betriebes nicht innerhalb 24 Stunden oder später angekommen ist, als es mit
der Post (als Eilbrief) angekommen wäre;

I) die volle Gebühr für jedes Telegramm mit Vergleichung, welches in Folge von
Irrthümern bei der Uebermittelung nachweislich seinen Zweck nicht hat erfüllen
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können, sofern die Fehler nicht durch gebührenpflichtige Dienstnotiz berichtigt
worden sind (vergl. 8 2311);

d) die Nebengebühr für eine besondere Dienstleistung, welche nicht ausgeführt worden
ist (z. B. für Vergleichung);

e) die volle Gebühr für jede gebührenpflichtige Dienstnotiz, deren Absendung durch
einen Fehler des Betriebes veranlaßt worden ist.

Die Beschwerden oder Rückforderungen sind bei der Aufgabeanstalt einzureichen. Als Beweis-
stück ist beizufügen:

eine schriftliche Erklärung der Bestimmungsanstalt oder des Empfängers, wenn
das Telegramm verzögert oder nicht angekommen ist,

die dem Empfänger zugestellte Ausfertigung, wenn es sich um Entstellung handelt.
III Bei Rückforderungen wegen Entstellungen muß nachgewiesen werden, daß und durch

welche Fehler das Telegramm derart entstellt ist, daß es seinen Zweck nicht hat erfüllen
können.

IV Jeder Anspruch auf Erstattung der Gebühr muß bei Verlust des Aurechtes inner-
halb dreier Monate, vom Tage der Erhebung an gerechnet, anhängig gemacht werden.

Bei der Einreichung eines Erstattungsantrages wird von dem Beschwerdeführer eine
Beschwerdegebühr von 20 Pfennig erhoben. Diese Gebühr wird zurückgezahlt, wenn der
Erstattungsautrag sich als begründet erweist.

V Die Erstattung bezieht sich lediglich auf die Gebühr einschließlich der Neben-
gebühren der Telegramme selbst, welche verzögert, entstellt, oder nicht angekommen sind,
und auf die Gebühren der im § 23 vorgesehenen Telegramme, nicht aber auf die Gebühren
solcher Telegramme, welche etwa durch die Verzögerung, Entstellung oder Nichtankunft jener
Telegramme veranlaßt oder untzlos gemacht worden sind.

VI Gebühren, welche irrthümlich zu wenig erhoben sind, oder deren Einziehung vom
Empfänger nicht erfolgen konnte — sei es, daß derselbe die Bezahlung verweigert hatte,
sei es, daß er nicht aufgefunden worden war — hat der Absender auf Verlangen nach
zuzahlen. Irrthümlich zu viel erhobene Gebühren werden dem Aufgeber zurückgezahlt.

VII Der Betrag der vom Aufgeber zu viel verwendeten Werthzeichen wird jedoch nur

auf seinen Antrag erstattet.

g 28.

Berichtigungs- 1 Der Aufgeber und der Empfänger eines jeden beförderten oder in der Beförderung
telegramme. begriffenen Telegramms können innerhalb einer Frist von 72 Stunden (Sonntage nicht

einbegriffen), welche entweder der Auflieferung oder der Ankunft dieses Telegramms folgt,
auf telegraphischem Wege Auskunft über das Telegramm verlangen oder Erläuterungen zu
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demselben geben. Sie können auch zum Zweck einer Berichtigung ein Telegramm, welches
sie aufgegeben oder erhalten haben, entweder durch die Bestimmungs= oder Ursprungsaustalt
oder durch eine Durchgangsanstalt vollständig oder theilweise wiederholen lassen. Sie haben
folgende Beträge zu hinterlegen:

1. die Gebühr für das Telegramm, welches das Verlangen enthält,
2. die Gebühr für ein Antwortstelegramm, wenn eine telegraphische Antwort

gewünscht wird.
I1 Die Telegramme, welche die Berichtigung, Ergänzung oder Unterdrückung von

bereits beförderten oder in der Beförderung begriffenen Telegrammen bezwecken, ebenso alle
übrigen, solche Telegramme betreffeuden Mittheilungen, dürfen, wenn sie für eine Telegraphen-
anstalt bestimmt sind, nur von Amt an Amt als gebührenpflichtige, vom Aufgeber oder

Empfänger zu bezahlende Dienstnotizen gerichtet werden.
II! Die für die Berichtigungstelegramme erhobenen Gebühren werden auf des-

fallsigen Antrag zurückgezahlt, wenn die Wiederholung erweist, daß das oder die wieder-
holten Wörter im Ursprungstelegramm unrichtig wiedergegeben worden sind. Wenn im
Ursprungstelegramm einige Wörter richtig und einige andere Wörter unrichtig wiedergegeben
worden sind, so wird die Gebühr für diejenigen Wörter nicht erstattet, welche in dem Ver-
langen der Wiederholung und in der Autwort sich ausschließlich auf die im Ursprungs-
telegramm richtig übermittelten Wörter beziehen.

IV Die Gebühr für das Ursprungstelegramm, welches zu dem Antrage auf Berichtig-
ung Anlaß gegeben hat, wird nicht zurückgezahlt.

V Dem Antrage auf Berichtigung eines beförderten oder in der Beförderung begriffenen
Telegramms darf von den Telegraphenanstalten nur dann Folge gegeben werden, wenn der
Antragsteller sich als Aufgeber oder Empfänger des betreffenden Ursprungstelegramms oder
als Bevollmächtigter eines derselben ausgewiesen hat.

§ 24.
1 Der Aufgeber und der Empfänger oder auch deren Bevollmächtigte, falls sie sich

als solche gehörig ausweisen, sind berechtigt, sich beglanbigte Abschriften der von ihnen auf-
gegebenen, und der an sie gerichteten Telegramme anefertigen zu lassen, wenn sie Ort und
Tag der Aufgabe genau angeben können, und die Urschriften noch vorhanden sind. Diese
Urschriften werden in der Regel 6 Monate lang aufbewahrt.

II. Für jede Abschrift eines unter Angabe der Aufgabezeit und des Aufgabeortes
genau bezeichneten Telegramms sind bei Telegrammen bis zu 100 Wörtern 40 Pfennig,
bei längeren Telegrammen 40 Pfennig mehr für jede Reihe von 100 Wörtern oder einen
Theil derselben zu entrichten. Bei ungenau bezeichneten Telegrammen sind außer der
Schreibgebühr die durch die Aufsuchung des Telegramms entstehenden Kosten zu zahlen.
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§ 25.
Die Bedingungen für Nebentelegraphen und besondere Telegraphenanlagen, sowie für

die Ferusprecheinrichtungen werden besonders festgesetzt.

836.
I Die vorstehenden Bestimmungen gelten, soweit nicht Abweichungen ausdrücklich vor-

geschrieben sind, auch für die Telegramme, welche unter Benutzung von Eisenbahntelegraphen
befördert werden.

. In Bezug auf den telegraphischen Verkehr mit dem Auslande kommen die Be-
stimmungen des inlernationalen Telegraphenvertrages und der etwaigen besonderen Tele-
graphenverträge zur Anwendung.

§27.
Gegenwärtige Telegraphenordnung tritt am 1. Juli 1897 in Kraft.

München, den 26. Juni 1897.

Dr. rhr. v. Crailsheim.

Königlich Dänisches Consulat
in München.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben mit Allerhöchster Entschließung vom
19. Juni l. Is. allergnädigst zu genehmigen
geruht, dast der zum k. dänischen Consul in
München ernannte Großhändler Julin#
Neuburger in dieser dienstlichen Eigen-
schaft anerkannt werde.

Erhebung in den erblichen
Adelsstand.

Im Namen Seiner Majestät des Mänigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,

haben Sich vermöge Allerhöchsten Diploms
vom 12. Juni l. Is. allergnädigst bewogen
gefunden, den k. Geheimen Nath, ordentlichen
Professor der Rechte an der k. Universität
München, Dr. Ernst Angust Seuffert,
im Hinblick auf die Bestimmungen der 88§ 5
und6des Ediktes über den Adel im König-
reich Bayern vom 26. Mai 1818 in den

erblichen Ritterstand des Königreichs zu erheben.

Auszug aus der Adels-Matrikel des
Königreiches.

Der Adeldmatrikel wurde einverleibt:
unter'm 19. Juni ds. Is. der Nath a. D.

amk. Obersten Landesgerichte, Wilhelm Heinrich
Ritter von Reitzmann in München für seine
Person als Ritter des Verdienstorden der
Bayerischen Krone bei der Nitterklasse Lit. R,
Fol. 55, Act. Num. 90381.
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eseh- und Verordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.

 *nme
Munchen, den 10. Juli 1897.

Inhal t:
Bekanntmachung vom 8. Juli 1897, die Feststellung abgekürzter Manß= und Gewichtsbezeichnungen, hier den

Dopvelzentner betreffend. — Ordens-Verleihungen. — Titel. Verleihung. — Röniglich Allerhöchste Genchmigung
zur Annahme fremder Dekorationen.

Nr. 12959.

Bekanntmachung, die Feststellung abgekürzter Maaß= und Gewichtsbezeichunngen, hier den
Doppelzentner betreffend.

#gl. Staatsministerien des Königlichen haules und des Aeußern, der Justiz,
des Innern beider Abtheilungen, der Finanzen,

dann

Kgl. Kriegsministerium.

Auf Grund eines vom Bundesrath zufolge Beschlusses vom 8. April ds. Is. gestellten
Ersuchens wird hiemit angeordnet, daß im amtlichen Verkehr sowie bei dem Unterricht in
den öffentlichen Lehranstalten als Bezeichuung für 100 ueg das Wort „Doppelzentuer“ mit
der Abkürzung dz in Anwendung gebracht werde.

Müunchen, den 8. Juli 1897.

Dr. Frhr. v. Crailsheim. Dr. Arhr. v. Niedel. Frhr. v. Feilibzsch. Dr. Frhr. v. Leonrod. Frhr. v. Asch. v. Wisbech
Staatsrath

45



244

Ordens-Verleihungen.
Im Uanmen Seiner Moajestät des Könins.

Seine Königliche Hoheit Prinz Lnik-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,

unter'u 21. Juni ds. Is. dem zweiten
Sekretär der Kaiserlich Russischen Botschaft
in Berlin, Hofrath von Schelking, den Ver-
dienstorden vom heiligen Michael II. Klasse, und

unter'm 29. Juni ds. Is. dem k. Hoftheater-
Intendanten, Professor Erust Possart, das
Ritterkrenz des Verdienstordens der Bayerischen
Krone,
zu verleihen.

Titel-Verleihung.
Im Namen Seiner Majestät des Känigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Lnit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unter'm 1. Juli ds. Is. aller-
gnädigst bewogen gefunden, dem k. Schatz-
meister, Münzdirektor Dr. Emil von Schauß-
Kempfenhausen, in Anerkennung seiner
langjährigen Dienstleistung als k. Schatzmeister
und seiner mannigfachen Verdienste um den
k. Hausschatz den Titel eines k. Geheimen Rathes
gebührenfrei zu verleihen.

Königlich Allerhöchste Genehmigung zur
Annahme fremder Dekorationen.
Im Namen Seiner Majestät des flönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-

pold, des Königreichs Bayern Verweser
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,

unter'n 24. Juni ds. Is. dem k. belgischen
Consul Ludwig Steub in München für das
ihm von Seiner Königlichen Hohcit dem Fürsten
von Bulgarien verliehene Offizierskreuz des
fürstlich bulgarischen Civil-Verdienstordens,

unter'm 26. Juni ds. Is. dem Kaiserlichen
Geheimen Legationsrathe und vortragenden
Rathe im Auswärtigen Amte zu Berlin, von
Aichberger, als bayerischen Staatsangehörigen
für das ihm von Seiner Majestät dem Könige
von Schweden und Norwegen verliehene Kom-
mandeurkreuz I. Klasse des k. schwedischen
Nordstern-Ordens,

unter'nm 1. Juli ds. Is. dem Vorsitzenden
im Ministerrathe, Staatsminister des König-
lichen Hauses und des Aeußern, Dr. Krafft
Freiherrn von Crailsheim, für das ihm
von Seiner Hoheit dem Herzoge Johann
Albrecht, Regenten des Großherzogthums
Mecklenburg-Schwerin, verliehene Großkreuz
mit der Krone in Gold des großherzoglich
mecklenburgischen Hausordens der Wendischen
Krone, und

unter'm 5. Juli ds. Is. dem k. Obersthof-
marschall Albrecht Grafen von Seinsheim
für das ihm von Seiner Hoheit dem Herzoge
Johann Albrecht, Regenten des Großherzog-
thums Mecklenburg-Schwerin, verliehene Groß-
kreuz des großherzoglich mecklenburg-schwerin'-
schen Greifen-Ordens,
die Bewilligung zur Annahme und zum Tragen
zu ertheilen.
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tz und Verordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.

MÆ 27.

München, den 17. Juli 1897.
Inhal t:

Bekannutmachung vom 16. Juli 1897, die Ausgabe von Schuldverichreibungen auf den Inhaber durch die
Stadtgemeinde Mün chen betresfend. — Staatsdienst-Nachrichten. — Königlich Allerhöchste Genehmigung zur
Annahme einer fremden Dekoration. — Auszug aus der Adels-Matrikel des Königreiches.

Nr. 14162.

Bekauntmachung, die Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die
Stadtgemeinde München betreffend.

K. Staatsministerium des Innern.

Durch die im Einverständnisse mit den k. Staatsministerien der Justiz und der Finanzen
ergangene Entschließung vom Heutigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes, einige Bestim-
mungen über die Inhaberpapiere betreffend, vom 18. März 1896, sowie der Kal. Allerhöchsten
Verordnung vom gleichen Tage (Gesetz= und Verordnungsblatt S. 174 und 185) der
Stadtgemeinde München auf Grund der Beschlüsse der Gemeindekollegien vom 9. Juli 1897
und des staatsaufsichtlichen Bescheides der k. Regierung, Kammer des Innern, von Ober-
bayern vom 12. Juli 1897 über eine gemeindliche Gesammtanleihe zu 35 500 000 -X die
Genehmigung zur Ausgabe 3½%igerSchuldverschreibungenaufden Juhaber im Theil-
betrage von 14000 000 --X und zwar
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Lit. A 500 Stück (Nr. 1— 500) zu je 5000 J,
Lir. B 2500 Stück (Nr. 1—2500) zu je
Lit. C 5000 Stück (Nr. 1—5000) zu je
Lit.D2000 Stück (Nr. 1—2000) zu je
Lit. E 2500 Stück (Nr. 1—2500) zu je

ausgestellt vom 15. Juli 1897 und halbjährig am 1. März

zinslich, ertheilt.
München, den 16. Juli 1897.

2000 J,
1000 ,
500 X,
200 ,

und am 1. September ver-

Frhr. v. Feilitzsch.

Staatsdienst-Nachrichten.
Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,
unter'm 27. Juni ds. Is. den Staatsrath
im a. o. D. Otto Freiherrn von Böldern-
dorff und Waradein von der Stelle eines

k. Bevollmächtigten zur Central-Commission für
die Rheinschifffahrt auf sein allernuterthänigstes
Ansuchen und unter wohlgefälliger Anerkennung
der von ihm in dieser Funktion geleisteten vor-
züglichen Dienste, zu entheben und den k. Mini-
sterialrath im k. Staatsministerium des König-
lichen Hauses und des Acußern, Otto Ritter
von Bever, zum Bevollmächtigten bei der
genannten Commission zu ernennen;

ferner nach Maßgabe des Titels II § 18 der
Verfassungsurkunde vom 16. Juli 1897 an den

Geheimen Sekretär im k. Geheimen Hausarchive,
Dr. Georg Maria Jochner, zum k. Geheimen
Haus= und Staatsarchivar zu ernennen.

föniglich Allerhöchste Genehmigung zur
Annahme einer fremden Dekoration.

Im VNamen Seiner Majestät des Königs.

SeineKönigliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unter'm 9. Juli ds. Is. aller-
gnädigst bewogen gefunden, dem k. Kämmerer
Ferdinand Freiherrn von Moreau die Be-
willigung zur Annahme und zum Tragen des
ihm von Seiner Majestät dem Kaiser von
Oesterreich verliehenen österreichisch kaiserlichen
Ordens der Eisernen Krone II. Klasse zuertheilen.

Auszug aus der Adels-Matrikel des
Königreiches.

Der Adelsmatrikel wurden einverleibt:

unter'm 21. Juni ds. Is. der Geheime Rath,
ordentliche Professor an der k. Universität
München, Dr. Ernst August NRitter von
Seuffert, dessen Sohn Ernst Ritter von
Seuffert und dessen Töchter Maria von
Seuffert und Pauline von Seuffert bei der
Ritterklasse Lit. S, Fol. 112, Act-Nr. 87861.

Drucksehler-Berichtigung.
Im 8 25lit. a des Normalstatuts für der bayerischen Viehversicherungsanstalt beitretende Ortsviehversicherungs-

vereine (Ges.= u. Verordn.-Bl. 1896 Nr. 18 S. 221) sind in Folge eines Druckfehlers die zusammengehörenden
Worte „durch höhere Gewalt bei Krieg oder Aufruhr“ durch ein sinnstörendes Komma (nach den Worten „durch
höhere Gewalt"“) getrennt, welches zu streichen ist.
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tz und Perordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.

8 28.

— den 31. Juli 1897.
Sn#uh alt:

Bekanutmachung vom 28. Juli 1897, die zur Auestellung von Zeugnissen über dic wissenschaftliche Befähigung
für den einjährig freiwilligen Militärdicust berechtigten Lehranstalten betressend.— Bekanutmachung vom
28. Juli 1897, die Bahnordnung für die Nebeneisenbahnen Vayerns betreffend. — Hofdienst-Nachricht —

Ordens-Verleihungen. — Königlich Allerhöchste Genehmigung zur Annahme fremderDekorationen.— Königlich

schwedisches und norwehisches Consulat. — Auszug aus der Adels-Matrikel des Königreiches.

Nr. 15212.

Bekannkmachung, die zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für
den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigten Lehranstalten betresfend.

+K. Staatsministerium des Innern und K. frriegsministerinm.

Im Hinblicke auf § 90,3 der Wehrordnung für das Königreich Bayern folgt Ab-
druck des einschlägigen Gesammtverzeichnisses der Lehranstalten, welches als Anhang zu Nr. 24
des Centralblattes für das Deutsche Reich vom 18. Juni 1897 veröffentlicht wurde.

München, den 28. Juli 1897.

Frhr. v. Feilitzsch. Frhr. v. Asch.
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Abdruck.

Gesammt-Verzeichniß
derjenigen Lehranstalten, welche gemäß § 90 der Wehrordnung zur Ausstellung
von Zeugnissen über die Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst

berechtigt sind.

Bemerkungen:
1. Die mit “ bezeichneten Gymnasien (A. a) und Progymnasien (B. a und C. a) an Orten, an

welchen sich keine der zur Ertheilung wissenschaftlicher Befähigungszengnisse berechtigten Anstalten
unter A. b, B. b und c oder C. c (Real-Gymnasium, Realschule, Real-Progymnasium) mit
obligatorischem Unterricht im Latein befindet, sind befugt, Befähigungszeugnisse auch ihren von
dem Unterricht im Griechischen dispensirten Schülern auszustellen, wenn letztere an dem für
jenen Unterricht eingeführten Ersatzunterricht regelmäßig theilgenommen und nach mindestens
einjährigem Besuche der Sekunda auf Grund besonderer Prüfung ein Zeugniß über genügende
Aneignung des entsprechenden Lehrpensums erhalten haben.

2. Die mit einem #bezeichneten Lehranstalten haben keinen obligatorischen Unterricht im Latein.

Aecebersicht
Seite

Gesfentliche kehransialten. Seite Progymnasien (C. a) 258Gymnasien (A. a) 248 Nealschulen (C. b)j ... 259
Neal. Gymnasien (A. Dbr) . 251 Neal-Progymnasien (C. 0) 261
Ober-Realschulen (A. c)h 2566 Höhere Bürgerschulen (C. d) . 262
Progymnasien (6. a) 257|Oeffentliche Schullehrer-Seminare (C. e) -
Realschulen (8. h) . 207 dernse öffentliche Lehranstalten (C. 1) 265
Real-Progymnasien (B. c) . 257| Privat-Lehrantalten 266

Oeffentliche Lehranstalten.
A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Besuch der zweiten Klasse zur

Darlegung der Befähigung genügt.
a. Gymnasien.

I. Königreich Preußen. Aunrich,
Aachen: Kaiser Karls-Gymnasium, Barmen,

Kaiser Wilhelms-Gymnasium, Bartenstein,
Allenstein, riie Ritter-Akademie,
Altona, Belgard,Anklam, Beu- Askanisches Gymnasium,
Arusberg Französisches Gymnasium,

* schersleben, Friedrichs-Gymnasium,
Attendorn, Friedrich-Werdersches Gymnasium,
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Berlin: Friedrich Wilhelms-Gymnasium,
Humboldts-Gymnasium,
Joachimsthalsches Gymnasium,
Gymunasium zum granen Kloster,
Köllnisches Gymnasium,
Königstädtisches Gymnasium,
Leibniz-Gymnasium,
Lessing-Gymnasium,
Luisen-Gymnasium,
Luisenstädtisches Gymnasium,
Sophien-Gymnasium,
Wilhelms-Gymnasium,

Beuthen i. Ober-Schlesien,
Bielefeld: Gymnasium (verbunden mit Raeal=

Gymnasium),
Bochum,
Bonn,
Brandenburg: Gymnasium,

Ritter-Akademie,
Braunsberg,
Breslau: Elisabeth-Gymnasium,

Friedrichs-Gymnasium,
Johannes-Gymnasium,
König Wilhelms-Gymnasium,
Magdalenen-Gymnasium,
Matthias-Gymnasium,
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* Demmin,

Deutsch-Kronc,
Dillenburg,
Dortmund,
Dramburg,
Düren,
Disseldorf: Königliches Gymnasium,

Städtisches Gymnasium (verbunden
mit Real-Gymnasiun),

Duisburg,
Eberswalde,
Eisleben,
Elberfeld,
Elbing,
Emden,
Emmerich,
Erfurt,
Essen,
Fleusburg: Gymnasium (verbunden mit Real-

Gymnasium),
Frankfurt a. Main: Kaiser-Friedrichs-Gym-

nasium.
Städtisches Gymnasium,

a. d. Oder,

a. d. Oder,
Brieg, 6 i. d. Neumark,
Brilon,
Bromberg,

Bunzlau, " a. d. Oder,
Burg i. d. Provinz Sachsen, Glatz,

* Burgsteinfurt, Gleiwitz,
Cassel: Friedrichs-Gymnasium, Glogan: Epvangelisches Gymnasium,

Wilhelms-Gymnasium, Katholisches Gymnasium,
Celle, Glückstadt,
Charlottenburg, Gnesen,

Clausthal, Görliz: Gymnasium (verbunden mit Real-
Cleve, Gymnasium),
Coblenz, Göttingen,
Cöln: Gymnasinm an der Apostelkirche,

Friedrich Wilhelms-Gymnasium,
Kaiser Wilhelms-Gymnasium,
Gymnasium an Marzellen,
Städtisches Gymnasium in der Kreuz-

gasse (verbunden mit Real-u
Coesfeld, sG SZ. r

Danzig: Königliches Gymnasium,
Städtisches Gymnasium,

Goslar: Gymnasium (verbunden mit NReal=
Gymnasium),

Grandenz,
Greifenberg i. Pommern,
Greifswald: Gymnasium (verbunden mit Real-

Progymnasium),
Groß-Lichterfelde,
Groß-Strehlitz,
Guben: Gymnasium (verbunden mit Real-

Gymnasium),
Gütersloh,
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Gumbinneu,
Hadamar,Hntersiein,
Hagen i. Westfalen: Gymnasium (verbunden

mit Real-Gymnasium),
Halberstadt,
Halle a. d. Saale:

Fraucke'schen Stiftungen,
Städtisches Gymnasium,

Hameln: Gymnasium (verbunden mit Real=
Progymnasium),

* Hamm,
Hanuau,
Hannover: Lyzeum 1,

Lyzenm II.,
Kaiser Wilhelms-Gymnasium,

Heiligenstadt,
* Herford,
* Hersfeld,!)

Hildesheim: Gymnasium Andreanum,
Gymnasium Josephinum,

Hirschberg,

Jauer,
Ilfeld: Klosterschule,
Inowrazlaw,
J

Gymnasium),
Kattowitz,
Kempen i. d. Nheinprovinz,
Kiel,
Königsberg i. d. Neumark,
Königsberg i. Ostpreußen: Altstädtisches Gym-

nasium,
Friedrichs-Kollegium,
Kneiphöfisches Gym-

nasium,
Wilhelms-Gymna=

sium,
Königshütte,
Köslin,
Kolberg: Gymnasium (verbunden mit Real-=

Gymnasium),
Kottbus,
Krefeld,
Kreuzburg,
Kreuzuach,
Krotoschin,

Lateinische Hauptschule der

öusterburg: Gymnasium (verbunden mit Real-

Küstrin,
Landsberg a. d. Warthe: Gymnasium (ver-

bunden mit Real-Gymnasium),
Lauban,
Leer: Gymnasium (verbunden mit Real-Gym-

nasium),
Leobschütz,
Liegnitz: Nitter-Akademie,

Städtisches Gymnasium,
Linden bei Hannover,

* Lingen,
Lissa,
Luckau,
Lüneburg: Gymnasium (verbunden mit Real-

Gymnasium),
Lyck,
Magdeburg: Pädagogium des Klosters U. L.

Frauen,
Dom-Gymnasium,
König Wilhelms-Gymnasium,

Marburg,
Marienburg i. Westpreußen,
Marienwerder,
Meldorf,
Memel,
Meppen,
Merseburg: Dom-Gymnasium,
Meseritz,
Minden: Gymnasium (verbunden mit Real=

Gymnasium),
Moers,
Montabaur,
Mühlhausen i. Thüringen: Gymnasium (ver-

bunden mit Real-Progymnasium),
Mülheim a. d. Ruhr: Gymuasium (verbunden

mit Realschule),
München-Gladbach: Gymnasium (verbunden mit

Real-Progymnasium),
Münster i. Westfalen,
Münstereifel.
Nakel,
Naumburg a. d. Saale: Dom-Gymnasium,
Neisse,
Neuhaldensleben,
Neu-Ruppin,
Neuß,
Neustadt i. Ober-Schlesien,
Neustadt i. Westpreußen,

* Nenstettin,

1) Mit rückwirkender Ktraft für die am 30. März 1897 abgehaltene Abschlußprüfung.
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Neuwied: Gymnasium (verbunden mit Real-
Progymnasium),

* Norden,
Nordhausen a. Harz: Gymnasium (verbunden

mit Real-Gymnasium),
Oels,
Ohlau,
Oppeln,
Osnabrück: Carolinum,

Naths-Gymnasium,
Osterode i. Ostpreußen: Gymnasium (verbunden

mit Real-Gymnasium),
Ostrowo,
Paderborn,
Patschkau,
Pforta: Landesschule,
Pleß,
Plön,
Posen: Friedrich Wilhelms-Gymnuasium,

Marien-Gymnasium,
Potsdam,
Prenzlau,
Prüm,
Putbus: Pädagogium,
Pyritz,
Quedliuburg,
Rastenburg,
Ratibor,
Natzeburg,
Recklinghansen,
Rendsburg: Gymmnasium (verbunden mit Real-

Gymnasium),
Rheine,
Ninteln,
Nössel,
NRogasen,Nohleben. Klosterschule,
Saarbrücken,
Sagan,
Salzwedel,
Sangerhausen,
Schleswig: Gymnasium (verbunden mit Ncal-

Progymnasium),

bei Berlin,

a. d. Oder,

Scehausen i. d. Altmark,

.

Siegburg,
Sigmaringen,

Soest,Sorau,
Spandau,

*Stade,
Stargard i. Pommern,
Stargard, Preußisch-
Steglitz,

 Stendal,
Stettin: König Wilhelms-Gymnasium,

Marienstifts-Gymnasium,
Stadt-Gymnasium,

Stolp: Gymnasium (verbunden mit Real-Pro-
gymnasium),

Stralsund,
Strasburg i#. Westpreußen,
Strehlen,
Thoru:

Tilsit,
Torgau,
Trarbach,
Treptow a. d. Rega,Trier: Friedrich Alems-Gynmasiun,

Kaiser Wilhelms-Gymnuasium
bunden mit Real-Gymnasium),

Gymnasium (verbunden mit Real-=
Gymnasium),

(ver-

Verden,
Waldenburg,
Wandsbek: Gymnasium (verbunden mit Neal-

schule),
Warburg,
Warendorf,
Wehlau,
Weilburg,
Wernigerode,
Wesel: Gymnasium (verbunden mit Real-Pro-

gymnasium),
Wetlar,
Wiesbaden,

 Wilhelmshaven,
Wittenberg: Melauchthon-Gymuasium,
Wittstock,
Wohlau,
Wongrowitz,
Zeitßz,
Züllichau: Pädagogium.

II. Königreich Bayern.
Amberg,
Ausbach,
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Aschaffenburg,
Augsburg: St. Annn Gymuasium,

Gymnasium zu St.
Bamberg: Altes Gymnasium,

Neues Gymnasium,
Bayrenth,
Burghausen,
Dillingen,
Eichstätt,
Erlangen,
Freising,
Fürth,
Pof,
Kaiserslautern,
Kempten,
Landau,
Landshut,
Metten,
München: Ludwigs-Gymnasium,

Luitpold-Gymnasium,
Maximilians-Gymnasium,
Theresien-Gymnasium,
Wilhelms-Gymnasium,

Münnerstadt,
Neuburg a. d. Donan,
Neustadt a. d. Hardt,
Nüruberg: Altes Gymnasium,

Neues Gymnasinm,
Passan,
Regensburg: Altes Gymnasium,

Neues Gymnasium,
Rosenheim,
Schweinfurt,
Speyer,
Straubing,
Würzburg: Altes Gymnasium,

Neues Gymnasium,
Zweibrücken.

III. Königreich Sachsen.
Bantzen,
Chemnitz,
Dresden: Kreuzschule,

Vitzthum'sches Gymnasium,
Wettiner Gymuasium,

Dresden-Neustadt,
Freiberg,
Grimma: Fürsten= und Landesschule,
Leipzig: Königliches Gymnasium,

Nikolaischule,
Thomasschule,

Stephan,

Meißen: Fürsten= und Landesschule,
Plauen i. Voigtlande,
Schneeberg,
Wurzen,
Zittan,
Zwickau.

IV. Königreich Württemberg.
Blaubeuren:

* Cannstatt,
Evangelisch-theologisches Seminar,

 Ehingen,
* Ellwangen,
* Hall,
Heilbronn: Gymnasium (verbunden mit Real-

assen),
Maulbronn: Evangelisch-theologisches Seminar,

* Ravensburg,
Neutlingen,
* Rottweil,

Schönthal: Evangelisch-theologisches Seminar,
Stuttgart: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium,

Karls-Gymnasium,
Tübingen,

im,
Urach: Evangelisch-theologisches Seminar.

V. Großherzogthum Baden.
Baden: Gymnasinm (verbunden mit NReal-

klassen),
Bruchsal,
Freiburg,
Heidelberg,
Karlsruhe,
Konstanz,
Lahr,
Lörrach: Gymnasium (verbunden mit Real-Pro-

gymnasium),
Mannheim,
Offenburg,
Pforzheim,
Rastatt,
Tanberbischofsheim.
Wertheim.

VI. Großherzogthum Hessen.
Beusheim,
Büdingen,
Darmstadt: Ludwig Georgs-Gymnasium,

Neues Gymnuasium,
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Gießen,
Laubach: Gymnasium (Fridericianum),
Mainz,
Offenbach a. Main: Gymnasium (verbunden mit

Realschule),
Worms: Gymnasium (verbunden mit Realschule).

VII. Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin.
Doberan: Gymnasium Friderico-Francisceum,
Güstrow: Domschule,
Parchim: Friedrich Franz-Gymnuasium (ver-

bunden mit Real-Progymnasium),
Nostock: Gymnasium (verbunden mit Neal-Gym-

nasium), s

Schwerin: Gymnasium Fridericianum,
Waren,
Wismar: Große Stadtschule (verbunden mit

Realschule).

VIII. Großherzogthum Sachsen.
Eisenach,
Jena,
Weimar.

IX. Großherzogthum Meckleuburg-Strelitz.
Friedland,

* Neubrandenburg,
Neustrelitz.

X. Großherzogthum Oldenburg.
Birkenfeld: Gymnasium (verbunden mit Real-

Abtheilung),
* Entin,

Jever: Marien-Gymnasium,
Oldenburg,
Vechta.

XI. Herzogthum Braunschweig.
Blankenburg, "„
Braunschweig: (Altes) Gymnasium Martino-

Catharineum,
Neues Gymnasium,

Helmstedt,
Holzminden,
Wolfeubüttel.

XII. Herzogthum Sachsen-Meiningen.
Hildburghausen: Gymnasium Georgianum, 1
Meiningen: Gymnasinm Bernhardinnm.
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XIII. Herzogthum Sachsen-Altenburg.
Altenburg: Friedrichs-Gymnasium,
Eisenberg: Christianenm.

XIV. Herzogthum Sachsen-Coburg und Gotha.
Coburg: Gymnasinm Casimirianum,
Gotha: Gymnasium Ernestinum (verbunden mit

Realklassen).

XV. Herzogthum Anhalt.
Beruburg: Karls-Gymnasium,
Cöthen: Ludwigs-Gymnasium,
Dessau: Friedrichs-Gymnasium,
Zerbst: Gymnasium Francisceum (verbunden

mit Realklassen).

XVI. Fürstenthum Schwarzburg-Sondershauf
Arnstadt,

Sondershausen.

XVII. Fl#rstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.
Rudolstadt: Gymnasium (verbunden mit Real-

klassen).

XVIII. Fürstenthum Waldeck.
Corbach.

XIX. Fürsteuthum Neuß älterer Linie.
Greiz: Gymnasium (verbunden mit Neal-Ab-

theilung).

XX. Fürstenthum Neuß jüngerer Linie.
Gera,

Scchlei.
XXI. Fürstenthum Schaumburg-Lippe.

Bückeburg: Gymnasium Adolphinum (verbunden
mit Rcal-Progymnasium und
Lehrer-Seminar).

XXII Fürstenthum Lippe.
Detmold: Gymnasium Leopoldinum (verbunden

mit Real-Progymnasium),
Lemgo.

XXIII. Freie und Hausestadt Lübeck.
Lübeck: Catharineum (verbunden mit Real-Gym-

nasium).
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XXIV. Freie Hansestadt Bremen.
Bremen,
Bremerhaven: Gymnasium (verbunden mit Real-

schule—Real-Progymnasium—).

XXV. Freie und Hausestadt Hamburg.
Hamburg: Gelehrtenschule des Johanneums,

Wilhelm-Gymnasium.

XXVI. Elsaß-Lothringen.
Altkirch,

Buchsweiler: EIymnasiun (verbunden mit Neal-Abtheilung),
Colmar:

theilung),
Diedenhofen,

*7Lyzeum (verbunden mit Real-Ab-

* Gebweiler,
Hagenau: Gymnasium (verbunden mit Real-

Abtheilung),
Metz: Lyzeum,
Montigny bei Metz: Bischöfliches Gymnasium

(Knabenseminar),
Mülhausen i. Elsaß,
Saarburg,

*Saargemünd,
Schlettstadt,
Straßburg i. Elsaß: Lyzeum,

Bischöfliches Gymnasium
bei St. Stephan,

Protestantisches Gymna-=

b. Real Gymnasien.
I. Königreich Preußen.

Aachen,
Altona: Real-Gymnasium (verbunden mit Real-

chule),
Barmen: Real- mast (verbunden mit Real-

huBerlin: Andrease - Neal . Gymnasium (Andreas-
schule),

Dorotheeustädtisches Real-Gymnasium,
Falk-Real-Gymnasium,
Friedrichs-Real-Gymnasium,
Kaiser Wilhelms-Real-Gymnasium,
Königstädtisches Real-Gymnasium,
Luisenstädtisches Real-Gymnasium,

Sophien-Real-Gymnasium, 1
Vielefeld: Real-Gymnasium (verbunden mit GWym-

nasium), D"
Brandenburg, ·
VrcslmuReal-Gynmafisnnzunchciligctthist,I

Neul-GyncuafimnamZwingcr,
Bromberg,
Cassel, ·
Celle,
Charlottenburg,
Coblenz,
Cöln: Real-Gymnasium in der Kreuzgasse (ver—

bunden mit Städtischem Gymnasium),
Danzig: Johannisschule,
Dortmund,
Disseldorf: Real-Gymnasium (verbunden mit

Städtischem Gymnasium), D.

sium,
Weißenburg,
Zabern.

Duisburg,
Elberfeld,
Elbing,
Erfurt,
Essen,
Fleusburg: Real-Gymnasium (verbunden mit

Gymnasium),
Frankfurt a. M.: Musterschule,

Wöblerschule,
Frankfurt a. d. Oder,
Görlitz: Real-Gymnasium (verbunden mit Gym-

nasium),
Goslar: Real-Gymnasium (verbunden mit Gym-

nasium),
Groß-Lichterfelde: Haupt-Kadettenanstalt,
Grünberg,Guben: Real-Gymnasium (verbunden mit Gym-

nasium),
Hagen i. Westfalen: Real Gymnasium (verbunden

mit Gymnasium),
Halberstadt,
Halle a. d. Saale: Real-Gymnasium bei den

Francke'schen Stiftungen,
Real-Gymnasium,
Leibnizschule (Real-Gymnasium),

Hannover:

Harburg,
Hildesheim: Andreas-Real-Gymnasium,
Insterburg: Rcal-Gymnasium (verbunden mit

Gymnasium),Iserlohn: Real- GBymnasien (verbunden mit
Realschule),
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Königsberg i. Ostpreußen: Burgschule,
Städtisches Real-

Gymnasium,
Kolberg: Real-Gymnasium (verbunden mit

Gymnasium),
Krefeld,
Landeshut,
Landsberg a d Warthe: Real-Gymnuasium (ver-

bunden mit Gymnasium),
Leer: Real-Gymnasium (verbunden mit Gym-

nasium),
Lippstadt,
Lüncburg: Real-Gymnasium (verbunden mit

Gymnasium),
Magdeburg: Neal-Gymnasium,

Real-Gymnasium (verbunden mit
Ober-Nealschule — Guericke-

Schule —),
Minden: Real-Gymnasium (verbunden mit

Gymnasium),
Münster i. Westfalen,
Neisse,
Nordhausen a. Harz: Real-Gymnasium (ver-

bunden mit Gymnasium),
Osnabrück,
Osterode i. Hannover,
Osterode i. Ostpreußen: Real-Gymuasium (ver-

bunden mit Gymnasium),

Rawitsch,
Reichenbach i. Schlesien: Wilhelmsschule,
Rendsburg: Real-Gymnasium (verbunden mit

Gymnasium),
Ruhrort,
Schalke,
Siegen,
Sprottau,
Stettin: Friedrich-Wilhelmsschule,

Schiller-Real-Gymnasium,
Stralsund,
Tarnowit,
Thorn: Real. Gymnasium (verbunden mit Gym-

nasium),
Tilsit,
Trier: Real-Gymnasium (verbunden mit Kaiser

Wilhelms-Gymnasiun),
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Wiesbaden,
Witten.

II. Königreich Bayern.
Augsburg,
München: Real-Gymnasium,

Kadettenkorps,
Nürnberg,
Würzburg.

III. Königreich Sachsen.
Annaberg,
Borna,
Chemnitz,
Döbeln: Real-Gymnasium (verbunden mit Land-

wirthschaftsschule),
Dresden: Annen-Real-Gymnasium,

Dreikönigsschule (Real-Gymnasium),
Freiberg,
Leipzig,
Zittan: Real-Gymuasium (verbunden mit

Handelsabtheilung),
Zwickan.

IV. Königreich Württemberg.
Gmünd,
Stuttgart,
Ulm.

V. Großherzogthum Baden.
Karlsruhe,
Mannheim.

VI. Großherzogihum Hessen.
Darmstadt,
Gießen: Neal-Gymnasium (verbunden mit Real-

e),
Mainz: Real-Gymnasium (verbunden mit Real-

schule).

VII. Großherzogthum Meckleuburg-Schwerin.
Bützow, ·
Güstrow,1)
Ludwigslust,
Malchin,
Rostock: Real-Gymnasium (verbunden mit

Gymnasium),
Schwerin.

1!) Der Unterricht im Latein beginnt erst mit der Unterlertia.
48
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VIII. Großherzogthum Sachsen.
Eisenach,
Weimar.

IX. Herzogthum Braunschweig.
Braunschweig.

X. Herzogthum Sachsen-Meiningen.
Meiningen,
Saalfeld.

Xl. Herzogthum Sachsen-Altenburg.
Altenburg: Ernst-Real-Gymnasium.
XII. Herzogthum Sachsen-Coburg und Gotha.
Gotha: Realklassen des Gymnasiums.

XIII. Herzogthum Anhalt.
Bernburg: Karls-Real-Gymnasium,
Dessan: Friedrichs-Real-Gymnasium.

XIV. Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.
Gera.

XV. Freie und Hansestadt Lübeck.
Lübeck: Real-Gymnasium des Catharineums.

XVI. Freie Hausestadt Bremen.
Bremen: Handelsschule (Neal-Gymnasium),
Vegesack.

XVII. Freie und Hausestadt Hamburg.
Hamburg: Neal-Gymnasium des Johanneums.

c. Oher-Realschulen.

I. Königreich Preußen.
Aachen: JOber-Realschule mit Fachklassen,

Barmen-Wupperfeld.
Berlin: Friedrichs-Werdersche Ober-Realschule,

#Luisenstädtische Ober-Realschule,
Bochum,

Bounn: 7Ober-Realschule (verbunden mit Pro-
gymnasium),

1Breslau,
Cassel,
Charlottenburg,
Cöln,
Düren: Ober-Realschule (verbunden mit Real-

Progymnasium),
#Elberfeld,
Fleusburg: Ober-Realschule (mit wahlfreiem

Unterricht in der Handelswissen-
schaft — verbunden mit Land-
wirthschaftsschule),

Frankfurt a. Main: Klingerschule,
Gleiwitz,
#Halberstadt,

Halle a. d. Saale: 1#Ober-Realschule,
« fObcr-Nealschnlebcidcu

Fraucke’schenStiftungeu,1)
Hauau,
1Hannover,
Kiel,
Krefeld,
Magdeburg: 16Guericke-Schule (verbunden mit

Real-Gymnasium),

Rheydt: Ober-Realschule (verbunden mit Pro-
gymnasium),

Saarbrücken,
Wiesbaden.

II. Königreich Württemberg.
Caunstatt: „Realanstalt,
Eßlingen: „Realanstalt,
Heilbronn: Realanstalt,
Reutlingen: „Realanstalt,
Stuttgart: Friedrich Engens Nealschule,
Ulm: Realanstalt.

III. Großherzogthum Baden.
Freiburg,
Heidelberg,
Karlsruhe: #Ober-Realschule (verbunden mit

Realschule).

IV. Großherzogthum Oldenburg.
#Oldenburg.

V. Herzogthum Braunschweig.
Braunschweig.

VI. Elsaß-Lothringen.
Mectz
Mülhausen i. Elsaß: 1Ober-Realschule (Gewerbe-

schule)7

#Straßburg i. Elsaß.
6) Mit rückwirkender Kraft bis zum Ostertermin 1897.
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B. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Besuch der ersten (obersten)
Klasse zur Darlegung der Befähigung nöthig ist.

a. Progymnasten.
I. Königreich Württemberg.

Eßlingen: Lyzeum,
Ludwigsburg: Lyzeum,
Oehringen: Lyzenm.

II. Großherzogthum Baden.
Donaueschingen,
Durlach: Progymnasium (verbunden mit Neal-

Abtheilung).

III. Großherzogthum Hessen.
Alzey: Progymnasium (verbunden mit Real--

schule),
Friedberg: Progymnasium (verbunden mit Real-

schule).
IV. Herzogthum Sachsen-Coburg und Gotha.
Ohrdruf: Progymnasium (verbunden mit Real-

b. Rcalschulen.
I. Königreich Württemberg.

Biberach: FRealanstalt,
Göppingen: #Realanstalt,
Hall: FRealanstalt,

Leibenheime Realanstalt,udwigsburg: Realanstalt,
Ravensburg: Realanstalt,
Rottweil: sRealaustalt,
Stuttgart: Wilhelms-Realschule,
Tübingen: „Realanstalt.

II. Großherzogthum Baden.
Karlsruhe: Realschule (verbunden mit Ober-

Realschule),
Konstanz,
Mannheim,
Pforzheim.

III. Großherzogthum Hessen.
# Alsfeld,

Alzey: #Realschule (verbunden mit Progym-
nasium),

Bingen,
Butzbach,
1Darmstadt,

Friedberg: „Realschule (verbunden mit Progym-
nasium),

ule).

Gernsheim,
Giessen: FRealschule (verbunden mit Real-Gym-

nasium),
Groß-Umstadt: Realschule (verbunden mit

Landwirthschaftsschule),
1#Heppenheim a. d. Bergstraße,

Mainz: (#Realschule (verbunden mit Real-Gym-
nasium),

#Michelstadt,
Offenbach a. Main: „Realschule (verbunden mit

Gymnasium),
#Oppenheim,
Wimpfen am Berg,
Worms: ealschule (verbunden mit Gym-

nasium).
IV. Großherzogthum Mecklenburg-Strelitz.

Nenstrelitz.
V. Fürsteuthum Schwarzburg-Sondershauf
Arnstadt: Realschule (verbunden mit Handels-

Abtheilung),
Sondershausen.

VI. Freie Hausestadt Bremen.
Bremen: Realschule in der Altstadt,

„Realschule beim Doventhor.
c. Real-Progymnasien.

I. Königreich Württemberg.
Calw: Real-Lyzenm.
Geislingen: Real-Lyzeum,
Heilbronn: Nealklassen des Gymnasiums,
Nürtingen: Neal-Lyzeum.

II. Großherzogthum Baden.
Ettenheim,
Lörrach: Real-Progymnasium (verbunden mit

Gymnasium).

III. Grosßherzogthum Meckleuburg-Schwerin.
Ribnitz.

IV. Großherzogthum Meckleuburg-Strelitz.
Schönberg: Realschule.

V. Großherzogthum Oldenburg.
Birkenfeld: Real-Abtheilung des Gymnasiums.

487
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VI. Herzogthum Sachsen-Coburg und Gotha. X. Fürstenthum Lippe.
Coburg: Realschule, · .«-. -- . -

Ohrdruf: Realschule (verbunden mil Progym= Deimold= Pealrogmaftam erbunden mit
nasium) «

VII. Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.ttr chwarzburg-Rudols XI. Freie Hausestadt Bremen.
Bremerhaven: Realschule (verbunden mit Gym-VIII. Fürstenthum Reuß älterer Linie. nasang.

Greiz: Real-Abtheilung des Gymnasiums. 1
IK. Fürstenthum Schaumburg-Uippe. XII. Freie und Hansestadt Hamburg.

I
l Bergedorf: Hansaschule.

Bückeburg: Real-Progymnasium (verbunden mit
Gymnasium und Lehrer-Seminar).

C. Lehranstalten, bei welchen das Bestehen der Entlassungsprüfung zur Darlegung
der gefähigung gefordert wird.

a. Progymnasien.

Krossen: Progymnasium (verbunden mit Real-I. Königreich Preußen.
Altena, Progymnasium),

Andernach, Lauenburg i. Pommern,
Berent, Limburg a. d. Lahn: Progymnasium (verbunden
Bocholt, mit Neal-Progymnasium),
Bonn: Progymnasium (verbunden mit Ober-= Linz,

Raealschule), Löbau i. Westpreußen,
Boppard, Lötzen,
Brühl, Lüdenscheid,.)
Dorsten, Malmedy,
* Duderstadt, Mülheim a. Nhein,

Eschwege: Progymnasium (verbunden mit Real= Münden,
Progymnasiun), Neumark i. Westpreußen,

Eschweiler: Progymnasium (verbunden mit Real= Neumünster: Progymnasium (verbunden mit
Progymnasiumn), « Real-Progymnasium),

Eupen: Progymnasium (verbunden mit Neal-Neunkirchen (Reg.-Bez. Trier, Kreis Ottweiler).)
Progymnasium), * Nienburg,

Euskirchen, BPreußisch-Friedland,
Forst i. d. Lausitz: Progymnasium (verbunden Rheinbach,

1mit Real-Progymnasium), Rheydt: Progymnasium (verbunden mit Ober-
Frankenstein, " Realschule),
Genthin, Rietberg,
* Grevenbroich, Saarlonis,

Höchst a. Main: Progymnasium (verbunden Schlawe,)
mit Rcal-Progymnasium), 1½ Schwelm,

* Hofgeismar, Schwetz,
Homburg v. d. Höhe: Progymnasium (ver-= Sobernheim,

bunden mit Realschule), Solingen: Progymnasium (verbunden mit
Jülich, Realschule),

Kempen i. Posen, Striegau,

1) Mit rückwirkender Kraft für die am 16. Febrnar 1897 abgehaltene Reifeprüfung.
:) Mit rückwirkender Kraft bis zum Ostertermin 1897.
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Tremessen,
Viersen,
* Wattenscheid,

Weißeufels,
St. Wendel,
Wipperfürth.

II.

Bergzabern,
Dinkelsbühl,
Dürkheim,
Edenkoben,
Frankenthal,
Germersheim,
Grünstadt,
Günzburg,
St. Ingbert,
Ingolstadt,
Kirchheimbolanden,
Kitzingen,
Kusel,

Lohr,Ludwigshafen a. Rhein,

Königreich Bayern.
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Memmingen,
Neustadt a. d. Aisch,
Nördlingen,
Octtingen,
Pirmasens,
Rothenburg o. d. Tauber,
Schäftlarn,
Schwabach,
Weißenburg am Sand,
Windsheim,
Wunsiedel.

III. Königreich Württemberg.
Kornthal: Gemeinde-Lateinschule (Progym-

nasial-Abtheilung und Realschul-
Abtheilung).

IV. Elsaß-Lothringen.
Bischweiler,
Forbach,
Oberehnheim,
Thann.

b. Rrcalschulen.
I. Königreich Preußen.

#Nealschule (verbunden
Gymnasium),

Arnswalde,
Barmen:

Altona: mit Rral=

Gymnasium),
#Gewerbeschule (Realschule mit Fach-

klassen),
Erste Realschule,
#Zweite Realschule,
1Dritte NRealschule,
WVierte Realschule,
Fünfte Realschule,
#Sechste Nealschule,
#Siebente Realschule,
#chte Realschule,
Neunte Nealschule,
Zehnte Realschule,
#Elfte Realschule,

Bitterfeld,
1Blankenese,)
Bockenheim.

Berlin:

Realschule (verbunden mit Real-

Breslau: JErste evangelische Realschule,
Zweite evangelische Realschule,
Katholische Nealschule,

Cassel,Cöln,
Danzig: Rcalschule zu St. PetriDortmund: ##Gewerbeschule (Nealschuoh,

Düsseldorf,
Eisleben,)
Elberfeld,

Emden: #Kaiser Friedrichs-Schule,
1Erfurt,

Essen: Rcalschule,
Frankfurt a. Main: ocalschule derisraelitischen

Religionsgesellschaft,
Realschule der israelitischen

Gemeinde,
dlerflychtschule,

- Selektenschule,

Geestemünde,
1#Görlitz,
#Göttingen,
TGrandenz,

1)Mit rürückwirkenderKraft bis zum Ostertermin 1897.
2) Mit rückwirkender Kraft für die vom 22.—21. Febrnar 1897 abgehallene Reiseprüfung.
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Hageni.Westfalen:#Gewerbeschule (Realschule
mit Fachklassen),

Hannover: ##Erste Realschule,
Zweite Realschule,

PHechingen,
Homburg v. d. Höhe: [Realschule (verbunden

mit Progymnasium),)
Iserlohn: „Realschule (verbunden mit Real-

gymnasium),)
Itzehoc,

Königsberg i. Ostpreußen: Realschule im
Löbenicht,

Kottbus,Krenznach,
Liegnitz: (Wilhelmsschule,

Magdeburg,
Meiderich,
Mülheim a. d. Nuhr: Realschule (verbunden

mit Gymnasium),
Münuchen-Gladbach,1Outensen,
Potsdam,
#Ouedlinburg.

Solingen: 1 Realschule (verbunden mit Pro-
gymnuasium),

FUnna,
Waudsbek: Realschule (verbunden mit Gym-

nasium).

II. Königreich Bayern.
nTAmberg,
FAusbach,
fschaffenburg,

Angsburg: Kreisrealschule,
Bamberg,Bayrenh-
Eichstätt,
Erlangen,

Freising,
Fürth,
# Hof,
Ingolstadt,
Kaiserslautern:

Kaufbeuren,
Kempten,

Kreisrealschule,

Kreisrealschule,

a. Rhein,

München: Ludwigs-Kreisrealschulc,
Lnitpold-Kreisrealschule,

#Neuburg a. d. Donau,
FNeustadt a. d. Haardt,
#Nördlingen,
Nürnberg: Kreisrealschule,

Kreisrealschule,

: Kreisrealschule,

o. d. Tauber,

a. S.,
Würzburg: Kreisrealschule,

Wunsiedel,
1Zweibrücken.

III. Königreich Sachsen.
1#Bautzen,
Chemnitz,
s#Crimmitschau,
Dresden-Friedrichstadt: Lehr= und Erziehungs-

Anstalt für Knaben
(Nealschule),)

Leipzig: Realschule,

1) Mit rückwirkender Kraft bis zum Ostertermin 1897.
2) Mit rückwirkender Kraft für die am 15. Februar 1897 abgehaltene Neifeprüsung.2) Mit diesen Schulen sind Progymnasialklassen verbunden, welche den Klassen Sexta, Quiuta und Ouarla

der Gymnasien eutsprechen.
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Leipzig: ##Zweite Realschule,
1Dritte Realschule,

Leisnig,))
Löbau,
Meerane,)
Meißen,
1Mittweida,
Pirna,)
Plauen i. Voigtlande,
Reichenbach i. Voigtlande,)
[Nochliz,
Stollberg,)
Werdau.

IV. Großherzogthum Baden.
*)

V. Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin.
Teterow,)
Wismar:

VI. Großherzogthum Sachsen.
Apolda: Wilhelm und Louis Zimmermanns-

Realschule,
Neustadt a. d. Orla.

#Realschule der großen Stadtschule.
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VII. Großherzogthum Oldeuburg.
#Oberstein-Idar.

VIII. Herzogthum Branuschweig.
Wolfenbüttel.

IX. Herzogthum Sachsen Meiniugen.
1 Pößneck,
Sonneberg.

X. Herbogthum Sachsen-Coburg und Gotha.Gotha.
XI. Herzogthum Anhalt.

Cöthen: Friedrichs-Realschule.
XII. Freie und Hansestadt Lllbeck.

#Lübeck.
XIII. Freic und Hausestadt Hamburg.

Cuxhaven,
Hamburg: in Eilbeck,

in Eimsbüttel,
vor dem Holstenthore,
vor dem Liübeckerthore,
in St. Pauli.

XIV. Elsasß-Lothringen.
Barr,

Muchsweiler: #Neal-Abtheilung des Gymnasiums,
Colmar: Real-Abtheilung des Lyzeums,
Hagenau: Real-Abtheilung des Gymmnasiums,

#Markirch,
Münster,
Rappoltsweiler,
Straßburg i. Elsaß: #Rcalschule bei St. Johann.

c. Real-Brogymnasien.
I. Königreich Preußen.

Biebrich,
Biedenkopf,
Butehnde,
Culm,

Düren: Real-Progymnasium (verbunden mit
Ober-Maalschula,

Eileuburg,
Einbeck,
Ems,
Eschwege: Neal-Progymnasium (verbunden mit

Progymnasium),
Eschweiler: Real-Progymnasium (verbunden mit

Progymnasium),
Real-Progymnasium (verbunden mit

Progymnasium),
Forst i. d. Lausitz: Real-Progymnasium (ver-

bunden mit Progymnasium),

Eupen:

Mit diesen Schulen sind Progymnasialklassen verbunden, welche den Klassen Sexta, Quinta und Onartader oiltn aforeeche!) otrkcndcr Kraft bis zum Schlusse des Schuljahres 1895/96.5) ## rückwirtender Kraft bis zum Ostertermin 1896.



Freiburg i. Schlesien,
Fulda,
Gardelegen,
Geisenheim,
Greifswald: Real-Progymnasium (verbunden

mit Gymnasium),
Gumbinnen, . „

Hameln: Real-Progymnasium (verbunden mit
Gymnasium),

Havelberg,
Höchst a. Main: Real-Progymnasium (ver-

bunden mit Progymnasium),
Jenkau,
Krossen: Real-Progymnasium (verbunden mit

Progymnasium),
Langenberg,
Langensalza,
Lauenburg a. d. Elbe: Albinusschule,
Leunep,
Limburg a. d. Lahn: Real-Progymnasium (ver-

bunden mit Progymna=
sium),

Löwenberg,
Luckenwalde,
Lübben,
Marburg,
Marne,
Mühlhausen i. Thüringen: Real-Progymnasium

(verbunden mit Gym-
nasium),

München-Gladbach: Real-Progymnasium (ver-
bunden mit Gymnasium),

Nanuen,
Naumburg a. d. Saale,
Neumünster: Rcal-Progymnasium (verbunden

mit Progymnasinm), «

Neuwied: Real.-Progymnasium (verbunden mit
Gymnasium),

Northeim,
Oberhausen,
Oberlahnstein,
Oldesloc,
Otterndorf,
Papenburg,

Pillan,
Rathenow,
Ratibor,
Remscheid,
Niesenburg,
Schleswig: Real-Progymnasium (verbunden mit

Gymnasium),
Schmalkalden,
Schönebeck,
Segeberg,
Sonderburg,
Spremberg,
Stargard i. Pommern,
Stolp: Real-Progymnasium

Gymnasium),
(verbunden mit

Uelzen,
Wesel: Real-Progymnasium (verbundenmit Gym-

nasium),
Wolgast,
Wollin,
Wriezen.

II. Großherzogthum Vaden.
Baden: Realklassen des Gymnasiums,
Durlach: Real-Abtheilung des Progymnasiums,
Mosbach.

III. Großherzogthum Meckleuburg-Schwerin.
Grabow,
Parchim: Real-Progymnasium (verbunden mit

Gymnuasiun).

IV. Herzogthum Braunschweig.
Gandersheim.

V. Herzogthum Anhalt.
Zerbst: Realklassen des Gymnasiums.

VI. Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.
Rudolstadt: Realklassen des Gymnasiums.

VII. Fürstenthum Waldeck.
Arolsen.

4. Höhere Bürgerschulen.
I. Großherzogthum Hessen.

Dieburg: Höhere Bürgerschule (Nealschul-Ab-
und Progymnasial-Ab- Rostock.theilung

theilung).

II. Großherzogthum Meckleuburg-Schwerin.
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e. Oessentliche Schullehrerseminare.
I. Königreich Preussen.

Alfeld: Evangelisches Seminar,
Altdöbern: Evangelisches Seminar,
Angerburg: Evangelisches Seminar,
Aurich: Evangelisches Seminar,
Barby: Evangelisches Seminar,
Bederkesa: Evangelisches Seminar,
Berent: Katholisches Seminar,
Berlin: Evangelisches Seminar für Stadtschul-

lehrer,
Boppard: Katholisches Seminar,
Brannsberg: Katholisches Seminar,
Breslau: Katholisches Seminar,
Brieg: Evangelisches Seminar,
Bromberg: Envangelisches Seminar,
Brühl: Katholisches Seminar,
Büren: Katholisches Seminar,
Bütow: Evangelisches Seminar,
Bunzlau: Evangelisches Seminar,
Cammin: Evangelisches Seminar,
Cornelimünster: Katholisches Seminar,
Delitssch: Evangelisches Seminar,
Dillenburg: Parilätisches Lehrer-Seminar,
Dramburg: Evangelisches Seminar,
Drossen: Evangelisches Seminar,
Eckernförde: Evangelisches Seminar,
Eisleben: Evangelisches Seminar,
Elsterwerda: Evangelisches Seminar,
Elten: Katholisches Seminar,
Erfurt: Evangelisches Seminar,
Exin: Katholisches Seminar,
Franzburg: Evangelisches Seminar,
Friedeberg i. d. Neumark: Evangelisches Seminar,
sulda: Katholisches Seminar,
senthin: Evangelisches Seminar,

Grandenz: Katholisches Seminar,
Gütersloh: Evangelisches Seminar,

: Katholisches Seminar,
Evangelisches Seminar,

: Evangelisches Seminar,
Evangelisches Seminar,

: Katholisches Seminar,
Evangelisches Seminar,

Evangelisches Seminar,
Katholisches Seminar,

: Evangelisches Seminar,
Evangelisches Seminar,

Kempen (Regierungsbezirk Düsseldorf): Katho-
lisches Seminar,

Königsberg i. d. Nenmark: Evangelisches Seminar,
Köpenick: Evangelisches Seminar,
Köslin: Evangelisches Seminar,
Koschmin: Evangelisches Seminar,
Kreuzburg: Evangelisches Seminar,
Kyritz: Evangelisches Seminar,
Liebenthal: Katholisches Seminar,
Liegnitz: Evangelisches Seminar,
Linnich: Katholisches Seminar,
Löbau: Evangelisches Seminar,
Lüneburg: Evangelisches Seminar,
Marienburg i. Westpreußen: Evangelisches Se-

minar,
Mettmann: Evangelisches Seminar,
Moers: Evangelisches Seminar,
Montabaur: Paritätisches Lehrer-Seminar,
Mühlhausen i. Thüringen: Evangelisches Se-

minar,
Münsterberg: Evangelisches Seminar,
Münstermaifeld: Katholisches Seminar,
Neu-Nuppin: Evangelisches Seminar,
Neuwied: Evangelisches Seminar,
Nenzelle: Evangelisches Seminar,
Northeim: Evangelisches Seminar,
Ober-Glogan: Katholisches Seminar,
Odenkirchen: Katholisches Seminar,
Oels: Evangelisches Seminar,
Oranienburg: Evangelisches Seminar,
Ortelsburg: Evangelisches Seminar,
Osnabrück: Evangelisches Seminar,
Osterburg: Evangelisches Seminar,
Osterode i. Ostpreußen: Evangelisches Seminar,
Ottweiler: Evangelisches Seminar,
Paradies: Katholisches Seminar,
Peiskretscham: Katholisches Seminar,
Petershagen: Evangelisches Seminar,
Pilchowitz: Katholisches Seminar,
Pölitz: Evangelisches Seminar,

renzlau: Evangelisches Seminar,
Ureußisch-Eylau: Evangelisches Seminar,
bkreußischFriedland: Evangelisches Seminar,
roskan: Katholisches Seminar,

Prüm: Katholisches Seminar,
Pyritz: Evangelisches Seminar,
Raguit: Evangelisches Seminar,
Ratzeburg: Evangelisches Seminar,
Rawitsch: Paritätisches Seminar,
Reichenbach i. d. Ober-Lansitz: Evangelisches

Seminar,
49
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Rheydt: Evangelisches Seminar,
Rosenberg: Katholisches Seminar,
Rüthen: Katholisches Seminar,
Sagan: Evangelisches Seminar,
Schlüchtern: Evangelisches Seminar,
Segeberg: Evangelisches Seminar,
Siegburg: Katholisches Seminar,
Soest: Evangelisches Seminar,
Stade: EvangelischesSeminar,
Steinan a. d. Oder: Evangelisches Seminar,
Tondern: EvangelischesSSeminar,
Tuchel: Katholisches Seminar,
Uetersen: Evangelisches Seminar,
Usingen: Paritätisches Lehrer-Seminar,
Verden: Evangelisches Seminar,
Waldau: Evangelisches Seminar,
Warendorf: Katholisches Seminar,
Weißenfels: Evangelisches Seminar,
Wittlich: Katholisches Seminar,
Wunstorf: Evangelisches Seminar,
Ziegenhals: Katholisches Seminar,
Zülz: Katholisches Seminar.

II. Königreich Bayern.
Altdorf: Schullehrer-Seminar.
Amberg: Lehrerbildungsanstalt,
Bamberg: Schullehrer-Seminar,
Bayreuth: Lehrerbildungsanstalt,
Eichstätt: Lehrerbildungsanstalt,
Freising: Schullehrer-Seminar,
Kaiserslautern: Lehrerbildungsanstalt,
Lauingen: Schullehrer-Seminar,
Schwabach: Schullehrer-Seminar,
Speyer: Lehrerbildungsanstalt,
Straubing: Schullehrer-Seminar,
Würzburg: Schullehrer-Seminar.

III. Königreich Sachsen.
Annaberg: Königliches Seminar,
Anerbach: Königliches Seminar,
Bautzen: Landständisches evangelisches Seminar,

Domstiftliches katholisches Seminar,
Borna: Königliches Seminar,
Dresden-Friedrichstadt: Königliches Seminar,
Dresden-Nenstadt: Freiherrlich v. Fletcher'sches

Seminar,
Grimma: Königliches Seminar,
Löban: Königliches Seminar,
Nossen: Königliches Seminar,
Oschatz: Königliches Seminar,

Pirna: Königliches Seminar,
Plauen (bei Dresden): Königliches Lehrer-

Seminar,
Plauen im Voigtlande: Königliches Seminar,
Rochlitz: Königliches Seminar,
Schneeberg: Königliches Seminar,
Waldenburg: Fürstlich Schönburg'sches Seminar,
Zschopan: Königliches Seminar.

IV. Königreich Württemberg.
Eßlingen: Evangelisches Schullehrer-Seminar,
Gmüd= Katholisches Schullehrer-Seminar,Künzelsan: EvangelischesSchullehrer=Seminar,
Nagold- Evangelisches Schullehrer-SSeminar,
Nürtingen: Evangelisches Schullehrer= Seminar,
Saulgan: Katholisches Schullehrer-Seminar.

V. Großherzogthum Baden.
Eitlingen: Großherzogliches Lehrer-Seminar,
Karlsruhe: Großherzogliches Ichrer- Seminar1,GroßherzoglichesLehrer-Seminar ,

Großherzogliche Lehrer-Bildungs-
anstalt.

Meersburg:

VI. Großherzogthum Hessen.
Alzey: Großherzogliches Schullehrer-Seminar,
Bensheim: Großherzogliches Schullehrer=

Seminar,
Friedberg: Großherzogliches Schullehrer-

Seminar.

VII. Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin.
Nenkloster: Großherzogliches Lehrer-Seminar.

VIII. Großherzogthum Sachsen.
Eisenach: Großherzogliches Schullehrer-Seminar.
Weimar: Großherzogliches Schullehrer-Seminar.

IX. Herzogthum Braunschweig.
Braunschweig: Herzogliches Lehrer-Seminar,
Wolfenbüttel: Herzogliches Lehrer-Seminar.

X. Herzohthum Sachsen-Meiningen.
Hildl *) I Herz liches d s-Sch lleh

Seminar.

XI. Herzogthum Sachsen-Altenburg.
Alteuburg: Herzogliches Schullehrer-Seminar.
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XII. Herzogthum Sachsen-Coburg und Gotha.
Coburg: Herzogliches Ernst-Albert-Schullehrer=

Seminar,
Herzog Ernst-Seminar.
XIII. Herzogthum Anhalt.

Cöthen: Herzogliches Landes Seminar.
XIV. Fürstenthum Schwarzburg-Sondershauf

Sondershausen: Fürstliches Landes- Seminar.
XV. Fürstenthum Reuß älterer Linie.

Greiz: Fürstliches Schullehrer-Seminar.
XVI. Fürsteuthum Reuß jüngerer Linie.

Schleiz: Fürstliches Seminar.
XVII. Fürstenthum Schaumburg-Lippe.

Bückeburg: Fürstliches Lehrer-Seminar (ver-
bunden mit Gymnasium Adolphinum
und Real-Progymnasium).

Gotha:

XVIII. Fürsteuthum Lippe.
Detmold: Fürstliches Lehrer-Seminar.

XIX. Frcie und Hansestadt Lübeck.
Lübeck: Schullehrer-Seminar.

XX. Freie Hansestadt Bremen.
Bremen: Staatliches Volks-Schullehrer-Seminar.

XXI. Freie und Hansestadt Hamburg.
Hamburg: Staatliches Lehrer-Seminar.

XXII. Elsaß-Lothringen.
Lehrer-Seminar I,
Lehrer-Seminar II,

Metz: Lehrer-Seminar,
Oberehnheim: Lehrer-Seminar,
Pfalzburg: Lehrer-Seminar,
Straßburg i. Elsaß: Lehrer-Seminar.

Colmar:

k. Andere össentliche Cehrauslalten.
I. Königreich Preußen.

Bitburg:
Brieg:
Cleve:
Dahme:
Eldena:
Flensburg:

Heiligenbeil:
Herford:
HildesheimLiegnitz:
Lüdinghausen:
Marggrabowa i. Ostpreußen:

schaftsschule,
Westpreußen:

schaftsschule,
Samter: Landwirthschaftsschule,
Schivelbeini. Sommern: sLandwirthschaftsschule,
Weilburg: Landwirthschaftsschule.

(verbunden
mit

Marienburg i. Landwirth=

II. Königreich Vayern.
Aungsburg:
Lichtenhof:
München:

Nürnberg:

III. Königreich Sachsen.

Chemnitz Oefsfentliche Handels-Lehranstalt,Döbeln: Landwirthschaftsschule (verbunden mit
Real-Gymnasium),

Dresden: Oeffentliche Handels-Lehranstalt der
Dresdener Kaufmannschaft (höhere
Handelsschule),

Leipzig: 'Oessentliche Handels-Lehranstalt,
Zittau: sHandels-Abtheilung des Real-Gym-

nasiums.

IV. Großherzogthum Hessen.
Groß-Umstadt: sLandwirthschaftsschule (ver-

bunden mit Realschule)

V. Großherzogthum Oldenburg.
Varel: Landwirthschaftsschule.

VI. Großherzogihum Braunschweig.
Marienberg bei Helmstedt: Landwirtlhschaft-

liche Schule.

VII. Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen.
Arnstadt: Handels-Abtheilung der Realschule.

VIII. Elsaß-Lothringen.
Rufach: Landwirthschaftsschule.

497
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Privat-Lehranstalten.)
I. Königreich Preußen.

Berlin: #Handelsschule von Paul Lach,
Cosel i. Ober-Schlesien: Höhere Privat-Knaben=

schule unter Leitung des Vor-
stehers G. Schwarzkopf,Erfurt: #Handels-Fachschule von Abm Körner,

Falkenberg i. d. Mark: Viktoria-Iustitut von
Albert Siebert,

Frankfurt a. Main: Ruoff-Hassel'sches Er-
ziehungs-Institut von Karl
Schwarz,

Friedrichsdorf bei Homburg v. d. Höhe: 1Gar-
nier'sche Lehr= und Erzieh-
ungs-Anstalt des Dr. Ludwig
Pröscholdt,

Gaesdonck (Rheinprovinz): Privat-Unterrichts-
und Erziehungs-Anstaltunter
Leitung des Dr. Joseph
Brunn,!)

Gnadenfrei: #Höhere Privat-Bürgerschule unter
Leitung des Diakonns G.
Lentz,

St. Goarshausen: #Erziehungs-Justitut (Institut
Hofmaun) des Dr. Gustav
Müller(früherKarlHarrach),

Godesberg (Rheinprovinz): Evangelisches Päda-
gogium (Prealistische und
progymnasiale Abtheilung)
von Otto Kühne,

Kemperhof bei Coblenz: Katholische Knaben=
Unterrichts-und Erziehungs-
Anstalt des Dr. Christian
Joseph Jonas,

Lauterberg a. Harz: sHöhere Privat Kuaben-
schule des Dr. Paul Bartels,

Niesky: Pädagogium unter Leitung des Vor-
stchers Hermann Bauer,)

und Er-
Ernst

Obercassel bei Bonn: Fünterrichts-

sichungsanstalt vonKalkuhl,Nölle'sche Ontdelsschule des Dr.
L. Lindemann,

Ostrau (früher Ostrowo) bei Filehne: Pro-
gymnasiale und realprogym=
asiale Abtheilung des Päda-
gogiumis des Professors Or.
Max Beheim-Schwarzbach,

Paderborn: fUnterrichts-Anstalt (Privat--Real-
schule) von Heinrich Reis-
mann,

Sachsa a. Harz: Lehr- und Erziehungsanstalt
(Privat-Realschule) von
Wilbrand Nhotert,

Progymnasiale und # höhere Bürger-
schul-Abtheilung des Er-
ziehungs-Instituts des Dr.
Franz Knickenberg.

Osnabrück:

Telgte:

II. Königreich Bayern.

Augsburg: fAllgemeine Handels-Lehranstalt von
Johann Stahlmann,

Donnersberg bei Marnheim (Pfalz): Real=
und Erziehungs-Anstalt unter
Leitung des Dr. ErnstGvoebel,

Frankenthal (Pfalz) Real-Lehr-Institut vonValentin rehet und Engen
Wehrle,Fürth: Ierackiusche Bürgerschule des Dr.

Samuel Dessan,
Marktbreit a. Main: IStädtische Real= und

Handelsschule unter Leitung von
Joseph Damm.

Nürnberg: Real- und Handels-Lehranstalt
(Justitut M. Gombrich).

—) Die nachfolgenden Anstalten dürfen Befähigungszeugnisse nur auf Grund des Bestehens einer Leitung
eines Regierungs-Kommissars abgehaltenen Entklassungsprüfung ausstellen, sofern für diese Prüsung die Prüfungs-
ordnung von der Aussichtsbehörde geuehmigt ist.

einzelhen eilen derselben sind unstatthaft.—. 2

Dispergrtsationen von der mündlichen Prüfung oder

Anstalt ist befugt, das Befähigungszengniß für den einjährig-freiwilligen Militärdienst deujenigen
Schülern der Untersekunda auszustellen, welche die Entlassungsprüfung unter Vorsitz eines staatlichen Kommissars
auf Grund der Ordnung der Reifeprüfung für die preußischen Progymnasien vom 6. Jannar 1892 bestanden haben.

Die Perleihuug der Berechtigung hat vorläufig nur bis zum Östertermin 1899 einschlicßlich Geltung.) ftalttitbeftsqtdasBemhsqsmgsxcugnnkfstrdcncnnahuqftcnvtlltqusMtltlatdtcnftanswrlmddesVestehen der Abschlußprüfung nach dem sechsten Jahrgange unter Anwendung der prenßischen Prüsungsordnung
vom 6. Jannar 1892 zu ertheilen.
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III. Königreich Sachsen.
Real-Institut von G. Miiller-

Gelinekund Dr P. Th. Schumam,!)
Real-Abtheilung der Lehr= und
Erziehungs-Anstalt des Pastors
a. D. Johannes Friedr. Ludwig
Prinzhorn (früher Ernst Böhme),

FRealklassen der Unterrichts= und
Erziehungs-Anstalt des Dr. Ernst
Zeidler,!)

Leipzig: #Erziehungs-Anstalt des Dr. E.J.Barth,
Privatschule des Dr. Friedrich Thomas

Dresden:

Roth,
Privat-Realschule von Otto Albert

Toller.

IV. Königreich Württemberg.

Stultgart: thrhen Handelsschule unter Leitungs Professors Eugen Bouhöffer,iuh. Abtheilung der Privat—
Lehranstalt des Professors Karl
Widmann (des Instituts Rauscher).

V. Großherzogthum Baden.

Waldkirch: Erziehungs-Anustalt des Dr. Rudolph
lähn,

Weinheim: Privatanstalt des Dr. D. W. Bender
(verbunden mit staatlicher höherer
Bürgerschule).

VI. Großherzogthum Hessen.
Privat-Lehranstalt von Adolph Schickert

(früher Dr. Heinrich Heskamp,)
Osfenbach a Main: Goctheschule des Dr. Pins

Sack.s)

Mainz:

VII. Großherzogthum Sachsen.

Jena: Lehr= und Erziehungs-Anstalt von Ernst
Pfeisser

iErziehungs. Anstalt des Lor. Heinrich
Stoy.
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VIII. Herzogthum Brannschweig.
Braunschweig: sPrivat-Lehranstalt des Dr. Her-

mann Jahn,

Seesena. Harz: #Iucobson- Schule unter Leitungdes Dr. Emil Philippson,
Samson-Schule unter Leitung

des Dr. Ludwig Tachau.
Wolfenbüttel:

IX. Herzogthum Sachsen-Meiningen.
Privat-Realschule von HeinrichSalzungen:

Christian Wehner.

X. Herzogthum Sachsen-Altenburg.
Gumperda bei Kahla: #Lateinlose Abtheilung

der Lehr-und Erzichungs-Anstalt
des Dr. Siegfried Schaffner.

XI. Herzogthum Anhalt.
Ballenstedt: Progymnasiale Abtheilung (Privat-

Progymnasium) des Instituts des
Professors Dr. Otto Wolterstorff.

XII. Fürsteuthum Schwarzburg-Rudolstadt.
Keilhan: FErziehungs-Anstalt des Professors Dr.

Johannes Barop.

XIII. Fürstenthum Waldeck.

Pyrmont: Pädzogum des Dr. Hermann KarlGotthilf Caspari (Progymnasial-
Abtheilung und Neal-Progymnasial=
Abtheilung).

XIV. Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.
Gera: Amthor'sche höhere Privat-Handelsschule

(Handels-Akademic) unter Leitung
des Dr. Friedrich Claußen.

XV. Freic und Hansestadt Lübeck.
Lübeck:#Privat-Realschule des Dr. G. A. Reimann.

) Auf diesen Anstalten ist der obligatorische Unterricht im Latein auf die drei unteren Klassen beschränkt.
) Die Verleihung der Berechligung hat vorläufig nur bis zum OOstertermin 1898 ciuschließlich Geltung.
3) Die Verleihung der Berechtigung hat vorläufig nur öbis zum Michaelislermin 1897 einschließlich

Gellung.



XVI. Freie Hausestadt Bremen. Hamburg: Schule des lr. Th. Wahnschaff,
eeten: eivat-Realschule CW Debhen Realschule der Talmud-Tora unter

Bremen: 1Privat-Realschule von C. W. Debbe. 1 Leitungdes r Joseph Goldschmidt.
, . #Rcalschule des unter Leitung des

XVII. Freie und Hausestadt Hamburg. Direktors J. Wichern znd des
wissenschaftlichen Lehrers Karl
Harald von Dameck stlehenden
Paulinums, Pensionat des Nauhen
Hauses.

Hamburg: Schule des LDrr. T. A. Bieber.
S#tiftungsschule von 1815 unter

Leitung des Dr. Oskar Dränert,
#Schule des Dr. A. Wichard Lange,

Berlin, den 10. Juni 1897.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: v. Boctticher.

Nr. 42311I.

Bekanntmachung, die Bahnordunng für die Nebeneisenbahnen Bayerus betreffend.

tK#. Staatsministerium des gl. Haules und des Aeußern.

Auf die am 3. August ds. Is. zur Eröffnung gelangende Bahnstrecke Altötting—
Burghausen finden die Bestimmungen der Bahnorduung für die Nebeneisenbahnen Bayerns
vom 40 er n (Gesetz und Verordnungsblatt 1892 Seite 912 ff. und 1897
Seite 209 f.) Anwendung.

München, den 28. Juli 1897.

Dr. fFrhr. v. Crailsheim.
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Hofdienst-Nachricht.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,
unter'm 10. Juli ds. Is. den k. Kammer-=

junker und Nittmeister im k. b. 1. Ulauen-
Regiment, Hermann Freiherrn von Geb-
sattel, auf sein allerunterthänigstes Ansuchen
zum Königlichen Kämmerer zu ernennen.

Ordens-Verleihungen.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Lnit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,

unter'm 6. Juni ds. Is. dem Mitgliede
der k. preußischen Eisenbahndirektion Halle,
Geh. Baurath Neuter, den Verdienstorden
vom hl. Michael III. Klasse und dem Trans-
portinspektor der k. sächsischen Staatsbahnen,
Inlius Albert Moritz Bahmann, den Ver-
dienstorden vom hl. Michael IV. Klasse, ferner

unter'm 20. Juni ds. Is. dem Dekan an

dem k. Collegiatstifte zum hl. Cajetan in
München, Priester Jakob Babel, in Rücksicht
auf seine seit 50 Jahren mit Treue und Eifer
geleisteten Dienste das Ehrenkrenz des Lud-
wigs-Ordens und

unter'm 21. Juni ds. Is. dem Eigenthümer
der Firma C. Berck in Wien, Carl Berck,
Rechnungsrevisor des Deutschen Hilfsvereins
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in Wien, den Verdienst-Orden vom hl. Michael
IV. Klasse
zu verleihen.

Königlich Allerhöchste Genehmigung zur
Annahme fremder Dekorationen.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,

unter'm 16. Juli ds. Is. dem k. Kämmerer

und Regierungsrath Sigmund von Hartlieb,
genannt Wallsporn, Bezirksamtmann von
München II, für das ihm von Seiner Majestät
dem Kaiser von Oesterreich verliehene Komthur=
kreuz mit Stern des kaiserlich österreichischen
Franz Joseph-Ordens, und

unter'm 19. Juli ds. Ir. dem k. Kämmerer

Theobald Grafen Buttler von Clonebongh,
genannt Haimhausen, für den ihm von
Seiner Majestät dem Kaiser von Oesterreich
verliehenen kaiserlich österreichischen Orden der
Eisernen Krone II. Klasse,
die Bewilligung zur Annahme und zum Tragen
zu ertheilen.

Königlich schwedisches und norwegisches
Consulat.

Im Namen Seiner Majestät des Känigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
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haben mit Allerhöchster Entschließung vom
7. Juli ds. Is. allergnädigst zu genehmigen
geruht, daß der zum k. schwedischen und nor-
wegischen Consul für Oberbayern, Nieder-
bayern und Schwaben und Neuburg ernannte
Direktor der lithographisch-artistischen Anstalt
München, Richard Tüngler, in dieser dienst-
lichen Eigenschaft anerkannt werde.

Auszug aus der Adels-Matrikel des
Königreiches.

Der Adelsmatrikel wurde einverleibt:

unter'n 12. Juli ds. Is. der Intendant

der k. Hoftheater, Professor Erust Ritter von
Possart in München, für seine Person als
Nitter des Verdienstordens der Vayerischen
Kronc bei der Ritterklasse Lit. P, Fol. 37,
Act.-Jum 10266..
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ch und Perordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.

 AM 29.
München, den 5. Angust 1892.

In * alt:
Bekanntmachnug vom 31. Juli 1897, die Ausgabe von Schuldverschreibungen auf denInhaber durch die Sladt.

gemeinde Pirmasene betreffend.— Bekanutmachungvom1. Angust 1897, den Vermögensstand des Militär-
Wittwen= und Waisenfonds, dann des Invaliden= und des Militär-milden-Sliftungefonds für das Elatsjahr
1805, 96 betreffend.

Nr. 15200.

Bekanutmachung, die Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die Stadt-
gemeinde Pirmasens betreffend.

+K. Staatoministerium des Innern.

Durch die im Einverständnisse mit den k. Staatsministerien der Justiz und der Finanzen
ergangene Entschließung vom Heutigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes, einige Bestim-
mungen über die Inhaberpapiere betreffend, vom 18. März 1896, sowie der Kgl. Allerhöchsten
Verordnung vom gleichen Tage (Gesetz= und Verordnungsblatt S. 174 und 185) der
Stadtgemeinde Pirmasens auf Grund der Beschlüsse des Gemeinderaths und der Gemeinde-
versammlung vom 7./20. Zannar und 31. Mai 1897 und des staatsaussichtlichen Bescheides des

50
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k. Bezirksamts Pirmasens vom 8. Juni 1897 die Genehmigung zur Ausgabe 3 ½% iger
Schuldverschreibungen auf den Inhaber im Gesammtnennwerthe von 600 000 M, und zwar:

Lit. D 400 Stück zu je 1000 J

Lit. E 400 Stück zu je 500 %¼ ,

ausgestellt vom 9. IJuni 1897 und halbjährig am 30. Juni und am 31. Dezember ver-

zinslich, ertheilt.

München, den 31. Juli 1897.

In Vertretung:
Der k. Staatsrath:

von Neumayr.

Nr. 3365 J. A.

Bekanntmachung, den Vermögensstand des Militär-Wittwen= und Waisenfonds, dann des
Invaliden= und des Militär-milden-Stiftungsfonds für das Etatsjahr 1895/96 betreffend.

+K. Kriegsministerium.

Im Namen Seiner Mojestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern Ver-
weser, haben, nachdem im versammelten Staatsrathe über den Vermögensstand des Militär-
Wittwen= und Waisenfonds, dann des Invaliden= und des Militär-milden-Stiftungsfonds
für das Etatsjahr 1895/1896 Vortrag erstattet worden war, Allerhöchst zu genehmigen
geruht, daß die Resultate des Vermögensstandes der bezeichneten Fonds durch das Gesetz-
und Verordnungsblatt zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden.

München, den 1. August 1897.

Frhr. v. Asch.
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I. über den Vermögensstand nachstehender Militärfonds am Schlusse
Ausweis

des Etatsjahres 1895/96.

1n%

Wittwen= und Waisensonds Summe des

Haupifonds , Johann von Invaliden- Nilber Vermögens
Vortrag Ersparniß= GottGGebhart= Summe sonds Stiftungs= dieser dreiebon Fonds sche Weih- sonds Fondsnachtsstiftung

* 7 7 J+ &amp;T A E M. M5 A.
Am Schlusse des Etats-

jahres 1894/95 betrug das
Vermögen lant vorigen "„ "
Ausweises z15 143.32 1 239 103 49201 037/08/ 615 283 893 769 490 91 758 810/1314 143 5443

l l

Hiczue —Die wirklichen Einnah- i -
men pro 1895/96 mit Bei- 4
rechnung der bestehenden I
und nach Abzug der Ende
1894/95 bestandenen Ak-
tiven zu. 1 160 969.58 v40 075|33| 12 7761031 1 222 820/94/ 153 505|41 30 476|27/ 1 406 802/62

Summe 9V 336 112|90 213 nan 10 838 104 osss 922 996 32|/789 286/40|15 550 387855
Hievon: Ü

Die wirklichen Ausgaben ! 1 E
prolsOolSSnntBetrcch- «

nung der bestehenden und
nach Abzug der Ende
1894/95besandenen * . ’
siven . 1276 313/69 3122012722|33 289 348.242 21822 :282 459 809/17

Bleibt Ende 1895/96
reines Vermögen JS 059 799/21/1 287 866/62204 090/78 61|3 780 778/10/ 761 043|67114 090 578|38

Dieses Vermögen bestehtin:
a. baarem Gelde 55 978|85 8 16662) 8048 10 72 193)5751143|80) 8 608/ 50 131 945|87
b. k. bayer.Staatspapieren 3 660 000 —— 115 500— 32 114/|29/ 3 807 614/29|2 428 200—/410 242 88 6 646 057|17
C. k. k. österr. Schuldver=

schreibungen. 234 400— — — 234 400 — — 400—234800—

d. Pfandbriefen 426 000—— 60000 — 4000 — — 200—— 486 200—
. sonstigenWerthpapieren ——— —5214|10 75 214110 — 135|14 75 349|24
s. Ewiggeld-Kapitalien 699 428/|58 — —61 71429 761 142877|/ 70 285711—831 42858
g. Hypothek-Kapitalien. 985 64144|/1 104 200+4 O0OO 113 844| 231 14859 841 457|15 686 447|18

Summe 8 061 448|7/1 287 866/62. 201 090|78/9 550 406/27/8 780 775/10/761 043|67|/14 092 228|004
Hievon die Passiven 1 649/66 — 6P —— 1 64966 — — — 1

Bleibt Vermögensstand ] 1
wie oben 8 059 799/21/|1 287 866 62 201 09078 756G 1|3 780 77810|761 6/ 14 090 57838
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Ausweis
II. über die Anzahl der Personen, welche im Etatsjahre 1895/96 Pensionen

und Unterstützungen erhielten.

Aus dem Wittwen- und Waisenfonds Aus dem Invalidenfonds erhielten mus dem
 Ekkphielleen 4 * —lu—.
Pensionen Unterhalts Abfertig= Le#r.Ver- monatliche versal- imt anialten

beiträge ungen Helderpflegung — — Inxaliden- Aversal-
— m Süiab- im In- Unterstützungen unterstün-=*7 u S "b7 r = *- . R
3 5# 2 tabs 2 — 9 Unter-= validen- - . —----—-——-« — —

mS 5u. Ober- —.. offiziers= haus 2 à# —*-ie r # I ..
IF * offiziers- 0 . und Solll. — 2 „ 8 8 s3 2 2 8 32 S — S 3
3365 W esE2E25ss sein-sdop..— daten - · » «"«·

Gossfåäkpåkksswz -38:E53010s20-80IE
— ———N—--
Wittwen Waisen Waisen  * " Relikten Relikten Relikten

— — — —
Hierortige886, 852 680 410 422 22 13 2 2 19 1122 8 1 1137 888115 34213 144 624

 •;:• 25 9 1548
1 1 090 Auswärtige

Verlobte 1512 6 30 12

s i

llntcrvorstehcndcmStaude
siud f

12j 151 30 10 17 l

griffen, welche neben der
Pension auch Beihilfen be—

ziehen.

*) Aus Zustiftungen.

Wittwen und Waisen inbe— I Z

Die Richtigkeit bestätigt:

Muünchen, den 21. September 1896.

K. General-Militär-Kasse als Militär-Fonds-Kafsse.
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etz und Verordnungs -Blatt
für das

Königreich Bayern.

W 30.
Munchen, den 12.Aucust 11897.

Juhalt:
Bekanntmachung vom 3. August 1897, die Anwendung des Neichsstempelgesebes betreffend. — Bekannt.

machung vom 8. August 1897, die Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die Stadt-
gemeinde München betressend- — Belauntmachung vom 10. August 1807, die Ausgabe von Schuld-
verschreibungen auf den Juhaber durch die Stadlgemeinde Neustadt a. H. betreffend. — Bekauntmachung
vom 11. Angust 1897, die Ergänzung der Gebührentaxe der Aichanstalten für Maaß und Gewicht betreffend. —
Bekanntmachung vom 11. August 1897, die Aichung von selbstthätigen Registrirwaagen, von chemischen
Meßgeräthen und von Meßwerkzeugen zur Bestimmung des Prozentgehalts von Zuckerlösungen betreffend. —

Lefdienst-Nahrich. — Ordens-Verleihung. — Königlich Allerhöchste Genehmigung zur Annahme fremderDekorationen.

Nr. 15104.

Bekanntmachung, die Anwendung des Reichsstempelgesetzes betreffend.

+Kl. Stantsministerium der Finanzen.

Die in der Nummer 26 des Centralblattes für das Deutsche Rrich vom 2. Juli 1897
auf Seite 201 veröffentlichte Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 29. Juni 1897,
betreffend die Notirung von Terminpreisen für Waaren an inländischen Börsen, wird nach-
stehend im Abdruck zur entsprechenden Wahrnehmung bekannt gegeben.

München, den 3. August 1897.

In Vertretung:
Der k. Staatsrath:

von May.
51
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Abdruck.

Nach den auf Grund der Ziffer 14 der Ausführungsvorschriften zum Reichsstempel-
gesetze vom 27. April 1894 (Central-Blatt S. 121) von den Landesregierungen getroffenen
Feststellungen werden nur noch an den folgenden inländischen Börsen für die nachbenannten
Waaren Terminpreise notirt und zwar an der Börse in

Breslau für Spiritus;
Cöln für Rüböl;
Hamburg für rohen Kartoffelspiritus, good average Santos-Kaffee, RNüben-

Nohzucker erstes Produkt, Nordamerikanische Baumwolle Basis middling
nichts unter low midedling;

Leipzig für Kammzug;
Magdeburg für Nohzucker erstes Produkt.

Berlin, den 29. Juui 1897.

Der Reichskanzler:
Im Auftrage: v. Koerner.

Nr. 15493.

Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die Stadtgemeinde
München betreffend.

fl. Staatsministerium des Innern.

Durch die im Einverständnisse mit den k. Staatsministerien der Justiz und der Finanzen
ergangene Entschließung vom Heutigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes, einige Bestim-
mungen über die Inhaberpapiere betreffend, vom 18. März 1896, sowie der Kyl. Allerhöchsten
Verordnung vom gleichen Tage (Gesetz= und Verordnungsblatt S. 174 und 185) der
Stadtgemeinde München auf Grund der Beschlüsse der Gemeindekollegien vom 9. und des
staatsanfsichtlichen Bescheides der k. Negierung, K. d. J., von Oberbayern vom 12. vor. Mts.
im Nachgange der Ministerialentschließung vom 16. vor. Mts. Nr. 14162, die Genehmigung
zur Ausgabe 3½% iger Schuldverschreibungen auf den Inhaber im Gesammtnennwerthe
von 7000000 JX, und zwar:

a) Anlehen zu seche Millionen Mark:
Li. A 300 Stück zu je 5000 %.,
Lit. B 1000 Stück zu je 2000%,
Lit. C 2000 Stück zu je 1000 M,
Lit. D 1000 Stück zu je 500 4,
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b) Anlehen zu einer Million Mark:
Lit. A 80 Stück zu je 5000 J,
Lit. B 150 Stück zu je 2000 %#„,
Lir. C 300 Stück zu je 1000 ¾,

sämmtliche ausgestellt vom 15. Juli 1897 und halbjährig am 1. März und am 1. Sep-
tember verzinslich, ertheilt.

München, den 8. August 1897.

In Vertretung:
Der k. Staatsrath:

von Neumayr.

Nr. 15564.

Bekanntmachung, die Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die Stadt-
gemeinde Neustadt a. H. betreffend.

Kl. Staateministerium des Innern.

Durch die im Einverständnisse mit den k. Staatsministerien der Justiz und der Finanzen
ergangene Entschließung vom Heutigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes, einige Be-
stimmungen über die Inhaberpapiere betreffend, vom 18. März 1896, sowie der Kol. Aller-
höchsten Verordnung vom gleichen Tage (Gesetz= und Verordnungsblatt S. 174 und 185)
der Stadtgemeinde Neustadt a. H. auf Grund der Beschlüsse des Stadtrathes und der
Gemeindeversammlung vom 11. Juni,2. Juli beziehungsweise 11. Juli 1897 und des
staatvaufsichtlichen Bescheides des k. Bezirksamts Neustadt a. H. vom 17. Juli 1897 die
Genehmigung zur Ausgabe 3 ½% iger Schuldverschreibungen auf den Inhaber im Gesammt-
neunwerthe von 350 000 „A, und zwar:

Lit. O 200 Stück zu je 1000 J(c,
Lit, P 200 „ „ „ 500 %,

Li. 200 „ „ „ 200 J¾,

Lit. K 100 „ „ „ 100 4,

ausgestellt vom Jahre 1897 und halbjährig am 2. Jannar und am 1. Juli verziuslich,
ertheilt.

München, den 10. August 1897.

In Vertretung:
Der k. Staatsrath:
von Neumayr.
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Nr. 15976.

Bekanntmachung, die Ergänzung der Gebührentaxe der Aichanstalten für Maaß und
Gewicht betreffend.

+Kl. Staatsministerium des Innern.

Im Namen Seiner Moajestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, haben Allerhöchst zu genehmigen geruht, daß die durch die Allerhöchste Ver-
ordnung vom 21. April 1894 festgesetzte Gebührentaxe der Aichanstalten für Maaß und
Gewicht (Gesetz= und Verordnungsblatl S. 151 und ff.) ergänzt werde, wie folgt:

J.

Für die Aichung von selbstthätigen Registrirwaagen für eine größte zulässige
Last von 125 Kilogramm sind die Gebühren nach der Taxe für Waagen zu 150 Kilo-
gramm zu erheben.

II.

1. Für die Aichung bezw. bloße Prüfung von Kolben für Zuckeruntersuchungen
werden an Gebühren außer der Abfertigungsgebühr von 10 Pfennig für jedes eingereichte
Geräth erhoben:

a) bei der Aichung Mark 1 Pf.
für Kolben mit einem Striche . — 40

für Kolben mit zwei Strichen . —- 60

b) bei bloßer Prüfung
für jede geprüfte Stelle . — 10

2. Für die Aichung bezw. bloße Prüfung von Ueberlaufpipetten werden an
Gebühren außer der Abfertigungsgebühr von 10 Pfennig erhoben:

a) bei der Aichung Mark Pf.
für Ueberlaufpipetten bis einschließlich 200 Kubikcentimeter . -— 40

für Ueberlaufpipetten von mehr als 200 Kubikcentimeter . — 60

b) bei bloßer Prüfung
für Ueberlaufpipetten bis einschließlich 200 Kubikcentimeter — 10
für Ueberlaufpipetten von mehr als 200 Kubilcentimeter — 30
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III.

Für die Aichung bezw. bloße Prüfung von Thermo-Saccharimetern werden an
Gebühren erhoben:

a) bei der Aichung Mark Hf.
für jedes Thermo-Sachharimcter . 2 —

b) bei bloßer Prüfung «
für jede geprüfte Stelle

an der Thermometerskale —

an der Prozentskale . —

0
 — 1

Sind bei der Aichung an einer der Skalen mehr als fünf Stellen geprüft worden,
so wird für jede Stelle mehr ein Zuschlag nach den vorstehenden Sätzen berechnet.

München, den 11. August 1897.

In Vertretung:
Der k. Staatsraih:

von Neumayr.

Nr. 900.

Bekanntmachung,
die Aichung von selbstthätigen Registrirwaagen, von chemischen Meßgeräthen

und von Meßwerkzeugen zur Bestimmung des Prozentgehalts
· von Zuckerlösungen betreffend.

Vom 11. August 1807.

Auf Grund des § 3 Abs. 2 des Rrichsgesetzes vom 26. November 1871, betressend
die Einführung der Maaß- und Gewichtsordnung für den Norddeutschen Bund vom
17. August 1868 in Bayern, erläßt die k. Normal-Aichungs-Kommission folgende Vor-
schriften:

I. Vorschrifsten über die Aichung selbstthätiger Negistrirwangen
(Abänderung der §§ 66 und 67 der Aichordnung vom 1. August 1885).

§ 1.
1. Zugelassen werden auch selbstthätige Registrirwaagen, welche für eine größte zulässige

Last von 125 Kilogramm bestimmt sind. Die Fehlergrenze für die Abweichungen der Au-
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gaben dieser Waagen vom Durchschnittsergebniß aus 10 Füllungen (§ 67 der Aichordnung)
beträgt 85 Gramm. ·

2. Mit Füllungeregistrirung (§ 66 Ziffer 2) dürfen alle selbstthätigen Registrirwaagen
zu 100, 125 und 150 Kilogramm versehen sein, außerdem diejenigen größeren selbst-
thätigen Registrirwaagen, welche zur Abwägung sämmtlicher im § 66 unter b und in
dessen Nachträgen genannten kleinkörnigen Früchte und daraus hergestellten körnigen Fabrikate
dienen sollen, und welche für eine größte zulässige Last von vollen Hunderten des Kilo-
gramm bestimmt sind.

3. Die Anforderungen des § 67 der Aichordnung setzen stets, also auch bei Waagen
mit Füllungsregistrirung voraus, daß die Waage mit Füllungen vom Betrage der größten
zulässigen Last geprüft wird. Die Waagen mit Füllungsregistrirung sollen dabei die Fehler-
grenzen der für die Hälfte ihrer größten zulässigen Last bestimmten Waagen mit Gewichts-
registrirung einhalten, jedoch

bei einer größten zulässigen nur die Fehlergrenzen der Waagen
Last von — mit Gewichtsregistrirung zu

100 Kilogramm, 75 Kilogramm,
125 « . 100 „

150 » « 100 «

§ 2.

Von der Forderung eines Umschlußgehäusee (§ 66 Ziffer 5) kann abgesehen werden,
wenn das Gestell der Waage von solcher Form und Einrichtung ist, dast ein vorschrifts-
mäßiges Umschlußgehäuse, sei es aus Blech, Holz oder Tuchrahmen, jederzeit leicht angebracht
werden kann.

II. Vorschriften über die Aichung von chemischen Aleßgeräthen.
§ 1.

Als weitere Gattungen der in der Bekanntmachung vom 15. August 1893 (Gesetz-
und Verorduungsblatt S. 287) aufsgeführten Meßgeräthe zum ausschließlichen Gebrauche
für chemische Analyse wässeriger Flüssigkeiten werden zur Aichung zugelassen:

a) zum Gebrauche bei Zuckeruntersuchungen Kolben mit zwei Strichen und Kolben
mit einem Striche oder mit zwei Strichen für eine Temperatur von 20 Grad (§ 2);
zum Gebrauche für Zähigkeitsmesser Kolben mit zwei Strichen für eine Tem-

peratur von 20 Grad (8 3);
Kolben zu 150, 300, 350, 400, 450, 550, 600, 650, 700, 750, 800,
850, 900, 950 Kubikcentimeter (8 4);

d) Meßgläser mit unvollständiger Eintheilung (8 5);
e) Ueberlaufpipetten (8 6).

b

——
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Die unter a bis e genannten Meßgeräthe sollen den Vorschriften der vorgedachten Be-
kanntmachung genügen, soweit die nachstehenden Bestimmungen nicht Anderes enthalten.

§ 2.

Kolben für Zuckeruntersuchungen.
Die Kolben sind nur auf Einguß und nur für einen Raumgehalt von 50, 100 oder

200 Kubikcentimeter zulässig. Ein zweiter Strich darf nur über dem den bezeichneten
Naumgehalt abgrenzenden Striche gezogen sein, und soll von diesem bei einem Raumgehalte
des Kolbend von

50 100 ]| 200 Kubikrentimeter
num mindestens 100 15 30 Mllimeter

abstehen.
Zwischen den beiden Strichen darf der Hals ausgebaucht sein, so jedoch, daß er über

dem unteren und unter dem oberen Striche noch mindestens je 3 Millimeter chlindrisch
verläuft. Der von den beiden Strichen abgegrenzte Raumgehalt darf nicht mehr als den
zehnten Theil und nicht weniger als den zweihundertsten Theil des von dem unteren Striche
abgegrenzten Raumgehalts betragen.

2. Außer der Bezeichnung E, oder Eing., oder Einguss soll als Temperatur (8 1
Ziffer 10 der Bekanntmachung vom 15. August 1893) auf dem Kolben 150 C. oder
 l 200 C. aufgeätzt sein. Die Naumgehaltsangabe auf dem Körper des Kolbens soll auch
bei den Kolben mit zwei Strichen die dem unteren Striche entsprechende sein, außerdem ist
bei solchen Kolben in der Mitte zwischen den beiden Strichen der von diesen abgegrenzte
Naumgehalt in Kubikcentimeter (ccin) oder Theilen des Liter (0, ) aufzuäten.

3. Die innere Weite des Halses soll bei einem Raumgehalte des Kolbens von
50 100 1200 Kubikcentimeter

nicht mehr als 10 12 15 Millimeter
betragen.

4. Bei Kolben mit zwei Strichen muß der Abstand des oberen Striches vom Nande
mindestens 50 Millimeter betragen. Bei Kolben mit einem Striche muß der Abstand
dieses Striches vom Nande bei einem Raumgehalte des Kolbens von

50 und 100 200 Kubikcentimeter
mindestens 50 70 Millimeter

betragen.
5. Die nach § 4 Ziffer 1 der Bekanntmachung vom 15. August 1893 im Mehr

oder Minder zuzulassenden Fehler für Kolben zu 50, 100, 200 Kubikcentimeter auf Ein-
guß gelten in gleichem Betrag auch für den durch einen etwaigen zweiten Strich abgegrenzten
Gesammtraumgehalt des Kolbens.
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Außerdem darf bei Kolben mit zwei Strichen der Fehler des von den beiden Strichen
abgegrenzten Naumgehalts im Mehr oder Minder die Hälfte des für den übrigen Naum-
gehalt zuzulassenden Fehlers nicht überschreiten.

6. Die Stempelung geschieht wie bei den bereits aichfähigen Kolben. Bei Kolben
mit zwei Strichen ist jedoch auch über dem oberen Striche ein Stempel anzubringen; der
Stempel zum unteren Striche darf auch unterhalb desselben aufgeätzt werden.

83.
Kolben für Zähigkeitomesser.

1. Die Kolben sind nur auf Ausguß und nur mit zwei Strichen, einem für 200
und einem für 240 Kubikcentimeter, zulässig. Zwischen den beiden Strichen soll der Hals
ausgebaucht sein, so jedoch, daß er über dem unteren und unter dem oberen Striche zu
beiden Seiten der Ausbauchung noch mindestens je 3 Millimeter chlindrisch verläuft.

2. Die innere Weite des Halses soll an beiden Strichen nicht mehr als 20 Milli-
meter betragen.

3. Im llebrigen gelten die Vorschriften im § 2 Ziffer 2 und 4 bis 6 mit der Maß-
gabe, daß auf die Kolben A, oder Ausg., oder Ausguss und die Temperatur + 2000C.
aufzuätzen ist, und daß alv Fehlergrenzen diejenigen der Kolben auf Ausguß gelten.

§ 4.
Andere Kolben.

Mit Rücksicht auf die Zulassung der im § 1 unter c bezeichneten Kolben erhalten die
Vorschriften der Bekauntmachung vom 15 August 1893, soweit sie sich auf Kolben beziehen,
folgende Fassung:

§ 2 Ziffer 5. Da, wo der Strich angebracht ist, soll die innere Weite des Kolben-
halses nicht weniger als 6 Millimeter, und bei einem Naumgehalte des Kolbens von

1 bis 0½ bis O, bis
einschließlich einschließlich einschließlich

2 ½100) 1/10e) 0, 0Og% Liter
nicht mehr als 25 20 15 12 10 Millimeter

betragen.
§ 4 Ziffer 1. Die im Mehr oder Minder zuzulassenden Fehler dürfen

höchstens betragen bei Kolben
von 2 Liter Sollraumgehalt auf Ausguß 1 Kubikcentimeter,

von 1 bis einschließlich O# „ „ „ „ O »

« 0-5 « » 0,30 7° 1 « » 0-I «

» 0,25 « « 0-1 » « « « 0-2 «

von O,0 « « « oft «

bei Kolben auf Einguß die Hälfte dieser Werthe.
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8 6.
Meßgläser mit unvollständiger Eintheilung.

1. Der unterste Theilstrich dieser Meßgläser, welche mit festem Fuße versehen sein
können oder nicht, grenzt einen nicht eingetheilten, cylindrischen oder ausgebauchten Abschnitt
mit einem Raumgehalte von ganzen Kubikcentimetern ab.

2. Die Meßgläser müssen, wenn sie unten ausgebaucht sind, unterhalb des untersten
Striches noch mindestens 15 Millimeler cylindrisch verlaufen. Eine etwaige Ausbauchung
oberhalb des obersten Striches darf erst in mindesteus 30 Millimeter Abstand von diesem
beginnen.

3. Die Eintheilung des Meßglases soll wie bei den bereits aichfähigen Mesgläsern
eingerichtet sein, wobei die Bezifferung des untersten Striches den Naumgehalt des nicht
eingetheilten Abschnitts anzugeben hat. In Betreff der Zulässigkeit der Eintheilungen (§3
Ziffer 1 und 2 der Bekanntmachung vom 15. Angust 1893) gilt als Gesammtraungehalt
der Raum zwischen dem ersten und letzten Striche, doch darf dieser Naumgehalt, ebenso wie
der des nicht eingetheilten unteren Abschnitts, 100 Kubikcentimeter nicht übersteigen.

4. Die Stempelung unterhalb des untersten Striches dient zugleich zur Beglaubigung
für den Naumgehalt des nicht eingetheilten Abschnitts.

86.
Ueberlaufpipetten.

1. Die Ueberlaufpipetten sind Vollpipetten, deren Raumgehalt oben statt durch einen
Strich am Ansaugrohre, durch den Rand dieses Rohres selbst begrenzt wird. Ihre übrige
Einrichtung kann diejenige der gewöhnlichen Vollpipetten sein, wobei die Füllung durch das
Ablaufrohr selbst geschieht, oder es kann ein besonderes Zuführungsrohr vorhanden sein,
welches mit einem in das Ablaufrohr eingesetzten Hahne in Verbindung steht

2. Der Rand des oberen Nohres soll eben sein und eine lichte Weite von nicht mehr
als 3 Millimeter bei Pipetten bis zu einschließlich 500 Kubikcentimeter, und von nicht
mehr als 5 Millimeter bei größeren Pipetten haben. Das obere Rohr darf nicht länger
sein als 75 Millimeter, das untere nicht länger als 150 Millimeter. Die Ueberlaufpipetten
dürfen beliebige Maaßgrößen von 1 bis einschließlich 2000 Kubikcentimeter enthalten.

3. Die Entleerungsdauer für Ueberlaufpipetten von 1 bis einschließlich 200 Kubik-
centimeter Naumgehalt soll diejenige für gewöhnliche Vollpipetten sein; für die anderen
beträgt sie bei einem Raumgehalte von:

mehr als 200 bis 500 mehr als 500 bis 1000 mehr als 1000 Kubikeentimeter
55 bis 666 110 bis 130) 170 bis 200 Sekunden.
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4. Als Fehlergreuzen gelten für Ueberlaufpipetten mit einem Naumgehalte von 1 bis
einschließlich 200 Kubikcentimeter die für gewöhnliche Vollpipetten vorgeschriebenen; für die
anderen betragen sie bei einem Raumgehalte von:

mehr als 200 bis einschließlich 500 Kubikcentimeter 0, Kubikcentimeter,
„ „ 500 „ „ 1000 „ 0, »

»,,1()00» » 2000 „ 0, „

5. Die Ueberlaufpipetten erhalten mindestens drei Stempel, von denen einer über die
Bezeichnung, der zweite unmittelbar unter den Rand des oberen Rohres, der dritte auf das
Ablaufrohr dicht an der Mündung zu setzen ist Ein vierter Stempel ist für den Fall,
daß der Meßraum auch nach unten durch einen Strich abgegrenzt ist, unmittelbar unter
diesem Striche aufzubringen.

§5 7.

Aichungsstelle.
Die Aichung aller genannten Mestgeräthe erfolgt bis auf Weiteres nur durch die

k. Normal-Aichungs-Kommission.

88.
1. In Abänderung der Bestimmung im § 2 Ziffer 4 der Bekanntmachung vom

15. August 1893 werden auch Kolben zu 50 und 100 Kubikcentimeter zugelassen, bei
denen der Abstand des den Naumgehalt abgrenzenden Striches vom Nande mindestens
50 Millimeter beträgt.

2. Die Bestimmung im § 3 Ziffer 2 der Bekanntmachung vom 15. Angust 1893
erhält folgenden Zusatz:

Zulässig ist es, Meßgeräthe mit einem Gesammtraumgehalte von 5 Kubik-=
centimeter in O, ccm, und solche mit einem Gesammtraumgehalte von 10 Kubik-
centimeter in O0,,2 cem einzutheilen.

Z. Die Bestimmung im letzten Absatze des § 4 Ziffer 2 dex gleichen Bekanntmachung
erhält solgende Fassung:

Ferner darf der im Mehr oder Minder zuzulassende Fehler für den von
jedem Striche abgegrenzten Raumgehalt sowie für den Naumgehalt, welchen zwei
Striche zwischen einander abgrenzen,

nicht größer sein als die Hälfte des zulässigen Fehlers des Gesammt-
raumgehalts, falls es sich um einen Sollraumgehalt von weniger als die
Hälfte des Gesammtraumgehalts haudelt, und

nicht größer als der ganze Betrag dieses Fehlers, falls dabei ale.
Sollraumgehalt die Hälfte oder mehr des Gesammtraumgehalts in Frage
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Die Theilung soll auch nach dem Angenscheine gleichmäßig sein. Keines-
falls dürfen benachbarte kleinste Theilabschnitte um mehr als ein Viertel ihrer
durchschnittlichen Länge von einander abweichen.

III. Vorschriften über die Aichung von Metßwerkzengen zur Gestimmung des prozent-
gehalts von Zuckerlösungen.

§ 1.
Zur Aichung werden gläserne Thermo-Sachharimeter zugelassen, welche die Temperatur

in Graden des hunderttheiligen Thermometers und, bei der Temperatur von + 20 Grad,
den Prozentgehalt reiner Zuckerlösungen in Gewichtsprozenten angeben.

Die Prozentskalen der Instrumente müssen eingetheilt sein in ganze, halbe, Fünftel-
oder Zehntel-Prozente, die Thermometerskalen in ganze oder halbe Grade, und zwar in
ganze Grade, wenn die Prozentskalen in ganze oder halbe Prozente getheilt sind, andernfalls
in halbe Grade.

Die Gesammtlänge der Eintheilung einer Prozentskale darf 200 Millimeter nicht
übersteigen; die Länge eines kleinsten Theilabschnitts dieser Skale muß mindesteus 1 Milli-
meter betragen.

Als normaler Umfang der Prozentskale eines Instruments werden 30 Prozente
betrachtet, so daß im Allgemeinen drei Gattungen von Instrumenten in Frage kommen
werden, nämlich Instrumente von 0 bis 30, solche von 30 bis 60 und solche von 60
bis 90 Prozent. Doch sind auch Instrumente mit anderem Skalenumfange zulässig.
Instrumente, die in Zehntel-Prozente getheilt sind, dürfen nicht mehr als höchstens 20
Prozente enthalten.

Die Thermometerskalen müssen die Temperatur von O Grad bis 35 Grad um-
fassen. Bei Instrumenten, die in ganze oder halbe Prozente getheilt sind, dürfen sie bis
+ 70 Grad reichen. Die Länge eines kleinsten Theilabschnitts musß mindestens 1,, Milli-
meter betragen.

§ 2.
1. Die für die richtige Einstellung erforderliche Beschwerung des Instruments soll

durch das QOrecksilbergefäß seines Thermometers bewirkt werden.
Tarirungsmittel zur letzten Ausgleichung dürfen auf der Innenseite der Skalen an-

gebracht sein. Sie sollen durch Einwirkung von außen sich nicht verrücken lassen, auch
nicht von selbst sich loslösen können.

2. Die äusieren Glasflächen sollen einen gleichmäßigen, zu der Achse symmetrischen
Verlauf haben; die Massenvertheilung soll derart sein, daß die Spindel beim Eintauchen
sich lothrecht stellt.
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3. Die Spindelkuppe soll gleichmäßig gerundet sein, eine glatte Oberfläche haben und
keine der Stempelung hinderlichen Vertiefungen oder Erhöhungen zeigen.

Der äußere Durchmesser darf bei dem unteren Glaskörper nicht mehr als 28 Milli-
meter, bei der Spindel nicht weniger als 4 und nicht mehr als 7 Millimeter betragen.

Die Kapillare des Thermometers darf oberhalb der Theilung keine Erweiterungen ent-
halten und soll nur so lang sein, daß das Thermometer ohne Gefahr des Zerspringens
höchstens bis zu 75 Grad erwärmt werden kann.

4. Die aus Papier herzustellenden Skalen sollen an der Glaswand unveränderlich
befestigt sein; Bindemittel, welche durch Erwärmung sich lösen, sind unzulässig.

5. Der obere Rand der Prozentskale soll wenigstens 15 Millimeter unterhalb der
Kuppe liegen.

Der obere Rand der Thermometerskale soll wenigstens 20 Millimeter unterhalb der
Stelle liegen, an welcher die Verjüngung des Glaskörpers beginnt.

6. Auf der Prozentskale sollen
bei Eintheilung in ganze Prozente die Striche für jedes fünfte und zehnte Prozent,
im Uebrigen die Striche für die ganzen Prozente

beziffert und länger sein als alle übrigen Striche. Bei Eintheilung in Zehntel-Prozente
sind auch die Striche für die halben Prozente von den übrigen Strichen durch größere
Länge hervorzuheben. Die kürzesten Striche sollen sich über mindestens ein Viertel des
Umfanges der Spindel erstrecken.

Auf der Thermometerskale sollen die Striche in nicht unterbrochenem Zuge verlaufen
und auf beiden Seiten der Kapillare sichtbar sein; diejenigen für jeden fünften Grad sollen
länger, diejenigen für die halben Grade kürzer sein als die übrigen.

Jeder zehnte Grad soll eine Bezifferung tragen.
Die Numerirung der Striche sowie die Bezeichnung der Skalen soll deutlich sein.
7. Die Prozentskale soll in die zum Glaskörper überleitende Erweiterung der Spindel,

jedoch nicht in den Glaskörper selbst hinabreichen; Striche darf sie nur soweit tragen, als
die Spindel cylindrisch ist.

Die Thermometerskale darf Striche nach unten hin nur bis 2 Millimeter vor der
Biegung der Kapillare tragen.

8. Die Skalen dürfen erhebliche Eintheilungsfehler nicht zeigen; benachbarte Theil-
abschnitte dürfen um höchstens ein Viertel ihrer mittleren Länge von einander abweichen.

 3.
Die Thermometerskale soll die Bezeichnung „Grade des hunderttheiligen Thermometers“,

die Prozentskale die Bezeichnung „Saccharimeter nach Gewichtsprozenten“ tragen. Eine
Geschäftsnummer soll am oberen Ende der Thermometerffale augegeben sein.
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Zulässig ist es, auf einer der Skalen Namen und Sitz eines Geschäfts sowie Tag
und Jahr der Aufertigung des Instruments anzugeben.

Andere Angaben sind unzulässig.
§ 4.

Im Mehr oder Minder dürfen die Fehler betragen, je nachdem die Prozentskale ein-
getheilt ist in:

1 Prozent 1/ Prozent ½ oder 1/10 Prozent
an der Thermometerskale O, Grad O,Grad O, Grad,
an der Saccharimeterskale. . O, Prozent O0 Prozent 0, Prozent.
Die Angabe des Thermometers in schmelzendem Eise darf durch Erwärmen des

Instruments zur höchsten von der Skale angegebenen Temperatur keine Veränderungen
erleiden, welche den vierten Theil der vorstehend augegebenen Fehlergrenzen überschreiten.

An der Prozentskale sind diejenigen Angaben maßgebend, welche der Schnittlinie des
ebenen Flüssigkeitsspiegels und der Skalenfläche entsprechen.

§ 5.
Die Stempelung erfolgt durch Aufätzen eines Stempels nebst Jahreszahl und Nummer

auf den Glaskörper oberbalb der Thermometerskale, sowie eines kleineren Stempels auf die
Spindelkuppe.

Auf den Glaskörper wird die Angabe des Gewichts des Instruments in Milligramm
aufgeätzt. Auf die Spindel wird unmittelbar über dem oberen Rande der Prozentskale
und unmittelbar unter dem untersten Theilstriche derselben je ein Strich aufgcätzt, welcher
sich mindesteuo über die Hälfte des Spindelumfanges erstreckt. Der obere Strich soll mit
seiner unteren Grenzlinie in die Ebene des Skalenrandes, der untere mit seiner oberen
Grenzlinie in die Ebene des untersten Theilstrichs fallen.

§ 6.
Zur Ermittelung der wahren Prozentangabe dient die von der k. Normal-Aichungs-

Kommission herausgegebene amtliche Tafel.
§5 7.

Die Aichung der Thermo-Sachharimeter erfolgt bis auf Weiteres durch die k. Normal-
Aichungs-Kommission.

München, den 11. Angust 1897.

Königliche Normal-Aichungs-Kommission.
Dr. Zeulmann.



Hofdienst-Nachricht.
Im Namen SeinerMaxjestät des Rönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,
unterm 28. Juli ds. Is. den Generalmajor,
persönlichen Adjutanten und Hofmarschall
Seiner Königlichen Hoheit des Herzogs Carl
Theodor in Bayern, Albert Freiherru v. Reck,
auf sein allerunterthänigstes Ansuchen zum
Königlichen Kämmerer zu ernennen.

Ordens-Verleihung.
Im Namen Seiner Maoajestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-

vold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unter'n 8. Juli ds. Is. aller-
gnädigst bewogen gefunden, dem Direktor der
kontinentalen Reisen Seiner Königlichen Hoheit
des Prinzen von Wales, Friedrich Hafner
in London, das Verdienstkreuz des Ordens
vom heiligen Michael zu verleihen.

Königlich Allerhöchste Genehmigung zur
Annahme fremder Dekorationen.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche HoheitPrinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,

unter'm 28. Juli ds. Is. dem k. Kämmerer

Heinrich Freiherrn von Ritter zu Grünstein
in Kiedrich für das ihm von Seiner König-
lichen Hoheit dem Fürsten von Bulgarien ver-
liehene Nitterkreuz des fürstlich bulgarischen
St. Alexanderordens und

unter'm 3. August ds. Is. dem k. Käm-
merer Gustav Freiherrn von Manchenheim,
genannt Bechtolsheim, für den ihm von
Seiner Majestät dem Kaiser von Oesterreich
verliehenen Orden der Eisernen Krone II. Klasse

die Bewilligung zur Annahme und zum Tragen
zu ertheilen.
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eseh-und Perorduungs-Bla
Königreich Bayern.

./N 31.
München, den 24. Angust 1897.

JIny#1
Bekanutmachung vom 13. August 1897, die Vahnordnung für die Nebeneisenbahnen Bayerus betreffend. —

Bekanntmachung vom 19. August 1897, Berichtigung der Wehrordnung betreisend. — Ordens-Verleihnng.
Auszug aus der Adelsmatrikel deswonigieches

Nr. 4580II.

Bekanntmachung, die Bahnordunng für die Nebeneisenbahnen Bayerus betreffend.

t#i. Staatsministerium des föniglichen Hausfes und des Aeußern.

Auf die am 1P. August dv. Is. zur Eröffnung gelangende Lokalbahnstrecke Euras-
burg—Beuerberg finden die Bestimmungen der Bahnordnung für die Nebeneisenbahnen

» 10.Dczcml)er1892-- .1-... 1(-)-.-(c)««
Bayerns vom 22. Mat 1897 (Gesetz und Verordunngsblatt 1892, Seite 912 ff. und

1897 Seite 209 f.) Anwendung.

München, den 13. August 1897.

In Vertretung:
Staatsr. h von Mayer.
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Nr. 16448.

Bekanntmachung, Berichtigung der Wehrordnung betreffend.

K. Staatsministerium des Innern und K. Kriegsministerium.

In den §§ 2,c. 2,3c, 2,4 letzter Absatz Anmerkung*) und 53,3 der Wehrordnung
vom 19. Jannar 1889 sind an den Stellen, wo das Großherzoglich Hessische Ministerium
des Innern und der Instiz genaunnt sind, die Worte

„und der Justiz“
zu streichen.

Zu Aulage 1 der Wehrordnung sind folgende Berichtigungen veranlaßt:
In der Spalte „Verwaltungsbezirke“ ist beim Landwehrbezirk Guben (10. K. preuß.

Inf.-Brigade) hinter Kreis Sorau nachzutragen:
„Stadt Forst i.)L."

In der Spalte „Verwaltungsbezirke“ ist beim Landwehrbezirk Gleiwitz (23. K. preuß.
Inf.-Brigade) vor Kreis Tost—Gleiwitz einzuschalten:

„Stadt Gleiwitz“.
Der Landwehrbezirk und Kreis Nienburg (38. K. preuß. Inf.-Brigade) ist zu bezeichnen:

„Nienburg a. d. Weser“.

München, den 19. August 1897.

Frhr. v. Asch. Staatsrath von Neumayr.

Ordens-Verleihung.

Im Namen Seiner Majestät des Känigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Lnit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unter'm 1. August ds. Is. aller-
gnädigst bewogen gefunden, dem Direktor im
Reichsschatzamte Dr. von Körner den
Verdienstorden vom heil. Michael II. Klasse
mit Stern zu verleihen.

Auszug aus der Adels-Matrikel des
Königreiches.

Der Adelsmatrikel wurde einverleibt:
unter'm 17. August ds. Is. der I. rechts-

kundige Bürgermeister der Stadt Würzburg,
k. Hofrath Dr. Johann Georg Ritter von
Steidle in Würzburg, für seine Person als
Ritter des Verdienstordens der Bayerischen
Krone bei der Ritterklasse Lit. S, Fol. 113,
Act.-Jum. 119301.
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etz und Verordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.

.&amp; 32.
München, den 28. August 1897.

Inhalt:
Bekanutmachung vom 17. August 1897, den allgemeinen neerstiungsperein für die Hinterlassenen der

b. Staatediener und diei hieniit vverbundene Töchterkasse betreffend

Nr. 157801I.

Bekanntmachung, den allgemeinen Unterstützungsverein für die Hinterlassenen der k. b Staats-
diener und die hiemit verbundene Töchterkasse betreffend.

+K. Stantsministerium der Finanzen.

Im NUamen Seiner Moajestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern Ver-

weser, haben den von der XV. Generalversammlung der Mitglieder des allgemeinen
Unterstützungsvereines für die Hinterlassenen der k. b. Staatsdiener und der hiemit ver-
bundenen Töchterkasse beschlossenen Satzungsänderungen unterm 12. August ds. Is. die
Allerhöchste Genehmigung zu ertheilen geruht.

Diese Aenderungen werden hiemit in der Weise veröffentlicht, daß sie in dem nach-
folgenden Abdrucke der revidirten Abschnitte 1 und II der Satzungen mit gesperrter Schrift
kenntlich gemacht werden. Abschnitt III der Satzungen hat keine Aenderung erlitten.
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Aenderungen der Satzungen
des allgemeinen Anterstützungsvereins für die Hinterlasenen der k. b. Staatsdiener
und der hiemit verbundenen Cöchterkasse nach Maßgabe der Allerhöchst genehmigten

geschlüse der XV. Generalversammlung.

1. Abschnitt.

Allgemeiner Unterstützungsverein.
§ 1. Der Zweck des Vereines ist, den Hinterbliebenen seiner Mitglieder Unter-

stützungen zu gewähren, unbeschadet der Ansprüche jeder Art, welche denselben auf den
Bezug von Pensionen oder Alimentationen zustehen mögen.

§ 2. Der allgemeine Unterstützungsverein bildet sich aus den im k. Civil=
staatsdienste mit pragmatischen Rechten in Gemäßheit der IX. Beilage zur
Verfassungsurkunde angestellten Staatsdienern.

Hiernuter sind im Sinne gegenwärtiger Satzungen auch die durch Aller-
höchste Entschließung mit pragmatischen Rechten gegenüber Kreisgemeinden
oder gegenüber staatlich verwalteten Fonds, Stiftungen und Anstalten ange-
stellten Beamten unter der Voraussetzung begriffen, daß sie nach Maßgabe
der für die pragmatischen Staatsdiener im Allgemeinen geltenden Bestim-
mungen Wittwen= und Waisenfondsbeiträge zu entrichten haben und daß diese
Beiträge gleich jenen der übrigen Staatsdiener dem allgemeinen Unter-
stützungsvereine zugewiesen sind.

Die Universitätsprofessoren und die mit pragmatischen Rechten ange-
stellten Universitätsbeamten können die Mitgliedschaft an dem Vereine er-

werben, wenn sie sich verpflichten, nach Maßgabe der für die pragmatischen
Staatsdiener im Allgemeinen geltenden Bestimmungen Wittwen= und Waisen-
sondsbeiträge zu Gunsten des Unterstützungsvereines zu bezahlen.

Ausgeschlossen von der Mitgliedschaft an dem allgemeinen Unterstützungs-
vereine sind diejenigen Staatsdiener, welche bereits einem besonderen, zur Unter-
stützung der Hinterlassenen von pragmatischen Staatsdienern gegründeten, mit Staatszu-=
schüssen versehenen und zugleich unter der Aufsicht des Staates stehenden Vereine angehören.

§ 3. Als Ehrenmitglieder können dem allgemeinen Unterstützungsvereine zu
jeder Zeit beitreten: Pragmatische Beamte aus dem Stande der katholischen
Geistlichkeit, sowie sonstige pragmatische Beamte, welche nicht gemäß der Aller-
höchsten Verordnung vom 6. April 1888, den allgemeinen Unterstügungsverein für die
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Hinterlassenen der k. b. Staatsdiener und die damit verbundene Töchterkasse betreffend, zum
Beitritte als ordentliche Mitglieder verpflichtet sind, wenn sie, ohne für ihre etwaigen Relikten
Ansprüche an die Mittel des Vereines zu machen, dem Zwecke desselben ihre Theilnahme
zu widmen gedenken und diese in der Art bethätigen, daß dieselben

a) sich entweder zur Entrichtung des ihrem Gehalte entsprechenden Beitrages eines
ordentlichen Mitgliedes auf die Dauer ihrer Dienstesaktivität verbindlich erklären,
oder

b) eine Aversalsumme im Betrage von mindestens zehn Jahresbeiträgen eines ordent-
lichen Mitgliedes ihrer Gehaltsklasse sofort bei der Anmeldung zur Aufnahme
als Ehrenmitglied in die Vereinskasse bezahlen.

Eine Erhöhung des Beitrages nach Masgabe des § 14 Abs. 2 oder eine Beitrags-
nachzahlung findet bei Ehrenmitgliedern nicht statt.

§5 4. Der Verein steht unter der Oberaufsicht der Staatsregierung.

§5 5. Dem Vereine stehen Korporationsrechte zu.

§ 6. Die nach § 2 Abs. 1 und 2 eintrittsberechtigten Beamten erwerben,
soweit sie nicht dem Stande der katholischen Geistlichkeit angehören, die ordentliche Mit-
gliedschaft des Vereines gemäß der Aller höchstenVerordunng vom 6. April 1888
mit der Anstellung.

Die Universitätsprofessoren und die pragmatisch angestellten Univer-
sitätsbeamten erwerben die Mitgliedschaft an dem Vereine, wenn sie binnen
einer ausschließenden Frist von sechs Monaten vom Tage ihrer Ernennung au erklären,
die in §2 Abs. 3 bezeichnete Verpflichtung zu übernehmen. Haben dieselben
vor ihrer Ernenunng zur Stelle eines Universitätsprofessors oder pragmatisch
angestellten Universitätsbeamten einer der in § 2 Abs. 1 und 2 aufge führten
Beamtenkategorien angehört, ohne von dem Rechte des Beitrittes zu dem
Vereine Gebrauch gemacht zu haben, so haben sie die in § 7 Abs.3bezeichneten
Nachzahlungen zu leisten.

Dem Verwaltungsrathe ist die Prüfung des Rechtes zur Mitgliedschaft, die Aner-
kennung desselben durch Ausstellung der Mitgliedschaftsurkunde und gegebenen Falles die
Zurückweisung auf Grund der Satzungen vorbehalten.

Die Einweisung der zu zahlenden satzungsgemäßen Beiträge erfolgt nach Masgabe
der hiefür jeweils bestehenden Anordnungen der Staatsregierung.

 §5 7. Für die in § 2 Abs.1und 2 aufgeführten Beamten, welche vor dem
6 April 1888 zur Anstellung gelangt sind, gelten nachfolgende besondere Bestimmungen.
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Sie sind berechtigt, dem Vereine als ordentliche Mitglieder beizutreten, wenn sie am
Tage der Erklärung ihres Beitrittes noch in Aktivität stehen und das 50. Lebensjahr nicht
überschritten haben.

Sie haben die treffeunden Beiträge vom 1. Oktober 1865 beziehungsweise von dem
Tage ihrer erst später erfolgten Anstellung beginnend bis zu ihrer Beitrittserklärung nach-
träglich zu entrichten und außerdem noch einen Zuschlag von jährlich 10 Prozent aus der
Nachzahlungssumme für den Gesammtzeitraum, auf welchen sich die Nachzahlung erstreckt,
zu leisten.

Die Bestimmungen in Abs. 2 und 3 finden auch Anwendung auf die vor
dem 6. April 1888 ernannten Universitätsprofessoren und pragmatisch an-
gestellten Universitätsbeamten, soferne sie sich zugleich mit ihrer Beitritteo-
erklärung verpflichten, fortan nach Maßgabe der für die pragmatischen Staats-
diener bestehenden Vorschriften Wittwen= und Waisenfonds-Beiträge zu
Gunsten des Unterstützungsvereines zu bezahlen. Haben dieselben vor ihrer
Ernennung zur Stelle eines Universitätsprofessors oder pragmatisch ange-
stellten Universitätsbeamten einer der in § 2 Abs. 1 und 2 bezeichneten Be-
amtenkategorien angehört, ohne von dem Rechte des Beitritts zum Vereine
Gebrauch gemacht zu haben, so erstrecken sich die in Abs. 3 des gegenwärtigen
Paragraphen geforderten Nachzahlungen auf die ganze seit dem 1. Oktober 1865
beziehungsweise seit ihrer ersten pragmatischen Anstellung verflossene Zeit.

Die Beitrittserklärung hat bezüglich der berechtigten Mitglieder des k. Staatsrathes
bei dem k. Staatsministerium des Innern;

bezüglich der einem der k. Civil-Staatsministerien unmittelbar angehörigen Beamten,
deßgleichen

bezüglich der Vorstände der Central= und centralisirten, dann der Kreisstellen bei dem
einschlägigen k. Staatsministerium;

bezüglich der übrigen Beamten bei ihren Vorständen beziehungsweise bei den Vorständen
der ihnen vorgesetzten Stellen
gegen sofortige Empfangsbescheinigung zu geschehen.

Die einschlägigen Stellen und Vorstände senden die Beitrittserklärungen an den Ver-
waltungsrath des Vereines ein und setzen diejenigen Stellen, welchen die Direktion der
treffenden Kassen zusteht, unter Kundgebung der zu leistenden Vereinsbeiträge, behufs der
Anordnung der rechtzeitigen Erhebung der letzteren in Kenntniß.

Die Prüfung des Beitrittsrechtes, die Anerkennung desselben durch Ausstellung der
Mitgliedschafts-Urkunde und gegebenen Falles die Zurückweisung auf Grund der Satzungen
ist dem Verwaltungsrathe vorbehalten.
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Die Eigenschaft und die Rechte eines Mitgliedes werden erworben mit dem Zeitpunkte
der Beitrittserklärung vorbehaltlich der nachfolgenden Anerkennung des Beitritterechtes durch
den Verwaltungsrath.

Stirbt ein Mitglied vor vollständiger Erfüllung der in Absatz 3 und 4 bezeich-
neten Verpflichtungen, so treten die Hinterlassenen so lange nicht thatsächlich in ihre
satzungsmäßigen Bezüge, bis durch deren Innehaltung oder in anderer Weise der Rückstand
vollkommen gedeckt ist.

Die Bestimmung des vorhergehenden Absatzes findet Anwendung ohne Rücksicht auf
den Zeitpunkt, in welchem die Vereinsmitgliedschaft erworben worden ist.

8 8. Jedes ordentliche Mitglied ist verpflichtet, dem Vereine solange anzugehören, als
es im Genusse eines Gehalts= oder Pensionsbezuges aus einer der in § 2 bezeichneten
Dienstesstellungen sich befindet.

Ordentliche Mitglieder, welche aus einer der in § 2 Abs. 1 und 2 be-
zeichneten Dienstesstellungen in die Stellung eines Universitätsprofessors
oder eines pragmatisch augestellten Universitätebeamten übertreten, verlieren
jedoch mit diesem Uebertritte die Mitgliedschaft des Vereines, soferne sie sich
nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten verpflichten, vom Tage des
Uebertrittes an Wittwen= und Waisenfonds-Beiträge nach Maßgabe der für
die pragmatischen Staatediener bestehenden Vorschriften zu Gunsten des
Unterstützungsvereines zu bezahlen. Stirbt ein solches Mitglied vor Ablauf der
bezeichneten Frist, ohne eine Erklärung abgegeben zu haben, so werden seine
Hinterlassenen so behandelt, wie wenn die Verpflichtungserklärung abgegeben
worden wäre.

§ 9. Die ordentlichen Mitglieder haben einen bestimmten jährlichen Bei-
trag zu leisten, welcher, mit dem Zeitpunkt beginnend, in welchem die Mitgliedschaft des
Vereines erworben wird, in der Regel mittelst Abzuges an dem Gehalte oder der Pension
zu erheben ist.

Vereinsmitglieder, deren Beiträge durch Abzug nicht erhoben werden können, werden,
wenn sie mit ihren Vereinsbeiträgen über ein halbes Jahr im Rückstande verbleiben sollten,
nach fruchtloser Mahnung des Verwaltungsrathes, vom Vereine ausgeschlossen.

§ 10. Ein Rückersatz der satzungsgemäß geleisteten Einzahlungen findet nicht statt.
§ 11. Vorbehaltlich der Bestimmungen im Abs. 2 verbleibt jedem Vereinsmitgliede

diese Eigenschaft auch bei dem freiwilligen oder unfreiwilligen Ansscheiden aus den in § 2
bezeichneten Dienstesstellungen, insoferne sich das Mitglied hie bei verpflichtet, auch
fernerhin den Jahresbeitrag der Klasse, welcher es bisher angehörte, und, wenn es weiterhin
dem Unterstützungsvereine zu gute kommende Wittwen= und Waisenfonds-Beiträge nicht
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bezahlt, außterdem einen jährlichen Beitragszuschlag in Höhe der zuletzt entrichteten Wittwen-
und Waisenfonds-Beiträge zu bezahlen.

Ein Vereinsmitglied, welches zufolge straf= oder disziplinarrichterlicher Verurtheilung
seines Amtes, oder der bürgerlichen Ehrenrechte, oder der Fähigkeit öffentliche Aemter zu
erlangen dauernd oder zeitweise verlustig wird, hört mit dem Tage der Rechtskraft des be-
züglichen Urtheiles auf, Mitglied des Vereines zu sein.

Die Vereinsmitgliedschaft kann jedoch unter Uebernahme der im Abs. 1 bezeichneten
Leistungsverpflichtungen aufrecht erhalten werden, wenn bei disziplinarrichterlicher Entlassung
eines Richterbeamten gemäß Art. 5 Abs. 5 des Disziplinargesetzes für richterliche Beamte
vom 26. März 1881 den Relikten desselben ihre Pensionsansprüche ganz oder theilweise
belassen werden.

Ein rechtlicher Anspruch auf Unterstützung steht den Hinterbliebenen eines ehemaligen
Mitgliedes, welches diese Eigenschaft nach Abs. 2 verloren hat, nicht zu. Dem Verwaltungs-
rathe bleibt jedoch vorbehalten, deuselben im Falle der Dürftigkeit nach Maßgabe der bereits
geleisteten Beiträge ermäßigte Unterstützungen zu gewähren.

§ 12. Der Vereinsfonds wird gebildet:
a) durch die Pflichtbeiträge der ordentlichen Mitglieder und die jährlichen Beiträge

der Ehrenmitglieder;
b) durch die Beitragsnachzahlungen der ordentlichen Mitglieder;
c) durch das dem Vereine zufolge des Allerhöchsten Landtagoabschiedes vom

10. Juli 1865 § 10 lit. a Ziff. 1 zugewiesene Fondsvermögen, welches im
Falle der Auflösung des Vereines im Kapitale ungeschmälert der Staatskasse
zurückzuerstatten ist;

d) durch die jährlichen Zuschüsse aus Staatsmittelu;
Je) durch die Aversal-Einlagen der Ehrenmitglieder und andere Schankungen, Erb-

schaften, Vermächtnisse u. dgl.
Behufs Verstärkung des nachhaltig zu sichernden Vermögeusstockes sind demselben die sub

lit. b und e bezeichneten Einnahmen, jene sub lir. e, insoferne der Donator oder Erblasser
nicht ausdrücklich eine andere Verfügung getroffen hat, zuzuweisen. Ebenso sind demselben
alle jene Beträge und Ucberschüsse an den sub d bezeichneten Einnahmen, sowie an Kapitals-
zinsen zuzuschlagen, welche nach den Bestimmungen in § 18 von der Verwendung zu den
laufenden Unterstützungen ausgeschlossen erscheinen.

§ 13. Die ordentlichen Vereinsmitglieder theilen sich in drei Klassen
Vom 1. Jannar 1876 an gehören die Mitglieder mit einem jährlichen prag-

matischen Gehalte von
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a) 4320 „X und darüber in die I. Klasse,
b) 2160 J bis 4320 JX ausschließlich in die II. Klasse,
c) von weniger als 2160 in die III. Klasse.

Gehaltstheile, welche in Getreidebezügen ausgedrückt, jedoch pragmatischer Natur
sind, werden nach dem im Dekrete oder im Normative bestimmten Geldanschlage dem prag-
matischen Geldgehalte beigerechnet.

Durch die Versetzung in den Ruhestand bleibt vorstehendes Verhältnist unberührt.
§ 14. Der zu leistende Beitrag besteht vom 1. Jannar 1876 an in der Regel für

die ordentlichen Mitglieder der
I. Klasse in jährlich 61 20 J

1II1. „ „ „ 40„ 80 „

III. „ „ „ 20 „ 40 „

Die Größe dieses Beitrages erhöht sich durch alle 3 Klassen um 25 Prozent für
jene ordentlichen Mitglieder, welche

a) am Tage des Erwerbes der Vereinsmitgliedschaft das 50. Lebensjahr bereits
überschritten haben, und dabei entweder verheirathet sind, oder Wittwer sind
mit einem oder mehreren Kindern, welche das 20. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, oder

b) welche nach vollendetem 50. Lebensjahre sich mit einer um mehr als 10 Jahre
jüngeren Frauensperson verehelichen oder wiederverehelichen, insoferne sie nicht
bereits den erhöhten Beitrag gemäß der Bestimmung sub a zu entrichten haben.

§ 15. Aus den Mitteln des Vereines erhalten:
1. die Wittwen auf die Dauer des Wittwenstandes,
2. die ehelich geborenen oder durch nachfolgende Ehe legitimirten Kinder im Falle

der Verwaisung bis zum vollendeten 20. Lebensjahre oder bis zur früheren Ver-
sorgung Unterstützungsbeiträge ohne Rücksicht auf Vermögen oder sonstiges Ein-
kommen.

§5 16. Die als schuldiger Theil geschiedene Ehefrau eines Vereinsmitgliedes hat im
Falle des Ablebens des letzteren keinen Anspruch auf Unterstützung oder Abfertigung

Der Anspruch auf Unterstützung erlischt für die bezugsberechtigten Wittwen durch Wieder-
verehelichung. Denselben wird jedoch in diesem Falle auf Anmelden eine vom Verwaltungs-
rathe zu bestimmende Abfertigung verabfolgt, welche nicht unter dem fünffachen und nicht
über dem zehnfachen Betrag der Jahresunterstützung zu bemessen ist.

Wenn das mit Tod abgegangene Vereinsmitglied außer einer später geheiratheten Ehe-
frau noch eine geschiedene Fran hinterläßt, so gebührt derjenigen Wittwe, welcher der An-
spruch auf die Pension zuerkaunt wird, auch der Bezug aus dem Unterstützungsvereine.
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Bezieht im Falle des Abs. Z keine der Wittwen eine Pension, so gebührt
der Unterstützungsbeitrag und gegebenen Falles die Abfertigung der geschiedenen Frau, vor-
ausgesetzt, daß sie nicht als schuldiger Theil geschieden wurde und daß ihr vormaliger Ehe—
mann während des Bestehens der Ehe mit ihr schon Mitglied des Vereines war.

§ 17. Die Vertheilung der Unterstützungen für Wittwen und Waisen erfolgt nach Kopftheilen.
Die Ausmittelung des Kopftheiles einer Wittwe — des Einfachen des Normalunter-

stützungsbetrages — erfolgt in der Weise, daß

a) je eine Wittwe der Vereinsmitglieder der 1I. Klasse mit 3 Antheilen,
jener der II. Klasse mit 2 Antheilen,
jener der III. Klasse mit 1 Antheil;

b) 5 einfache Waisen der I. Klasse mit 3 Antheilen,
5 einfache Waisen der II. Klasse mit 2 Antheilen,
5 einfache Waisen der III. Klasse mit 1 Antheil;

c) 10 Doppelwaisen der I. Klasse mit 9 Antheilen,
10 Doppelwaisen der II. Klasse mit 6 Antheilen,
10 Doppelwaisen der III. Klasse mit 3 Antheilen

angesetzt werden.
Mit der Summe der hienach sich ergebenden Antheile wird die zur Vertheilung disponible

Nate der Vereinsmittel dividirt.

Der hieraus hervorgehende Onotient ist ein Kopftheil.
§ 18. Vom 1. Jannar 1893 an ist die Größe eines solchen Kopftheiles vorläufig

auf den Betrag von jährlich 200 J bestimmt. Eine Erhöhung dieses Betrages kann nur
auf dem in § 35 für jede Aenderung der Satzungen vorgeschriebenen Wege eintreten.

Zur Verwendung auf die laufenden Unterstützungen sind zunächst die Einnahmen an
jährlichen Beiträgen der Mitglieder, dann die Kapitalszinsen bestimmt, und in dritter Linie
können auch die in § 12 lir. d angeführten Staatszuschüsse herangezogen werden.

§5 19. Die Wittwen der Vereinsmitglieder
der I. Klasse erhalten 3 Kopftheile,
jene der II. Klasse erhalten 2 Koyftheile,
jene der III. Klasse erhalten 1 Kopftheil

als jährliche Unterstützung.
§ 20. Von den hinterbliebenen Kindern erhalten bis zum vollendeten 20. Lebensjahre

oder bis zur früheren Versorgung
eine einfache Waise /8, eine Doppelwaise 3/10

des Unterstützungsbetrages der Mutter.
§ 21. Der Unterhaltsbeitrag der Kinder verbleibt denselben, wenn auch die Wittwe

sich wieder verehelicht und erstere dabei eingekindschaftet werden.
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§ 22. An Kindesstatt angenommene oder angeheirathete Kinder können zum Bezuge einer
Unterstützung nicht gelangen, wenn sie hiezu nicht durch ihren leiblichen Vater befähigt sind.

§ 23. Die Kinder eines verstorbenen Vereinsmitgliedes, welche eine Stiefmutter
haben, sind als einfache Waisen zu behandeln.

§ 24. Die Unterstützungsbeiträge beginnen mit dem Ablaufe desjenigen Monates,
für welchen noch der Gehalt des verstorbenen Ehegatten oder Vaters bezogen wurde, und
für diejenigen Bezugsberechtigten, deren Gatte oder Vater nicht im Genusse eines Gehaltes
stand, mit dem Ersten des auf den Todestag des Gatten oder Vaters folgenden Kalender-
monates. Sie erlöschen mit dem Ablaufe desjenigen Monates, in welchem die Berechtigung
aufhört.

II. Abschnitt.

Töchter-Kasse.
§. 25. Neben und in Verbindung mit dem allgemeinen Unterstützungsvereine für die

Hinterlassenen der k. b. Staatsdiener besteht eine besondere Töchterkasse.
Aus derselben erhalten die nicht verehelichten Töchter der Mitglieder nach dem Ableben

der beiden leiblichen Eltern, jedoch frühestens vom Beginne des 21. Lebensjahres an, bis
zur Verehelichung oder der Ablegung lebenslänglicher Gelübde in einem Kloster, eventnell
auf Lebensdauer, jährliche Unterstützungen (Präbenden).

§ 26. Die Bestimmungen der §8 3, 4, 5, 6 Abs. 1, 3 und 4, dann der
§§ 9 und 10 finden auch auf den Verein für die Töchterkasse Anwendung.

Diejenigen Universitätsprofessoren und Universitätsbeamten, welche nach
Maßgabe des § 6 Abs. 2 die Mitgliedschaft am allgemeinen Unterstützungs-
vereine erwerben, werden hiedurch zugleich Mitglieder der Töchterkasse mit
allen Rechten und Pflichten.

Ausgeschlossen bleiben jedoch diejenigen Universitätsprofessoren und
Universitätsbeamten, welche schon zuvor einer der in § 2 Abs. 1 und 2 be-
zeichneten Beamten kategorien angehört haben, ohne von dem Rechte zum Bei-
tritte zur Töchterkasse Gebrauch gemacht zu haben.

§ 27. Jedes Vereinsmitglied ist verpflichtet, dem Vereine solange an-
zugehören, als es Mitglied des allgemeinen Unterstützungsvereines ist. Mit
dem Verluste der Mitgliedschaft an dem allgemeinen Unterstützungsvereine
erlischt auch die Mitgliedschaft an dem Vereine für die Töchterkasse. Wird
ein Mitglied in entsprechender Anwendung des §9Abs. 2 aus dem Vereine
für die Töchterkasse ausgeschlossen, so verliert es hiemit auch die Mitglied-

schaft an dem allgemeinen Unterstützungsvereine. 56
5
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Die Bestimmung des § 11 Abs. 4 findet auf den Verein für die Töchter-
kasse entsprechende Anwendung.

§ 28. Der Fonds der Töchterkasse wird gebildet:
a) durch die Pflichtbeiträge der ordentlichen Mitglieder und die Beiträge der Ehren-

mitglieder;
b) durch die Beitrags-Nachzahlungen der ordentlichen Mitglieder;
) durch die jährlichen Zuschüsse aus Staatsmitteln;
d) durch die Aversaleinlagen der Ehrenmitglieder und andere Schankungen, Erb-

schaften, Vermächtnisse u. doal.

Behufs der Verstärkung des Vermögensstockes, auf dessen nachhaltige Sicherung Bedacht
zu nehmen ist, sind zunächst die sub lit. b und d bezeichneten Einnahmen, jene sub d,
insoferne der Donator oder Erblasser nicht anders bestimmt hat, zu admassiren.

Ebenso sind dem Vermögensstocke alle jene Beträge und Uleberschüsse an den sub à
und c bezeichneten Einnahmen, sowie an Kapitalszinsen, welche nach den Bestimmungen des
§ 30 von der Verwendung zu den laufenden Präbenden ausgeschlossen erscheinen, zuzuschlagen.

§ 29. Der zu leistende Beitrag besteht für jedes ordentliche Mitglied vom 1. Jannar 1876
au in jährlich 20 40 7.

§ 30. Die jährliche Präbende wird aus der zur Vertheilung bestimmten Rate der
Jahreseinnahmen künftig zu gleichen Kopftheilen berechnet. Vorläufig ist vom 1. Jannar 1881
an eine Präbende auf jährlich 240 X bestimmt. Eine Erhöhung dieses Betrages kann
nur auf dem in § 35 für jede Aenderung der Satzungen vorgeschriebenen Wege eintreten.

Präbendirten, welche sich verehelichen oder in einem Kloster lebenslängliche Gelübde
ablegen, wird auf Anmelden eine vom Verwaltungsrathe zu bestimmende Abfertigung ver-
abfolgt, welche nicht unter dem fünffachen und nicht über dem zehnfachen Betrag der Jahres-
präbende zu bemessen ist.

Zur Verwendung auf die laufenden Unterstützungen sind zunächst die Einnahmen an den
jährlichen Beiträgen der Mitglieder, dann die Kapitalszinsen bestimmt, und in dritter Linie
können auch die in § 28 lir. c angeführten Staatszuschüsse herangezogen werden.

München, den 17. August 1897.

Staatsrath von May.
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von Verstamttaffesoden berreffend.

Nr. 17000.

Bekanntmachung, die Einberufung des Landtages betreffend.

Im Namen Seiner Mlajestät des Känigs.

Tuitpold,
von Gottes Gnaden Königlicher Prinz von Bayern,

Regent.
Wir haben beschlossen, den Landtag, dessen Versammlung Wir durch Unsere Ver-

fügung vom 12. Iuni 1896 bis auf Weiteres vertagt haben, auf

Dienstag, den 28. September 1897
einzuberufen.

Wir befehlen den Kreisregierungen, alle aus ihrem Kreise berufenen Abgeordneten für
57
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die zweite Kammer sogleich unter abschriftlicher Mittheilung dieser öffentlichen Ausschreibung
aufzufordern, sich rechtzeitig in der Haupt- und Residenzstadt einzufinden.

München, den 28. August 1897.

Luitpold,
Prinz von Layern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Dr.Frhr.v.Crailsheim. Dr. Frhr. v. Riedel. Frhr. v.Feilihsch. Dr. Frhr v. Trourod. Erhr. v. Asch. Dr. v. Landmann.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General-Sekretär,

an dessen Statt:

Ministerialrath Geib.

Nr. 163641.

Bekanntmachung, Forsthausnenbauten in der XXIII. Finanzperiode, hier die Verlegung der
Wohnsitze von Forstamtsassessoren betreffend.

Königliches Staatsministerium der Finanzen,
Ministerial-Forstabtheilung.

Im MNamen Seiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern Ver-

weser, haben Allerhöchst zu bestimmen geruht, daß beginnend vom 1. September ds. IJs.
der Sitz des Forstamtsassessors zu Münsterhausen, Forstamts Hürben, nach Ziemets-
hausen, und der Sitz des Forstamtsassessors zu Vordorf, Forstamts Wunsiedel, nach
Grötschenreuth verlegt werde und daß dementsprechend die bioherige Bezeichuung des
Nebenbeamten des Forstamts Hürben in die Bezeichnung „Forstamtsassessor zu Ziemets-
hausen“ und des Nebenbeamten des Forstamts Wunsiedel in die Bezeichnung „Forstamts-
assessor zu Grötschenreuth“ abgeändert werde.

München, den 26. August 1897.

In Vertretung:
Staatsrath von May.
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eset und Verordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.

– 34.
München, den 4. September 1897.

Inhalt.
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 1. September 1897, den Vollzug ded Artikels 1 Absatz1des Gesetzes

vom 29. Mai 1886 wegen Nenderungen der Bestimmungen über die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche
Vermögen betreffend.— Belanutmachung vom 1. September 1897, das „Neue Tuberkulin Koch“ betressend.
— Hofdienst-Nachricht.

Nr. 20856.

Königlich Allerhöchste Verordnung, den Vollzug des Artikels 4 Absatz1des Gesetzes vom
29. Mai 1886 wegen Aenderungen der Bestimmungen über die Zwangsvollstreckung in das

unbewegliche Vermögen betreffend.

Im Namen Seiner Mazjestät des Känigs.

TZuitpold,
von Gottes Gnaden Königlicher Drinz von Hayern,

Regent.
Wir finden Uns bewogen, auf Grund des Artikels 4 Absatz1 des Gesetzes vom

29. Mai 1886, Aenderungen der Bestimmungen über die Zwangsvollstreckung in das un-
bewegliche Vermögen betreffend, zu verordnen was folgt:

Die gemäß dem Artikel 4 Absatz1des angeführten Gesetzes abzugebenden Er-
klärungen der Bayerischen Landwirthschaftsbank, eingetragener Genossenschaft mit
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beschränkter Haftpflicht, in München sind dem Erfordernisse öffentlicher Beglaubigung
nicht unterworfen.

Gegeben Würzburg, den 1. September 1897.

Luitpold,
Prinz von Sayern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Frhr. v. Feilitzsch. Staatsrath von eller.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General-Sekretär:

Statt dessen:
Ministerialrath Schnell.

Nr. 16011.

Bekanntmachung, das „Neue Tuberkulin Koch“ betreffend.

tK#. Staatsministerium des Innern.

Auf Grund des Abs. 3 der Kgl. Allerhöchsten Verordnung vom 4. Jannar 1894, die
Arzneitaxordnung für das Königreich Bayern betreffend, wird der Taxpreis des „Neuen
Tuberkulins Koch“, einschließlich der Verpackungskosten, für ein Fläschchen mit 1 cem Inhalt
auf 8./4 50 J, für ein Fläschchen mit 5 cem Inhalt auf 42 A 50 J festgesetzt.

Im llebrigen finden die in der Ministerialbekanntmachung vom 28. März 1891/27.Februar
1897 (Gesetz= und Verordnungsblatt 1891 S. 57, 1897 S. 34) für das alte Tuber-
culinum Kochüt# gegebenen Vorschriften auch auf das „Neue Tuberkulin Koch“ Anwendung.

München, den 1. September 1897.

In Vertretung:
Der k. Staatsrath:
von Neumayr.

Hofdienst-Nachricht. 1. zu genehmigen, daß mit Wirkung vom
Im Namen LeinerMajestät des Königs. 1. August 1897 ab ein allen Hofstellen ge-
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= meinschaftliches Hilfsorgan mit der amtlichen

pold, des Königreichs Bayern Verweser, Bezeichnung „Justiziar der K. Hofverwaltung“
haben Sich mit Allerhöchstem Signate vom in's Leben gerufen werde und
12. August ds. Is. allergnädigst bewogen 2. dem k. Hofstabsrath Heinrich Oorglauer

gefunden, die Funktion eines Justiziars zu übertragen.



ch und Verordnungs-Blatt
für das

F#önigreich Bayern.
München, den 21. Teytember 1897.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 8. September 1897, betreffend die Reoision der Nheinschifffahrts-Polizei, und Floß-

ordnung. — Bekauntmachung vom 9. September 1897, Ansgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhhaber
durch die Marktgemeinde Jettingen betreffend.

Nr. 12669.

Bekanntmachung, betreffend die Revision der Rheinschifffahrts-Polizei= und Floßordumg.

Kl. Staatsministerien des Königlichen Hauses und des Aeußern, der Instiz und
des Innern.

Nachdem zwischen den Regierungen von Bayern, Baden, Elsaß-Lothringen, Hessen,
den Niederlanden und Preußen die Erlassung einer neuen Rheinschifffahrts-Polizeiordnung
vereinbart und allseitig genehmigt worden ist, so wird dieselbe in Folge Allerhöchster Ermächtigung
Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Luitpold, des Königreichs Bayern
Verwesers, mit dem Beifügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß diese Verordnung
vom 1. November 1897 ab an Stelle der mit Bekanntmachung vom 20. November 1887

publizirten Schifffahrts-Polizei= und Floßordnung für den Rhein und der Nachträge und

Abänderungen derselben (Gese- und Verordnungoblatt von 1887 S. 659, Gesetz= und
Verordnungsblatt von 1893 S. 42 und 343 und Gesetz= und Verordnungoblatt von 1895

S.5) zu treten hat.
München, den 8. September 1897.

Dr. Frhr.v.Leonrod.Staatsrathv.Mayer. Staatsrath v. Neumayr.
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Abdruck.

Rheinschifffahrts-Polizeiordnung.

Verpflichtungen der Schiffs- und Floßführer u. s. w. im Allgemeinen.

5 1.
1. Die Führer von Fahrzeugen jeder Art, von Flößen und von Fähren, die Besitzer

von Schiffmühlen, Badeanstalten oder sonstigen an oder auf dem Rhein befindlichen Anlagen,
sowie die zur Beaufsichtigung oder Oeffnung von Schiffbrücken angenommenen Personen
sind verpflichtet, auch soweit im Nachstehenden besondere Vorschriften nicht gegeben sind, ihre
Aufmerksamkeit darauf zu richten, daß gegenseitige Behinderungen und Beschädigungen ver-
mieden werden.

2. Für jedes Schiff oder Floß ist ein Führer zu bestellen. Derselbe muß während
der Reise stets auf dem Schiff oder Floß auwesend sein. Bei Verhinderung des Führers
ist ein geeigneter Stellvertreter zu bestellen.

3 Auf jedem Schiff oder Floß muß die zur Bedienung erforderliche oder vorgeschriebene
Mannschaft während der Fahrt auwesend sein.

Belastung und tiesste zulässige Einsenkung der Schiffe.
§5 2.

1. Kein Schiff darf in dem Maße belastet werden, daß es tiefer geht, als die Linie,
durch welche die größte zulässige Einsenkung bezeichuet worden ist. Zur Bezeichnung der
größten zulässigen Einsenkung dienen Klammern, die bei Schiffen von 300 Centner
(15 Tonnen) oder mehr Tragfähigkeit nach den Angaben des Schiffsattestes anzubringen
sind. Dieselben sind von den Schiffsführern durch weiße oder gelbe Farbe auf dunkelm
oder durch schwarze Farbe auf hellem Grunde kenntlich zu erhalten.

2. Bei allen Schiffen darf die Unterkante der die zulässige tiefste Einsenkung be-
zeichnenden Klammern mittschiffs nicht höher liegen als die Oberkante des Wasserganges.

3. Ueber den die tiefste Einsenkung bezeichnenden Klammern muß ein Freibord von
mindestens 30 cm gelassen werden, mit der Maßgabe, daß bei Schiffen mit festem Tenne-
baum der letztere in das Freibord eingerechnet werden darf

Im Uebrigen sind bezüglich des Freibords bei Schiffen von 300 Centner (15 Tonnen)
oder mehr Tragfähigkeit die Angaben des Schiffsattestes maßgebend.

4. Auf der Strecke oberhalb der Spijk'schen Fähre muß bei den nicht mit einem festen
Deck versehenen Schiffen von weniger als 1000 Centner (50 Tonnen) Tragfähigkeit das
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Freibord von 30 cm nur vorder= und hinterschiffs am Ende der Aufsatzbretter vorhanden

sein; mittschiffs genügt ein Freibord von 15 cm. Wenn solche Schiffe mittschiffs ein
Freibord von weniger als 30 cm haben, müssen sie sowohl auf der Fahrt wie beim Still-
liegen mit mindestens 30 cm hohen, starken, dichten und dem Wellenschlag hinreichenden
Widerstand leistenden Aufsatzbrettern versehen sein.

Ausrüstung der Schiffe.
§ 3.

1. Fahrzeuge jeder Art müssen dergestalt eingerichtet, ausgerüstet und bemannt sein,
daß Gefährdungen der Sicherheit der darauf befindlichen Personen und Störungen des öffent-
lichen Verkehrs thunlichst vermieden werden.

Dies gilt insbesondere auch von den nach Art. 23 der revidirten Rheinschifffahrts-Akte
eines Schiffsattestes nicht bedürfenden, durch eigene Triebkraft bewegten Fahrzeugen unter
300 Centner (15 Tonnen) Tragfähigkeit; auch sollen die mit der Führung solcher Fahr-
zeuge und mit der Bedienung der darauf befindlichen Maschinen betrauten Personen die
hierzu erforderliche Sachkunde besitzen.

2. Auf Schiffen von 300 Centner (15 Tonnen) oder mehr Tragfähigkeit, deren
Heimathsort innerhalb des Deutschen Reiches liegt, sind für Art und Zahl der Ausrüstungs-
gegenstände und der Bemannung die Angaben im Schiffsattest (Art. 22 der revidirten
Nheinschifffahrts-Akte) maßgebend.

Ist für ein solches Fahrzeug das Schiffsattest in Niederland ausgefertigt, so muß
zum Zweck der Eintragung über Ausrüstungsgegenstände und Bemannung das Attest einer
deutschen Untersuchungsbehörde vorgelegt werden, und zwar hat die Vorlage bei der erst-
maligen Landung am Size einer Schiffsuntersuchungsbehörde des Heimathsstaates des Schiffs-
eigners zu erfolgen; falls aber bei der ersten Fahrt eine Landung am Sitze einer solchen
Behörde nicht stattfindet, spätestens binnen eines Jahres, von Ausfertigung des Attestes
au gerechnet, nach Wahl des Schiffers bei einer anderen deutschen Untersuchungsstelle.

3. An allen Schiffen mit eigener Triebkraft, sowie an sonstigen Fahrzeugen von
300 Centner (15 Tonnen) oder mehr Tragfähigkeit, muß deren Namen und Heimathsort,
bei mehreren Fahrzeugen gleichen Namens desselben Besitzers außerdem eine Nummer an
geeigneter Stelle der beiden Längsseiten in weißer oder gelber Farbe auf dunkelm oder in
schwarzer Farbe auf hellem Grunde in deutlich erkennbaren lateinischen Buchstaben von
mindestens 15 cm Höhe angebracht sein.

Die Anbringung anderer Aufschriften, welche die Deutlichkeit dieser Bezeichnungen be-
einträchtigen, ist untersagt.

4. Soweit nach gegenwärtiger Polizei-Ordnung zur Signalgebung Flaggen und Laternen
zu verwenden und nicht besondere Bestimmungen hinsichtlich der Größe der Flaggen und
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der Lichtstärken der Laternen getroffen sind, müssen die Flaggen eine Höhe von mindestens
1 Meter und eine Breite (Länge) von mindesteus 1,5 Meter haben und die Laternen ein
hellleuchtendes Licht verbreiten.

Vorschriften bezüglich der Fahrt im Allgemeinen.
84.

1. Kein Schiff oder Floß darf von seiner Abfahrtstelle aus oder auf seiner Fahrt in
den Kurs eines andern im Fahren begriffenen Schiffes oder Floßes hineinfahren und das-
selbe in seinem Lauf stören.

2. Fahrzeuge jeder Art, welche bei der QOuerfahrt über den Strom den Kurs eines
Dampfschiffes mit oder ohne Anhang kreuzen, müssen von einem zu Berg fahrenden Dampf-
schiff mindestens um die halbe Strombreite und ron einem zu Thal fahrenden Dampfschiff
mindestens um die ganze Strombreite von dessen Bugspriet entfernt bleiben.

3. In scharfen Strombiegungen, an denen sich keine Wahrschau befindet, müssen, so
lange bis vom Steuer aus auf ausreichende Entfernung in die offene Strecke hineingesehen
werden kann, alle Dampfschiffe mit oder ohne Anhang die Seite des Fahrwassers halten,
welche steuerbordseits (rechts) liegt; die zu Thal fahrenden müssen außerdem noch die Fahr-
geschwindigkeit vermindern.

4. Auf Strecken, wo Fahrzeuge an Bohlwerken oder an festen Werften liegen, oder
am Ufer im Aus= oder Einladen begriffen sind, sowie vor Hafenmündungen ist bei der
Führung vorüberfahrender Dampfschiffe mit oder ohne Anhang darauf zu achten, daß durch
entsprechende Verminderung der Kraft Beschädigungen der am Ufer oder im Hafen liegenden
Schiffe vermieden werden. «

Wenn Dampfschiffe mit oder ohne Anhang zwischen solchen Uferstrecken oder Hafen-
mündungen und der Mitte des Stromes durchfahren oder aufschlagen (wenden), dürfen sie
nicht mit größerer Kraft fahren, als zu ihrer sicheren Stenerung und zu ihrer Fortbewegung
nothwendig ist. Das gleiche gilt beim Vorbeifahren:

a) an den zur Ausführung von Correktionsarbeiten, Peilungen oder Messungen im
Strom liegenden Fahrzengen,

b) an Flößen, welche am Ulfer liegen, sofern auf denselben bei Annäherung eines
Dannfschiffes ein Zeichen gegeben wird, bei Tage durch Schwenken einer rothen
Flagge, bei Nacht durch Schwenken einer Laterne mit rothem Licht.

Liegen Fahrzeuge oder Flöße hinter Buhnen (Kribben) oder sonstwie gedeckt, so daß
sie von den herankommenden Dampfschiffen aus nicht gesehen werden können, so tritt für
diese die Verpflichtung zum Fahren mit verminderter Kraft nur dann ein, wenn hierzu
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bei Tag durch Beisetzen einer weithin sichtbaren rothen Flagge, bei Nacht durch Anbringen
einer Laterne mit rothem Licht aufgefordert ist.

Die am Tau oder an der Kette ohne Anwendung der Schraube fahrenden Dampf-
schiffe unterliegen der im zweiten Absatz dieser Ziffer enthaltenen Vorschrift nur beim Vor—
beifahren an den zur Ausführung von Correktionsarbeiten, Peilungen oder Messungen im
Strom liegenden Fahrzeugen.

5. Mehr als zwei Schiffe dürfen niemals neben einander gekuppelt fahren.
6. Das Quertreiben der Fahrzeuge ist, den Fall höherer Gewalt ausgenommen,

untersagt.
7. Die in dieser Polizeiordnung für die Schleppzüge gegebenen Vorschriften gelten,

soweit nicht etwas Besonderes bestimmt ist, auch für die geschleppten Flöße.
8. Die Schiffs= und Floßführer sind verpflichtrt, auf denjenigen mittelst Tonnen,

Baken oder anderer Schifffahrtszeichen oder durch Aufstellen von Wahrschauen erkennbar
gemachten Stromstrecken, deren geringe Tiefe oder Breite oder auch zeitweilige Veruntiefung
besondere Vorsicht bei der Durchfahrt nöthig macht, den Anweisungen und Befehlen, welche
die zuständigen Behörden oder Beamten in Bezug auf das Durchfahren dieser Stromstrecken
ertheilen, Folge zu leisten.

9. Die Schiffs= und Flosführer haben den durch öffentliche Bekanntmachung oder
durch Aufstellen von Wahrschauen kundgegebenen Anordnungen der zuständigen Behörden
und Beamten Folge zu leisten, wodurch

a) auf den in Ziffer 8 bezeichneten Stromstrecken die Fahrt bei Nacht oder mit zu
tief gehenden Fahrzeugen untersagt,

b) auf Stromstrecken, in denen militärische Uebungen stattfinden, der Schiffs= und
Floßverkehr zeitweilig beschränkt oder untersagt wird.

10. Es ist verboten, die im Strom oder am Ulfer befindlichen Schifffahrtszeichen
(Bojen, Schwimmer, Baken u. s. w.) zum Aulegen oder Fortbewegen von Fahrzeugen
oder von Flößen zu benutzen oder sonstwie Handlungen vorzunehmen, welche geeignet sind,
diese Schifffahrtszeichen unkenntlich oder für ihre Zweckbestimmung minder tanglich zu machen.

Vorschriften über das vorbeifahren der Schisse aneinander.

1. Weun sie sich in verschiedenen Fahrwegen befinden.
*

86.
Schiffe, welche sich in verschiedenen Fahrwegen befinden, haben, wenn sie in derselben

oder in entgegengesetzter Richtung aneinander vorbeifahren, den Fahrweg einzuhalten, in
welchem sie sich befinden.
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2. Wenn sie sich in einem und demselben Fahrwege befinden.

a) Mit genügender Breite.

Allgemeine Bestimmungen.

§6.
Schiffe, welche sich in einem und demselben Fahrweg befinden, dürfen nur dann in

derselben oder in entgegengesetzter Richtung aneinander vorbeifahren, wenn das Fahrwasser
nach dem jeweiligen Wasserstand unzweifelhaft hinreichenden Raum für die gleichzeitige
Durchfahrt gewährt. Sie haben in diesem Fall die nachstehenden Vorschriften (8§7und8)
zu beachten.

Vorbeifahren in einem und demselben Fahrweg in derselben Richtung.

§ 7.
1. Erreicht ein mit oder ohne Anhang fahrendes Dampfschiff ein anderes Dampf-

schiff oder einen Schleppzug, welche in einem und demselben Fahrweg vorausfahren, bis
auf eine Entfernung von 120 Meter, so darf es sich dem vorausfahrenden Dampfschiff
oder Schleppzug nicht weiter nähern. Will jedoch das hintere Dampfschiff in einem Fahr-
weg, der die dazu genügende Breite bietet, vorbeifahren, so muß der Führer des hinteren
Dampfschiffes dies dem vorausfahrenden dadurch kund thun, daß er fünf Glockenschläge gibt
und, dem vorausfahrenden Schiffe gut sichtbar, bei Tage eine blaue Flagge, bei Nacht
eine Laterne mit weißem Licht hin und her schwenken läßt; hierauf hat das zu überholende
Dampfschiff während der Vorbeifahrt seine Kraft zu vermindern und nach der Backbordseite
(links), das vorbeifahrende nach der Steuerbordseite (rechto) auszuweichen.

2. Wenn ein mit dem Wind segelndes Schiff in einem und demselben genügende
Breite bietenden Fahrwege ein anderes mit dem Wind segelndes Schiff erreicht und an
demselben vorbeifahren will, so hat der Führer des hinteren Schiffes dies zeitig durch Zuruf
mit dem Sprachrohr zu erkennen zu geben, worauf das vordere Schiff nach der Leeseite
(Unterwindseite, auszuweichen und das hintere auf der Luvseite (Windseite) vorbeizufahren hat.

Vorbeifahren in einem und demselben Fahrweg in entgegengesebter Richtung.

88.
1. Dampfschiffe und sonstige durch eigene Triebkraft bewegte Schiffe mit oder ohne

Anhang, sowie mit dem Wind segelude Schiffe, welche sich in einem und demselben ge-
nügende Breite bietenden Fahrweg begegnen, müssen stenerbordseits (rechts) ausweichen.

2. Ist aber der Führer eines der sich in dieser Weise begegnenden Schiffe durch be-
sondere Umstände genöthigt, backbordseits (links) auszuweichen, so hat derselbe dem ihm
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begegnenden Schiffe oder Schleppzug diese Absicht rechtzeitig durch folgende Zeichen kund
zu geben:

a) wenn das Fahrzeug, welches backbordseits (links) ausweichen will, ein Dampf-=
schiff oder ein anderes durch eigene Triebkraft bewegtes Schiff mit oder ohne
Anhang ist, bei Tage durch 5 Glockenschläge und durch Anshängen einer nach
vorn am Steuerbord (rechts) sichtbaren blauen Flagge, bei Nacht durch 5 Glocken-
schläge und durch Hin= und Herschwenken einer nach vorn am Stenerbord (rechts)
sichtbaren Laterne mit weißem Licht;

b) wenn das Fahrzeug, welches backbordseits (links) ausweichen will, ein mit dem
Winde segelndes Schiff ist, durch Zuruf mit dem Sprachrohr.

Hierauf haben die einander begegnenden Schiffe nach der Backbordseite (links) aus-
zuweichen.

3. Schiffe ohne Anhang, welche einem zu Berg kommenden Schleppzug in einem und
demselben Fahrweg mit genügender Breite begegnen, dürfen unter keinen Umständen be-
anspruchen, daß der Schleppzug ihnen backbordseits (links) ausweiche.

b) Mit nicht genügender Breite.

89.
1. Wo es an hinlänglichen Raum zum Vorbeifahren (§ 6) mangelt, hat das zu

Berg fahrende Schiff, wenn dasselbe voraussichtlich mit einem zu Thal fahrenden in der
Enge zusammentreffen könnte, unterhalb der Enge zu halten, bis das Thalschiff durch die
letztere gefahren ist. Befindet sich aber bereits ein zu Berg fahrendes Schiff in der Enge,
dann muß das zu Thal fahrende Schiff so lange vor derselben halten, bis das Bergschiff
sie durchfahren hat.

2. Erreicht ein zu Berg fahrendes Dampfschiff ohne Anhang das letzte geschleppte
Schiff eines vorausfahrenden Schleppzuges unterhalb der Enge auf 120 Meter, so darf
der Schleppzug nicht eher in die Enge hinein fahren, bis das Dampfschiff ohne Anhang
an ihm vorbeigefahren ist.

3. Einem in einer Enge vorausfahrenden Schiff darf sich ein Dampfschiff nicht mehr
als auf 120 Meter nähern.

3. Besondere Bestimmungen.

a) In Betreff der Schleppzüge.

§ 10.
1. Schleppzüge dürfen, außer während des gegenseitigen Vorbeifahrens, niemals in

gleicher Höhe fahren.
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2. Alle Schiffe mit eigener Triebkraft ohne Anhang und alle mit dem Winde segelnden
Schiffe müssen, wenn dazu der erforderliche Raum vorhanden ist, den Schleppzügen aus-
weichen. Mangelt der hierzu erforderliche Raum, so müssen die Führer des Schleppzuges
und der angehängten Schiffe, auch wenn ihnen kein Zeichen zum Ausweichen gegeben ist,
nach Vorschrift der §§ 7 und 8 ausweichen.

3. Die Führer der Schleppzüge müssen während des Vorbeifahrens anderer durch
eigene Triebkraft bewegten Schiffe mit oder ohne Anhang die Kraft vermindern. Ebenso
dürfen Dampfschiffe ohne Anhang während des Vorbeifahrens an Schleppzügen nur mit
verminderter Kraft fahren.

4. In einem Schleppzug dürfen sich nur soviel Anhänge befinden, als der Schlepper
sicher zu führen vermag.

b) In Betreff der vom Ufer aus gezogenen Schiffe.

§ 11.
1. Einem vom Ufer aus gezogenen Schiffe darf nur auf der diesem Ufer entgegen-

gesetzten Seite vorbei gefahren werden.
Die gezogenen Schiffe müssen sich dem Ufer so weit als möglich nähern, wenn dies

zur Vermeidung von Gefährdungen geboten ist, und jedenfalls dann, wenn von dem Schiffe,
das vorbeifahren will, die in § 7 Ziff.1oder 2 erwähnten Zeichen gegeben werden.

2. Zwischen einem gezogenen Schiff und dem Ufer, von welchem aus dasselbe gezogen
wird, darf nur mit einem ohne Anhang zu Thal fahrenden Dampfschiff im Nothfall durch-
gefahren werden, und auch dann nur, wenn zuvor die in § 7 Ziff.1 erwähnten Zeichen
von dem Dampfschiff aus gegeben werden, und wenn das gezogene Schiff sich außerhalb
des gewöhnlichen Bergfahrwassers befindet und deßhalb das äußere Umfahren desselben, auf
der Seite nach dem Strom zu, nicht möglich ist.

Der Führer des gezogenen Schiffes muß auf das gegebene Zeichen sogleich die Leine
fallen lassen und das Dampfschiff muß so lange als möglich mit stillgestellter Maschine
über die Leine forttreiben.

3. Beim Heraufziehen der Schiffe dürfen niemals mehr als drei Pferde an einem
Stichseil gehen.

c) In Betreff der zu Thal treibenden Schiffe.

§5 12.
Einem ohne Hülfe der Segel zu Thal treibenden Schiffe muß jedes durch eigene

Triebkraft bewegte Schiff ausweichen. Mangelt es hierzu an Naum, so muß das zu Thal
treibende Schiff auf die in § 7 Ziff.1erwähnten Zeichen mit Hülfe von Rudern und
Ankern so weit als möglich zur Seite ausbiegen.
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d) In Betreff der lavirenden Schiffe.
8 13.

Lavirende Schiffe dürfen nicht zwischen einem Dampfschiff mit oder ohne Anhang und
dem von diesem gehaltenen Ufer fahren. Dieselben müssen daher schon wenden, bevor sie
den Kurs des sich nahenden Dampfschiffes durchkreuzen.

e) In Betreff der Fahrzeuge unter 1000 Centner (50 Tonnen) Tragfähigkeit
und der tiefgeladenen Fahrzeuge.

§ 14.
1. Die Führer aller Fahrzeuge, deren Tragfähigkeit weniger als 1000 Centner

(50 Tonnen) beträgt, sind verpflichtet, dieselben auf der Fahrt aus der Nähe der fahrenden
Dampfschiffe und Schleppzüge zu halten, und dürfen in deren Welleuschlag nicht eher hinein-
fahren, als bis derselbe sich soweit vermindert hat, daß sie keine gefährlichen Schwankungen
mehr erleiden können.

2. Kommt aber ein solches Fahrzeug einem Dampfschiff oder Schleppzug dennoch so
nahe, daß ihm augenscheinlich Gefahr droht, so darf der Führer des Dampfschiffes nicht
mit größerer Kraft, als zum Fortkommen und zur sicheren Steuerung erforderlich ist, fahren
und hat nöthigenfalls die Maschine still zu stellen, wenn dies ohne Gefahr für das Dampf-
schiff und die angehängten Schiffe geschehen kann.

3. In der Nähe fahrender, tief geladener Fahrzeuge von einer Tragfähigkeit von
1000 Centner (50 Tonnen) oder mehr müssen Dampfschiffe mit oder ohne Anhang jederzeit
mit verminderter Kraft fahren. Die am Tau oder an der Kette ohne Anwendung der
Schraube fahrenden Dampfschiffe unterliegen dieser Verpflichtung nicht.

Vorschriften bezüglich der Fahrt unter besonderen Verhältnissen.
1. Pflichten der Führer von Fähren in Bezug auf den Schiffs= und Floßverkehr.

8 15.
Die Führer von Fähren haben außer den in den besonderen Fährordnungen enthaltenen

Vorschriften Nachstehendes zu beachten:
1. Die Führer von Gierfähren und von allen Fähren, welche sich an einer quer durch

den Rhein gelegten Leitung bewegen, müssen den in Fahrt begriffenen Schiffen und Flößen
das von diesen eingehaltene Fahrwasser frei halten oder frei machen; dabei sind mindestens
die in § 4 Ziffer 2 vorgeschriebenen Abstände einzuhalten.

2. Die Führer der in Ziffer 1 erwähnten Fähren müssen den Schiffen und Flößen,
welche von Stellen ober= oder unterhalb dieser Fähren abfahren (ablegen), den Weg frei
machen, sofern hierzu:
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a) seitens eines durch eigene Triebkraft bewegten Schiffes mit oder ohne Anhang
durch die in § 7 Ziffer 1 erwähnten Zeichen,

b) seitens eines sonstigen Schiffes oder eines Floßes durch Zuruf mit dem Sprachrohr,
aufgefordert wird.

3. Bei Nacht müssen die Fahrzeuge der in Ziffer 1 erwähnten Fähren, wenn sie
nicht in Fahrt sind, an der ihnen durch die zuständige Behörde angewiesenen Liegestelle und,
wenn ihnen eine solche nicht angewiesen ist, jedenfalls derart liegen, daß das Fahrwasser
frei bleibt.

Kann ausnahmsweise einer Fähre die Liegestelle nur im Fahrwasser angewiesen werden,
so muß bei Annäherung von Fahrzeugen die Fähre abgelegt und das Fahrwasser frei
gemacht werden; der hierzu von dem sich annähernden Fahrzeuge gemäß § 16 Ziffer 3
gegebenen Aufforderung ist schleunigst nachzukommen.

4. Bei Nacht müssen die Fahrzeuge der in Ziffer 1 erwähnten Fähren an einer
mindestens 6 Meter über Wasser hohen Stelle mit einer Laterne mit grünem Licht und
1 Mecter senkrecht unter dieser mit einer zweiten Laterne mit weißem Licht versehen sein.
Bei Gierfähren ist der oberste Buchtnachen und, wenn statt Buchtnachen Döpper benutzt
werden, der oberste über Wasser befindliche Döpper mit einer Laterne mit weißem Licht zu
versehen, welche sich bei Buchtnachen mindestens 3 Meter hoch über Wasser befinden muß.
Diese Laternen sind die ganze Nacht hindurch hellleuchtend zu erhalten.

5. Für die freifahrenden nicht unter Ziffer 1 fallenden Onerfähren sind hinsichtlich
der Laternenführung die Bestimmungen in der vorstehenden Ziffer 4, hinsichtlich des Ver-
hältnisses zu den Schiffen und Flößen die für die Fahrzeuge ohne eigene Triebkraft, und,
sofern die Fähre durch eigene Triebkraft bewegt wird, die für die Dampfschiffe geltenden
Vorschriften maßgebend, insbesondere auch § 4 Ziffer 2 dieser Polizeiordnung.

2. Pflichten der Schiffs= und Floßführer in Bezug auf Fähren.

§ 16.
Die Führer von Schiffen und Flößen haben außer den in den besonderen Fähr-

ordnungen enthaltenen Vorschriften Nachstehendes zu beachten:
1. Längs der Gierfähren und aller Fähren, welche sich an einer quer durch den Rhein

gelegten Leitung bewegen, müssen Dampfschiffe mit oder ohne Anhang ihre Kraft soweit
vermindern, daß gefährliche Schwankungen der Fährschiffe vermieden werden.

2. Bei Nacht muß der Dampfsschiffsführer die Absicht, längs einer der in Ziffer 1
erwähnten Fähren fahren zu wollen, mittelst eines Böllerschusses zu erkennen geben.

3. Wenn der Führer eines Fahrzeuges veranlaßt ist, bei Nacht an einer Stelle durch-
zufahren, wo das Schiff einer der in Ziffer 1 erwähnten Fähren im Fahrwasser liegt, so
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hat er das Fährschiff rechtzeitig durch erkennbare Zeichen, welche bei Dampfschiffen in Glocken-
schlägen, bei anderen Fahrzeugen in Zuruf mittelst des Sprachrohres bestehen, zum Frei-
machen des Fahrwegs aufzufordern und bis zur Freimachung der Durchfahrt den Lauf zu
mäßigen oder zu hemmen.

3. Durchfahrt durch Brücken.
a) Feste Brücken.

§ 17.
1. Sind bei Tage an einer festen Brücke eine oder mehrere Durchfahrtöffnungen durch

eine in der Mitte angebrachte roth und weiße Flagge bezeichnet, so dürfen nur diese Oeffnungen
von Schiffen und Flößen zur Durchfahrt benutzt werden.

2. Bei Nacht darf an einer festen Brücke nur durch diejenigen Oeffnungen gefahren
werden, welche auf der dem sich annähernden Fahrzeuge zugekehrten Seite in der Mitte
durch eine Laterne mit rothem Licht oder dort, wo nach Umständen eine genauere Kennzeichnung
als angemessen erscheint, durch zwei Laternen über einander, die untere mit rothem und die
obere mit grünem Licht, bezeichnet sind.

Die Laternen der für die Thalfahrt bestimmten Oeffnungen dürfen nur nach der Berg-
seite, der für die Bergfahrt bestimmten Oeffnungen nur nach der Thalseite sichtbar sein.

b) Schiffbrücken.

818.
1. Durch Schiffbrücken dürfen Dampfschiffe mit oder ohne Anhang nicht mit größerer

Kraft fahren als zu ihrer sicheren Steuerung und zu ihrer Fortbewegung nothwendig ist.
Die am Tau oder an der Kette ohne Anwendung der Schraube fahrenden Damnpfschiffe
unterliegen dieser Verpflichtung nicht.

2. Bei Nacht muß der Dampfschiffsführer die Absicht, durch eine Schiffbrücke fahren
zu wollen, mittelst eines Böllerschusses zu erkennen geben und, bis die Signallaternen auf
der Schiffbrücke aufgezogen sind, vor derselben warten.

Läßt die zuständige Behörde von der Absicht des Dampfschiffsführers, durch die Schiff-
brücke fahren zu wollen, an der Brücke mittelst elektrischer Signalvorrichtung Meldung machen,
so ist das für diesen Fall durch die zuständige Behörde besonders vorgeschriebene Annäherungs-
signal au Stelle des Böllerschusses zu verwenden.

3. Die Durchfahrt durch eine Schiffbrücke darf erst erfolgen, wenn zum Zeichen, daß
die Joche ausgefahren sind und die Durchfahrt gestattet ist, jede der beiden Seiten der
Brückenöffnung bei Tage durch eine roth und weiße Flagge, bei Nacht, dem sich annähernden
Fahrzeug sichtbar, durch zwei Laternen mit rothem Licht, die eine über der auderen, be-
zeichnet ist.

Rückwärts dürfen die Laternen nicht sichtbar sein.
60“
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4. Außerdem haben die Schiffs- und Floßführer folgende von der Schiffbrücke aus
abgegebene Signale zu beachten:

a) das Signal, wodurch das sich aunähernde Schiff oder Floß benachrichtigt wird,
daß eingetretener Hindernisse halber die Brücke nicht geöffnet werden kann. Das-
selbe besteht bei Tage in einer blau und weißen Flagge, bei Nacht in zwei
Laternen mit grünem Licht, die eine über der anderen;

b) auf dem Rhein unterhalb Kehl-Straßburg das Vorsignal, wodurch die sich an-
nähernden Schiffe und Flöße schon auf größere Entfernung davon benachrichtigt
werden, daß sie durch die Brücke fahren können. Dasselbe besteht für die Thal-
fahrt bei Tage in einer rothen Flagge, bei Nacht in einer Laterne mit rothem
Licht, für die Bergfahrt bei Tage in einer weißen Flagge, bei Nacht in zwei
Laternen mit rothem Licht, die eine über der anderen.

5. Die für die Signale an Schiffbrücken verwendeten Flaggen müssen so groß sein,
daß sie auf die Entfernung, für die sie bestimmt sind, noch deutlich erkannt werden können.
Die Breite (Länge) der Flaggen muß der Höhe mindestens gleich sein und darf die Höhe
nicht um mehr als die Hälfte überschreiten.

Bei zweifarbigen Flaggen muß die Theilung wagrecht und die untere Hälfte weiß,
die obere roth bezw. blau sein.

Die Flaggen müssen an schräg oder wagrecht angebrachten Stöcken oder Leinen geführt
werden oder theilweise in einem Nahmen auggespannt sein.

4. Fahren der Schiffe und Flöße über Telegraphen= oder andere Kabel.

§9 19.
Beim Durchfahren aller durch entsprechende Zeichen kenntlich gemachten Stellen, an

welchen Telegraphen= oder andere Kabel in das Strombett eingelegt sind, ist das Werfen
und Schleppen von Ankern untersagt.

5. Anhalten der Dampfschiffe zur Personenbeförderung.

8 20.
1. Will ein Personen-Dampfschiff an eine Landungs-Brücke anfahren, so ist vorher

mit der Glocke zu läuten. Will dasselbe an einer Nachenstation anhalten, so ist das Zeichen
bei Tag durch Aufhissen einer weißen Flagge von mindestens 50 cm Höhe und 75 cm Breite
(Länge), bei Nacht durch Aufhissen einer Laterne mit weißem Licht auf halbem Mast zu
geben. Der Nachenführer, welcher an das Dampsschiff anfahren will, hat bei Tage eine
gleiche Flagge, bei Nacht ein weißes Licht zu zeigen.
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2. Bei Annäherung eines Nachens muß die Maschine des Dampfschiffes so zeitig still
gestellt und bei der Abfahrt desselben so spät wieder in Gang gesetzt werden, daß der
Nachen keine gefährlichen Schwankungen erleidet.

Der Nachenführer muß mit seinem Nachen zeitig herauskommen, in gestreckt paralleler
Nichtung mit der Fahrt des Dampfschiffes halten und darf nicht eher an dasselbe heran-
fahren, als bis die Maschine still gestellt ist.

3. Die eingestiegenen Personen haben sich auf die Aufforderung des Nachenführers
sogleich niederzusetzen.

4. Der Nachen muß von zwei starken, schiffskundigen und als nüchtern bekannten
Männern geführt werden, in gutem Zustand, vollständig ausgerüstet und mit der Bezeich-
nung seiner größten zulässigen Einsenkung versehen sein.

5. Die Ortsbehörde hat darauf zu halten, daß den vorstehend unter Ziffer4gedachten
Erfordernißen stets genügt werde, nach Umständen sogleich Abhülfe anzuordnen und der
Damnpfsschifffahrts-Verwaltung Mittheilung davon zu machen.

6. Keine anderen, als die dazu bestimmten Nachenführer dürfen Personen oder Güter
zu einem Dampfschiff bringen oder von demselben abholen.

7. Kommen zwei in entgegengesetzter Nichtung fahrende Dampfschiffe gleichzeitig an
einem Landungsplatz an, so darf der Führer des zu Berg fahrenden Dampfschiffes das
Thalschiff in seiner Wendung nicht stören und muß diesem den Vorrang lassen.

Wollen zwei in gleicher Nichtung fahrende Dampfschiffe an demselben Landungsplatz
anlegen, so hat das erste den Vorrang und darf durch das andere in seiner Anfahrt nicht
gehindert werden.

6. Verhalten während des Fahrens bei Nacht und bei Nebel.

§21.
1. Jedes mit eigener Triebkraft fahrende Schiff ohne Anhang hat bei Nacht zu führen:

a) an oder vor dem vorderen Maste oder in Ermangelung eines Mastes am Kamin
oder an einer Stange in einer Höhe von nicht weniger als 6 Meter über dem
Schiffsrumpf oder, falls das Schiff über 6 Meter breit ist, in einer Höhe von
nicht weniger als der Breite des Schiffes über dem Schiffsrumpf eine Laterne,
welche ein gleichmäßiges und unnnterbrochenes helles weißes Licht entweder über
den ganzen Horizont oder mindestens über einen Bogen des Horizonts von 20
Compaßstrichen wirft, welche sich auf je 10 Striche zu beiden Seiten des Fahr-
zeuges vertheilen, so daß ihr Schein, von der Nichtung der Mittellinie des
Schiffes nach vorn gerechnet, noch bis auf 2 Striche nach hinten über die Ouer-
linie hinansfällt und eine solche Lichtstärke besitzt, daß es bei dunkler Nacht und
klarer Luft mindestens 4 Kilometer weit sichtbar ist;
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b) an der Steuerbordseite (rechts) eine Laterne, welche ein gleichmäßiges und ununter-
brochenes grünes Licht über einen Bogen des Horizonts von 10 Compaßstrichen
wirft und zwar von der Richtung der Mittellinie des Schiffes nach vorn ge—
rechnet bis auf 2 Striche nach hinten über die Querlinie hinaus;
au der Backbordseite (links) eine Laterne, welche ein gleichmäßiges und ununter-
brochenes rothes Licht über einen Bogen des Horizonts von 10 Compaßstrichen
wirft und zwar von der Nichtung der Mittellinie des Schiffes nach vorn ge-
rechnet bis auf 2 Striche nach hinten über die Querlinie hinaus.

Die vorstehend unter b und c genannten grünen und rothen Seitenlichter müssen bei
dunkler Nacht und klarer Luft mindestens 2 Kilometer weit sichtbar sein. Auch müssen sie
binnenbords dergestalt abgeblendet sein, daß das grüne Licht nicht von der Backbordseite her
und das rothe Licht nicht von der Stenerbordseite her gesehen werden kann.

2. Jedes durch eigene Triebkraft bewegte Schiff mit Anhang hat bei Nacht außer
den vorstehend unter Ziffer1genannten Lichtern noch ein zweites weißes Licht von gleicher
Einrichtung und Beschaffenheit, sowie an gleicher Stelle wie das vorstehend unter Ziffer 1
lit. a genannte und zwar 0,8 Meter bis 1 Meter senkrecht über oder unter demselben
zu führen.

Werden mehrere Schiffe dieser Art gleichzeitig zum Schleppen eines Zugs verwendet,
so hat jedes Schleppschiff die im vorstehenden Absatz vorgeschriebenen Lichter zu führen.

3. Am Tau oder an der Kette fahrende Dampfschiffe mit oder ohne Anhang haben bei
Nacht am Masttop oder oben am Kamine drei übereinander angebrachte rothe Lichter zu führen.

4. Jedem Dampfschiff mit oder ohne Anhang ist es erlaubt, bei Nacht ein nach
rückwärts sichtbares weißes Signallicht am Heck zu führen. Dasselbe muß dergestalt ge-
blendet sein, daß es von vorn und von seitwärts nicht gesehen werden kann.

5. Jedes Fahrzeug von 300 Centner (15 Tonnen) oder mehr Tragfähigkeit, welches
bei Nacht ohne eigene Triebkraft in Fahrt ist, einerlei ob es segelt oder treibt, gerndert,
geschleppt oder sonstwie fortbewegt wird, hat ein weißes Licht vorn oben am Mast oder
mindestens 3 Meter hoch über seinem Rumpf an einer Stange zu führen. Dieses Licht
muß auf Fahrzengen, welche geschleppt werden oder segeln, bei dunkler Nacht und klarer
Luft mindesteus 2 Kilometer weit sichtbar sein.

Die ohne eigene Triebkraft auf sich zu Thal fahrenden Schiffe von 1000 Centner
(50 Tonnen) oder mehr Tragfähigkeit müssen bei Nacht außerdem noch ein weißes Licht
unter dem Bugspriet führen.

Fahrzeuge unter 300 Centner (15 Tonnen) Tragfähigkeit, auch Nachen, welche bei
Nacht ohne eigene Triebkraft fahren, haben ein weißes Licht dergestalt anzubringen, daß es
von allen Seiten deutlich sichtbar ist.
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6. Schleppzüge dürfen bei Nacht nur bei Mond= oder Sternenhelle fahren. Ver-
dunkelt sich der Himmel während der Fahrt, so müssen die Fahrzeuge sofort an der nächsten
geeigneten Stelle beigelegt werden.

7. Die Anwendung elektrischer Bogenlichter und Scheinwerfer während der Fahrt
sowie jedes elektrischen Lichtes in den Laternen am Masttop ist untersagt.

8. Bei nebligem Wetter müssen die durch eigene Triebkraft bewegten Schiffe mit oder
ohne Anhang mit verminderter Geschwindigkeit fahren und deren Führer unnnterbrochen die
Glocke läuten lassen; auf Schiffen, die ohne eigene Triebkraft auf sich fahren, muß unaus-
gesetzt durch das Sprachrohr gerufen werden.

Wird der Nebel so dicht, daß keines der beiden Ufer mehr gesehen werden kann, so
müssen alle auf der Fahrt befindlichen Schiffe an der nächsten geeigneten Stelle beilegen.
Ausgenommen hiervon sind die durch eigene Triebkraft bewegten Onerfähren.

9. Flöße, auch geschleppte, dürfen ihren Landungsplatz nicht früher als eine Stunde
vor Sonnenaufgang verlassen. Sie dürfen ihre Fahrt nicht länger als eine Stunde nach
Sonnenuntergang fortsetzen, es sei denn, daß sie durch nicht vorherzusehende Umstände ver-
hindert wurden, den Landungsplatz vor Ablauf dieser Zeit zu erreichen.

Jedenfalls haben sie nach eingetretener Dunkelheit an der Fahrwasserseite zwei weiße
Lichter, welche mindestens 2 Meter und höchstens 4 Meter Abstand von einander haben,
vorn und zwei eben solche hinten auf dem Floß mindestens 4 Meter hoch neben einander
aufzustellen.

Bei Nebel, Schneegestöber, Sturm, Treibeis und Eisgang dürfen Flöße nicht fahren.
Werden sie während der Fahrt davon betroffen, so müssen sie an der nächsten erreichbaren
Landungsstelle beilegen.

7. Verhalten bei hohem Wasserstand.

822.
1. Auf der Stromstrecke oberhalb Maxan ist bei einem Wasserstand von mehr als

5,50 Meter über dem Nullpunkt des Straßburger Pegels die Fahrt mit Damnfschiffen
untersagt.

2. Auf den Stromstrecken unterhalb Maxan sind für die Fahrt der Dampfschiffe von
einem der nachbezeichneten Landungsplätze bis zu dem nächsten, nämlich Maxan, Speyer,
Ludwigshafen, Mannheim, Mainz, Biebrich, Bingen, Coblenz, Cöln, Düsseldorf, Ruhrort,
Wesel, Emmerich, Nijmwegen, Tiel, Bommel, Arnheim und Vreeswijk unter Berücksichtigung
der daselbst angebrachten Marken I, II und III (ogl. Ziffer 4) bei höheren Wasserständen
die folgenden Beschränkungen maßgebend:



a) Bei einem Wasserstand, welcher die Marke I erreicht oder übersteigt, müssen die
Dampfschiffe mit oder ohne Anhang zu Thal in der Mitte des Stromes, zu
Berg in einer Entfernung von wenigstens 80 Meter vom gewöhnlichen Uferrand
fahren. Wird bei der Fahrt oder beim Landen eine größere Annäherung an
das Ufer nöthig, so müssen sie mit verminderter Kraft fahren.

Diesen Vorschriften sind die am Tau oder an der Kette ohne Anwendung
der Schraube fahrenden Dampfschiffe nicht unterworfen.
Bei einem Wasserstand, welcher die Marke II erreicht oder übersteigt, dürfen
Dampfschiffe mit oder ohne Anhang zur Nachtzeit überhaupt nicht, bei Tag aber,
soweit sie nicht am Tau oder an der Kette ohne Anwendung der Schraube fahren,
nur in der Mitte des Stromes und, wenn sie zu Thal gehen, nicht mit größerer
Kraft fahren, als zur sicheren Steuerung des Schiffes nöthig ist. Die zum
Verkehr nothwendige Annäherung an die einzelnen Stationen, sowie das Anlegen
an denselben ist ihnen unter Anwendung verminderter Kraft gestattet.

Bei einem Wasserstand, welcher die Marke III erreicht oder übersteigt, dürfen,
den Fall des llebersetzens von einem Ufer zum andern ausgenommen, Dampf-
schiffe nicht fahren.

3. Auf den Stromstrecken unterhalb Bommel und unterhalb Vreeswijk treten für die
Fahrt der Dampfschiffe bei höheren Wasserständen die obenerwähnten Beschränkungen ein,
wenn die Marke III zu Bommel und die Marken I, II und III zu Vreeswifk erreicht sind.

4. Die festgesetzten Pegelhöhen der Marken I, II und III sind am Pegel zu:

b

l

l II III

Maxan. 6,00 m 6,75 m 7,50 m
Speyer 6,30 „ 7,10 „ 7,90 „

Ludwigshafen 6,70 „ 7,60 „ 8,50 „

Mannheim. 6,70 „ 7,60 „ 8,50 „

Mainz 2,75 „ 3,50 „ 4,75 „

Biebrich 3,55 „ 4,30 „ 5,55 „

Bingen 3.20 „ 4,00 „ 5,30 „

Coblenz. . 5,00 „ 6,25 „ 7,20 „
Cöln 5,.50 „ 6,90 „ 7,80 „

Düsseldorf 5,#10 „ 6,70 „ 7,50 „
Ruhrort 5,30 „ 6,90 „ 7,60 „„

Emmerich 5,00 „ 6,30 „ 6,70 „



1 II III

Nijmwegen . 11,14 m 12,14 m 12,74 m
Tiel — » —' « 8,67 77 ·-

Bommel. „ — 6.38 über dem revidirten

Arheim 10,67„ 11,67, 12,47, ilsterdamer Pepel
Vreeswijk 4,13 „ 4,81 „ 5,28 „

5. Flöße dürfen nicht abfahren, wenn der Wasserstand des Rheins an dem der
Landungsstelle zunächst gelegenen Pegel bei steigendem Wasser bereits die nachstehend be-
zeichnete Höhe erreicht hat und bei fallendem Wasser noch nicht bis zu der nachstehend
bezeichneten Höhe gesunken ist; nämlich am

Pegel zu: bei ————*“ N fallendem

Hüningen 3,9 m 4,2 m

Breisach (linkes 2 3,4 „ 3,7.5
Schönau . 3,8» 4,1,,

Gcrsthcun. 3,7,, 4,0»
Straßburg 4,5 „ 4,8 „

Selz 4,8 „ 5,1 „
Maxau- Maxiniliansan 5,3 „ 5,6 „
Speyer · 5,5,, 5,8»

Mannthn Ludwtqshafcn 5,5» 5,8,,
Maiz . 3,0» 3,2»
Rüdesheim 3,6 „ 3,9 „„

Coblenz 4,1 „ 4,4 „
Cöln .. 47u‚‚. 5,0 „

Disseldorf 4,4 "„ 4,7 „

Nuhrort 4,6 „ 5,1 „
Wesel 4,1 „ 4,7 „

Emmerich 4,4, 5,0 „
Nijmwegen 10 4“, 11,14, über dem revidirten
Arnheim 10,17, 10,67, Amsterdamer Pegel

Ist an einem der vorstehend genaunten Plätze ein Wasserstand eingetreten, bei welchem
die Abfahrt der Flöße nicht gestattet sein würde, so müssen die an diesem Platz anlangenden
Flöße an der nächsten geeigneten Landungsstelle beilegen.
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8. Verhalten in Fällen des Festfahrens oder Versinkeus.

 23.

1. Ist ein Schiff oder ein Floß im Strom festgefahren oder gesunken, so hat dessen
Führer an einer stromaufwärts gelegenen, mindestens eine Stunde entfernten geeigneten
Stelle am Rhein, und, falls innerhalb dieser Entfernung ein schiffbarer Nebenfluß in den-
selben einmündet, auch an dem letzteren eine Wahrschau aufzustellen, welche anderen Schiffs-
und Floßführern zuruft, daß und wo ein Schiff oder Floß festgefahren oder gesunken ist.

Diese Wahrschau muß daselbst so lange verweilen, bis sie benachrichtigt ist, daß jenes
Schiff oder Floß wieder flott geworden oder daß auf die unter Ziffer 4 erwähnte Anzeige
hin eine öffentliche Bekanntmachung erfolgt ist.

2. An den Stellen, wo ein Schiff oder Floß festgefahren oder gesunken ist, sollen
Dampfschiffe mit oder ohne Anhang in der Bergfahrt nicht mit größerer Kraft fahren, als
zur sicheren Steuerung und zur Fortbewegung nöthig ist. In der Thalfahrt müssen sie so
lange als möglich mit stillgestellter Maschine durchtreiben.

3. Jeder Führer eines festgefahrenen oder gesunkenen Schiffes oder Floßes hat dessen
Liegestelle bei Nacht durch zwei senkrecht übereinander in einem Abstand von nicht weniger
als 0,5 Meter und von nicht mehr als 1 Meter hängende Laternen, die obere mit rothem,
die untere mit weißem Licht, zu bezeichnen und dafür zu sorgen, daß die Lichter während
der Nacht, von Sonnennntergang bis Sonnenaufgang, hellleuchtend erhalten werden. Die
Laternen müssen hinreichend hoch und so hängen, daß das Licht von allen Seiten deutlich
sichtbar ist.

Auf ganz unter Wasser gesunkene Schiffe oder Flöße muß von dem Führer ein Nachen
oder eine schwimmende Bake mit den zwei vorerwähnten in gleicher Weise aufzuhängenden
Laternen gelegt und erhalten werden.

Befindet sich die Liegestelle eines ganz unter Wasser gesunkenen Schiffes oder Floßes
seitlich von dem angebrachten Nachen, so ist an derjenigen Seite, an welcher das Fahrwasser
nicht frei ist, eine zweite Laterne mit rothem Licht von der nämlichen Lichtstärke wie die
erste zu führen.

Das seitliche Aubringen des Nachens ist nur dann gestattet, wenn der Wasserstand
das Aubringen über dem gesunkenen Schiff oder Floß nicht zuläßt.

Bei Tag treten an die Stelle der vorgeschriebenen Laternen:
oberhalb der Spijk'schen Fähre weiße Flaggen, mindestens 0,50 Meter hoch und

0,75 Meter lang,
unterhalb der Spijk'schen Fähre schwarze Kugeln von mindestens 0,50 Meter

Durchmesser.
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4. Der Führer ist ferner verpflichtet, dem nächsten Ortsvorsteher sofort Anzeige zu machen,
daß und wo ein Schiff oder Floß festgefahren oder gesunken ist. In Folge dieser Anzeige
oder der sonst erlangten Kenntniß hat die Ortspolizeibehörde das entstandene Schifffahrts-
hinderniß, sofern dies noch nicht geschehen, in der unter Ziffer 3 vorgeschriebenen Weise auf
Kosten des Führers bezeichnen (vermalen) zu lassen.

5. Die Beseitigung von Schiffen, Flößen und anderen Gegenständen, welche ge-
sunken, gestrandet oder auf den Grund gerathen sind, kann durch die zuständige Behörde,
wenn solche nach deren Ansicht die Schifffahrt hindern oder gefährden, unbeschadet des An-
spruchs auf Ersatz der ihr hierdurch erwachsenden Kosten, veranlaßt werden.

Die Beseitigung erfolgt, wenn solche nach Ansicht der zuständigen Behörde keinen Auf-
schub leidet oder wenn die Betheiligten sie verweigern oder nicht anzutreffen sind, ohne
Weiteres. In anderen Fällen wird den Betheiligten eine angemessene Frist gesetzt; erfolgt
innerhalb derselben die Beseitigung nicht oder nicht vollständig, so wird sie staatsseitig
herbeigeführt. Die nach Landesrecht den betreffenden Behörden zukommenden weitergehenden
Befugnisse werden durch vorstehende Bestimmungen nicht berührt.

6. Die Bestimmungen unter Zisser 1 bis 5 finden gleichmäßig Anwendung, wenn
auf dem Strom vorhandene Anlagen (Bade-Anstalten, Mühlen und dergleichen) gesunken
sind Die den Führern der Schiffe und Flöße auferlegten Verpflichtungen liegen auch den
Besitzern solcher Anlagen ob.

9. Besondere Vorschriften für die Dampfschleppschifffahrt zwischen Cöln und Mannheim
bei uiedrigem Wasserstand.

824.
Die Ausübung der Dampfschleppschifffahrt bei Nacht ist:

a) zwischen Cöln und St. Goar, sobald der Wasserstand am Cölner Pegel 1,30 Meter
oder darunter,

b) zwischen St. Goar und Mainz, sobald der Wasserstand am Mainzer Pegel
1 Meter oder darunter,

D) zwischen Mainz und Mannheim, sobald der Wasserstand am Mainzer Pegel
0,70 Meter oder darunter beträgt,

gänzlich untersagt.
10. Besondere Vorschriften in Betreff des Schleppens auf der Stromstrecke zwischen Bingen

und St. Goar.

§ 25.
1. Auf der Stromstrecke zwischen Bingen und St. Goar darf ein Schiff nicht an den

Radkasten eines Dampfschiffes genommen werden. Ausgenommen sind nur solche Fälle, in
welchen beschädigte Fahrzeuge auf andere Weise nicht fortzuschaffen sind.

61*
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2. Auf dieser Stromstrecke dürfen einem zu Berg fahrenden Dampfschiffe nicht mehr
als drei, in einer Linie zu haltende Schiffe, einem zu Thal fahrenden nicht mehr als vier
Schiffe, je zwei und zwei neben einander gekuppelt, augehängt werden.

Vorschriften bezüglich des Stillliegens.
8 26.

1. Wenn Schiffe, Flöße, Baggermaschinen oder ähnliche Apparate außerhalb der Häfen
halten oder vor Auker gehen, so müssen sie gehörig befestigt und jederzeit so gelegt werden,
daß einerseits der Fahrweg für die durchgehende Schifffahrt offen bleibt und andererseits die
Gefahr, durch den Wellenschlag gegen das Ufer gestoßen oder sonst beschädigt zu werden,
ausgeschlossen wird. Auf den Flößen muß überdies bei Tag und bei Nacht hinreichende
Wachtmannschaft vorhanden sein; ebenso auf Schiffen, Baggermaschinen und ähnlichen
Apparaten dann, wenn sie ausnahmsweise im Fahrwasser oder in dessen Nähe an Stellen
halten, die in der Regel nicht als Liegeplatz benutzt werden.

Werden Anker im Fahrwasser oder in dessen Nähe ausgeworfen, so ist die Stelle der-
selben durch Döpper zu bezeichnen. Diese Döpper sind bei Baggermaschinen und ähulichen
Apparaten sämmtlich, bei anderen Fahrzeugen und Flößen nur insoweit sie die Stelle von
Seitenankern bezeichnen, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang mit weißem Licht zu
versehen.

2. Außerhalb der Häfen dürfen überhaupt nie mehr als drei Schiffe in der Breite
des Stromes nebeneinander liegen.

Wo die Verhältnisse des Fahrwassers es nicht gestatten, daß die fahrenden Dampf-
schiffe weiter als 40 Meter vom Ufer entfernt bleiben, darf nur eine Reihe von Schiffen
am Ufer liegen.

In Stromengen, in den Fahrwegen nach und aus den Nebenflüssen, Kanälen und
Häfen des Nheins, auf den Ueberfahrtswegen der Gier= und aller an einer Querleitung
sich bewegenden Fähren, in den Fahrwegen der Dampfschiffe nach und von den Landungs-
brücken, sowie in den Fahrwegen durch die Schiffbrücken dürfen Schiffe und Flöße weder
halten noch beilegen. Auch dürfen Schiffe und Flöße oberhalb und unterhalb der Landungs-
brücken nicht ganz oder theilweise über diese hinausragend liegen.

Schiffe und Flöße, welche vor den durch Tafeln kenntlich gemachten Anfahrtsstellen
von Nachenfähren anlegen, müssen vom Ufer soweit entfernt bleiben, daß die Nachenfähren
ungehindert ab= und anfahren können.

3. Sind Schiffe, Flöße, Baggermaschinen oder ähnliche Apparate an Stellen vor
Anker gegangen, an welchen dies soust nicht zu geschehen pflegt, oder liegen sie anßerhalb
der Häfen im Fahrwasser oder in der Nähe desselben, so ist bei nebligem Wetter auf
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Schiffen mit eigener Triebkraft mindestens alle 5 Minnten die Glocke anzuschlagen, von
anderen Fahrzeugen und von Flößen aus aber eben so oft durch das Sprachrohr zu rufen.

4. Alle außerhalb der Häfen auf dem freien Strom liegenden Schiffe, Flöße, Bagger-
maschinen oder ähnliche Apparate müssen von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang unnnter-
brochen durch Laternen mit weißem Licht erleuchtet sein. Auf den Fahrzeugen ist eine solche
Laterne mindestens 4 Meter hoch über dem Schiffsbord auf der Fahrwasserseite, und falls
ausnahmsweise Fahrzeuge so liegen, daß auf beiden Seiten Fahrwasser ist, auf beiden
Seiten derart anzubringen, daß sie zu Berg und zu Thal fortdauernd zu sehen sind. Auf
Flößen müssen in jeder der beiden dem Fahrwasser zugekehrten Ecken, mindestens 4 Meter
hoch, auf einer hohen, weit sichtbaren Stelle zwei Laternen mit weißem Licht, welche
mindestens 2 Meter, höchstens 4 Meter Abstand von einander haben, neben einander auf-
gerichtet werden.

Auf Fahrzeugen, auf denen wegen Gefährlichkeit ihrer Ladung kein Licht angemacht
werden darf, muß während der Nachtzeit unnnterbrochen eine Wache ausgestellt sein, welche
die sich nähernden Schiffe rechtzeitig durch Zuruf mittelst des Sprachrohrs zu warnen hat.

5. Die in diesem Paragraphen hinsichtlich der Flöße getroffenen Bestimmungen finden
auch auf die im Bau begriffenen Flöße Anwendung.

6. Wenn Baggermaschinen oder ähnliche Apparate in einer Stromstrecke beschäftigt
sind, in welcher sie von den herankommenden Schiffen nicht rechtzeitig erblickt werden können,
so haben dieselben vor und hinter ihrem Staudort eine rothe Tonne auszulegen. Diese
Bebakung hat in einer solchen Entfernung zu geschehen, daß die Schiffe rechtzeitig ihren
Kurs durch ein von der Maschine nicht gesperrtes Fahrwasser nehmen können.

Liegen solche Maschinen oder Apparate im Fahrwasser, so haben sie auf derjenigen
Seite, an welcher Schiffe und Flöße am Besten vorbeifahren können, eine roth und weiße
Flagge auszulegen.

Vorschriften in Betreff sestliegender Badeanstalten, Schi#mühlen und ähnlicher Anlagen.

§ 27.
Für Badeanstalten, Schiffmühlen und ähnliche Anlagen, welche sich auf dem Strom

festliegend befinden, sind außer den durch die zuständige Behörde festgesetzten Bedingungen
folgende Vorschriften maßgebend:

1. Sie müssen in sicherer, vollen Schutz gegen das Abtreiben bietenden Weise befestigt
sein; erfolgt die Befestigung durch Anker, so dürfen diese nicht im Fahrwasser oder dessen
Nähe ausgeworfen sein.
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2. Sie müssen derart liegen, daß der Fahrweg für die durchgehende Schifffahrt offen
bleibt und die Gefahr, durch Wellenschläge gegen das Ufer gestoßen oder sonst beschädigt zu
werden, ausgeschlossen wird.

3. Sie müssen von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang ununterbrochen durch Laternen
mit weißem Licht erleuchtet sein, welche mindestens 4 Meter hoch über dem Deckboden nach
der Fahrwasserseite, zu Berg und zu Thal fortdauernd sichtbar, anzubringen sind.

Vorschriften in Betreff des Leinpfads und des Leinzugs.

828.
1. Die am Leinpfadufer liegenden Fahrzeuge müssen, wenn an ihnen vom Ufer aus

gezogene Schiffe vorbeifahren, entweder den Mast niederlegen oder so weit vom Ufer abgelegt
werden, daß das Zugseil unter ihnen durchgeführt werden kann. Bei Durchleitung des
Seils muß die Bemannung des stillliegenden Schiffs behülflich sein.

2. Die am Leinpfadufer liegenden Flöße und zwar auch die im Bau begriffenen
müssen mit vollständigen Seilleitungen versehen sein. Auch dürfen diese Flöße, sofern sie
nicht auf der Reise begriffen sind, nicht über 80 Mecter in den Strom reichen. Der
Flößer ist verbunden, die Zangen (Bindehölzer) gleichmäßig mit dem Flos abzuschneiden
und die Anker so zu setzen, daß sie der Schifffahrt nicht hinderlich sind.

Die Flostmannschaft muß die Schiffe, welche das Floß nicht umsäumen können, an
demselben vorbeiziehen.

3. Am Leinpfadufer befindliche Badeanstalten oder sonstige Anlagen, welche den Lein-
zug hindern, müssen von den Inhabern mit vollständigen Seilleitungen versehen werden.

4. Auf dem Leinpfad selbst dürfen weder Anlagen errichtet, noch Gegenstände gelagert
werden, welche der Ausübung des Schiffszuges hinderlich sein würden.

Vorschriften über BGau, Gemannung, Ausrüslung und Untersuchung der Flöße

1. Bezeichunng, Breite und Länge der Flößc.

§29.
1. Jedes Floß hat in der Mitte seiner Länge und in der Höhe von mindestens

3 Meter über seiner Oberfläche zwei parallel mit der Längenachse übereinander fest ange-
brachte weiße Tafeln zu führen, von welchen die obere in Noth die Anfangsbuchstaben der
Vornamen, den Familiennamen und den Wohnort des Floßbesitzers, die untere in Schwarz
die gleichen Angaben in Betreff des Floßführers in lateinischen Schriftzügen von mindestens
30 cm Höhe und 5 #m Breite zu enthalten hat, und zwar auf beiden Seiten der Tafeln.
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2. Die Breite der den Rhein befahrenden Flöße darf auf der Stromstrecke
von Basel bis KchhH. 6 Meter

„ Kehl bis Steinmanern (Murgmündung) 17 „
„ Steinmauern bis Germersheim . 27 „

„ Germersheim bis Mannheim 36 „

„ Mannheim abwärts 63 „

nicht übersteigen.
Außerdem wird die Länge der Flöße für die Stromstrecke

von Basel bis Kehl auf . .27Mcter

«KchlbisStcinIuaucrnanf 90,,
beschränkt.

3. Au den Längenseiten der Flöße dürfen einzelne Floßtheile oder andere für Schiffe,
Brücken u s. w. hinderliche Gegenstände nicht hervorragen.

4. Bei Wasserständen von 1 Meter und weniger am Mainzer Pegel ist für die
Strecke Rüdesheim—St. Goar die Breite der Flöße auf 56 Meter beschränkt.

2. Bemannung, Ausrüstung und Gewicht der Flöße im Allgemeinen.

8 30.
1. Jedes Floß muß mit mindestens einem Mann auf je 25 Kubikmeter hartes Holz

und mit mindestens einem Mann auf je 50 Kubikmeter weiches Holz bemannt sein Als
hartes Holz gilt hierbei Eichen-, Buchen-, Ulmen-, Eschen-, Kirschen-, Birnen-, Apfel-
und Kornelholz, als weiches dagegen Pappel-, Erlen-, Fichten-, Tannen-, Kiefern-, Lärchen-,
sowie anderes harziges Holz.

2. Unterhalb Wesel darf die vorstehend unter Ziffer1 festgesetzte Pflichtbemannung
um ein Drittel verringert werden.

3. Kein Floß darf mit weniger als 3 Mann, den Führer eingerechnet, bemannt sein.
4. Flöße, deren Pflichtbemannung nach Ziffer 1 über 4 Mann beträgt, müssen mit

den in der Beilage bezeichneten Gegenstäuden ausgerüstet sein.
5. Zur Feststellung des im Floß-Schein (Artikel 25 der revidirten Rheinschifffahrts-

Akte vom 17. Oktober 1868) anzugebenden Gewichts der Flöße wird das Kubikmeter
hartes Holz (vgl. Ziffer 1) gleich 15 Centner (0,75 Tonnen) und das Kubikmeter weiches
Holz (vgl. Ziffer 1) gleich 11 Centner (0,55 Tonnen) gerechnet.

3. Ausnahmebestimmungen bezüglich der Bemannung und der Ausrüstung der Flöße
oberhalb Mainz.

§ 31.
Die Bestimmungen des § 30 finden auf den Betrieb der Flößerei auf der Strom-

strecke oberhalb Mannheim keine Anwendung. Sie treten für Flöße, welche auf dieser
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Stromstrecke kommend Manuheim passiren, dergestalt in Wirksamkeit, daß Mannheim als
Ort der Abfahrt solcher Flöße angesehen wird.

Dagegen wird vorgeschrieben:
1. Auf der Stromstrecke von Kehl bis Steinmauern müssen auf Flößen bis zu

12 Mann Bemannung ein Seil, auf größeren Flößen zwei Seile von je mindestens
40 Meter Länge, auf der Stromstrecke von Steinmauern bis Mannheim auf
jedem Floß ein großes Seil von 160 bis 180 Meter Länge und ein Beiseil
von 15 bis 20 Meter Länge vorhanden sein.

2. Auf der Stromstrecke zwischen Kehl und Steinmauern muß jedes Floß mindestens
mit je einem Mann auf 15 Kubikmeter Inhalt der eingebundenen Hölzer bemannt sein.

3. Auf der Stromstrecke von Steinmauern bis Germersheim hat die Bemannung
der Flöße mindestens zu bestehen:

a) bei Rundholzflößen:
von leichteren Hölzern aus je einem Mann auf 15 Kubikmeter Inhalt,
von schweren Hölzern aus je einem Mann auf 20 Kubikmeter Inhalt.

b) bei Flößen aus geschnittenen Waaren:
bis zu 180 Kubikmeter Inhalt aus je einem Mann auf 20 Kubikmeter Inhalt,
von 180 bis 300 Kubikmeter Inhalt aus je einem Mann auf 25 Kubik-
meter Inhalt,
von über 300 Kubikmeter Inhalt aus je einem Mann auf 30 Kubik-
meter Inhalt.

4. Auf der Stromstrecke von Germersheim bis Mannheim kann diese Bemannung
überall um ein Viertel gemindert werden.

5. Auf der Strecke oberhalb Mannheim müssen die kleinen Flöße, welche bis zu
30 Meter lang, 4,5 Meter breit und steif gebaut sind, mindestens mit drei
Flößern, den Führer eingerechnet, bemannt sein.

Auf der Stromstrecke zwischen Mannheim und Mainz brauchen Flöße, deren
Pflichtbemannung nach § 30 Ziffer1nicht über 10 Mann beträgt, mit den in der Beilage
zu Ziffer 4 des § 30 vorgeschriebenen Ankernachen und Ankern dann nicht versehen zu
sein, wenn ihre Bemannung mindestens das Doppelte der nach § 30 Ziffer 1 erforderlichen
beträgt und der Floßführer sich darüber ausweist, daß ihm an jeder zu passirenden Brücke
die vorgeschriebene Anzahl von Ankernachen und Ankern entgegengebracht wird.

4. Vorschriften für geschleppte Flöße.
§ 32.

Für Flöße, welche von Dampfschiffen oder anderen Schiffen mit eigener Triebkraft
geschleppt werden, genügen auf der Stromstrecke zwischen Mannheim und Bingen die Hälfte,
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von Bingen bis St. Goar drei Viertel und von St. Goar bis Wesel zwei Drittel, unter-
halb Wesel ein Drittel der Pflichtbemannung nach § 30 Ziffer 1, vorausgesetzt, daß das
Floß vorn mit einer wirksamen Steuereinrichtung versehen ist und daß das Schleppschiff
die nachstehend angegebene Maschinenkraft besitzt:

a) bei Flößen, deren Pflichtbemannung nicht mehr als 50 Mann beträgt, mindestens
25 effective Pferdestärken,

b) bei Flößen, deren Pflichtbemannung über 50 bis einschließlich 80 Mann beträgt,
mindestens 35 effective Pferdestärken,

) bei Flößen, deren Pflichtbemannung über 80 Mann beträgt, mindestens 45 effective
Pferdestärken.

5. Wahrschau der Flöße.

§ 33.
1. Die Floßführer sind verpflichtet, ihrem Floß einen Wahrschaunachen vorauszuschicken.

Der Nachen soll wenigstens 8 Stunden und höchstens 1½ Stunden vor dem Floß vor-
ausfahren. Er darf einem zu Thal fahrenden Schiffe nicht angehängt werden.

2. Wird das Floß durch ein Schiff mit eigener Triebkraft geschleppt, so soll der
Wahrschaunachen eine aus 16 roth und weiß, sonst eine aus 16 roth und schwarz ab
wechselnden Feldern bestehende Flagge aufstecken.

3. Den Namen des Nachenführers hat der Floßführer auf dem Floß-Schein zu ver-
merken oder der ersten Hafen-Polizeibehörde, welche das Floß erreicht, zur Eintragung in
den Floß-Schein zu bezeichnen.

4. Wird die Weiterfahrt des Floßes durch unvorhergesehene Umstände verhindert, so
hat der Floßführer sofort einen zweiten Wahrschauer abzusenden, welcher die Betheiligten
benachrichtigt, daß das Floß nicht eintreffen werde.

5. Die Verpflichtung, einen Wahrschauer vorauszusenden, fällt weg:
a) auf der Stromstrecke oberhalb Mannheim bei Flößen, welche bis zu 30 Meter

lang, 4,5 Meter breit und steif gebaut sind,
b) auf den Stromstrecken unterhalb Mannheim bei Flößen, deren Pflichtbemannung

nicht über 5 Mann beträgt.
Die Führer solcher Flöße sind aber gehalten, die vorgeschriebene Flagge auf dem Floß

selbst aufzustecken.

6. Ersatz der Wahrschan durch elektrische Meldung auf der Stromstrecke Kehl bis Steinmauern.

§34
1. Auf der Rheinstrecke zwischen Kehl und Steinmanern sind die Floßführer von der

Verpflichtung, einen Wahrschaunachen vorauszusenden, entbunden, wenn sie sich zum Wahr-
62
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schauen der Flöße der daselbst entlang des Rheines bestehenden electrischen Signalvorrichtung
bedienen.

Sobald ein Floß an einer der Schiffbrücken bei Freistett-Offendorf, Greffern-Drusen-
heim oder Plittersdorf-Selz durch den Telegraphen angemeldet ist, wird auf der Schiffbrücke
zunächst des rechtsseitigen Ufers die in § 33 vorgeschriebene Wahrschauflagge aufgehißt
und erst wieder eingezogen, wenn das Floß die Brücke passirt hat.

Unter gleicher Voraussetzung kann bei einer etwaigen Weiterführung der oben genaunten
Signaleinrichtung von Plittersdorf rheinabwärts auch hier das Wahrschauen der Flöße
mittelst des Telegraphen stattfinden.

2. Wenn die Floßführer die Signaleinrichtung nicht benutzen wollen, oder bei etwaiger
Störung in der Leitung der letzteren, hat die Wahrschau in der in § 33 bestimmten Weise
zu geschehen. Doch wird den Floßführern gestattet, statt eines Nachens sich eines soge-
nannten Fahrbodens, aus Holzstämmen oder Brettern bestehend, für die Wahrschau zu bedienen.

7. Untersuchung der Flöße.

 35.

1. Flöße, deren Pflichtbemannung über 4 Mann beträgt, werden, bevor sie ihre Reise
antreten und, wenn sic auf einem Nebenfluß gebant sind, bevor sic ihre Reise auf dem
Nhein fortsetzen, einer Untersuchung unterworfen, welche sich auf ihre Construction und die
Festigkeit ihrer Verbindung, sowie auf das Vorhandensein der vorgeschriebenen Bemannung
und der nach Inhalt der Beilage zu § 30 Ziffer 4 erforderlichen Ausrüstungsgegenstände
erstreckt.

Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf Flöße, welche, aus dem Main kommend,
in den Mainzer oder Schiersteiner Floßhafen verbracht werden.

2. Die Untersuchung wird von den hiermit beauftragten Beamten oder von Sachver-
ständigen vorgenommen, welche zu diesem Zweck eidlich verpflichtet sind.

3. Der Floßführer hat vor Abfahrt des Floßes die Untersuchung desselben bei der
zuständigen Behörde zu beantragen. Letztere hat dafür zu sorgen, daß die Untersuchung
sobald als thnnlich, jedenfalls aber innerhalb der auf den Empfang der Anzeige folgenden
nächsten 24 Stunden vorgenommen werde

4. Die Orte, an welchen die Untersuchung erfolgen kann, die Personen, welchen die-
selbe übertragen, und die Behörde, bei welcher dieselbe nachzusuchen ist, werden öffentlich
bekannt gemacht.

5. Flöße, welche an Orten gebaut werden, wo die vorgeschriebene Untersuchung nicht
erfolgen kann, sind an dem nächsten unterhalb gelegenen und zu Floß-Untersuchungen
bestimmten Ort der Untersuchung zu unterwerfen.
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6. Die Bestimmungen unter Ziffer 1—5 finden auf den Betrieb der Flößerei auf
der Stromstrecke oberhalb Mannheim keine Anwendung.

Die Haudhabung der Aufsicht über Beobachtung der in den 88§ 29 Ziffer 2 und 3,
sowie 31 für die Stromstrecke oberhalb Mannheim gegebenen Vorschriften steht den Brücken-
meistern zu.

7. Für Flöße, welche Mannheim von oberhalb kommend passiren, finden die Bestimm-
ungen unter Ziffer 1 —5 dergestalt Anwendung, daß Mannheim als Ort der Abfahrt
angesehen wird.

8. Vermerk auf dem Floß-Schein.

§ 36.
Giebt die Untersuchung zu Ausstellungen keine Veranlassung, so wird das Ergebniß

von den mit der Untersuchung beauftragten Personen auf dem von dem Floßführer mit sich
zu führenden Floß-Schein vermerkt. Floßführern, auf deren Floß-Scheinen ein solcher
Vermerk nicht vorhanden ist, wird die Abfahrt nicht gestattet.

9. Aenderungen im Floßbestand.
§ 37.

Die Bestimmungen in den §§ 35 und 36 finden auch in dem Fall Anwendung,
wenn das Floß während seiner Reise

a) eine Vergrößerung erfährt, welche nach Inhalt der Beilage zu § 30 Ziffer 4
eine Vermehrung der vorhandenen Ausrüstungs-Gegenstäude bedingt, oder

b) verkleinert wird und der Floßführer in Folge dessen eine Verminderung der vor-
handenen Ausrüstungs-Gegenstände vornehmen will.

Erfolgen diese Veränderungen des Flosses an einem Ort, wo die Untersuchung nicht
vorgenommen werden kann, so ist dieselbe von dem Floßführer sogleich bei seiner Ankunft
an dem nächsten zu Floß-Untersuchungen bestimmten Ort bei der zuständigen Behörde zu
beantragen.

10. Befugnisse der Behörden und Beamten.

§ 38.
Die Schifffahrts= und Hafen-Polizeibehörden, die Brückenmeister und alle mit Aus-

übung der Strompolizei beauftragten Beamten sind befugt, sich davon lleberzeugung zu
verschaffen, daß die nach den §§ 30 bis 32 erforderlichen Mannschaften und Ausrüstungs-
Gegenstände auf dem Floß vorhanden sind, und bei nicht vorschriftsmäßiger Bemannung
oder Ausrüstung der Flöße die Beilegung der letzteren an der nächsten Landungsstelle anzu-
ordnen. Die Fahrt darf erst nach erfolgter Vervollständigung der Mannschaft, beziehungs-
weise der Ausrüstung fortgesetzt werden.

62“
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11. Gebührenfreihcit.

§39.
Für die in Gemäßheit der §§ 35, 37 und 38 vorzunehmenden Untersuchungen ist

eine Gebühr nicht zu entrichen.
 Wahrschauen.

840.
Zur Sicherheit der Schifffahrt sind auf der Stromstrecke von Bingen bis unterhalb

Boun an folgenden Stellen Wahrschauen
.aasm Bingerloch auf dem Mäusethurm,
4. an der Wirbellay, *

bei Oberwesel, unterhalb des Ochsenthurms,
. dem Kammereck gegenüber auf dem rechten Ufer,
. bei der Loreley,

. oberhalb St. Goar an der Bauk,

. bei einem Wasserstand unter 3,2 Meter am Coblenzer Pegel für den Engerser
Grund bei St. Sebastian-Engerss. #

8. bei einem Wasserstand unter 3,5 Meter am Bonner Pegel für die Nheindorfer
Kehle oberhalb der ehemaligen Siegmündung.

Die an diesen Stellen stationirten Wahrschauer haben die Verpflichtung, das Annähern

aller zu Thal gehenden Fahrzenge durch Aufzichen der Flagge bemerkbar zu machen, und
zwar in folgender Weise:

a) ·wenn ein einzelues Schiff zu Thal kommt, durch Aufziehen der rothen,
b) wenn ein SchleppzugzuThalfährt, durch Aufziehen der weißen,
c) wenn ein Floß antreibt, durch Aufziehen der rothen und der weißen Flagge,

4) an Stelle der Flaggen treten für das zweite Fahrwasser am Bingerloch KKörbe
gleicher Farbe. « «

Durch jedes dieser Zeichen wird gleichzeitig angezeigt, daß die Thalfahrt frei ist,
während der Mangeleines Zeichens- undentet, daß die Bergfahrt'freiist.

Ist das Fahrwasser im Bingerloch gesperrt, so wird ein roth und weiß gestrichener
Korb auf der Spitze des Mänsethurms aufsgesetzt und damit angezeigt, daß die Flaggen-
signale für das zweite Fahrwassen Geltung haben. ·

....Bcvorc1ncch1ffvoangcnmtssttomabmarts fahrt, hat der Führer desselben
10 Minuten vorher seine Absicht den Wahrschauern auf dem Mäusethurm durch Aufhissen
einer weißen Flagge auf halbem Mast zu erkennen zu geben. Er darf erst dann abfahren,
wenn hierzu vom Mänsethurm aus dasZeichen gegeben ist. "“

 S=HSePD—
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Außer den erwähnten stehenden Wahrschauen ist für die zu Berg gehenden Dampf-
schleppzüge noch eine besondere Wahrschäu zivischen St. Goar und dem Kammereck ein-
gerichtet. Dieselbe geht dem Schleppzug voraus und giebt, wenn Fahrzeuge zu Thal
kommen, dem Führer des Schleppzuges das nöthige Zeichen mit der rothen Flagge.

Für das Wahrschauen werden die Gebühren nach besonders festgestellten und zu öffent-
licher Kenntniß gebrachten Tarifen von den Schifffahrttreibenden entrichtet.

Cefahren abgebanter und zur Verlandung besti mter Stromtheile sowie von
Uheindurchstichen.

*.

841.
1. Das Befahren abgebauter und zur Berlandung bestimmter, durch Baken in ge—

nügender Weise bezeichneter Stromtheile ist allen Flößen und Fahrzeugen mit Ausnahme
der Nachen untersagt.

2. Rheindurchstiche dürfen erst dann befahren werden, wenn die Schifffahrt durch die-
selben von der zuständigen Behörde mittelst öffentlicher Bekanntmachung für eröffnet erklärt ist.

Verbot anderer als der in gegenwärtiger Polizeiordnung erwähnten Signallichter.

842.
Das Führen anderer als der in gegenwärtiger Polizeiordnung vorgeschriebenen oder

zugelassenen Signallichter ist verboten. Ausgenommen von dieser Bestimmung sind diejenigen
Signallichter, welche in besonderen Fällen auf Grund von Regierungs-Anordnungen gezeigt
werden müssen.

Verpflichtung der Schiffer und Flohführer, einen Abdruck dieser Polizeiordnung
mit sich zu führen.

§ 43.
Jeder Führer eines Schiffes oder Flostes hat während der Ausübung seines Gewerbes

einen Abdruck dieser Polizeiordnung mit sich zu führen und den Polizei-, Zoll-, Hafen-
und Wasserbaubeamten auf Verlangen vorzuzeigen.

Strafbestimmungen.
844.

Zuwiderhandlungen gegen die in den 881 bis 43 gegenwärtiger Polizeiordnung
gegebenen Vorschriften werden gemäß Artikel 32 der revidirten Rheiuschifffahrts-Akte vom
17. Oktober 1868 bestraft.
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Einführungstermin.
8 45

Gegenwärtige Polizeiordnung tritt mit dem 1. November 1897 in Wirksamkeit.
Von diesem Zeitpunkt an tritt die im Jahre 1888 erlassene Polizeiordnung für die

Schifffahrt und Flößerei auf dem Rhein nebst den dazu erlassenen Nachträgen außer Kraft.

Beilage zu § 30 Ziffer4der Rheinschifffahrts-Polizeiordunng.

 KleineSeile Anker Ketten

Verzeichniß
der erforderlichen Ausrüstungs-Gegenstände.

* — 21

Für Flöße, deren Pflichtbemannung " "o vmo 5
nach § 30 Ziffer 1 beträgt: m 2 *

5 bis 9 Mann 1—
10 „ 13 „ — 1 1

14 „ 25 „, — 21
26 „ 35 „ 2 112

36 „ 40 „ 3 1 2

41 „ 45 „ 3 13

46 „ 50 „ 3 2 8
51 „ 60 „ 4 213

61 „ 70 „ 42 4

71 „ 80 „ 422 4

81 „ 90 „ 5. 2 5

91 „ 100 „ 5 2 5

101 „ 110 „ 6 2 6
111 „ 120 „ 6 2 6

121 „ 130 „ 7 2 7

131 „ 140 „ 7 2 V

141 „ 150 „ 7 2 8
151, 160 8 268

161 „ 170 „ 8. 2 8
171 „ 180 „ 8 2 8

181 „ 199. 5 3 9
Lemertn angen:

S——————————————..—————————————d–—
0OJSPbo

E

30
32

  ——EGGWP’TS·SJ%PNbD—

Unter großen Ankernachen werden Tachen von. 50—60 Centner (2,5 bis 3 Tounen), unter kleinenAulernachen solche von 30 bis 35 Centner (1,5 bis 1,75 Tonnen) Tragfähigkeit verstanden.

2. Flöße, deren Pflichtbemannung nach § 30 Ziffer 1 nicht mehr als7Mann bbekaägt:
kleinen Alernachens ein Dreibord von8Mcter Länge und 1 bis 1.1 Meter oberer Breit ren.3. Der Wahrschau-Nachen ist unter den in vorstehendem Verzeichniß ausgeführten KKallh nicht einbegriffen.

dürfen statt des



A-

 %0c%

2 St#

*22
* v23
 * 2s4

5 25

35. 335

Inhalks- Verzeichniß.

1 Verpflichtungen der Schiffs- und Floßführer u. s. w. im Allgemeinen.
2 Belastung und tiefste zulässige Einsenkung der Schiffe.
3 Ausrüstung der Schiffe.
4 Vorschriften bezüglich der Fahrt im Allgemeinen.

Vorschriften über das Vorbeifahren der Schiffe an einander. (§5 5—14.)
1. Wenn sie sich in verschiedenen Fahrwegen befinden.
2. Wenn sie sich in einem und demselben Fahrwege befinden.

a) Mit genügender Breite.
Allgemeine Bestimmungen.
Vorbeifahren in einem und demselben Fahrwege in derselben Nichtung.

» »,, » » » „ eulgegengesetzter Nichtung.

b) Mit nicht genügender Breite.
Besondere Bestimmungen.

a) In Betreff der Schleppzüge
b) „ „ „ vom llfer aus gezogenen Schiffe.

c) „ „ „ zu Thal treibenden Schiffe.
d) „ „ „ lovirenden Schiffe.
e)n, « JFahrzeuge unter 1000 Centuer (50 Tonnen) Tragfähigkeit und der tiesge-

ladenen Fahrzeugc.
Vorschriften bezüglich der Fahrt unter besonderen Verhältuissen. (§5 15—25.)

1. Pflichten der Führer von Fähren in Bezug auf den Schisss- und Floßverkehr.

5.
4.
5.
6.

*¾
10.

„ „Schiffs- und Floßführer in Bezug auf Fähren.
Durchfahrt durch Brücken.

a) Feste Brücken.
b) Schiffbrücken.

Fahren der Schiffe und Flöße über Telegraphen= oder andere Kabel.
Anhalten der Dampsschiffe zur Personenbeförderung.
Verhalten während des Fahrens bei Nacht und bei Nebel.

„ bei hohem Wasserstand.
» in Fällen des Festfahrens oder Ve rsinkens.

Besondere Vorschriften für die Dampfschleppschifffahrt zwischen Cöln und Mannheim bei niedrigem
Wasserstand.

Besondere Vorschriften in Betreff des Schleppens auf der Stromstrecke zwischen Bingen und Sl. Goar.
§8 26 Vorschriften bezüglich des Stillliegens.
§ 27 Vorschriften in Betreff festliegender Badeaustalten, Schiffmühlen und ähnlicher Anlagen.
§ 28 Vorschriften in Betreff des Leinpfads und des Leinzugs.

Vorschriften über Ban, Bemannung, Ansrlistung und Untersuchung der Flöste. (58 29—39.)
s 29
s 30
8 31
§ 32
5 33
* 4
*t#
 -*#

—

s

Bezeichnung, Breite und Länge der Flöße.
. Bemannung, Ausrüstung und Gewicht der Flöße im Allgemeinen.

Ausnahmebestimmungen bezüglich der Bemannung und der Ausrüstung der Flöße oberhalb Mainz.
Vorschriften für geschleppte Flöße.
Wahrschau der Flöße.
Ersatz der Wahrschau durch elektrische Meldung auf der Stromstrecke Kehl bis Steinmauern.
Untersuchung der Flöße.

4 Vermerk auf dem Floßschein.
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837 9. Aenderungen im Floßbestand.
 38 10. Befugnisse der Behörden und Beamten.
8 39 11. Gebührenfreiheit.
8 40 Wahrschanen.
§ 41 Befahren abgebauter und zur Verlandung bestimmter Stromtheile sowic von Rheindurchstichen.
§ 42 Verbot anderer als der in gegenwärtiger Polizeiordnung erwähnten Signallichter.
* 43 Verpflichtung der Schiffer und Flostführer, einen Abdruck dieser Polizeiordnung mit sich

zu führen.
§* 44 Strafbestimmungen.
* 45 Einführungstermin.

Nr. 17253.

Bekannt machung, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die Marktgemeinde
Jettingen betreffend.

K. Staatsministerium des Innern.

Durch die im Einverständnisse mit den k. Staatsministerien der Justiz,.und der Finanzen
ergangene Entschließung vom Heutigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes, einige Bestim-
mungen über die Juhaberpapiere betreffend, vom 18. März 1896, sowie der Kgl. Allerhöchsten
Verordnung vom gleichen Tage (Gesetz= und Verordnungsblatt S. 174 und 185) der
Marktgemeinde Jettingen auf Grund der Beschlüsse des Gemeindeausschusses und der
Gemeindeversammlung vom 4./25. Juli 1897 und des staatsaufsichtlichen Bescheides des
k. Bezirksamts Günzburg vom 29. Juli 1897 die Genehmigung zur Ausgabe 3½% iger
Schuldverschreibungen auf den Inhaber im Gesammtnennwerthe von 50000 „TX, und zwar:

Lit. A 10 Stück zu je 1000,
8 50 Stück zu je 500 M,

„ C 50 Stück zu je 200 J,

„ D 50 Stück zu je 1004%",

ausgestellt vom 1. Oktober 1897 und halbjährig am 1. April und am 1. Oktober ver-

zinslich, ertheilt.
München, den 9. September 1897.

In Vertretung:
Der k. Staatsrath:

von Neumayr.
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für das

Königreich Bayern.

 36.
München, den 24. September 1897.

Inhalt:
Bekan rtmachn ung vom 17. September 1897, die Einführung der Verkehrsordnung für die Eisenbahnen Deutsch-lands in Bayern betreffend. — Hofdienst.Nachricht. — Staatsdienst Nachrichten. — Enthebung von der Würde

eines lebenslänglichen Neichsrathes der Krone Bayern. — Ordeus-Verleihungen. — Königlich Allerhöchste
Genehmigung zur Annahme fremder Dekorationen. — ConsulatderVereinigtenStaatenvonAmerika in München.

Nr. 52841I.

Bekanntmachung, die Einführung der Verkehrsordnung für die Eisenbahnen Deutschlands
in Bayern betreffend.

K. Staatsministerium des Königlichen Hauses und des Aeuhern.

Die Bestimmungen der Anlage B zur Verkehrsordnung für die Eisenbahnen Deutsch-
lands (Gesetz= und Verordnungsblatt 1895 Nr. 7) werden in nachstehender Weise ergänzt
bezw abgeändert:

1. Die Bestimmungen unter XXXII sind wie folgt zu ergänzen:
a) Hinter Ziffer 7 ist folgende neue Bestimmung einzuschalten:

„8. Die Eisenbahn ist verpflichtet, Eisenbahnwagen, in denen Gegenstände dieser
Art nach Maßgabe der Bestimmungen unter Ziffer 3b und Ziffer 5 in
losem Zustande befördert worden sind, nach jedesmaligem Gebrauch in
derselben Weise, wie dies in Bezug auf die Beseitigung von Ansteckungs-
stoffen bei Viehbeförderungen auf Eisenbahnen vorgeschrieben ist, einem
Reinigungsverfahren „Desinfection) zu unterwerfen, das geeignet ist, die
den Wagen etwa anhaftenden Ansteckungsstoffe vollständig zu beseitigen."
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b) Die Ziffern 8 und 9 sind in 9 und 10 abznändern.
) Die neue Ziffer 9 ist wie folgt zu fassen:

„Die Kosten der Desinfection der Wagen sowie etwa nöthiger Des-
inlection der Güter fallen dem Absender beziehungsweise dem
Empfänger zur Last“.

2. Die Bestimmungen unter LII sind wie folgt zu ergänzen:
a) Hinter Ziffer 5 ist folgende neue Bestimmung einzuschalten:

„6. Die Eisenbahn ist verpflichtet, die zur Beförderung verwendeten Eisen-
bahnwagen, sofern sie nicht bestimmungsgemäß ausschließlich zum Traus-
porte der im Eingange bezeichneten Gegenstände dienen, nach jedesmaligem
Gebrauch in derselben Weise, wie dies in Bezug auf die Beseitigung von
Ansteckungsstoffen bei Viehbeförderungen auf Eisenbahnen vorgeschrieben ist,
einem Reinigungsverfahren (Desinfection) zu unterwerfen, das geeignet ist,
die den Wagen anhaftenden Ansteckungsstoffe vollständig zu tilgen.“

b) Die Ziffern 6 und 7 sind in 7 und 8 abznändern.
c) In der neuen Ziffer 7 ist der Eingang wie folgt zu fassen:

„Die Kosten der Desinfection der Wagen sowie etwa nöthiger Des-
inlection des Inhalts fallen dem Absender beziehungsweise dem
Empfänger zur Last.“

Die neuen Vorschriften treten sofort in Kraft.

München, den 17. September 1897.

In Vertretung:
Staatsrath von Mayer.

Hofdienst-Nachricht. Staatsdienst-Nachrichten.
Im Namen Seiner Majestät des Königs. Im Namen Leiner Maojestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Lnit- Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-

pold, des Königreichs Bayern Verweser, pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden, haben Sich unter'm 11. September ds. Is.
unter'nm 9. September ds. Is. den Rechts= allergnädigst bewogen gefunden, den Geheimen
praktikanten Karl August Grafen von Drechsel Registrator im k. Staatsministerium des k.
auf sein allerunterthänigstes Ansuchen zum Hauses und des Aeußern, k. Nath Theodor
Königlichen Kammerjunker zu ernennen. Neumayer, seinem allerunterthänigsten An-
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suchen entsprechend, auf Grund der Vollend-
ung des siebenzigsten Lebensjahres, gemäß
#§ 22 lir. C der IX. Beilage zur Verfassungs-
urkunde, unter huldvoller Anerkennung der
von ihm in einer langen Reihe von Jahren
geleisteten treuen, eifrigen und ersprießlichen
Dienste, vom 1. Oktober ds. Is. an in

den bleibenden Ruhestand treten zu lassen,
dann gleichfalls vom 1. Oktober ds. Is. an, nach
Maßgabe des Tit. II § 18 der Verfassungs-
urkunde, den Kanzleisekretär bei der k. Ge-
sandtschaft in Paris, k. Nath Hermann
Nindfleisch, zum Geheimen Sekretär im
Staatsministerium des k. Hauses und des
Aeußern zu befördern und den Ministerial-
kanzleisunktionär Joseph Mayer zum Kanzlei-
sekretär bei der k. Gesandtschaft in Paris
zu ernennen.

Enthebung von der Würde eines lebens-
länglichen Reichsrathes der Krone

Gayern.
Im Namen Seiner majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben unter'm 9. September ds. Is. die von dem
Staatsrathe i. a. o. D. und Staatsminister a. D.

Adolf Freiherrn von Pfretzschner mit Rück-
sicht auf seine leidende Gesundheit und sein
vorgeschrittenes Alter erbetene Enthebung von
der Würde eines lebenslänglichen Reichsrathes
Allerhöchst zu genehmigen geruht.

Ordens-Verleihungen.
Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
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haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,
unter'm 29. August ds. Is. dem k. Würt-

tembergischen Staatsminister der Finanzen,
Dr. von Riecke, das Großkreuz des Verdienst-
Ordens der Bayerischen Krone, und

unter'm 1. September ds. Is. dem k. Staats-
rathe im a. o. D., Franz Seraph Ritter von
Pfistermeister, in Rücksicht auf seine seit mehr
als 50 Jahren mit Treue und Eifer geleisteten
Dienste, das Ehrenkrenz des Ludwigsordens
zu verleihen.

Königlich Allerhöchste Genehmigung zur
Annahme fremder Dekorationen.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Lnit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,

unter'm 29. August ds. Is. dem k. Käm-
merer und Nittmeister a. D. Maximilian
Grafen von Drechsel für den ihm von
Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser, Könige
von Preußen, verliehenen k. preußischen Kronen-
Orden II. Klasse,

unter'm gleichen Datum dem k. außerordent-
lichen Gesandten und bevollmächtigten Minister
am kaiserlich russischen Hofec, Staatsrathe im
a. o. D. Rudolf Freiherrn von Gaßer,

für den ihm von Seiner Majestät dem Kaiser
von Rußland verliehenen kaiserlich russischen
Weißen Adler-Orden,

unter'n 5. September ds. Is. dem k. außer-
ordentlichen Gesandten und bevollmächtigten
Minister am Königlich Württembergischen Hofe,
Kurt Freiherrn von der Pfordten, für das
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ihm von Seiner Majestät dem Könige von
Wirttemberg verliehene Großkreuz des k. Würt-
tembergischen Friedrichs-Ordens,

unter'm 7. September ds. Is. dem k. Käm-
merer, Dr. Friedrich Grafen von Luxburg,
Präsidenten der k. Regierung von Unterfranken
und Aschaffenburg, für den ihm von Seiner
Majestät dem Deutschen Kaiser, Könige von
Preußen, verliehenen k. preußischen Kronen-
Orden I. Klasse, sowie für das von Seiner
Majestät dem Könige von Württemberg ihm
verliehene Großkrenz des k. Württembergischen
Friedrichs-Ordens,

unter'm 9. September ds. Is. dem k. Käm-
merer und Staatsrathe im a. o. D. Friedrich

Freiherrn von Niethammer, außerordent-
lichen Gesandten und bevollmächtigten Minister
am K. Sächsischen Hofe, für den ihm von
Seiner Majestät dem Könige von Sachsen
verliehenen goldenen Stern zum Großkrenze
des Königlich Sächsischen Albrechts-Ordens,

unter'm gleichen Datum dem Vorsitzenden
im Ministerrathe, Staatsminister des Kgl.
Hauses und des Aeußern Dr. Krafft Frei-

herrn von Crailsheim, für den ihm von
Seiner Majestät dem Könige von Sachsen
verliehenen k. sächsischen Hausorden der Rauten-
krone,

unter'm 16. September ds. Is., dem k.
Staatsminister der Justiz Dr. Leopold Frei-
herrn von Leonrod, für den ihm von Seiner
Majestät dem Deutschen Kaiser, Könige von
Preußen, verliehenen k. preußischen Nothen
Adler-Orden I. Klasse
die Bewilligung zur Annahme und zum Tragen
zu ertheilen.

Consulat der Vereinigten Staaten
von Amerika in München.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des KönigreichsBayernVerweser,
haben unter'm 14. September ds. Is. aller-
gnädigst zu genehmigen geruht, daß der zum
Consul der Vereinigten Staaten von Amerika
in München ernannte amerikanische Bürger
Benjamin Nußbaum in dieser dienstlichen
Eigenschaft anerkannt werde.
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tz und Perordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.

W 37.
München, den 29. September 1897.

Inhalt:
Bekanntmachung vom 23. September 1897, Forsthausnenbauten für die XXIII. Finanzperiode, hier die Ver-

legung des Sitzes des Försters von Fischbach nach Petersbächel belreffend. — Bekauntmachung vom
24. September 1897, die Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Juhaber durch die Stadtgemeinde
Regensburg betreffend. — Hofdienst-Nachricht. — Enthebung von der Würde eines lebenslänglichen Reichs-
rathes der Krone Bayern.

Nr. 177531.

Bekanntmachung, Forsthausnenbauten für die XXIII. Finausperiode, hier die Verlegung des
Sites des Försters von Fischbach nach Petersbächel betreffeud.

Königliches Staatsministerium der Finanzen,
Minislerial-Forslabtheilung.

Im Namen Seiner Mojestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern

Verweser, haben Allerhöchst zu genehmigen geruht, daß mit Wirksamkeit vom 1. September
ds. Is. der Sitz des dem k. Forstamte Schönan bisher zu Fischbach beigegebenen Försters
nach Petersbächel verlegt werde und demnach der Försterposten Fischbach künftig die Be-
zeichnung Petersbächel zu führen habe.

München, den 23. September 1897.

In Vertretung:
Der k. Staatsrath:

von May.
64
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Nr. 18376.

Bekanntmachung, die Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die Stadt-
gemeinde Negensburg betreffend.

fl. Staatsministerium des Innern.

Durch die im Einverständnisse mit den k. Staatsministerien der Justiz und der Finanzen
ergangene Entschließung vom Heutigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes, einige Be-
stimmungen über die Inhaberpapiere betreffend, vom 18. März 1896, sowie der Kgl. Aller-
höchsten Verordnung vom gleichen Tage (Gesetz= und Verordnungsblatt S. 174 und 185)
der Stadtgemeinde Regensburg auf Grund der Beschlüsse der Gemeindekollegien vom
22./29. Juli und 9. September 1897 und der staatsaufsichtlichen Bescheide der k. Regierung,
Kammer des Innern, der Oberpfalz und von Regensburg vom 12. August und 18. September
1897 die Genehmigung zur Ausgabe 3½%iger Schuldverschreibungen auf den Inhaber
im Gesammtnennwerthe von 2500 000 , und zwar:

Lit. A 240 Stück zu je 5000 ,
„ B 300 „ „ „ 2000 %¼,

„ C 500 „ „ „ 1000 4,

„ D 300 „ „ „ 500 J4,

„ kKk 250 „ „ „ 200 7,

halbjährig am 1. Jannar und am 1. Juli verzinslich, ertheilt.
München, den 24. September 1897.

Frhr. von Feiliwsch.

länglichen Reichsrathes der Krone
Gayern.

Im Namen Leiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit- Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
··,· pold, des Königreichs Bayern Verweser,

pold, des Königreichs Bayern Verweser, haben unter'm 25. September ds. Is. die von
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden, dem Staatsrathe i. a. o. D. und General der
unter'm 25. September ds. Is. der Gemahlin Infanterie Josef Nitter von Maillinger
des k. Kammerjunkers und Secondlieutenants mit Rücksicht auf seine leidende Gesundheit
im Iufanterie-Leib-Regimente, Ludwig Grafen und sein vorgeschrittenes Alter erbetene Ent-
von Holnstein aus Bayern, den aller= hebung von der Würde eines lebenslänglichen

unterthäuigst erbetenen Hofzutritt zu gewähren. Reichsrathes Allerhöchst zu genehmigen geruht.

Hofdienst-Nachricht. Enthebung von der Würde eines lebens-

Im Namen Seiner Majestät des Königs.



etz- und Perordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.

 38.
München, den 8. Oktober 1897.

In ualt:
Röniglich Allerhöchste Eutschließung vom 5. Oktober 1897, die Verhandlungen der Landräthe für das

Jahr 1898 betreffend. Ordens-Verleihung. Königlich Allerhöchste Genehmigung zur Annahme fremder
Dekorationen.

Nr. 19278.

Königlich Allerhöchste Entschließung, die Verhaudlungen der Landräthe für das Jahr 1898
betreffend.

Im Mamen Seiner Majestät des Königs.

Luitpold,
von Gotteg Gnaden Königlicher Prinz von Hayern,

Regent.
Wir finden Und im Hinblicke auf Art. 19 und 20 des Landrathegesetzes vom

28. Mai 1852 bewogen, die Eröffnung der Landrathoversammlungen für das Jahr 1898 auf

Montag, den 8. November 1897

au den Sitzen der Kreioregierungen festzusetzen und beanftragen die Kreisregierungen, Kammern
65
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des Innern, die Einberufung hienach zu veranlassen.

Berchtesgaden, den 5. Oktober 1897.

Luitpold,
Prinz von Bayern.

des Königreichs Bayern Verweser.

Ordens-Verleihung.

Im Namen Beiner Majestät des Hönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unter'm 29. Angust ds. Is aller-
gnädigst bewogen gefunden, dem k. Württem-
bergischen Staatsrathe lo#r. von Schall den
Verdienst-Orden vom heiligen Michael II. Klasse
mit Stern zu verleihen.

Königlich Allerhöchste Genehmigung zur
Anna#me fremder Dekorationen.

Im Namru Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,

unter'm 14. September ds. Is. dem k. Käm-
merer und Staatsrath im a. o. D. Rudolph

Freiherrn von Gasser, außerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten Minister am

Frhr. v. Feilitzsch.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General-Sekretär:

Ministerialrath v. Kopplstätter.

kaiserlich russischen Hofe, für den ihm von
Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser, Könige
von Preußen, verliehenen k. preußischen Kronen-
orden J. Klasse,

unter'm 19. September ds. Is. dem
k. Stabssekretär Friedrich Braun für den
ihm von Seiner Majestät dem Deutschen
Kaiser, Könige von Preußen, verliehenen
k. preußischen Kronenorden IV. Klasse,

unter'm 25. September ds. Is. dem Direktor
der Pfälzischen Eisenbahnen, Geheimen Rath
Karl Jakob Ritter von Lavale in Ludwigs-
hafen a, Rh., für den ihm von Seiner Majestät
dem Deutschen Kaiser, Könige von Preusen,
verliehenen Stern zum k. preußischen Kronen-
orden II. Klasse und

unter'm 30. September ds. Is. dem k. Oberst-
hofmeister Gustav Grafen zu Castell-Castell
für den ihm von Seiner Majestät dem Könige
von Sachsen verliehenen k. sächsischen Haus-
orden der Rantenkrone

die Bewilligung zur Annahme und zum Tragen
zu ertheilen.
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ch und Perordnungs-Blatt
Königreich Bayern.

 AM 39.
München, den 23. Oktober 1897.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Verordnung vom 16. Oktober 1897, die anberorzentiich Zunahme der Forstfreveldurch Entwendung von Christbäumen im Regierungsbezirke von Oberfranken betreffend. — Bekanntmachung

vom 14. Oktober 1897, Gesuch der bayerischen Vereinsbank in München um enh zur Ausgnbe einer
weileren Serie unkündbarer Pfandbriefe betreffend. — Bekauntmachung vom 18.Oktober 1897, Ausgabe
von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die Studigemeinde Landshut bedrt ffend. — Bekannt—
machung vom 19. Oktober 1897, den Vollzug des land= und forstwirthschaftlichen Unsalsveriicherungsgriees
betreffend.— Belanutmachung vom 21. Oktober 1897, Ernencrung der Meldungen der in den Bewerber-
verzeichnissen der Behörden aufgeführten Militäranwärter betreffend. — Bekanntmachung vom 18. Oktober
1897, die Wahl der Landtags--Commissäre bei der k. Staats-Schuldentilgungs-Anstalt betreffend. — Hof-
dienst-Nachrichten. — Hostitel-Verleihung. — Verleihung der Würde eines lebenslänglichen Neichsrathes
der Krone Bayern. — Ordens-Verleihungen. — Röniglich Allerhöchste Genehmigung zur Annahme fremder
Dekorationen. — Consulat der Vereinigten Staaten von Amerika in Nürnberg und Fürth. — Auszug aus
der Adels, Manitel des Königreiches.

Nr. 67041.

Königlich Allerhöchste Verordunng, die außerordentliche Zunahme der Forstfrevel durch Ent-
wendung von Christbäumen im Regierungsbezirke von Oberfranken betreffend.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Zlityol!
von Gotteg Gnaden Königlicher Prinz von Hayern,

Pegent.
Wir finden Uns bewogen, die Giltigkeit der Verordnung vom 2. Oktober 1887,

die außerordentliche Zunahme der Forstfrevel durch Entwendung von Christbäumen im
Regierungsbezirke von Oberfranken betreffend (Gesetz= und Verordnungsblatt Seite 611 ff.),
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auf die Dauer von weiteren fünf Jahren vom Ablaufe der mit Verordnung vom 12. Sep-
tember 1892 (Gesetz= und Verordnungsblatt Seite 609) bestimmten Geltungsdauer, d. i.
vom 4. November ds. Is. an, zu verlängern.

Berchtesgaden, den 16. Oktober 1897.

Luitpold,
Prinz von SLayern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Riedel. Frhr. v. Feilitzssch. Dr. Frhr v. Keonrod.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General-Sekretär:

Ministerialrath v. Kopplstätter.

Nr. 19881.

Bekanntmachung, Gesuch der bayerischen Vereinsbank in München um Genehmigung zur Ausgabe
einer weiteren Serie unkündbarer Pfandbriefe betreffend.

+K. Staatsministerium des Innern.

Durch die im Einverständnisse mit den k. Staatsministerien der Justiz und Finanzen
ergangene Entschließung vom Heutigen wurde die Emission einer nenen Serie (XXVI)
3½2% iger Pfandbriefe der bayerischen Vereinsbank in München im Betrag von 10
Millionen Mark, deren Verloosung und Kündigung bis zum Jahre 1907 ausgeschlossen ist,
unter den für die Ausgabe der vorangehenden Serien XXIV und XXV gestellten Beding-
ungen (siehe Gesetz= und Verordnungsblatt 1897 Seite 9 und Seite 59) geuehmigt.

München, den 14. Oktober 1897.

Frhr. v. Peilitzsch.
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No. 19914.

Bekanntmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die Stadt-
gemeinde Landshut betreffend.

Kt. Staatsministerium des Innern.

Durch die im Einverständnisse mit den k. Staatsministerien der Iustiz und der Finanzen
ergangene Entschließung vom Heutigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes, einige Be-
stimmungen über die Inhaberpapiere betreffend, vom 18. März 1896, sowie der Kgl.
Allerhöchsten Verordnung vom gleichen Tage (Gesetz= und Verordnungsblatt S. 174 und
185) der Stadtgemeinde Landshut auf Grund der Beschlüsse der Gemeinde-Collegien vom
15. Mai, 1. Juli, 12. August, 7./25. September und 1. Oktober 1897 und des staats-
aufsichtlichen Bescheides der k. Negierung, Kammer des Innern, von Niederbayern vom
2. Oktober 1897 die Genehmigung zur Ausgabe 3 %%/oiger Schuldverschreibungen auf
den Inhaber im Gesammtnennwerthe von 1 200 000 JX, und zwar

Lit. A 300 Stück zu je 2000 -K,
„ B 300 „ „ „ 1000 “,

„ C 3200 „„ 500 -,

v r 500, „ „ 200 J,
„ K6500 „ 100 ,

ausgestellt vom 3. Oktober 1897 und halbjährig am 1. April und am 1. Oktober ver-

zinslich, ertheilt.
München, den 18. Oktober 1897.

!½v.„Heilinsn.
Nr. 20269.

Bekanntmachung, den Vollzug des land= und forstwirthschaftlichen Unfallversicherungs-
gesetzes betreffend.

#. Staatsministerien des Innern und der Finanzen.

In Gemäßheit des § 52 des Gesetzes über die Unfall= und Krankenversicherung der
in land= und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen vom 5. Mai 1886 wird
bekannt gegeben, daß mit Wirkung von heute ab unter Enthebung des bisherigen Vorsitzenden:

der k. Negierungsrath Dr. Georg Krieg in München zum Vorsitzenden der Schiedsgerichte
a) der land= und forstwirthschaftlichen Berufsgenossenschaft für den Regiernunqsbezirk

Oberbayern,
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b) im Geschäftskreise der Staatsforstverwaltung für den gleichen Regierungsbezirk
aufgestellt worden ist.

München, des 19. Oktober 1897.

Dr. Frhr. v. Riedel. Frhr. v. Feilihzsch.

Nr. 20496.

Bekanntmachung, Erneuerung der Meldungen der in den Bewerberverzeichnissen der Behörden
aufgeführten Militäranwärter betreffend.

K. Staatsministerium des Innern und 4K. Kriegsministerium.

Unter Bezugnahme auf § 15 der Anstellungsgrundsätze wird darauf aufmerksam gemacht,
daß zur Vermeidung der Streichung in den Bewerberverzeichnissen die Wiederholung der
Meldung der vor dem 1. Jannar 1897 in denselben vorgemerkten Militäranwärter durch
Letztere bis zum 1. Dezember 1897 bei der betreffenden, die Verzeichnisse führenden Behörde
zu bewerkstelligen ist.

Hiebei sind die in den Familien-, Vermögens-, Gesundheits= und sonstigen wesent-
lichen Verhältnissen etwa eingetretenen Aenderungen anzugeben und ist die Richtigkeit der
bezüglichen Angaben seitens der nicht mehr im aktiven Dienste befindlichen Militäranwärter
durch Beilage eines amtlichen Leumunds= und Vermögens-Zengnisses zu bescheinigen.

München, den 21. Oktober 1897.

Frhr. v. Feilihsch. Frhr. v. Asch.

Bekauntmachung, die Wahl der Landtags-Commissäre bei der k. Staats-Schuldentilgungs-
Anstalt betreffend.

In Gemähheit der Bestimmungen Tit. VII § 14 der Verfassungsurkunde und Art. 35
des Gesetzes vom 19. Jannar 1872, den Geschäftsgang des Landtags betreffend, hat die
Kammer der Abgecordneten zum Stellvertreter ihres Commissärs bei der k. Staats-Schulden-
tilgungs-Anstalt an Stelle des aus der Kammer angzgeschiedenen, bisher mit dieser Funktion
betraut gewesenen Herrn Abgeordneten Hänle den Herrn Abgeordneten Wolfram gewählt,
was hiemit unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 10. Oktober 1893 (Gesetz-
und Verordnungs-Blatt S. 308) zur allgemeinen Kenntuiß gebracht wird.

München, den 18. Oktober 1897.

Kgl. Staats-Schuldentilgungs-Commission.
Freiherr von nNaesseldt.

Ringel.
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Hofdienst-Nachrichten.

Im UNamen Seiner AKajestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des KönigreichsBayernVerweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,

unter'm 26. September ds. Is. den
Secondlieutenant a. D. und Gutsbesitzer,

Maximilian Freiherrn Tucher von Simmels-
dorf, auf sein allerunterthänigstes Ansuchen
zum k. Kämmerer zu ernennen;

unter'm 7. Oktober ds. Is. den Haupt-
kassier bei der k. Hoftheater-Intendanz, k. Rath
Heinrich Koller, auf Ansuchen vom 1. No-
vember ds. Is. ab in den dauernden Nuhe-
stand zu versetzen und demselben in Aner-
kennung seiner langjährigen, treuen und er-
sprießlichen Dienstleistung den Titel und Rang
eines k. Hofrathes gebührenfrei zu verleiheu.

Hoftitel-Verleihung.

Im Namen Seiner Majestät des fönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich mit Allerhöchstem Signate vom
28. September ds. Is. allergnädigst bewogen ge-
funden, dem Schaumweinfabrikanten Johann
Jakob Söhnlein in Schierstein im Rhein-
gau den Titel eines „K. B. Hoflieferanten“
zu verleihen.
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Verleihung der Würde eines lebens-
länglichen Reichsrathes der Krone

Gayern.

Im Namen Seiner Moajestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unter'u 10. Oktober ds. Js.
Allerhöchst bewogen gefunden, den Präsidenten
des Obersten Landesgerichts, Or. Gottfried
von Schmitt in München und den Präsi-
denten des Oberlandesgerichts Zweibrücken,
Jakob Ritter von Fitting, zu lebensläng-
lichen Reichsräthen der Krone Bayern aller-
gnädigst zu ernennen.

Ordens-Verleihungen.
Im Namen Seiner Moajestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs BayernVerweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,

unter'm 25. August ds. Is. dem k. und
k. österreichischen Kämmerer und Olberstlien-
tenant des Ruhestandes Reinhard Freiherrn
von Bibra den Verdienstorden vom heiligen
Michael II. Klasse,

unterm 29. September ds. Is. dem Chef-
Präsidenten des Rechnungshofes des Deutschen
Reichs, königlich preußischen Wirklichen Ge-
heimen NRath von Wolff, und

unterm 3. Oktober ds. Is. dem Präsi-
denten des Reichsbank-Direktoriums, Wirk-
lichen Geheimen Rath I0r. Koch,
den Verdienstorden vom heiligen Michael
I. Klasse
zu verleihen.

67



350

Königlich Allerhöchste Genehmigung zur
Annahme fremder Dekorationen.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allgnädigst bewogen gefunden,

unter'm 3. Oktober ds. Is. dem Direktions-

rathe der Pfälzischen Eisenbahnen, Alexander
Gayer in Ludwigshafen a./Nh., für den ihm
von Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser,
Könige von Preußen, verliehenen k. prenßi-
schen Rothen Adler-Orden III. Klasse,

unter'm gleichen Datum dem Präsidenten
der k. Regierung von Mittelfranken, Julius
Ritter von Zenetti in Ansbach, für den
ihm von Seiner Majestät dem Deutschen
Kaiser, Könige von Preußen, verliehenen
k. preußischen Kronen-Orden I. Klasse,

unter'nm 7. Oktober ds. Is. dem in Aller-

höchst Ihrer Geheimkanzlei verwendeten Geheim-
sekretär im k. Staatsministerium des König-
lichen Hanses und des Aeußern, Max Lehner,
für den ihm von Seiner Majestät dem
Deutschen Kaiser, Könige von Preußen, ver-
liehenen k. preußischen Rothen Adler-Orden
IV. Klasse, und

unter'm 12. Oktober ds. Is. dem Leibjäger
Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen
Rupprecht von Bayern, Peter Quirin,
für die ihm von Seiner Majestät dem Könige

von Schweden und Norwegen verliehene
goldene Medaille mit der Krone,
die Bewilligung zur Annahme und zum Tragen
zu ertheilen.

Consulate der Vereinigten Staaten von
Amerika in Nürnberg und Fürth.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben unter'm 16. September ds. Is. aller-
gnädigst zu genehmigen geruht,

daß der zum Consul der Vereinigten Staaten
von Amerika in Nürnberg ernannte Gustav
C. E. Weber in dieser dienstlichen Eigen-
schaft, und

der amerikanische Bürger Charles W. Erd-
man als Consul der Vereinigten Staaten
von Amerika in Fürth,
anerkannt werde.

Auszug aus der Adels-Matrikel des
Königreiches.

Der Adelsmatrikel wurde einverleibt:

unter'm 14. Oktober ds. Is. der Oberst-
lieutenant und Chef des Generalstabs k. II.
Armeecorps, Johann Ritter von Gerneth
in Würzburg, für seine Person als Nitter
des k. Verdienstordens der Bayerischen Krone
bei der Nitterklasse Lit. C, Fol. 40, Act.-
Num. 145861.
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esth und Perordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.

 40.
München, den 30. Oktober 1897.

Juhaltt
Bekanutmachung vom 25. Oktober 1897, den Vollzug der Unfallversicherungsgesetze betresfend. Bekannt-=

machung vom 25. Oktober 1897, Vertehr mil Schilddrüsenpräparaten betreffend. Hoffdienst-Nachrichten.
Staatsdienst-Nachricht. Ordens-Verleihungen.

Nr. 148231.

Bekanntmachung, den Vollzug der Uufallversicherungsgesetze betreffend.

K. Staatsministerium des Königlichen Hauses und des Aeußern.

Gemäß § 48 des Unufallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 wird in Rücksicht auf
die stattgehabten Neuwahlen von Beisitzern aus dem Arbeiterstande die nunmehrige Zusammen-
setzung des Schiedsgerichtes für die k. Post= und Telegraphenverwaltung
bekannt gegeben

1. Vorsitzender:
Adolph Uhl, Oberregierungsrath imk Staatoministerium des Innern in München;

Stellvertreter desselben:
Alois Hörmann, Ministerialrath im k. Staatsministerium des Innern in München.

2. Mitglieder:
a) von der Ausführungsbehörde gemäß § 6 des Gesetzes über die Ausdehnung der Un-

fall-- und Krankenversicherung vom 28. Mai 1885 ernaunte Beisitzer und Stell-
vertreter:
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Erster Beisitzer: Oberpostrath Jakob Zimmermann in München,
Erster Stellvertreter: Oberpostmeister Friedrich Wiedemann in Augsburg,
Zweiter Stellvertreter: Postmeister Joseph Meyer in München,
Zweiter Beisitzer: Postinspektor Ludwig Wagner in München,
Erster Stellvertreter: Telegraphen-Bezirksingenieur Peter Schneider in München,
Zweiter Stellvertreter: Postinspektor Joseph Grief in München.

b) Von den Vertretern der Arbeiter gemäß § 47 Absatz 4 bis 6 des Unfallversicherungs-
gesetzes vom 6 Juli 1884 gewählte Beisitzer und Stellvertreter:

Erster Beisitzer: Telephonvorarbeiter Johann Pieußel in Müuchen,
Erster Stellvertreter; Telephonvorarbeiter Konrad Wagner in Müüchen,
Zweiter Stellvertreter: Postaushelfer Karl Spängler in München,
Zweiter Beisitzer: Telegraphenvorarbeiter Jakob Kuier in München,
Erster Stellvertreter: Telegraphenvorarbeiter Mathias Sigl in München,
Zweiter Stellvertreter: Postaushelfer Johann Ungermann in München.

München, den 23. Oktober 1897.

Dr. Frhr. von Crailsheim.

Nr. 20611.

Bekanntmachung, Verkehr mit Schilddrüsenpräparaten betreffend.

Kl. Staatsministerium des Innern.

Im Namen Seiner Moazjestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern Verweser,

haben Allerhöchst zu bestimmen geruht, daß die „Thyreoideae praeparata — Schild-
drüsenpräparate“ dem zu § 1 der Allerhöchsten Verordnung vom 22. Juli 1896, betreffend
die Abgabe stark wirkender Arzneien sowie die Beschaffenheit und Bezeichnung der Arznei-
gläser und Standgefäße in den Apotheken, beigegebenen Verzeichnisse angereiht werden.

Im Zusammenhalte mit Ziff. 9 der Allerhöchsten Verordnung vom 19. März 1895,
betreffend das Arzneibuch für das Deutsche Reich sowie die Zubereitung und Feilhaltung
von Arzneien, sind hienach die Schilddrüsenpräparate von dem Handverkaufe in den Apotheken
ausgeschlossen.

München, den 25. Oktober 1897.

Frhr. von Feilitzsch.
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Hofdienst-Nachrichten.
Im Namen Seiner Moajestät des flönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des KönigreichsBayernVerweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,

unter'm 14. Oktober ds. Is. den Second-

lieutenant im Infanterie-Leib-Regiment. Otto
Freiherrn von Berchem zum k. Kammer-
junker, und

unterm 16. Oktober ds. Is. den Oberst-
lieutenant a. D. Karl von Spies zum k.

Kämmerer,
beide auf ihr allerunterthänigstes Ansuchen zu
ernennen.

Staatödienst,-Nachiht.
Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Ver-
weser, haben Sich unter'm 18. ds. Mts.
Allerhöchst bewogen gefunden, den Geheimen
Sekretär im k. Staatsministerium des Kgl.
Hauses und des Aeußern, k. Nath Anton
Nadler, wegen Krankheit und hiedurch be-
wirkter Funktionsunfähigkeit in den bleibenden
Ruhestand zu versetzen.

Ordens-Verleihungen.
Im Namen Seiner Majestät des Mönigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unter'm 25. August ds. Is.
allergnädigst bewogen gefunden, nachstehende
Ordens-Auszeichnungen zu verleihen:
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I. das GroßkrenzdesVerdienstordensder
Bayerischen Krone:

dem stellvertretenden Staatssekretär des
Auswärtigen Amtes in Berlin, Botschafter
von Bülow,

dem Wirklichen Geheimen Nath Dr. von
Lucanus, Chef des Geheimen Kabinets
Seiner Majestät des Deutschen Kaisers, Königs
von Preußen, für Civilangelegenheiten;
II. den Verdienst-Orden vom heiligen

Michael l. Klasse:

dem k. preußischen außerordentlichen Ge-
sandten und bevollmächtigten Minister am
Kgl. Bayer. Hofe, Anton Grafen von Monts,

dem großherzogl. hessischen Oberstallmeister
M. Riedesel, Freiherrn zu Eisenbach;
III. den Verdienstorden vom heiligen

Michael II. Klasse:

dem dienstthuenden Kammerherrn Ihrer
Majestät der Deutschen Kaiserin, Königin
von Preußen, Grafen von Keller,

dem Legationsrathe bei der k. sächsischen
Gesandtschaft in München, Rudolph Grafen
von Rer;

IV. den Verdienstorden vom heiligen

Michael III. Klasse:
dem Leibstallmeister Ihrer Majestät der

Deutschen Kaiserin, Königin von Preußen,
Hällmigk;
V. das Verdienstkrenz des Ordens vom

heiligen Michael:
dem Oberbereiter Seiner Majestät des

Königs von Württemberg, Körner,
dem Bereiter Seiner Majestät des Königs

von Sachsen, Ackermann,
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dem k. sächsischen Offizianten Schließer,
dem k. württembergischen Offizianten Han-

selmaunn;
VI. die silberne Medaille des Verdieust-

Ordens vom heiligen Michael:
dem Leibjäger Seiner Majestät des Königs

von Sachsen, Hohlfeld,
dem Lakai Seiner Majestät des Königs

von Württemberg, Bubeck,
den Reitknechten in Diensten Seiner Maje-

stät des Königs von Sachsen Moser, Lösche
und Görke,

den Reitknechten in Diensten Seiner Maje-
stät des Königs von Württemberg, Schenk
und Samendinger:;

ferner lant Allerhöchsten
vom 21. September ds. Is.

I. den Verdienstorden vom heiligen
Michael IV. Klasse:

dem k. preuß. Schatullsekretär Porth;
II. das Verdienstkreuz des Ordens vom

heiligen Michael:
den k. preußischen Offizianten Föllbach,

Wrede und Gleich,
dem Wachtmeister Fuchs im k sächsischen

Marstall,
dem Sattelmeister Robert Müller im

Dienste Seiner Königlichen Hoheit des Groß-
herzogs von Hessen,

dem Offizianten Karl Lange in Diensten
Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen
Albrecht von Preußen, Regenten des Herzog-
thums Braunschweig.

Handschreibens

III. die silberne Medaille des Verdieust-
Ordens vom heiligen Michael:

den k. preuß. Bediensteten: Hofjäger Wiese,
Hoffrisenr Haby, Kammerdiener Höpfner,
Kammerlakai Dombrowski, Kammerlakai
Große, Garderobe-Diener Grauenhorst,
Garderobe-Diener Riegel, Hoflakai Klein,
Damenlafai Roth, Damenlakai Scheffler,
Kanzleidiener Frankfurt, Schatulldiener
Ludwig, Silberdiener Lampe,

dem geheimen Kanzleidiener im k. preußi-
schen Geheimen Civilkabinet, Hoppe,

dem Hofreitkfnecht Peter Stein, dem
Hofreitknecht Karl Christ, dem Hoflakai
Lorenz Pfeifer, im Dienste Seiner
Königlichen Hoheit des Großherzogs von
Hessen,

dem Kammerlakai, Fritz Glade, dem
Kammerdiener und 1. Garderobier Wilhelm
Lange, dem Hausdiener und Aushilfsgarde-
robier Heinrich Degen, im Dienste Seiner
Königlichen Hoheit des Prinzen Albrecht
von Preußen, Regenten des Herzogthums
Braunschweig, ferner

unter'm 30. August do. Is., dem kaiser-
lichen Oberpostdirektor, Geheimen Oberpost-
rath Nitzler in Erfurt, den Verdienst-
Orden vom heiligen Michael II. Klasse und

dem kaiserlichen Postdirektor Wienhold in
Coburg den Verdienst-Orden vom heiligen
Michael IV. Klasse, «

zu verleihen.
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et und Perordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.
L71.

München, den 4. November 1897.
3 n h a 1 t:

Königlich Allerhöchste Verordunng vom 20. Oltober 1897, den Vollzug des Gesetzes überr die Abänderungt Gewerbeordnung vom 211. Juli 13171 betressend. VBeranntmachung bvom 31. Oklober 1897, Ausgabe
a07 Schuldverschreibungen auf den Juhaber durch die Marktgemeinde Diessen betrefsend. Hoidienst Nach-

ten. — Röniglich Allerhöchste Genchmigung zur Annahme iremder Dekorationen. —. Auszug aus der

Avrls. Matrilel des Köntgreiches.

Nr. 21200.

Königlich Allerhöchste Verordnung, den Vollzug des Gesetzes über die Abänderung der Ge-
werbeordnung vom 26. Juli 1897 betreffend.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

1
Vvon Gottes Gnaden Königlicher Prinz von Gayern,

Regent.
Wir finden Uns bewogen, zum Vollzuge des Gesetzes, betreffend die Abänderung der

Gewerbeordnung vom 26. Juli 1897, zu verordnen, was folgt:
1. Die Befugnisse der Landes-Centralbehörde werden von dem Staatsministerium des

Innern, in den Fällen der 8§ 1008 Abs. 1, 129 Abs. 4, 131b Abs. 2, 132a und 133
Abs. 4 im Benehmen mit den betheiligten Staatsministerien, die Befugnisse der höheren
Verwaltungsbehörden von den Kreisregierungen, Kammern des Innern, und jene der unteren
Verwaltungsbehörden von den Distriktsverwaltungsbehörden, in München vom Magistrate,
ausgeübt.
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2. Die nach 8 91b Abs. 5 den Polizeibehörden zukommenden Obliegenheiten werden
von den Ortspolizeibehörden, in München vom Magistrate, ausgeübt.

3. Für München ist die Ortspolizeibehörde im Sinne des § 946 Abs.2und des
§ 129b Abs.1der Magistrat, im Sinne des § 126b Abs. 2 die Polizeidirektion.

4. Die in § 1274 den Polizeibehörden übertragene Zuständigkeit in Bezug auf Lehr-
linge wird wie bisher von den Distriktspolizeibehörden, in München von der Polizeidirektion,
ausgeübt.

5 Gegenwärtige Verordnung tritt, soweit die zur Durchführung des Gesetzes, betreffend
die Abänderung der Gewerbeordnung vom 26. Juli 1897, erforderlichen Maßnahmen in
Frage kommen, sofort, im llebrigen gleichzeitig mit der in Art. 9 Abs. 2 des vorangeführten
Gesetzes vorgesehenen Kaiserlichen Verordnung in Kraft.

Berchtesgaden, den 29. Oktober 1897.

Luitpold,
Prinz von Gayern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Frhr. v. Feilitzsch.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der General-Sekretär:

Ministerialrath v. Kopplstätter.

No. 20049.

Bekanutmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die Markt-
gemeinde Diessen.

K. Staatsministerium des Innern.

Durch die im Einverständnisse mit den k. Staatsministerien der Iustiz und der Finanzen
ergangene Entschließung vom Heutigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes, einige Be-
stimmungen über die Inhaberpapiere betreffend, vom 18. März 1896, sowie der Kyl.
Allerhöchsten Verordnung vom gleichen Tage (Gesetz= und Verordnungsblatt S. 174 und
185) der Marktgemeinde Diessen auf Grund der Beschlüsse der Gemeinde-Collegien vom
17. Mai und 3. Juli 1897 und des staatsaufsichtlichen Bescheides des k. Bezirksamts
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Landsberg vom 18. August 1897 die Genehmigung zur Ausgabe 3½ %/iger Schuld-
verschreibungen auf den Inhaber im Gesammtnennwerthe von 100 000 KXA, und zwar:

Lit A 71 Stück zu je 1000 Jc,
„ B 33 „ „ „ 500 ,

„ C 48 „ „ „ 200 AM,

.. D 29 „ „ „ 100 -,

halbjährig am 1. April und am 1. Oktober verzinslich, ertheilt.

München, den 31. Oktober 1897.

Frhr. v. Feilihsch.

Hofdienst-Nachrichten.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des KönigreichsBayernVerweser,
haben Sich mit Allerhöchster Entschließung
vom 31. Oktober de. Is. allergnädigst be-
wogen gefunden,

den Hauptkassa-Kontroleur bei der k. Hof-
theater-Intendanz Ludwig Grünewald zum
k. Hauptkassier,

den II. Tageskassier Rudolf Moralt zum
k. Hoflheater-Hauptkassa-Kontroleur,

den Intendanz-Assistenten Adolf Flüggen
zum k. II. Hoftheater-Tages-Kassier zu be-
fördern und

den bisher bei der Hoftheater-Tageskassa
aushilfsweise verwendeten Rentamts-Offi-
zianten Georg Stützer zum II. Hoftheater=
Tageskassier in provisorischer Weise, ferner

mit Allerhöchstem Signate vom 31. Oktober
ds. Is., den bisherigen Titular-Stabsober=
inspektor Karl von Hartz beginnend vom

1. November ds. Is. zum wirklichen König-
lichen Stabsoberinspektor
zu ernennen.

Königlich Allerhöchste Genehmigung zur
Annahme fremder Dekorationen.

Im Namen Seiner Mujestät des Känigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit=
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unter'nm 19. Oktober ds. Is.
allergnädigst bewogen gefunden, den nach-
benannten Beamten und Bediensteten des
k. Obersthofmeister-Stabes die Bewilligung zur
Annahme und zum Tragen der ihnen ver-
liehenen fremden Dekorationen zu ertheilen,
nämlich:

dem k. Stabsrathe Heinrich Höglauer für
den k. preußischen Rothen Adler-Orden IV.
Klasse,

dem k. Hofbaurathe Heinrich Handl für
das Nitterkreuz l. Klasse des k. württembergischen
Friedrichs-Ordens,

dem k. Stabsoberinspektor Carl von Hartz
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für das Ritterkrenz l. Klasse des k. sächsischen
Albrechts-Ordens,

dem k. Schloßverwalter I. Klasse Ludwig
Siegler in Würzburg für den k. prenßischen
Kronen-Orden IV. Klasse, für das k. sächsische
Albrechtskreuz und für das dem hergoglich
braunschweigischen Hausorden Heinrichs des
Löwen affiliirte Verdienstkreuz I. Klasse,

dem Kastellan der k. Burg zu Nürnberg,
Karl Bromig, für die k. preußische Rothe
Adler-Medaille,

dem k. Zimmerwart Felix Schmid in
Würzburg für die k. preußische Kronen-
Ordens-Medaille und

den k. Schloßdienern Jakob Krug und
Johann Zinuhobel in Würzburg für die
k. württembergische silberne Verdienst-Medaille,

ferner
unter'm 23. Oktober ds. Is. dem k.

Kammerjunker Lothar Freiherrn von Ritter
zu Grünstein, Legationssekretär bei der
kaiserlich deutschen Botschaft in St. Petersburg,
für den ihm von Seiner Majestät dem

Deutschen Kaiser, Könige von Preußen, ver-
liehenen k. preuß. Rothen Adler-Orden
IV. Klasse, für den ihm von Seiner Maje-
stät dem Kaiser von Rußland verliehenen
kaiserl. russischen St. Stanislaus-Orden
II. Klasse und für den ihm von Seiner
Majestät dem Könige von Serbien verliehenen
k. serbischen Takowo-Orden III. Klasse.

Auszug aus der Adels-Matrikel des
Königreiches.

Der Adelsmatrikel wurde einverleibt:
unter'm 23. Oktober ds. Is. der k. Mini-

sterialrath a. D. Franz Ritter von Barensfeld
in München für seine Person als Nitter
des Verdienstordens der Bayerischen Krone
bei der Ritterklasse Lit B, Fol. 64, Act.
Num. 148551,

unter'm 28 Oktober ds. Is. der k. Oberst
Gottlieb Nitter von Thäter, Abtheilungs=
chef im k. Kriegsministeriuim in München
für seine Person als Nitter des Verdienst-
ordens der Bayerischen Krone bei der Nitter-
klasse Lit T, Fol. 16. Act.-Jum. 152221.



eh und Verordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.
F 42.

München, den 9. November 1897.

Inbalt:
Oberpolizeiliche Vorschriften vom 6. November 1807, Zeit und Art des Fischfanges im Bodensec betreffend. —

Ordens-Verleihungen. — Röniglich Allerhöchste Genehmigung zur Annahme einer fremden Dekoration.

Nr. 20904.

Oberpolizeiliche Vorschriften, Zeit und Art des Fischfanges im Bodenseebetreffend.
K. Staatsministerium des Innern,

Abtheilung für Candwirthschaft, Gewerbe und Handel.

Auf (Grund des Artikels 126 Ziffer 1 des Polizei-Strafgesetzbuches vom 26. Dezember 1871
werden dieOberpolizeilichen Vorschriften, Zeit und Art des Fischfanges im Bodensee betreffend,
vom 15. März 1894 (Ges.= u. Verordn.-Blatt Seite 132) durch die nachfolgenden Be-
stimmungen ergänzt, bezw. in den §§ 2, 5 und 8 abgeändert:

§ 1.
Die Länge der schwebenden Netze (Schwebenetze) darf 120 m und die Höhe derselben

1,5 m nicht übersteigen.
In einem Betriebe dürfen gleichzeitig mehr als dreißig Schwebenetze nicht zur Verwendung

gelangen. Verboten ist ferner eine größere als die vorbezeichuete Anzahl von Schwebenetzen
in einem Schiffe zu führen und zu einem Satze zu vereinigen.

§ 2.
Zum Fang von Blau= und Weißfelchen dürfen nur Netze von mindestens 4 cm

Maschenweite verwendet werden; bei den Klusgarnen ist jedoch für den untersten Theil
des Sackes auf die Länge von 1,20 m eine Maschenweite von 24 mm gestattet.
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83.
Blau= und Weißfelchen gelten als untermäßig, wenn sie von der Kopfspitze bis zum

Schwanzende (Schwanzspitzen) gemessen nicht wenigstens eine Länge von 30 cm haben.

8 4.
In der Zeit vom 15. April bis Ende Mai ist das Umstellen der

genannt, mit Netzen zum Zwecke des Fischfanges verboten.
ist stets untersagt.

Reiser, Errachen
Das Angeln an den Errachen

Verboten ist ferner das Anhängen von Kähnen an den Errachen.

8 5B.
Die Bestimmungen des § 1 Absatz I, der §§ 2 und3 treten mit dem 1. Januar 1900

in Kraft.
München, den 6. November 1897.

rhr. v. feilihsch.

Ordens-Verleihungen.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des KönigreichsBayernVerweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,

unter'm 10. August ds Is. dem k.
belgischen Oberhofmarschall Grafen d'’Ooul=
tremont das Großkrenz des Verdienst-
Ordens vom heiligen Michael,

unter'nm 31. Oktober ds. Is. dem Ersten

Hofmarschall Seiner Majestät des Königs
von Schweden und Norwegen, August Grafen
von Nosen, das Großkrenz des Verdienst-
Ordens vom heiligen Michael und

unter'm 1. November ds. Is. dem König-
lichen Kämmerer und Obersthofmarschall
Albrecht Grafen von Seinsheim, Obersten

à la suite der Armec, das Großkrenz des
Verdienst-Ordens vom heiligen Michael
zu verleihen.

Königlich Allerhöchste Genehmigung zur
Annahme einer fremden Dekoration.

Im Namen Seiner Mojestät des Känigs.

Seine Königliche HoheitPrinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,
unter' 28. Oktober ds. Is. dem k. Kämmerer

Karl Freiherrn von Wulffen, Oberhof-
meister Ihrer Königlichen Hoheit der Herzogin
Carl in Bayern, die Bewilligung zur
Annahme und zum Tragen des ihm von
Seiner Majestät dem Deutschen Keiser,
Könige von Preußen, verliehenen königlich
preußischen Kronen-Ordens I. Klasse zu
ertheilen.
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München, den 20. November 1897.

Inhalt:
Königlich Allerhöchste Eutschließung vom 15. November 1897, die Verlängerung des Landtages betressend. —

Belanutmachung vom S. November 1807, die Postordnung für das Königreich Bayern vom 1. Mai 1885
belreffend.— Bekanntmachung vom 10. November 1897, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den
Juhaber durch die Stadtgemeinde Mühldorf betressend.— Bekanutmachung vom 17. November 1897,
den Vollzug des land- und forstwirthschaftlichen Unfallversicherungsgeseuzes belreffend. — Hofdienst-Nachricht. —
Ordens-Verleihungen. — RKöniglich Allerhöchste Genehmigung zur Annahme fremder Dekorationen. — Auszug

aus der Adels Matrikel! des Nönigreiches.

Nr. 21934.

Königlich Allerhöchste Entschließung, die Verlängerung des Landtages betreffend.

Im Namen Seiner Mofjestät des Königs.

Tuitpol!,
von Gotteg Gnaden Köntlicher Prinz von Hayern,

Regent.

Unseren Gruß zuvor, Liebe und Getreue!

Wir finden Uns bewogen, die nach Vorschrift des Titel VII § 22 Absatz III der
Verfassungsurkunde zu Ende gehende Daner der Sitzungen des gegenwärtig versammelten
Landtags bis zum 31. Jannar des nächsten Jahres zu verlängern.
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Indem Wir euch dieses eröffnen, bleiben Wir euch in Huld und Gnade gewogen.

München, den 15. November 1897.

Luitpold,
Prinz von Gayern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Dr. Frhr. v. Crailsheim. Dr. Frhr. v. Riedel. Frhr. v. Feilitzsch. Dr. Frhr.v.Lronrod.Frhr.v.Asch.Lr.v.Landmann.

Auf Allerhöchsten Befehl:An

1) die Kammer der Reichsräthe, 4 Der General-Setretär:
2) die Kammer der Abgeordueten. Ministerialrath v. Kopplstätter.

Nr. 6154lI.

Bekanntmachung, die Postordnung für das Königreich Bayern vom 1. Mai 1889 betreffend.

K#. Staatsministerium des Königlichen Hauses und des Aeuhern.

In der Postordnung für das Königreich Bayern vom 1. Mai 1889 (Gesetz= und
Verordnungsblatt Nr. 14 vom 18. April 1889) treten folgende Aenderungen ein:

1. Im §6 Absatz III erhält im ersten Satze die Angabe: „wenn dieselben mit dem
amtlichen Siegel verschlossen und in der Aufschrift mit der vollen Bezeichnung „Portopflichtige
Dienstsache“ versehen sind,“ folgende geänderte Fassung:

„wenn dieselben mit dem amtlichen Siegel oder Stempel versehen sind und
in der Aufschrift die Bezeichnung „Portopflichtige Dienstsache“ tragen.“

2. Der AbsatzVdes § 7 erhält folgende Zusätze:
„Im Privatwege hergestellte Briefumschläge, Streifbänder, Kartenbrief-

formulare, Postkarten und zur Versendung als Drucksachen bestimmte Karten
werden von der Post zur Abstempelung mit dem Freimarkenstempel nach Maß-
gabe der hiefür festgesetzten besonderen Bestimmungen übernommen.

Die im Privatwege hergestellten Kartenbriefe dürfen wie die Postkarten,
welche nicht von der Post bezogen werden (vergl. 8§ 10 Absatz XI), das Königliche
Wappen nicht tragen; derartige Kartenbriefe und Postkarten unterliegen, sofern
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sie gleichwohl das Königliche Wappen tragen, als den äußeren Anforderungen
nicht entsprechend, dem Porto für unfrankirte Briefe. (Vergl. § 10 Absatz VI)“.

3. Im § 7 Abs. IV sind hinter dem Worte „Briefumschläge die Worte „gestempelte
Kartenbriefformulare“ einzufügen.

4. In demselben § 7 Absatz VI sind im Eingange die Worte: „mit Freimarken oder
gestempelten Briefumschlägen eines anderen Postgebietes“ durch die Worte: „mit Postwerth--
zeichen eines anderen Postgebietes“ zu ersetzen; ferner erhält der Schlußsatz in diesem
Absatze nachstehende geänderte Fassung: „Dagegen wird dem Empfänger einer aus einem
anderen Postgebiete nach Bayern eingehenden Briefsendung, zu deren Frankirung Bayerische
Freimarken, Bayerische gestempelte Briefumschläge oder Bayerische gestempelte Kartenbrief-
formulare verwendet sind, der betreffende Marken= oder Stempelwerth vergület, demnach von
demselben bei der Zustellung nur so viel eingehoben, als die nach dem Satze für unfrankirte
Briefe treffende Taxe den Werth der verwendeten Bayerischen Postwerthzeichen übersteigt.“

5. Im Absatz VII des §7 sind im zweiten Satze nach dem Worte „Freimarken“
die Worte „gestempelte Kartenbriefformulare, Postkarten (vergl. § 10 Absatz VIII) und Post-
anweisungen (vergl. § 13 Absatz VII)“ einzuschalten.

6. Im gleichen §7 Absatz XI ist im ersten Satze nach dem Worte „Briefumschlägen“
das Wort „Kartenbriefformularen“ einzufügen.

Der dritte Satz dieses Absatzes erhält folgende anderweitige Fassung:
„Beschädigte oder sonstwie unbrauchbar gewordene gestempelte Briefumschläge

werden gegen Freimarken gleichen Werthbetrages, derartige Postkarten, Streif-
bänder, Postanweisungen und Kartenbriefformulare gegen Werthzeichen derselben
Gattung und desselben Werthes umgetauscht.

Wegen der hiebei für Postkarten, Streifbänder und Postanweisungen zu
entrichtenden Herstellungskosten siehe § 10 Absatz X, § 11 Absatz VIII und§13
Absatz X; die Umtauschgebühr für gestempelte Kartenbriefformulare beträgt 1 3
für 1 Stück.“

7. Im §9 sind im ersten Satze nach dem Worte „Briefumschläge“ die Worte „und
Kartenbriefformulare“ einzuschalten.

8. Im § 12 Absatz XIV ist im zweiten Satze statt: „in Holz oder starken Papp-
kästchen“ zu setzen: „in Kästchen von Holz oder starker Pappe.“

9. Im §. 23 Absatz X ist statt der Angabe: „11—12 Uhr Mittags“ zu setzen:
„während einer Stunde“.

München, den 8. November 1897.

Dr. FKrhr. v. Crailsheim.
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No. 21001.

Bekauntmachung, Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber durch die Stadt-
gemeinde Mühldorf betreffend.

Kl. Staateministerium des Innern.

Durch die im Einverständnisse mit den k. Staatsministerien der Justiz und der Finanzen
ergangene Entschließung vom Hentigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes, einige Be-
stimmungen über die Inhaberpapiere betreffend, vom 18. März 1896, sowie der Kgl.
Allerhöchsten Verordnung vom gleichen Tage (Gesetz= und Verordnungsblatt S. 174 und
185) der Stadtgemeinde Mühldorf auf Grund der Beschlüsse der Gemeinde-Collegien vom
27. März, 20. April, 30. Juli und 28. August 1897 und des staatsaufsichtlichen Bescheides des
k. Bezirksamts Mühldorf vom 1. Juli 1897 die Genehmigung zur Ausgabe 3½ iger
Schuldverschreibungen auf den Juhaber im Gesammtnennwerthe von 120 000 —K, und zwar:

Li# A 84 Stück zu je 1000 J,
.. B 54 „ „ „ 500 ,

„ C 40 „ „ „ 200 J,

 . !) 10 „ „ „ 100 ¼,

ausgestellt vom 18. August 1897 und halbjährig am 1. Juni und am 1. Dezember ver-

zinslich, ertheilt.
München, den 10. November 1897.

Frhr. v. Feiliizsch.

Nr. 22082.

Bekauntmachung, den Vollzug des land= und forstwirthschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes
betreffendressend.

K. Staatsministerien des Innern und der Finanzen.

In Gemäßheit des § 52 des land= und forstwirthschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes
vom 5. Mai 1886 wird bekannt gegeben, daß mit Wirkung von heute ab der k Re-
gierungsassessor Dr. Winterstein vorübergehend als weiterer Stellvertreter des Vorsitzenden
der Schiedsgerichte

a) der land= und forstwirthschaftlichen Berufsgenossenschaft für den Regierungs-
bezirk Oberbayern,

b) im Geschäftsbereiche der Staatsforstverwaltung für den gleichen Regierungsbezirk
aufgestellt worden ist.

München, den 17. November 1897.

Dr. rhr. v. Riedel. Frhr. v. Feilitsch.



Hofdienst-Nachricht.
Im Namen Seiner Majestät des Hänigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben mit Allerhöchstem Signate vom31.Okto-
ber ds. Is. den Haushofmeister Luitpold Werz
zum k. Stabsinspektor beim k. Obersthofmar-=
schallstabe, vom 1. November ds. Is.

allergnädigst zu befördern geruht.
an,

Ordens-Verleihungen.
Im Namen Seiner Miajestät des Känigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,

unter'm 5.Oktober ds. Is. dem Kaiserlich Ge-
heimen Oberregierungsrathe und vortragenden
Rathe im Reichsamte des Innern Dr. Wil-

helmi und dem k. Sächsischen stellvertretenden
Bund llmächtigten, Geheimrath Dr.
August Otto Fischer, den Verdienstorden
vom heiligen Michael II. Klasse zu verleihen;
ferner

unter'm 31. Oktober ds. Is. nachstehende
Ordensauszeichnungen zu verleihen:

I. Den Verdienstorden vom heiligen
Michael II. Klasse mit Stern:

dem k. Kämmerer Klemens Freiherrn von

Podewils-Dürniz, anßerordentlichen Ge-
sandten und bevollmächtigten Minister am k.
und k. Oesterreichisch--Ungarischen Hofe;

II. den Verdienst-Orden vom heiligen
Michael II. Klasse:

dem k. geistlichen Nathe Jakob Ritter von
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Türk, Propst bei dem Kollegialstifte an der
Hofkirche zum hl. Kajetan und Hofkapellen-
direktor in München;

III. das Verdienstkreuz des Ordens vom
heiligen Michael:

dem k. Marstallfonrier Anton Hofbauer,
dem k. Hofgärtner Konrad Nausch;

IV. die silberne Medaille des Verdienst-
ordeus vom heiligen Michnel:

dem

dem

dem

k. Hofoffizianten Anton Keilhofer,
k. Hofoffizianten Joseph Karmann,
k. Hoflakaien Joseph Schuster,

dem k. Hoflakaien Konrad Börner,
dem Zimmerwart Felix Schmid im k.

Schlosse zu Würzburg,
dem k. Wagenhausgehilsen Adalbert Pe-

stallazzi; ferner
unter'n gleichen Tage dem k. Hoffourier

Jakob Rockelmann das Militär-Verdienst-
kreuz, und

unter'm 2. November ds Is dem kaiserlich
russischen Kammerjunker S. von Sverbejew,
Ersten Sekretär der kaiserlich russischen Ge-
sandtschaft in München, den Verdienst-
Orden vom heiligen Michael II. Klasse.

gnigui Alerhöchse Genehmigung zur
Annahme sremder Dekorationen.

Im Namen Seiner Majestüt des Rönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit—
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,
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unter'm 5. November ds. Is. dem könig-
lichen Kämmerer Dr. Friedrich Grafen von
Luxburg, Präsidenten der k. Regierung von
Unterfranken und Aschaffenburg, für das ihm
von Seiner Majestät dem Könige von Sachsen
verliehene Großkreuz des k. sächsischen Albrechts-
Ordens,

unter'm gleichen Tage dem k. Obersthof-
marschall Albrecht Grafen von Seinsheim,
für das ihm von Seiner Königlichen Hoheit
dem Großherzoge von Hessen und bei Rhein
verliehene Großkrenz des Großherzogl. Hessischen
Verdienstordens Philipps des Großmüthigen,
sowie für das ihm von Seiner Königlichen
Hoheit dem Prinzen Albrecht von Preußen,
Regenten des Herzogthums Braunschweig,
verliehene Großkreuz des Herzoglich Braun-
schweigischen Hausordens Heiurichs des Löwen,

unter'n 6. November ds. Is. dem k.

Kämmerer Karl Grafen von Moy, Le-
gationsrath bei der k. Gesandtschaft in St.
Petersburg, für den ihm von Seiner Maje-
stät dem Deutschen Kaiser, Könige von
Preußen, verliehenen k. prenßischen Rothen
Adler-Orden III. Klasse,

unter'n 7. November ds. Is. dem Ge-
heimsekretär im Staatsministerium des König-
lichen Hauses und des Aeußern, k. Nath

Hermann Rindfleisch, für das ihm von
Seiner Majestät dem Könige der Belgier ver-
liehene Ritterkrenz des k. belgischen Leopold-
Ordens, und

unter'n 9. November ds. Is. dem k.

Staatsrathe i. o. D., Wilhelm Ritter von
Heller, für den ihm von Seiner Majestät
dem Deutschen Kaiser, Könige von Preußen,
verliehenen k. prenßischen Nothen Adler-Orden
II. Klasse mit dem Stern

die Bewilligung zur Annahme und
Tragen zu ertheilen.

zum

Auszug aus der Adels-Matrikel des
fönigreiches.

Der Adelsmatrikel wurde einverleibt:

unter'm 2. November ds. Is. der k. Oberst-
lieutenant Karl Nitter von Endres, Chef des
Generalstabs I. Armeekorps in München für
seine Person als Ritter des Verdienstordens
der Bayerischen Krone bei der Nitterklasse
Ui#. K, Fol. 15, Act. Num. 156121 und

unter'm 6. November ds. Is. der k. Hof-
rath Friedrich Nitter von Medicus, rechts-
kundiger Bürgermeister von Aschaffenburg, für
seine Person als Nitter des Verdienstordens der
Bayerischen Krone bei der Nitterklasse Lir. M,
Fol. 60, Act.-XNum. 15828l.
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Gesetz, betreffend den Nachtrag zum Dauptetgt der Militärverwaltung des Königreichs Bayernfürdie Zeit vom 1. April 1896 bis 31. März 1897.

Im MUaumen Seiner Majestät des Königs.

TZuitpold
von Gottes Gnaden Königlicher Prinz von Bayern,

Regent.
Wir haben nach Vernehmung des Staatsrathes mit Beirath und Zustimmung der

Kammer der Reichsräthe und der Kammer der Abgeordneten beschlossen und verordnen, was folgt:
73
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Einziger Artikel.
Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Nachtrag zum Hauptetat der Militärver-

waltung des Königreichs Bayern für die Zeit vom 1. April 1896 bis 31. März 1897
wird für die in demselben aufgeführten Kapitel und Titel auf 673 675 „MK in Einnahme
und Ausgabe festgesetzt und tritt dem durch das Gesetz vom 26. Juni 1896 (Gesetz= und
VerordnungsblattS.307 u. ff.) festgestellten Hauptetat für das genannte Jahr hinzu

Gegeben zu Rohrbrunn, den 26. November 1897

Luitpold,
Prin) von LFayrra,

des Königreichs Bayern Verweser

Ur. Frhr v. Croilsheim. Or. Frhr. v. Niedel.##rhr.v.FeiliWsch.Ir.Frhr.v.Keonrod.Frhr.v.Asch.Dr.v.TKandmam

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrath

im k. Staatsministerium des Innern:
Dr. Proebst.

Nachtrag zum Haupt-Etat
der Militärverwaltung des Königreichs Bayern für die Zeit vom 1. April 1896 bis 31. März 1897

Für
.— — das Etatsjahr
2. Ausgaben 1896/97

treten hinzu

6 4

I
las Einmalige Ausgaben.

Garnisonsverwaltungswesen.
18§8,zu Neubauten, zur Erweiterung und Ausstattungsergänzung von

Kasernements mit Nebenanlagen behufs Unterbringung der aus
den vierten Bataillonen zu bildenden vier Jusauterie-NRegimenter(einschließlich Grunderwerbung), erste Nate 673 675

Summe der „Einmaligen Ansgaben- fir sich
Summe des Nachtrags 8 Militäretatfir diee Zeit vom 1. Aprisit1896bis 31. März 1897 673 675
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Gesetz, die Aufnahme eines Kreisanlehens zur Deckung der Kosten der Erweiterung, Verbesserung
und Einrichtung der Kreisirrenanstalt Karthaus-Prüll betreffend.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Zuitpold
Vvon Gottez Gnaden Höniglicher Prinz von Bayern,

Negeut.
Wir haben nach Vernehmung des Staatsrathes mit Beirath und Zustimmung der

Kammer der Reichsräthe und der Kammer der Abgeordneten beschlossen und verordnen,
was folgt:

Artikel 1.

Der Kreisgemeinde der Oberpfalz und von Regensburg wird die Genehmigung ertheilt,
zur Deckung der Kosten der Erweiterung, Verbesserung und Einrichtung der Kreisirrenanstalt
Karthaus-Prill einschließlich des Aufwandes für Grunderwerbungen ein Anlehen bis zum
Höchstbetrage von 500 000 X aufzunehmen.

Artikel 2.

Die Verzinsung und Tilgung des ausgenommenen Schuldbetrags hat aus Kreisfonds,
die Tilgung vom Jahre 1899 an binnen längsteus 44 Jahren zu erfolgen.

Gegeben zu Rohrbrunn, den 28. November 1897.

Luitpold,
Prinz von BLayern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Dr. örhr. v. Crailsheim. Dr. Frhr. v. Niedel. #rhr. v. Feilizsch. Lr. Frhr. v. Lronrod.,rhr.v.Asch.Dr.v.Landmann.
Auf Allerhöchsten Befehl;

Der Oberregierungsrath
im k. Staatsministerium des Innern:

Dr. Proebst.

Nr. 23077.

Bekanntmachung, die Ausgabe von Pfandbriefen der Pfälzischen Hypothekenbank in Ludwigs-
hafen am Nhein betreffend.

K. Staatsministerium des Innern.

Durch Entschließung vom Heutigen wurde im Einverständnisse mit den k. Staats-
ministerien der Justiz und der Finanzen der in der Ministerial-Entschließung vom
21. Jannar l. Is. Nr. 1272 (Ges.= u. Verord.-Blatt 1897 Nr. 3) gestellte Termin für die
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Erhöhung des Aktienkapitals der Pfälzischen Hypothekenbank um weitere 2 Millionen Mark
auf ein Vierteljahr, d. i. bis zum 1. April 1898 erstreckt.

München, den 27. November 1897.

Frhr. v. PLeilitzsch.

Nr. 19821.

Bekanntmachung, die Zusammensetzung der Ortsschulbehörden betreffend.

K. Staatsministerium des Innern für Rirchen- und Schulangelegenheiten.

Im MNamen GSeiner Miüajestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern Ver-

weser, haben Sich allergnädigst bewogen gefunden, zu genehmigen, daß bezüglich der
Zusammensetzung der Ortsschulbehörden in Ergänzung und theilweiser Abänderung der hier-
über bestehenden Vorschriften die nachstehenden Bestimmungen erlassen werden:

1. Den Bezirksschulinspektionen (Stadtbezirkeschulinspektionen! in unmittelbaren Städten
und den Lokalschulinspektionen in sonstigen Gemeinden diesseits des Rheins, sowie den Orts-
schulkommissionen in der Pfalz soll als stimmberechtigtes Mitglied ein wirklicher Volksschul-
lehrer angehören, welcher an einer der betreffenden Ortsschulbehörde unterstellten Schule
thätig ist. Wirken an der oder den dieser Ortsschulbehörde unterstehenden Schulen wirkliche
Schullehrer verschiedenen Bekenntnisses, so hat von jeder Konfession einer in die Orteoschul-
behörde einzutreten.

In beiden Fällen ist beim Vorhandensein mehrerer Lehrer der in Betracht kommenden
Art für die Mitgliedschaft das höhere Dienstalter, vor diesem jedoch, wo das Institut der
mit Aufsichts= und Digsziplinarbefugnissen ausgestatteten Oberlehrer besteht, die Eigenschaft
als Oberlehrer entscheidend.

Für die Zeit einer länger andauernden Verhinderung eines Lehrermitgliedes, ferner
insolange ein triftiger Grund der Mitgliedschaft des zu dieser in erster Linie berufenen
Lehrers entgegensteht, ist ein etwa vorhandener anderer, zum Eintritte tauglicher Lehrer
unter Rücksichtnahme auf Absatz 1 und 2 als Ersatzmann von der betreffenden Ortsschulbehörde
mit Zustimmung der Stadtschulkommission (Lokalschulkommission) beziehungsweise der Distrikts-
schulbehörden einzuberufen.

2. Mit Genehmigung der Kreisregierung, Kammer des Innern, kann von der Stadt-
schulkommission (Lokalschulkommission) einer unmittelbaren Stadt bestimmt werden, daß den
Bezirksschulinspektionen der letzteren 1 oder 2 weitere wirkliche Schullehrer der unterstellten
Schulen als berathende Mitglieder angehören. Die Auswahl erfolgt alsdann jeweils durch



M. 44. 371

die Stadtschulkommission nach gutachtlicher Einvernahme der Bezirksschulinspektion; gegebenen
Falles ist das konfessionelle Verhältniß zu berücksichtigen. Bereits erlassene Bestimmungen
jenes Inhaltes bleiben unberührt.

3. Wenn einer Ortsschulbehörde kein Lehrer als stimmberechtigtes Mitglied angehört,
weil an der ihr unterstellten Schule ein wirklicher Schullehrer nicht thätig ist, oder wenn
in den Fällen der Ziffer 1 Absatz 3 ein zum Ersatzmann tauglicher Lehrer nicht zur Ver-
fügung steht, so ist eine etwa vorhandene sonstige männliche Lehrkraft, welche die Befähigung
zur Anstellung als wirklicher Schullehrer besitzt, von der Ortsschulbehörde als berathendes
Mitglied einzuberufen.

Dasselbe gilt, wenn eine bestimmte Konfession in einer Ortsschulbehörde nur deßwegen
nicht durch ein stimmberechtigtes Lehrermitglied vertreten ist, weil die diesem Bekenntnisse
angehörige Lehrkraft nicht wirklicher Schullehrer ist.

4. In die Stadtschulkommissionen (Lokalschulkommissionen), welche in allen unmittel-
baren Städten (diesseits des Rheins) zu bilden sind, werden wirkliche Schullehrer als
stimmberechtigte Mitglieder in nachstehender Weise berufen:

a) Wenn in der Stadt Bezirksschulinspektionen nicht bestehen, finden die Vorschriften
unter Ziffer 1, 2 und 3 Absatz 2 sinngemäß Anwendung: die Einberufung
eines Ersatzmanns (Ziffer 1 Absatz 3) bedarf einer höheren Genehmigung nicht.
Wenn in der Stadt Bezirksschulinspektionen bestehen, so sind stimmberechtigte
Lehrer-Mitglieder der Bezirksschulinspektionen bis zur Höchstzahl von sechs in die
Stadtschulkommission durch diese als stimmberechtigte Mitglieder einzuberufen.
Die nähere Feststellung der Zahl und die Regelung der erforderlichen Rücksicht-
nahme auf das koufessionelle Verhältniß erfolgt durch allgemeinen Beschluß der
Stadtschulkommission, welcher der Genehmigung der Kreisregierung, Kammer des
Innern, bedarf. Die Einberufung eines Ersatzmannes findet auch hier in sinn-
gemäßer Anwendung der Ziffer 1 Absatz 3 ohne höhere Genehmigung statt.

Wenn der in Ziffer 3 Absatz2bezeichnete Fall bei einer Bezirksschulinspektion gegeben
ist, so ist das betreffende berathende Mitglied derselben auch berathendes Mitglied der Stadt-
schulkommission, soferne in letzterer dessen Konfession nicht bereits durch mindestens ein
Lehrer-Mitglied vertreten ist.

b

5. Lehrer-Mitglieder sind von der Auwesenheit bei der Berathung und Abstimmung
der Ortsschulbehörden -5 einschließlich der Stadtschulkommissionen — in allen denjenigen

Angelegenheiten ausgeschlossen, bei welchen
a) sie selbst oder
b) die der Ortsschulbehörde etwa unterstehenden anderen Lehrkräfte sämmtlich oder theilweise

persönlich betheiligt sind.
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In solchen Fällen hat der Vorsitzende zum Vollzuge dieser Vorschrift geeignete An-
ordnung zu treffen.

Wo das Institut der mit Aussichts= und Disziplinarbefugnissen ausgestatteten Ober-
lehrer besteht, haben die letzteren in den unter b bezeichneten Fällen volles Stimmrecht,
soferne nicht ihre persönlichen Interessen mit in Frage kommen

6. Die Ortsschulbehörden können neben den Lehrer-Mitgliedern zu ihren Sitzungen
andere (männliche oder weibliche) Lehrkräfte als Auskunftspersonen beiziehen, soweit hiefür
ein Bedürfniß gegeben ist. Nähere Regierungsanordnungen hierüber bleiben unberührt und
können neu erlassen werden.

7. Die gegenwärtigen Vorschriften, durch welche die Zuständigkeitsverhältnisse der Orts-
schulbehörden keine Aenderung erleiden, treten mit dem 1. Jannar 1898 in Kraft.

München, den 29. November 1897.

Dr. v. Landmann.

Nr. 22722.

Bekauntmachung, Gesuch der bayer. Vereinsbank in München um Genehmigung zur Ausgabe
von vier weiteren Serien unkündbarer Pfandbriefe betreffend.

fl. Staatsministerium des Innern.

Durch die im Einverständnisse mit den k. Staatsministerien der Justiz und der Finanzen
ergangene Entschließung vom Heutigen wurde genehmigt, daß die bayer. Vereinsbank in München
vier weitere Serien (XXVII, XXVIII, XXIX und XXN) 3½%igerPfandbriefe,deren
Verloosung und Kündigung auf die Dauer von zehn Jahren ausgeschlossen ist, im Betrage
von 40 Millionen Mark ausgebe. «

Die Bedingungen, unter welchen die Genehmigung erfolgte, sind den für die Ausgabe
der vorangehenden Serien XXIV, XXV und XXVI gesetzten analog (s. Gesetz= und Ver-
ordnungs-Blatt 1897 S. 9 und S. 59).

München, den 30. November 1897.

Frhw. v. Feilitzsch.

Nr. 32117.

Bekanntmachung, die Uebertragung der Besorgung des Depositenwesens bei dem k. Amtsgerichte
MünchenIAbtheilung B für Civilsachen an die k. Bank betreffend.

Kl. Staatsministerium der Justiz und K. Staatsministerium der Finanzen.
Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 20. Dezember 1882, die Ueber-

tragung der Besorgung des Depositenwesens bei dem k. Amtsgerichte München I Abtheilung A
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für Civilsachen an die k. Bank betreffend (Gesetz= und Verordn.-Bl. S. 601), wird zur
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß vom 1. Jannar 1898 an die Besorgung des gericht-
lichen Depositenwesens für das k. Amtsgericht München 1 Abtheilung B für Civilsachen auf
Grund des Art. 76 Abs. 3 des Ausführungsgesetzes vom 23. Febrnar 1879 zum Reichs-
Gerichtsverfassungsgesetze und des § 29 der Königlich Allerhöchsten Verordnung vom 8. Sep-
tember 1879, die Behandlung des Depositenwesens bei den Gerichten in den rechtsrheinischen
Landestheilen betreffend, dem bei der k. Filialbank München errichteten Depositenbuirean
übertragen ist.

Im Hinblick auf den § 4 der Bekanntmachung vom 20. Dezember 1882 ergeht die
Weisung, die für das k. Amtsgericht München 1 Abtheilung B für Civilsachen bestimmten
Sendungen von Geldern oder Werthpapieren — mit Ausnahme derjenigen, die keinen
Gegenstand der gerichtlichen Hinterlegung bilden, insbesondere der an die amtsgerichtliche
Gerichtsschreiberei geschuldeten Gebühren und Anslagen (§ 76 Abs. 2 der Depositenordnung,
Gesetz- u. Verordn.-Bl. 1879 S. 1115) — künftig an das Depositenbureau der k. Filial=
bank München unter Angabe der Rechtssache, zu der die Sendung gehört, zu richten und
von der Absendung gleichzeitig dem Gerichte Nachricht zu geben.

München, den 1. Dezember 1897.

Or Frhr. von Riedel. Dr. frhr. von Ceonrod.

Staatsdienst--Machricht.
Im Namen SLeiner Mojestät des Königs.

langjährigen, mit Treue und Hingebung ge-
leisteten Dienste den Verdienstorden vom heil.
Michael II. Klasse mit Stern zu verleihen.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,

Ordens-Verleihungen.

den Staatsrath imordentlichen Dienste, August
von Eisenhart, seiner allerunterthänigsten
Bitte entsprechend, vom 1. Dezember ds. Is.
an auf Grund des § 22 Lit. B und C der
IX. Beilage zur Verfassungsurkunde unter Ein-
reihung in die Zahl der Staatsräthe im außer-
ordentlichen Dienste in den wohloverdienten
definitiven Ruhestand treten zu lassen und
demselben in wohlgefälliger Anerkennung seiner

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,

unter'm 16. Oktober ds. Is dem Geschäfts-
träger der französischen Republik bei der königlich
bayerischen Regierung, Minister Gustav von
Contouly, den Verdienstorden vom heiligen
Michael I. Klasse, und
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unter'zn 3. November ds. Is. dem Conte

Francesco Melzi d Eril dei Duchi di
Lodi in Mailand den Verdienstorden vom

heil. Michael II. Klasse
zu verleihen. ·

RöniglichAllerhöchste Genehmigung.zur
Aunnahme fremder Dekorationen.
Im Namen SeinerMajenät des Känigs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unter'm 17. November ds. Is aller-
gnädigst bewogen gefunden, den nachstehend ge-
nannten Beamten und Bediensteten des k. Oberst-
hofmarschallstabes die Bewilligung zur Annahme
und zum Tragen der ihnen verliehenen fremden
Ordensauszeichnungen zu ertheilen, nämlich:

I. Für den k. preuß. Kronen-Orden
IV. Klasse:

dem Haushofmeister, nunmehrigen Stabs-
inspektor Luitpold Werz,

dem Hofgärteninspektor Leonhard Kaiser,
dem Oberhofgärtner Josef Heller in Würz-

burg;
II. für die k. prenßische Nothe Adler-

medaille:

den Hofoffizianten Ludwig Lang, Andreas
Schmidt, Josef Kaufmann, Georg Huber
und Jakob Drescher, dem funkt. Hoffonriers-
gehilfen Wilhelm Hofmeister, dem Proviant-
kammergehilfen Karl Döhlemann, demOber-
beleuchtungsdiener Karl Riehl, den Ober-
gärtnern Karl Krembs und Ludwig Hübner;
III. für die k. preußische Kronen-Ordens-

Medaille:

den Hoflakaien Max Bartl, Josef Schuster,
Karl Siegler und Karl Windsberger;

IV. für die Verdienstmedaille des k.
württemb Friedrich-Ordens:

dem Hofküchenmeister Michael Schmid,
dem Hofoffizianten Josef Trantner;

V. für die k. württemb. Silberne Ver-
dienst-Medaille:

dem Hoflakaien Franz Hunger und dem
Lioreediener Johann Kronburger;

VI. für das k. sächsische Albrechtskrenz:

dem Hoffourier Jakob Nockelmann,
dem Kellermeister Heinrich Mang,
dem Hofoffizianten Friedrich Mayer:

VII. für das k. sächsische Allgemeine
Chrenzeichen:

dem Hoflakaien Johann Sedlmayer,
dem Livreediener Johann Schmitt;

VIII. für das silberne Kreuz des groß-
herzoglich hessischen Verdieust-Ordens

Philipps des Großmüthigen:

dem Hofoffizianten Johann Baptist Furtner;

IX. für das Großherzoglich Hessische
Allgemeine Ehrenzeichen:

dem Hoflakaien Johann Welker;
X. für das dem herzoglich braunschweig'=
schen Orden Heiurichs des Löwen affi-

liirte Verdienst krenz I. Klasse:

dem Hofoffizianten Max Karmann:

Xl. für das demherzoglich braunschweig'-
schen Orden Heinrichs des Löwen aifi-

liirte Verdienstkreuz 1I. Klasse:

dem Hoflakaien Johann Hager;

Xll. für die k. schwedische Verdienst-
Medaille in Silber:

dem Hoflakaien Franz Hunger.
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Bekanuntmachung, die Einführung der Verkehrsorduung für die Eisenbahnen Dentschlands in
Bayern betreffend.

tK#Staatsministerium des Königlichen Hausfes und des Aeuhern

Die Bestimmungen der §§ 42 und 44 der Verkehrsordnung für die Eisenbahnen
Deutschlands, sowie der hiezu gehörigen Anlage B (Gesetz= und Verordnungsblatt 1892
Nr. 61 und 1895 Nr. 7) werden in nachstehender Weise ergänzt bezw. abgeändert

1. Im §42 Absatz 8 sind die Worte „unter Nr.I,II, XXXVI, XXXVlIa
XXXVIb, XXXVII, XXXNIX, XLI, XLIII und XLIV“

* » - s-

zu streichen.
Im § 44 ist hinter dem zweiten Satze des Absatzes 4 folgender Zusatz ein
zuschalten:

„Wenn sich Stroh, Hen oder andere leicht brennbare Stoffe in den
Wagen befinden, so ist das Rauchen darin verboten, auch dürfen brennende
Cigarren oder Tabackspfeisen beim Einsteigen nicht mitgenommen werden."“

74



3. Am Ende des zweiten Absatzes der Nr. VI der Anlage B ist folgender Satz
hinzuzufügen:

„Phosphorcalcium wird unter den gleichen Bedingungen zur Be-
förderung angenommen. Die Aufschrift der Kisten hat zu lauten: „Phosphor=
calcium enthaltend“."“

4. Die Nummer XII erhält folgende Fassung:
„Grünkallk, das heißt der gebrannte Kalk, welcher in den Gaswerken

zur Reinigung des Leuchtgases gedient hat, wird nur in offenen Wagen
befördert.“

5. Im zweiten Absatze des Eingangs zu Nr. XX ist hinter den Worten „die aus
Braunkohlentheer bereiteten Oele“ beizufügen:

„Torf= und Schieferöle, Asphaltnaphta und Destillate aus solchen.“

Im dritten Absatze des Eingangs zu Nr. XX der Anlage B ist nach den Worten
##erner Steinkohlentheeröle, die“ einzuschalten: „bei 17,, Grad Celsius.“

6.

7. Die Eingangsbestimmung unter XXI der Anlage B ist wie folgt zu fassen:

„( Petroleum, rohes und gereinigtes. Brannkohlentheeröle, ferner
Torf= und Schieferöle, Asphaltnaphta, sowie Destillate aus solchen, solern
diese Stoffe nicht unter die Bestimmungen von Nr. XX fallen und bei

17, Grad Celsius ein specißsches GCewicht von weniger als O,780
und mehr als O0,6690 haben.

(4 Petroleumnaphta und Destillate aus Petroleum und Petroleum-.

naphta (Benzin, Ligroin, Purzöl u. s. w.), sowie Lösungen von Kautschuck
oder Guttapercha, die vorwiegend aus Petroleumnaphta bestehen, solern
diese Stoffe bei 17,, GCrad Celsius ein specißsches Gewicht von
mehr als O660 haben,

unterliegen nachstehenden Bestimmungen:“
Die Aenderungen treten am 1. Januar 1898 in Kraft.

München, den 22. November 1897.

Dr. rhr. v. Crailsheim.
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Nr. 672711.

Bekanntmachung, die Einführung der Verkehrsordnung für die Eisenbahnen Deutschlands
in Bayern betreffend.

K. Staatsministerium des Königlichen Haules und des Aeubern.

In der Eingangsbestimmung unter XXXV der Anlage B zur Verkehrsordnung für
die Eisenbahnen Deutschlands (Gesetz= und Verordnungsblatt 1895 Nr. 7) ist vor den
Worten „Voswinkelschem Sicherheitssprengstoffe“ folgender Absatz einzuschalten:

„Sicherheitssprengstoff der Güttlerschen Pulverfabriken, bestehend aus Ammon-
salpeter, überzogen mit Plastomenitlack, der aus Harzen, Nitrotolnolen und höchstens
0,25 Prozent Kollodiumwolle bereitet ist,“.

Die neue Bestimmung tritt am 1. Dezember 1897 in Kraft.

München, den 28. November 1897.

Dr. Frhr. v. Crailsheim.

Bestätigungs-Arkunde.
Das Freiherrlich von Grunelius 'sche Familien-Fideikommiß betreffend.

Im Namen Seiner Majestät des Königs von Wayern
wird von dem unterfertigten Gerichtshofe beurkundet, daß der Gutsbesitzer Karl Georg Frei-
herr von Grunelins von Oberlauringen, zur Zeit wohnhaft in Freiburg, laut Stiftungs-
brief dd. Freiburg, den 30. Juni 1895, aus seinen Grundbesitzungen zu Oberlauringen,
Nothhof, Lindleshof und Unterhof ein Freiherrlich von Grunelius'sches Familien-Fidei-
kommiß unter nachfolgenden Bestimmungen errichtet hat:

A. Bestandtheile des Fideikommisses.

I. Grundvermögen:
a) Im Bezirke des k. Rentamts und Amtsgerichtes Hofheim, Steuergemeinde Oberlauringen.

J.

Anwesen Haus-Nr. 12.
Pl.-Nr. 15, 1176, 1298 Gemeinderecht zu einem ganzen Nutzantheil an den noch

unvertheilten Gemeindebesitzungen.
745
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II.

Anwesen Haus-Nr. 13.
Pl.-Nr. 16, 17, 1162 Gemeinderecht zu einem ganzen Nutzantheil an den noch un-

vertheilten Gemeindebesitzungen.
III.

Auwesen Haus-Nr. 130/131.
Pl.H Nr. 5, 300, 301, 302, 694, 695, 1365, 1367, 1369, 1373, 1376, 1512,

1512½, 691, 1511, 692, 1213, 1361, 1362.
Diese sämmtlichen im Bezirke des k. Nentamts Hofheim belegenen Objekte sind mit

einem jährlichen Bodenzinse zur Staatskasse zu 5 4 94 3 und zur Ablösungskasse zu
5 93 J belastet.

b) Im Bezirke des k. Rentamts und Amtsgerichtes Königshofen.
Lindleshof Nr. 1.

Pl.-Nr. 6127a, 6127b, 6138a, 6138b, 6128, 3313, 3314, 3315, 6129, 6131,
6132, 6134, 6136, 6139, 6140, 6141, 6142, 6143, 6144, 6145, 6146, 6147,
6148, 6149, 6150, 6151, 6152, 6153, 6155, 6157, 6158, 6159, 6160, 6161,
6162, 6164, 6165, 1942, 1943, dann die Gemeindewege Pl.-Nr. 6137, 6156, 6163,
die Feldwege Pl.-Nr. 6130, 6133, 6135, 6154 und Weiderecht auf der ganzen Flur-
markung Lindleshof.

Haus-Nr. 1 in Nothhof.
Der Rothhof.

Pl.-Nr. 6071, 6072, 6074, 6093½, 6075½, 6071½, 6075, 6090, 6076,
6077, 6078, 6079, 6080, 6081, 3247, 3248, 3249, 6083, 6084, 6087, 6089,
6091, 6093, 6094, 6095a, 6095b, 6097, 6098, 6099, 6100a, 6100b, 6101,
6102, 6103, 6105a, 6105b, 6106, 6107, 6108, 6109, 6111, 6112, 6112½,
6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6124, 6125,
5938, 5940½, 5942½, 6110, dann die Gemeindewege Pl.-Nr. 6082, 6085, 6096,
6104, 6086, 6088, 6123, der Feldweg Pl.-Nr. 6092 und Weiderecht auf der ganzen
Flurmarkung des Rothhofes.

Steuergemeinde Leinach.
Haus-Nr. 1 in Lindleshof.

Weiderecht mit 500 Stück Schafen auf der ganzen Flurmarkung Leinach zur offenen,
gesetzlichen bestimmten Zeit und auf unschädlichen Plätzen das ganze Jahr hindurch.

Haus-Nr.1in Rothhof.
Pl.-Nr. 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1599, 1600.
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Steuergemeinde Großbardorf.
Haus-Nr.1in Nothhof.

Eingehörung zum Nothhofe Haus-Nr. 1 in der Steuergemeinde Sulzfeld Pl.-Nr 15459.
Der Unterhof (Haus Nr. 1).

Pl.-Nr. 15 276, 15 277, 15 280, 15285, 15 286, 15 287, 15 291, 15 296,
15 305, 15 309, 15 317, 15 324, 15 334, 15 341, 15 347, 15 353, 15 354, 15 355,
15 385, 15 407, 15 400, 15 410, 15 418, 15 419, 15 431, 15 442, 15 443, 15 444“
15 444½, 15 444½, 15 445, 15 446, 15,452, 15 457, 14 159, 14 161, 14 197,
14210, 14 219, 14 61, 14270, 14276, 14 306, 14 312, 14 844, 14 846, 14 866,
14868, 14 874, 14914, 14925, 15 220“, 15 249, 15272, 6825, 7378, 7512,
6793, 9088, 15 119, 13621, 14 160, dann Wege Pl.-Nr. 15 300, 15 308, 15 335,
15 340, 15 340½, 15 386, 15 391, 15 406. 15440.

Diese sämmtlichen im Bezirke des k. Neutamts Königshofen belegenen Objekte sind
mit einem jährlichen Bodenzinse zur Staatskasse im Betrage zu 2018 20 J, zur
Ablösungskasse im einfachen Jahresbetrag zu 228.X 53 und mit der erhöhten Leistung
zu 257 10 J belastet.

II. Bewegliches Vermögen.
Das zu dem vorbeschriebenen Grundbesitz gehörige Invenlar und zwar das der Güter

Lindleshof und Nothhof im Werthanschlag zu 66 786 J, das des Gutes Unterhof im
Anschlag zu 36 100 X und die Einrichtung des Schlosses zu Oberlauringen.

Letzere hat folgenden Bestand:
1. Kastenmöbel und Spiegel, gewerthet auf 14150.—
2. ein Schrank autik gewerthet auf „ 500.—
3. Polstermöbel und Rohrmöbel „ 6025.—

4. Bettstellen, Matratzen, Federbetten „ 3450.—
5. Teppiche und Vorhänge „ 5400.—

6 Oelgemälde und zwar:
a) 1 Nehbock von Volz » 150.—
b) 1 Thierstück auf Holz „ 200.—
c) 1 Landschaft von Lange „ 2000.—
d) bayerischer See . · » 560.—

c) See mit Hirschen von Kühlin „ 400.—
I) Wald mit Kühen von Sellmaier . . . .

g) kleinere Gemälde, Stahl- und Kupferstiche, Photographien,
Lithographien, keines im Werthe über 150 M., zusammen
gewerthet auf . „ 1200.—
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7. Glas, Porzellan, Majolika, Steingut &amp; 650.—
8. Nippsachen . » 30.—

9. Cisenwaaren, Küchengeräthe, Haushaltungsgegenstände » 641.—
10. gedruckte Bücher zusammen gewerthet auf „ 400.—
11. Stutz-, Wand-, Taschen-Uhren. » 400.-——-
12. Leinen= und Tischzeug . »1332.——-

13. Lampen, Beleuchtungsgegenstände „ 800.—

14. Herrschaftliche Wagen:
a) 1 Glaskalesche „ 1000.—
b) 1 Viktoria „ 500.—
c) 1 Jagdwagen „ P950.—
d) 1 Gepäckwaggen „ 500.—1
e) 1 viersitziger Schlitten mit6 Börendecke gewerthet auf. ,, 920.—-—
f)I,wcqltztqc1Schlittut... » 100.—

15. Pferdegeschirre, Sattelzeug, Pferdereguistten ..„ 500.—
in Summa: 43 358.—

Nachschaffungen dieser Inventarstücke treten an die Stelle der abgängigen. Jedoch
bleiben Silber= und Schmuckgegenstände, sowie die zum persönlichen Gebrauche dienenden
Gegenstände stets freies Eigenthum (Allod) des Fideikommißinhabers

B. Erbfolgeordnung.
§ 1.

Das Familien-Fideikommiß ist für die Nachkommenschaft des Stifters Karl Georg
Freiherrn von Grunelins bestimmt und ist die Erbfolge nach der in § 87 des Fidei-
kommißedikts (Beilage VII zu Titel W §9 der Verfassungsurkunde) normirten Srpccessions=
ordnnng geregelt, vermöge deren die Erstgeburtsfolge einzutreten hat und die weibliche Nach-
kommenschaft, solange noch männliche Nachkommen vorhanden sind, von der Succession aus-
geschlossen bleibt und immer der Erstgeborene in der älteren Linie zum Fideikommiß gelangt,
so daß der Bruder des letzten Besitzers dessen Söhnen, Enkeln und weiteren männlichen
Descendenten weichen muß.

§ 2.
Bedingung der Fähigkeit, in den Fideikommißbesitz zu gelangen, ist die Zugehörigkeit

zu der evangelisch-lutherischen Kirche.
Audersgläubige Nachkommen des Stifters sind von der Succession in das Fideikommiß

ausgeschlossen und hat an deren Stelle der nächstberechtigte Anwärter evangelisch-lutherischer
Konfession einzutreten.
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83.
Im Falle des Erlöschens der successionsberechtigten Nachkommenschaft des Stifters im

Mannesstamme tritt dessen weibliche Nachkommenschaft, deren Successiousfähigkeit als adelige
Nachkommen evangelisch-lutherischer Konfession vorausgesetzt, mit fortdauerndem fideikom-
missarischen Verbande in die Successionsberechtigung ein und zwar wieder mit der Lineal-
und Erstgeburtsfolge und unter Vorzug der männlichen Nachkommen nach Maßgabe der
Bestimmungen der §§ 90 und 91 des Fideikommißedikts und der §§ 2 und 3 dieses
Statuts.

In diesem Falle hat jedoch der zum Fideikommiß berufene Nachkomme der weiblichen
Linic die landesherrliche Bewilligung zu dem Zusatznamen „Grunelius“ zu erwirken und
im Falle der Bewilligung ihn zu führen.

8 4.

Im Falle Aussterbens der gesammten Descendenz des Stifters soll, wenn alsdann
ein direkt männlicher Nachkomme des älteren Bruders des Stifters Andreas Adolf Grunelins,
Bankier in Frankfurt am Main, geboren den 16. August 1831, vorhanden ist, derselbe
unter Voraussetzung seiner Successionsfähigkeit durch Besitz des bayerischen Adels und durch
Zugehörigkeit zur evangelisch-lutherischen Konfession unter Fortdauer des fideikommissarischen
Verbandes in den Fideikommißbesitz succediren mit Fortbestand der Successionsordnung nach
Maßgabe der §§ 2, 3 und4dieses Statuts.

Ist dagegen bei Aussterben der gesammten Descendenz des Stifters ein direkt männ-
licher Descendent des Andreas Adolf Grunelius, welcher den Stiftungsbedingungen ent-
sprechend snccessionsfähig ist, nicht mehr vorhanden, so hat die männliche Descendenz des
jüngeren Bruders des Stifters Moritz Eduard Grunelius, Bankier in Frankfurt a. M.,
geboren den 16. Juli 1843, in Voraussetzung ihrer den Stiftungsbedingungen entsprechenden
Successionsbefähigung ebenfalls unter Fortdauer des fideikommissarischen Verbandes und der
in §§ 2, 3 und 4 dieses Statuts normirten Suceessionsordnung in die Fideikommißerbfolge
einzutreten.

§ 5.
Als ersten Fideikommißbesitzer hat der Stifter unter Verzicht auf seine eigenen Rechte

auf die Fideikommißgüter seinen erstgeborenen Sohn Georg Karl Moritz Freiherrn von
Grunelins, geboren am 5. Juni 1862, auf dem Rothhofe, k. Bezirksamts Königshofen,
bestimmt, welcher sofort mit der gerichtlichen Bestätigung in den Besitz des Fideikommisses
treten soll.
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Dem Freiherrlich von Grunelins'schen Familien-Fideikommiß wird, da alle wesent-
lichen Erfordernisse der Bestätigung vorhanden sind, unter Vorbehalt der Rechte der bei dem
Tode des Constituenten vorhandenen Notherben desselben auf ihren Pflichttheil gemäß
§§ 19, 20, 28 und 29 des Fideikommiß-Ediktes aumit die fideikommißgerichtliche Be-
stätigung ertheilt.

Bamberg, den 9. November 1897.

Kgl. Oberlandesgericht Bamberg.
Der Kgl. Oberlandesgerichts-Präsident:

v. Oberniedermayr.
(L S.)

föniglich Allerhöchste Genehmigung zur

Annahme einer frenden Dekoration.
Im Mamen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Lnit-
pold, des KönigreichsBayernVerweser,
haben Sich unter'n 19. November ds. Js.
allergnädigst bewogen gefunden, dem k. Kämmerer
Emerich Grafen von Arco auf Vallqy,
Legationsrath bei der kaiserlich deutschen
Botschaft in London, die Bewilligung zur
Annahme und zum Tragen des ihm von

Ihrer Maisstet der Königin-Regentin von
Spanien verl kreuzesI.Klasse
des k. spanischen Ordens Carls III. zu er-

theilen.

Voigt.

Auszug aus der Adels-Matrikel des
önigreiches.

Der Adelsmatrikel wurden einverleibt:

unter'm 20. November ds. Is. der lebensläng-
liche Reichsrath der Krone Bayern, Präsident
des Obersten Landesgerichts, Gottfried Ritter
von Schmitt in München, für seine Person
als Inhaber des Verdienstordens der Bayeri=
schen Kronc bei der Nitter-Klasse Lit. 8,
Fol. 114, Act.-Num. 165781, und

unter'm 3. Dezember ds. Is. der Domprobst
und erzbischöfliche Generalvikar Dr. theol.
Joseph Ritter von Kronast, päpstlicher Haus-
prälat in München, für seine Person als
Ritter des Verdienstordens der Bayerischen
Krone bei der Ritter-Klasse Lit. K, Fol. 53,
Act.-Num. 172801.



chund Verurdungs-gict
für das

Königreich Bayern.

„W 46.

München, den 10. Dzember 1897.
3 u ha l t

GesuzvomwNovcntbe118·«dusmnpkunderMclnatouwalunmdköKomgxuchksBaycrnnndIcZutvom
1897 bis 31. März 1898 betreffend. — Bekanntmachn g vom 5. Dezember 1897, die zur Aus-1. April 18

stellmn von Zeugnissen über die wissenschaftliche Besähigung für den einjährig freiwilligen Militärdienst be
rechtigten Lehranstalten betreffend. Hofdienst-Nachricht.

Gesetz, betreffend den Hauptetat der Militärverwallung des Königreiches Bayern für die Zeit
vom 1. April 1897 bis 31. März 1898.

Im Unmen Seiner Majestät des Königs.

Titpol!,
Vvon Gottes Gnaden Röniolicher Prinz von Bayern,

Regent.
Wir haben nach Vernehmung des Staatsrathes mit Beirath und Zustimmung der

Kammer der Reichsräthe und der Kammer der Abgeordueten beschlossen und verordnen,
was folgt:

75
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Einziger Artikel.

Der Hauptetat der Militärverwaltung des Königreiches Bayern für die Zeit vom
1. April 1897 bis 31. März 1898 wird nach der in der Beilage1enthaltenen Kapitel-
und Titel-Eintheilung auf 71572 249 —/ in Einnahme und Ausgabe festgesetzt

Bezüglich der in den Spezialetats zu diesem Hauptetat bei den einzelnen Kapiteln
und Titeln als übertragbar bezeichneten Fonds wird dem Königlichen Kriegsminister das
Recht der Uebertragung eingeräumt.

Gegeben zu Rohrbrunn, den 30. November 1897.

Luitpold,
Prinz von Gayern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Dr. rhr. v. Trailsheim. Dr. Frhr. v. RNiedel. Frhr. v. Feilitzsch. Ir. Frhr. v. Keonrod. Frhr. v. Asch Dr. v. LTandmann.

Auf Allerhöchsten Befehl:
der Oberregierungs-Rath

im k. Staatsministerium des Innern:
Dr. Proebst.
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Beilage 1.

Haupt-Etat
der Militärverwaltung des Königreiches Bayern für die Zeit vom 1. April 1897 bis 31. März 1898.

— Betrag Darunter
E für künftig
"l Titel Ausgaben das —9— uu

97/98 fallend

M. 44
Fortdauernde Ausgaben.

1111—11 Kriegsministerium . 463 904 5 400
2 1—5 Militär-Kassenwesen 77620
3 1—10 Militär-Intendanturen 300 517
41—2 Militär-Geistlichkeit 90 300
51—6 Militär-Justizverwaltung 259 933
6 . Höhere Truppenbefehlshaber . 372798
7 1—3 Gouverneure, Kommandanten und Platzmaj ore 82 769 .

81——3AdxntautnrOsssztctcundOmzthcm besonderen Stelluigen 145 9889 1—28 Generalstab und Vermessungswesen 351 96955 3.480
100 1—4 Ingenieurcorps . 262668I3900
111—250cldvc1pklcqunqdct Truppen · 17 924 028 16 486
12 1—6 Naturalverpflegung 12 9774 7411
11—10 Bekleidung und Ausrüstung der Truppen 3 414 895 7720
14 1—17 Garnisonsverwaltungs= und Serviswesen 6 335 612 31 023
151—7 Garnisonsbauwesen .. 153 693 5 290
16 1—17Militärmedizinalwesen. 1 241 451

11—6 „Verwaltung der Traindepots und Iustandhaltung derFeld-
geräthe 135 956

1888 1—2 Verpflegung der Ersatz- und Rejervenanischaften und
Arrestaten auf dem Marsche 328 040 .

191—ö Ankauf der Remontepferde 1 407 067 240
20, 1—7 Verwaltung der Remontedepots ...... 6369492.
211---2 Reisekosten und Tagegelder, Vorspann- und Transport-

kosten .... 913240 .

22·1—59Mtltt(u„Erziehungs- und Bildungeesen 766 731 1 672
23) 1—7Militär-Gefängnißwesen 76 314 300

24, 1—23 AArtillerie= und Waffenwesen: . 2509 528 1 394
25 1—6 Technische Institute der Artillerie 92 535 .
26»1—15Bauundllntcthaltunqder-Festunqu 270 036 2798
27 Wohnungsgeldzuschüsse 1 494280 654028 1—2 Uünnterstützungen für aktive Militärs und Beamte, für j-

welche an anderen Stellen Unterstübungssonds nichtausgeworfen sind 21 638
29 . Zuschuß zur Militär-Wittwenkasse- 845 000
30 1—6 Verschiedene Ausgaben 95 331
33 Zu Besoldungsverbesserungen nach Maßgabe der Beilage 2 680 909 .

Summe der „Fortdaueruden Ausgaben“ Kap. 1 bis30und3354226385I 86 243

757
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Betrag Darunter
2 Titel Ausgaben das r# tinis
“ 1897/98 fallend

AMA. MA
1 Einmalige Ausgaben.

Geldverpflegung 2c.

1 Zur Gewährung von Zulagen au die Unteroffiziere c.
bei den Besatzungstruppen in Elsaß-Lothringen 36 800

2 Zur Ausstattung der Pionier-Bataillone, des Pionier=
Detachements und der Militär-Telegraphenschule mit
Fahrrädern, voller Bedarf 4 800

3 Zur ersten Beschaffung derKrümperwagen und derGeschirre
für Krümperpferde des Detachements Jiger zu Pferdedes II. Armeecorps, voller Bedarf 750

Magazinsverwaltungswesen.
4 Zur Erbauung von Fouragemagazinen und einer Militär-

bäckerei mit Dienstwohnungen für die Proviantamts-
beamten in Ausbach, vierte Nato 80 000

5 Für die Erbauunng von Fouragemagazinen und einer Mili-
tärbäckerei mit Dienstwohnungen für die Proviant=
amtsbeamten in Bayrenth, fünfte Rate 80 000

6 Herstellung von Wasserversorgungs= und anderen. baulichen
Anlagen, dann Niederlegung von Baumaterialien für
Kriegsverpflegsanstalten, zweite und letzte Rate 30 000

7 Zur Ausrüstung der Feldbäckerei-Kolonnen mit sahrbarenFeldbacköfen, erste Rate. . 50000

Bekleidungs- und Ausrüstungswesen.
8 Zur Ergänzung des Kriegsbedarfs an Bekleidungs- und

Ausrüstungsstücken für die Reserve= und Landwehr-
truppen der Infanterie, fünfte und letzte Rate 40 000

9 Zur Beschaffung des Kriegsbedarfs an Bekleidungs= und
Ausrüstungsstücken für mehr aufzustellende Kriegsfor-mationen, vierte Nate .... 100000

10ZurAeudcruugdcrKavallcucausunttmq,zweitcnnd
letztcRatc. 37000

11 Neubau und Einrichtung des Betleidungsamts für das
I. Armeecorps in München, zweite Nate 300 000

12 Neubau und Einrichtung des Bekleidungsamts für das
II. Armeecorps in Würzburg, einschließlich Grund-
erwerbung, zweite Rate 300 000

13 Bekleidung und Ausrüstung für die Verstärkung bes
Detachements Jäger zu Pferde des II. Armeecorps 10 000
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TitelKapitel Ausgaben
Betrag

fürdas Euwsjahr.
1897/98

Darunter
künftig

weg-
fallend

20

21

22

23

Garnisonsverwaltungswesen.

Ansbach:

Aschaffenburg:

Angsburg:

Bayreuth:

DTillingen:

Eichstätt:

Erlangen:

Germersheim:

Hammelburg:

Zur Herstellung einer Mannschaftskaserne,
sowie eines weiteren Wohngebäudes für ver-
heirathete Unteroffiziere und eines Arrest-
hauses für das 2. Ulauen-Regiment, dann
eines Garnisonsverwaltungs-Dienstgebäudes

einschließlich der Nebenanlagen, zweite Rate
Neubau einer Kaserne nebst Zubehör für
ein Jäger-Bataillon, sowie eines Begzirks-
kommandogebändes, einschließlich der Grund-
erwerbungundAusstatlungsergänzung, fünfte
Rate
Neuban eines Arresthauses mit Gerichts-
lokalen für die Garnison, zweite Rate
Bau eines Dienstgebäudes und einer Halb-
bataillonskaserne für das 7. Infanterie-
Regiment, einschließlich der Ausstattungs-
ergänzung, vierte Nate
Herstellung eines Casernements für 3 Eska=
dronen, dann eines Offiziersdienstgebäudes

fir, das 2. Chevanglegers- Regiment, fünfte
e Herstellung eines Casernements mit

Nebenunlagen für ein Infanterie-Bataillon,
einschließlich Ansstattungsergänzung und
Grunderwerbung, dritte Nate
Herstellung von weiteren Halbbataillons=
kasernen mit Nebenanlagen, einschließlich der
Ausstattungsergänzung, vierte RNate
Anban eines Sittinsihhe, au die Zoiler-kaserne, einschl gsergänzung,
vierte und letzte Nate .
Erbauung eines Garnisonsverwaltungs=
Dienstgebändes, einschließlich Ausstattungs-
ergänzung, erste Nate
Zur Erwerbungeines Truppenübungsplatzes
im Bezirke des II. Armeecorps, sowie zur
Errichtung eines Lagers zwecks Unterbring-
ung von Mannschaften und Pferden auf
demselben und zur Herstellung der dazu ge-
hörigen Nebenanlagen, fünfte Rate

20 000

60 000

30 000

40 000

50 000

50 000

100 000

75.000

20 000

100 000

M.



Kapitel Titel Ausgaben
Betrag

für
das Etatsjahr

1897/98

Darunter
künftig

weg-
fallend

24

26

27

28.

29.

30

31

32

Ingolstadt:

Rissingen:

Landan:

Lechfeld:

München:

Neubau einer Kaserne für 3 Kompagnien,
eines Wohngebändes für verheirathete Unter-
offiziere und einer Remise für Kriegsaus-
rüstungsbestände des 1. Pionier-Bataillons,
nebst Nebenaulagen und Ausstattungs-
ergänzung, erste Nate
Erbauung eines Wohngebändes für 18 ver-
heirathete Unteroffiziere der Garnison auf
dem Vauschreibereigelände, erste Rate
Für Abnahme und Ersatz der Erddecken
auf den Kavalieren Heydeck, Hepp und
Zweibrücken, sowie auf den Thürmen
104 und 118, dann für Kanalisation sämmt-
licher Kavaliere und Militärgebände, ferner
für Instandsetzung und Erweiterung der
militärischen Quellenwasserleitung, erste Rate
Herstellung eines Dienstgebändes für das
Bezirkskommando, zweite Rate
Herstellung einer Kaserne mitNebengebänden
und sonstigen Nebenanlagen für eine zweite
fahrende, sowie für die reitende Feldartillerie=
Abtheilung, einschließlich Ausstattungser-
gänzung, vierte Nate
Für Kanalisirung und Versorgung des Trup-
penübungsplatzes mit Triukwasser, dritte
Rate
Erweiterungdes Truppenübungsplatzes durch
Grunderwerbung
Kosten hiefür sollen aus anderweiten Mitteln

beziehungsweise Ersparungen bei den fort-
dauernden Ausgaben gedeckt werden, daher
hier zunächst ohne Ansatz

Zur Einrichtung der Herzog-Max-Burg als
Dienstgebäude für höhere Kommandostellen
und Behörden, sechste Nate
Neuban von vier Halbbataillonskasernen,
eines Dienstgebäudes, einesetagirten Exerzier=
hauses und von 2 Nebengebäuden nebst Neben-
anlagen auf dem Marsfelde, einschließlich
Grunderwerbung und Ausstattungsergäugung, vierte Rate

#

40 000

20 000

30 000

20 000

60 000

20 000

53 000

150 000

M
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TitelKapitel Ausgaben
Betrag

für
das Etatsjahr

1897/98

Darunter
künftig

weg-
fallend

33

34

36

37

38

40

41

43

Mrünchen:

Ueuburg:

Passan:

Regensburg:

Würzburg:

Erbauung eines Casernements mit Neben-
anulagen für die Luftschifferabtheilung, ein-
schließlich #lusstattungsergänzung, vierteund letzte Nate.

Zu Um- und Neubamten tuchuse 2weiterer W3 ! ial-

komplexe, vierte Rate
FürInstandsetzungsarbeiten in der Kaserne
an der Türkenstraße, sowie zu Um= und
Neubauten daselbst, dritte Rate
Zur Erbauung eines Casernements mit
Nebenanlagen —einschließlich Ausstattungs-
ergänzung — und zur Einrichtung von
Uebungsplägen für 2 Pionierkompagnien,
dritte Nate
Herstellung eines Arrestgebäudes, sovie eines
Montirungsgebäudes beim Maximitian IICasernement. zweite Rate
Erbauung eines Feldgerätheschuppens für
die Luftschifferabtheilung, erste Nate .
Herstellung von 2 Halbbataillonskasernen
mit Nebenanlagen, einschließlich Ausstatt-
ungsergänzung und Grunderwerbung, dritte
Nate
Für Sanirung der Nikolaikaserne, sowiefür

provisorische Unterbringung des 16. Iu-
fanterie-Regiments, zweite Nate
Erbauung einer weiteren Halbbataillons=
kaserne mit Nebengebände für verheirathete
Unteroffiziere und sonstige Nebenanlagen,
einschließlich der Ausstattungsergänzung,
vierte Rate ..

Erweiterungs-bezw. Neubauten imArtillerie-
Casernement als Ersatz für den aufzu-
lassenden Gardisteubankomplex, erste Nate

Zu Erweiterungsbauten in den bestehenden Casernements,
als: Aufbau von Stockwerken, Herstellung kleinerer
Neubauten für verheirathete Unteroffiziere, dann Mon-
tirungskammern, Büchsenmacherwerkstätten 2c. in den

Garnisonen München, Neu-Ulm, Bayrenth, Erlangen,Fürth und Speyer, fünfte und letzte Rate

M

75 000

200 000

200 000

30 000

20 000

20 000

20 000

50 000

65 000

40 000

90 000

M.
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E Betrag Darunter **' für ünfti
2 Titel Ausgaben das GAenn i-

97/98 fallend

AM. M
44 Herstellung je eines Gebändes für verheirathete Unter-

offiziere in Amberg, Angsburg. Landshnt undSulzbach,
dannin Germersheim, dort hlieslich Grunderwerbung,
vierte Rate 50 000

45 Zur Erbauung von Exerzierhäusern für die Fußariillerie=
und die Ingenieur-Truppen in Neu-Ulm, Germersheim,
Ingolstadt, München und Speyer, fünfte Nate . 30 000

46 Für bauliche Verbesserungen älterer Casernements in
sanitärer Beziehung, vierte Nte 40 000

47 Für Herstellung von kleineren Neubauten zur Unterbringung
von Mannschaften und verheiratheten Unteroffizieren,
dann von Bekleidungsvorräthen und Fahrzeugen in den
Garnisonen Germersheim, Ingolstadt, München, Neu-

ir Ulm, Passan und Regensburg, dritte Rate 50 000
48 Zu Grunderwerbungen sowie zur Ausarbeitung von Bau-
„ eutwürfen für die zunächst nothwendig werdenden
« Kascutcn111Id«tcttivqcbattdcindcu(s)arnisonaneu-

Ulm, Bamberg, Fürth. Neuburg und Würzburg, vierte
Nate 37 741

49 Zu Neubauten, zur Erweiterung und Ausstattum gsergänzung
von Casernements mit Nebenaulagen behufs Unter-
bringung der aus deun vierten Bataillonen gebildeten

4 Iufanterie-Regimenter, einschließlich Grunderwerbung,zweite Rate 70 000
50 Antheil an den Kosten der Beschaffung von Geräthen zur

Ausstattung neuer Kasernen in Elsaß-Lothringen. 12 842
51 Zur Erwerbung neuer bezw. Erweiterung vorhandener

Exerzier= und Schießplätze, sowie zur Herstellung undEinrichtung derselben, zehnte Rate 250 000

Militär-Medizinalwesen.
52 Layrenth: Ban eines Garnisonslazareths, einschließlich

Grunderwerbung. vierte Rate 50 000
53 Erlangen: Neubau eines Garnisonslazareths, erste Rate 10 000
54 Kempten: Erbauung eines Garnisonslazareths, ein-

schließlich Grunderwerbung, vierte Nate 10 000
55 München: Justandsetzungs= und Erweiterungsbauten

beim Garnisonslazareth, sechste und letzte Rate 75 000
56 Passan: Zum Neubau eines Garnisonslazareths,

vierte Rate 10 000

57 Bweibrichen: Erbauung eines Garnisonalazareihe vierteate 10 000
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Kapitel Titel Ausgaben
Betrag

für
das Etatsjahr

1897/98

Darunter
künftig
weg-

fallend

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Erweiterung der Garnisonslazarethe in München, Ingol=
stadt, Bamberg, Neuburg, Nürnberg und Würzburg
durch Herstellung von Krankenbaracken, einschließlich
der erforderlichen Grunderwerbungin Neuburg, fünfte
Rate

Zur Beschaffung von Feld-Sanitätsausrüstung, zweite Nate
Trainwesen.

Zur Beschaffung von Feldgeräthe für Truppen= und Train=
formationen, dritte Nate

Zur Erbauung eines Dienst= und eines Magazinsgebäudes
für das TraindepotI.ArmeecorpsaufOberwiesenfeldin München, dritte und letzte Rate

Remontewesen.
Zur Erweiterung der Remontedepots und zu größeren

Meliorationen
Zu diesem Zwecke sind außer den durch den Etat

jeweils zur Verfügung gestellten Beträgen die Erlöse
aus zu veräußernden Grundstücken der Remonte-
depots unter den im Berichte des Finanzausschusses
der Kammer der Abgeordneten zum Etat für 1876
(Beilagen-Band II Seite 646) aufgeführten Voraus-
setzungen und Bedingungen zu verwenden.

Zum Umbau von Auffahrtrampen und von Brücken bei
den Besitzungen des Remontedepots Fürstenfeld, dritte
und letzte Nate

Zur Herstellung von Stallungen bei den Remontedepots
Schleißheim und Schwaiganger, erste Rate

Für Untersuchung, Justandsetzung und Verbesserung der
Blitzableitungen auf den Gebäuden der Remontedepots,
erste Rate.

Zum Ankauf von 22 Zugpferden schweren Schlages für
Ergänzung der bisherigenhalbenB
der Fußartillerie auf den Etat einerW derorligenAbtheilung, voller Bedaf

Umzugs= und Transportkosten.
Zu Umzugs-, Reise-, Transport- und Vorspannskosten für

die in Folge Umformung der IV. Bataillone einge-

tretene Verlegung von Trmppentheilen Versetungenund Traunsporte, voller Bedarf

M

10 000
10 000

50 000

70 000

30 000

8300

40 000

10 000

27720

140 000

76

-.



—. Betrag Darunter
—ieri für künftig
 DTeieitel Anusgaben das Etatsjahr weg-
S 1897/98 fallend

MA M
Militär-Erziehungs- und Bildungswesen.

68 Zur Erbauung eines Krankenpavillons für die Militär-
Bildungsanstalten in München, dritte Rate . 20 000

69 Für Erweiterung der Wasserleitung, dann der baulichen
Anlagen für die Unteroffizierschule in Firstenfeld,dritte Rate 40 000

70 Errichtung eines Gebäudes mit Nebenaulagen für die
Kavallerie= und Remonte-Inspektion, sowie für die
Militär-Lehrschmiede in München, zweite Rate 58 000

Artillerie= und Waffenwesen.

71 Zu weiteren Beschaffungen für artilleristische Zwecke,
sechste Nate 200 000

72 Für den Neubau von Filialartilleriedepotgebäuden in Fürthh,
einschließlich der Grunderwerbung, dritte und letzte Nate 190 000

73 Zur Schaffung einer Reserve an Feldartillerie-Material 5 022 742

Ingenieur= und Pionierwesen.
74 Ausstattung der Kavallerie-Regimenter und des Pionier-

Detachements der Kavallerie-Division mit einem neuen
Kavallerie-Patronillen-Apparat, erste Rate 8 300

Summe der „einmaligen Ausgaben“ 9 457 995

Hiezu Summe der „Fortdauernden Ausgaben" Kap. 1bis 30 und 33 54 226 385 86 243

Summe der Ausgaben ausschließlich der — 63 684 38086243

" Militär-Invaliden-Pensionen und Institnte.
311—50 Militär-Invalidenpensionen 7 887 860 57 194
32 1—11 Juvalideninstitute

Summeder Ausgabenfür „Milltir, Iwaliden.Pensionenund Institute“ 7 387 86957194

Summe des Militäretats für die *•,vom 1. Abril1897 bis 31. März 1898 71572249 143 437



Beilage 2.

Berechnung

393

Anlage 1.

des L bei Kapitel 33 der fortdauernden Ausgaben für das Etatsjahr 1897/98.

 — Für das Etats-
2 8 Ausgabe jahr 1897/98

sind erforderlich

MA

33 Der Gesammtbedarf zu Besoldungsverbesserungen beträgt nach den
hier hinter folgenden Berechnungen:

Anlage 2 206 400 A
„ 3 325 740 MA
„ 4 600 M.
„ 5 80 460 MA.
„ 6 59 850 MA
„ 7 8 625 4

681 675 4

Antheil an den Kosten der Grnisonseimichtungen inElsaß-Lothringen 1674 A 683 349

davon ab:

Die aus dem bayerischen Invalidenfonds zu erstattenden 840 MA

Die aus dem Reichs-Invalidenfonds für 2 Expedienten

und 1 Buchhalter oderKassenassistenten z er-stattenden. . . 1600 A 2 440

Bleiben Kap. 33 680 909

Anmerkung: Ersparnisse, welche bei den Fonds zu Besoldungen und zu sonstigen
Diensteinkünften etatsmäßiger Beamten im Militäretat für das Etatsjahr 1897/98 dadurch entstehen,
daß Stellen zeitweilig nicht besetzt sind oder von ihren Inhabern nicht versehen werden können,
verbleiben dem Militäretat

76*
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Anlage 2.

Berechnung
der Mehrforderung an Besoldungen für Offiziere und Militärärzte der Tarifklasse IV des

Wohnungsgeldzuschusses auf das Etatsjahr 1897/98.
 Ka:#g# .. Für fas
 peitel Titel Der Offiziere Künftige Eutssahr
r Gehaltssätze finb ddes Etatss gahl Dienststellung arsorderüich

4 M
Klasse 3.

Offiziere.
317 1 Zweiter Traindepotoffizier . 2 400 390

beziehungsweise
1 Zweiter Traindepotoffizier . 2100 240

Klasse 5.
5244 38 Zeug= und Feuerwerkslieutenantts. 1440 bis2160 6 840

1 800
Klasse 6.

A. Offiziere.
Premierlieutenauts, welche rati-
onsberechtigt, aber nicht pferde-

geldberechtigt Find68 2 3 Adjutanturoffiziere . 1500 720
und 180 540
nicht pensions-
fähige Zulage

8 8 2 in besonderen Stellungen. . » 480
360

111 57 bei der Kavallerie und der reitenden
Hievon 1 auf Artillerie .. » 13 560

½ Jahr 10 170

Die übrigen Premierlieutenants:
8 2 Adjutantur-Offiziere ... 1500 .
83 2 in besonderen Stellungen. ... » 840
101 18 beim Ingenieurcords 1 500 4320
11 1 84 bei der Feld- und Fußartillerie, dem

Eisenbahn-Bataillon, der Luftschiffer-
abtheilung und den Train-Bataillonen 20 160

111 292 bei der Infanterie und den Jägern, der
Leibgarde der Hartschiere 122 640
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—— » Füka

2 pitel Titel Der Offiziere Kürftige Eiatssehr
 · Gehaltssätze sind
des Etats Zahl r Dienststellung erforderlich

" *
22 18 5 bei dem Kadettencorps 1 500 2 100
22 125 3 bei der Unteroffizierschule » 1260
2311 1 bei der Arbeiterabtheilung » 420
24 5 1 bei der Oberfeuerwerkerschule „ 240
251 4 bei den technischen Instituten. » 960

B. Militärärzte. 6
112 48 Assistenzärzte I. Klasse bei den Truppen 1 500 20160

560 Summe "/ 206 400
l

Anmerkung: Die Premierlieutenants der Kavallerie und der reitenden Artillerie, welche
rationsberechtigt, aber nicht pferdegeldberechtigt sind, erhalten, solange die Frage einer Entschädigung
für die Pferdehaltung nicht anderweit geregelt ist, nichtpensionsfähige Zulagen von je 180 Mark.

Berechnung
Aulage 3.

der Mehrforderung an Besoldungen für Offiziere und Militärärzte der Tarifklasse III des
Wohnungsgeldzuschusses auf das Etatsjahr 1897/98.

2 "ö „ ür das
z Titel Der Offiziere Fer da
S Künftige jahr
2 Gehaltssätze l*r i ind er-

des EtatsBahl Dienststellung forderlich
S

1 M -*Klasse 1.
1 " A. Offiziere.

Stabsoffiziere der Kavallerie und reitenden
Artillerie und dieaus diesen Waffen hervor-

1! gegangenen Stabsoffiziere:
112 1 beim Kriegsministerium 5850 150

und 300 300
nicht pensions-

D. fähige Zulage
l
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** ür das

z Titel Der Offiziere
S Künftige jahr

Gehaltssätze s— 6 · ind er-

2 des Etats! Zahl Dienststellung forderlich
#

! M A
1 8 1 1 bei der Königlichen Adjutantur 5850 150

« und 300 300

nicht pensions-
fähige Zulage

82 4 Adjutanturoffiziere » 600
1200

" 9 1 3 beim Generalstabe,alsEisenbahnlinienkommissärec.*9
1111144 bei den Kavallerie-Regimentern, der Equitations-

anstalt und der reitenden Artillerie 2 100
4200

19 1 1 Vorstand der Remonte-Ankaufskommission 150
Stabsoffiziere der übrigen Waffen:

12 3 beimKriegsministerium 5 850 450
8 2 1. Adjutanturoffizier » 450
8 2 in besonderen Stellungen. » 300

9116 beim Generalstabe und als Gisenbahilinienton-
missäre 2c. . » 2 400

10 7 beim Ingenieurcorps .. « 1 050
11 1 34 bei der Feld= und Fußartillerie, dem Eisenbahn=

i Bataillon und den Train-Bataillonen 5 100
11114 bei den JInfanterie-Regimentern, den Jäger-

Bataillonen, der Lebgarde der7 Harscchiere 43 65022 14 1 bei der Kriegsschule 150
2218 1 bei dem Kadettencorps 150
2225 1 bei der Unteroffizierschule 450
22 30 1 bei der Militär-Schießschule 450
24 1 bei der Gewehrfabrik 150
25 1 4 bei den technischen Instituten der Artillerie 600

B. Militärärzte.
1112 5 ODivisionsärzte .. 6000 3000
111 6 Oberstabsärzte I. Klasse . 58502700

Klasse 3.

Militärärzte.
31 1 Oberstabsarzt I. Klasse als Referent im Krgs-ministerium 5 400 600

11 2) 19 Oberstabsärzte I. Klasse bei denTruppen 5 400 11 400
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2 Ka- » silrdas

Z Fund Titel Der Offiziere 2½
S Künftige jahr

Gehaltssätze 16026
des Etats Zahl Dienststellung forderi 4

S .

MA +
Klasse4.

A. Offiziere.
Hauptleute und Rittmeister I. Klasse und

I Offiziere im Range derselben, welche
rationsberechtigt aber nicht oder nicht voll

pferdegeldberechtigt sind:
48 1 2 (bei der Königlichen Adjutantur 3 900 —

und 300 600
nicht pensions-
fähige Zulage

8 2 1 Adjutanturoffizier „ —

"„ 300
11 128 bed der Kavallerie, derCauitatiousaustaltnund derGievon reitenden Artillerie .——

11 Mk 18250»An-)DicübrigenHauptlcnthc1.Klasfc:
1 2 2 beim KKriegsministerium 3 900 .
712 1 |Platzmajor in München . .. - 300

72 4 Platzmajore in Ingolstadt, Germerahein »e. « 4560
82 1 Adintanturoffiier . » 300

8 8 1 in besonderen Stellungen . » "# 3009 1 8 beim Generalstab . « 2400
10 1 12beim Ingenieurcorps .. »
11 1 50 bei der Feld= und Fußartillerie, dem Eisenbahn=

Bataillon, der #ustschifferabtheilug uund denTrain-Bataillonen .. .

111166betderJnfanteuc,deitJaqcrnsc 49 800
214 Lehrer bei den Militär-Iigsanstalten 1200
2218 1 /bei dem Kadettencorps 300
22 15 1 bei der Unteroffizierschule i 300
2280 1 bei der Militär-Schießschule 300
231 1 bei den Militärstrafanstalten 300
24 8 Zeng= und Feuerwerkshauptleute 2 400
24 3 1 bei der Gewehrfabrik . .
251 2beidentechnischenInstituten der Artillerie . .
321 1sionnnandantdeanvaltdenhanfcs 300

1.251. Zur Gewährung des Gehalts von 3 900 A an

58 Prozent der sämmtichen Hauptleut,Rittmeister 2. 16 800
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7 „ » Für das

7 baan Titel Der Offiziere WEtats-
Künftige jahr

E Gehaltssätze suesS - -- ind er-
des Etats Zahl Dienststellung forderlich

AM 4
B. Militärärzte.

(4)1 1 Oberstabsarzt II. Klasse als Referent im Kricgs-ministerim . 3 900 300
111 24 Oberstabsärzte II. Klasse bei den Truppen » 7200

Klasse 5.

Offiziere.
5| 14 2 Erste Traindepotoffiziere 3 900 600

1Erster Traindepotoffizier bezw. 2 700 180

Klasse 8.

A. Offizierc.
HauptleuteundRittmeisterII.Klasseund

Offiziere im Range derselben, welche
ratiousberechtigt, aber nicht oder
nicht voll pferdegeldberechtigt sind:

8 882 2 Adijutanturoffiziere 2700 360
und 360 720

nichtpensions-
fähige Zulage

9 1 1 beim Generalstabe „ 540
360

11 35 bei der Kavallerie und der reitenden Artillerie 6300
12 600

Die übrigen Hauptlente 2c. II. Klasse:
1 1 beim Kriegsministerium . . 2700 180
7 2 2 Platzmajore in Angsburg rc. » 1 080
8 3 2 in besonderen Stellungen „ 720
91 3 beim Generalstabe „ 1 620
108 11|beim Ingenieurcorps » 1 980
11 1 44 bei der Feld= und Fußartillerie, dem Eisenbahn=

Bataillon und den Train-Bataillonen . 7920

11½½1¼129 bei der Infanterie, den * der Leibgarde
der Lansschiere » 69 660

22 18 1 | bei dem Kadettencorps („ 540
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%# * ür das
v7 Kn. Titel Der Offiziere 2
* Künftige jahr
— Gehaltssätze s2 ind er-

des Etats BZahl Dienststellung forderlich
E —

4
(s)2225 2 bei der Unteroffizierschule 2700 1 080

22 30 1 bei der Militär-Schießschule „ 540
242 11¼ Beug= und Feuerwerkshauptleute » 1980
24 3 1 bei der Gewehrfabrik . » 180
251 2 bei den technischen Instituten der Artillerie » 360

1-11 .Die Differenz der nichtpensionsfähigen Zulage
für Hauptleute 2c. II Klasse beziehungsweise
I. Klasse, welche rationsberechtigt, aber nicht
oder nicht voll pferdegeldberechtigt sind, gelangt
für 9 Stellen mit je (360—300) = 60 .4
zur Absetzug » —540

Die in dem Etat enthaltenen Vermerke über das
Aufrücken von Hauptleuten 2c. II. Klasse in
das Gehalt der I. Klasse unter Gewährung
des Mehrbetrages über den Etat kommen
in Wegfall.

5
I B. Militärärzte.
11 67 Stabsärzte bei den Truppoen 36 180
321 1 Stabsarzt bei dem Invalidenhaus 540

l
874 Summe 325740

Aumerkung: Die Stabsoffiziere und Hauptleute beziehungsweise Rittmeister der Kavallerie
und reitenden Artillerie und die aus diesen Waffen hervorgegangenen Offiziere in besonderen

welche rationsberechtigt, aber nicht oder nicht voll pferdegeldberechtigt sind, erhalten,
so lange die Frage einer Entschädigung für die Pferdehaltung nicht anderweit geregelt ist, nicht-
pensionsfähige Zulagen, und zwar:

die Stabsoffiziere und Hauptleute rc. I. Klasse je 300 M.,
die Hauptleute 2c II. Klasse je 360 .

Stellungen,
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Berechn ung

Anlage 4.

der Mehrforderung an Besoldungen für Offiziere und Militärärzte der Tarifklasse II des
Wohnungsgeldzuschusses auf das Etatsjahr 1897/98.

Berechn ung

2 für das
- 44a Titel Der Offiziere Iür da

Künftige jahr

Gehaltssätze sis-- ind er-

— des Etats Zahl Dienststellung forderlich
—

4# M.

Klasse 1.

Militärärzte.
111 2 1GeneralarztII.KlassebeidenGeneralkommandos2c.7200 600

Summe für sich.

Anulage 5.

der Mehrforderung an Besoldungen für Beamte der Tarifklasse V des Wohnungsgeldzuschusses
auf das Etatsjahr 1897)/98.

Zeinr Fir das
7 haz Kier Der Beamten Fur da
S Künftige jahr

3 Gehaltssätze 16000* 6 6 . ind er-
des Etats Zahl Dienststellung forderlich

-z M

Klasse 1.
1 111 2 Proviantamtsdirektoren .400 bis 5 000 850

4500
Klasse 2.

214 1 3 Garnisonsverwalt direktoren. . 300 bis 4200, 1 800
3750
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für das2 Titel Der Beamten Für #a-
Künftige jahr

Gehaltssätze 1897|98
—- Dienststellung si ur
S—

--z. AM.
Klasse 4.

41 201b 4 Administratoren bei den Remontedepots 700 bis 3900 600
3300

Klasse 5
51211 6 Proviantmeister 3 000 bis 4000 2 100

 500
Klasse7

7 9 15 1 Technischer Juspektor bem Tenographischen Virean
des Generalstabs 2 400 bis 4500 100

3450
915 1 ] Revisor beim Topographischen Bureau des General=

stoasss 3 600 300

11 2 Corpsstabsveterinäre bei den Generalkommandos 3 600 bis 42001200
3900

1111 1tallmeister bei der Equitationsanstalt 3 000 600

Klasse 8.
8 1 6 6 Kalkulatoren beim Kriegsministerium 2 100 bis 4500. 1 100

Die für 1 Kalkulator im Etat vorgesehene 3300
Stellenzulage kommt beim Aufrücken des
betreffenden Beamtenin eine höhere Gehalts-
stufe in Wegfall.

9 15 5 Topographen beim Topographsschen Bureau desGeneralstabs 2 100 bis 4500 900
3300

Klasse 9.
9261 4 Festungsoberbauwarte 2 600 bis 4000 1 30

Klasse 15. 7300
15111 15Stabsveterinäre bei den Truppen 2 700 bis3300, 7 900

36000
20 3 » betdenNemontcdcpots2c2c » 1800
22 56 1 bei der Militär-Lehrschmiede » 400
144 6 Garnisonsverwaltungs-Oberinspektoren. 2 400 bis 3300O

2 850
16 8 Lazareth-Oberinspektoren « 2100

22 1 1 | Rendant bei der Juspeltionder Militär- W
Anstalten. 300

77*
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9
 % ir das7 Lal Titel Der Beamten der
S Künftige jahr

Gehaltssätze 18 des Etat ieuststel lind er-F ats Zahl Dieuststellung forderlich

* MA M
Klasse 16.

161162 2 Corpsstabsapotheker bis 3900 1800
2900

Klasse 17.

1724 3 3 Betriebsinspektoren und erste Nevisionsbeamte bei 2 400 bis 3300 1U050
der Gewehrfabrik 7850

25 1 1 Obermeister bei den technischen Justinten derArtillerie . 200

Klasse 18.
1812 121 Proviantamts-Rendauten und Controleure à 500 bis 3000 1600

2 750
Klasse 19.

1993 374 Intendantursekretäre und Intendanturregistratoren 1500 bis 390|/ 100
(einschließlich Assistenten) 7760

Die zu Stellenzulagen für die Intendantur-
sekretäre in dem Etat vorgesehenen. — 1500
sind hier abzusetzen.

Klasse 22.
22 2 1 8 Buchhalter und Assistenten bei der Geueral-

militärkasse 1 800bis 3300 2 150
2550

22 8 Buchhalter und Assistenten bei den Gorpszahlungs-stellen . 2300
9 1 1 Rendaut beim Generalstab 300

Klasse 28.
2515 1| Ganrnisonsbauwarte 1 500 bis 3300 900

2 400

15 1 6Garnisonsbauschreiber 4 bis 3000
2250

i
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S# ir das
. Titel Der Beamten Fr da

S m Kinftige jahr

Gehaltssätze *u*- - ind er-

des Etats BZahl Dienststellung forderlich
S.

il * *
l

« Klasse 26.

26 11 3 116 Zahlmeister bei den Truppen 1 800 bis300 9 0
2400

Klasse 29.

29 24 3 4 Nevisonsbeamte der Gewehrfabrik 1 800 bis 2600 1 800
2200

# Klasse 30.

30 22 25 3 Lehrer bei der nteroffizierschnle und Unteroffizier=vorschule 1 500bis 3 000 300
2250

Klasse 30a.

30a 11 3 38 Veterinäre bei den Truppen (bisher I. u. II. Klasse) 00bis 2 40011 950
1950

20 6 1 2 „ „ Remontedepots (desgleichen, » 600

Klasse 31.

31 20. 1 3 Rechnungsführer bei den Remontedepots rc. 2c.1 200 bis 2200 850
« 1700

20 1 6WirthschaftsinspektorenoderVerwaltungsassistenten
bei der Remonte-Inspektion urundden Remonte-
depots . .. 2550

Klasse 32.

32 26| 1 9 Festungsbauwarte (bisher I. und II. Klasse). 1 400 bis 2200 800
1 300

1 386 * Summe 80 460
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Berechnung
Aulage

der Mehrforderung an Besoldungen für Beamte der Tarifklasse III des Wohnungsgeldzuschusses
auf das Etatsjahr 1897/98.

5 ür das
— Titel Der Beamten dr da
* —— Künftige jahr

2 Gehaltssätze rZ , ind er-

* des Etats Zahl Dienststellung forderlich
M M

Klasse 5.
5.1 5 1 Steändiger Hilfsarbeiter im Kriegsministerium 6600 600

2 1 1 Generalkriegzahlmeeiste und Rendant der General-=militärkasse 6 600 600

Klasse 9.
920 1 1 Nath der Remontedepotverwaltung 5 400 bis6600600

6 000
Klasse 185.

15 5 2 2 Corpsanditeure, Direktoren der Militär-Bezirks-
gerichte ......·.. 5 100bis 6 300 350

» 5—70—0

Klasse 16.
1611 l .4200 bis 6 900 400

Jutendantur- und Bauräthe 5.550
155 4 A » 2 900

Klasse 18.
181 2 1 1 Controleur bei der Generalmilitärkasse .5 400 bis 6 000 600

5 700
Klasse 20.

20 2 1 2 Pensionszahlmeister bei der Generalmilitärkasse 3 900 bis 5 400 1200
4650

Klasse 21.
21 15 4 Intendanturräthe beim Kriegsministerium 600 bis 6 300M0 2000

4950

3:3210 Oberintendanturrath und Iutendauturräthe beiden Intendanturen. 3 000
/

i
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2 La- ür das
2 Kn Titel Der Beamten rn
S — Künftige jahr
2 Gehaltssätze
Z i sind er-

des Etats Zahl Dienststellung forderlich

M. MA
Klasse 24.

24251 1 Oberingenieur bei der Inspektion der Fußartillerie 4000 bis 6000
5000

15 Klasse 27.
27 15 1 1% Garnisonsbauinspektoren 8600 bis 5700 300

40650 6 100

Klasse 28.

26 116 29 Erxpedienten, Negistratoren, Kanzlewvorsteher imKriegsministerium 3000bis 6000| 12 400
4500

Klasse 36.
36 1165 1 Dipvisionsauditeur im Kriegsmiuisterium 2 400bis 5700 600

4 050

5 1 1 Divisionsauditeur, rechtskundiger Sekretär beim
Generalanditoriat » 600

5 2 14 Dirisionsanditeure bei den Militär- VBezirksgerichten " 7 800
„„221 Garnisonsauditeure bei den Militär-Untergerichten » 8 500
» » 2 Divisionsauditeure, rechtskundige Sekretäre bei «

den Militär-Bezirksgerichten 2 400 600

Klasse 39.
392 2 2 Rendanten der Corpszahlungsstellen 8 300 bis 42010

„ 3750

s 24 3 1 Ingenieure und Chemiker bei der Gewehrfabrik 3.000bis 4200 6003 3600
2551 11 nnd den technischen Instituten der Artillerie » 6500
D (bisher I. und II. Klasse)

Klasse 42.
42 32 8 JIntendantur-Assessoren 2 100 bis 3300 2 100

2700

135 Summe 59 850
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Anlage7.
Berechnung

der Mehrforderung an Besoldungen für Beamte der Tarifklasse 1 und II des Wohnungs-
geldzuschusses auf das Etatsjahr 1897/98.

3 ür das
25 da Titel Der Beamten

Künftige jahr
Gehaltssätze 160/98. E ·- sind er-

des Etats Zahl Dienststellung forderlich

4 MA
Klasse 5.

7500 bisll000 5 100
5 1 3 7 Vortragende Näthe . 9250

Klasse 8.
6 900 bis 9000 900

8 3 1 2 Militärintendantern . 7 950

Klasse 9.
6 300 bis 8100

9 .5 1 5 Oberanditeure . 7 350

14 Summe 8 625

Nr. 23861.

Bekanuntmachung, die zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für
den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigten Lehranstalten betreffend.

fl. Staatsministerium des Innern und fl. Kriegsministerinm.

Im Hinblicke auf § 90,3 der Wehrordnung für das Königreich Bayern und unter
Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 28. Juli ds. J. —Ges.= u. Verordn.-Bl. S. 247f.—
wird das in Nr. 47 des Centralblattes für das Deutsche Reich abgedruckte Nachtragsver-
zeichniß der Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche
Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt sind, veröffentlicht.

München, den 5. Dezember 1897.

Frhr. v. Feilitzsch. Frhr. v. Asch.
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Nachtrags-Verzeichniß
derjeuigen Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissen-

schaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.
(Vergl. Bekanntmachung vom 10. Juni 1897, Central-Blatt S. 179.)

Die mit einem bezeichneten Lehranstalten haben leinen obligatorischen Unterricht im Latein.

Oeffentliche Lehranstalten.
A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Besuch der zweiten Klasse zur

Darlegung der Befähigung genügt.
a Gymnasien.

Königreich Preußen.
Mülheim a. Rhein: Gymnasium (bisher: Progymnasium, unter C. a. I des Haupt-

verzeichnisses).
Königreich Württemberg.

Ludwigsburg: Gymnasium (bisher: Lyzeum, unter B. a. I des Hauptverzeichnisses).

B. Lehranstalten, bei welchen der einfährige, erfolgreiche Besuch der ersten (obersten)
Klasse zur Darlegung der Befähigung nöthig ist.

c. Real-Progymnasien.

Herzogihum Sachsen-Coburg und Gotha.
Zu streichen:

Coburg: Realschule (unter B. c. VI des Hauptverzeichnisses), weil in der Umwandlung zu
einer lateinlosen Ober-Realschule begriffen.

C. Lehranstalten, bei welchen das Bestehen der Entlassungsprüfung zur Darlegung der
Gefähigung gefordert wird.

b. Realschulen.
Großherzogthum Baden.

Eberbach: Realschule,
Emmendingen: ealschule.

Anmerk. Die Anerkennung hat für beide Anstalten rückwirkende Kraft bis
zum Schlusse des Schuljahrs 1896/97.

* Gymuasien mit der Befugniß, Befähigungszengnisse auch ihren von dem Unterricht im Griechischen
dispensirten Schülern auszustellen, wenn letzterean dem für jenen Unterricht eingeführten Ersatzunterrichte regelmäßitheilgenommen und nach mindestens einjährigem Besuche der Sekunda auf Grund besonderer Prüfung ein Beugu
über genügende Aneignung des entsprechenden Lehrpensums erhalten haben.

78
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Privat-Lehranstalten.
Königreich Preußen.

Plötzensee bei Berlin: Pädagogium (Progymnasium) des evangelischen Johannisstifts unter
Leitung des Stiftsvorstehers Pastors W. Philipps und des wissen-
schaftlichen Lehrers Theodor Menzel

Aumerk. Die Verleihung der Berechtigung hat vorläufig nur bis zum
Michaelistermin 1899 einschließlich Geltung.

Die Anerkennung hat rückwirkende Kraft bis zum Ostertermin 1897.
Berlin, den 20. November 1897.

Der Reichskanzler.
In Vertretung: Graf v. Posadowsky.

Hofdienst-Nachricht. unter'm 25. November ds. Is. den k. Kammer=
junker, PremierlientenantàI. S. und persön-
lichen Adjutanten Seiner Königlichen Hoheit
des Prinzen Franz von Bayern, Emanuel

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit= Grafen von Holnstein aus Bayern, auf sein
pold, des Königreichs Bayern Verweser, allerunterthänigstes Ansuchen zum Königlichen
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden, Kämmerer zu ernennen.

Im Namen Seiner Mojestät des Königs.
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etz- und Perordnungs-Blatt
für das

Königreich Vayern.
* 47.

München, den 14. Dezember A
ZZmB Innva l * 6 à1’7I|O

Bekanntmachung vom 11. Dezember 1897, das Depositenwesen bei den Gerichten in Bamberg betreffend. —
Hofdienst Nachrichten. — Allerhöchste Verleihung des Titels und Nanges eines Hofmarschalls und Ordens-
Verleihung.

Nr. 32628.

Bekanntmachung, das Depositenwesen bei den Gerichten in Bamberg betreffend.

tt. Stantsministerium der Justiz und ti. Staatsminislerium der Finanzen.
Es wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß vom 16. Jannar 1898 an die

Besorgung des gerichtlichen Depositenwesens für
das k. Oberlandesgericht Bamberg,
.das k. Landgericht Bamberg,
 die Staatsanwaltschaft bei dem k. Landgerichte Bamberg,
 #das k. Amtsgericht Bamberg I und

das k. Amtogericht Bamberg II
auf )2 des Art. 76 Abs. 3 des Ansführungsgesetzes vom 23. Febrnar 1879 zum

Reichs-Gerichtsverfassungsgesetze und des § 29 der Kgl. Allerhöchsten Verordnung vom 8. Sep-
tember 1879, das Depositenwesen bei den Gerichten in den rechtorheinischen Landestheilen
betreffend, dem bei der k. Filialbank Bamberg zu errichtenden Depositenburean über-
tragen wird.

Die Bestimmungen der Bekanntmachung vom 20. Dezember 1882, die Uebertragung
der Besorgung des Depositenwesens bei dem k. Amtsgerichte MünchenI,Abtheilung &amp; für
Civilsachen, an die k. Bank betreffend — Gesetz= undVerordnungs-BlattS.601—, finden
auf den Verkehr mit dem Depositenbureau der k. Filialbank Bamberg entsprechende An-
wendung.

 —

79
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Im Hinblick auf den 84 der Bekauntmachung vom 20. Dezeuiber 1882 ergeht die
Weisfung, die für das k. Oberlandesgericht Bamberg, das k. Landgericht Bamberg, die
Staatsanwaltschaft bei dem k. Landgerichte Bamberg und die beiden k. Amtsgerichte BambergI
und Bamberg II bestimmten Sendungen von Geldern oder Werthpapieren — mit Ausnahme
derjenigen, welche keinen Gegenstand der gerichtlichen Hinterlegung bilden, insbesondere der
an die amtsgerichtliche Gerichtsschreiberei geschuldeten Gebühren und Auslagen (§ 76 Absl. 2
der Depositenordnung, Gesetz= und Verordnungs-Blatt 1879 Seite 1115) —künftig an
das Depositenburean der k. Filialbank Bamberg unter Angabe der Rechtssache, zu der die
Sendung gehört, zu richten und von der Absendung gleichzeitig dem Gerichte oder der
Staatsanwaltschaft Nachricht zu geben.

München, den 11. Dezember 1897.

Dr. Frhr. v. Niedel. Dr. EArhr v. Leonrod.

Hofdienst-Machrichten.

Im Namen Veiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Ver-
weser, haben Sich allergnädigst bewogen
gefunden,

unter'm 30. November ds. Is. den Second-

lieutenant im k. bayer. 1. Ulanen-Regiment
Karl Fürsten von Wrede auf sein aller-
unterthänigstes Ansuchen zum Königlichen
Kammerjunker,

unter'm 5. Dezember ds. Is. den k. Kammer-
junker und Rittmeister im 3. Chevaulegers-
Regiment, Moriz Freiherrn von und zu
Egloffstein, auf sein allerunterthänigstes
Ansuchen zum Königlichen Kämmerer, und

unter'm 6. Dezember ds. Is. den Assistenten
der k. Leib= und Hofapotheke, Ludwig Hoegl-
auer in München, vom 1. Jannar 1898 an

zum k. Hofapotheker
zu ernennen.

Allerhöchste Verleihung des Titels
und Ranges eineg Hofmarschalls und

Ordensverleihung.
Im Namen Seiner Mojestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-

pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unter'm 6. Dezember ds. Is.
allergnädigst bewogen gefunden, dem früheren
Hofmarschall und persönlichen Adjutanten
Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen
Arnulf von Bayern, k. Oberstlientenant a. D.
Ludwig Freiherrn von Gumppenberg-
Pöttmeß-Oberbrennberg, den Titel eines
Hofmarschalls außer Dienst nebst dem ent-
sprechenden Nange zu verleihen.

Gleichzeitig haben Seine Königliche
Hoheit Prinz Lnitpold, des Königreichs
Bayern Verweser, den Hofmarschall und
Oberstlieutenant a. D., Ludwig Freiherrn von
Gumppenberg-Pöttmeß-Oberbrenn-
berg, den Verdienst-Orden vom hl. Michael
III. Klasse allergnädigst zu verleihen geruht.



tz und Verordnungs-Blatt
für das

KönigreichBayern.
München, den 22. Dezember 1397.

Inha 1 1:

Gesetz vom 19. Dezember 1897, die provisor'sche Steuererhebung für das Jahr 1898 betreffend. Bekannt-machung vom 16. Dezember 1897, Gesuch der Aktiengesellschaft für Buntpapier- und Leimfabrikalion in
Aschafsenburg um Genehmigung zur Auesgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betressend. — Be-
kanntmachung vom 19. Dezember 1897, die Ausgabe einer zuiiten Serie 3½2 /iger Pfandbriefe derbayerischenLandwirthschaftsbank betreffend. — Hofdienst-Nachricht. — Ordens- Verleihung. — RNöniglich Aller-

hörbste Genehmigung zur Aunahme irenderDekoralionen.

Gesetz, die provisorische Steuererhebung für das Jahr 1898 betreffend.

Im Uamen Seiner Moajestät des Königs.

1
von Gottes Gnaden Böniglicher Hrinz von Bayern,

Regent.
Wir haben nach Vernehmung des Staatsrathes mit Beirath und Zustimmung der

Kammer der Reichsräthe und der Kammer der Abgeordneten beschlossen und verordnen,
was folgt:

Art. 1.

Das k. Staatsministerium der Finanzen ist ermächtigt, die direkten Steuern für das
I. Quartal 1898 gegen seinerzeitige Abrechnung auf die für die XXIV. Finanzperiode
festzusetzenden direkten Steuern in den nach den bestehenden Normen verfallenen Zielen in
folgender Weise zu erheben:

a) die Grundsteuer nach Maßgabe des Gesetzes vom 19. Mai 1881 mit 2 Pfennig

für jede Einheit der Steuerverhältnißzahl, 80
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b) die Haussteuer und zwar die Areal- und Miethsteuer nach Maßgabe des Gesetzes
vom 19. Mai 1881 mit 1 Pfennig für jede Mark der Steuerverhältnißzahl,

) die Gewerbsteuer nach dem Gesetze vom 19. Mai 1881 mit ¼ des Jahres-
betrages,

c) die Steuer vom Gewerbebetrieb im Umherziehen nach den hiefür geltenden gesetzlichen
Bestimmungen mit einem Zuschlag von 1 Pfennig pro Mark,

e) die Kapitalrentensteuer nach dem Gesetze vom 19. Mai 1881 mit ¼ des
Jahresbetrages,

s) die Einkommensteuer nach dem Gesetze vom 19. Mai 1881 mit ¼ des
Jahresbetrages.

Art. 2.

Bezüglich der Maximalsätze der Tarife für den Trausport auf den Staatseisenbahnen,
sowie der Kanalgebühren auf dem Ludwig-Donau-Main-Kanal verbleiben die in Art. 2
des Gesetzes vom 7. Februar 1874, die provisorische Steuererhebung und vorläufige Be-
streitung besonderer Ausgaben pro 1874 betreffend, getroffenen Bestimmungen bis zum
31. März 1898 in Geltung

Art. 3.

Das k. Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten und
das k. Staatsministerium der Finanzen werden ermächtigt, die Zuschüsse, Alterszulagen
und Sustentationen, welche der Geistlichkeit und den Schullehrern in der XXlII. Finanz=
periode in widerruflicher Weise gewährt wurden, bis zum 31. März 1898 fortbezahlen zu
lassen und zu diesem Zwecke den vierten Theil jener Summen zu verwenden, welche für
je ein Jahr der XXIII. Finanzperiode vorgesehen sind.

Art. 4.

Die dem k. Staatsministerium der Finanzen durch die Bestimmung in §2 Abs 2
des Finanzgesetzes vom 17. Juni 1896 ertheilte Ermächtigung wird bis zum 31. März 1898
erstreckt.

Gegeben zu München, den 19. Dezember 1897.

Luitpold,
Prinz von Sayern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Dr.Frhr.v.Trailsheim.Dr. Frhr. v. Niedel.Frhr. v. Feilitzsch. Dr. Frhr. v. Tronrodb.Frhr. v. Asch. Dr. v. Londmann.
Auf Allerhöchsten Befehl:

der Oberregierungs-Rath
im k. Staatsministerium des Innern:

Dr. Proebst.
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Nr. 24174.

Bekauntmachung, Gesuch der Aktiengesellschaft für Buntpapier- und Leimfabrikation in Aschaffen—
burg um Genehmigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber betreffend.

fi. Staatsministerium des Innern.

Durch die im Einvernehmen mit den k. Staatsministerien der Justiz und der Finanzen
ergangene Entschließung vom Heutigen wurde gemäß Art. 16 des Gesetzes vom 18. März
1896, einige Bestimmungen über die Juhaberpapiere betreffend, sowie der Kgl. Allerhöchsten
Verordnung hiezu vom gleichen Tage (Gesetz= und Verordnungsblatt 1896 S. 174 und
185) der Aktiengesellschaft für Buntpapier= und Leimfabrikation in Aschaffenburg die
Genehmigung ertheilt, 4% ige Schuldverschreibungen auf den Inhaber im Gesammtbetrag
von einer Million Mark, welche auf dem im Amtsgerichtsbezirke Aschaffenburg gelegenen
Grundbesitz der Gesellschaft an erster Stelle hypothekarisch versichert sind und vom 1. Jannar
1899 ab innerhalb 33 Jahren durch Ausloosung, vom 1. Juli 1903 ab aber eventuell
auch auf Grund vorausgegangener und bffentlich bekannt zu machender sechsmonatlicher
Kündigung der Gesellschaft mit einem Zuschlage von 3% rückzahlbar sind, auszugeben.
Die Schuldverschreibungen werden in 1000 Stücke, und zwar:

200 Stücke à 2000 A,
400 „ à 1000 „ und

400 „ à 500 =

eingetheilt.
München, den 16. Dezember 1897.

rhr. v. Feilibsch.

Nr. 24749.

Bekanntmachung, die Ausgabe einer zweiten Serie 3½ % iger Pfandbriefe der bayerischen
Landwirthschaftsbank betreffend.

Kl. Staatsministerium des Innern.

Durch Entschließung vom Heutigen wurde im Einverständnisse mit den k. Staats-
ministerien der Justiz und der Finanzen geuehmigt, daß die bayerische Landwirthschaftsbank,
e. G. m. b. H., eine II. Serie 3½ iger, verloosbarer Pfandbriefe im Gesammtbetrag
von 10 Millionen Mark, eingetheilt in

1900 Stücke Lit. A zu 2000 4,
3500 „ leit. B zu 1000 ¾,
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3000 Stücke bit. C zu
Lit. D zu

4000 ,„ lit.

4000 „

500 J,
200 . A

100 M,
und

E zu

unter der in § 20 des Statuts bezeichneten Controle des k. Commissärs in Verkehr bringe.

München, den 19. Dezember 1897.

Krhr. v. Feilitzsch.

Hofdienst-Nachricht.
Im Uamen Seiner [ajestäl des Mönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold,desKönigreichsBayernVerweser,
haben Sich allergnädigst bewogen gefunden,
unter'm 13. Dezember ds. Is. der Gemahlin
des k. Kammerjunkers und Secondlientenants
im k. 3. Feld-Artillerie-Regimente, Freiherrn
Theodor von Köppelle, den allerunter-
thänigst erbetenen Hofzutritt zu gewähren.

Ordens-Verleihung.
Im Namen Sriner Mojestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unter'n 30. November ds. Is.
allergnädigst bewogen gefunden, dem k. preußi-

schen Legationsrath M. Rücker-Jenisch
den Verdienstorden vom heiligen Michael
1I1. Klasse zu verleihen.

Königlich Allerhöchste Genehmigung zur
Annahme fremder Dekorationen.

Im Namen Seiner Majestät des RKönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des KönigreichsBayernVerweser,
haben Sich unter'm 8. Dezember ds. Is.
allergnädigst bewogen gefunden, den k. Hof-
offizianten Michael Rietzl und Karl Rotten-
höfer die Bewilligung zur Annahme und
zum Tragen der ihnen verlichenen fremden
Dekorationen und zwar Ersterem für die
Verdienstmedaille des k. wirttembergischen
Friedrichs-Ordens, Letzterem für das k. sächsische
Albrechtskrenz zu ertheilen.
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etz und Perordnungs-Blatt
für das

Königreich BVayern.

I 49.
München, den 23. Dezember 1897.

Junhalt:
Gesetz vom 20. Dezember 1897 wegen Acuderung des Gesetzes vom 10. März 1879, betreffend die Besteuerung

des Gewerbebektriebes im Umherziehen.

Gesetz wegen Aenderung des Gesetzes vom 10. März 1879, die Bestenerung des Gewerbebetriebes
im Umherziehen betreffend.

Im Mamen Seiner Mazjestät des Königs.

B¾ litpold,
von Gottes Gnaden Böniglicher Prinz von Layern,

Regent.
Wir haben in Abänderung einiger Bestimmungen des Gesetzes vom 10. März 1879,

die Bestenerung des Gewerbebetriebes im Umherziehen betreffend, nach Vernehmung des
Staatsrathes mit Beirath und Zustimmung der Kammer der Neichsräthe und der Kammer
der Abgeordneten beschlossen und verordnen, was folgt:

Art. I.

Der Art. 2 Ziff. 1 erhält folgende Fassung:
1. Kauflente, Fabrikanten und andere Personen, welche ein stehendes Gewerbe be-

treiben, sowie die in deren Diensten befindlichen Reisenden, welche anßerhalb grs Ortes
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ihrer gewerblichen Niederlassung, beziehungsweise der gewerblichen Niederlassung ihrer
Geschäftsherrn

a) Waarenbestellungen suchen, wenn sie von den Waaren, auf welche sie Bestellungen
suchen, nur Proben oder Muster mit sich führen,

b) Waaren aufkaufen, wenn sie die aufgekauften Waaren nur behufs deren Be-
förderung nach dem Bestimmungsorte mit sich führen, —

soferne dieselben nicht nach reichsgesetzlichen Vorschriften zum Aufsuchen von Bestellungen
oder zum Aufkaufe von Waaren eines Wandergewerbescheines bedürfen.

Art. II.

Der vierte Absatz des Art. 4 erhält folgende Fassung:
Hiebei soll, wenn nicht besondere, den Umfang des Geschäfts wesentlich beschränkende

Verhältnisse vorliegen, die Betriebsanlage weniger als das Doppelte der für das Gewerbe
bestimmten Normalanlage nicht betragen.

Art. III.

Dem Art. 13 wird Nachstehendes beigefügt:

Die Wandergewerbescheine der Reisenden zu den in Art. 2 Ziff.1 lit.aund b be-
zeichneten Zwecken sind, wenn im Laufe des Jahres ein Wechsel in der Person des Reisenden
eintritt, für den Rest ihrer Giltigkeitsdaner steuerfrei auf die Person des Nachfolgers durch
Umschreibung oder andere Ausfertigung zu übertragen.

Art. IV.

Der Art. 15 Ziff. 3 erhält folgende Fassung:
Die Steuer für den Wanderlagerbetrieb besteht in einer Normalanlage und einer Be-

triebsanlage. Die Größe der Normalanlage bemißt sich nach dem beigefügten Stenertarif.
Die Bemessung der Betriebsanlage erfolgt mit zwei vom Hundert des angemeldeten und
durch Schätzung erhobenen Geldwerthes der für den Betriebsort zum Verkaufe bestimmten
Waarenvorräthe.

Art. V.

An Stelle des Steuertarifs tritt der in der Aulage beigefügte Tarif.

Art. VI.

Die Staatsregierung ist ermächtigt, den Text des Gesetzes vom 10. März 1879, die
Besteuerung des Gewerbebetriebes im Umherziehen betreffend, wie er sich in Folge der hiezu
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ergangenen abändernden Bestimmungen ergibt, durch das Gesetz= und Verordnungeblatt be-
kannt zu machen und hiebei eine Richtigstellung der Allegate, sowie der für die Gewerbe-
scheine nach reichsgesetzlicher Vorschrift geltenden Bezeichnungen vorzunehmen.

Art. VII.

Das gegenwärtige Gesetz tritt am 1. Januar 1898 in Wirksamteit.

Gegeben zu München, den 20. Dezember 1897.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Dr.Frhr.v.Crailsheim. Dr. Frhr. v. Miedel. Erhr. v. Feilitzsch. Lr. Frhr. v. keon.Frhr.v.Asch.Dr.v.Landmunn.

Auf Allerhöchsten Befehl:
der Oberregierungs-Rath

im k. Staatsministerium des Innern:
Dr. Proebst.
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Stener-Tarif
für die im Umherziehen betriebenen Gewerbe.

Normal=
Bezeichnung der Gewerbe Anlage Betriebsanlage

4
Laufende Nummer

— Sammeln geringwerthiger Erzeugnisse und Abgänge
der Haus= und Landwirthschaft, wie z. B.

Sammeln von Lumpen, Asche, Federn, Borsten,
Werg, Glasscherben, altem Eisen, Blei, Zinn,
Kupfer oder Messing, ferner von Knochen,Klanen und derggk. .... 3 Als Betriebsanlage wird für

jeden Begleiter (Art. 4 Abs.2)
Gewerbliche Arbeiten von untergeordneter Beschaffeu- der Satz der Normalaulage

heit, wie z. B. in Berechnung gebracht.
Topfbinden, Kesselflicken, Scheerenschleifen,
Kitten, Löthen, Geschirrverzinnen, Krant-
schneiden, sog. Kammerjägerei, Petschaft= und.
Siegelstechen, Schärfen von Sägen und Werk-
zeugen, Ausbessern von Holzuhren, Spimrädern
und dergleichen Hausgeräthen 2909 4 Wie bei Nr. 1

do

S# Hansirhandel und zwar:
a) mit Lebensmitteln, Gegenständen des Haus-

baltungs= und Wirthschaftsbedarfes und anderen
Waaren von geringerem Werthe, wie z. B.

mit groben Holz-, Eisen-, Thon-,, Glas-,
Bürstenbinderwaaren, Schwarzwälder Holz-
uhren, mit Schreibmaterialien, Wetßsteinen,
ferner mit im Hausbetriebe hergestellten
Korbmacher= und Leinenwaaren, dann mit

geringwerthigen Berzehrungs-Gegenständenund dergl. . 9 Wie bei Nr. 1.
b) mit sonstigen Gegeuständen von büherem Werthe

und des Luxusverbrauchs, wie z B.
mit Galanterie-, besseren Glas-, Gyps= und
Porzellanwaaren, mit Kupferstichen, Photo-
graphien, Oeldruckbildern und Landkarten,
mit Parfümerien, Negen= und Sonnenschirmen,
mit Schnittwaaren und Modewaaren, mit
Spezereiwaaren, Tabak, Cigarren, Cigaretten



A¼49. 419

8 Normal=
Bezeichnung der Gewerbe Anlage Betriebsanulage

5 M.

und Rauchrequisiten, mit feineren Zucker-
waaren und dergl. . .... 30 Wie bei Nr. 1.

c) mit Druckschriften 30 Wie bei Nr. 1

Gewerbebetrieb der Gaureiter (Darbietung von

Hengsten zum Beschälgeschäfte, soferne dderBetriebim Ümherziehen stattfindet) . 18 Als Betriebsaulage wird für
die Verwendungeines Hengstes
nichts, fürsolchejeden weiteren
Hengstes der Satz der Normal-
anlagein Berechnunggebracht.

Gewerbebetrieb im Umherziehen mit eebeblichem Be-triebskapital und Umsatz 40 Die Betriebsanlagewirdinner-
Unter diese Tarifnummer fallen auch halb eines Spielraums zwi-

Schiffer, welche auf eigene Rechuung mit an- schen 1X und 1200 .4 be-
gekauften Waaren vom Schiffe aus Handel messen.
treiben.

Musterreisende
a) für Geschäfte von größerem Betriebsumfange 60 Ohne Betriebsanlage.
b) für Geschäfte von kleinerem Betriebsumfange 24 Wie vor.

Darbietung von künstlerischen Leistungen oder Schan-
stellungen, bei welchen ein höheres wissenschaftliches
oder Kunstinteresse nicht obwaltet, untergeordneter
Art und zwar:

a) Drehorgelspieler, wandernde Musikanten, Bilder=
zeiger, Bärentreiber, Schankastenträger u. dergl. 4 Wie bei Nr. 1

b) wandernde Musikgesellschaften, Carousselspiel-,
Schießbudenbesitzer, Schaubudeninhaber für
Kunst= und Naturmerkwürdigkeiten, Gymnastiker,
Kunstreiter und dergl., soferne sich dieselben nicht
wegen größeren Betriebsumfangs zurEinreihmgnuter Tarif Nr. 8 eignen 9 Wie bei Nr. 1

Darbietung von künstlerischen Leistungen oder Schau-
stellungen, bei welchen ein höheres wissenschaftliches
oder Kunstinteresse nicht obwaltet, besserer Gattung
und zwar:

balb eines Spielraums von1 4&amp; bis 180 .X bemessen.
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Laufende Nummer Bezeichnung der Gewerbe
Normal-
Anlage

M

Betriebsanlage

·

b) Schaubudeninhaber für Kunst= und Naturmerk-
würdigkeiten, für Panoramas, für Wachsfiguren-,
Marionetten-, mechanische Kunst-Theater undCarousselspiele und dergl. .

c) Musikgesellschaften

d) Theater- und Schauspielgesellschaften

e) Singspielunteruehmungen, ebenso gemischte Ge-
sellschaften für musitalische, gymnastische Pro-
duktionen und sonstige Schaustellungen. .

f)Knnftrciter-,Seiltänzer-n.Gymnastiker-Gescll-
schaften, ebenso auch andere hier nicht besonders
aufgeführte Personen und Gesellschaften, welche
durch öffentliche Produktion körperlicher Kunst-
fertigkeiten besserer Gattung sich Erwerb ver-
schaffen .

g)Meuaqerte Inhaber .

Wanderlager und Wanderauktionen jeder Art

18
18

40

40

40
40

50

Wie vor.

Mit Ausnahme des Gesell-
schaftsvorstandes sind bis
zum Meistbetrage von 90.4
für jedes bei der Aufführung
thätige Gesellschaftsmitglied
9 4&amp; als Betriebsaulage in
Berechnung zu bringen.

Mit Ausnahme des Gesell-
schaftsvorstandes sind für
jedes Mitglied des vorhan-
denen Hauptpersonals 24 4
und für jedes Mitglied des
Nebenpersonals 12 M als
Betriebsanlage in Ansatz zu
bringen.

Mit Ausnahme des Gesell-
schaftsvorstandes sind für
jedes bei den Aufführungen
thätige Gesellschaftsmitglied
24 + als Betriebsanlage in
Berechnung zu bringen.

Wie bei Nr. 8 lit. d.
Die Betriebsanlage wird inner-

halb eines Spielraums von
1 .4&amp; und 600 .X bemessen.

Betriebsanlage nach Art. 15
Ziff. 3 des Gesetzes.
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etz und Verordnungs-Blatt
für das

Königreich Bayern.

„K 50.
München, den 29. Dee K 1897.

3 n ha alt:
Gesetz vom 19. Dezeniber 1807, den zweigeleisigen Ausbau der Staatseisenbahnen und die Beschaffung von Fahr-

material, sowie die Ausrüstung berrits vorhandener Jahreue betressend.— Bekauntmachung vom10.) 1979
23. Dezember 1807, den Vollzug des Gesetzes vom 250. Do#ember 1897— über die Besteuerung des Gewerbebetriebs.
im Umherziehen betreffend. — Hofdienst Nachrichten. — Ordens--Verleihung. — Auszug aus der Adelsmatrikel
des Königreiches.

Gesetz, den zweigeleisigen Ausbau der Staatseisenbahnen und die Beschaffung von Fahrmaterial,
sowie die Ausrüstung bereits vorhandener Fahrzenge betreffend.

Im Uamen Seiner Mazjestät des Königs.

Luithold,
von Gottes Gnaden Königlicher Prinz von Bayern,

Nepent.
Wir haben nach Vernehmung des Staatsrathes mit Beirath und Zustimmung der

Kammer der Reichsräthe und der Kammer der Abgeordneten beschlossen und verordnen,
was folgt:

83
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Art. 1.

Der Bedarf

1. für den zwegelelio Ausbau der Bahnstrecken NürnbergCentralbahnhof—Schnabelwaid, Röthenbach bLindau—Ober-
reitnan und Pasing— Bruck wird auf 9068, 000 ,

2. für Beschaffung von Fahrmaterial und Ansrüstung bereits
vorhandener Fahrzeuge auf 12557 000 M,

zusammen auf den Maximalbetrag von .. 21 625 000%¾,

Gzwanzig eine Million sechs hundert zwanzig fünf tausend Mark)
sestgesetzt.

Art. 2.

Der k. Staatsminister der Finanzen ist ermächtigt, zur Deckung des in Art. 1 fest-
gestellten Bedarfes ein auf die Staatseisenbahnen zu versicherndes Staatsaulehen im gleichen
Betrage aufzunehmen.

Die Ausgaben für die Verzinsung dieses Anlehens während der Banzeit und die Geld-
aufbringungskosten sind durch Erhöhung der Anlehenssumme zu beschaffen.

Von der Zeit der Vollendung der in Art. 1 bezeichneten Objekte an hat die Ver-
zinsung der für dieselben aufgewendeten Summe aus der Eisenbahnbetriebsrente zu erfolgen.

Die Tilgung des Aulehens richtet sich nach den Bestimmungen der hiefür masgebenden
Finanzgesetze.

Gegeben zu München, den 19. Dezember 1897.

Luitpold,
Prinz von Bayern,

des Königreichs Bayern Verweser.

Dr.Frhr.v. Trailsheim. Dr. Frhr. v. Riedel. Frhr. v. Feiliczsch. Dr. Frhr. v. Leonrod.Frhr.v.Asch.Dr.v.Landmann.

Auf Allerhöchsten Befehl:
Der Oberregierungsrath

im k. Staatsministerium des Innern:
Dr. Proebst.
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Nr. 24226.

10. März 1879* B — Ma#1Bekanntmachung, den Vollzug des Gesetzes vom Dezember 1897
Gewerbebetriebs im Umherziehen betreffend.

über die Besteuerung des

fl. Staatsministerium des Innern,
Abtheilung für Landwirthschaft, Gewerbe und Handel,

und

K. Staatsministerium der Finanzen.

Auf Grund der in Art. VI des Gesetzes vom 20. Dezember 1897 wegen Aenderung
des Gesetzes vom 10. März 1879, betreffend die Bestenerung des Gewerbebetriebs im Um-
herziehen, enthaltenen Ermächtigung wird nachstehend der Text des Gesetzes vom 10. März 1879,
wie er sich in Folge der hiezu ergangenen abändernden Bestimmungen ergibt, bekannt gemacht.

Zugleich ergehen zum Vollzuge der abgeänderten Gesetzesbestimmungen folgende Vorschriften.

1.

Die Befreiung von der Wandergewerbesteuer für die in Art. 2 Ziff.1 des Gesetzes
bezeichneten Kaufleute, Fabrikanten und anderen Personen, welche ein stehendes Gewerbe
betreiben, sowie die in deren Diensten befindlichen Reisenden ist fortan auf diejenigen Formen
des Aufsuchens von Waarenbestellungen und des Waarenaufkaufs beschränkt, zu denen es
nach den Bestimmungen der Reichsgewerbeordnung eines Wandergewerbescheines nicht bedarf.

Erfolgt aber das Aufsuchen von Waarenbestellungen und der Aufkauf von Waaren in
einer Weise, welche zur Führung eines Wandergewerbescheines verpflichtet, dann ist für den
fraglichen Betrieb vom 1. Januar 1898 ab die Wandergewerbestener zu entrichten.

2

Das Nentamt ist nicht gehalten, sich mit einer Prüfung der Frage zu befassen, ob
die thatsächlichen Voraussetzungen der Steuerpflicht in den vorangegebenen Fällen — und
abgesehen von der Vorschrift in Art. 3 Ziff. 2 des Gesetzes — vorliegen. Maßgebend für
die Steuerpflicht ist, daß seitens der zuständigen Verwaltungsbehörde ein Wandergewerbeschein
für erforderlich erachtet und ertheilt wird.

Die Verwaltungsbehörden haben vor Aushändigung (Art. 8 und 10 des Gesetzes) der
Wandergewerbescheine oder vor der Ertheilung einer Vormerkung auf denselben zum Zwecke
der Ausdehnung des Gewerbebetriebs das treffende Rentamt in geeigneter Weise zu benach-
richtigen und die Betheiligten behufs der Steuerveraulagung und Steuerentrichtung an das
Rentamt zu verweisen.
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3.

Die Steuersätze für Musterreisende sind in Nr. 6 des Steuertarifs dahin abgestuft, daß
a) Musterreisende für Geschäfte von größerem Betriebsumfange mit einer Steuer

von 60 X und

b) Musterreisende für Geschäfte von kleinerem Betriebsumfange mit einer Steuer
von 24 M.

zu belegen sind. Ob die Steuer mit 60¾ oder 24 —X in Ansatz zu bringen sei, unterliegt
der Würdigung des Rentamts, welches hiebei, soferne der Gewerbsunternehmer dem Rentamts-
bezirke angehört, von der eigenen Kenntniß der Verhältnisse, andernfalls aber von den bei
der Steueranlage erbrachten Nachweisungen ausgehen wird. Im Zweifel ist der höhere
Steuersatz in Berechnung zu bringen, und es dem Stenerpflichtigen anheimzugeben, allenfallsige
Beschwerden hiegegen im vorgeschriebenen Rechtszuge anzubringen und zu begründen. —
Man vergl. Verhandlung der Kammer der Abgeordneten vom Jahre 1897, Stenogr. Bericht
Bd. IX S. 654 und 656. —

4.

Bezüglich der weiteren Abänderungen wird auf Art. 4 Abs. 4, Art. 13 Abs. 4, Art 15
Ziff. 3 und auf die Tarifbeilage des Gesetzes in der beifolgenden neuen Fassung unter dem
Anfügen hingewiesen, daß die abgeänderten Stenersätze sofort mit dem 1. Jannar 1898
in Wirksamkeit treten.

München, den 23. Dezember 1897.

Dr. Frhr. v. RNiedel. Frhr. v. Feilitsch.

Gesetz
10. März 1879 . * · s · . . *a

vom 30--Dezember 1807, betreffend die Besteuerung des Gewerbebetriebs im Umherziehen.

Art. 1.

Wer außerhalb seines Wohnortes, ohne Begründung einer gewerblichen Niederlassung
und ohne vorgängige Bestellung, in eigener Person:

1. Waaren irgend einer Art außer selbstgewonnenen Erzeugnissen der Land= und
Forstwirthschaft, des Garten= und Obstbaues, der Jagd und des Fischfangs
feilbieten,

2. Waaren irgend einer Art bei anderen Personen als bei Kaufleuten oder an
anderen Orten als in offenen Verkaufsstellen zum Wiederverkaufe ankaufen,

3. Waarenbestellungen aufsuchen,
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4. gewerbliche oder künstlerische Leistungen oder Schaustellungen, bei welchen ein
höheres wissenschaftliches oder Kunstinteresse nicht obwaltet, darbieten

will, unterliegt der Steuer vom Gewerbebetrieb im Umherziehen nach den folgenden Be-
stimmungen, soweit nicht für den Betrieb von Wanderlagern in Art. 15 besondere Vor-
schriften gegeben sind.

Art. 2.

Der Stenuer vom Gewerbebetrieb im Umherziehen sind nicht unterworfen:
1. Kaufleute, Fabrikanten und andere Personen, welche ein stehendes Gewerbe be-

treiben, sowie die in deren Diensten befindlichen Reisenden, welche anßerhalb des
Ortes ihrer gewerblichen Niederlassung, beziehungsweise der gewerblichen Nieder-
lassung ihrer Geschäftsherrn
a) Waarenbestellungen suchen, wenn sie von den Waaren, auf welche sie Be-

stellungen suchen, nur Proben oder Muster mit sich führen,
b) Waaren aufkaufen, wenn sie die aufgekauften Waaren nur behufs deren Be-

förderung nach dem Bestimmungsorte mit sich führen, —
soferne dieselben nicht nach reichsgesetzlichen Vorschriften zum Aufsuchen von Be-
stellungen oder zum Aufkaufe von Waaren eines Wandergewerbescheines bedürfen,

. diejenigen, welche ausschließlich im Meß= und Marktverkehr die in Art. 1 Ziff. 1
mit 3 bezeichneten Arten des Gewerbebetriebs ausüben,

Gewerbetreibende, welche außerhalb ihres Wohnortes bei öffentlichen Festen,
Truppenzusammenziehungen oder anderen außergewöhnlichen Gelegenheiten solche
Waaren, hinsichtlich deren dieß von den zuständigen Behörden gestattet ist, feilbieten,

Gewerbetreibende, welche selbstgewonnene Waaren, hinsichtlich deren dieß nach
Landesgebrauch hergebracht ist, zu Wasser verfahren und vom Fahrzeuge aus
feilbieten,

Gewerbetreibende, welche in nicht größerer Entfernung als fünfzehn Kilometer
vom Wohnorte

a) solche Verzehrungsgegenstände oder selbstverfertigte Waaren, welche zu den
Gegenständen des Wochenmarktverkehrs gehören, feilbieten,

b) gewerbliche Leistungen, hinsichtlich deren dieß landesüblich ist, anbieten,
c) das Musikergewerbe ausüben.

Art. 3.

Im Betreffe der Angehörigen außerdeutscher Staaten, welche weder ihren Wohnsitz
noch eine gewerbliche Niederlassung in einem deutschen Staate haben, treten, soferne nicht
durch Verträge oder Vereinbarungen oder durch Anordnungen der Staatsregierung ander-
weite Festsetzungen getroffen sind, nachstehende besondere Bestimmungen ein:

8
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1— Dieselben sind der Steuer vom Gewerbebetrieb im Umherziehen auch dann unter-
worfen, wenn sie selbstgewonnene Erzeugnisse der Land= und Forstwirthschaft, des
Garten= und Obstbaues, der Jagd und des Fischfangs ohne vorgängige Bestellung
in eigener Person feilbicten.

Die Bestimmungen des Art. 2 Ziffer 1 finden auf dieselben und die in ihren
Diensten stehenden Reisenden, welche für deren im Auslande betriebenes Geschäft
Waaren aufkaufen oder Waarenbestellungen suchen, keine Anwendung.

Aller Handel (Verkauf und Ankauf von Waaren und Suchen von Waaren=
bestellungen) der Ausländer auf Messen und Jahrmärkten bleibt von der Be-
stenerung frei.
Desgleichen ist ihnen auf Wochenmärkten das Feilbieten und der Ankauf von
Verzehrungsgegenständen, welche dem Wochenmarktverkehr angehören, steuerfrei gestattet.

8
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Art. 4.

Steuer von den im Umherziehen betriebenen Gewerben besteht in einer Normal-
und einer Betriebsanlage, deren Größe sich nach dem beigefügten Steuertarif bemißt.

In allen jenen Fällen, in welchen nach den Anleitungen des Tarifs die Betriebs-
anlage durch die Anzahl der Begleiter des Gewerbetreibenden oder der Mitglieder einer Ge-
sellschaft bestimmt wird, haben Familienangehörige des Unternehmers für die Berechnung
nur dann in Betracht zu kommen, wenn dieselben an den Arbeiten des Gewerbes selbst

theilnehmen.
Ist nach den Anleitungen des Tarifs die Betriebsanlage innerhalb eines Mindest-

und Meistbetrags zu bemessen, so dienen für die Auswahl des Satzes der Betriebsanlage
die Menge und der Werth der zum Verkauf bestimmten Waaren oder zur öffentlichen

Schaustellung gebotenen Gegenstände, beziehungsweise die Größe des in dem Gewerbe ver-
wendeten Betriebskapitals und erzielten Umsatzes als Anhaltspunkt.

Hiebei soll, wenn nicht besondere, den Umfang des Geschäfts wesentlich beschränkende
Verhältuisse vorliegen, die Betriebsanlage weniger als das Doppelte der für das Gewerbe
bestimmten Normalaulage nicht betragen.

Wer mehrere unter verschiedene Tarifsätze fallende Gewerbe betreibt, ist nach dem höchst-
besteuerten derselben anzulegen, soferne die Steuer nicht nach Ziffer 5 des Tarifs zu bemessen
ist; das Nämliche gilt für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer unter verschiedene Tarifsätze
fallender Handelsgeschäfte.

Bei solchen Gewerben im Umherziehen, welche im Tarif nicht erwähnt sind, wird die
Normal= und Betriebsanlage nach Analogie des dem einzustenernden nächst verwandten
Gewerbes festgesetzt.

8
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Art. 5.

Für den Gewerbebetrieb im Umherziehen geringerer Art kann, wenn der einem deutschen
Staate angehörige Unternehmer in dem Geschäftsbetriebe durch besondere Umstände (hohes
Alter, körperliche Gebrechen und dergleichen) beschränkt wird, durch die stenerveraulagende
Behörde eine Steuerermäßigung in der Weise gewährt werden, daß bei der Normalanlage
auf einen geringeren Betrag, äußersten Falles bis zum vierten Theile des tarifmäßigen
Satzes herabgegangen werden und für den ersten Begleiter die Betriebsanlage außer Berech-
nung bleiben darf.

Außerdem ist die Staatsregierung ermächtigt, den Bewohnern einzelner Orte oder
Bezirke des Königreichs für einzelne Gegenstände oder Erwerbsarten die Begünstigung einer
Steuerermäßigung einzuräumen.

Art. 6.

Die Stener ist jeweils bei dem Geschäfsbeginne in Bayern für das Kalenderjahr im
Voraus mit dem ganzen Betrage zu entrichten.

Die Stenerpflicht ist vorbehaltlich der in Art. 7, 8 und 14 gegebenen Vorschriften
bei jenem Rentamte und an jenem Orte begründet, in welchem der Gewerbetreibende seinen
Wohnsitz hat, oder, wenn er einen Wohnsitz in Bayern nicht hat, bei jenem Rentamte, in
dessen Bezirk von der Zeit der Geltung des gegenwärtigen Gesetzes an der Gewerbebetrieb
begonnen, beziehungsweise der zu dem beabsichtigten Gewerbebetrieb nach den Vorschriften
der Gewerbeordnung nothwendige Wandergewerbeschein von einer bayerischen Behörde aus-
gestellt wird.

Art. 7.

Wer ein der Steuer vom Gewerbebetrieb im Umherziehen unterliegendes Gewerbe aus-
üben will, ist gehalten, dasselbe vor Eröffnung des Betriebs behufs Entrichtung der Steuer
anzumelden und sich für die jeweilige Betriebsdauer (Art. 6 Abs. 1) mit einem Nachweise
über die Festsetzung der Steuer und deren Entrichtung zu versehen.

Mit der Anmeldung hat der Pflichtige die Angabe jener Verhältnisse zu verbinden,
welche für die Steueranlage maßgebend sind.

Art. 8.

Die Anmeldung und die Einholung des Bestenerungsnachweises hat, soferne es zur
Ausübung des Gewerbes in Bayern nach den Vorschriften der Gewerbeordnung des Wander-
gewerbescheins einer bayerischen Behörde bedarf, dem Antrage auf Ertheilung des letzteren
voranzugehen.

Es soll alsdann regelmäßig der Nachweis der Besteuerung dem Wandergewerbescheine
beigefügt werden.
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Die gleiche Bestimmung tritt für Personen in Geltung, welche auf Grund eines von
einer außerbayerischen deutschen Behörde ausgestellten Wandergewerbescheins in Bayern einen
Gewerbebetrieb im Umherziehen beabsichtigen und hiezu gemäß der Vollzugsvorschriften zur
Gewerbeordnung eine Vormerkung auf ihrem Wandergewerbescheine bei derjenigen bayerischen
Distriktsverwaltungsbehörde einzuholen haben, in deren Bezirk das Königreich betreten, oder
der Gewerbebetrieb begonnen wird.

In den übrigen durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht berührten Fällen des
Betriebs von Gewerben im Umherziehen ist die Anmeldung beim Rentamte des Wohnortes
des Gewerbetreibenden, soferne derselbe seinen Wohnort in Bayern hat, oder beim Rentamte
des Betriebsortes (Art. 6 Abs. 2) zu bewirken.

Art. 9.

Auf Grund der Anmeldung und nach Einziehung sonstiger Nachrichten, welche das
Rentamt für die Bemessung der Stener allenfalls noch für erforderlich erachtet, wird, soferne
nicht der Bestenerungsnachweis dem Wandergewerbescheine beizufügen ist (Art. 8 Abs. 2),
vom Rentamte dem Gewerbetreibenden eine Nachweisung zugefertiget, welche zu enthalten hat:

a) die Bezeichnung der Person des Gewerbetreibenden, die angemeldete Betriebsdauer
des Gewerbes, die Art und den Gegenstand des Gewerbebetriebs und die Angabe
aller sonstigen, nach den Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes und des demselben
beigefügten Steuertarifs für den Ansatz der Normalanlage und das Ausmaß der
Betriebsanlage maßgebenden Verhältnisse;

b) die Festsetzung der Steuer nach Anleitung des Stenertarifs mit Bezeichnung
allenfallsiger eine Steucrermäßigung veranlassenden Umstände;

) die amtliche Onittung über die Entrichtung der Steuer.

Art. 10.

Sämmtlichen zur Ertheilung von Wandergewerbescheinen, zur Entgegennahme von An-
meldungen oder zur Festsetzung der Stener zuständigen Behörden ist bei Meidung eigener
Haftung für einen etwaigen Stenerentgang untersagt, an den Pflichtigen die Aushändigung
eines Wandergewerbescheines oder die Ertheilung einer Vormerkung auf demselben zum Zwecke
der Ausdehnung des Gewerbebetriebs, ferner die Aushändigung eines Auszugs aus dem
Anmelderegister oder eines Besteuerungsnachweises früher zu bewirken, als die Steuerentrichtung
erfolgt ist.

Art. 11.

Wandergewerbescheine und Besteuerungsnachweisungen gelten nur für jene Personen
und auf jene Zeitdauer, für welche dieselben ausgefertigt sind.

Die Inhaber solcher Bescheinigungen sind verpflichtet, dieselben während der thatsächlichen
Ausübung des Gewerbes bei sich zu führen und auf Erfordern den zuständigen Behörden,
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Beamten und deren Vollzugsorganen vorzuzeigen; es dürfen diese Bescheinigungen weder an
einen Andern überlassen, noch Begleiter in größerer als der angegebenen Anzahl mitgeführt werden.

Durch das Vorzeigen beglaubigter Abschrift wird der vorstehenden Verpflichtung nicht genigt.
Wird glaubhaft nachgewiesen, daß ein Wandergewerbeschein mit Bestenerungsnachweis

oder der Letztere allein verloren, vernichtet oder unbrauchbar geworden ist, so kann die Er-
theilung einer neuen Ausfertigung desselben gegen Ersatz der Auslagen einschließlich der
etwaigen Amortisationskosten verlangt werden.

Art. 12.

Wird während des Zeitraums, für welchen ein Besteuerungsnachweis nach Vorschrift
der Art. 7, 8 und 9 eingeholt ist, das Gewerbe auf eine größere Anzahl oder auf eine
andere Gattung von Waaren und Leistungen, als solche im Wandergewerbescheine oder in
der rentamtlichen Nachweisung bezeichnet sind, ausgedehnt, oder tritt eine Aenderung in der
Zahl der mitzuführenden Begleiter oder in jenen Verhältnissen des Gewerbebetriebs ein, welche
für die Besteuerung nach Inhalt des Wandergewerbescheines oder der reutamtlichen Nachweisung
maßgebend waren, so ist der Inhaber verpflichtet, hievon Anmeldung behufs Aenderung, be-
ziehungsweise Ergänzung der ihm ertheilten Bescheinigungen zu machen.

In Folge dieser neuen Anmeldung ist die veranlaßte Aenderung der Stener zu bewirken,
wobei das in den Art. 7, 8 und 9 angeordnete Verfahren und das in Art. 10 erlassene
Verbot zur sinngemäßen Anwendung zu gelangen hat.

Art. 13.

Wegen Abstandnahme vom Beginne des Gewerbebetriebs, sowie wegen Einstellung,
Unterbrechung oder Verminderung desselben findet eine Erstattung der Stener nicht statt.

Ist jedoch wegen unvorhergesehener, von dem Willen des Steuerpflichtigen unabhängiger
Ereignisse der Beginn des Gewerbebetriebs unterblieben und wird der Bestenerungsnachweis
innerhalb vier Wochen nach Ausstellung desselben dem Rentamte zurückgegeben, so ist die
entrichtete Stener auf Verlangen zurückzuerstatten.

Wird von Hinterbliebenen verstorbener Inhaber von Wandergewerbescheinen oder Be-
steuerungsnachweisungen der Gewerbebetrieb im UmherzieheninbisherigerArt und Ausdehnung
fortgesetzt, so ist von einer nochmaligen Steuererhebung Umgang zu nehmen.

Die Wandergewerbescheine der Reisenden zu den in Art. 2 Ziff 1 lit. a und b bezeich-
neten Zwecken sind, wenn im Laufe des Jahres ein Wechsel in der Person des Reisenden
eintritt, für den Rest ihrer Giltigkeitsdauer steuerfrei auf die Person des Nachfolgers durch
Umschreibung oder andere Ausfertigung zu übertragen.

84
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Art. 14.

Die Steuer vom Gewerbebetrieb im Umherziehen wird vom Rentamte ohne Zuziehung
eines Steuerausschusses nach den angemeldeten oder sonst erhobenen Betriebsmerkmalen fest-
gesetzt und sofort zur Einhebung gebracht.

Das Rentamt hat jedoch dem Gewerbstenerausschuß bei dessen nächstem Zusammentritt
die erfolgten Einsteuerungen zur Kenntnißnahme und Stellung etwaiger Anträge vorzulegen.

Für etwa erforderliche Schätzungen kann vom Rentamte ein Sachverständiger beigezogen
werden; die hierauf erwachsenden Kosten trägt die Staatskassa.

Wird von Unternehmern eines Gewerbebetriebs im Umherziehen, welche in Bayern ihren
Wohnsitz haben (Art. 6 Abs. 2 und Art. 8 Abs. 4), die Anmeldung zur Steueranlage in
einem anderen Rentamtsbezirke als jenem des Wohnortes bewirkt, so hat das Rentamt, bei
welchem die Anmeldung erfolgt, die Anlage und Einziehung der Steuer für Rechnung des
Reutamtes des Wohnortes vorzunehmen. Das Gleiche gilt von den gemäß Art. 11 Abfs. 4
zu ertheilenden nenen Ausfertigungen, dann von den gemäß Art. 12 vorzunehmenden Aeuderungen
und von den gemäß Art. 13 veranlaßten Steuererstattungen.

Dem zuständigen Rentamte des Wohnortes ist von solchen Fällen unverzüglich Mit-
theilung zu machen.

Art. 15.

Hinsichtlich der Besteuerung der Wanderlager gelten folgende Vorschriften:
1. Wer außerhalb seines Wohnortes oder des Wohnortes des Unternehmers und

außer dem Meß= und Marktverkehr von einer festen Verkaufsstätte aus vorüber-
gehend Waaren, gleichviel ob zum Verkaufe aus freier Hand oder im Wege der
Versteigerung feilbietet, beziehungsweise feilbieten lästt, ist für jeden Ort des Be-
triebs gesondert der Stener vom Gewerbebetrieb im Umherziehen unterworfen.

d*Die Cuntscheidung darüber, ob ein feilgebotenes Waarenlager nach den unter
Ziff. 1 gegebenen Merkmalen als Wanderlager anzusehen ist, richtet sich nach den
thatsächlichen Verhältnissen des Gewerbebetriebs, und es ist für dieselbe der Um-
stand, daß der Betrieb nach § 14 der Gewerbeordnung als ein stehender ange-
meldet wurde, ebensowenig wie die vorübergehende Verlegung des Wohnsitzes in
den Betriebsort maßgebend.

Die Steuer für den Wanderlagerbetrieb besteht in einer Normalanlage und einer
Betriebsanlage. Die Größe der Normalanlage bemißt sich nach dem beigefügten
Steuertarif. Die Bemessung der Betriebsanlage erfolgt mit zwei vom Hundert
des angemeldeten und durch Schätzung erhobenen Geldwerthes der für den Betriebs-
ort zum Verkaufe bestimmten Waarenvorräthe.
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. Von der Jahresstener hat der Steuerpflichtige bei einem Geschäftsbetrieb auf die
Dauer von 14 Tagen und darunter die Hälfte, auf die Dauer von mehr als
14 Tagen und bis zu 30 Tagen drei Viertheile, auf die Dauer von mehr als
30 Tagen und bis zu 1 Jahr den vollen Betrag zu entrichten und zwar vor
dem Beginn des Geschäfts.

 Jeder Unternehmer eines Wanderlagers ist gehalten, dasselbe vor Eröffnung des
Betriebs bei der Gemeindebehörde des Betriebsortes anzumelden und sich für die
jeweilige Betriebsdauer mit einem Nachweise über die Festsetzung der Stener und
deren Entrichtung zu versehen (Art. 9).

Das Gleiche gilt für Auktionatoren und Inhaber von Licitationsanstalten,
wenn sie am Sitze ihrer gewerblichen Niederlassung für auswärtige Auftraggeber
Waaren versteigern oder überhaupt feilbieten. Sie sind verpflichtet, auf Ver-
langen den Eigenthümer der durch sie feilgebotenen oder zur Versteigerung ge-
langenden Waaren nachzuweisen.

Die Festsetzung der Steuer nach vorgängiger Erhebung des Geldwerthes der
Waarenvorräthe (Art. 14 Abs. 3) und die Einhebung der Stener steht ohne
Rücksicht auf den Wohnort des Unternehmers demjenigen Rentamte zu, in dessen
Bezirk sich der Betriebsort des Wanderlagers befindet.
 Will ein Wanderlagerinhaber den Betrieb über den Zeitraum, für welchen er

die Steuer bezahlt hat (Ziff. 4), ohne Unterbrechung ausdehnen, so ist dieß dem
Rentamte anzuzeigen, und ist unter Ausfertigung eines abgeänderten Bestener-
ungsnachweises die Steuerschuldigkeit für die ganze Dauer des Betriebs neu
festzustellen und sofort der sich hienach ergebende Mehrbetrag der Stener zu
erheben.
 Wenn während des Zeitraums, für welchen die Steuer entrichtet worden ist, die

Waarenvorräthe einen Zuwachs erhalten, so ist dieß dem Rentamte anzuzeigen,
worauf unter Ausfertigung eines abgeänderten Bestenerungsnachweises die Steuer
neu festgestellt und mit dem sich ergebenden Mehrbetrage erhoben wird.

Der Renutbeamte ist ermächtigt, jederzeit von dem Wanderlager und den darin
feilgebotenen Waarenvorräthen behufs der Stenercontrole Einsicht zu nehmen oder
zu dem gleichen Zwecke einen Stellvertreter oder Sachverständigen abznordnen.

Steuererstattungen an Wanderlagerinhaber finden nur dann statt, wenn wegen
unvorhergesehener, von dem Willen des Steuerpflichtigen unabhängiger Ereignisse
der Beginn des Gewerbebetriebs unterblieb und der Besteuerungsnachweis inner-
halb einer Woche nach dessen Ausstellung dem Rentamte zurückgegeben wird.

84“
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11. Im Uebrigen finden die in Art. 10, 11, 13 Abs 3und 14 Abs. 2 des

gegenwärtigen Gesetzes gegebenen Vorschriften auch hinsichtlich des Betriebs von
Wanderlagern siungemäße Anwendung.

Die Kosten einer vom Rentamte angeordneten Schätzung (Ziff. 6 und 8
oben, dann Art. 14 Abs. 3) fallen dem Inhaber des Wanderlagers zur Last,
wenn der geschätzte Werth den vom Unternehmer beim Rentamte angegebenen übersteigt.

Art. 16.

Wer, ohne mit dem Nachweise über die Festsetzung der Steuer und deren Entrichtung
nach Maßgabe der Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes versehen zu sein, ein der Stener
vom Gewerbebetrieb im Umherziehen unterworfenes Gewerbe betreibt, verfällt in eine dem
zwei= bis fünffachen, bei Wanderlagern und Wanderauktionen dem fünf= bis zehnfachen
Betrage der Jahressteuer für das betriebene Gewerbe gleichkommende Geldstrafe.

Art. 17.

Wer bei der Anmeldung des Gewerbes (Art. 7, 8, 9 und 15 Ziff. 5) die zur
Feststellung der Steuer erforderlichen Merkmale verschweigt oder unrichtig angibt, desgleichen
wer nach Einholung des Besteuerungsnachweises, ohne den in Art. 12 und Art. 15 Ziff. 7
und 8 hiewegen ausgesprochenen Verpflichtungen zu genügen,

(a) innerhalb der angemeldeten Betriebsdauer ein anderes der Stener vom Gewerbe-
betrieb im Umherziehen unterliegendes Gewerbe betreibt als das im Wander-
gewerbescheine oder in dem Bestenerungsnachweise bezeichnete,

b) innerhalb der angemeldeten Betriebsdauer den Gewerbebetrieb auf eine größere
Anzahl oder auf andere als die in den erwähnten Bescheinigungen verzeichneten
Gegenstände oder Leistungen ausdehnt, wer endlich

c) den Betrieb eines Wanderlagers über den angemeldeten Zeitraum erstreckt oder
auf Waarenvorräthe von größerer Menge und von größerem Werthe, als ange-
meldet, ausdehnt,

verfällt in eine Geldstrafe, welche dem Zwei- bis Fünffachen, bei Wanderlagern und Wander-
anktionen dem Fünf= bis Zehnfachen desjenigen Betrages gleichkommt, um welchen die ent-
richtete Stener hinter der nach den Vorschriften des Gesetzes geschuldeten zuricksteht.

Wird jedoch festgestellt, daß der thatsächlich ausgeübte Gewerbebetrieb bei rechtzeitiger
Beobachtung der Vorschriften in Art. 12 und Art. 15 Ziff. 7 und 8 ohne Erhöhung des
schon entrichteten Steuersatzes hätte stattfinden dürfen, so tritt Geldstrafe bis zu 30 M ein.

Art. 18.

Neben den in Art. 16 und Art. 17 ausgesprochenen Geldstrafen ist die vorenthaltene
Steuer zu entrichten.
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Art. 19.

Jede Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften des Art. 11 Abs. 2 wird mit Geld-
strafe bis zu 30 JX geahndet, soferne nicht wegen Verbindung des Bestenerungsnachweises mit
dem Wandergewerbescheine (Art. 8 Abs. 2) auf dieselbe Handlung oder Unterlassung schon
die Strafbestimmungen in § 149 der Gewerbeordnung Anwendung finden.

Zuwiderhandlungen gegen die zur Ausführung dieses Gesetzes erlassenen Vollzugs-
anordnungen unterliegen einer Geldstrafe bis zu 30 M.

Art. 20.

Sind die in Art. 16, 17 und 19 Abs. 2 erwähnten strafbaren Handlungen im Auf-
trage einer andern Person ausgeübt worden, so ist gegen den Auftraggeber auf die gleiche
Strafe, wie gegen den Beauftragten zu erkennen, und Beide haften solidarisch für die
Strafbeträge, die Kosten und die vorenthaltene Stener-

Art. 21.

Die nach Art. 16 und Art. 17 Abs. 1 verhängten Geldstrafen verfallen, foferne sie
in vollem Betrage erhoben werden, bei Wanderlagern und Wanderanktionen dem Armenfond
des Betriebsortes, bei sonstigem Gewerbebetrieb im Umherziehen, wenn der Gewerbetreibende
seinen Wohnsitz in Bayern hat, dem Armenfond des Wohnortes.

Sonstige auf Grund dieses Gesetzes verhängte Geldstrafen fließen in die Staatskassa.

Art. 22.

Hinsichtlich des administrativen und gerichtlichen Strafverfahrens wegen der Zuwider-
handlungen gegen dieses Gesetz und die dazu erlassenen Vollzugsanordnungen kommen die
Vorschriften, nach welchen sich das Verfahren wegen Zuwiderhandlungen gegen die Zoll-
gesetze richtet, jedoch mit der Maßgabe zur Anwendung, daß

a) an Stelle der Zollbehörden die Reutämter und an Stelle der Zollverwaltungs-
stellen die Kreisregierungen, Kammern der Finanzen, zu treten haben, und daß

b) gegen den rentamtlichen Strafbescheid ein Reklamationsrecht an die Regierung,
Kammer der Finanzen, gemäß der nachfolgenden Gesetzesbestimmungen dem
Steuerpflichtigen zusteht, soferne derselbe nicht binnen einer Woche nach Bekannt-
machung des Strafbescheides auf gerichtliche Entscheidung anträgt.

Art. 23.

In den Fällen des Art. 16 und Art. 17 können die zum Gewerbebetrieb im Umher-
ziehen mitgeführten Gegenstände, soweit es zur Sicherstellung der Abgaben, Strafen und
Kosten oder zum Beweise der strafbaren Handlung erforderlich ist, in Beschlag genommen
werden.
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Art. 24.

Reklamationen zur Regierung, Kammer der Finanzen, können ergriffen werden:
a) wegen Festsetzung der Steuer,
b) gegen jeden Beschluß der Steuerbehörde, welcher dem Antrage auf Steuererstattung

(Art. 13 Abs. 2 und Art. 15 Ziff. 10) nicht stattgibt, endlich
) gegen Strafbescheide jeder Art (Art. 22 lir. b).

Die Reklamationen sind binnen einer Woche ausschließender Frist und zwar in den
Fällen unter lit. a vom Tage der Einhebung der Steuer an, in den Fällen unter lit. b
und c vom Tage der Bekanntmachung der treffenden Beschlüsse oder Bescheide an gerechnet,
bei dem Rentamte, welches die Stenuer festgesetzt oder den beschwerlichen Beschluß erlassen hat,
schriftlich einzureichen oder zu Protokoll zu geben.

Die Zuständigkeit der Reklamationsstelle richtet sich nach jenem Rentamte, von welchem
thatsächlich — wenn auch an Stelle des Rentamtes des Wohnortes — die Steueraulage

vorgenommen oder der Strafbescheid erlassen, oder bei welchem der Antrag auf Steuerer-
stattung gestellt wurde.

Dem Rechtsmittel kommthinsichtlich der Entrichtung der Stener keine aufschiebende Wirkung zu.
Gegen den Bescheid der Regierung findet ein weiteres Rechtsmittel nicht statt.
Wird eine Reklamation wegen Festsetzung der Steuer zur Regierung, Kammer der

Finanzen, ergriffen, außerdem aber wegen der vom Rentamte neben Anlage der Steuer ver-
hängten Strafe auf gerichtliche Eutscheidung angetragen, so bleibt die letztere bis zur rechts-
kräftigen Feststellung der Stener ansgesetzt.

Art. 25.

Die sämmtlichen Gemeindebehörden sind verpflichtet, hinsichtlich der Besteuerung des
Gewerbebetriebs im Umherziehen, dann der Bestrafung von Zuwiderhandlungen und zur
Sicherstellung der Abgaben, Strafen und Kosten die erforderliche Beihilfe nach Maßgabe des
gegenwärtigen Gesetzes und der hiezu ergehenden Vollzugsanordnungen zu leisten.

Art. 26.

Das gegenwärtige Gesetz tritt am 1. Jannar 1898 an Stelle des Gesetzes vom
10. März 1879 in Wirksamkkeit. çl

Es können jedoch schon vom Tage der Verkündung ab Anmeldungen stattfinden und
Besteuerungsnachweise eingeholt werden.

Von dem Tage der Wirksamkeit des gegenwärtigen Gesetzes an treten alle entgegenstehenden Be-
stimmungendes Gewerbsteuergesetzes und derhiezuerlassenen Vollzugsanordnungen außer Wirksamkeit.

Die bestehenden Bestimmungen über die Erhebung von Gebühren und Abgaben für
Wandergewerbescheine werden durch gegenwärtiges Gesetz nicht berührt.

Mit Ausführung desselben sind die Staatsministerien des Junernund der Finanzen beauftragt.



Steuer-Tarif
für die im Umherziehen betriebenen Gewerbe.
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Laufende Nummer Bezeichnung der Gewerbe
Normal-
Anlage
4

Betriebsaulage

!—

d

2

Sammeln geringwerthiger Erzeugnisse und Abgänge
der Haus= und Landwirthschaft, wie z. B.

Sammeln von Lumpen, Asche, Federn, Borsten,
Werg, Glasscherben, altem Eisen, Blei, Zinn,
Kupfer oder Messing. ferner von ôKuochen,Klanen und dergl. .

Gewerbliche Arbeiten von untergeordueter Beschaffen-heit, wiezTopfkichen. Kesselflicken, Scheerenschleifen,
Kitten, Löthen, Geschirrverzinnen, Krant-
schneiden, sog. Kammerzjägerei, Petschaft= und
Siegelstechen, Schärfen von Sägen und Werk-

zeugen, Ausbessern von Holzuhren, Spinuruderuund dergleichen Hausgeräthen 2c.

Hausirhandel und zwar:
a) mit Lebensmitteln, Gegenständen des Haus-

haltungs= und Wirthschaftsbedarfes und anderen
Waaren von geringerem Werthe, wie z. B.

mit groben Holz-, Eisen-, Thon--, Glas-,
Bürstenbinderwaaren, Schwarzwälder Holz-
uhren, mit Schreibmaterialien, Wetzsteinen,
ferner mit im Hausbetriebe hergestellten
Korbmacher= und Leinemvaaren, dann mit

geringwerthigen Verzehrungs- Gegenständenund dergl.
b) mit sonstigenGegenständen vonböherem Werthe

und des Luxusverbrauchs, wie z.
mit Galanterie-, besseren Glas-, Gyps- und

Porzellanwaaren, mit Kupferstichen, Photo-
graphien, Oeldruckbildern und Landkarten,
mit Parfümerien, Regen= und Sonneuschirmen,
mit Schnittwaaren und Modewaaren, mit
Spezereiwaaren, Tabak, Cigarren, Cigaretten

Als Betriebsanlage wird für
jeden Begleiter (Art. 4 Abs.2)
der Satz der Normalanlage
in Berechnung gebracht.

Wie bei Nr. 1

Wie bei Nr. 1
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Laufende Nummer Bezeichnung der Gewerbe
Normal=
Anlage
4

Betriebsaulage

und Rauchrequisiten, mit feineren Zukker-waaren und dergl. .

c)nutD1uckfchuften

Gewerbebetrieb der Gaureiter (Darbietung von

Hengsten zum Beschälgeschäfte, soferne?derBetriebim Umherziehen stattfindet) .

Gewerbebetrieb im Umherziehen mit erheblichen Be-triebskapital und Umsatz.
Unter diese Tarifuummer fallen auch

Schiffer, welche auf eigene Rechnung mit an-
gekansten Waaren vom Schiffe aus Handeltreiben.

Musterreisende
a) für Geschäfte von größerem Betriebsumfange
b) für Geschäfte von kleinerem Betriebsumfange

Darbietung von künstlerischen Leistungen oder Schau-
stellungen, bei welchen ein höheres wissenschaftliches
oder Kunstinteresse nicht obwaltet, untergeordneter
Art und zwar:

a) Drehorgelspieler, wandernde Musikanten, Bilder=
zeiger, Bärentreiber, Schankastenträger u. dergl.
wandernde Musikgesellschaften, Carousselspiel-,
Schießbudenbesitzer, Schaubudeninhaber für
Kunst= und Naturmerkwürdigkeiten, Gymnastiker,
Kunstreiter und dergl., soferne sich dieselben nicht
wegen größeren Betriebsumfangs zur Einreihung
unter Tarif Nr. 8 eignen.

b

Darbietung von künstlerischen Leistungen oder Schau-
stellungen, bei welchen ein höheres wissenschaftliches
oder Kunstinteresse nicht obwaltet, besserer Gattung
und zwar:

a) Taschenspieler, Escamoteure

30

30

40

60
24

Wie bei Nr. 1

Wie bei Nr. 1

Als Betriebsaulage wird für
die Verwendungeines Hengstes
nichts, für solche jeden weiteren
HengstesderSatzder Normal-
anlagein Berechnunggebracht.

Die Betriebsanlage wird inner-
halb eines Spielraums zwi-

schen 1X und 1200.be-
messen.

Ohne Betriebsanlage.
Wie vor.

Wie bei Nr. 1

Wie bei Nr. 1

DieBetriebsanlagewirdinner.
halb eines Spielraums von
1 X bis 180 JKl bemessen.
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3 Normial-
— Bezeichnung der Gewerbe Anlage Betriebsanulage
25 M.

b) Schaubudeninhaber für Kunst= und Naturmerk-
würdigkeiten, für Panoramas, für Wachsfiguren-,
Marionetten-, mechanische Kunst- Theater undCaronsselspiele und dergl. 18 Wie vor.

c) Musikgesellschaften 18 Mit Ausnahme des Gesell-
schaftsvorstandes sind bis
zum Meistbetrage von 90.4
für jedes bei der Anfführung
thätige Gesellschaftsmitglied
9 X als Betriebsanlage in
Berechnung zu bringen.

d) Theater= und Schauspielgesellschaften 40 Mit Ausnahme des Gesell-
schaftsvorstandes sind für
jedes Mitglied des vorhan-
denen Hauptpersonals 24 M.
und für jedes Mitglied des
Nebenpersonals 12 M als
Betriebsanlage in Ansatz zu
bringen.

e) Singspielunternehmungen, ebenso gemischte Ge-
sellschaften für musikalische, gymnastische Pro-
duktionen und sonstige Schaustellungen. 40 Mit Ausnahme des Gesell-

schaftsvorstandes sind für
jedes bei den Aufführungen
thätige Gesellschaftsmitglied
24 4 als Betriebsanlage in
Berechunng zu bringen.

s) Kunstreiter,, Seiltänzer= u. Gymnastiker-Gesell-
schaften, ebenso auch andere hier nicht besonders
aufgeführte Personen und Gesellschaften, welche
durch öffentliche Produktion körperlicher Kunst-
fertigkeiten besserer Gattung sich Erwerb ver-schaffen 40 Wie bei Nr. 8 lit. d.

8) Menagerie-Inhaber . 40 Die Betriebsanlagewirdinner-
halb eines Spielraums von
1A und 600 MA bemessen.

 Wanderlager und Wanderauktionen jeder Art 50 Betriebsanlage nach Art. 15
Ziff. 3 des Gesetzes.
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Hofdienst-Machrichten.
Im Namen Beiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben mit Allerhöchstem Signate vom 17. De-
zember ds. Is. allergnädigst geruht,

den k. Stabssekretär I. Klasse, Joseph
Schneider, auf Ansuchen vom 1. Jannar
1898 an in den definitiven Ruhestand zu
versetzen und demselben hiebei in Anerkennung
seiner langjährigen treugeleisteten Dienste den
Titel und Nang eines Stabsoberinspektors
gebührenfrei zu verleihen, und

den Kassabuchhalter und Titularstabskassa-
Kontroleur, Joseph Schön, zum wirklichen
Stabskassa-Kontroleur vom 1. Jannar 1898
an zu befördern.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Ver-
weser, haben Sich unter'm 23. Dezember
ds. Is. allergnädigst bewogen gefunden, der
k. Theresienordens-Ehrendame Gisela Freifrau
von Leoprechting, geb. Gräfin von lleberacker,

und deren Tochter Caroline Freiin von
Leoprechting, Elisabethen-Ordensdame, den
Hofzutritt zu verleihen.

Ordens-Verleihung.
Im Namen SLeiner Majellät des Mönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Luit-
pold, des Königreichs Bayern Verweser,
haben Sich unter'm 12. Dezember ds. Js.
allergnädigst bewogen gefunden, dem Udditore
der päpstlichen Runtiatur am k. Hofe, Mon-
signore Michelangelo Bovieri, den Verdienst-
orden vom heiligen Michael II. Klasse zu
verleihen.

Auszug aus der Adels-Matrikel des
Königreiches.

Der Adelsmatrikel wurde einverleibt:

unter'm 14. Dezember ds. Is. der k. Ober-
forstrath a. D. Konrad Ritter von Klaußner

in München für seine Person als Nitter des
Verdienstordens der Bayerischen Krone bei
der Ritter-Klasse Lit. K, Fol. 54, Act.-
XNr. 178531.
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tz und Verordnungs-Blatt
für das

FKönigreich Vayern.

 51.
München, den 30. Dezember n1897.

3 n h a l i
Bekauntmachung vom 23. Dezember 1897, die Aenderung der Amtsgerichtsbezirke Neu-ulllm und Weißenhorn

betreffend. — Bekanutmachung vom 26. Dezember 1897, die Nevision der Arzneitaxe für das KönigreichVanel 5 betreffend.

Nr. 25202.

Bekanntmachung, die Aeuderung der Amtsgerichtsbezirke Neu-Ulm und Weißenhorn betreffend.

fl. Staatsministerium der Justiz.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.
Seine Königliche Hoheit Prinz Lnitpold, des Königreichs Bayern Verweser,

haben allergnädigst zu genehmigen geruht, das vom 1. April 1898 an die Gemeinden
Erbishofen, Volkertshofen, Pfaffenhofen a. d Noth, Roth, Berg, Naunertshofen und Ettlis-
hofen von dem Amtegerichte Neu-Ulm abgetrennt und dem Amtogerichte Weisßenhorn zuge
theilt werden.

München, den 23. Dezember 1897.

Dr. Frhr. v. Leourod.
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Nr. 24738.

Bekanutmachung, die Revision der Arzneitaxe für das Königreich Bayern betreffend.

+K. Staatsministerium des Innern.

Unter Bezug auf Abs. 3 der Kal. Allerhöchsten Verordnung vom 4. Jannar 1894,
die Arzneitaxordnung für das Königreich Bayern betreffend, Gesetz= und Verordnungsblatt
S. 15 ff., werden nach Einvernahme der Apothekergremien und Kreismedizinalausschüsse
sowie des Obermedizinalausschusses für die nachstehend bezeichneten Arzneimittel — unter
Aufhebung der seither dafür festgesetzten Taxen — die beigefügten Taxen bestimmt.

Tare der Arzueimittel.

Name Gramm MA.

Acetum pyrolignosum crudum. . 100—10
« » rectisicatum. . 100 — 15

Acidum salicylicum . 10 — 25

Aluminium sulluricum 10 — 5

Balsamum peruvianum . 10—60

cubebaepulveratae. . 10—20
Extractumcubebarum. . 1 — 20

Ferrum sulfuricum crudum . 1000 — 30

Herba Lobeliae concisa « 10—5

» ,,pu1vekata.. . 10—10

Liquor Cresoli saponatus (Lysol) « 100—50
»Natriisilicici .. . 100 — 20

Lithium carbonicum . . 1 —10

Natrium salicylicum 10 — 30

Oleum gecoris Aselli . 100—30

Phenacetinum..... . 10 — 60

Pilocarpinum hydrochloricum . ZEIT — 20

München, den 26. Dezember 1897.

Frxhr. v. Frilitzsch.
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Beilagel zum Gesetz= und Verordnungs-Blatte für das Königreich Bayern vom Jahre 1897“.

Erkenntniß des Gerichtshofes für Kompetenzkouflikte in Sachen der Gemeinde Hausen gegen
den Bauern Michael Krückel in Hausen wegen Umlagenforderung, hier den bejahenden Kompetenz-konflikt zwischen deer k. Regierung von Unterfranken und Aschaffenburg, Kammer des Innern, und

dem k. Amtsgerichte Arnstein beziehungsweise dem k. Landgerichte Würzburg betreffend.

Im Namen Seiner Majestät des Königs von Bayern

erkennt der Gerichtshof für Kompetenzkonflikte in Sachen der Gemeinde Hausen gegen den
Bauern Michael Krückel in Hausen wegen Umlagenforderung, hier den bejahenden Kom-
petenzkonflikt zwischen der k. Regierung von Unterfranken und Aschaffenburg, Kammer des
Innern, und dem k. Amtegerichte Arnstein beziehungsweise dem k. Landgerichte Würzburg
betreffend, zu Recht:

„daß in dieser Sache der Rechtsweg unzulässig sei"“.

(Gründe.

I.

Unter'm 24. April 1896 hat die Gemeinde Hausen, vertreten durch den Gemeinde-
ausschus und dieser durch den Gemeinde-Kassier Philipp König, gegen den Bauern Michael
Krückel Haus-Nr. 42 in Hausen bei dem k. Amtsgerichte Arnstein einen bedingten Zahlungs-
befehl auf die Summe von 56 X 60 J, nämlich 40 47 J Gemeindenmlage des
Michael Krückel pro 1895 und 16 J 13 J dergleichen für seine Schwester Barbara
Krückel, deren Besitz er mitbewirthschafte und die darauf haftenden Lasten mitbestreite,
nebst den Kosten des Verfahrene zu 1 J 20 J und den Zustellungskosten erwirkt.

Nachdem von Michael Krückel gegen diesen, ihm am 27. April 1896 zugestellten
Zahlungobefehl rechtzeitig Widerspruch erhoben worden war, hat denselben der Gemeinde-
Kassier Philipp König unter Vorlage der ihm von der Gemeindeverwaltung Hausen aus-
gestellten Vollmacht mit Schriftsatz d. d. 7. Mai 1896 in die Sitzung des k. Amtsgerichts
Arnstein zur mündlichen Verhandlung geladen.

In dem besagten Schriftsatze heißt es, daß der Beklagte gegen den Zahlungsbefehl
Widerspruch erhoben habe, weil er glaube, die geforderten Beträge schon bezahlt zu haben,
und sich eines Besseren nicht belehren lasse, und wird an das k. Amtsgericht Arnstein der
Antrag gestellt, Urtheil dahin zu erlassen:

:* Ausgegeben zu München den 9. Februar 1897.



1.

1. Der Beklagte sei schuldig, an die Gemeindekasse Hansen 40 47 J4 eigene
Gemeindeumlagen pro 1895 und 16 / 13 J dergleichen für seine Schwester
Barbara Krückel, deren Besitz er mitbewirthschafte und die darauf haftenden
Lasten mitbestreite, 56 4 60 7 in Summa zu bezahlen und die Streitskosten
einschließlich2 &amp;“ 55 „ Kosten des Mahnverfahrens und 30 -J Porto der
Widerspruchsanzeige zu tragen resp. zu ersetzen.

2. Das Ulrtheil werde für vorläufig vollstreckbar erklärt.
Bei der mündlichen Verhandlung vom 18. Mai 1896 beantragte der Beklagte kosten-

fällige Abweisung der Klage, da er den eingeklagten Gemeindeumlagenhälftebetrag für sich
und seine Schwester Barbara Krückel mit zusammen 56 60 bereits bezahlt habe.
Er habe nämlich an den ihn und seine genannte Schwester für das Jahr 1895 treffenden
Gemeindeumlagen mit zusammen 113 20 J bereite im Jannar 1895 die Hälfte mit
56 = 60 4 an den Kassier Philipp König deßhalb im Voraus bezahlt, weil der Gemeinde-
diener ihn damals ersucht habe, er möge an seinen schuldigen Gemeindeumlagen einen
Theil bezahlen, da man gerade Geld brauche zur Bezahlung des Guthabens der Schlosser
von Schwanfeld, welche damals vor zwei Jahren Reparaturarbeiten am Schulhause zu
Hausen vorgenommen hatten. Gleich nach dieser Aufforderung habe er dem Gemeindekassier
König in dessen Wohnung obigen Hälftebetrag bezahlt. Der weitere Hälftebetrag sei von
ihm Anfangs Juni 1895 dem Kassier ansbezahlt worden, so daß er sich mit Umlagen
pro 1895 nicht mehr im Rückstande befinde.

Vom klägerischen Vertreter wurde dieses bestritten mit dem Bemerken, dast, wenn Be-
klagter wirklich im Jannar 1895, was jedoch widersprochen werde, eine Umlagenzahlung
geleistet haben sollte, diese Zahlung für das vorausgegangene Jahr 1894 erfolgt wäre.

Das k. Amtsgericht Arnstein erließ hierauf einen Beweisbeschluß, durch welchen die
Vernehmung von Zeugen angeordnet wurde.

Am Termine vom 1. Juni 1890 stellte nach gepflogener Zeugenvernehmung der klägerische
Vertreter den Antrag, den Beklagten entsprechend der Klagebitte zu verurtheilen, wogegen der
Beklagte auf seiner Einrede der Zahlung beharrte und hierüber dem Gemeindekassier Philipp
König, der hievon allein Wissenschaft haben könne, den Eid zuschob.

Der Gemeindekassier König nahm diesen Eid an und erklärte sich zur sofortigen Ab-
leistung desselben bereit. Damit war aber der Beklagte nicht einverstanden, weil er sich einen
Anwalt nehmen wolle und die Sache auch nicht vor das k. Amtsgericht Arnstein, sondern
vor das k. Bezirksamt Karlstadt gehöre.

Nachdem von dem k. Amteogerichte in Anwendung des § 142 C.-P.-O. die Wieder-
eröffnung der Verhandlung angeordnet worden war, wurde am 16. Juni 1896 weitere
Verhandlung gepflogen, wobei der Gemeindekassier König die betreffenden Concurrenzrollen
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der Gemeinde Hausen, zwei Kassatagbücher derselben pro 1894 und 1895 und drei Ver—
zeichnisse vom 31. Dezember 1891, 8. Mai 1894 und 20. Februar 1895 über diejenigen
Bürger der Gemeinde Hausen, welche damals mit ihren Umlagen an die Gemeinde Hansen
noch im Rückstande waren und deßhalb zur alsbaldigen Einzahlung bei Meidung der Zwangs-
beitreibung aufgefordert wurden, produzirte, der Beklagte Michael Krückel aber sein Büchlein
über die von ihm geleisteten Umlagen vorlegte.

Durch das nach dem Schlusse dieser Verhandlung verkündete, für vorläufig vollstreckbar
erklärte Urtheil des k. Amtsgerichts Arnstein vom 16. Juni 1896 ist der Beklagte Michael
Krückel für schuldig erkaunt worden, an die Klägerin 56 -X 60 7 Hauptsache zu bezahlen
und sämmtliche Mahnverfahrens= und Streitskosten zu tragen resp. der Klägerin zu erstatten.

Die Gründe dieses Urtheils beginnen damit, daß Beklagter zwar sofort anerkannt habe,
den eingeklagten Umlagenhälftebetrag zu 56 4 60 für das Jahr 1895 für sich und
seine Schwester als pflichtiger Zahler schuldig geworden zu sein, jedoch diesen Schuldbetrag
bereits im Jannar 1895 an den Gemeindekassier König zum Voraus bezahlt zu haben
behaupte.

Es wird sodaun ausgeführt, daß dem Beklagten der von ihm über seine Zahlungs-
einrede angetretene Zeugenbeweis vollständig mißlungen sei. Dagegen gehe aus dem Inhalte
der Verhandlung vom 16. Juni 1896 zur Evidenz hervor, daß der Beklagte den hier frag-
lichen Umlagenhälftebetrag zu 56 4 60 J¼ zur angegebenen Zeit absolut nicht vorausbezahlt
haben könne, sondern daß derselbe Ende Febrnar, nicht im Jannar, 1895 seine noch rück-
ständige Umlagenquote pro 1894 an den Kassier König bezahlt habe.

Hiernach habe sich die volle richterliche Ueberzeugung gebildet, daß die vom Beklagten
geltend gemachte Einrede der Zahlung durchaus unbegründet sei, weßhalb die Auflage eines
Parteieides hierüber nicht mehr nothwendig und auch nicht zulässig erscheine.

Gegen dieses, angeblich am 14. August zugestellte Urtheil hat mit Schriftsatz d. d. 7. Sep-
tember 1896 der Rechtsanwalt Iunstizrath Mörschell in Würzburg Nameus des Beklagten
die Berufung zum k. Landgerichte Würzburg ergriffen. Durch Verfügung des Vorsitzenden
der ersten Civilkammer des genannten Gerichts vom 10. September wurde zur mündlichen
Verhandlung über die Berufung Termin auf den 13. November 1896 bestimmt.

In dem Berufungsschriftsatze ist der Antrag gestellt, zu erkennen, daß das Urtheil des
k. Amtsgerichts Arnstein vom 16. Juni 1896 aufgehoben und die Klage wegen Unzuständigkeit
der Gerichte abgewiesen werde.

Zur Begründung dieses Antrages wird geltend gemacht, daß die beanspruchten Gemeinde-
nUumlagen nicht privatrechtlicher Natur seien, sondern auf dem Gemeindeverbande beruhen und
gleichwie die an den Staat zu entrichtenden Steuern vom öffentlichen Rechte beherrscht
werden. Zu ihrer Feststellung und Vertheilung sowie zur Erledigung der hiebei sich ergebenden

17
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Anstände sei das in den Art. 42 bis 48 und Art. 163 der Gemeindeordnung vorgesehene
Verfahren einzuhalten. Die Gemeindeverwaltung Hausen sei, nachdem der Beklagte den auf
ihn repartirten Schuldbetrag beanstandete, ebenso verpflichtet wie berechtigt gewesen, die
Vollstreckung in der gesetzlich vorgeschriebenen Form anzuordnen, und dem Beklagten wäre
es überlassen geblieben, gemäs Art. 8 Ziffer 30 des Gesetzes vom 8. August 1878 „be-
treffend die Errichtung eines Verwaltungsgerichtshofs“ die höhere Verwaltungsinstanz zur
Erledigung seiner Anstände anzugehen. Nicht aber habe, wie dieß Seitens der Gemeinde-
verwaltung geschehen, das Gericht zur Entscheidung der Sache angerufen werden können,

Urtheil des bayerischen obersten Gerichtshofs in der Sammlung Band II S. 361 ff

Der Beklagte habe die Einrede der Unzulässigkeit des Rechtoweges schon in erster Instanz
geltend gemacht, der Richter sei jedoch auf eine Würdigung derselben nicht eingegangen,
obschon er von Amtswegen die Zulässigkeit des Rechtoweges hätte prüfen sollen,

Entscheidungen des Reichsgerichts Band XI S. 6 fff. und Sammlung von Entscheidungen
des bayerischen obersten Landesgerichts Band X S. 533.

Als Anwalt der Klägerin und Berufungsbeklagten bestellte sich der Nechtsanwalt Krampf
in Würzburg, welcher Verwerfung der Berufung als unbegründet beantragte und in seiner
schriftlichen Berufungsbeautwortung d. d. C. Oktober 1896 ausführte, das für die Beurtheilung
der Zuständigkeit im vorliegenden Falle der Art. 48 Abs. 3 der Gemeindcordnung und der
Art. 7 des Ausführungsgesetzes zur R.-C.-P.-O. maßgebend seien.

Wenn auch nach der ersteren Gesetzesstelle die Gemeindeverwaltung Hausen berechtigt
gewesen wäre, mittels vollstreckbarer Urkunde die exekntionsweise Beitreibung der streitigen
56 60 J zu versuchen, so folge hieraus noch keineswegs, daß der Beklagte auch
seinerseits ein Recht habe, zu verlangen, daß ihm gegenüber die Beitreibung nach
Maßgabe des Art. 48 der Gemeindeordnung stattfinden müsse.

Nach Lage der Sache bestehe kein Zweifel, daß der Beklagte, wenn mittels vollstreckbarer
Urkunde gegen ihn vorgegangen worden wäre, Einwendungen gegen die Vollstreckung, nämlich
die Einrede der Zahlung geltend gemacht haben würde. Angesichts des Art. 7 des Aus-
führungsgesetzes aber hätte der Beklagte diese seine Einrede der Zahlung nicht bei der Ver-
waltungsbehörde geltend machen können, sondern nur beim k. Amtsgerichte Arnstein als dem
für die Entscheidung über die Zahlungseinrede zuständigen Gerichte. Wenn die klagende
Gemeinde, nachdem der Beklagte gegen den Zahlungsbefehl wegen angeblich bereits erfolgter
Zahlung seines Umlagenrückstandes Widerspruch erhoben hatte, den Beklagten zur Entscheidung
über diese Einrede mittels Schriftsaves vom 7. Mai in die amtsgerichtliche Sitzung laden
ließ und dabei ausdrücklich bemerkte, daß der Beklagte die fraglichen Umlagenrückstände schon
bezahlt zu haben meine und sich eines Besseren nicht belehren lasse, so habe sie ganz ent-
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sprechend dem Art. 7 des Ausführungsgesetzes gehandelt, weil beklagterseits ein Einwand
geltend gemacht wurde, der nicht von der Verwaltungsbehörde, sondern von dem zuständigen
Gerichte zu entscheiden sei.

Durch die Bestimmung in Art. 48 Abs. 3 der Gemeindeordnung sei der Gemeinde-
verwaltung nicht das Recht benommen, die Beitreibung der Umlagenrückstände statt mittels
sofortigen Vollstreckungsbeschlusses auch mittels Zahlungebefehls oder mittels Klage zu be-
thätigen, zumal wenn dieselbe, wie im vorliegenden Falle, wisse, daß Einwendungen und
welche Einwendungen geltend gemacht werden. Im gegenwärtigen Falle habe sich die Ver-
handlung und Entscheidung ausschließlich auf den vom Beklagten der Klageforderung gegenüber
geltend gemachten Einwand beschränkt, und hiefür sei das k. Amtogericht Arnstein ausschließlich
zuständig gewesen geradeso, wie es zuständig gewesen wäre, wenn nach eingeleiteter Exekution
auf Grund des vollstreckbaren Umlagenrückstandverzeichnisses vom Beklagten Einwendungen
gegen die Zwangsvollstreckung wegen angeblich erfolgter Zahlung geltend gemacht worden wären.

Am 15. Oktober 1896 kam bei dem k. Landgerichte Würzburg eine vom 14. desselben
Monats datirte Entschließung der k. Negierung von lUnterfranken und Aschaffenburg, Kammer
des Innern, in Einlauf, inhaltlich deren die k. Negierung gemäß Art. 10 des Gesetzes vom
18. August 1879 „die Entscheidung der Kompetenzkonflikte zwischen den Gerichten und den
Verwaltungsbehörden 2c. betreffend“ erklärt, das sie den Nechtsweg in dieser Streitsache für
unzulässig erachte, da die Pflicht zur Bezahlung von Gemeindenumlagen nicht in einem Privat-
rechtsverhältnisse der Gemeindeangehörigen begründet sei, sondern in einem öffentlich-rechtlichen
Verhältnisse — in der Zugehörigkeit zum Gemeindeverbande (Art. 43 der Gemeindeordnung) —

wurzle und gemäß Art. 8 Ziffer 30 des Gesetzes vom 8. August 1878 „die Errichtung
eines Verwaltungsgerichtshofs betreffend“ die Entscheidung sämmtlicher Streitigkeiten in
Bezug auf Gemeindeumlagen, also auch auf die Zahlung rückständiger Gemeindeumlagen,
ausschlieslich den Verwaltungobehörden zustehe. Es sei auch bisher in derartigen und ähnlichen
Fällen nicht von den Civilgerichten, sondern von den Verwaltungsbehörden entschieden worden,
wofür auf „Entscheidungen des Verwaltungegerichtehofe Band II S. 436 und Band IV
S. 524“ und „Erkenntuiß des Gerichtshofs für Kompetenzkonflikte vom 16. Mai 1888 in
Sachen des Joseph Schuler in Löffelsterz gegen die Gemeinde Löffelsterz wegen Gemeinde-
umlagen-Forderung“ Bezug genommen werde. Aus diesen Gründen werde zur Entscheidung
vorwürfiger Streitsache die Competenz der Verwaltungsbehörden in Anspruch genommen.

Das k. Landgericht Würzburg hat unter'm 16. Oktober 1896 die einstweilige Ein-
stellung der Zwangsvollstreckung von Amtswegen angeordnet, die k. Regierung von dem
Eintreffen ihrer Erklärung benachrichtigt und den beiderseitigen Parteivertretern Justizrath
Mörschell und Rechtsanwalt Krampf unter Mittheilung je einer Abschrift der besagten Er-
klärung von der Erhebung des Kompetenzkonflifts Kenntniß gegeben, worauf die Akten dem
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k. Amtsgerichte Arnstein zurückgesendet wurden. Dieses hat dieselben nach Ablauf der in
Art. 16 Abs. 1 des Gesetzes bestimmten Frist, innerhalb deren eine Denkschrift nicht einge-
reicht wurde, an den Staatsanwalt beim Gerichtshofe für Kompetenzkonflikte eingesendet.

Nach Aufruf der Sache in der heutigen öffentlichen Sitzung, in welcher sich Seitens
der richtig geladenen Parteien Niemand eingefunden hat, erstattete der ernannte Referent
Vortrag über die bisherigen Verhandlungen.

Der k. Staatsanwalt stellte unter näherer Begründung den Autrag, zu erkennen, daß
in vorwürfiger Sache die Gerichte zuständig seien.

II.

Bei Prüfung der Sache hat sich Folgendes ergeben:
Die Voraussetzungen eines bejahenden Kompetenzkonflikts liegen vor, nachdem das

k. Amtsgericht Arnstein durch sein dem Klageantrage stattgebendes Urtheil vom 16. Juni 1896
thatsächlich zu erkennen gegeben hat, daß es sich für zuständig erachte, und über die hier-
gegen von dem Beklagten ergriffene Berufung noch nicht entschieden worden ist.

Der von der Gemeinde Hausen gegen Michael Krückel erhobene Anspruch hat rück-
ständige Gemeindeumlagen zum Gegenstande.

Die Verpflichtung zur Bezahlung von Gemeindeumlagen (Art. 42 ff. der Gemeinde-
ordunng für die Landestheile dießseits des Rheins) ist nicht privatrechtlicher Natur, sondern
hat ihre Grundlage im öffentlichen Rechte, da sie auf der Zugehörigkeit zum Gemeindever-
bande beruht.

Der Anspruch auf Entrichtung rückständiger Gemeindenmlagen bildet daher, wie sich
auch aus Art. 8 Ziff. 30 des Gesetzes über die Errichtung eines Verwaltungsgerichtshofes
vom 8. August 1878 ergiebt, keine Civilprozeßsache und kann deßhalb nicht vor den Ge-
richten geltend gemacht werden,

Vergl. Erkenntniß des obersten Gerichtshofes vom 20. Oktober 1871 (Regierungsblatt
19871 Seite 1753 ff.), «

Erkenntniß des Gerichtshofes für Kompetenzkonflikte vom 16. Mai 1888 (Gesetz-
und Verordnungs-Blatt 1888 Beilage II.),

Urtheil des obersten Gerichtshofes vom 19. Juli 1872 (Sammlung II S. 361 jf.).

Nach Vorschrift von Art. 48 Abs. 3 der Gemeindeordnung hat, wenn die Mahnung
säumiger Umlageupflichtiger erfolglos bleibt, die Gemeindeverwaltung das Ausstandsverzeichniß
als vollstreckkar zu erklären und für die Beitreibung der Rückstände zu sorgen, wobei ihr
gleiche Exekutionsbefugnisse zustehen wie den k. Rentämtern bezüglich der Beitreibung der
Staatsgefälle.
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Damit war der Gemeindeverwaltung vom Gesetze der Weg vorgezeichnet, welchen sie
behufs ihrer Befriedigung mit den beanspruchten Umlagen einzuschlagen hatte. Dieselbe hat
sich jedoch, statt auf dem gesetzlichen Wege vorzugehen, an das k. Amtsgericht Arnstein mit
dem Gesuche um Erlassung eines bedingten Zahlungsbefehles gewendet.

Für das im siebenten Buche der Civilprozeßordnung geregelte Mahnverfahren bildet,
ebenso wie für das durch Stellung förmlicher Klage einzuleitende ordentliche Verfahren, ein
wesentliches Erforderniß die gerichtliche Zuständigkeit beziehungsweise die Zulässigkeit des
Rechtsweges, die jedoch im gegenwärtigen Falle bei dem rein öffentlich-rechtlichen Charakter
des geltend gemachten Anspruches nicht gegeben ist, und wegen dieses Mangels hätte das
Seitens der Gemeindeverwaltung gestellte Gesuch um Erlassung eines Zahlungobefehls von
dem k. Amtsgerichte sofort zurückgewiesen werden sollen.

Der Art. 7 des Ausführungoagesetzes zur Civilprozeßorduung kann auf den vorliegenden
Fall keine Anwendung finden, nachdem die Gemeindeverwaltung Hausen unter Nichtbeachtung
der ihr durch Art. 48 Abs. 3 der Gemeindeordnung auferlegten Verpflichtung, die fraglichen
Umlagen in eigener Zuständigkeit beizutreiben, das k. Amtsgericht um Erlassung eines be-
dingten Zahlungsbefehl## angegangen hat, was nur den Zweck haben konnte, den von ihr
geltend gemachten Anspruch erst liquid zu stellen.

Da eine Zwangsvollstreckung auf Grund von Art. 6 des Aueführungsgesetzen gegen
Michael Krückel überhaupt nicht stattgefunden hat, kann hier von Einwendungen im Sinne
von Art. 7 Abs. 2 a. a. O. keine Rede sein und hat es deßhalb auch nicht darauf anzu-
kommen, ob über die vom Michael Krückel der Klage entgegengesetzte Einrede der Zahlung,
wenn sie einer Zwangsvollstreckung gegenüber erhoben worden wäre, die Verwaltungsbehörde
oder die Gerichte zu entscheiden hätten.

Im Mahnverfahren vertritt der Zahlungsbefehl, mit dessen Zustellung an den Schuldner
gemäß § 633 C.= P.-O die Wirkungen der Rechtshängigkeit eintreten, die Stelle der Klage.
Nach § 636 C.=P.-O. wird, wenn eine wegen des Anspruches zu erhebende Klage vor die
Amtsgerichte gehört, nach rechtzeitig erhobenem Widerspruche die Klage als mit der Zu-
stellung des Zahlungsbefehls bei dem Amtggerichte erhoben angesehen, welches den Befehl
erlassen hat. Der Streit ist nun bei dem Amtsgerichte im ordentlichen Verfahren anhängig
und es kann jede Partei den Gegner zur mündlichen Verhandlung laden.

Die klagende Gemeinde hat in ihrem Schriftsatze d. d. 7. Mai 1896 den Beklagten
nicht, wie es in der schriftlichen Berufungsbeantwortung heißt, zur Entscheidung „über den
Einwand der Zahlung“, sondern „zur mündlichen Verhandlung des erhobenen Nechtsstreits“
in die amtegerichtliche Sitzung geladen. Nach dieser mit der Vorschrift in § 230 Abs. 2
Ziff. 3 C.-P.-O. im Einklange stehenden Fassung der Ladung war der Zweck des erbetenen
Termins eine erschöpfende Verhaudlung über den Klageanspruch selbst sowie auch über
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die dem Beklagten etwa zustehenden Einwendungen, und es kann daraus, daß am Eingange
jenes Schriftsatzes vom 7. Mai bemerkt ist, es habe der Beklagte Widerspruch gegen den
Zahlungsbefehl erhoben, weil er glaube, die geforderten Beträge schon bezahlt zu haben,
etwas Gegentheiliges offenbar nicht gefolgert werden. Der Beklagte war kraft Gesetzes
berechtigt, bei der mündlichen Verhandlung Vertheidigungsmittel jeder Art geltend zu machen,
und es hat derselbe thatsächlich sich nicht auf die Geltendmachung der Zahlungseinrede be-
schränkt, sondern auch die prozeßhindernde Einrede der Unzulässigkeit des Rechtsweges geltend
gemacht, indem er vorbrachte, daß die Sache nicht vor das Amtsgericht Arnstein, sondern
vor das Bezirksamt Karlstadt gehöre.

Dazu kommt, dast im Falle von Art.7Abs. 2 des Ausführungsgesetzes zur C.-P.-O.
Einwendungen, welche gegen den Anspruch selbst insoweit gerichtet sind, als sie das Erlöschen
desselben geltend machen, nach Vorschrift von § 686 C.-P.-O. im Wege der Klage
anzubringen sind, vergl. die Motive zu den Art. 4 bis 8 des Ausführungsgesetzes, die hier
in Rede stehende Einwendung aber von Michael Krückel nur vertheidigungsweise gegenüber
der von der Gemeinde Hausen wider ihn erhobenen Klage geltend gemacht worden ist.

Hiernach kann im gegenwärtigen Falle die Heranziehung des Art. 7 des Ausführungs-
gesetzes beim Mangel der hierzu erforderlichen Voraussetzungen nicht als zutreffend erachtet
werden, sondern erscheint für die Frage, ob die Gerichte zuständig seien, lediglich die Natur
des den Streitgegenstand bildenden Klageanspruchs als maßgebend, und es mußte deßhalb,
nachdem die mit der Klage beanspruchten Gemeindeumlagen nicht privatrechtlicher Natur sind,
sondern dem Bereiche des öffentlichen Rechts angehören, so, wie geschehen, erkannt werden.

Also geurtheilt und verkündet in öffentlicher Sitzung des Gerichtshofs für Kompetenz-
konflikte vom 9. Jannar 1897, wobei zugegen waren Präsident Dr. von Schmitt, die
Näthe des Obersten Landesgerichts von Sigmund, Reitzmann und Osthelder, die
Näthe des Verwaltungsgerichtohofs Burkhard, Weber und Reindl, der k. Staatsanwalt
Büttner und der k. Sekretär Naager.

(C.S.) gez. Dr. von Schmitt. von Sigmund. Reitzmann. Ophelder. Lurkhard. Weber. Reindl.
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350. 358. 366. 382. 438.

— Erhebung in den erblichen Adelsstand. 242.
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Aichwesen. Siehe „Maaß und Gewicht".
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München. 340.
— Consulate in Nürnberg und Fürth. 350.
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kulins Koch“. 304.
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Siehe „Eisenbahnen“.
Befähigungszengnisse für deneinjährig-

freiwilligen Militärdienst. Siehe „Ein-
jährig-Freiwilliger Militärdienst“ und „Mili-
tärwesen“.
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— zur Wehrordnung. 20. 290.

Bestätigungs-Urkunde, das Freiherrl. von
Grunelius'’sche Familien-Fideikommiß betr.
377.
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Umherziehen; Gesetz wegen Aenderung des
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 VLolzug des Gesebes vom 3

über die Besteuerung des Gewerbebetriebs im
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2 Betriebsordnung — Eisenbahnbanten.

Betriebsordnung für die Haupteisenbahnen
Bayerus; hier Abänderungen. 204.

Bewerberverzeichnisse für Militäranwärter.
Siehe „Militäranwärter".

Bodensee; Zeit und Art des Fischfanges in
demselben; Oberpolizeiliche Vorschrift. 359.

Bürgerliches Gesetzbuch für das Deutsche
Reich.
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studiums und der juristischen Prüfungen im
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ungen der Allerhöchsten Verordnung vom
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C.
Christbäume.

Königl. Allerh. Verordnung, die außerordent-
liche Zunahme der Forstfrevel durch Ent-
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Nürnberg und Fürkh. 350.
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Darlehen. 51.

S. „Kompetenzkouflikt".

D.
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Dekorationen. 4. 16. 20. 31. 35. 52. 62.
73—71. 244. 269. 288. 339. 340. 344.
350. 357. 360. 366. 374. 382. 414.

— —für die preußische Erinnerungsmedaille.

53—54.

Depositenwesen.
— Uebertragung der Besorgung des Depositen-

wesens bei dem k. Amtsgerichte München I
Abtheilung B für Civilsachen an die k. Bank.
372.

— —des Depositenwesens bei den Gerichten in

Bamberg an die k. Filialbank Bamberg. 409.
Dienstes-Nachrichten. Siehe „Hofdienstnach-

richten“ und „Staatsdienstnachrichten“.
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schaft. 18.
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Doppelzentner, „d“" Bezeichnung für 100 kg.
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Durchfuhr von Vieh. Siehe „Ein= und Durch-
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E.
Ein= und Durchfuhr von Rindvieh, Schafen,

Ziegen und Schweinen aus Tirol und Vorarl-
berg. 193.

Einjährig-Freiwilliger Militär dienst.
— Bekauntgabe der zur Ausstellung von Zeng-

nissen über die wissenschaftliche Befähigung
für den einjährig-freiwilligen Militärdienst
berechtigten Lehranstalten. 247. 406.

Eisenbahnbauten; Oberpolizeiliche Vorschriften
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Nuhe,
Ordnung und Sicherheit bei diesen Banten. 63.



Eisenbahnen — Gendarmerie. 3

Eisenbahnen.
— Oberpolizeiliche Vorschriften zur Aufrecht-

erhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und
Sicherheit bei Eisenbahnbauten. 63.

— Abänderung der Betriebsordnung für die
Hanpteisenbahnen Bayerns vom 10. Dezbr.
1892. 204.

— Abänderung der Normen für den Bau und

die Ausrüstung der Haupteisenbahnen Bayerns
vom 10. Dezbr. 1892. 208.

— Ergänzungen bezw. Abänderungen der Ver-
kehrsordnung für die Eisenbahnen Deutsch-
lands in Bayern. 337. 375. 377.

—Gesetz, den zweigeleisigen Ausbau der Staats-
eisenbahnen und die Beschaffung von Fahr-
material, sowie die Ausrüstung bereits vor-
handener Fahrzeuge betr. 421—422.

— Bahnordnung für die Nebeneisen-
bahnen Bayerus vom 10. Dezbr. 1892;
hier Abänderung. 209.

— Eröffnung von Bahnstrecken:
— —Mühldorf—Altötting. 190.
— —Wolfratshausen—Eurasburg. 212.

— — Berneck—Goldmühl. 217.

— — Altötting—Burghausen. 268.

— — Eurasburg—Benerberg. 289.

Erinnerungs-Medaille, preußische; Stiftung
einer solchen; hier Ertheilung der Bewilligung
zur Annahme und zum Tragen derselben. 53.

Erkenntniß des Gerichtshofes für Kompetenz=
konflikte. Siehe „Kompetenzkonflikt“".

Excellenz; Verleihung des Prädikats. 12. 44.

F.
Fahrmaterial der Staatseisenbahnen;

schaffung. 421.
Fahrzeuge der Staatseisenbahnen; Ausrüstung

bereits vorhandener. 421.
Familien-Fideikommiß.
— Bestätigungs-Urkunde, das Freiherrlich

v. Grunelius'sche Familien-Fideikommiß betr.

Be-

Feier der Sonn= und Festtage; Königlich
Allerhöchste Verordnung vom 21. Mai 1897.
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— Bekanntmachung; Erlänterung zu der Aller-
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201.

Festtags-Feier. Siehe „Feier der Sonn= und
Festtage".

Fideikommiß. Siehe „Familien-Fideikommiß“.
Fischfang im Bodensee; OberpolizeilicheVor-

schrift über Zeit und Art desselben. 359.
Floßordnung. S „Schifffahrts= und Floß-

ordnung“.
Formation der Ministerien; hier Umgang-

nahme von der Kontrasignatur der Ministerial-
Ausfertigungen. 60.

Forstfrevel durch Entwendung von Christbäumen
im Reg.-Bezirke Oberfranken; hier Verlänger-
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— Verlegung der Wohnsitze von Forstamtsassessoren. 302.
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Fremde Dekorationen. Siehe „Dekorationen“.

G.
Gebühren.
— Gebührentaxe der Aichanstalten für Maaß

und Gewicht. 278.
Gelder und Werthpapiere; gerichtliche Hinter-

legung, siehe „Depositenwesen“" und „Hinter-
legung gerichtliche".

Gemeinden.
— Amtsbezirksänderung der Gemeinden Breiten-

brunn, Kucha und Offenhausen. 194.
Gendarmerie.
— Dienstprämie der älteren Gendarmeriemann-

schaft. 18.



4 Gerichtsbezirksänderung—Kammerzjunker.

Gerichtliche Hinterlegung, siehe „Depositen-
wesen“ und „Hinterlegung gerichtliche“.

Gerichtsbezirksänderung.
— Aenderung der Amtsgerichtsbezirke Neu-Ulm

und Weißenhorn. 439.
Gesetzgebung. Siehe die Inhalts-Anzeige zum

„Gesetz= und Verordnungs-Blatt“.
Gewerbebetrieb im Umherziehen, Be-

steuerung desselben; Gesetz wegen Aenderung
des Gesetzes vom 10. März 1879. 415.

— — Vollzug des Gesetzes vom 31.

über die Besteuerung des Gewerbebetriebes
im Umherziehen. 423. — Abdruck des Gesetzes
424—437.

Gewerbeordnung.
— Vollzug des Gesetzes über die Abänderung

der Gewerbeordnung vom 6. Ang. 1896. 30.
— — vom 26. Juli 1897. 355.

Gewichte. Siehe „Maaß und Gewichte".
Grundbuch in der Pfalz, Feststellung der hypo-

thekarischen Belastung bei Anlegung desselben;
Allerhöchste Verordnung. 213.

H.
Haupteisenbahnen. Siehe „Eisenbahnen“.
Heer. Siehe „Militärwesen“.
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Uebertragung der Besorgung des Depositen-
wesens an die k. Bank. 372.
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an die k. Filialbank Bamberg. 409.
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410. 438.

— „Justiziar der k. Hofverwaltung“; amtliche
Bezeichnung für das gemeinschaftliche Hilfs-
organ sämmtlicher Hofstellen. 304.

Hofrang; Zuerkennung desselben. 11.
Hoftitel-Verleihungen. 12. 42—44. 57.

73. 349.

Hofzutritt; Verleihung desselben. 3. 11. 342.
414. 438.

Hypotheken. Feststellung der hypothekarischen
Belastung bei Anlegung des Grundbuches in
der Pfalz; Allerhöchste Verordnung. 213.

Hypothenbanken; bezüglich der Ausgabe
von Pfandbriefen 2c. Siehe „Schuldverschrei-
bungen“.

J.
Inhaberpapierec.
— Bekanntmachungen über Ausgabe von Schuld-

verschreibungen auf den Inhaber. — Siehe
unter „Schuldverschreibungen“.

Invaliden-Fond, militärischer; Vermögens-
stand für 1895/96. 272.

Invaliditäts= und Altersversicherung.
— Vollzug des Invaliditäts= und Altersversicher-

ungs-Gesetzes. Siehe „Schiedsgerichte“.
FIrrenanstalten.
— Aufnahme eines Kreisaulehens für die Kreis-

Frrenanstalt Karthaus-Prüll. 369.
Justiz= u. Verwaltungsdienst; Veränderung

der Einrichtung des Rechtsstudiums im Hin-
blicke auf die Einführung des Bürgerlichen
Gesetzbuches; hier Abänderung der Bestim-
mungen der Allerhöchsten Verordnung vom
12. Juli 1893, die Prüfungen für den höheren
Justiz= und Verwaltungsdienst und die Vor-
bereitung für diese Prüfungen betr. 191.

„Justiziar der k. Hofverwaltung“, Bezeich-
nung für das gemeinschaftliche Hilfsorgan
sämmtlicher Hofstellen. 304.

K.
Kämmerer. Allerhöchste Ernennung. 11. 212.

269. 288. 349. 353. 408. 410.

Kammerzjunker. Allerhöchste Ernennung. 3.
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Kompetenzkouflikt—Maul=undKlauensenche. H

Kompetenzkonflikt.
— Erfkenntniß des Gerichtshofes für Kompetenz-

konflikte vom 9. Jannar 1897 in Sachen der
Gemeinde Hausen gegen den Bauern Michael
Krückel in Hausen wegen Umlagenforderung,
hier den bejahenden Kompetenzkonflikt zwischen
der k. Regierung von Unterfranken und
Aschaffenburg, Kammer des Innern, und dem
k. Amtsgerichte Arnstein bezw. dem k. Land-
gerichte Würzburg betr. Beil. I S. 1.

Konsulate. Siehe „Consulate".
Kontrasignatur der Ministerial-Ausfer-

tigungen; Umgangnahme von derselben. 60.
Kreisanlehen.
— Gesetz, die Aufnahme eines Kreisanlehens

zur Deckung der Kosten der Erweiterung, Ver-
besserung und Einrichtung der Kreisirren-
anstalt Karthaus-Prüll betr. 369.

Kron-Orden. Siehe „Ordeusverleihungen“.
Kulturrenten. Siehe „Landeskultur-Renten-

anstalt“.

L.

Landeskultur-Rentenanstalt.
— Tabelle zur Berechnung der gutgemachten

Tilgung der verzinslichen Darlehen aus der
Landeskultur-Rentenanstalt. 38.

— Convertirung der älteren Landeskultur-Renten-
darlehen. 51.

Landesversicherungsamt; Zusammensetzung
desselben. 8. 60.

Landräthe.
— Abschied für den Landrath vonOberbayern. 75.

Niederbayern. 92.
— » «« » „der Pfalz 105.

— „ „ „ „ „ der Oberpfalz und von

Negensburg. 119.
— „ „ „ „ Oberfranken. 132.

— „ „ „ „ü„ Mittelfranken. 15.

— » ,,,, „ Unterfranken und von

Aschaffenburg. 159.
— « «» »SchloabcttsttichIthtrq-

172.

Lokalbahnen.

Landräthe.
— Königlich Allerhöchste Entschließung, die Ver-

handlungen der Laudräthe für das Jahr 1898
betr. 343.

Landtag.
— Einberufung. 301. — Verlängerung. 361.

Landtags- Commissäre bei der Königlichen
s-Anstalt; Wahl. 848.

Landwehr-Bezirks-Eintheilung: Aeuder-
ungen 17. 71.

Landwirthschaftliche Winterschulen dienst-
liche Stellung der an denselben angestellten
landwirthschaftlichen Wanderlehrer 55.

Lehranstalten.
— Ausstellung von Zeugnissen über die wissen-

schaftliche Befähigung für den einjährig-frei-
willigen Militärdienst. Siehe „Einjährig-Frei-
williger Militärdienst"“ und „Militärwesen“.

— Landwirtschaftliche Winterschulen; hier die
dienstliche Stellung der an denselben ange-
stellten landwirthschaftlichen Wanderlehrer. 55.

Siehe „Eisenbahnen“.
Ludwigs-Orden. Siehe „Ordensverleihungen“.
Luitpold-Medaille.
—Stiftungund Verleihungder Luitpold-Medaille.

45.

Staats S

M.
Maaß und Gewicht.
— Zulassungsfristen für ältere Maaße, Meß-

werkzeuge, Gewichte und Waagen. 10.
—Feststellung abgekürzter Maaß= und Gewichts-

bezeichuungen, hier Anwendung der Ab-
kürzung „dz“ als Bezeichnung für 100 kg—
Doppelzentner. 243.

— Ergänzung der Gebührentaxe der Aichanstalten
für Maaß und Gewicht. 278.

— Aichung von selbstthätigen Registrirwaagen,
von chemischen Meßgeräthen und von Meß-
werkzeugen zur Bestimmung des Prozent-
gehalts von Zuckerlösungen. 279.

Maul= und Klauenseuche. Siehe „Vieh-
seuchen“.



6 Medizinalwesen—Notizen.

Medizinalwesen.
— Revision der Arzuei-Taxordnung für das

Königreich Bayern. 2. 440.
—Feilhalten und Verkauf des Tuberkulins; hier

Aenderung der Bekanntmachung vom 28. März
1891. 34.

— Festsetzung des Taxpreises des „Neuen Tuber-
kulins Koch“. 304.

— Verkehr mit Schilddrüsenpräparaten; hier
Ausschluß derselben vom Handverkaufe in den
Apotheken. 352.

Meldung der Militäranwärter behufs Aufrecht-
erhaltung der Vormerkung in den Bewerber-
Verzeichnissen der Behörden. 348.

Meß-Geräthe, -Werkzenge. Siehe „Maaß
und Gewicht".

Michaels-Orden. Siehe. Ordensverleihungen“.
Militäranwärter.
— Nachtrag zum Gesammtverzeichniß der den

Militäranwärtern in den Bundesstaaten vor-
behaltenen Stellen. 21.

—Abänderung der Grundsätze für die Besetzung
der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei
den Neichs= und Staatsbehörden mit Militär-
Anwärtern betr. 29.

— Abänderung im Verzeichnisse der den Militär-
anwärtern im bayerischen Staatsdienste vor-
behaltenen Stellen. 30.

— Ernenerung der Meldungen der in den Be-
werberverzeichnissen der Behörden ausgeführten
Milmnäranwärter. 348.

Militär-Verdienstorden. Siehe „Ordeus-
verleihungen“.

Militärwesen.
—Festsetzung der für die Naturalverpflegung zu

vergütenden Beträge für das Jahr 1897. 3.
— Gesammtverzeichniß der Lehranstalten, welche

zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissen-
schaftliche Vefähigung für den einjahrig-drei-
willigen Militärdienst berechtigt sind. 247. —
Nachtragsverzeichniß. 406.

Militärwesen.
— Vermögensstand des Militär-Wittwen= und

Waisenfonds, dann des Invaliden= und des
Militär-milden-Stiftungsfonds für das Etats-
1895/96 betr. 272.

—Gesetz, betreffend den Nachtrag zum Haupt-
etat der Militärverwaltung des Königreiches
Bayern für die Zeit vom 1. April 1896 bis
31. März 1897. 367.

—.Gesetz, betreffend den Hauptetat der Militär=
verwaltung des Königreiches Bayern für die
Zeit vom 1. April 1897 bis 31. März 1899.
383.

— Landwehr-Bezirkseintheilung; Aende-

rungen. 17. 71.

— Verichtigungen zur Wehrordnung. 20.
290.

Militär-Wittwen-und Waisen-Pensionen,
Unterhaltsbeiträge c. 272.

— Beowilligung von Zuschüssen zu den Waisen-
kompetenzen für Kinder von Armeeangehörigen
der Ober= und Unterklassen, sowie von fort-
laufenden Unterstitzungen an Unteroffiziers-
wittwen. 187.

Ministerialausfertigungen; hier Umgang-
nahme von der Kontrasignatur. 60.

N.

Naturalverpflegung. Festsetzung der für die
Naturalverpflegung zu vergütenden Beträge
für das Jahr 1897. 3.

Nebeneisenbahnen. Siehe „Eisenbahnen“.
Norwegen Siehe „Schweden“.
Notirung von Terminpreisen für Waaren an

inländischen Börsen. 275.
Notizen.
—Ueber Ausgabe der Titelblätter und Register

des Ges.= u. Verord.-Blattes vom Jahre 1896. 4.
— Ueber Ausgabe von Beilagen zum Gesetz= u.

Verord.-Blatt. 20.



Oberfranken —Reichsräthe. 7

Oberfranken; außerordentliche Zunahme der
Forstfrevel durch Entwendung von Christ-
bäumen im Reg.-Bezirke; hier Verlängerung
der Giltigkeitsdauer der Königl. Allerh. Ver-
ordnung vom 2. Okt. 1887 auf weitere fünf
Jahre,—d. i. vom 4. Nov. 1897 an. 345.

Oberpolizeiliche Vorschriften über Zeit und
Art des Fischfanges im Bodensee. 359.

Obligationen. Siehe „Schuldverschreibungen“.
Ordensverleihungen.
— Haus-Ritterorden vom Hl. Hubertus.

212.
— Verdienstorden der Bayer. Krone:

Großkrenz: 57. 61. 216. 339. 35:3.
Großkomthurkrenz: 1.
Komthurkrenz: 12. 61.
Nilterkrenz: 211.
Silberne Medaille: 12. 100.

— Verdienst-Orden vom Hl. Michael:
Großkrenz: 57. 61. 160.
I. Klasse: 1. 196. 216. 315. 353. 377.
II. „ mit Stern: 31. 61. 216. 290. :31 1. 305. 73.
II. „", I. 57. Göl. 216. 21.I. 340. z 35.

373. 111. 1238.
III. „ 19. 31. 35. 52. 57. 200). 35. 410.
IV. 12. 31. 35. 52. 57. 62. 215. 269. 3511.
VBerdienstkreuz: 12. 11. 57. 62. 288. 353. 354. 305.
Silberne Medaille: 12. 58. 62. 215. 216. 220. 35|1.

:365.
Bronzene » 12.-.)15.

— Militärverdienstorden.

Militär-Verdienstkreuz: 365.
— Ludwigs-Orden:

Ehrenkrenz: 200. 339.
Ehrenmünze: 190.

— Ludwigs-Medaille, Abtheilung für Wissen-
schaft und Kunst. 31. 35. 57.

Ortsschulbehörden siehe „Schulbehörden“.

P.
Paraguay, Nepublik; Consulat in München. 20.
Pfalz, Feststellung der hypothekarischen Belastung

bei Anlegung des Grundbuches in der Pfalz;
Königl. Allerh. Verordnung. 213.

Pfandbriefe. Siehe „Schuldverschreibungen“.
Polizei= und Floßordnung für die Rhein-

schifffahrt; Nevision derselben. 305.
Portugal. Königlich portugiesisches General=

Consulat in München. 74.
Postordnung. Siehe „Postwesen“.
Postwesen.
— Postordnung für das Königreich Bayern vom

1. Mai 1889; Aenderungen derselben. 5. 362.
— Abänderungen der Bestimmungen über die

Aufnahme in den Dienst der k. bayerischen
Verkehrsanstalten; hier den „niederen Post-
und Telegraphendienst betr.“ 13.

Prädikatsverleihung.
— Verleihung des Prädikats „Excellenz“. 12. 44.

Prüfungen für den höheren Justiz= und Ver-
waltungsdienst und die Vorbereitung für diese
Prüfungen; hier Abänderungder Besti 9
der Allerhöchsten Verordnung vom 12. Juli
1893 im Hinblicke auf die Einführung des
Bürgerlichen Gesetzbuches und der hiedurch
veranlaßten Veränderung der Einrichtung des
Rechtsstudiums. 191.

Prüfungsanstalten für Waffen; hier Auf-
hebung der Anstalt Würzburg 72.

R.
Rechtsanwälte.
— Personalstand der Vorstände der Auwalts-

kammern. 47.

Rechtsstudium, Veränderung der Einrichtung
desselben und der juristischen Prüfungen im
Oinblicke auf die Einführung des Bürgerlichen
Gesetzbuches für das Deutsche Reich. 191.

Registrirwaagen, Aichung von selbstthätigen.
Siehe „Maaß und Gewicht".

Neichsräthe. Enthebung von der Würde eines
lebenslänglichen Reichsrathes der Krone Bayern.
339. 342.

— Verleihung der Würde eines lebenslänglichen
Reichsrathes der Krone Bayern. 349.



8 Reichsstempelgesetz—Schuldverschreibungen.

Reichsstempelgesetz; Anwendung desselben;
hier Notirung von Terminpreisen für Waaren
an inländischen Börsen. 275.

Rhein. Schifffahrts-Polizei= und Floß-
ordnung. Revision derselben. 305.

S.

Schiedsgerichte zum Vollzuge der Unfall-
versicherungsgese zze:

— Personalstand des Schiedsgerichts für die Post= und
Telegraphenverwaltung. 50. 351.

— ——der land= und forstwirthschaftlichen Berufs-

genossenschaft für den Regierungsbezirk Ober-
franken. 51.

— — — im Geschäftsbereiche der Ausführungsbehörde

der Staatsforstverwaltung für den Regierungs-
bezirk Oberfranken. 51.

— —— derSektion X XVI. der Fuhrwerksberufsgenossen-
schaft. 51.

— — —der land= und forstwirthschaftlichen Berufs-

genossenschaft für den Regierungsbezirk Ober
bayern. 347. 364.

— — — im Geschäftskreise der Staatsforstverwaltung

für den Regierungsbezirk Oberbayern. 318.
— zum Vollzuge des Invaliditäts= und

Altersversicherungsgesetzes.
—Personalstand des Schiedsgerichtes der Versicherungs-

anstalt für Oberfranken. 51.

Schifffahrts= und Floßordnung, proviso-
rische, für die Donan innerhalb des bayerischen
Staatsgebietes; Abänderung derselben. 9.—
Ergänzung 196.

— Polizei= und Floßordnung für den Rhein;
Revision derselben 305.

Schilddrüsenpräparate, Verkehr mit solchen;
hier Ausschluß derselben vom Handverkaufe
in den Apotheken. 352.

Schulbehörden:
— Bekanntmachung, die Zusammensetzung der

Ortsschulbehörden betr. 370.
Schuldentilgungs-Anstalt.

Schuldentilgungs-Austalt".
Siehe „Staats-

Schuldverschreibungen.
— Bekanntmachungen über Ausgabe von

Schuldverschreibungen auf den In-
haber:

— Ausgabe unverloosbarer Pfandbriefe durch die bayeri-
sche Hypotheken- und Wechselbank. 1.

— — unkündbarer Pfandbriefe durch die bayerische

Vereinsbank in München. 9. 59. 346. 372.
— —von Pfandbriefen der Pfälzischen Hypothekenbank

iu Ludwigshafen. 14. 369.
— — 3½ prozentiger Pfandbriefe der bayer. Bodenkredit-

anstalt in Würzburg. 15. 218.
— — unverloosbarer Pfandbriefe durch die bayer. Hau-

delsbank. 19.
— — 3½ prozentiger Pfandbriefe der Süddeutschen-

Bodenkreditbank. 33.
— — 3½ prozentiger Schuldverschreibungen durch die

Stadtgemeinde Augsburg. 12.
— — 3½ prozentiger Pfandbriefe der bayer. Landwirth-

schaftsbank. 50. 413.
— — KMprozentiger Schuldverschreibungen durch die Zwir-

nerei und Nähfadenfabrik Angsburg. 73. 220.
— — 3½ prozentiger Schuldverschreibungen durch die

Stadtgemeinde Zneibrücken. 189.
— — 3½prozentiger Schuldverschreibungen durch die

Stadtgemeinde Schweinfurt. 191.
— — 3½ prozentiger Schuldverschreibungen durch die

Stadtgemeinde Dillingen. 195.
— — 4prozentiger Schuldverschreibungen durch die

Aktiengesellschaft „zum Prinz Karl von Bayern“
in Angsburg. 211.

— — 1½ prozentiger Schuldverschreibungen durch die

Aktiengesellschaft Portland-Cement Fabrik Karl-
stadt aM.218.

— — 3prozentiger Schuldverschreibungen durch die Stadt-
demeinde Landau i#/Pf. 219.

— — 3½prozentiger Schuldverschreibungen

Stadtgemeinde Frankenthal. 221.
— — 3½ prozentiger Schuldverschreibungen

Stadtgemeinde Pirmasens. 271.
— — 3½ prozentiger Schuldverschreibungen

Stadtgemeinde München. 215. 276.
— 3½ prozentiger Schuldverschreibungen

Stadtgemeinde Neustadt al#. 277.
— — 3 prozentiger Schuldverschreibungen

Marktgemeinde Jettingen. 336.
— — 3½prozentiger Schuldverschreibungen

Stadtgemeinde Regensburg. 342.
— — 3½prozentiger Schuldverschreibungen

Stadtgemeinde Landehnt. 347.

durch die

durch die

durch die

durch die

durch die

durch die

durch die



Schuldverschreibungen—Unterbeamtenstellen. 9

Schuldverschreibungen.
— — 3½ prozentiger Schuldverschreibungen durch die

Marktgemeinde Diessen. 356.
— — 3½ prozentiger Schuldverschreibungen durch die

Stadtgemeinde Mühldorf. 364.
— — 4prozentiger Schuldverschreibungen durch die

Aktiengesellschaft für Buntpapier- und Leimfabri-
kation in Aschaffenburg. 413.

Schweden und Norwegen, k. Consulat in
München. 269.

Seuchen. Siehe „Viehseuchen“.
Soun= und Festtage, die Feier derselben;

Allerhöchste Verordnung. 197. — Erlänter-
ung zu dieser Allerhöchsten Verordnung. 201.

Staatsdiener.
— Allgemeiner Unterstützungsverein fürdie Hinter-

lassenen der k. b. Staatsdiener und die hie-
mit verbundene Töchterkasse; hier Personal=
stand des Verwaltungsrathes des Vereines. 37.

— — Satzungsänderungen. 291.

Staatsdienst nachrichten. 4. 35. 215. 338.
353. 373.

Staatseisenbahnen. Siehe „Eisenbahnen“.
Staatsforstverwaltung. Siehe „Forstwesen“.
Staatsschuldeutilgungs-Anstalt;Wahlvon

Landtags-Commissären. 348.
Steuer-Tarif für die im Umherziehen be-

triebenen Gewerbe. 418. 435.

Stenerwesen.
— Gesetz, die provisorische Steuererhebung für

das Jahr 1898.
— Gesetz wegen Aeuderung des Gesetzes vom

10. März 1879, die Besteuerung des Gewerbe-
betriebes im Umherziehen betr. 415.

10. März 18370
— —Vollzug des Gesetzes vom .Degenuhee 15055

über die Besteuerung des Gewerbebetriebes
im Umherziehen. 423 — Abdruck des Ge-
setzes. 424—37.

Stiftungsfond (Militär-milder); Vermögens-
stand desselben für das Etatsjahr 1595/96.
272.

Subaltern=undUnterbeamtenstellen.Siehe
„Militäranwärter“.

T.
Tarif, (Steuer-) für die im Umherziehen be-

triebenen Gewerbe. 418. 435.
Telegraphenordnung; Bekanntmachung vom

26. Juni 1897. 222.
Terminpreise für Waaren; Notirunganin-

ländischen Börsen. 275.
Thyreoideae praeparata —Schilddrüsen-

präparate; Verkehr mit solchen. 352. Hier
Ausschluß derselben vom Handverkaufe in
den Apotheken.

Titelverleihungen.
— Verleihung des Titels „Geheimer Rath“. 244.
— Verleihung des Titels und Ranges eines

Hofmarschalls. 410.
Töchterkasse. Siehe „Unterstützungsverein,

allgemeiner" und „Staatsdiener“.
Tuberkulin.
—Feilhalten und Verkauf des Tuberkulius;

hier Aenderungen der Bekanntmachung vom
28. März 1891. 34.

—Festsetzung des Taxpreises des „Neuen Tuber-
kulins Koch“. 304.

U.

Umherziehen, Besteuerung des Gewerbebetriebes
im; Gesetz wegen Aenderung des Gesetzes vom
10. März 1879. 415.

— — Vollzug des Gesetzes vom 31.#e
über die Besteuerung des Gewerbebetriebs
im Umherziehen. 423. — Abdruck des Ge-
setzes. 424—437.

Unfall= und Krankenversicherung.
— Vollzug der Unfallversicherungsgesetze. Siehe „Schieds-

gerichte“.
— Vollzug des land= und forstwirthschaftlichen Unfall-

und Krankenversicherungs-Gesetzes. Siehe „Schieds-
Cerichte“.

— Zusammensetzung des k. bayer. Landesversicherungs-
amtes. 8. 60.

Unterbeamtenstellen.
wärter“.

Siehe „Militäran-



10 Unterstüsnugen — Zwangsvollstreckung.

Unterstützungen an Unteroffizierswittwen und
Bewilligung von Zuschüssen zu den Waisen-
kompetenzen für Kinder von Armecangehörigen
der Ober= und Unterklassen. 187.

Unterstützungsverein, allgemeiner, für die
Hinterlassenen der k. b. Staatsdiener und
die hiemit verbundene Töchterkasse; hier Per-
sonalstand des Verwaltungsrathes des Vereines.
37. — Satzungsänderungen. 291.

V.
Verdienstorden. Siehe „Ordensverleihungen“.
Verkehrsanstalten, k bayerische.
— Abänderung der Bestimmungen über die Auf-

nahme in den Dienst der k. b. Verkehrs-
anstalten; hier des „niederen Post= und
Telegraphendienstes“. 13.

Verkehrsordunung für die Eisenbahnen Deutsch-
lands. Siehe „Eisenbahnen“.

Vermögen unbewegliches Siehe „Zwangs-
vollstreckung“.

Verwaltungsdienst höherer; Prüfungen für
denselben 2c. Siehe „Justiz= und Verwalt-
ungsdienst“ und „Prüfungen".

Viehseuchen. Maßregeln gegen Viehseuchen;
— Wiedergestattung der Ein= und Durchfuhr von

Rindvieh, Schafen, Ziegen und Schweinen
aus Tirol und Vorarlberg. 193.

W.
Waagen. Siehe „Maaß und Gewichte“.
Waaren; Notirung von Terminpreisen für

Waaren inländischer Börsen. 275.
Waffeuprüfungs-Anstalten; hier Anfhebung

der Anstalt Würzburg. 72.

Waisen. Siehe „Wittwen und Waisen“.
Wandergewerbe. Siehe „Gewerbebetrieb im

Umherziehen“: „Steuerwesen“ 2c.

Wanderlehrer landwirthschaftliche; dienstliche
Stellung derselben. 55.

Wehrordnung. Siehe „Militärwesen“.
Werthpapiere, gerichtliche Hinterlegung; siehe

„Depositenwesen“ und „Hinterlegung gericht-
liche".

Winterschulen landwirthschaftliche; hier die
dienstliche Stellung der an deuselben ange-
stellten landwirthschaftlichen Wanderlehrer. 55.

Wittwen und Waisen.
— Bewilligung von Zuschüssen zu den Waisen-

kompetenzen für Kinder von Armeeangehörigen
der Ober= und Unterklassen, sowie von fort-
laufenden Unterstützungen an Unteroffiziers=
wittwen. 187.

— Vermögeusstand des Militär-Wittwen= und

Waisenfonds für 1895|96. 272.
Würde. Enthebung von der Würde eines lebens-

lichen Reichsrathes der Krone Bayern. 339.342.
— Verleihung der Würde eines lebenslänglichen

Reichsrathes der Krone Bayern. 349.

Z.
Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung

zum einjährig-freiwilligen Militärdienst. Siehe
„Einjährig-freiwilliger Militärdienst" und
„Militärwesen“.

Zwangsvollstreckung in das unbewegliche
Vermögen; Königiich Allerhöchste Verordnung
den Vollzug des Artikels 4 Abs. 1 des Gesetzes
vom 29. Mai 1886 wegen Abänderungen
der Bestimmungen über die. 303.



Ackermann-—Buttler von Clonuebugh. 11

8. Personen-Register.
A.

Ackermann, Bereiter. 353.
Adolph Alfons, k. b. Hofphotograph. 73.
Aichberger v., kais. Geh. Legationsrath rc. 2c.;

Dekoration. 244.

Amsberg v., großh. meckl. Staatsrath cc.;
Ordensverleihung. 196.

Arco auf Valley Emerich Graf von, k. Käm-
merer und Legationsrath: Dekoration. 382.

Arnold Karl, Färberei= und chem Waschanstalts-
Inhaber; k. Hoflieferant. 43.

Auer Adolf v., Justizrath, k. Advokat, Reichs-
rath; Vorsitzender der Anwaltskammer. 47.

B.
Babel Jakob, Stifts-Dekan; Ordensverleihung.

269.

Bahmann Julius Albert Moritz, Transport-
Inspektor; Ordensverleihung. 269.

Barensfeld Franz Ritter v., k. Ministerialrath
a. D.; Einverleibung in die Adelsmatrikel.
358.

Bartl Max, Hoflakai. 374.
Bary Alexander de, Champagnerfabrikant; k.

Hoflieferant. 44.
Basselet de la Rosce Rudolf Graf, Rechts-

praktikant; Kammerjunker, 3.
Bauer Franz Taver Ritter v., k. Oberregier=

ungsrath a. D.; Eintragung in die Adels-
matrikel. 212.

— Georg, Oekonomievorarbeiter. 8.

— Karl, Justizrath, k. Advokat. 49.
Baumaun Adolf, k Hofphotograph. 43.
Beck Heinrich, k Hofdampfwaschanstalts-Besitzer.

43. 57.

Becker Georg, Wurst= u. Fleischwaarenfabrikant;
k Hoflieferant. 44.

Begas Reinhold, k. Professor und Bildhauer;
Ordensverleihung. 61.

Beunat Franz, k. Kammermusiker. 57.
Berchem Otto, Freiherr v., Sekondlientnant;

Kammerjunker. 353.
Berck Carl, Rechnungsrevisor; Ordensverleih-

ung. 269.
Bernhold Oskar, k. Justizrath. 49.
Bever Otto Ritter v., k. Ministerialrath; Deko-

ration.52. — Ernennungzum Bevollmächtigten
bei der Central-Commission für die Rhein-
schifffahrt. 246.

Bibra Reinhard Freiherr von, k. u. k. österr.
Kämmerer und Oberstlieutenant a. D.;
Ordensverleihung. 349.

Bischel Gottlieb, Oekonomiebaumeister. 8.
Blümel Frz. H., k. Justizrath. 49.
Böhm Gustav, k. Justizrath. 49.
Börger Karl, Justizrath, k. Advokat. 48.
Börner Konrad, k. Hoflakai. 74. 365.
Bovieri Michelangelo, Monsignore; Ordens-

verleihung. 438.
Braun Friedrich, k. Stabssekretär, Dekoration.

344.
Breitung Gustav, Justizrath, k. Advokat. 48.
Brock Paul, Oberregisseur; Ordensverleihung 35.
Bromig Karl, Kastellan. 358.
Brunnthaler Anton sen., Südfrüchten-Hand-

lungs-Inhaber, k. Hoflieferant. 43.
Bubeck, Lakai. 354.
Bülow v., stellvertretender Staatssekretär des

Auswärtigen Amtes in Berlin, Botschafter;
Ordensverleihung. 353.

Burger Hugo, Rechtsanwalt. 49.
Burgmeier Joseph, Guls= u. Brauereibessitzer. 8.
Buttler von Clonebugh, genannt Haim-

hausen Theobald Graf, k. Kämmerer;
Dekoration. 269.



12 Carbonelli—Fitting.

C.
Carbonelli Baron, Kammerherr 2c 2c.; Ordens-

verleihung. 216.
Castell-Castell Gustav Graf zu, k. Oberst-

hofmeister 2c. 2c.; Dekoration. 344.
Chotek von Chotkowa und Wognin Erust

Graf, Obersthofmeister, Geheimer Rath und
Kämmerer 2c.; Ordensverleihung. 216.

Christ Karl, Hofreitknecht. 354.
Closner Adolf, peus. k. Kammermusiker; Ordens-

verleihung 57.
Coöllo, k. spanischer Ceremonienmeister; Ordens-

verleihung. 216.
Conti, Graf, fkt. Oberhofmeister 2c. 2c.; Ordens-

verleihung. 216.
Costa Dominikus Dr., Justizrath, k. Advokat. 48.
— Georg, k. Instizrath. 49.

Contouly Gustav von, Geschäftsträger der
französischen Republik; Ordensverleihung. 373.

Crailsheim Dr. Krafft Freiherr von, k. Staats-
minister des Kgl. Hauses und des Aeußern 2c. 2c;
Dekorationen. 244. 340.

D.
Dallmayr Anton, k Hof-Molkereibesitzer. 43
David Kornelius, Justizrath; k. Advokat-Anwalt.

Degen Heinrich, Aushilfs-Garderobier. 354.
Demker Johannes Georg, Weinhandlungs-In-

haber, k. Hoflieferant. 44.
Dennell Philipp, Schmied. 12.
Dietz Michael, Rechtsanwalt. 48.
Dittmann Joh. Adam; Justizrath, k. Advokat.

48.

Döhlemann Karl, Proviantkammergehilfe. 374.
Dörtenbach Dr. jur. Georg, Konsul; Ordens-

verleihung. 12.
Dombrowski, Kammerlakai. 354.
Doule Eduard Nitter v., k. Oberlandesgerichts-

präsident; Einverleibung in die Adelsmatrikel.
36.

Donle Dr. Ludwig, Ministerialpraktikant; Lega-
tionssekretär. 35.

Dotzler Jean, Schuhwaarenfabrikant, Hof-
lieferant. 44.

Drechsel Karl August Graf von, Rechtspraktikant;
k. Kammerjunker. 338.

— Maximilian Graf von, k. Kämmerer und
NRittmeister a. D.; Dekoration. 339.

Drescher Jakob, Hofoffiziant. 374.
Dubsky Graf Viktor, k u. k. österreich, ung.

Gesandtschafts-Attaché; Ordensverleihung 52.
Dürr Karl, Justizrath, k. Advokat. 48.

E.
Egloffstein Heinrich, Frhr. von und zu;

marschall; Ordensverleihung. 61.
— Moriz, Frhr. von und zu, Nittmeister; k. Käm-

merer. 410.

Eisenhart Angust v., Staatsrath i. o. D.;
Nuhestandsversetzung und Ordensverleihung.
373.

Endres Karl Nitter von, Oberstlientnant 2c. 2c.;
Einverleibung in die Adelsmatrikel. 366.

Erdmann W. Charles, Consul. 350.
Eulenburg August, Graf zu, Ober-Hof= und

Hausmarschall 2c.; Ordensverleihung. 61.

Lana-

F.
Fackelmann Sebastian, k. Regierungsassessor. 51.
Feigel Heinrich; Justizrath, k. Advokat. 49.
Feinthel Wilhelm, k. Bahnhofverwalter; Ordens-

verleihung. 12.
Fischer Dr. August Otto, Geheimrath, stell-

vertretender Bundesraths-Bevollmächtigter;
Ordensverleihung. 365.

Fischler-Treuberg, Ferdinand Graf v., k. Käm-
merer und Gutsbesitzer.Fitting Jakob, Nitter von, 6 Oberlandesgerichts=

Präsident; Ernennung zum lebenslänglichen
Reichsrath der Krone Bayern. 349.



Flüggen — Härting. 13

Flüggen Adolf,k Hoftheater-Tages-Kassier. 357.
Föllbach, Offiziant. 354.
Frankfurt, Kanzleidiener. 354.
Frenkel Salomon; Justizrath, k. Advokat-Anwalt.

48.

Frey Ferdinand
graphen. 12.

Friedmann Jakob, Conful. 32.
Friedr ich Emil, Hutfabrikant; k. Hoflieferant.

43.

Frvelich Ludwig Ritter von, k. Oberforstrath;
Einverleibung in die Adelsmatrikel. 32.

Fuchs, Wachtmeister. 354.
Fugger von Kirchberg und Weissenhorn,

Hartmann Graf von, k. Regierungs-Präsident;
Ordensverleihung. 57.

Furtner Joh. Bapt., Hofoffiziant.

und Anton, k. Hof-Photo-

374.

G.

Gäußler Albert, Justizrath, k. Advokat 48.
Gaßer Rudolf Freiherr von, k. außerordentl.

Gesandter rc.; Dekorationen. 339. 344.
Gayer Alexander, Direktionsrath; Dekoration.

350.

Gebhart Anton, Rechtsanwalt. 48.
Gebsattel Hermann Freiherr von; k. Käm—

merer. 269.

Geith Adolf, k. Postinspektor. 50.
Gemeinhardt Ernst Dr., Justizrath, k. Advokat.

47

Gerneth Johann Ritter von, Oberstlientenant
und Chef des Generalstabs k. II. Armee-
korps; Einverleibungin die Adelsmatrikel. 350.

Gerstner Vincenz, Lakai. 216.
Gettke Ernst, Theaterdirektor; Ordensverleihung.

35.

Gierisch Georg, Residenz-Schloßdiener. 58.
Giehrmann Wilhelm, Gesandtschafts-Kanzlei-

diener. 62.

Gießen Heinrich, Rechtsanwalt. 43.
Glade Fritz, Kammerlakai. 354.

Glas Emmeram, Holzhauerrottmeister. 8.
Gleich, Offiziant. 354.
Gleißner Josef, Rechtsanwalt 48.
Godin Bernhard Freiherr von, Justizrath;

k. Advokat. 48.
Görke, Reilknecht. 354.
Goluchowski von Goluchowo Agenor Graf,

Minister des k. u. k. Hauses, k. u. k. Ge-
heimer Rath und Kämmerer 2c. 2c.; Ordens-
verleihung. 212.

Graf Franz, Vormann u. f. Schnürmeister. 58.
Grafenstein Ferdinand v., Rechtsanwalt. 49.
Gratzl Karl, k. Hofkassakontrolenr. 57.
Grauenhorst, Garderobediener. 354.
Grief Josef, k. Postinspektor. 50. 352.
Griesinger Dr. Freiherr von, k. württemb. Le-

gationssekretär; Ordensverleihung. 19.
Groeben, Unico Graf von der, k. preuß. Le-

gationssekretär; Ordensverleihung. 16.
Große, Kammerlakai. 354.
Grünstein, siehe Nitter zu Grünstein

Frhr. v.
Grünwald Ludwig, k. Hauptkassier. 357.
Guaita v., Geh. Kommerzienrath, Champagner=

Fabrik-Inhaber; k. b. Hoflieferant. 44.
Gumppenberg-Pöttmeß-Oberbrennberg

Hans Frhr. v., Rittmeister; k. Kämmerer. 11.
— Ludwig Frhr. v., Oberstlieutenant a. D.;

Verleihung des Titels Hofmarschall und
Ordensverleihung. 410.

Gunzenhäuser Wolf, Justizrath, k. Advokat.
49.

Haas Friedrich, Justizrath, Nechtsanwalt. 47.
Habel Friedrich Ritter von, Wirklicher Geh.

Kriegsrath; Adelsmatrikel. 74.
Haby, Hoffriseur. 354.
Hällmigk, Leibstallmeister. 353.
Härting Ednard, Juhaber einer Großhandlung

in Fahrrädern, Näh= und Strickmaschinen; k.
Hoflieferant. 43.



14 Hafuer— Keller.

Hafner Friedrich, Direktor; Ordensverleihung.
288

Hager Joh., Hoflakai. 374.
Hahn Sebastian, Colonialwaaren= und Deli-

katessengeschäfts-Inhaber; k. Hoflieferant. 44.
Halmhuber Gustav, Architekt; Ordensverleih-

ung. 62.
Hammerschmid Pius, Oekonom. 8.
Handtl Heinrich, k. Hofbaurath; Dekoration. 357.
Hanselmann, Offiziant, 354.
Hartlieb Sigmund von, genannt Wallsporn,

k. Kämmerer, Regierungsrath und Bezirks-
amtmann; Detoration. 269.

Hartmann Ferdinand, k. Kammermusiker. 57.
Hartz Karl von, k. Stabsoberinspektor; 357. —

Dekoration. 357.

Hecht Manfred A., Generalconsul. 192.
Heichlinger Martin, Rechtsanwalt. 49.
Heiden Theodor, k. Hof-Goldschmied. 43.
Heintze-Weißenrode Heinrich Frhr. von, Ober-

Jägermeister; Ordensverleihung. 61.
Heller Anton, Nasirmesserfabrikant;k Hof-

lieferant. 43.
— Joseph, Oberhofgärtner; Dekoration. 374.
— Wilhelm NRitter von, k. Staatsrath i. o D.;

Dekoration. 366.

Henigst Heinrich Nitter v., Oberst und Ab-
theilungschef im k. Kriegsministerium; Ein-
verleibung in die Adelsmatrikel. 32.

Herrmann Ang., Statistenaufseher. 58.
Hierneis Theodor, Hofoffiziant. 74.
Himmer Lnise, Universitäts-Buchhandlungs-

Inhaberin; k. Hoflieferantin. 43.
Hippeli Ludwig, Justizrath, k. Advokat. 438.
Hirschberg Emil Graf v., k. Kammerzjunker

und Bezirksamtmann; k. Kämmerer. 212.
Höglauer Heinrich, k. Hofstabsrath; Justiziar

der k. Hofverwaltung 304; Dekoration. 357.
— Lndwig, k. Hof-Apotheker. 410.
Höpfner, Kammerdiener 354.
Hörmann Alois, k. Ministerialrath; Stellvertreter

des Schiedsgerichts-Vorsitzenden. 351.

Hofbauer Anton, Marstallfonrier. 365.
Hofer Ludwig, Feigenkaffeefabrikant; k. Hof-

lieferant. 43.
Hofmann Julius, Theater-Direktor; Ordens-

verleihung. 31.
Hofmeister Wilhelm, f. Hoffouriersgehilfe. 374.
Hohlfeld, Leibjäger. 354.
Holnstein aus Bayern Emannel Graf von,

Premierlientenant àl. s.; k. Kämmerer. 408.
— — Otto Graf v., k. Kämmerer und Hofmar=

schall; Verleihung des Prädikats Excellenz. 44.
— — Gräfin v.; Hofzutritt. 342.

Hoppe, Kanzleidiener. 354.
Huber Georg, Hofoffiziant.
Hübner Ludwig, Obergärtuer.
Hnmm Jakob, Satiler. 12.
Hunger Franz, Hoflakei. 374. 374.

374.
374.

J.
Jochner Dr. Georg Maria, k. Geh. Haus= und

Staatsarchivar. 246.
Josephthal Gustav, Justizrath, k. Advokat;

Vorsitzender der Anwaltskammer. 49.
Jung Thomas Augustin, k. Justizrath. 49.

K.
Kahn Ernst und August, Tuch= und Militär-

effekten-Geschäft, k. Hoflieferant. 43.
Kaiser Leonhard, k. Hofgärteninspektor; Deko-

rationen. 35. 374.

Kapfer Joseph, Sekretär des k. Geh. Staats-
archives. 215.

Karmann Joseph, Hofoffiziant.
— Max, Hofoffiziant. 374.

Kastner Gustav, Hof-Buchdrucker. 43.
Kaufmann Jos., Hofoffiziant. 374.
Keilhofer Anton, Hofoffiziant. 365.
Keller Graf v., preuß. dienstthnender Kammer-

herr; Ordensverleihung. 353.

356.



Ketterl —Lercheufeld auf Köfering und Schönberg.

Ketterl Eugen, Leibkammerdiener. 44.
Kiffan Nikolaus, Portier. 220.
Kinkelin Karl, Malergehilfe. 58.
Klaußner Konrad Ritter v. k. Oberforstrath

a. D.; Einverleibung in die Adelsmatrikel. 438.
Klespies Franz Ritter v., k. Oberforstrath; Ein-

verleibung in die Adelsmatrikel. 36.
Klein Bruno, Polizeihauptmann; Ordensver-

leihung. 62.
— Hoflakai. 354.

Kleinschroth Adolf, Justizrath, k. Advokat. 47.
Klessen Ferdinand, Gesandtschaftskutscher. 62.
Knier Jakob, Telegraphenvorarbeiter. 352.
Koch Dr. Präsideut des Reichsbank-Direktoriums 2c.;

Ordensverleihung 349.
Köpf Engelbert, Hausmeister. 190.
Köppele Freifrau v., Hofzutritt. 414.
Körner Dr. von, Direktor im Reichsschatzamte;

Ordensverleihung. 290.
—— Oberreiter. 353.

Kolb Johann, Hoflakai. 58.
Koller Heinrich, k. Hofrath und Haupkkassier;

Ruhestandsversetzung. 349.
Koloseus Hermann, Herdfabrikant und Eisen-

gießereibesitzer; k. Hoflieferant. 43.
Koppmann Clemens Nitter v., Generalanditeur;

Einverleibung in die Adelsmatrikel. 36.
Korte Wilhelm, Hauptmann d. R.: Kousul. 20.
Krais Dr. Wilhelm Ritter v., Direktor des

k. Verwaltungsgerichtshofes; Einverleibung
in die Adelsmatrikel. 32.

Kranzfelder Alfred, Justizrath, k. Advokat. 49.
Krembs Karl, Obergärtner. 374.
Kreß von Kreßenstein Georg Freiherr von,

Justizrath, k. Advokat. 49.
Krieg Dr. Georg, k. Regierungsrath; Schieds-

gerichts-Vorsitzender. 347.
Kronast Dr. thcol. Joseph Ritter von, Dom-

probst 2c. rc; Einverleibung in die Adels-
matrikel. 382.

Kronburger Joh., Livreediener.
Krubinsky, Botenmeister. 62.

374.

15

Krückel Michael, Bauer; Umlagenforderung.
Beil.1S. 1—8.

Krückl Dr. Franz, Direktor des Stadttheaters
in Straßburg; Ordensverleihung. 35.

Krug Jakob, Schloßdiener 358.
Kümmel Adolf Hermam, prakt. Zahnarzt cc.;

Ordensverleihung. 62.

L.

Lampe, Silberdiener. 354.
Lang Ludwig, Hofoffiziant.
Lange Karl, Offiziant. 354.
— Wilhelm, Kammerdiener. 354.

Langer Dr. Peter, Hofarzt: Ordensverleihung.
215.

Laugesee Joseph, Justizrath, k. Advokat. 48.
Lavale Karl Jakob Ritter von, Direktor der

pfälzischen Eisenbahnen, Geheimer Nath;
Dekoration. 344.

Lechmann Martin, Holzhauerrottmeister. 8.
Lederer Hugo Freiherr von, Kammervorsteher,

k. k. Kämmerer und Rittmeister; Ordensver-
leihung. 216.

Lehner Max, Geheimer Sekretär im k. Staats-
ministerium des k. Hanses und des Aenußern;
Dekoration. 350.

Lenk Rudolf, Porzellaufabrikamt: Hoflieferant. 44.
Leonhard Karl, Portier. 12.
Lcourod Dr. Leopold Freiherr von, k. Staats-

minister der Justiz; Dekoration. 340.
Leoprechting, Gisela Freifrau v., geb. Gräfin

v. Ueberacker, Theresien-Ordens-Ehrendame;
Hofzutritt. 438.

— — Karoline Frein v, Elisabethen-Ordens-

dame; Hofzutritt. 438.
— —Therese Freiin v., Theresien-Ordens-

Ehrendame; Hofzutritt. 3.
Lerchenfeld auf Köfering und Schönberg

Ludwig Graf von und zu, k. Kämmerer,
Reichsrath, I. Präsident der Kammer der
Reichsräthe; Ordensverleihung. 57.

374.



16 Lindenfels—Noy.

Lindenfels Gustav Frhr. v., kais. Wirkl. Geh.
Legationsrath; Dekoration 20.

Lösche, Reitknecht. 354.
Lossen Sulpiz, k. Hof-Buchdrucker. 43.
Lucanus Dr. von, Chef des Geh. Kabinets

Sr. Majestät des Deutschen Kaisers für Ci-
vilangelegenheiten; Ordensverleihung. 354.

Ludwig, Schatulldiener. 354.
Lück Paul, Kammerdiener 62.

LützelKarl, Christian und griedrich. k. Hof-Photographen. 43.
Lutz Anna, Damenconfekti

k. Hoflieferantin. 43.
Luxburg Dr. Friedrich Graf von, k. Kämmerer

u. Regierungs-Präsident; Dekorationen. 340.
366.

äfRIlG. CmRAOT

geschäfts-Inhaberin;

M.
Maier Franz, Schloßdiener. 58.
— Johann, k. Hof-Bäckermeister. 43.
Maillinger Joseph Ritter v., k. Staatsrath i.

a. o. D. und General der Infanterie; Ent-
hebung von der Würde eines lebenslänglichen
Reichsrathes der Krone Bayern. 342.

Mang Heinrich, Kellermeister. 374.
Mantey Friedrich, Portier. 62.
Martius Wilh., Gutsbesitzer. 8.
Manchenheim genannt Bechtolsheim Gustavr

Frhr. von, k. Kämmerer; Dekoration. 288.
Mayer Christian, k. Kammermusiker; Ordens-

verleihung. 190.
—Friedrich, Hofoffiziant. 374.
— Georg, k. Hof-Sporermeister. 43.
— Josehh, k. Kanzleisekretär. 339.
Mayr Otto, Rechtsanwalt. 49.
Medicus Eduard, Justizrath, k. Advokat. 48.
— Friedrich Ritter von, k. Hofrath, rechtskundiger

Bürgermeister; Einverleibung in die Adels-
matrikel. 366.

Meisner Lorenz, Justizrath, k. Advokat. 48.
Melzi d'Eril dei Duchi di Lodi, Conte

Francesco; Ordensverleihung. 374.

Merzbacher Sigmund, Rechtsauwalt. 49.
Metzger Adam, Lokomotivführer. 12.
Meyer Gustav, Justizrath, k. Advokat. 48.
— Joseph, Postmeister. 352.

Mirbach Ernst Frhr. v., Hofmeister Ordens-
verleihung 61.

Mohl Dr. Ottmar von, k. preußischer Kammer-
herr, Geheimer Legationsrath 2c; Ordens-
verleihung 61.

Montgelas Ednard, Graf von, k. Kämmerer,
Ministerresident; Ordensverleihung. 57.

— Joseph Graf v., erblicher Reichsrath und
Sekondlieutenant à la suite der Armee;
Dekoration. 35.

Monts Anton Graf von, k. preuß. außerordentl.
Gesandter und bevollmächtigter Minister am
kgl. bayr. Hof; Ordensverleihung. 353.

Moralt Rnudolf, k. Hauptkassa-Kontroleur. 357.
Moreau Ferdinand Frhr. v., k. Kämmerer:

Dekoration. 246.
—Freifrau v., Hofzutritt. 11.

Moser, Reitknecht. 354.
Moy Karl Graf v., Legationsrath. 4. — Deko-

ration. 366.
Miüller Gustav, Kammerlakei. 62.
— Nobert, Sattelmeister 354.

Mumm v. Schwarzenstein Peter Hermann,
Inhaber einer Champagnerfabrik; k. b. Hof-
lieferant. 44.

N.
Nadler Anton, Rath und Geheimer Sekretär;

Dekoration. 62. — Versetzung in den Ruhe-

stand. 353.
Näßl Johann, k. Proviantmeister. 57.
Neuburger Julius, Großhäudler, Konful. 242.
Neumayer Theodor, k. Rath, Geheimer

Registrator; Ruhestandsversetzung. 338.
Neumayr Max Ritter v., k. Staatsrath i. o. D.

und Ministerialdirektor im Staatsministerium
des Innern; Ordensverleihung. 12.

Ney Wilhelm, k. Advokat-Anwalt. 48.



Nickisch v. Rosenegk—Rath. 17

Nickisch v. Rosenegk, Generalmajsor z. D. 2c.;
Ordensverleihung 61.

Niethammer Friedrich Frhr. v., k. Kämmerer
und Staatsrath i a. o. D. 2c.; Dekoration.
340.

Nißen Hermann, I. Präsident der Genossen-
schaft deutscher Bühnen-Angehöriger; Ordens-
verleihung. 35.

Nußbaum Benjamin, Confsul. 340

O
Obermeyer Leopold Dr., Justizrath, k. Advokat.

49.

Oberniedermayr Anton Nitter v., k. Ober-
landesgerichts-Präsident; Einverleibung in die
Adelsmatrikel. 36.

Oldenbourg Rudolf Ritter v., Kommerzien=
rath und Rittmeister a. D., Generalkonsul;
Dekoration. 31.

Orsini und Nosenberg Maximilian Graf v.,
Obersthofmeister; Ordensverleihung 216.

Ortenburg Franz Karl Graf zu,. Reichsrath
und Secondlientenantà lasuite; Hof-Rang. 11.

Osman, Kawasse; Ordensverleihung. 31.
Osterholzer Aug., Stabsdiener, 58.
Oswald Karl Ritter v., k. Ministerialdirektor;

Ordensverleihung. 12.
d'Oultremont Graf, k. belgischer Oberhof-

marschall; Ordensverleihung. 360.

P.
Paganica von Herzog, Kammerherr rc. 2c.;

Ordensverleihung. 216.
Pausinger Paul, Gutsbesitzer. 8.
Pestalla zzi Adalbert, Wagenhausgehilfe. 365.
Petry Jakob, Kunstanstalt und Rahmenfabrik-

besitzer;k Hoflieferant. 43.
Pfeifer Lorenz, Hoflakai. 354.
Pfingstl Joh., Livreediener. 58.
Pfister Fanny, k. Hof-Marmor-,

Geiin

V

Granit- und
43.In

* l

Pfister Martin, Pianofabrikant; Hoflieferant. 44.
Pfistermeister Franz Seraph Ritter von,

k. Staatsrath i a. o. D.; Ordensverleihung.
339.

Pfordten Kurt Frhr. von der, k. außerordentl.
Gesandter rc. 2c. Dekoration. 339.

Pfretzschner Adolf Frhr. von; k. Staatsrath i.
a. o. D. und Staatsminister a. D.; Ent-
hebung von der Würde eines lebenslänglichen
Reichsrathes der Krone Bayern. 339.

Pieußel Johann, Telephonvorarbeiter. 352.
Plötz Johann, Justizrath; k. Advokat. 48.
Podewils-Dürniz Klemens Fihr. von, k.

Kämmerer, außerordentl. Gesandter 2c. 2c.
Ordensverleihung. 365.

Porth, Schatullsekretär. 354.
Possart Ernst, k. Professor und Intendant der

k. Hoftheater; Dekoration. 4. — Ordens-
verleihung. 244. — Einverl. in die Adels-
matrikel. 270.

Praun Eberhard von, Justizrath, k. Advokat.
49

Premaner Eduard, k. Advokat. 49.
Prenner Franz. Justizrath, k. Advokat. 48.
Prenninger Karl k.k Oberbaurath; Ordens-

verleihung. 52.
Put Eruard, k Justizrath; Vorsigender der An-

waltskammer. 49.
— Joseph, Livreediener. 74.

Putzin Joh. Adam und Karl Ludwig, Schildkrot=
Waaren-Fabrik-Jnhaber; Hoflieferanten. 44.

O.
OQnadt-Wykradt-Isny, Albert Graf v., Le-

gationssekretär; Ordensverleihung 31.
Quirin Peter, Leibjäger 350.

R.
Raesfeldt Ferdinand Frhr. v., k. Ministerial-

direktor und Vorstand der k. Staatsschulden-
tilgungs. Commission. 38.

Nath Heinrich, k. Hof-Optiker. 42.
3



18 Nau—Schauß-Kempfenhausen.

RNau Ernst, Polizeihauptmann; Ordensverleihung.
61.

— Julius Dr., Justizrath, k. Advokat. 48.
Rausch Kourad, Hofgärtner. 365.
Reck Albert Frhr. von, k. Kämmerer, General-

major. 288.
Regina Herzog de la, Obersthofmeister; Or-

densverleihung. 216.
Reichenbächer Ernst, Kammermusiker. 57.
Reinhardt Dr., Dragoman; Ordensverleihung.

31.

Reischach Hugo, Freiherr von, Hofmarschall;
Ordensverleihung. 61.

Reitzmann Wilhelm Heinrich Ritter v., Rath
a D. am k. Obersten Landesgerichte; Ein-
verleibung in die Adelsmatrikel. 242.

Renter, k. Geh. Baurath; Ordensverleihung. 269.
Nex Rudolf Graf von, Legationsrath; Ordens-

verleihung. 3853.
Niecke Dr. von, württemb. Staatsminister der

Finanzen; Ordensverleihung. 339.
Riedel Dr. Emil Frhr. v., k. Staatsminister der

Finanzen; Dekoration. 16.
Niedesel M., Frhr. zu Eisenbach, großherzogl.

hessischer Oberstallmeister; Ordensverleihung.
353.

Riegel Theodor, Justizrath, k. Advokat. 48.
— Garderobe-Diener. 354.

Riehl Karl, Oberbeleuchtungsdiener.
Rietzl Michael, Hofoffiziant. 414
Rindfleisch Hermann, k. Rath; Geheimer Se-

kretär im k. Staatsministerium des Acußern.
339. — Dekoration. 366.

Ritter Joseph, Privatier. 8.
— zu Grünstein, Adalbert Freiherr von, k. Käm-

merer; Dekoration. 20.
— — Heinrich Freiherr von, k. Kämmerer;

Dekoration. 288.
— —Lothar Freiherr von, k. Kammerjunker und

Legationssekretär; Dekorativn. 358.
Nitzler, kaiserl. Oberpostdirektor, Geh. Ober-

postrath; Ordensverleihung. 354.

374.

Nockelmann Jakob, Hoffourier. 365. 374
Roppelt Rosa Wwe., k. Hof-Wachszieherei-

Besitzerin. 43.
Rosen August Graf von, Hofmarschall; Ordens-

verleihung. 360.
Rosenberger Eduard, Justizrath, k. Advokat-

Anwalt; Vorsitzender der Anwaltskammer. 48.
Rotenhan Wolfram Freiherr von Kaiserl. Wirkl.

Geheimer Rath 2c; Ordensverleihung. 61.
Roth, Damenlakai. 354.
Rottenhöfer August und Max, k. Hof-Conditorei

und Chocoladefabrik. 43.
— Karl, Hofoffiziant. 58. 414.
RNottner Rudolf, Leibkammerdiener. 44.
Rüber Ottmar, Hofkapellmeister; Ordensver-

leihung. 57.
Rücker-Jenisch M., k preußischer Legations-

Nath; Ordensverleihung. 414.
Nüderer J. F., Generalkonful. 74.
Ruffano Marchese di, Kammerherr #c. 2c.;

Ordensverleihung. 216.
Ruffin Freifrau von, Hofzutritt. 11.
Ruprecht Haus, Blumen= und Pflanzenhand-

lungs-Inhaber; k. Hoflieferant. 43.
Numpler Dr.Karl Ritter v., k. Ministerialrath. 38.
— Franz, Gärtuner. 215.

Rutz Erust Ritter v., k Negierungsdirektor; Ein-
verleibung in die Adelsmatrikel. 36.

S.
Schad Heinrich und Paul, Großhandlung in

Fahrrädern, Nähmaschinen und Oefen; k. Hof-
lieferanten. 43.

Schätz August, k. Regierungsrath im k. Staats-
ministerium des Innern für Kirchen= und
Schulangelegenheiten, ständiges Mitglied des
k. Landesversicherungsamtes. 60.

Schall Dr. von, k. württembergischer Staats-
rath; Ordensverleihung. 344.

Schauß-Kempfenhausen Dr. Emil von,
k. Schatzmeister und Münzdirektor; k. Geheimer
Nath. 244.



Scheffler — Stock. 19

Scheffler, Damenlakai, 354.
Scheinemann August, Portier. 62.
Schel king v., Hofrath, Sekretär der kaiserlich

russ. Botschaft in Berlin; Ordensverleihung.
244.

Schelling Ernst, Hofjäger. 62.
Schenk, Reitknecht. 354.
Schlie ßer, Offiziant. 354.

358. 365.
374.

Schmid Felix, Zimmerwart.
— Michael, Hofküchenmeister.

Schmidt Andreas, Hofoffiziant 374.
Schmitt Johann, Livrcediener. 374.
— Joseph Dr., Iustizrath, k. Advokat; Vor-

sitzender der Anwaltskammer. 48.
— Joseph, k. Hofgärtner. 57.
— VDr. Gottfried v., k. Präsident des Obersten

Landesgerichtes; Ernennung zum lebensläng-
lichen Reichsrath der Krone Bayern. 349. —
Einverleibung in die Adelsmatrikel. 382.

Schneider Joseph, Stabssekretär; Nuhestands-
versetzung und Tilelverleihung. 438.

— Peter, k T phen-Bezirksingeni

Schober -aver, Instrumententräger. 58.
Schön Joseph, k. Stabskassa-Kontrolenr. 438.
Scholler Karl Philipp, Justizrath, k. Advokat-

Anwalt. 48.
Scholz Dr. Anton Nitter v., Priester und

Universitäts-Professor; Einverleibung in die
Adelsmatrikel. 36.

Schreiner Johann, Zimmerputzer. 215.
Schubart Otto Ritter v., k. Ministerialrath und

Kronamvalt; Einverleibung in die Adels-
matrikel. 36.

Schuch Ernst, Hofrath und k. sächs. General=
musikdirektor; Ordensverleihung. 31.

Schütt Johann Paul,. Justizrath, k. Advokat. 48.
Schulenburg-Wolfsburg Heinrich, Graf v. d.,

Hofmarschall; Ordensverleihung. 61.
Schuster Joseph, Hoflakai. 365. 374.
Samendinger, Neilknecht. 354.
Savits Jocza, Oberregisseur; Ordensverleihung.

35.

352.

Scapinelli Graf Scipio, Kammervorsteher,
k. k. Kämmerer 2c.; Ordensverleihung. 216.

Seckendorff Götz Burkhard Graf v., Oberhof-
meister; Ordensverleihung. 61.

Sedlmayer Johann, Hoflakai. 374.
Seefried auf Buttenheim, Walther Frhr. v.,

k. Legationsrath. 4. Dekoration. 52.
Seidl Lorenz, Holzhanerrottmeister. 8.
Seifers Wilh., Hofoffiziant. 53.
Seinsheim Albrecht Graf v., k. Kämmerer u.

Obersthofmarschall; Dekorationen. 244. 366.
Ordensverleihung. 360.

Sell Anna, Blumenfabrik-Inhaberin; k. Hof-
Lieferantin. 43.

Seuffert Dr. Ernst August, k. Geheimer Nath 2c.;
Erhebung in den erblichen Adelsstand. 242.

— Ernst v., Maria v, Pauline v.; Einverleibung
in die Adelsmatrikel. 246.

Siegler Karl, Hoflakai. 374.
— Ludwig, Schloßverwalter; Dekoration. 358.

Sigl Mathias, Telegraphenvorarbeiter. 352.
Sigwart Heinrich Adolf, Glasfabrikant; k. Hof-

lieserant. 44.
Silvatici Joseph Freiherr von, Hoffaarschall,

Geh. Rath 2c.; Ordensverleihung. 216.
Söhnlein Johann Jakob, Schaumweinfabrikant;

k. b. Hoflieferant. 349.
Spängler Karl, Postaushelfer. 352.
Spies Karl von, Oberstlieutenant a. Dzk Käm-

merer. 353.

Stadler Joh. Gg. Konr., Charkutier; k. Hof-
lieferant. 43.

Steidle Dr. Joh. Georg, Nitter von, rechtsk.
Bürgermeister; Adelsmatrikel. 290

Stein Peter, Hofreitknecht. 354.
Steinbach Joh. Nik., Blumenfabrikant; k Hof-

lieferant. 44.
Steinberger Ludwig und Friedrich, Kunstbuch-

binderei, Papier= und Schreibmaterialien-
handlung; k. Hoflieferanten. 43.

Steub Ludwig, Consul; Dekoration.
Stock Alois, k. Postinspektor. 50.

3#

244.
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Strobel Heinrich, Weißwaarengeschäfts-Inhaber;
k. Hoflieferant. 44.

Stützer Georg, k Hoftheater-Tageskassier. 357.
Sverbejew S. von, kaiserl. russischer Kammer-

junker 2c.; Ordensverleihung. 365.
Svoboda Wolfgang, k. Oberpostmeister. 50.
Syberg zu Sümmern, Paul Freiherr von,

Kämmerer und Hofmarschall; Dekoration. 20.
Szabadhegyi de Csalloköz-Megyercs,

Kammervorsteher, k. k. Kämmerer und Nitt-
meister 2c.; Ordensverleihung. 216.

Szimeth Joseph. Kammerdiener; Ordensver-
leihung. 216.

T.
Tacoli Marchese Achilles, Obersthofmeister;

Ordensverleihung. 216.
Tann-Rathsamhausen Rudolf Freiherr von

und zuder, k. Kämmerer; Ordensverleihnng. 57.
Thäter Gottlieb Ritter von, k. Oberst 2c; Ein-

verleibung in die Adelsmatrikel. 358.
Thalmann Joseph, Justizrath, k. Advokat-

Anwalt. 48.

Trautner Joseph, Hofoffiziant. 374.
Trede Theodor, Kunst= und Handelsgärtner,

k. Hoflieferant. 44.
Trost Dr. Ludwig Nitter von, k. Geh. Haus-

und Staats-Archivar, Geh. Legationsrath;
Ruhestandsversetzung. 215.

Tucher von Simmelsdorf Maximilian Frei-
herr, Sekondlientenant a. D. u. Gutsbesitzer;
k. Kämmerer. 349.

Tüngler Richard, Consul. 270.
Türk Jakob Ritter von, k. geistlicher Nath und

Stiftspropst 2c.; Ordensverleihung. 365.

u.

Uhl Adolph, k. Oberregierungsrath: Schieds-
gerichts-Vorsitzender. 351.

Ulrich Mathias, Zimmerputzer. 215.
Ungermann Johann, Postaushelfer. 352.

Strobel —Wilhelm.
V

Veltheim Werner v., k. preuß. Kammerherr
und Ceremonienmeister;
61.

Viernstein Dr. Lorenz Ritter von, k. Oberforst-
rath; Einverleibung in die Adelsmatrikel.
32.

Völderndorf und Waradein Otto Frhr. v.,
k. Staatsrath im a. o. D.; Enthebung von der
Stelle eines Bevollmächtigten zur Central-
Commission für die Rheinschifffahrt. 246.

Volkhardt Adelheid, Droguen-, Colonial-,
Material= und Farbwaarengeschäft; k. Hof-
lieferantin. 43.

Vollhardt Oskar, Justizrath, k. Advokat. 49.

W.
Wagner Ludwig, k. Postinspektor. 352.
— Konrad, Telephonvorarbeiter. 352.

Weber C. E., Consul. 350.
— J. P, Advokat; Ordensverleihung. 52.
Wedel Ernst Graf von, Oberstallmeister; Or-

densverleihung. 61.
— Wilhelm von, k. preußischer Kammerherr,

Minister des k. Hauses; Ordensverleihung.
61.

Weigl Max, Rechtsanwalt. 49.
Weiß Max, Dr, Sekretär im k. Geh. Haus-

archiv. 215.
Welker Adalbert, k. Stabssekretär.
— Johann, Hoflakai. 58. 374.
Werner Emil, Theaterdirektor; Ordensverleih=

ung. 35.
Werz Lnitpold, k. Stabsinspektor. 365. 374.
Wiedemann Friedrich, Oberpostmeister. 352.
Wienhold, kaiserl. Postdirektor; Ordensver-

leihung. 354.
Wiese, Hofjäger. 354.
Wiesenmeier Leonhard, Oekonomiebaumeister. 8.
Wiesner Georg, Justizrath, k. Advokat. 48.
Wilhelm Dr., kaiserl. Geheimer Oberregier-

ungsrath 2c.; Ordensverleihung. 365.

Ordensverleihung.

57.



Windheim--Burghausen. 21

Windheim Ludwig von, Polizeipräsident von
Berlin; Ordensverleihung. 61.

Windsberger Karl,. Hoflakai. 371.
Wisbeck Max Ritter von. k. Staatsrath i. . D.;

Prädikats-Verleihung „Excellenz“. 12.
Wißmüller Joh. Gg., Metzgermeister;

lieferant. 44.
Wolff von, Chef-Präsident des Rechnungshofes

des Deutschen Neiches 2c.; Ordensverleihung.

Hof-

319.

Wolfram, Feonhneer, dahtegstntal füe beider k s-Anstalt. .Wolfskeel Carl, Freiherr von, k. ru#nnnerer
Oberststallmeister, Oberst à I. s. der Armee;
Ordensverleihung. 57.

Wolkenstein-Trostburg Oswald Graf, Geh.
Rath, k. k Kämmerer und Major a. D. 2c
uc.; Ordensverleihung. 216.

C. Orts-
A.

Altötting—Burghausen,EröffnungderBhun-
strecke. 268.

— Mühldorf, Eröffnung der Bahnstrecke. 190.
Amberg, Forstamt, Einzug der Försterstelle in

Sulizbach und Errichtung einer Forstamts-
Assessorsstelle daselbst. 15.

Aschaffen burg, Ausgabe von 4prozentigen
Schuldverschreibungen durch die Aktiengesell-
schaft für Buntpapier= und Leimfabrikation
daselbst. 413.

Angsburg, Ausgabe 3 ½ % iger Schuldver-
schreibungen durch die Stadtgemeinde. 42.

— Ausgabe 4% iger Schuldverschreibungen durch
die Aktiengesellschaft= Zwirnerei und Näh-
fadenfabrik daselbst. 73. 220.

Wrede Karl Fürst von, Sekondlientenant, k Kam-
merjunker. 410.

— Offiziant. 351.

Wüllner Dr. Franz, Professor und Direktor
des Konservatoriums der Musik in Köln;
Ordensverleihung. 31.

Wulffen Karl Freiherr von, k. Kämmerer und
Oberhofmeister; Dekoration. 360.

Z.
Zenetti Julius Ritter v.,

sident; Dekoration. 350.
Zimmermann Jakob, k. Oberpostrath. 352.
Zinnhobel Johann, Schloßdiener. 358.
Zumpe Hermam, Hofkapellmeister; Ordens-

verleihung. 31.

k. Regierungs-Prä-

Register.
Augsburg, Ausgabe 4%iger Schuldverschreib-

ungen durch die Aktiengesellschaft „zum Prinzen
Karl von Bayern.“ 211.

B.
Bamberg, Uiebertragung der Besorgung des

Depositenwesens bei den Gerichten in Bam-
berg an das bei der k. Filialbank Bamberg
zu errichtende Depositenbureau 409.

Berneck—Goldmühl,Eröffuungder
strecke. 217.

Beuerberg—Eurasburg,Lokalbahnstrecke, Er-
öffnung. 239.

BVreitenbrunn,
ung. 194.

Bahn-

Gemeinde, Amtsbezinksänder-

Burghausen —Altötting, Eröffnung der Bahn-
strecke. 268.
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D.
Diessen, Marktgemeinde, Ausgabe von 36

7/% igen Schuldverschreibungen. 356.
Dillingen, Ausgabe von 3½ %igen Schuld-

verschreibungen durch die Stadtgemeinde. 195.

E.
Eurasburg — Benerberg, Lokalbahnstrecke, Er-

öffnung. 289.
— Wolfratshausen, Lokalbahn, Eröffnung. 212.

F.
Frankenthal, Stadtgemeinde, Ausgabe von

3½ % igen Schuldverschreibungen. 221.
Fürth, Consulat der Vereinigten Staaten von

Amerika. 350.

G.
Goldmühl—Berneck, Eröffnung der Bahn-

strecke. 217.
Grötschenreuth, Verlegung des Sitzes des

Forstamtsassessors zu Vordorf. 302.

S.
Hausen, Gemeinde, gegen den Bauern Michael

Krückel daselbst wegen Umlagenforderung.
Beil. 1. 1.

Jettingen, Marktgemeinde, Aunsgabe von 3½.
½mnigen Schuldverschreibungen. 336.

K.
Karlstadt a M., Abtiengesellschaft Portland-

Cementsabrik, vormals Ludwig Roth. Aus-
gabe von 4½ prozentigen Schuldverschreibungen.
218.

Karthaus — Prüll, Kreisirrenanstalt, Aufnahme
eines Kreisanlehens zur Deckung der Kosten
der Erweiterung, Verbesserung und Einricht-
ung. 369.

Diessen—München.

Kirchdorf, Forstwartstelle, Umwandlung der-
selben in eine Förste stelle. 18.

Kucha, Gemeinde, Amtsbezirksänderung. 194.

L.
Landan i. Pf., Stadtgemeinde, Ausgabe von

3½prozentigen Schuldverschreibungen. 219.
Landshut, Stadtgemeinde, Ausgabe von 3½.

prozentigen Schuldverschreibungen. 347.
Ludwigshafen.
— Ausgabe von Pfandbriefen der Pfälzischen

Hypothekenbank. 14. 369.

M.
Mühldorf, Stadtgemeinde, Ausgabe von 3 ½.

prozentigen Schuldverschreibungen. 364.
Mühldorf —Altötting, Eröffnung der Bahn=

strecke. 190.
München, Ausgabe unverloosbarer Pfandbriefe

durch die bayerische Hypotheken= u. Wechsel-
bank. 1.
Ausgabe von unkündbaren Pfandbriefen der
bayer. Vereinsbank. 9. 59. 346. 372.
Ausgabe von unverloosbaren Pfandbriefen
der bayer. Handelsbank. 19.
Ausgabe von 3½ prozentigen Pfandbriefen der
Süddeutschen Bodenkreditbank. 33.
Ausgabe von 3½prozentigen Pfandbriefen der
bayer. Landwirthschaftsbank 50 413.
Stadtgemeinde, Ausgabe von 3½ prozentigen
Schuldverschreibungen. 245. 276.
Consulat der Republik Paragnay. 80.
k. portugiesisches General-Consulat. 74.
k. dänisches Consulat. 242.
k. schwedisches und norwegisches Consulat. 269.
Consulat der Vereinigten Staaten von Awerika.
340.

Uebertragung der Besorgung des Depositen-
wesens bei dem k. Amtsgericht München 1
AbtheilungBfür Civilsachen an die k. Bank
372.



Neustadt a. H. — Zweibrücken. 23

N.
Neust adt a. H., Aufhebung des Forstamtes. 15.
— Ausgabe von 37 prozentigen Schuldverschrei-

bungen 277.
Neu-Ulm, Amtsgerichtsbezirk; Aenderung 439.
Nürnberg, Consulat der argentinischen Repu-

blik. 32.
— Consulat der vereinigten Staaten von Amerika.

350.

O.
Oberfinningen, Forstwartstelle, Umwandlung

derselben in eine Försterstelle. 18.
Oberlauringen, Freiherr v. Grunelius; Er-

richtung eines Familien-Fideikommisses. 377.
Offenhausen, Gemeinde, Amtsbezirksänderung.

194.

P.
Passau, Forstamt, Einziehung der Forstamts-

assessors-Stelle und Errichtung eines zweiten
Jorstamtes. 15.

— Verbot der Benützung der zweiten rechts-
seitigen Brückenöffnung bei dem Passiren der
Donaubrücke zu Passau für Ruderschiffe und
Flöße. 196.

Petersbächel, Verlegung desSitzes des Försters-
posten zu Fischbach. 341.

Pirmasens, Stadtgemeinde,
3½ prozentigen Schuldverschreibungen.

Ausgabe von
271.

R.
Regensburg, Stadtgemeinde, Ausgabe von

3½ prozentigen Schuldverschreibungen. 342.

S.
Schweinfurt, Ausgabe 3½prozeutiger Schuld-

verschreibungen durch die Stadtgemeinde. 194.
Straubing, Abänderung der provisorischen

Schifffahrts= und Floßordnung für die Donau
beim Passiren der Stranbinger Brücke. 210.

Sulzbach, Einzug der dortigen Försterstelle u.
Errichtung ciner Forstamtsassessorsstelle da-
selbst. 15.

W.
Weißenhorn, Amtsgerichtsbezirksänderung. 439.
Wolfratshausen—Enrasburg.Eröffnungder

Lokalbahn. 212.
Würzburg, bayer. Bodenkreditanstalt, Ausgabe

von 3½prozentigen Pfandbriefen. 15. 218.
— Aufhebung der Waffenprüfungs-Anstalt. 72.

Z.
Ziemetshausen, Verlegung des Sitzes des

Forstamtsassessors zu Münsterhausen. 302.
Zweibrücken, Ausgabe 3prozentiger Schuld-

verschreibungen durch die Stadtgemeinde. 189.
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